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DerGroße Rath des Kantons Luzern

an

das Volt desſelben.

Werthe Mitbürger !

Durch Cure Wahl nicht bloß in die oberſte Landess

behörde als Großer Rath, ſondern gleichzeitig auch als

Verfaſſungsrath berufen , haben wir uns beeilt , die biss

herige Verfaſſung einer Durchficht zu unterwerfen .

Unſere Abſicht gieng nicht dahin , eine neue Vers

faſſung auszuarbeiten , ſondern bloß diejenigen Beſtim

mungen abzuändern, welche den Anforderungen der gegens

wärtigen Zeitverhältniffe nicht mehr entſprechen , dagegen

Alles beizubehalten , was nad bisherigen Erfahrungen

fich als gut, oder wenigſtens nicht als verwerflich er

wieſen hat.

Vor Allem , werthe Mitbürger! bleibt dem Volke

ſeine Freiheit, ſeine Souveränität, ſeine Religion geſichert.
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Unverkümmert bleibt Euch das Recht, Cure Stellvertreter

in den Großen Rath aus freier Wahl zu ernennen ; all

jährlich, ſo oft es Euch zuträglich ſcheint, eine Abänder

rung der Verfaſſung zu verlangen, und über die Annahme

oder Verwerfung der Kantons- und Bundesverfaſſung zu

entſcheiden. Auch das Veto, oder das Beroperfungsrecht

gegen Gefeße, Bündniſſe, Verträge oder Konkordate, ſo

wie gegen Einführung neuer Korporationen bleibt, wie biss

her , gewährleiſtet.

Die apoftoliſche , römiſch - chriſtkatholiſche Religion als

Religion des Luzernervolkes iſt nicht nur gewährleiſtet,

ſondern genießt auch den vollen Schuß des Staats. Der

Kirche iſt der erforderliche Einfluß auf die Erziehung zur

Erhaltung der Glaubenslehre geſichert.

In dieſen einfachen , flaren und unzweideutigen Bee

ſtimmungen werden die für den Glauben und die Religion

unſerer Väter bekümmerten Gemüther hinreichend Eroft

und Beruhigung finden.

Das Geſeg forgt für den öffentlichen Unterricht, und

die Erziehung foll religiös und vaterländiſch fein . 3m

Erziehungsrathe werden zwei Mitglieder aus der von dem

Hochwürdigſten Biſchofe admittirten Kantonsgeiftlichkeit

ſigen. Aber die Jeſuiten und deren affilirten Drden,

welche die Urſache ſo namenloſen Unheils im Kanton

Luzern geweſen ſind, follen unter keiner Form mehr ein

geführt werden .

4
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Alle Vorrechte find abgeſchafft. Alle Bürger find

vor dem Gefeße gleich. Die Freiheit der Perſonen und

des Gigenthums tft geſichert. Die Freiheit der Meinungs

dußerung in Wort und Schrift, das Petitionsrecht, das

Bereinsrecht bleiben anerkannt. Gegen den Mißbrauch

derfelben ſchüßt aber das Gefeß. Die Loskäuflichkeit

der Zehnten und Grundzinſe ift fortan gewährleiſtet, mit

der neu hinzugekommenen Beſtimmung, daſ der Neus

bruchzehnten von Rüti oder Waldboden , wenn er nicht

während den legten zehn Jahren geleiſtet worden, iſt, ohne

Entſchädigung aufgehoben ſei, was im Intereſſe der Lands

wirthſchaft überhaupt, und der demern Klaſſe des Volks,

insbeſondere liegen muß.

Die Zahl und Wahl der Mitglieder des Großen, Ra

thes iſt unverändert geblieben . Um , jebody mehr Stätigo

felt in den Gang ber Seſchäfte, größere Feftigkeit, in ,

Durchführung der vom Volke anerkannten Grundfäße,

und eine größere: Ginheit und Einigkeit in den durch ben:

Sonderbundskrieg. fo fehr zerrütteten Staatshaushalt des

Kantons zu bringen , ift feſtgeſetzt worden , daß der Größe

Rath nicht wie bisher alle vier Jahre in ſeiner Geſammt

heit, ſondern alle drei Jahre zum Drittheil einer neuen

Wahl unterworfen werden ſoll. Im übrigen find die

Befugniſſe und Pflichten des Großen Rathes als Stell

vertreter des Souveräns innert den Schranken dex Ver

faſſung die bisherigen geblieben . Nur wurde des weitern
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beſtimmt, daß alle Gefeße einer doppelten Berathung un

terlegt, und die zweite Berathung nicht vor zwei Monaten

nach Vollendung der Erften angehoben werden dürfe,

einerſeits deßwegen, damit der Große Rath felbft durch

reifliche Erwägung aller Umſtände zu keinen übereilten

Beſchlüffen fich verleiten laſſe, andererſeits, damit nöthis

gen Falls auch das Volf Gelegenheit finde , in Petitionen

oder Vorſtellungen ſeine Anſichten geltend zu machen .

Der Regierungsrath, der Erziehungsrath, das Obers

gericht und das Kriminalgericht werden alle drei Jahre

zur Hälfte erneuert. Die Mitgliederzahl des Regierungs

rathes ift von Eilf auf Neun vermindert worden . Andere

und größere Kantone als Luzern haben einen noch weniger

zahlreichen Regierungsrath . Gleichzeitig iſt dem Grunds

faße nach das Departementalſyſtem für die Geſchäftsfüh

rung des Regierungsraths angenommen worden , was ſo

viel ſagen will, als , die Vorberathung der Geſchäfte des

Regierungsrathes foll von nun an durch einzelne Mitglieder

desſelben , und nicht mehr durch Kommifftonen geſchehen ,

in dem Verſtande , daß der endliche Entſcheid immerhin

durch den geſammten Regierungsrath erfolge. Dadurch

hofft man einem ſchleppenden Geſchäftsgange vorzubeugen ,

und ſo zum Wohle der Staatsverwaltung alle Angelegen

heiten ſchneller als bisher und nicht weniger gründlich , zu

beſorgen .

1

1
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Die Cintheilung des Kantons in Aemter, Wahlkreiſe,

Gerichtsfreiſe, Gemeinden, Friedensrichterkreiſe, die Auf

ſtellung der untern Behörden und Beamten mit ihren Recha

ten und Pflichten iſt weſentlich unverändert geblieben .

Die Verantwortlichkeit der Behörden und Beamten

über ihre Verwaltung iſt beſtimmt ausgeſprochen , ſo wie

ihr Wirkungskreis feſtgelegt. Namentlich ift die wichtige

Beſtimmung aufgenommen worden , daß der Große Rath

die ihm zuſtehenden Befugniſſe und Verrichtungen an keine

andere Behörde mehr übertragen könne , damit nicht mehr

erfolge, was in den legten Zeiten ſo ſchweres Unheil über

den Kanton gebracht hat , weil der Große Rath es wagte,

dem Regierungsrath unbedingten Kredit zu bewilligen und

freie Hand, ſelbſt zum Kriegführen , zu überlaſſen, wodurch

die vollziehende Behörde zur unumſchränkten Gewalt gea

langen und diefelbe endlich bis zur Rebellion gegen den

Bund und die Eidgenoſſenſchaft mißbrauchen konnte.

Werthe Mitbürger! Noch haben wir eine Veränderung

zu berühren. Im Artikel 3 der Verfaſſung vom Jahre

1841 wurden althergebrachte Rechte des Staats in Kirche

lichen Dingen den ultramontanen Beſtrebungen aufgeopfert,

namentlich wurde das Recht der Aufſicht und Beſorgung

der Vermögenszuſtände der Stifte und Klöfter, das von

der Regierung des Kantons Luzern als Raftenvogt derſels

ben von jeher geübt wurde, zum Theile preisgegeben .

Wir haben für nothwendig gefunden die daherigen Bes
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ſtimmungen aus der Berfaſſung einfach wegzulaſſen , und

baburde den Staat wiederum in ſeine ehevorigen Rechte

einzuſeßen und glauben dadurch zu handeln nach dem Auß

ſpruche ber heiligen Schrift: Gott zu geben , was Gottes

ift, und dem Kaiſer , was des Kaiſers ift. Es iſt dieſes

in der gegenwärtigen Zeit, wo der Sonderbundskrieg eine

Schuldenlaft von mehreren Millionen Schweizerfranken

auf den Kanton Luzern gewälzt hat, doppelt nothwendig,

auf daß zur Erhaltung des Kantons und zur Schonung

der durch Chenrung , Verdienftloſigkeit und Kriegslaften

ſchwer gedrückten Bevölkerung das Recht ungeſchmälert

bleibe, aud von dem Reichthume ber im Kanton liegenden

Stifte und Rlbſter angemeſſene Beiträge einzufordern, Dax

burch geſchieht den Korporationen , welche die Wohlthaten

auch des Staates genießen , nicht nur kein Unrecht, fon

dern dadurch werden nur die alten Rechte des Staats zum

Wohle bed Ganzen wieder hergeſtellt.

Werthe Mitbürger! Wir legen Cud nun die alſo

verdnderte Verfaſſung zur Annahme oder Verwerfung

vor. Wir haben aufrichtig Euch die Beweggründe dargeia

geben , die uns bei ber Meviſton der Verfaffung geleitet

haben. An Eudy liegt es nun , diefelbe zu prüfen und

wenn Ihr fte gut findet, anzunehmen , oder wenn Ihr

fte verwerflich findet, şu verwerfen . Wir rufen Eud

bloß die Worte zu : Prüfet felbftſtändig und laßt Euch

1

1
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durch keine Wühler weder für das Eine noch für das Ans

dere beſtimmen. Beherziget den Ernſt der Zeit und die

drückende Lage des Kantons. Unſer Kanton, ſeit der Jes

ſuitenberufung, unſeligen Angedenkens, in ununterbrochenen

Zerwürfniſſen, und ſeit der Stiftung des Sonderbundes

im fortwährenden Kriegszuſtande begriffen , bis zuleßt der

unrühmliche Aufſtand gegen die Eidgenoſſenſchaft Alles in

Unglück und Clend gebracht hat — unſer Kanton bedarf

nun einmal der Ruhe und Ausſöhnung, er bedarf der

Eintracht und des Friedens, wenn ſein lang erſtorbenes

Glück wiederum emporblühen ſoll.

Die Erneuerung wilder Leidenſchaften führt zu dieſer

Cintracht, führtzum Frieden und zum Glüce nicht. Sollte

dem Ginten oder Andern auch dieſe oder jene Beſtimmung

der revidirten Verfaſſung nicht ganz gefallen , ſo möge ein

Solcher bei fich ſelbften wohl ermeſſen, ob es beſſer ſei,

durch Verwerfung der Verfaſſung den Zuſtand der Uns

ficherheit und Verwirrung zu verlängern , oder durch Ans

nahme derſelben , nach ſeinen Kräften zur Beruhigung des

Landes beizutragen.

Werthe Mitbürger! In Eurer Hand liegt der Ent

fcheid über Annahme oder Verwerfung, und dadurch viel

leicht über das Wohl oder Weh des Landes. An Euch

iſt es nun , für das Eine oder Andere den Ausſchlag zu

geben . Flehet zu Gott dem allmächtigen Leiter unſerer

2
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Schickſale, daß er Eure Entſchlüſſe lenke zum Wohl und

Segen des geſammten Vaterlandes !

Gegeben zu Luzern den 2. Hornung 1848.

Der Präſident :

Schumacher: Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.



Staatsverfaffung

von 1841 ,

revidirt im Jahre 1848 .

In Kraft getreten den 13. Hornung 1848 .

I. Titel.

Allgemeine Grundfäße.

$. 1 .

Der Kanton Luzern iſt ein demokratiſcher Freiſtaat.

Er iſt als ſolcher ein ſouveränes Bundesglied der ſchweis

zeriſchen Eidgenoſſenſchaft.

S. 2 .

Die Souveränetät beruht in der Geſammtheit des Volfes.

$. 3.

Die apoſtoliſche römiſch - chriftfatholiſche Religion , als die

Religion des luzerneriſchen Volkes , iſt nicht nur gewährleiſtet,

ſondern genießt auch den vollen Schuß des Staats.

Die Jeſuiten und ihre affilirten Orden dürfen unter feiner

Form mehr im Kantone eingeführt werden.

$ . 4 .

Das Geſeß ſorgt für den öffentlichen Unterricht. Die Erzie

hung ſol in religiöſem und vaterländiſchem Sinne geleitet werden.

Es wird der Kirche der erforderliche Einfluß auf die Ers

ziehung , ſoweit es die Erhaltung der Glaubenslehre betrifft,

zugeſichert. ( S. 67. )

S. 5 .

Es gibt im Kanton Luzern keine Vorrechte , weder der

Drte, noch der Geburt, der Perſonen oder Familien , ſondern alle

Bürger find an politiſchen Rechten und vor dem Gefeße gleich.
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Jeder Bürger des Kantons hat, wenn er die erforderlichen

Eigenſchaften beſigt, Zutritt zu allen Stellen und Aemtern .

S. 6 .

Die perſönliche Freiheit iſt unverleßlich.

Niemand darf gerichtlich verfolgt, verhaftet oder in Vers

haft gehalten werden , außer in den vom Gefeße vorgeſehenen

Fällen und auf die vom Gefeße vorgeſchriebene Weiſe.

Niemand darf ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden .

$ . 7 .

Die Freiheit der Meinungsäußerung in Wort und Schrift,

ſowic der Preſſe , inner den Schranken der Wahrheit, Sitts

lichkeit und Religion , ift geſichert.

Der Richter beſtraft nach gefeßlichen Vorſchriften den Mißs

brauch dieſer Freiheit.

S. 8 .

Das freie Petitionsrecht iſt gewährleiſtet.

Jeder Bürger , einzeln oder mit andern vereint , jede Ges

meinde oder Korporation haben das Recht, jeder Behörde

Wünſche, Anliegen oder Beſchwerden ſchriftlich in anſtändiger

Faſſung einzureichen .

$ . 9.

Die Verfaſſung garantirt die Befugniß der Bürger, unter

ſich Vereine zu bilden , welche weder in ihren Zweden noch

in den dafür beſtimmten Mitteln rechtswidrig oder ſtaatsges

fährlich find.

$ . 10 .

Die Verfaſſung fichert die Unverleßlichkeit des Eigenthums

jeglicher Art für Privaten , Gemeinden und vom Staate an

erfannte Korporationen , oder die gerechte Entſchädigung für

die Güter, deren Aufopferung das öffentliche Intereſſe fordern

follte.

Die Forderung der Entſchädigung, wenn ſie ſtreitig wird,

iſt Rechtsſache.
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S. 11 .

Die Handelss und Gewerbefreiheit iſt in der Regel ans

erkannt ; das Gefeß wird diejenigen beſchränkenden Beſtimmuns

gen feftfeßen, welche das allgemeine Wohl erfordert.

$ . 12.

Alles Vermögen , Einkommen und Erwerb iſt nach den

Beſtimmungen des Gefeßes ſteuerbar.

Stifte und Klöfter leiften von ihrem Korporationsvermögen

in der Regel die Vermögensſteuer mittels jährlicher Beiträge

an das öffentliche Erziehungsweſen und für geiftliche Zwede.

Der Große Rath wird alljährlich dieſe Beiträge nach Maßs

gabe des Vermögens beſtimmen .

Zu Polizeis und Armenſteuern der Gemeinden werden die

Liegenſchaften der Stifte und Klöſter, ſowie des Staates, gleich

andern Liegenſchaften nach dem Kataſterwerthe beſteuert.

S. 13 .

Die fortdauernde Loskäuflichkeit der Zehnten und Grunds

zinſe iſt geſichert.

Der Noval- oder Neubruchzehnten von Rüti oder Wald

boden , wenn er nicht während der leßten zehn Jahre geleiſtet

wurde, iſt ohne Entſchädigung aufgehoben. Das Geſet bes

ftimmt das Nähere.

Der Boden ſoll mit feiner nichtloskäuflichen Laft, gemäß

welcher der Grundeigenthümer etwas leiſten muß , belegt ſein

noch belegt werden .

Alle perſönlichen und dinglichen Leiſtungen , welche feit dem

Fahr 1798 unterblieben find , wie Fall, Ehrſchaß u. dgl.

bleiben abgeſchafft.

S. 14 .

Die Bürger find in der Regel pflichtig, diejenigen Beam

tungen , welche durch unmittelbare Volkswahlen beſtellt werden ,

anzunehmen. Dieſe Pflicht beſchränkt fich jedoch nur auf eine
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Amtsdauer. Die Ausnahme von dieſer allgemeinen Verpflichs

tung beſtimmt das Geſeß .

$. 15 .

Steine politiſche Beamtung oder Anſtellung darf auf Lebenss

zeit ertheilt werden. Dagegen darf auch fein politiſcher Bes

amteter oder Angeſtellter vor Ablauf ſeiner Amtsdauer , ohne

richterliches Urtheil , von ſeiner Beamtung , oder Anſtellung ents

fernt werden ,

S. 16 .

Rein Beamter darf von nun an bürgerliche oder mili

täriſche Stellen, Sitel , Drden oder Penſionen von fremden

Staaten , ohne Bewilligung der oberſten Landesbehörde , an

nehmen .

Es dürfen auch keine Militärfapitulationen mit fremden

Mächten mehr abgeſchloffen werden,

S. 17,

Jeder Beamte ift perſönlich für ſeine Amtsführung Rechens

fchaft fchuldig , und kann wegen Ueberſchreitung oder Mißs

brauch der ihm anvertrauten Amtsgewalt zur Verantwortung

gezogen und zu alfälligem Schadenerfaß angehalten werden .

$. 18.

In feiner richterlichen oder verwaltenden Behörde dürfen

gleichzeitig Mitglieder ſein : Bater und Sohn, Brüder, Dheim

und Neffe, Stiefvater und Stiefſohn , Schwiegervater und

Schwiegerſohn, und leibliche Schwäger, ſolange die Perſonen ,

durch welche die Schwägerſchaft begründet wurde, am Leben ſind.

Das Gleiche iſt zu beobachten zwiſchen Präftdent und

Schreiber einer ſolchen Behörde , ſowie bei Geſandtſchaften .

$. 19.

Die vollziehende und richterliche Gewalt dürfen nie vers

einiget werden . Das Geſe hat die Gränzen dieſer Gewalten

ſorgfältig auszuſcheiden.
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Bei Kompetenzſtreitigkeiten zwiſchen der vollziehenden und

richterlichen Gewalt (Konflikten ) entſcheidet die geſebgebende

Gewalt.

$ . 20.

Feder Bürger iſt zur Vertheidigung des Vaterlandes vers

pflichtet.

Jeder im Kanton 'wohnende Schweizer tann ebenfalls zu

Militärdienſten angehalten werden .

$ . 21 .

Fedem Bürger iſt freigeſtellt , feine. Rechtsſachen entweder

perſönlich zu verfechten , oder deren Verfechtung Andern zu

übertragen.

Aufällige Beſchränkungen hinfichtlich der Uebertragung von

Rechtsgeſchäften an Andere , welche Beſchränkungen das öffents

fiche Wohl fordern folite, wird das Gefeß aufſtellen.

Rein Mitglted des Regierungsrathes 'oder des Obergerichts

darf die Rechtsfachen Anderer zum Verfechten übernehmen.

Schiedsrichterliche Urtheile nach gefeßlichen Formen haben

gleiche Rechtskraft, wie die Urtheile der richterlichen Behörden ,

und werden wie dieſe vollzogen .

S. 22.

Jeder Bürger des Kantons fann das Bürgerrecht in jeder

andern Gemeinde nach gefeßlichen Beſtimmungen an fich

bringen .

Jeder Bürger des Kantons genießt , unter Beobachtung

der geſeblichen Vorſchriften , das Recht freier Niederlaffung in

allen Gemeinden .

$. 23.

Das Kantonsbürgerrecht wird an Nichtkantongbürger nach

gefeßlichen Beftimmungen ertheilt.

Das Ortsbürgerrecht bildet die Grundlage des Kantonss

bürgerrechts. ' Niemand kann jedoch lekteres erlangen , ohne

wenigſtens drei Jahre im Kantone gewohnt zu haben.
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II . Titel.

Eintheilung des Kantons und politiſcher Stand

der Bürger .

$ . 24.

Der Kanton Luzern iſt in fünf Aemter , in Gerichtsbezirke,

Friedensrichterkreiſe und in Gemeinden , ſowie in fünf und

zwanzig Wahlkreiſe nach der am Ende beigefügten Ueberſicht

eingetheilt.

S. 25 .

Die Stadt Luzern iſt der Hauptort des Kantons und der

Siß der Kantonalbehörden.

$. 26 .

Jedem Kantonsbürger iſt freigeſtellt, ſein politiſches Stimms

recht in der Heimath - oder in der Wohngemeinde und in dem

Wahlkreiſe , welchem dieſe oder jene zugetheilt iſt , nach geſeks

lichen Vorſchriften auszuüben.

S. 27.

Um politiſch ſtimmfähig zu ſein , muß man :

a) Römiſch -chriſtkatholiſcher Religion ;

b ) Rantonsbürger, weltlichen Standes fein ;

c) Das zwanzigſte Jahr erfüllt haben.

Von der Stimmfähigkeit find ausgeſchloſſen :

a) die zu einer Kriminalſtrafe Verurtheilten ;

b) die im Aktivbürgerrecht Eingeſtellten bis zu ihrer Res

habilitation ;

c) die Falliten oder ſolche, die zum Nachtheil ihrer Gläus

biger affordirt haben , bis zum Beweiſe der Befriedis

gung derſelben ;

d) die unter Vormundſchaft Gefeßten und anerkannt

Blödſinnigen ;

e ) diejenigen , welche mittelbar oder unmittelbar von den

Armenämtern ſeit dem ſechszehnten Altersjahre Unters
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ftüßungen genoſſen und ſolche Unterſtügungen nicht

reſtituirt haben.

III . Eitel.

Deffentliche Gewalten .

I. Abſchnitt.

Souveräne Gewalt.

S. 28.

Das ſouveräne Vole übt feine Souveränetätsrechte theils

unmittelbar durch ſeine ſtimmfähigen Bürger ſelbſt, theils über

trägt es deren Ausübung ſeinen Stellvertretern .

S. 29.

Das ſouveräne Volk allein fann Veränderungen in der

Verfaſſung beſchließen.

$ . 30 .

Ueber die Frage einer Verfaſſungsabänderung oder Revis

fion derſelben hat fich das Volk in ordentlichen Gemeindevers

ſammlungen auszuſprechen .

Solche Reviſionsgemeinden können jeweilen am lezten Tage

des Weinmonats auf folgende Weife Statt finden :

Wenn der ſechste Theil der ſtimmfähigen Bürger einer Ges

meinde das Begehren zu Abänderung oder Revifton der Vers

faſſung ſtellt, ſo iſt der Gemeinderath gehalten , auf den oben

bezeichneten Tag eine Verſammlung aller in der Gemeinde

wohnenden und nach s . 27 der Verfaſſung ftimmfähigen Bürs

ger einzuberufen , denſelben das geſtellte Begehren vorzulegen,

und fie darüber abſtimmen zu laſſen.

Iſt die Abſtimmung erfolgt, ſo wird darüber ein Verbal

prozeß aufgenommen , und derſelbe unverweilt an das betreffende

Statthalteramt zu Handen des Regierungsrathes eingeſandt.

Der Regierungsrath macht, nach vorgenommenem Unterſuch

der Verbale , ſofort das Ergebniß der Abſtimmung bekannt.

3

1
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$ . 31 .

Hat fich in ſolchen Gemeinden nicht die abſolute Mehrheit

der ſtimmfähigen Bürger des Kantons für Reviſion ausges

ſprochen , ſo bleibt die Verfaſſung unverändert in Kraft.

S. 32 .

Spricht ſich hingegen die abſolute Mehrheit der ſtimmfähis

gen Bürger des Kantons für Reviſion der Verfaſſung aus,

ſo iſt der Regierungsrath gehalten , ſofort den Großen Rath

zu verſammeln .

Der Große Rath hat ſodann einen Verfaſſungsrath von

hundert Mitgliedern einzuberufen , welche von den ſtimmfähigen

Bürgern in den durch die Verfaſſung aufgeſtellten Wahlfreiſen

nach Verhältniß der Bevölkerung unmittelbar erwählt werden .

Dem Verfaſſungsrathe fteht die Berathung der Reviſion der

Verfaſſung zu.

Das Ergebniß ſeiner Berathungen muß derſelbe dem rous

veränen Volke in den Wahlkreiſen zur Annahme oder Vers

werfung vorlegen.

Stimmt die abſolute Mehrheit der ſtimmfähigen Bürger,

welche an der Abſtimmung Antheil genommen haben , zur Ans

nahme , ſo wird der Entwurf der revidirten Verfaſſung vom

Großen Rathe als Grundgeſeß erklärt.

Erhalten hingegen die Berathungen des Verfaſſungsrathes

nicht die Stimmen der abſoluten Mehrheit der in den Wahls

freis - Verſammlungen anweſenden ſtimmfähigen Bürger , ſo

bleibt die Verfaſſung unverändert in Kraft.

$ . 33.

Jeweilen inner den nächſten zehn Tagen nach ausgeſproches

ner Reviſion oder nach erfolgter Verfaſſungsannahme hat der

beſtehende Große Rath das Ergebniß der Abſtimmung bekannt

zu machen .

Späteſtens vierzehn Tage nach Bekanntmachung der Abs

ſtimmungen ſollen gleichzeitig in allen Wahlkreiſen des Kantons

die Wahlen in den Großen Rath oder in den Verfaſſungsrath
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Statt finden. Die Gewählten haben inner den nächſten acht

Tagen zuſammenzutreten .

S. 34.

Findet der Große Nath für zweckmäßig oder nothwendig,

daß Veränderungen in der Verfaſſung vorgenommen werden,

ſo kann er von ſich aus in zweimaliger Berathung die einer

Verbeſſerung zu unterwerfenden Artikel abändern , iſt dann

aber gehalten , die vorgenommenen Abänderungen dem Volfe

zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen.

Stimmt die abſolute Mehrheit der ſtimmfähigen Bürger,

welche an der Abſtimmung Antheil genommen haben, zur An

nahme , ſo wird die Abänderung als neuer Beſtandtheil des

Grundgeſeßes erklärt. In dieſem Falle muß der Große Rath

vor Ablauf ſeiner ordentlichen Amtsdauer nicht erneuert werden.

Erhalten hingegen die vorgeſchlagenen Abänderungen nicht

die Stimmen der abſoluten Mehrheit der in den Wahlkreiss

verſammlungen anweſenden ſtimmfähigen Bürger , ſo bleibt die

Verfaſſung unverändert in Kraft.

S. 35 .

Jede Veränderung des ſchweizeriſchen Bundesvertrags muß

dem ſouveränen Volke in den Gemeinden zur Annahme oder

Verwerfung vorgelegt werden .

S. 36 .

Gegen Gefeße, Bündniſfe, Verträge oder Konkordate, fo

wie gegen Einführung neuer Scorporationen , kann das fou

veräne Volk in den ordentlichen Gemeindeverſammlungen Ein

ſpruch oder das Veto einlegen.

Wollen ſolche Vetogemeinden abgehalten werden , ſo müſſen

fie an einem und demſelben Tage, den der Regierungsrath

zwiſchen dem 40. und 50. Tag nach Bekanntmachung des Ges

feßes oder Vertrags an , beſtimmen wird , auf folgende Weife

Statt finden :
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Wenn der fechste Theil der ſtimmfähigen Bürger einer Ges

meinde das Begehren für Abhaltung einer Vetogemeinde ſtellt,

ſo iſt der Gemeinderath gehalten , an dem vom Regierungss

rathe bezeichneten Tage eine Verſammlung aller in der Ges

meinde wohnenden und nach s. 27 der Verfaſſung ftimm

fähigen Bürger einzuberufen , denſelben das in Frage geſtellte

Gefeß , Bündniß, Vertrag oder Konkordat, ſowie die in Frage

liegende Einführung einer neuen Korporation vorzulegen , und

fie darüber abſtimmen zu laſſen.

Sit die Abſtimmung erfolgt, ſo wird darüber ein Verbal

prozeß aufgenommen , und derſelbe unverweilt an das betreffende

Statthalteramt zu Handen des Regierungsrathes eingeſandt.

Der Regierungsrath macht, nach vorgenommenem Unter

ſuch der Verbale , ſofort das Ergebniß der Abſtimmung bekannt.

S. 37.

Hat fich die abſolute Mehrheit der ſtimmfähigen Bürger

des Kantons für Verwerfung ausgeſprochen , fo tft der Regies

rungsrath gehalten , ſofort den Großen Rath zu verſammeln.

Der Große Rath , nachdem er die Richtigkeit des ihm von

dem Regierungsrathe vorgelegten Ergebniſſes der Abſtimmung

erwahret , hat ſodann den Willen des ſouveränen Volkes anzus

erkennen , das von ihm erlaſſene Gefeß, Bündniß, Vertrag

oder Konkordat, ſowie die Bewilligung zur Einführung einer

neuen Korporation als aufgehoben zu erklären , und dieſes

durch einen Beſchluß öffentlich bekannt zu machen .

$ . 38.

Vor Ablauf der für Einlegung des Einſpruchs oder des

Veto’s verfaſſungsm
äßig eingeräumten Friſt tritt fein Gefeß,

Bündniß , Vertrag oder Konkordat , fowie keine Bewilligung

zur Einführung einer neuen Korporation in Kraft.

S. 39,

Das Nähere über die Art und Wetfe , wie ſowohl die

Reviſionsgemeinden als Vetogemeinden abzuhalten ſind, beftimmt

das Geſek.

VE

S
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$ . 40.

Alle Gefeße müſſen vom Großen Rathe einer Doppelten Bes

rathung unterlegt werden . Die zweite Berathung darf nicht

vor zwei Monaten , nach Vollendung der erſten , angehoben

werden .

$ . 41 .

Das ſouveräne Volf wählt, nach Vorſchrift der Verfaſſung

und des Gefeßes , in den Wahlkreifen ſeine Stellvertreter in

den Großen Rath.

II. Abſchnitt.

Gefeßgebende Gewalt.

$ . 42 .

Ein Großer Kath von hundert Mitgliedern, durch die Wahls

kreiſe im Verhältniſſe deren Bevölkerung unmittelbar gewählt,

übt im Namen des Souveräns , inner den verfaſſungsmäßigen

Schranken , die geſebgebende Gewalt aus .

S. 43.

Die Mitglieder des Großen Rathes müſſen nebit den zur

Stimmfähigkeit erforderlichen Eigenſchaften das fünf und zwan

zigfte Altersjaht erfüllt haben , und über den Beftß eines Bers

mögens von zweitauſend Franken fich ausweiſen. Alle drei

Jahre befindet fich annäherungsweiſe ein Drittheil des Großen

Rathes im Austritt. Die ausgetretenen Mitglieder ſind wieder

wählbar. Das Loos beſtimmt die Reihenfolge des Austritts.

Der nächſte Austritt findet auf den 1. Mai 1851 ftatt.

Wird das gleiche Mitglied von zwei oder mehrern Wahl

freiſen gewählt, ſo hat es ſich zu erklären, in welchem es die

Wahl annehmen wolle , worauf der oder die Wahlfreiſe zu

einer neuen Wahl ſchreiten.

Wird eine Stelle in der Zwiſchenzeit von einem ordentlt

dhen Austritte zum andern erledigt, fo fou dieſelbe von dem

betreffenden Wahlfreife inner dreißig Tagenwieder befeßt werden.
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$. 44.

Wenn ein Mitglied des Großen Rathes während der Amtss

dauer aufhört , die verfaſſungsmäßigen Eigenſchaften zu beſigen,

fo tritt es aus. Entlaſſungen aus dem Großen Rathe werden

von dieſem ertheilt.

S. 45 ,

Jedes Mitglied des Großen Rathes hat in Allem das Ins

tereſſe und den Willen der Geſammtheit des Volkes im Auge

zu behalten.

Es iſt verpflichtet, den Sißungen des Großen Rathes, bei

Verluſt des Amtes , fleißig beizuwohnen .

$. 46.

Die Sigungen des Großen Rathes Find der Regel nach

öffentlich. Doch fann die geheime Sißung beſchloſſen werden ,

was durch das Reglement des Großen Rathes beſtimmt wers

den fou .

S. 47.

Der Große Rath wählt alljährlich aus ſeiner Mitte den

Präftdenten , Vicepräſidenten , zwei Sekretäre und zwei Stims

menzähler. Das gleiche Mitglied darf nicht zwei auf einander

folgende Jahre die Stelle eines Präſidenten bekleiden. Die

Stellen eines Präſidenten des Großen Rathes und des Regies

rungsrathes ſind in einer und derſelben Perſon nicht vereinbar.

S. 48.

Als gefeßgebende Behörde erläßt und erläutert der Große

Rath inner den verfaſſungsmäßigen Schranken die Gefeße.

Er führt die Dberaufſicht über die Landesverwaltung, über

den Regierungsrath und das Obergericht.

S. 49 .

Er rathſchlagt über die Vorſchläge von Gefeßen und Bes

ſchlüſſen , welche der Regierungsrath vorlegt, und beſchließt

darüber, durch Annahme, beliebige Abänderungen oder gänzliche
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Verwerfung , ſowie gleichfalls über diejenigen Vorſchläge von

Gefeßen und Beſchlüſſen , welche aus ſeiner eigenen Mitte hers

vorgehen.

Iedem einzelnen Mitgliede ſteht das Recht zu , Vorſchläge

zu machen , oder Gefeße und Beſchlüffe in Antrag zu bringen .

Der Große Rath beſtimmt alljährlich den Voranſchlag der

Einnahmen und Ausgaben des Staates , und beſchließt die zur

Dedung der leßtern erforderlichen Abgaben.

Er unterſucht die alljährlich abzulegenden Staatsrechnungen,

ertheilt denſelben , ſofern er fie richtig findet, ſeine Genehmis

gung , und läßt eine Ueberſicht davon durch den Druc öffents

lich bekannt machen.

Der Große Rath läßt fich alljährlich , oder ſo oft es ihm

beliebt, über die geſammte Staatsverwaltung, über die Rechts

pflege und über die Vollziehung der Geſeße oder über eidges

nöffiſche Angelegenheiten allgemeine oder befondere Berichte

erftatten und Rechenſchaft ablegen. Sowohl der Regierungs

rath als das Obergericht find dem Großen Rathe verantwortlich.

Wegen Verlegung der Verfaſſung und der Gefeße, wegen

Veruntreuung, pflichtwidriger Verwaltung des Staatsvermögens,

wegen Rechtsverweigerung , Rechtsverzögerung fann der Große

Rath den Regierungsrath oder das Obergericht oder einzelne

Mitglieder dieſer Behörden zur Verantwortung ziehen und in

Anklageftand verſeßen.

$ . 50.

Wenn im Großen Rathe über die Rechnungen und die

Verwaltung des Regierungsrathes oder den Rechenſchaftsbericht

des Obergerichts abgeſtimmt wird , ſo verlaſſen die Mitglieder

des Regierungsrathes oder des Obergerichts die Verſammlung.

Das Gleiche iſt der Fall, wenn Privaten , Korporationen

oder Gemeinden mit Beſchwerden gegen dieſe Behörden beim

Großen Rathe einfommen , ſowie bei Konflikten .

1
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In Rommiffionen , welche zur Prüfung der Staatsvers

waltung und der Staatsrechnungen beſtellt werden , können

diejenigen Mitglieder des Großen Rathes nicht gewählt wer

den , die zu Mitgliedern des Regierungsrathes in einem im

$ . 18 aufgezählten Verwandtſchaftsgrade ſich befinden.

Ebenſo haben die Mitglieder des Obergerichts bei Ertheis

lung von Prozeßvolmachten zu Führung von Rechtsſtreitig

feiten im Kanton , welche vor die oberſte Inſtanz gezogen

werden können , die Verſammlung zu verlaſſen .

S. 51 .

Ohne Bewilligung des Großen Rathes darf kein Staats

vertrag geſchloſſen , kein Anleihen für den Staat aufgenommen

oder an das Ausland gemacht und keine Bürgſchaft eingegan

gen werden , ſowie fein Ankauf und Verkauf von Staats ,

Kirchen - und geiſtlichen Gütern ſtatt finden ſoll.

$ . 52.

Der Große Kath übt das Begnadigungsrecht und alle

andern Handlungen , welche der höchſten ſtellvertretenden Bes

hörde des ſouveränen Volkes zukommen , aus.

S. 53.

So oft behufs der innern Ruhe im Kanton oder zur Ers

füllung von Bundespflichten Truppen aufgeboten werden müſs

ſen , ſoll der Große Rath ſofort einberufen werden , welcher

dann von fich aus die Fortdauer oder Auflöſung des Truppen

aufgebots, fowie alle erforderlichen Maßregeln beſchließt.

S. 54.

Der Große Rath beſtimmt die Gehalte alter Beamten und

Angeſtellten , welche vom Staate befoldet werden , und deren

Befoldung die Summe von 300 Frkn. überſteigt:
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Er ernennt die Mitglieder des Regierungsrathes , des Ober

gerichtes , des Kriminalgerichtes , des Erziehungsrathes , den

Staatsſchreiber , den Verhörrichter , den Staatsanwalt , den

Großweibel , die Amtsſtatthalter und die Bezirksgerichtspräſiden

ten ; ferner die Geſandten auf die eidgenöffiſchen Tagfaßungen ,

welchen er die Inſtruktionen ertheilt, das Mitglied des eidges

nöffiſchen Verwaltungsrathes und in den eidgenöffiſchen Reprä

fentantenrath.

Er beftätigt die vom Regierungsrathe ausgehende Ernens

nung der Kommandanten der Bataillone.

S. 55.

Der Große Rath darf die ihm nach der Verfaſſung zuſtes

henden Befugniſſe und Verrichtungen an keine andere Behörde

übertragen .

S. 56.

Die Mitglieder des Großen Rathes beziehen für ihre Theils

nahme an den Großrathsverhandlungen eine jährliche Entſchäs

digung von hundert und zwanzig Franken aus der Staatskaffe.

$ . 57.

Der Große Rath verſammelt fich ordentlicherweiſe dreimal

des Jahres.

Außerordentlich tritt derſelbe zuſammen :

a . wenn es der Regierungsrath verlangt ;

b. wenn es zwölf Mitglieder des Großen Kathes unter Ans

gabe ihrer Gründe verlangen ;

c. wenn es der Präſident des Großen Rathes von ſich aus

für nothwendig findet.

Die Einberufung des Großen Kathes geſchieht durch den

Präſidenten desſelben .

$ . 58 .

Ein Reglement wird die Art und Weiſe, wie der Große

Rath ſeine Befugniſſe ausübt , näher beſtimmen .
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III . Abſchnitt.

Verwaltende und vollziehende Gewalt.

8. 59.

Ein Regierungsrath von neun Mitgliedern ift mit der

Volziehung der Gefeße , Verordnungen und Beſchlüſſe , und

mit der Staatsverwaltung in allen ihren Theilen beauftragt.

In denſelben muß aus jedem der fünf Aemter des Kantons

je ein Mitglied gewählt werden , die übrigen vier Mitglieder find

frei aus allen wahlfähigen Bürgern des Kantons zu wählen,

S. 60.

Zur Wählbarkeit in den Regierungsrath werden die gleichen

Eigenſchaften erfordert, wie für die Mitglieder des Großen

Rathes . Alle drei Jahre befindet ſich annäherungsweiſe die

Hälfte des Regierungsrathes im Austritt. Die ausgetretenen

Mitglieder ſind wieder wählbar. Das Loos beſtimmt die Reis

henfolge des Austritts . Der nächſte Austritt findet auf den

1. Brachmonat 1851 ſtatt.

$ . 61 .

Die Mitglieder des Regierungsrathes fönnen nicht Mits

glieder einer untergeordneten Behörde mit Ausnahme des Ers

ziehungsrathes ſein , oder eine Beamtung bekleiden , über welche

der Regierungsrath die unmittelbare Aufſicht zu führen hat.

$ . 62 .

Mitglieder des Regierungsrathes, welche nicht Mitglieder

des Großen Rathes ſind, können mit berathender Stimme dem

Großen Rathe beiwohnen , ſowie fte zu den Sißungen desſel

ben eingeladen werden ſollen , ſo oft es dieſer für nöthig erach.

tet , um Aufſchlüſſe über die Staatsverwaltung oder einzelne

Geſchäfte derſelben zu erhalten.

S. 63.

Der Regierungsrath erläßt die zur Vollziehung und Bers

waltung nöthigen Verordnungen und Beſchlüſſe, welche jedoch

1

1

1

14
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der Verfaſſung und den beſtehenden Gefeßen nicht zuwiderlaus

fen dürfen . Er übt über die untern vollziehenden und admini

ftrativen Behörden und Beamten die Aufſicht aus ; er entſcheidet

über Anſtände und Reſurſe im Verwaltungsfache; er legt dem

Großen Rathe alljährlich , oder ſo oft es verlangt wird , über

alle Theile der ihm obliegenden Staatsverwaltung Rechenſchaft

ab , und iſt für die getreue Verwaltung verantwortlich; er ſchlägt

aus eigenem Antriebe oder aus Auftrag dem Großen Rathe

Gefeße und andere Beſchlüſſe vor , die dieſer mit oder ohne

Adänderung annimmt, oder verwirft.

S. 64.

Bezüglich der Vorberathung der Geſchäfte und der Vollzies

hung erhaltener Aufträge ſoll dem Grundfaße nach das Depars

tementalſyſtem eingeführt werden . Doch iſt dem Regierungs

rathe unbenommen , auch Ausſchüſſen ( Kommiffionen ) beſondere

Fächer der Staatsverwaltun
g oder einzelne Geſchäfte zu übers

tragen. Jede Entſcheidung muß aber der Regel nach vom Res

gierungsrathe ſelbſt ausgehen.

Die Geſchäftsordnung , welche der Große Rath auf den

Vorſchlag des Regierungsrathes erläßt , beſtimmt hierüber ſowie

über die Berathungsform das Nähere.

$ . 65.

Aus der Mitte des Regierungsrathes wählt der Große

Ratří den Schultheißen und Statthalter jeweilen auf ein Jahr,

nach deſſen Abfluß fie für die Dauer eines Fahres zu dem

gleichen Amte nicht wieder wählbar ſind.

Der Schultheiß, und in deſſen Abweſenheit der Statthal

ter, in Abweſenheit beider aber jeweilen das der Amtsdauer

nach älteſte Mitglied , führen den Vorſt im Regierungsrathe.

S. 66 .

Es wird ein Erziehungsrath von ſteben Mitgliedern

aufgeſtellt. Ihm ift, unter Oberaufſtcht des Regierungsrathes,

die Aufftcht und Leitung des Erziehungsweſens übertragen.
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S. 67 .

Der Erziehungsrathy wird aus fünf Mitgliedern des welts

lichen und zwei Mitgliedern des geiſtlichen Standes gebildet.

Dieſelben werden vom Großen Rathe auf den Vorſchlag des

Regierungsrathes gewählt. Die geiſtlichen Mitglieder müſſen

aus der vom hochwürdigſten Biſchofe admittirten Kantonsgeifts

lichkeit genommen werden .

Der Große Nath bezeichnet aus den weltlichen Mitgliedern

den Präſidenten des Erziehungsrathes.

Alle drei Jahre befindet ſich annäherungsweiſe die Hälfte

des Erziehungsrathes im Austritt. Die austretenden Mitglieder

find aber ſofort wieder wählbar. Das Loos beſtimmt die Reis

henfolge des Austrittes . Der nächſte Austritt findet auf den

1. Brachmonat 1851 ſtatt.

S. 68.

Der Erziehungsrath iſt für fein Wirken dem Regierungs ,

rathe und dem Großen Rathe verantwortlich.

S. 69 ,

Zur Handhabung der Gefeße und Verordnungen , zur Ers

haltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, ſowie zur Ueber

wachung der Gemeinde - , Waiſen- und Vogtrechnungen wählt

der Große Rath auf den Vorſchlag des Regierungsrathes , für

jedes Amt einen Amtsſtatthalter , aus den ſtimmfähigen Bürs

gern des betreffenden Amtes auf drei Jahre.

Der Gewählte hat alle zur Wählbarkeit in den Großen

Rath erforderlichen Requiſite auf ſich zu vereinigen.

Das Gefeß beſtimmt ſeine Amtsbefugniſſe, Pflichten , die

zu feinen Verrichtungen nöthige Aushülfe , die Drganiſation

ſeiner Kanzlei und ſeinen Gehalt.

IV. Abſchnitt.

Richterliche Gewalt.

$ . 70 .

Ein Obergericht von eilf Mitgliedern iſt die höchſte Be

hörde in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und in Straffällen,

und übt die Oberaufſicht über die Rechtspflege.
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$. 71 .

Zur Wählbarkeit in das Obergericht werden die gleicher

Eigenſchaften erfordert, wie für die Mitglieder des Großen Raths.

Alle drei Jahre befindet ſich annäherungsweiſe die Hälfte

des Obergerichtes im Austritte. Die ausgetretenen Mitglieder

find wieder wählbar. Das Loos beſtimmt die Reihenfolge des

Austritts . Der nächſte Austritt findet auf den 1. Brachmonat

1851 ftatt.

Der Große Rath wählt auf drei Jahre fünf Erſaßmänner

zur Ergänzung des Obergerichtes in Fällen des Ausſtandes

oder ſonſtiger Abweſenheit. Die erſte Wiederwahl der Erſat

männer findet auf den 1. Brachmonat 1851 ftatt.

Wird eine Stelle im Obergerichte in der Zwiſchenzeit er.

ledigt, fo foll der Große Rath in ſeiner nächſten Verſammlung

die erledigte Stelle wieder befeßen .

$ . 72 .

Die Mitglieder des Obergerichts fönnen nicht Mitglieder

eines untergeordneten Gerichts , oder einer andern Behörde ſein,

oder eine Beamtung bekleiden , über welche das Obergericht die

Aufſicht zu führen hat.

S. 73.

Aus der Mitte des Obergerichtes wählt der Große Rath

den Präſtdenten und Vizepräſidenten jeweilen auf ein Jahr.

Die Betreffenden ſind wieder wählbar.

$. 74.

Der Große Rath feßt auf den Vorſchlag des Obergerichts

deflen Geſchäftsordnung feft, wobei darauf Bedacht genommen

werden ſoll, daß neben den Urtheilen auch die übrigen Ents

ſcheidungen und Verfügungen vielmöglichſt von dem Oberges

richte felbft ausgehen.

Dasſelbe erſtattet dem Großen Rathe alljährlich, oder ſo oft

es dieſer verlangt, über ſeine Verrichtungen und die Verwals

tung des geſammten Juſtizweſens Bericht.



30

S. 75.

Die Parteiverhandlungen vor dem Obergerichte, fowie vor

allen richterlichen Behörden ſind in der Regel öffentlich.

Die Ausnahmen hat das Geſet zu beſtimmen.

S. 76.

Ein Kriminalgeri
cht von fünf Mitgliedern beurtheilt

erftinſtanzlich alle Kriminalverbrec
hen .

$. 77.

Zur Wahlbarkeit der Mitglieder in das Kriminalgericht

werden die gleichen Eigenſchaften erfordert, wie für die Mits

glieder des Großen Rathes. Alle drei Jahre findet ſich annähes

rungsweiſe die Hälfte im Austritt. Die ausgetretenen Mits

glieder ſind wieder wählbar. Das Loos beſtimmt die Reihens

folge des Austritts. Der nächſte Austritt findet auf den 1 .

Brachmonat 1851 ftatt.

Der Große Rath wählt aus ihrer Mitte den Präftdenten.

Er bezeichnet auf gleiche Amtsdauer für Ergänzungsfälle

trei Erfaßmänner.

S. 78,

Zur Unterſuchung und Beſtrafung von Verbrechen und

Vergehen , welche von Militärperſonen während des Kantonals

dienſtes begangen werden , ſollen ein Kriegsgericht und ein

Raſfationsgericht aufgeſtellt werden.

Die Drganiſation und Competenz dieſer Gerichte, ſowie

die Wahlart der Mitglieder und deren Amtsdauer beſtimmt

das Gefeß.

$. 79.

Jeder Bezirk hat ein Bezirksgericht von fteben bis neun

Mitgliedern , welche von den nach § . 27. der Staatsverfaſſung

ftimmfähigen Bürgern des Gerichtsfretfes gewählt werden . Alle

drei Jahre findet fich annäherungsweiſe die Hälfte der Richter
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im Austritte. Die Ausgetretenen find aber ſofort wieder wähls

bar. Das Loos beſtimmt die Reihenfolge des erſten Austritts.

Derſelbe findet auf den 1 , Brachmonat 1851 ſtatt. Aus jedem

Friedensrichterkreiſe muß wenigſtens ein Mitglied in das Bes

zirksgericht gewählt werden.

Ueberdieß wählt der Gerichtskreis aus den wahlfähigen

Bürgern desſelben zwei Erſaßmänner.

Der Große Rath wählt den Präſidenten des Bezirksgerichts

aus den Mitgliedern desſelben .

Um als Mitglied oder Erſaßmann in das Bezirksgericht

wahlfähig zu ſein , muß man politiſch ſtimmfähig , wenigſtens

fünf und zwanzig Jahre alt ſein , und über den Befiß eines

Vermögens von eintauſend Franken fich ausweiſen .

S. 80.

Die Bezirksgerichte urtheilen über alle bürgerlichen und

polizeilichen Rechtsfäde thres Gerichtskreiſes , welche das Gefeß

ihnen zur Entfcheidung überweifet. Ste beſorgen die Vers

führung der Konkurſe.

S. 81 .

Jeder Friedensrichterkreis wählt einen Friedensrichter

zu Vermittlung von Streitigkeiten auf eine Amtsdauer von

vier Jahren.

Derſelbe und zwei Beiſißer , welche auf eine gleiche Amtss

dauer vom Friedensrichterfreiſe gewählt werden , bilden das

Friedensgericht, mit Geſammtaustritt und Wiederwählbars

feit. Dem Friedensgerichte iſt die Entſcheidung geringer Rechtss

fälle übertragen.

Zur Wählbarkeit in das Friedensgericht ſind die gleichen

Eigenſchaften wie zur Wahlbarkeit in das Bezirksgericht erfors

derlich.

Die Stelle eines Friedensrichters iſt mit derjenigen eines

Bezirksrichters vereinbar, nicht aber mit derjenigen eines Präs

fibenten des Bezirksgerichtes.
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$. 82 .

Ueber die Ausführung dieſer Beſtimmungen , ſowie über

Feftfeßung der fernern Befugniſſe der Bezirks- und Friedens

gerichte wird das Gefeß das Nähere anordnen .

V. Abſchnitt.

Die Gemeinden.

S. 83.

Jede Gemeinde , in welcher bisher eine Gemeindebehörde

beſtellt war , erhält auch fernerhin einen Gemeinderath.

Der Regel nach ſoll ein ſolcher Gemeinderath aus drei bis

fünf Mitgliedern beſtehen.

Eine durch das Gefeß feſtzuſeßende Gemeindeverfaſſung

wird im Allgemeinen die Organiſation und die Befugniſſe der

Gemeinden und ihrer Behörden , und im Beſondern die der Ges

meinden Luzern , Williſau , Surſee, Sempach und Münſter mit

Berückſichtigung ihrer eigenthümlichen Verhältniſſe beſtimmen .

S. 84.

Jeder Gemeinde und Gemeindebehörde ſteht das Recht zu,

ihre Angelegenheiten inner den verfaſſungsmäßigen und geſeks

lichen Schranken ſelbſtſtändig zu beſorgen . Ueber Beſchlüſſe

der Gemeinde und des Gemeinderaths kann der Regel nach an

den Regierungsrath refurrirt werden.

S. 85.

Alle Mitglieder der Gemeinderäthe und alle Gemeindebes

amten werden von den Gemeinden felbft gewählt. Aus den

Mitgliedern des Gemeinderaths wählt die Gemeinde den Ges

meindeammann, welcher der erſte Vollziehungsbeamte der Ge

meinde zu Handhabung der Gefeße und der Polizei und zugleich

Botenweibel iſt. Alle drei Jahre findet ſich annäherungsweiſe die

Hälfte des Gemeinderathes im Austritte. Die ausgetretenen Mit

glieder ſind aber wieder wählbar . Das Loos beſtimmt die Reis
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henfolge des erſten Austritte und derſelbe findet auf den

1. Brachmonat 1851 ſtatt.

$ . 86 .

In Gemeindeangelegenheiten ſind alle Gemeindeſteuerpflich .

tigen ſtimmfähig , welche

a. die allgemeine politiſche Stimmfähigkeit in Anſpruch

nehmen können , und beinebens

b. zum wenigſten 400 Franken wirklich verſteuern.

Verfteuert ein Vater oder eine Mutter 800 Franken , ſo

hat auch der älteſte Sohn derſelben , und ſofort für jede 400

Franken mehr ein folgender Sohn Stimmfähigkeit, in fofern

dieſen Söhnen die übrigen Requiſite nicht abgehen , und ſte

mit dem Vater, beziehungsweiſe mit der Mutter in ungetheilter

Haushaltung leben.

Wo es ſich nicht um Angreifung eines Gemeindevermögens

oder Armenfachen handelt, find Angehörige anderer Kantone

chriftlicher Konfeffion , ſofern Gegenrecht geübt wird , und die

Betreffenden ſchon zwei Jahre in der Gemeinde gewohnt haben ,

wenigſtens 400 Franken verſteuern, und von der Stimmfähigs

keit nach §. 27. II. Abſat nicht ausgeſchloffen ſind - in Ges

meindeangelegenheiten ſtimmfähig.

$ . 87.

Um in einen Gemeinderath wahlfähig zu ſein , muß der

Gewählte politiſch ſtimmfähig ſein , und über ein Vermögen

von wenigſtens eintauſend Franken ſich ausweiſen können.

S. 88.

Korporationen und Genoſſenſchaften in den Gemeinden

können die Adminiſtration ihres Gutes felbftgewählten Ver

waltungen übertragen .

Die Genoſſen find bei Behandlung ihrer Angelegenheiten

ftimm- und wahlfähig , inſofern ſte nicht von der Stimmfähige

fett ausgeſchloſſen , und , falls ſie nicht Kantonsangehörige ſind,

in der Gemeinde förmlich niedergelaffen fich befinden.

5
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Zur Wahlfähigkeit in die Verwaltung von Gemeindefors

porationsgütern werden die gleichen Eigenſchaften erfordert,

wie zur Wahlfähigkeit in den Gemeinderath .

IV . I itel.

Schlufſbeſtimmungen .

$ . 89 .

Ade durch die Verfaſſung vorgeſchriebenen unmittelbaren

Volfswahlen geſchehen der Regel nach durch das geheime abs

ſolute Stimmenmehr.

Die Verſammlung kann jedoch durch zwei Drittheile der

Anweſenden das offene Mehr beſchließen.

$ . 90 .

Alle Behörden und Beamten find bei threr erften Amts .

dauer auf die Verfaſſung und die Gefeße feierlich in Eid zu

nehmen.

$ . 91 .

Ade zehn Jahre von 1837 an gerechnet, hat eine Volkss

zählung vor fich zu gehen , nach welcher jeweilen die hundert

Mitglieder des Großen Rathes auf die Wahlkreiſe vertheilt

werden ſollen .

S. 92.

Alle politiſchen Beamten und Bedienfteten können , wo die

Verfaſſung ſelbſt nicht eine Ausnahme macht, nur auf eine

Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden , find aber nach

deren Ablauf wieder wählbar.

Wer aufhört, die zur Wählbarkeit erforderlichen Eigens

ſchaften zu haben , hört auch auf . Mitglied der betreffenden

Behörde zu ſein.

$ . 93.

Alle politiſchen Beamten und Bedienſteten , ſowie die Mits

glieder des Lehrſtandes ſollen , ſoweit es noch nicht ſeit dem
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23. November 1847 bereits geſchehen iſt, einer neuen Wahl

unterworfen werden.

S. 94 .

Die neugewählten Mitglieder des Großen Ratho leiſten

jeweilen auf die Verfaſſung den vorgeſchriebenen Eid.

Eintheilung des Kantons

in

fünf und zwanzig Wahlkreiſe.

Amt Luzern.

1 W a hitre i $ .

Luzern. Stadtgemeinde Luzern. Wählt nach der Volfs

zählung von 1837 ſieben Stellvertreter in den Großen Rath .

II. W a hifre i 8.

Weggis. Verſammlungsort Weggis. Beſtehend aus

ben Gemeinden Weggis , Greppen , Biznau und dem Bürgen

berg. Wählt nach der Volkszählung von 1837 zwei Stells

vertreter in den Großen Kath.

III. W a hifre i s.

Habsburg. Verſammlungsort udligenſchwyl. Bes

ſtehend aus den Gemeinden udligenſchwyl, Buchenrein , Ebi

fon , Meggen, Meyerskappel , Root , Dierifon , Giſifon , Hos

nau , Adligenſchwyl. Wählt nach der Volkszählung von 1837

pier Stellvertreter in den Großen Rath.
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IV. W a hitreis.

Malter8 . Verſammlungsort Malters. Beſtehend aus

den Gemeinden Malters , Schachen und Schwarzenberg. Wählt

nach der Volkszählung von 1837 vier Stellvertreter in den

Großen Rath.

V. W a hifre i 8.

Kriens. Verſammlungsort Kriens. Beftehend aus der

Gemeinde Kriens , der Ortſchaft Herrgottswald und den Ges

meinden Horw und Littau. Wählt nach der Volkszählung von
1837 vier Stellvertreter in den Großen Rath.

Amt Bochdorf.

VI. W a hifre i 8 .

Rothenburg. Verſammlungsort Rothenburg. Bes

ſtehend aus den Gemeinden Rothenburg, Eſchenbach , Inwyl,

Emmen und Rain. Wählt nach der Volkszählung von 1837

vier Stellvertreter in den Großen Rath.

VII . W a hitre i s.

Hochdorf. Verſammlungsort Hochdorf. Beſtehend

aus den Gemeinden Hochdorf, Ballwyl , Römerdwyl, Hohens

rein . Wählt nach der Volkszählung von 1837 vier Stell

vertreter in den Großen Rath .

VIII. W a hitre i 6 .

Hißfirch. Verſammlungsort Hißfir dy. Beftehend aus

den Gemeinden Hißkirch, Richenſee, Herlisberg , Retſchwoyf,

Gelfingen , Sulz , kieli, Hämifon , Müswangen. Wählt nach

der Volksabzählung von 1837 zwei Stellvertreter in den

Großen Rath,

IX. W a hitre i 6.

def . Verſammlungsort Aefch. Beſtehend aus den Ges

meinden Aeſch , Schongau , Altwys, Ermenſee , Moſen. Wählt



37

nach der Volkszählung vor 1837 drei Stellvertreter in den

Großen Rath.

Amt Surfee.

1

X. Ma hitre i 6 .

Sempach. Verſammlungsort Sempach. Beſtehend aus

den Gemeinden Sempach , Hilbisrieden , Etch , Neuenkirch,

Nottwyl. Wählt nach der Volkszählung von 1837 fünf

Stellvertreter in den Großen Rath,,

XI. Wahl i re i 6.

Surfee. Verſammlungsort Surfee. Beſtehend aus

den Gemeinden Surſee, Knutwyl , Mauenſee , Schenkon ,

Oberkirch , Geuenſee, Wählt nach der Voltszählung von 1837

fünf Stellvertreter in den Großen Rath .

XII, W a hitre i s .

Friengen. Berfammlunggort Sriengen . Beſtehend

aus den Gemeinden Triengen , Büron , Winifon , Kulmerau ,

Schlierbach, Wilihof. Wählt nach der Volkszählung von 1837

vier Stelveftreter in den Großen Kath.

XHI. a bifrei S.

Münſter. VerſammlungSort Münfter. Beſtehend aus

den Gemeinden Münſter , Gunzwyl, Neudorf, Rickenbach,

Schwarzenbach, Pfeffikon . Wählt nach der Volkszählung von

1837 vier Stellvertreter in den Großen Kath,

XIV , a hitre i 6 .

Nuswyl. Berſammlungsort Ruswyl. Beſtehend aus

den Gemeinden Nuswyl, Wolhuſen -Markt, Wolhufen -Wig

gern , Werthenſtein Wählt nach der Volkszählung von 1837

fünf Stellvertreter in den Großen Rath.

XV, Wahlkrei 8.

Wangen . Berſammlungsort Großwangen. Beftes

hend aus den Gemeinden Großwangen , Buttiaholz, Menje
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nau , mit Inbegriff derjenigen Theile der Pfarreien Menzberg

und Geiß , die zum Steuerbriefe Menznau gehören. Wählt

nach der Volkszählung von 1837 fünf Stellvertreter in den

Großen Rath.

Amt Williſau.

XVI. W a hitre i 6.

Williſau. Verſammlungsort Williſau. Beſtehend aus

den Gemeinden Williſau Stadtgemeinde , Williſau Landges

meinde, Ettiswyl, Alberswyl, Gettnau , Rottwyl, Niederwyl.

Wählt nach der Volkszählung von 1837 fünf Stellvertreter

in den Großen Rath.

XVII. W a hitre i 8.

Luthern. Verſammlungsort Luthern. Beſtehend aus

den Gemeinden Luthern und Hergiswyl. Wählt nach der

Volkszählung von 1837 drei Stellvertreter in den Großen

Rath.

XVIII. W a hifre i s .

Zell. Verſammlungsort Zell. Beſtehend aus den Ges

meinden Zell, Großdietwyl , Altbüron , Fiſchbach , Uffhuſen .

Wählt nach der Volkszählung von 1837 vier Stellvertreter

in den Großen Rath.

XIX. W a hifre i 8.

Pfaffnau. Verſammlungsort Pfaffnau. Beſtehend

aus den Gemeinden Pfaffnau , Roggliswyl und den Drtſchaf

ten Richenthal und Hub. Wählt nach der Volkszählung von

1837 drei Stellvertreter in den Großen Rath.

XX . W a hifre i $ .

Reiden. Verſammlungsort Reiden. Beſtehend aus den

Gemeinden Reiden , Wifon , Langnau mit Ausſchluß von Ris

chenthal und Hub. Wählt nach der Volkszählung von 1837

drei Stellvertreter in den Großen Rath.
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XXI . W a hifre i s .

Altishofen. Verſammlungsort Altishofen. Beſte

ſtehend aus den Gemeinden Altishofen , Eberſecen , Egolzwyl ,

Schöß , Nebifon . Wählt nach der Volkszählung von 1837

drei Stellvertreter in den Großen Rath .

XXII. Wahlfrei B.

Dagmarſellen. Verſammlungsort Dagmarſellen .

Beſtehend aus den Gemeinden Dagmarſellen , Wauwyl ,

Buchs , Uffifon. Wählt nach der Volkszählung von 1837

drei Stellvertreter in den Großen Rath .

Amit Entlebuch .

XXIII. W a hifre i 8.

Entlebuch. Verſammlungsort Entlebuch. Beſtehend

aus den Gemeinden Entlebuch , Romoos , Doppleſchwand,

Hasle. Wählt nach der Volkszählung von 1837 fünf Stell

vertreter in den Großen Rath .

XXIV. W a hlfrei 8.

Schüpfheim . Verſammlungsort Schüpfheim. Beſte

hend aus den Gemeinden Schüpfheim und Flühli. Wählt

nach der Volkszählung von 1837 vier Stellvertreter in den

Großen Rath .

XXV. W a hitre i s .

Eſcholz matt. Verſammlungsort Efcholzmatt. Beſtes

hend aus den Gemeinden Eſcholzmatt und Marbach. Wählt

nach der Volkszählung von 1837 fünf Stellvertreter in den

Großen Rath .

1. Bd. 6

1
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Derret ,

die urkundliche Erklärung der Erhebung des Verfaſſungs

entwurfes zum Staatsgrundgeſeß enthaltend.

In Kraft getreten den 27. Hornung 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Nach genommener Einſicht von dem , mittelft Bericht des

Regierungsrathes vom 21. dieß , uns vorgelegten Ergebniſſe

der in ſämmtlichen Wahlfreifen des Kantons am 13. dieß

ſtattgehabten Abſtimmung über den Entwurf der revidirten

Staatsverfaſſung von 1841 , zufolge welchem lektere von

17,770 in den Kreisverſammlungen anweſenden ſtimmfähigen

Bürgern durch 12,436 laut Ausweis der nachfolgenden tabel

lariſchen Ueberſicht angenommen worden iſt;

Mit Hinſicht auf den § . 11 des Großräthlichen Defrets

vom 2. Hornung 1848 ;

erklären hiemit :

I. Der von uns verfertigte Entwurf der revidirten Staatss

verfaſſung ſei unter dem Titel „ Staatsverfaſſung des Kantons

Luzern von 1841 , revidirt im Jahre 1848“ zum nunmehrigen

Staatsgrundgeſeße des Kantons erhoben .

II. Dieſe Erklärung ſoll urſchriftlich der neuen Staatss

verfaſſung nachgetragen und ſo in's Staatsarchiv niedergelegt



und beineben dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung mit

der Ueberſicht der Abſtimmung zugefertigt werden .

Gegeben Luzern , in unſerer Großrathsverſammlung, den

22. Hornung 1848.

Der Präſident :

I. Schumacher -Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ;

verordnen :

Obiges Defret foll dem Kantonsblatte und der Geſebess

ſammlung beigerückt werden .

Luzern den 22. Hornung 1848.

Der Schultheiß:

I. Ko P P.

Namens des Regierungsrathes ,

Der Staatsſchreiber:

Jo ft Nag er.
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u eberſicht

über das Ergebniß der am 13. Hornung 1848 ſtattgehalten

Abſtimmung des Volkes über Annahme oder Verwerfung der

revidirten Staatsverfaſſung.

Z
a
h
l

. Wabifreiſe.

Stimm :

fähige

Bürger.

A
b
w
e
ſ
e
n
d

. A
n
i
v
e
ſ
e
n
d

. H
a
b
e
n

a
n

: g
e
n
o
m
m
e
n

.

H
a
b
e
n

v
e
r
w
o
r
f
e
n

. V
e
r
l
o
r
n
e

S
t
i
m
m
e
n

.

•

1 Luzern 1541 224 1317 897 420

2 Weggis 490 138 352 154 198

3 Habsburg 1243329 914 434 477

4 Malters 1067 372 695 486 206 3

5 Kriens 1123 254 869 501 338 30

6 Rothenburg 1414 427 987 646 341

7 Hochdorf 1326 416 910 503 407

8 Hißfirch 708 200 508 436 72

9 Aeſch 794 | 206 588 382 206

10 Sempach 1334 | 221 1113 678 435

11 Surſee 1290 568 722 710 12

12 Triengen 1131 | 294 837 718 119

13 Münſter 1222 | 228 994 760 234

14 Ruswil 1307 660 647 482 160

15 Wangen 1358 379 979 695 268 16

16 ! Williſau 1342 511 831 654 177

17 Luthern 753 325 428 118 310

18 Zell 1045 476 569 568 1

19 Pfaffnau 667 335 332 261 47 24

20 Reiden 700 220 480 471 9

21 Altishofen 789 259 530 410 110 10

22 Dagmarſellen 743 | 254 489 370
109 10

23 Entlebuch 1317 660 657 361 281 15

24 Schüpfheim 1137 475 662 350 280 32

25 Eſcholzmatt 1021 513 508 391 117

268628944 1791812436 5334 | 148

Anzahl der anweſenden Stimmfähigen 17,918

abgezogen die verlornen Stimmen . 148

Verbleiben 17,770

Das abſolute Mehr beträgt alſo 8,886

Da nun angenommen haben 12,436

und das abſolute Mehr ift . 8,886

ſo ergeben ſich Mehrannehmende 3,550
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Defret

über

das Verfahren bei Rehabilitationsgeſuchen .

In Kraft getreten den 19. März 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Rantons Luzern ;

Nach Kenntnißnahme von einer Botſchaft des Regierungs

rathes vom 3. März , worin mit Rückſicht auf die Beftim :

mung der neuen Staatsverfaſſung, bezüglich der Behandlung

von Rehabilitationsgeſuchen , das im IX. Sitel des Kriminals

ſtrafgefeßbuches vorgeſchriebene Verfahren wieder als maßs

gebend dargeſtellt wird ;

Haben ,

In Betracht: daß die im Kriminalſtrafgeſezbuche bezeich

nete Behandlungsweiſe der Rehabilitationsgeſuche einzig in

Folge einer Beſtimmung der Verfaſſung vom Jahre 1841

außer Anwendung gekommen iſt, daß aber dieſe Verfaffungs

beſtimmung durch die gegenwärtige Verfaſſung , eine das frü

here Verfahren wieder herſtellende Abänderung erlitten hat ;

beſchloffen :

I. Von nun an ſeien die Rehabilitationsgeſuche von Kri

minalverurtheilten wieder nach Vorſchrift des IX. Titels des

Kriminalftrafgeſeßbuches zu behandeln .
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II. Dieſe Schlußnahme fol dem Regierungsrathe zu ges

eigneter Bekanntmachung, und dem Obergerichte zur Vollzie

hung zugefertigt werden.

So beſchloſſen , Luzern den 8. März 1848 .

Der Präſident :

F. Schumacher -Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

l . Pl . Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Rantons Luzern ;

befchließen :

Vorſtehendes Dekret ſoll durch den Druck öffentlich bekannt

gemacht und der Geſekesſammlung beigerückt werden .

Luzern den 10. März 1848 .

Der Schultheiß:

I. KO P P.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber:

goft Nager.
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Defret

über

Abänderung der Amtseide.

In Kraft getreten den 16. April 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Nach vernommener Botſchaft des Regierungsrathes vom

10. April über die Nothwendigkeit der Abänderung der im

Drganiſationsgefeße enthaltenen Eidesformeln fämmtlicher Bes

amten auf dem Wege eines Großräthlichen Defrets ;

Haben ,

In Betracht, daß die Feftfeßung der Art und Weiſe,

wie ein Beamter ſeiner Wahlbehörde die Erfüllung ſeiner über

nommenen amtlichen Pflichten zuzuſagen hat , weniger Gegens

ſtand einer geſeßgeberiſchen Verfügung, als eines jeweilen nach

den Verhältniſſen zu beſtimmenden Defrets ſein ſollte ;

Erwägend, daß insbeſonders die gegenwärtig bei allen

Amtseiden vorkommende Einleitungsformel nicht nur eine höchſt

verfängliche, ſondern je nach der Auffaſſung einen unzuläßigen

Gewiſſenszwang enthaltende Faſſung hat , die nothwendig einer

Abänderung bedarf ;

beſchloſſen und beſchließen :

I. Sämmtliche im gegenwärtigen Organiſationsgeſeße ent

haltenen Amtseide ſeten in ihrer gegenwärtigen Faffung auf.

gehoben .
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II . Die Gidesformeln für die vom Großen Rathe zu wäh

lenden Beamten ſeien wie früher auf dem Wege des Defrets

durch den Großen Rath feſtzuſeßen .

III. Demzufolge feien von uns die Amtseide der Mitglies

der des Großen-, ſowie des Regierungsrathes , des Schultheißen

und Statthalters, der Dberrichter und deren Erſaßmänner, des

Obergerichtspräſidenten , des Kriminalgerichtspräſidenten , der

Kriminalrichter und deren Erſaßmänner , der Erziehungsräthe,

der Geſandten auf die eidgenöſſiſchen Tagſaßungen , des Staates

ſchreibers , des Verhörrichters und deſſen Gehülfen , des Staats

anwaltes und Vizeſtaatsanwaltes, des öffentlichen Vertheidigers,

der Amtsſtatthalter und deren Gehülfen , der Gerichtspräſtden

ten und des Großweibels in der in der Beilage angegebenen

Faſſung beſtimmt.

IV. Der Regierungsrath und deſſen Rathsabtheilungen,

das Obergericht, das Kriminalgericht, die Amtsſtatthalter , Be

zirksgerichte, Gemeinderäthe, Armen- und Waiſenräthe , Rors

porationsgüterverwaltungen , Kirchenverwaltungen u . ſ. w . ſeien

angewieſen und ermächtiget, die Eidesformeln für die von ihnen

anzuſtellenden oder unter ihrer ausſchließlichen Oberaufſicht ſtes

henden Unterbeamten und Bedienſteten nach Maßgabe der durch

die Gefeße oder beſondern Reglemente dieſen Beamten und Be

dienſteten auferlegten Pflichten und Verrichtungen feſtzuſeßen und

die äußere Form dieſer Amtseide ſoviel möglich nach der Faſſung

der obenerwähnten von uns ausgehenden Eide einzurichten .

V. Gegeliwärtiges Dekret roll dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung, behufe allgemeiner Nachachtung, mitgetheilt

und urſchriftlich in's Staatsarchiv niedergelegt werden .

So beſchloſſen , Luzern den 12. April 1848 .

Der Präſident:

I. Schumacher -Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.
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is

der Mitglieder des Großen Rathes und Regierungsrathes.

Ich ſchwöre:

„Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung, ſowie die

Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und zu

handhaben . "

„ Die katholiſche Religion zu ehren und zu ſchüßen ."

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten . “

„ Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhängig

feit , Freiheit und Rechte mit Leib und Reben , mit Gut und

Blut zu ſchüßen .“

„ Die mir durch die Verfaſſung übertragenen Obliegenheis

ten treu und gewiſſenhaft zu erfüllen , den Rathsverſammlun

gen fleißig beizuwohnen , und ohne Noth von denſelben nicht

auszubleiben . "

„ Bei Uebertragung öffentlicher Stellen meine Wahl auf tüch

tige und rechtſchaffene Männer zu richten , weder Miethe noch

Gaben anzunehmen , noch durch die Meinigen nehmen zu laſſen ."

„ Und überhaupt nach beſtein Wiffen und Gewiffen und aus

allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu fördern

und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden . "

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Mitglied des Großen Rathes

( des Regierungsrathes) getreulich , feſt und ohne Gefährde zu

halten , ſo wahr mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen ! "

des Schultheißen und des Statthalters .

Ich ſchwöre :

„ Die vom Volke angenommene Staatsverfaſſung, ſowie die

Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und zu

handhaben . "

I. Bd. 7

1



48

„ Die katholiſche Religion zu ehren und zu ſchüßen ."

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten ."

„ Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhängig

gigkeit , Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut und

Blut zu ſchüßen ."

„ Die mir durch die Verfaſſung übertragenen Obliegenheiten

treu und gewiffenhaft zu erfüllen , den Rathsverſammlungen

befliſſen beizuwohnen , und ohne Notl, von denſelben nicht auss

zubleiben . “

„Zu jeder außerordentlichen Sigung des Regierungsrathes

jedes Mitglied förmlich einzuberufen ; alles unverweilt vorzus

bringen , was an den Regierungsrath gerichtet wird , die Vers

landlung mit Unparteilichkeit zu leiten . “

„Bei Uebertragung öffentlicher Stellen meine Wahl auf

tüchtige und rechtſchaffene Männer zu richten , weder Miethe

noch Haben anzunehmen , noch durch die Meinigen nehmen zu

laſſen . “

„Und überhaupt nad beftem Wiffen und Gewiffen und aus

allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu för.

dern , und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden. "

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Schultheiß ( Statthalter) ges

treulich , feſt und ohne Gefährde zu halten , fo wahr mir Gott

helfe und ſeine lieben Heiligen ! "

!

der Dberrichter und Erſaßmänner.

Ich ſchwöre :

Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung , fowie

die Geſeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben .“

,Die fatholiſche Religion getreulich zu ehren und zu

ſchüßen .“
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Der ſchweizeriſchen Eidgenoffenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten . "

,Des allgemeinen und beſondern Baterlandes Unabhäns

gigkeit, Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut und

Blut zu ſchüßen . “

Die mir durch die Verfaſſung und Gefeße übertragenen

Obliegenheiten getreu und gewiſſenhaft zu erfüllen , den Sißun

gen fleißig beizuwohnen und ohne Bewilligung von denſelben

nicht auszubleiben ."

„ Mich mit den Aften vertraut zu machen , die Parteien am

Gericht anzuhören , dem Rechte urfers Kantons gemäß , nach

beſtem Wiffen und Gewiſſen zu richten , ohne Anſehen der

Perſon , dem Armen wie dem Reichen , dem Fremden wie dem

Einheimiſchen , Niemanden zu Lieb oder zu Leid , Recht zu

ſprechen , auch keine Miethe oder Gaben weder ſelbſt noch durch

die Meinigen anzunehmen oder annehmen zu laſſen , die gefeßs

lichen Formen genau und pünktlich zu handhaben . “

„Bei allfältiger Uebertragung öffentlicher Stellen meine

Wahl auf tüchtige und rechtſchaffene Männer zu richten ."

„Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Ehre und Wohlfahrt zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden . "

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Mitglied (oder Erſaßmann)

des Obergerichtes getreulich , feſt und ohne Gefährde zu hal

ten , ſo wahr mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligent. "

des Präſidenten des Obergerichts.

Ich ſchwöre :

„ Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung, fowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben ."

Die katholiſche Religion zu ehren und zu ſchüßen. "
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„ Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten . "

„ Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhän

gigkeit , Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut

und Blut zu ſchüßen ."

„Die mir durch die Verfaſſung und Gefeße übertragenen

Obliegenheiten treu und gewiſſenhaft zu erfüllen . “

„Die Sigungen des Obergerichts zur Beförderung der Ges

ſchäfte fleißig zu halten . “

„ Mich mit den Aften vertraut zu machen , die Parteien

am Gericht anzuhören , dem Rechte und den Gefeßen unſers

Kantons gemäß , nach beſtem Wiſſen und Gewiffen zu richten ,

ohne Anſehen der Perſon , dem Armen wie dem Reichen, dem

Fremden wie dem Einheimiſchen , Niemanden zu lieb oder zu

leid , Recht zu ſprechen , auch feine Miethe oder Gaben weder

ſelbſt noch durch die Meinigen anzunehmen oder annehmen

zu laſſen . "

,, Die geſeßlichen Formen genau und pünktlich zu hand

haben .“

„Bei alfälligem Uebertragen öffentlicher Stellen meine

Wahl auf tüchtige und rechtſchaffene Männer zu richten ."

„ Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen aus

allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu fördern

und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden. “

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Präſident des Obergerichtes

getreulich , feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir

Gott helfe und ſeine lieben Heiligen ! “

des Präſidenten des Kriminalgerichts.

Ich ſchwöre:

„Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung , ſowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben ."
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1

1

11

„Die katholiſche Religion getreulich zlehren und zu

ſchüßen .“

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

fuzern Treue und Wahrheit zu leiſten ."

Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhäns

gigkeit, Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut

und Blut zu ſchüßen ."

„ Die mir durch die Verfaſſung und Geſeße übertragenen

Dbliegenheiten treu und gewiſſenhaft zu erfüllen , ſowie den

Sißungen des Verhöramtes fleißig beizuwohnen und ohne

Noth von denſelben nicht auszubleiben . “

„Die Sißungen des Kriminalgerichts zur Beförderung der

Geſchäfte fleißig zu halten . “

„Mich mit den Akten vertraut zu machen , die Parteien am

Gericht anzuhören , dem Rechte und den Gefeßen unſers Ran

tons gemäß , nach beſtem Wiffen und Gewiſſen zu richten,

ohne Anſehen der Perſon , dem Armen wie dem Reichen , dem

Fremden wie dem Einheimiſchen , Niemanden zu lieb oder zu

leid , Recht zu ſprechen , auch keine Miethe oder Gaben anzu

nehmen, noch durch die Meinigen nehmen zu laſſen . "

„Die geſeßlichen Formen genau und pünktlich zu hand

haben . "

Bei alfälliger Uebertragung öffentlicher Stellen meine

Wahl auf tüchtige und rechtſchaffene Männer zu richten ."

„ Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen des

Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu fördern und deſſen Scha

den und Nachtheil zu wenden . "

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Präſident des Kriminal

gerichts getreulich, feſt und ohne Gefährde zu halten , fo wahr

mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen ! "
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der Kriminalrichter und Erſaßmänner.

Ich ſchwöre:

Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung, ſowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben .“

„Die fatholiſche Religion getreulich zu ehren und zu

fchüßen . "

„ Der ſchweizeriſchen Eidgenofſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten ."

Des allgemeinen und beſondern Baterlandes Unabhäne

gigkeit , Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut

und Blut zu ſchüßen ."

„Die mir durch die Verfaſſung und Geſeße übertragenen

Obliegenheiten getreu und gewiſſenhaft zu erfüllen , den Sißun

gen fleißig beizuwohnen und ohne Bewilligung von denſelben

nicht auszubleiben . “

„ Mich mit den Aften vertraut zu machen , die Parteien

am Gericht anzuhören , dem Rechte und den Gefeßen unſers

Stantons gemäß , nach beftem Wiffen und Gewiſſen zu richten ,

ohne Anſehen der Perſon , dem Armen wie dem Reichen,

dem Fremden wie dem Einheimiſchen , Niemanden zu lieb oder

zu leid , Recht zu ſprechen , auch keine Miethe oder Gaben

weder ſelbſt noch durch die Meinigen anzunehmen oder an

nehmen zu laſſen, die geſeblichen Formen genau und pünktlich

zu handhaben . "

„Bei allfälliger Uebertragung öffentlicher Stellen meine

Wahl auf tüchtige und rechtſchaffene Männer zu richten."

„ Und überhaupt nach beſtem Wiffen und Gewiffen aus

allen Kräften des Vaterlandes Ehre und Wohlfahrt zu förs

dern und deffen Schaden und Nachtheil zu wenden . "

Dieſes alles ſchwöre ich als Mitglied ( oder Erfagmann)

des Kriminalgerichts getreulich , feſt und ohne Gefährde zu

halten , fo wahr mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen !"
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der Erziehungsräthe.

Ich ſchwöre:

„ Die katholiſche Religion getreulich zu ehren und zu ſchüßen,

die Leitung der Erziehungsanſtalten des Kantons in religiöſem

und vaterländiſchem Sinne zu beſorgen ; alle durch die Ver

faſſung und Geſeße mir übertragenen Pflichten getreu und

eifrig zu erfüllen ; den Sißungen fleißig beizuwohnen und ohne

Noth von denſelben nicht auszubleiben ; bei Uebertragung oder

Vorſchlägen zu öffentlichen Stellen meine Wahl auf tüchtige

und rechtſchaffene Männer zu richten ; feine Miethe noch Ga

ben anzunehmen , noch durch die Meinigen annehmen zu laſſen ,

und überhaupt nach beſtem Wiffen und Gewiſſen und aus allen

Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu fördern und

defien Schaden und Nachtheil abzuwenden. “

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Mitglied des Erziehungs

rathes getreulich, feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr

mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen !"

is

der Geſandten auf die eidgenöffiſche Tagſapung .

Ich fchwöre :

Meiner oberſten Landesbehörde Treue und Wahrheit zu

leiſten , bei der mir übertragenen Sendung in allen Theilen

der erhaltenen Inſtruktion getreu nachzuleben und die darin

enthaltenen Aufträge und Wünſche meiner hohen Kommitten

ten nach beſten Kräften zu erfüllen ."

,,Wenn Fälle vorkommen , welche in der mir ertheilten

Inſtruktion nicht vorgeſehen ſind , nach beſtem Wiffen den

Grundfäßen gemäß , welche den obhabenden Inſtruktionen zu

Grunde liegen und nach den mir bekannten Geſinnungen des

Großen Rathes diejenigen Maßregeln anrathen , berathen und

beſchließen zu helfen , welche unter den Verhältniffen, die fie
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hervorgerufen , als die geeignetſten erachtet werden , die Un

abhängigkeit , Ehre und Wohlfahrt des gemeinſamen Vater

landes , ſowie ſeiner einzelnen Theile zu wahren und zu bes

förbern . "

„ Dieß alles ſchwöre ich als Geſandter auf die eidgenöſſi

ſche Tagfaßung getreulich , feſt und ohne Gefährde zu halten ,

ſo wahr mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen. "

des Staatsſchreibers.

Ich ſchwöre:

„ Die vom Volke angenommene Staatsverfaſſung , ſowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten .“

„ Die katholiſche Religion getreu zu ehren und zu ſchüßen ."

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten . "

„Alle Verhandlungen getreu und gewiſſenhaft niederzuſchreis

ben und ausfertigen zu laſſen , geheim zu halten , was geheim

zu halten geboten wird . “

„ Die beſondern Obliegenheiten , betreffend die Kanzleien,

cifrig zu erfüllen ."

„ Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden . “

,, Dieſes alles ſchwöre ich als Staatsſchreiber getreulich,

feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe

und ſeine lieben Heiligen ! "

des Verhörrichters.

Ich ſchwöre:

„ Die vom Volke angenommene Staatsverfaſſung, ſowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben. “
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Die fatholiſche Religion getreulich zu ehren und zu ſchüßen . "

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten ."

Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhän

gigkeit , Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut

und Blut zu ſchüßen ."

„ Die mir durch die Verfaſſung und Geſeße übertragenen

Obliegenheiten getreu und gewiſſenhaft, unparteiiſch und ohne

Anſehen der Perſon zu erfüllen ."

„Bei Ausmittlung der Verbrechen , ſowie der Schuldigen

im Intereſſe des öffentlichen Wohls mit Fleiß und Unverdroſs

ſenheit zu verfahren , feine Miethe noch Gabe anzunehmen ,

noch durch die Meinigen annehmen zu laſſen und zu vers

ſchweigen , wovon Schaden entſtehen fönnte . "

„ Und überhaupt nach beſtem Wiffen und Gewiffen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden . "

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Verhörrichter getreulich, feſt

und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe und

feine lieben Heiligen ! "

des Staatsanwalts .

Ich ſchwöre :

,, Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung , ſowie

die Geſete und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben ."

„Die katholiſche Religion getreulich zu ehren und zu

ſchüßen ."

, Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten ."

,, Des allgemeinen und beſondern Vaterlandes Unabhäns

gigkeit , Freiheit und Rechte mit Leib und Leben , mit Gut

und Blut zu ſchüßen ."

1. BD, 8
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Die mir übertragenen Obliegenheiten treu und gewiſſen

haft, unparteiiſch und ohne Anſehen der Perſon zu erfüllen,

wiſſentlich niemals die Unterdrückung oder ſonſtige Beſeitigung

Der Unterſuchung von Verbrechen und Vergehen zuzulaſſen

oder zu begünſtigen , keine Miethe noch Gaben zu nehmen,

oder durch die Meinigen nehmen zu laſſen , und zu verſchweis

gen , wovon Schaden entſtehen fönnte .

„Und überhaupt nach beſtem Wiffen und Gewiſſen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden. “

„ Diefes alles fchwöre ich als Staatsanwalt getreulich,

feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe

und ſeine lieben Heiligen .“

des öffentlichen Vertheidigers.

Ich ſchwöre:

,,Die vom Volfe angenommene Staatsverfaſſung, fowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten . "

„Die fatholiſche Religion getreulich zu ehren und zu ſchüßen ."

„ Meine Pflichten als öffentlicher Pertheidiger getreu zu

erfüllen , mich mit den Prozeßaften vertraut zu machen und

die Armen , die meines Rechtsſchußes bedürfen , eifrig und ge

wiſſenhaft zu vertheidigen . “

„Keine Gefährde zu gebrauchen und überhaupt nach beftem

Wiſſen und Gewiſſen und aus allen Kräften des Vaterlandes

Wohlfahrt und Ehre zu fördern und deſſen Schaden und Nach :

theil zu wenden ."

„ Dieſes alles schwöre ich als öffentlicher Bertheidiger ges

treulich , feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo -wahr mir Gott

helfe und ſeine lieben Heiligen !"



der Amtsſtatthaltet.

3d fchwöre:

„Die vom Volfe angenommene Štaatsverfaffung, ſowie

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu handhaben."

„Die fatholiſche Religion getreulich zu ehren und zu ſchüßen .

„Die Vetotönungen und Befehle des Regierungsrathes ges

nau zu vođzleben, Kuße und Ordnung fit meinen Amte zu

handhabert, und Verbrechen oder Vergehen der guftändigen

Behörde zuzuweiſen .“

»Alles ohne Anſehen der Perſon nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen . "

„ Auch keine Miethe oder Gaber weder felbft noch durch

die Meinigen anzunehmen oder annehmen zu laſſen ; ſowie

alles zu thun , was mir zu erfüllen obliegt und was die Wohls

fahrt meines Amtskreiſes befördern mag. "

„Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiffen und

aus allen Sträften des Baterlandes Wohlfahrt und Ehre zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden. "

, Dieſes alles ſchwöre ich als Amtsſtatthalter getreulich ,

feft und ohne Gefährde zu halten , fo waht mir Gott helfe

und ſeine lieben Heiligen . "

der Bezirksgerichts - Präſidenten .

Ich ſchwöre:

„ Die som Bolfé áñgetiommtené Staatsverfaſſung, fönle

die Gefeße und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachtert ."

„ Die katholiſche Religion getreulich zu ehren und zu ſchüßen . "

,Die mir durch die Verfaſſung und Geſete übertragener

Dbliegenheiten treu und gewiffenhaft zu erfüllen. "
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„Die Sißungen des Bezirksgerichts fleißig zu halten , die

Partheien vor Gericht anzuhören , dem Rechte und dem Ges

reße des Kantons gemäß nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

zu richten, ohne Anſehen der Perſon , dem Reichen wie dem

Armen , dem Fremden wie dem Einheimiſchen , Niemanden zu

lieb oder zu leid , Recht zu ſprechen , auch keine Miethe oder

Gaben weder ſelbſt noch durch die Meinigen anzunehmen oder

annehmen zu laſſen ."

„Die geſeblichen Formen genau zu handhaben , und übers

haupt nach beſtem Wiffen und Gewiſſen und aus allen Kräf

ten des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu fördern und deſſen

Schaden und Nachtheil zu wenden. “

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Gerichtspräſident, getreulich ,

feſt und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe

und ſeine lieben Heiligen ."

des Großweibels .

Ich ſchwöre :

„Der vom Volfe angenommenen Staatsverfaſſung und

meiner Regierung treu zu ſein .“

„ Ale mir übertragenen Verrichtungen mit Eifer und Ge

nauigkeit zu erfüllen ; geheim zu halten , was geheim zu hal

ten geboten wird. "

„ Und überhaupt nach beſtem Wiffen und Gewiffen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zit

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden . “

„ Dieſes alles ſchwöre ich als Großweibel getreulich , feft

und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe und

ſeine lieben Heiligen. "
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Wir Scultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

verordnen :

Dbiges Defret ſoll zu allgemeiner Nachachtung für die be

treffenden Behörden und Beamten durch den Druck öffentlich

befannt gemacht und der Gefeßesſammlung beigerückt werden .

Gegeben Luzern den 12. April 1848 .

Der Schultheiß:

I. Kopp.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Jo ft Nager.
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Derret

über Tilgung der Sonderbunds - SHuldentaft.

Wir Präſident und Großer Rath

des Rantons Luzern ,

Nach angehörtem Berichte des Regierungsrathes vom 31 ,

März fließenden Jahres und demjenigen der von uns mit dem

nähern Unterſuche beauftragten Kommiſſion ;

Haben ,

1. In Erwägung : daß dem Kanton Luzern durch ſein

ftarres Feſthalten an dem Sonderbunde und der in Folge deſſen

durch die hohe Tagfaßung angeordneten Vollziehung ihres das

herigen Auflöſungsbeſchluſſes eine Schuldenlaft von wenigſtens

5 Millionen Franken erwachſen iſt;

2. In Erwägung : daß die gewöhnlichen Staatseinkünfte

und das Staatsvermögen hiezu theils nicht hinreichen , theils

auch nicht verwendet werden können , ohne daß die gewöhnlichen

Verwaltungszweige zu leiden hätten , überhin der Ernſt der

Zeit und die Zuſtände Europas , welche ihre Rückwirkung auch

auf unſer Vaterland äußern werden , erfordern , auch für fünfs

tige außerordentliche Opfer bedacht zu nehmen ;
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3. Jn Erwägung : daß in Folge defſen zu außerordent

lichen Maßregeln geſchritten werden muß ;

4. In Erwägung : daß es vorzüglich zwei Wege gibt,

jene ungeheure Schuldenlaſt zu tilgen , der eine , indem eins

delne Klöſter , welche ohnehin nicht mehr nüblich zu wirken

geeignet find , aufgehoben und andere geiſtliche Korporationen

zu verhältniſmäßigen Beiträgen angehalten werden ; der an ,

dere : wenn , neben außerordentlicher Befteurung geiſtlicher

Korporationen und Einziehung größerer Beiträge
von den

Schuldigen zur Deckung des Mangelnden ſofort eine angemeſ

ſene Steuer erhoben wird ;

5. In Erwägung : daß es wünſchbar iſt, daß das Volf

felbft Gelegenheit erhalte , denjenigen Weg zu wählen , den es

als den geeignetern erachtet;

6. In Erwägung : daß dieſes dadurch erzielt werden fann ,

wenn die Aufhebung einzelner Klöſter dem Veto des Volfes

unterſtellt wird ;

7. In Erwägung: daß aus den in beſondern Defreten

angegebenen Gründen die Aufhebung der Klöſter St. Urban und

Rathhauſen als angemeſſen erſcheint ;

8. In Erwägung: daß wenn das Kloſter St. Urban

nicht aufgehoben und das Kloſter Rathhauſen nicht mit Eſchen

bach verſchmolzen wird , die dem Kantone zufallende durch

Steuern zu deckende Schuldenlaſt wenigſtens um 1,500,000

Franken höher zu ſtehen fommen wird ;

9. In Erwägung : daß nach dem Entſtehungsgrunde der

außerordentlichen Staatsſchuld das Mangelnde von den Ges

meinden nach dem Polizeiſteuergefeße einzufordern iſt;

10. In Erwägung : daß bezüglich der Zeit des Bezuges

dieſer Gemeindebeiträge Rückſicht darauf zu nehmen iſt, einen

theils , daß der ſteuerpflichtige Bürger auf einmal nicht allzu

fehr in Anſpruch genommen sverde , anderntheils die Eidges
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noſſenſchaft einen Nachlaß an den Difupationskoſten , je nach der

Geſtaltung der Ordnung der Dinge im Kanton Luzern , geſtatten

dürfte , welcher den Gemeinden dann zu gut fommen ſollt;

11. In Erwägung: daß durch Aufſtellung einer eigenen

Tilgungsfaſſe und Liquidationskommiſſion der Stand der Schuld,

wie viel und wie lange noch die Gemeindebeiträge zu entrich

ten ſind, um eine vollſtändige Tilgung der Schuld herbeizus

führen , am leichteſten erſehen werden fann ;

Und mit Rückſicht auf die uns vorgelegten Vermögensetats

der betreffenden Korporationen ;

w

beſchloſſen und beſchließen :

A. Für den erſten der obbezeichneten Fälle ſei

Folgendes feſtgeſept:

I. Die Klöſter St. Urban und Rathhauſen find aufgehoben ;

das Nähere beſtimmen zwei unter geſtrigem Datum erlaſſene

befondere Defrete .

3

V

1

II. Nachbenannte geiſtliche Korporationen haben an den

Staat folgende Beiträge in Baarſchaft oder Werthſchriften zu

entrichten :

a. Die lobi . Stift zu Beromünſter Fr. 400,000

b . , Kollegiatſtift zu St. Leodegar im Hof . 10,000

c . Das ehrw . Frauenkloſter zu Eſchenbach 70,000

d . im Bruch zu Luzern , 20,000

III . Ueber die der Sonderbundsfrage wegen entſtandene

Schuld ſoll eine eigene Liquidationskommiſſion und Schulden

tilgungskaſſa aufgeſtellt werden , deren Rechnung alljährlich dem

Großen Rathe in ſeiner Frühlingsſigung vorzulegen , und welche

nach der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen iſt.

IV. Sämmtliches Guthaben der im Kantone beſtehenden

geiſtlichen Korporationen und Klöſter wird von heute an unter

Hi

1 !
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1

Staatsadminiſtration geſtellt und deren Liegenſchaften follen fo

weit thunlich veräußert werden .

B. Für den zweiten Fall, nämlich wenn die auf

hebung der Ilöfter St. Urban und Rathhaufen nicht

genehmigt wird , fet Folgendes verordnet:

I. Von denjenigen Schultigen , welche gemäß dem Defrete

voin 3. Februar dieſes Jahres , als verantwortlich erklärt wurs

den , ſoll ein angemeſſener Beitrag eingefordert werden , über

deſſen Größe und Vertheilung der Regierungsrath beförderlich

Bericht und Antrag hinterbringen wird.

II. Nachbenannte geiſtliche Korporationen haben an den

Staat folgende Beiträge in. Baarſchaft oder Werthſchriften zu

entrichten :

a . Die I. Stift Beromünſter
Fr. 400,000

b. 1. Kollegiatſtift zu St. Leodegar im Hof ,, 10,000

c . Das ehrw . Frauenkloſter von Eſchenbach 70,000

d .
! Rathhauſen 30,000

im Bruch zu Luzern in 20,000

f.
Kloſter St. Urban 1 1,500,000

III . Sämmtliches Guthaben der im Kantone beſtehenden

geiſtlichen Korporationen und Klöſter, wird von heute an unter

Staatsadminiſtration geſtellt und deren Liegenſchaften follen ſo

weit thunlich veräußert werden .

IV. Die politiſchen Gemeinden des Kantons haben an die

reſtanzlichen Schulden , in fünf gleichmäßigen Terminen , jewei

len auf den 1. Oktober., vor der Hand zwei und eine halbe

Million ( pr. außerordentliche Steuern ) abzuliefern. Der

daherige Betrag iſt durch den Regierungsrath nach Verhältniß

des ſteuerbaren, Bermögens. der politiſchen Gemeinden nach dem

Polizeiſteuer - Geſeße für jede Gemeinde näher zu beftimmen.

V. Ueber die der Sonderbundsfrage wegen entſtandenen

Schuld ſoll eine eigene liquidationskommiſfion und Schuldens

I. Bd. 9

11

e .
1 /



64

tilgungskaſſa aufgeſtellt werden , deren Rechnung alljährlich dem

Großen Rathe in feiner Frühlingsſtßung vorzulegen und welche

nach der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen iſt.

VI. Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung mitzutheilen und in's Staatsarchiv niederzu

legen .

Alſo gegeben , luzern , den 14. April 1848.

Der Präſident:

Schumacher - Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

2. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Sdultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

beſchließen :

Vorſtehendes Defret ſoll zur Vollziehung öffentlich bekannt

gemacht und der Geſekesſammlung beigerückt werden.

Luzern den 15. April 1848.

Der Schultheiß:

I. KOP P.

Namens des Regierungsrathed ;

Der Staatsſchreiber:

go ft Naget.

1

1

:
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Defret

über Aufhebung des Kloſters St. Urban.

In Kraft getreten den 18. Brachmonat 1848 .

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Nach angehörtem Berichte des Regierungsrathes und der

von uns niedergeſeßten Kommiſſion ,

Haben ,

In Betrachtung, daß das Kloſter St. Urban mit einem

großen Vermögen , umſchloſſen von den reformirten Kantong

theilen der Kantone Bern und Aargau , einen beſonders güns

ftigen Einfluß auf die Umgegend nicht ausüben kann , auch nur

einen ſehr beſchränkten Theil der Seelſorge befißt, in den neueſten

Zeiten weder durch ordensgemäße Zurückgezogenheit von den

öffentlichen Welthändeln , noch durch die Gelübde der Armuth

und der Entbehrung dem katholiſchen Volfe vorangeleuchtet hat ,

desnahen auch zu Beförderung der höchſten Zwecke der Oes

fellſchaft nicht mehr geeignet erſcheint, und ſo früher oder

ſpäter und dann in einem für die Konventualen vielleicht

höchft gefährlichen Zeitpunkte aufgehoben werden dürfte , ohne

daß , wie gegenwärtig , für deren Unterhalt gehörig geſorgt

und gleichzeitig die Vortheile des Kloſtervermögens zur Rets

tung des Kantons Luzern verwendet werden können ;
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In Betrachtung, daß durch die Aufhebung des Kloſters

St. Urban , von deſſen Vermögen , auf zirka 3 Millionen Fr.

berechnet , nach Abzug desjenigen , was zur Unterhaltung

der jeßt noch lebenden Konventualen , und für Unterhaltung

der Seelſorge und Beſtreitung anderer auf den Gütern des Klos

fters haftenden Verpflichtungen nothwendig iſt, für die Ers

leichterung der allgemeinen Landeønoth ſofort eine Summe von

ungefähr 2,400,000 Fr. und nach Ableben der gegenwärtigen

Konventualen eine fernere Summe von zirka 600,000 Fr.

flüſſig gemacht werden dürfte ;

In Erwägung, daß unbeſtreitbar dem Staate das Recht

zuſteht, Korporationen , welche nicht mehr geeignet ſind , dem

Zwede ihrer Stiftung nachzufommen , oder die vielmehr ges

meinſchädlich wirken , aufzuheben ;

beſchloſſen und beſchließen :

1. Das Kloſter St. Urban iſt aufgehoben und ſein Vers

mögen wird zu Staatszwecken , vorab zur Tilgung der durch

den Sonderbundskrieg entſtandenen Roften verwendet.

II . Die jest lebenden Ordensglieder haben bis ſpäteſtens am

1. Herbſtmonat 1848 die Räumlichkeiten des Kloſters fu'verlaſſen.

III. Dieſelben erhalten aus dem Vermögen des aufgelösten

Kloſters , nebſt angemeſſener Ausſtattung an Lingen , Bettgeng

und Mobilien , eine lebenslängliche jährliche Penſion , und zwar

a . diejenigen Konventualen , welche erft feit 15 Jahren

das Drdensgelübde ablegten , 1000 Fr.; diejenigen welche mehr

als 15 Jahre Mitglieder des Ordens find, 1200 Fr. in viers

teljährlichen Zahlungen , welche durch das Staatszahlamt auss

furichten ſind.

b. Die Laienbrüber, welche erſt ſeit 15 Jahren das Ges

Lübbe ablegten , 400 Fr. , die übrigen 500 Fr.

c. Denjenigen Ronpentualen , welche ſich ſpäter in feel.

forglicher Hinſicht oder im Lehramte, oder in anderer Stellung

dem Staate nüßlich zeigen , kann obige Penſion oder ihr Ger

halt bis auf 1600 fr . erhöht werden .
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IV . Die für den Gottesdienſt vorhandenen Gebäulichkeiten

ſollen gehörig unterhalten und für die Seelſorge daſelbſt beſtens

geſorgt werden .

V. Gegenwärtiges Defret iſt dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung mitzutheilen und in's Staatsarchiv niederzile

legen .

Gegeben , Luzern , den 13. April 1848.

Der Präſident:

I. Schumacher -Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. Bl. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Derret

über Aufhebung des Kloſters Rathhauſen und Vers

ſchmelzung desſelben mit Eſchenbach.

!

1

1

In Kraft getreten den 18. Brachmonat 1848 . 1

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Nach angehörtem Berichte des Regierungsrathes und der

von uns niedergeſeßten Kommiſſion ,

Haben ,

In Erwägung : daß das Kloſter Kathhauſen ſchon längſt

in ökonomiſchem Zerfalle fich befindet und daher von demſel

ben nicht wohl ein bedeutender Beitrag an die Landesſchuld

eingefordert werden kann ;

In Erwägung : daß hingegen die Aufhebung desſelben

in Folge der Zeit dem Staate zu einigem Vortheile gereichen

wird , und überhin noch zwei Frauenflöfter im Kanton eriſtiren,

mit deren einem , dem Kloſter von Eſchenbach , die Verſchmels

zung desjenigen von Rathhauſen zweckmäßig geſchehen fann ;

da beide zu den gleichen Ordensregeln fich bekennen , und

Lefteres eine weit geringere Anzahl Glieder hat , als das

Erftere ;
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in Erwägung : daß auch ſchon in frühern Zeiten Nons

nenflöfter hieftgen Kantons , welche aus Armuth oder Unglück

nicht mehr ſelbfiftändig fortdauern konnten , mit andern Non

nenflöſtern hieſigen Kantons verſchmolzen wurden ;

In Erwägung : daß es den einzelnen Klofterfrauen von

Rathhauſen frei ſtehen muß , nach Eſchenbach oder anderwärts

rich hinzubegeben ; daß im erſtern Falle dem Kloſter Eſchenbach

ein billiger Beitrag für den Unterhalt gebührt , in legterm

Falle den einzelnen ſo viel ausgeworfen werden muß, daß fie

fich ihrem Stande angemeſſen erhalten und verpflegen können ;

In Erwägung : daß durch die Vermehrung der Kloſters

bewohner in Eſchenbach für das Leştere die Aufnahme von

Novizen theils verunmöglicht, theils unnüß wird ;

beſchloſſen und beſchließen :

I. Das Kloſter Rathhauſen iſt aufgehoben und fein Ver

mogen wird zu Staatszwecken , vorab zur Tilgung der durch

den Sonderbundskrieg entſtandenen Koften verwendet .

II. Den Nonnen und Laienſchweſtern iſt die Uleberſtedlung

in das Kloſter Eſchenbach geſtattet, in welchem Falle der Staat

dem Leßtern für jede übergeſiedelte Nonne nebſt angemeſſener

Ausſtattung 250 Frkn. und für jede Laienſchweſter 200 Frfn.

jährlich für Unterhalt 2c. vergütet.

III. Denjenigen Nonnen, welche vorziehen, anderwärts fich

aufzuhalten , wird pr. Jahr , in 4 Terminen zahlbar , 400 Fr.

nebſt angemeſſener Ausſtattung , den Laienſchweſtern hingegen

250 Fr. jährlich in 4 Terminen , ebenfalls nebſt angemeſſener

Ausſtattung vom Staate verabreicht.

IV . Der Aebtiſſin bleibt auf jeden Fall, neben der Aus,

ſteuer und dem Gehalte einer Nonne , annoch eine jährliche

Beilage von 200 Frfn. zugeſichert.

V. Die Räumung des Kloſters Rathhauſen und die Ueber:

fiedlung hat bis zum 1. Herbſtmonat 1848 zu erfolgen.
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VI. Vor der Hand foll in Eſchenbach das Novigiat ges

fchloſſen ſein .

VII. Gegenwärtiges Dekret ift dem Regierungsrathe jur

Bekanntmachung mitzutheilen und in's Staatsarchiv nieberzus

legen .

Gegeben , Superrt , den 13. April 1848 .

Der Präſident :

I. Schumacher -Uttenberg.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

2. Pl. Meyer.

Eduard Schnyder.



Derret

die Annahme des neuen Bundesentwurfes durd den

Großen Rath ausſprechend.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Nach vernommenem Berichte des Regierungsraths vom 3.

dieß , daß die hierſeitige Geſandtſchaft, unter Vorbehalt der

Ratifikation von Seite des Großen Rathes , ihre Zuſtimmung

zu dem von der Tagfaßung beſchloffenen Bundesentwurfe ge

geben habe ;

Mit Bezugnahme auf unſer Inſtruktionsdefret vom 9. Mai

1848 ;

Und in Beachtung des § . 35 der Staatsverfaſſung ;

beſchließen :

1. Der Stand Luzern , indem er das von ſeiner Geſandts

ſchaft vorläufig abgegebene Votum ratifizirt, erklärt fich für

die Annahme des neuen Bundesentwurfes , wie ſolcher von der

eidgenöſſiſchen Tagſagung in Bern unterm 27. Brachmonat

leßtverfloffen beſchloſſen wurde , mit Vorbehalt der Genehmi

gung des Volkes.

II. Der Regierungsrath iſt beauftragt, über die Art und

Weiſe der zum Behufe dieſer Genehmigung ſtattzuhabenden

Volksabſtimmung dem Großen Rathe einen Vorſchlag zu hins

terbringen.

I. Bd. 10
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III . Gegenwärtige Schlußnahme iſt unſerer Geſandtſchaft

in Bern zur Kenntnißgabe an die Tagfaßung und dem Res

gierungsrathe zum Verhalte mitzutheilen .

Gegeben Luzern den 7. Heumonat 1848.

Der Präſident :

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Soultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

Berordnen :

Vorſtehendes Defret foll durch den Druc öffentlich bekannt

gemacht und der Geſekesſammlung beigerückt werden.

Luzern den 9. Auguſt 1848 .

Der Schultheiß :

I. KO P P.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Jo ft Nag er.
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Dekret

die Art und Weiſe der Volksabſtimmung über den

Bundesentwurf feſtfeßend.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Nachdem wir unterm 7. Juli abhin dem von der hohen

Tagſabung ausgearbeiteten und am 27. Brachmonat abhin

genehmigten Entwurfe der Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft, unter Vorbehalt der Genehmigung des Vols

fes , unſere Zuſtimmung ertheilt ;

In Beobachtung des § . 35 der Staatsverfaſſung , nach

welchem „jede Veränderung des ſchweizeriſchen Bundesvertrags

dem ſouveränen Volfe in den Gemeinden zur Ans

y nahme oder Verwerfung vorgelegt werden muß ; "

Mit Berückſichtigung der analogerweiſe hier in Anwendung

tretenden Beſtimmungen bezüglich der Ausübung des Vetos ,

wornach ein vom Großen Rathe , als dem Stellvertreter des

Volkes , beſchloſſenes Bündniß , Konkordat und Geſeß verbinds

liche Kraft erhält , inſoferne felbes nicht von dem ſouveränen

Volfe , d . h . von der abſoluten Mehrheit ſämmtlicher ſtimms

fähiger Bürger in den Gemeinden verworfen worden iſt;

In Anerkennung des Grundſaßes , daß über eine eidgenöf

fiſche Bundesverfaffung jeder aufrechtſtehende Schweizerbürger

ſeine Stimme abzugeben berechtigt iſt ;

beſchließen :

$ . 1 .

Sonntags den 20. Auguſt fou der Entwurf der Bundes

verfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft dem ſouveränen
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Volfe zur Annahme oder Verwerfung in den Gemeinden vor:

gelegt werden .

be

$ . 2 .

Zu dieſem Behufe wird der Entwurf der Bundesverfaſſung

vorher in hinlänglicher Anzahl von Eremplaren durch den

Regierungsrath den ſtimmfähigen Bürgern des Kantons zur

Einſicht und Prüfung mitgetheilt. Jede Gemeinde erhält nach

Maßgabe der Bevölkerung eine angemeſſene Anzahl Gremplare,

von denen wenigſtens 4 auf der Gemeinderathskanzlei zur bes

liebigen Einſicht niedergelegt , die übrigen ungeſäumt durch den

Gemeinderath an die ſtimmfähigen Einwohner der Gemeinde

möglichſt gleichmäßig vertheilt werden ſollen .

$ . 3 .

Die Abſtimmung erfolgt in den Gemeinden , wozu alle

ſtimmfähigen Rantonsbürger , nach ss . 191 und 192 des Drs

ganiſationsgeſeßes eingeladen werden ſollen. Wie bei der Vetos

gemeinde iſt für die Abweſenden keine Buße beſtimmt.

Auch den volljährigen Eidgenoſſen weltlichen Standes iſt ,

inſofern dieſelben nach dem 2ten Theile des S. 27 der Staats .

verfaſſung nicht von der Stimmfähigkeit ausgeſchloſſen fird,

geſtattet, bis Sonntag den 20. dieß bei der Gemeinderathos

kanzlei, innert deren Gemeinde fie niedergelaſſen ſind , nach

geleiſtetem Ausweiſe über ihre Stimmfähigkeit , ſich zu erklä

ren , ob ſie für oder gegen den Bundesentwurf ſtimmen .

Die Regiſter über dieſe Erklärungen find abgeföndert den

Statthalterämtern und durch dieſe dem Regierungsrathe gleich

zeitig nebſt den übrigen Abſtimmungstabellen einzureichen .

( $ . 11. )

$.4.

Der Gemeinderathspräſident eröffnet und leitet die Ver

fammlung. Er ermahnt vorab alle nichtſtimmfähigen Bürger,

die Verſammlung zu verlaſſen , und ſchreitet ſofort zur Erwah

lung zweier Stimmenzähler und Eines oder Zweier Schreiber.

Die Wahl erfolgt auf gemachte Vorſchläge, die nach der durch
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das loos entſchiedenen Reihenfolge in Abſtimmung gereßt wer :

den , durch offenes abſolutes Mehr

$ . 5 .

Nach Beſtellang des Büreau's läßt der Präſident den ge

genwärtigen Beſchluß und die von uns über den Bundesentwurf

erlaſſene Proklamation durch ein Mitglied des Büreau's mit

deutlicher Stimme ableſen. Verlangt die Mehrheit der Vers

ſammlung, daß der durch die allgemeine Verbreitung hinlänglich

befannte Bundesentwurf noch abgeleſen werde, ſo hat auch dies

zu geſchehen . Nachher ladet der Präſident die Verſammlung

ein , die Stimmzettel zur Abſtimmung in Empfang zu nehmen .

S. 6.

Hierauf nimmt der Gemeindeammann (in der Gemeinde

Luzern ein Mitglied des Stadtrathes oder ein Stellvertreter

desſelben für jedes Duartier) den Namensaufruf vor und vers

zeichnet die mit und ohne Entſchuldigung (S. 8.) Abweſenden .

Während dieſes Namensaufrufs theilt ein vom Büreau bezeich .

neter Beamte für die Gemeinde (oder Quartier) die auf Koſten

des Staats angefertigten , und vom Regierungsrathe zu vers

ſendenden Stimmzettel aus , welche mit dem Kantonswappen

geſtempelt ſein ſollen.

Nach vollendetem Namensaufrufe dürfen feine Stimmzettel

mehr ausgetheilt , und die übriggebliebene Anzahl ſoll ſofort

dem Büreau wieder eingehändigt werden .

$ . 7.

Zur Aufnahme der Stimmzettel der Stimmenden ſoll eine

unter Aufſicht des Büreau's befindliche Schachtel aufgeſtellt wer

den. Wer für Annahme des Entwurfs der ſchweizeriſchen

Bundesverfaffung ſtimmt, legt den Stimmzettel unbeſchrieben

in die aufgeſtellte Schachtel.

Wer dagegen für Verwerfung desſelben ſtimmen will,

hat auf den Zettel „ Verwerfung . “ zu ſchreiben und denſel

ben in die Schachtel zu legen .
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Wer nicht ſchreiben fann , muß ſeine verwerfende Erflä

rung durch ein Mitglied des Büreau's auf den Stimmzettel

feßen laſſen. Anderswo geſchriebene Stimmzettel find ungültig.

S. 8 .

Die Abweſenden werden , ähnlich wie bei den Betogemeins

den , zu den Annehmenden gezählt , ausgenommen diejenigen,

welche durch erwieſene Krankheit oder notoriſche Landegabweſen

heit zu erſcheinen verhindert ſind. Solche fallen außer Bes

rechnung.

S. 9 .

Nach beendigter Abſtimmung wird zum Unterſuche des Er

gebniſſes geſchritten . Der Präſident ſcheidet unter Aufſicht und

Mitwirkung des Büreau's die leeren Stimmzettel für die Ans

nahme, von den Beſchriebenen für die Verwerfung aus und

zählt laut ab , wie viel Stimmen für die Annahme und wie

viel für die Verwerfung gefallen ſind. Die Schreiber zeichnen

das Ergebniß auf, und nachdem auch die ohne genügliche Ents

ſchuldigung Abweſenden zu den Annehmenden hinzugezählt wor

den find , wird der Präſident das Reſultat eröffnen und darauf

hin die Verſammlung entlaffen .

S. 10 .

Ueber die Verhandlung iſt eine Urkunde durch den Präft

denten , die Stimmenzähler und Schreiber der Verſammlung

unterzeichnet, in folgender Form auszufertigen.

Abſtimmungsurkunde

über den Entwurf der ſchweizeriſchen Bundesverfaffung.

Den 20. Auguſt 1848 verſammelten fich gemäß Großratho

beſchluß vom 8. Auguſt 1848 bie ftimmfähigen Einwohner der

Gemeinde N. um über die Annahme oder Verwerfung der von der

Tagſabung ausgearbeiteten, am 27. Juni 1848 angenommenen Buns

desverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoffenſchaft abzuſtimmen .



Nachdem der Gemeinderathepräſident Herr N. N. die Verſammlung

eröffnet, und denjenigen Anweſenden , die aufällig nicht ſtimmfähig

wären , fich von der Verſammlung zu entfernen , befohlen hatte, fchritt

die Gemeinde zur Beſtellung des Büreaus .

Vermittelſt offener Abſtimmung wurden durch die geſeßliche Mehr

beit gewählt :

zu Stimmenzählern die Herren N. N. und N. N.

zu Schreibern die Herren N. N. und N. N.

Nachdem das gewählte Büreau feine Stelle eingenommen hatte,

ließ der Präftdent den vorgeſchriebenen Beſchluß und die auf den unter

das Volf verbreiteten Bundesentwurf bezügliche Proklamation ( Tos

mie auf Verlangen der Mehrheit der Verſammlung auch den Bun

Degentwurf ſelbſt ableſen .

Hierauf erfolgte der Namensaufruf, während welchem jedem an=

weſenden Stimmberechtigten ein Stimmzettel von der vorgeſchriebenen

Art übergeben wurde , um denſelben entweder für Annahme oder für

Verwertung des Entwurfes der Bundesverfaſſung in die biefür be

ſtimmte Schachtel beim Büreau zu legen .

Nach beendigter Abſtimmung hat ſich bei der Unterſuchung folgens

des Ergebniß herausgeſtellt :

Die Gemeinde zählt im Ganzen ſtimmfähige Bürger

Davon waren mit Entſchuldigung (S. 8) abweſend

Soinit verbleiben noch

Von dieſen ftimmten durch Einlegen von Stimmkar

ten , die mit „ Verwerfung " beſchrieben waren ,

zur Verwerfung

Dagegen zur Annahme durch Einlegen von unbes

ſchriebenen Stimmkarten

Und burc Abwefenheit ohne genügliche Entſchuldigung

Zuſammen

Somit hat die Gemeinde N.N. mit .... Stimmen gegen .

den Entwurf der Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

angenommen (oder verworfen ).

( Sollten während der Verſammlung Störungen vorfallen , fo find

auch dieſe im Verbalprozeß kurz anzugeben .)
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Nach Eröffnung dieſes Ergebniffes hob der Präſident bie Ber

fammlung auf und ,daß Büreau ( chritt unverzüglich zur Abfaſſung des

gegenwärtigen Verbalprozeffee , deſſen Aechtheit mit Sigill und Un

terſchrift bekräftigen .

Datum . Unterſchriften

$ . 11 .

Dieſe Abſtimmungsurkund
en

ſind ſodann, begleitet mit dem

Namensverzeichniß der mit gehöriger Entſchuldigung Abweſende

gebliebenen , am darauffolgenden Tage dem betreffenden Amts

ſtatthalter zu behändigen , der über dieſelben unverweilt eine

beglaubigte Ueberſicht anfertigt und legtere nebſt den Verbal

prozeſſen ſpäteſtens innert 3 Tagen dem Regierungsrathe ein

ſendet.

Der Regierungsrath unterſucht dieſe eingelangten Ueberſich.

ten und ſtellt dieſelben in eine Geſammtüberſicht zuſammen,

bringt unverzüglich das Ergebniß dem Volfe durch das Stans

tonsblatt , ſowie dem Großen Rathe in ſeiner nächſten Sißung

zur Kenntniß und ſendet dasſelbe bis ſpäteſtens den 1. Herbſt

monat dem eidgenöſſiſchen Vororte ein .

S. 12 .

Hat fich , nach Abzug der mit genüglicher Entſchuldigung

von der Abſtimmung Wegbleibenden , von der übrigen Zahl

nicht die abſolute Mehrheit für Verwerfung des Bundesents

wurfes ausgeſprochen , ſo iſt derſelbe vom Regierungsrathe als

durch den Kanton Luzern angenommen , im entgegengeſepten

Falle aber als verworfen zu erklären .

$. 13 .

Sobald die Mehrheit der Kantone und zugleich die Mehr

heit der ſchweizeriſchen Bevölkerung fich für die Annahme des

Entwurfs der Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen

ſchaft ausgeſprochen hat , ſo wird der Stand Luzern durch ſeine

Geſandtſchaft auf der Tagſaßung die Erklärung abgeben , daß

er den Entwurf als gültige Bundesverfaſſung für die geſammte

Eidgenoſſenſchaft anerkenne.
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14 .

Gegenwärtiges Defret iſt dem Regierungsrathe zur Voll

ziehung und Bekanntmachung mitzutheilen und urkundlich in's

Staatsarchiv niederzulegen.

Gegeben Luzern den 8. Auguſt 1848.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Sdultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

verordnen :

Vorſtehendes Dekret ſoul Behufe der Vollziehung öffentlich

bekannt gemacht und der Geſekesſammlung beigedruckt werden .

Luzern den 9. Auguſt 1848 .

Der Schultheiß :

I. Kopp.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

goft Nager.

I. Bd. 11
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Proklamation

Großen Rathes des Kantons Luzern

an das

ſouveräne Volk desſelben .

Werthe Mitbürger !

Wir haben der von der hohen Tagſaßung berathenen,

neuen „ Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eid

genoffenſchaft“ ſchon unterm 7. Juli abhin unſere Zu

ſtimmung ertheilt . Heute haben wir das daberige Abſtim

mungsdekret erlaſſen , und an Euch , werthe Mitbürger,

kömmt nun das verfaſſungsgemäße Recht, in leßter In

ſtanz über den neuen Entwurf abzuſtimmen .

Der Bundesvertrag von 1815 wurde im Sturm der

Ereigniſſe , unter dem Einfluſſe der fremden Mächte zum

Schuße der Unabhängigkeit von Außen und zur Hand

habung der Ordnung im Innern geſchloſſen.

Ulein nicht ſelten zeigte die Schweiz das Bild erniedri

gender Abhängigkeit von Außen und gefährlicher Unordnung
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im Innern . – Die Rechte des Volkes gegenüber denjenigen

der Regierungen fanden keine Gewährleiſtung. Die Kantone

übten eine faſt unbegränzte Hoheit aus , und ſtellten ſich im

Gefühl ihrer Souveränetät gerne über die Nation , - über

die Eidgenoſſenſchaft. So entſtand der Geiſt der Abfönde

rung und des Widerſpruchs , der in dem abgewichenen

Jahre bis zum Kriege unter den Eidgenoſſen führte, deſſen

Folgen der Kanton Luzern noch jeßt ſo ſchwer empfindet.

Ganz anders die neue Bundesverfaſſung. - Unabhängig

von fremdem Einfluſſe iſt ſie aus rein ſchweizeriſcher That

kraft hervorgegangen ; ſie iſt ein Werk der Nation ,

ausgearbeitet durch die Repräſentanten aller Kantone in

geſeßlicher Bundesverſammlung, worüber das ſchweizeriſche

Vott den endlichen Entſcheid abzugeben hat.

Zum erſtenmale ſeit ihrem Beſtande werden nun die

verſchiedenen Völkerſchaften unſeres Paterlandes zu einer

einigen Nation konſtituirt, und nach allen Richtungen die

jenige Stellung einnehmen , welche ihnen zur Behauptung

der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen Außen , zur

sandhabung der Ruhe und Ordnung im Innern , zum

Schuße der Freiheit und der Rechte der Eidgenoſſen und

zur Beförderung der gemeinſamen Wohlfahrt Ader gebührt.

Nicht nur die Verfaſſungen und die Rechte der Regie

rungen , wie bisher , fondern auch die Freiheit und die

Rechte des Volkes und die verfaſſungsmäßigen Rechte der

Bürger werden gewährleiſtet. Dadurch wird den Ungerech

tigkeiten von Oben , wie den Revolutionen von Unten ein

kräftiger Damm entgegengeſeßt.
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1

1

Die Rechtsgleichheit, die Freiheit der Preffe, das Ver

einsrecht , die freie Ausübung des Gottesdienſtes für alle

anerkannten chriſtlichen Konfeſſionen , ſowie die Ausübung

des Stimmrechts in allen Kantonen , ſind jedem Schweizer

garantirt, - das Recht der Bundesreviſion iſt in die Hände

des Volkes niedergelegt .

Die Einführung der Jeſuiten und ihrer Affilirten , die

Militärkapitulationen , die Ausnahmsgerichte, die Sodeš

ſtrafen für politiſche Vergehen ſind verboten . Die freie

Niederlaſſung im ganzen Umfange der Schweiz, die Gleich:

ſtellung aller Eidgenoſſen in der Gefeßgebung und im ge

richtlichen Verfahren ſind gewährleiſtet.

Das Seerweſen wird Bundesſache. Die Inſtruktion

der Genietruppen , der Artillerie und Kavallerie, die Bil

dung der Inſtruktoren für die übrigen Waffen , und der

höhere Militärunterricht aller Waffengattungen wird vom

Bunde übernommen .

Die Freiheit des Handels und Verkehrs iſt geſichert.

Die den Tranſit beläſtigenden Zölle im Innern der Schweiz

werden aufgehoben und an die Gränzen verlegt und die

Poſten unter Bundesverwaltung geſeßt. - Für das Abtre

ten der Zölle und Poſten erhalten die Kantone von Bun

deswegen eine vollſtändige Entſchädigung. Dem Kanton

Luzern verbleibt zudem der Bezug des Ohmgeldes , ſeine bis- .

herigen ordentlichen Einkünfte werden nicht geſchmälert.

Ein gemeinſchaftlicher Münzfuß , gleiches Maaß und Ge

wicht, wie ſolches bereits in Luzern beſteht, werden in der

ganzen Eidgenoſſenſchaft eingeführt.
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An die Stelle der bisherigen Tagfatzung, zu welcher

jeder Kanton , klein oder groß , gleich viele Geſandte aborda

nete tritt nun eine Bundesverſammlung, wovon eine

Abtheilung der Nationalrath - unmittelbar durch

das ſchweizeriſche Volk nach Maßgabe der Bevölkerung ;

die andere Abtheilung aber - der Ständer ath - von

den Großen Räthen und Landsgemeinden , wie bisher die

Tagfaßung, erwählt wird. - Beide zuſammen bilden , ähn:

lich den Großen Räthen in den Kantonen , die oberſte

gefeßgebende Gewalt des Bundes. So erhalten die Rechte

der Nation , aber auch die Rechte der Kantone eine Aner

kennung und einen Schuß , welchen weder die Belvetik den

Kantonen , noch der Fünfzehnerbund der Eidgenoſſenſchaft

zu geben im Stande war.

Die bisherigen Vororte, welche gar oft , entgegen dem

Willen der Mehrheit der Eidgenoſſen , nach unbeſtimmten

Befugniſſen , und ohne gehörige Verantwortlichkeit , die

Bundesleitung geführt, ſind abgeſchafft. Als oberſte vou

ziehende Behörde wird ein Bundesrath durch die Bun

desverſammlung ernannt, mit genau ausgeſchiedenen Rechs

ten und Pflichten , über deren Erfüllung er der oberſten

Bundesbehörde gefeßlich verantwortlich iſt.

Ein Bundesgericht wird das bisherige , mangel

hafte, eidgenöſſiſche Recht erſeßen , und in Zivilſtreitigkeiten

der Kantone unter ſich und der Kantone mit dem Bunde

entſcheiden ; ebenſo unter Zuziehung von Geſchwornen die

Fälle von Hochverrath gegen die Eidgenoſſenſchaft , von

ܘܕ
ܝܕ
ܣܙ

-܀܀ ܟ ܕܗ
ܕܗ
ܗ
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46

Aufruhr und Gewaltthat gegen die Bundesbehörden , und

die Verbrechen gegen das Völkerrecht beurtheilen .

Wie die allgemeinen Grundfäße, ſo entſpricht auch die

Organiſation der Bundesbehörden den weſentlichen

Bedürfniſſen der einzelnen Kantone und der geſammten Eid:

genoſſenſchaft.

Das Gute des alten Bundes iſt beibehalten,

das Mangelhafte desſelben iſt beſeitigt.

Die Vorzüge der neuen Bundesverfaſſung find under :

kennbar , weſentlich entſcheidend. Sft auch die Stufe der

Vollkommenheit nicht erreicht, werthe Mitbürger , ſo ver

geſſet nicht, daß bei der Berathung eines Bundes für 22

Kantone nicht ausſchließlich die Anſicht eines einzelnen Kan

tons zu Grunde gelegt werden kann. Nur ein weiſes

Vor- und Nachgeben , eine umſichtige Beachtung der Rechte

und Anſprüche Adler , oder doch der Mehrheit liegt in der

Natur republikaniſcher Einrichtungen. Der neue Entwurf

hat das Möglichſte erreicht und die ungeheure Mehrzahl der

ſchweizeriſchen Bevölkerung aller politiſchen Farben , ſelbſt

in Kantonen , wo die Parteien , wie in Zürich , St. Gallen

und Graubünden , weit auseinanderſtanden , jollt ihm ihren

ungetheilten Beifau.

Werthe Mitbürger ! Nach reiflicher Prüfung dürfen auch

wir , nach Eidespflicht, mit beſtem Wiſſen und Gewiſſen

Euch , dem ſouveränen Volke des Kantons Luzern , die neue

Bundesverfaſſung zur Annahme empfehlen . - Un Euch

liegt es nun zu entſcheiden. - Der Fünfzehnerbund wurde

niemals dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vor:
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gelegt. Es war fein Bund des Volkes ! Nun aber

geſchieht nichts ohne das Volk und Alles für das Volk.

Das iſt die große Errungenſchaft der neuen Zeit.

Werthe Mitbürger ! Zhr habt heilige Pflichten gegen

den Kanton und die Eidgenoſſenſchaft. Dieſer Pflichten

erinnert Euch). Stimmet frei ohne Nebenabſicht, ohne

politiſche Leidenſchaft , nach den eigenen Einſichten Eures

Verſtandes.

Die Eidgenoſſenſchaft erfreut ſich gegenwärtig der Sega

nungen der Ruhe und des Friedens , während rings um

uns her die Völfer für ihre Freiheit und geſellſchaftliche

Ordnung im Kampf und Streite liegen. - Betet zu Gott

dem Allmächtigen , daß er uns durch das Geſchenk des

neuen Bundes dieſe Ruhe und dieſen Frieden erhalte und

vor den Gräueln des Krieges bewahre.

Flehet zu dem Augütigen , daß er Euern Geiſt erleuchte,

Euere Entſchlüſſe lenke , und mit ſeinem Segen , ohne wel

chen der Menſch Nichts vermag , begleite . Gott erhalte

das Vaterland !

Gegeben in unſerer Rathsfigung zu Luzern ,

den 8. Augſtmonat 1848 .

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ;

verordnen :

Vorſtehende Proklamation ſoll durch den Druck öffent:

lich bekannt gemacht, an den üblichen Orten angeſchlagen

und der Geſekesſammlung beigerückt werden .

Luzern den 9. Augſtmonat 1848.

Der Schultheiß :

I. Kopp.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Joft Nager.



Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

Nach genommener Kenntniß von den Ergebniſſen der in

fämmtlichen Gemeinden des Kantons am 20. dieſes Monats

ſtattgehabten Abſtimmung über den neuen Bundesentwurf, nach

welchen leßterer bei einer Geſammtzahl von 27,011 ſtimmfähigen

Bürgern von 15,615 Kantonsbürgern , und bei einer Geſammt

zahl von 312 im Kantone an der Abſtimmung Theil nehmenden,

angeſeſſenen Eidgenoſſen aus andern Rantonen , durch 275 der

felben , laut Ausweis der nachfolgenden tabellariſchen Ueberſicht,

angenommen worden iſt ;

In Volziehung des S. 12 des Großrathodefrets vom 8 .

Auguſt 1848 ;

erklären anmit :

1. Der von der Tagſabung vom 15. Mai bis zum 27. Brach

monat 1848 berathene und angenommene Entwurf der Bundes

verfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft iſt vom Kantone

Luzern , ſoweit es ihn betrifft, als „Bundesverfaſſung der

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft“ angenommen.

2. Dieſe urkundliche Erklärung ſou nebſt der tabellariſchen

Ueberſicht der Abſtimmung dem eidgenöſſiſchen Vororte zu Handen

der hohen Tagfaßung mitgetheilt , urſchriftlich in's Staatsarchiv

niedergelegt und zu allgemeiner Bekanntmachung der Geſekes

ſammlung beigerückt werden .

Luzern , den 28. Augſtmonat 1848.

Der Schultheiſ :

I. stopp.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Jo ft Nager.

1. Bd. 12
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Ueberſicht der Abſtimmung

über

die Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

im Kanton Luzern den 20. Auguſt 1848 .

Davon haben

Ge me inde n .
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a
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Ange- Ver:

nommen worfen

132

84

59

192

41

3

3

1

10
.

56

Amt Luzern .

1. Adligenſchwil

2. Buchrain

3. Dierifon

4. Ebikon

5. Giſifon

6. Greppen

7. Honau ,

8. Horw

9. Littau .

10. Luzern

11. Malters

12. Kriens

13. Schwarzenberg

14. Meggen

15. Meierskappel

16. Roth

17. Udligenſchwil

18. Vißnau

19. Weggis

.

47

60

46

125

32

15

20

172

41

420

200

131

10

2

3

1

2

82

21

12

57

9

41

5

116

197

1264

443

439

229

73

20

27

110

115

110

25

298

240

1687

644

572

257

194

105

220

141

149

302

28

9

2

6

112

83

187

31

34

16329

5398 81 3370 1947

37

Amt Hochdorf

20. Aefch

21. Altwis

22. Balwil

23. Emmen

24. Ermenſee

25. Eſchenbach

26. Gelfingen

210 90 120

101 1 63

216 2 91 123

432 261 167

179 113 66

240 1 136 103

106 74 30

1

!

1484 10 828 646
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Davon haben

Gemeindent.

TE

S
t
i
m
m
f
ä
h
i
g
e

B
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r
g
e
r

M
i
t

E
n
t
ſ
c
h
u
l

d
i
g
u
n
g

a
b
w
e
ſ
e
n
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Ange

nommen

Ver:

ivorfen

Uebertrag 10

1

1

1

16

3

1

27. Hämikon

28. Herlisberg

29. Hißkirch

30. Hochdorf

31. Hohenrain

32. Inwil

33. Lieli

34. Moſen

35. Müswangen

36. Rain

37. Retſchwil

38. Richenſee

39. Römerſchwil

40. Rothenburg

41. Schongau

42. Sulz

1484

99

71

150

367

418

175

70

58

68

212

63

27

298

336

241

53

828

38

52

125

220

131

27

241

57

26

139

20

17

94

146

69

42

646

60

19

24

147

271

145

45

1

42

73

39

10

204

187

170

11

4

3

2

4190 41 2055 2094

246

143

7 .

240

55 761

10 77

141

Amt Surſee.

43. Büron

44. Buttisholz

45. Eich

46. Geuenſee

47. Großwangen

48. Gunzivil

49. Hilbisrieden

50. Knutwil

51. Rulmerau

52. Mauenſee

53. Münſter

54. Neudorf

55. Neuenkirch

56. Rottwil

57. Oberkirch

58. Pfeffifon

59. Rickenbach

253

383

132

131

522

355

171

326

100

118

226

222

461

279

2

2

4

381

162

51

156

61

68

181

197

171

127

77

50

126

191

118

166

39

50

45

24

289

152

151

68

123

1

231 3

118

251 2

4279 26 2296 1957
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Davon haben

Gemeinden.

S
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m
f
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ſ
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a
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w
e
ſ
e
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d

Ange- Ver:

nommen worfen

2296

373

73

122

31

Uebertrag

60. Ruswil

61. Schenkon

62. Schlierbach

63. Schwarzenbach

64. Sempach

65. Surſee

66. Triengen

67. Werthenſtein

68. Winifon

69. Milihof

70. Wolhuſen-Markt

71. Wolhuſen -Wiggern

427926

881 4 .

142 1

150 1

43

234 6

340

407

109

167

72

51

264

268

356

64

143

15

46

134

1957

504

68

27

12

114

72

51

55

24

57

5

130

7139 38 4035 3066

4

1

Amit Williſau.

72. Alberswil

73. Altbüron

74. Altishofen

75. Buchs

76. Dagmarſellen

77. Eberfecken

78. Egolzwil

79. Ettiswil

80. Fiſchbach

81. Bettnau

82. Großdietwil

83. Hergiswil

84. Rottwil

85. Langnau

86. Luthern

87. Menznau

88. Nebifon

89 , Niederivil

90. Pfaffnau

91. Reiden

92. Richenthal

127

216

163

114

388

132

104

220

129

113

288

373

100

220

384

483

106

78

383

331

124

1

2

125 2

175 39

126 37

39 71

284 103

95 37

72 32

183 37

61 68

50 63

178 109

182 189

62 38

176

76 293

298 185

47 59

50 28

224 158

322 9

79

44

15

1

1

4576 27 2869 1680
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Davon haben

Gemeinden.

S
t
i
m
m
f
ä
h
i
g
e

B
ü
r
g
e
r
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ſ
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a
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w
e
ſ
e
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Ange- Ver

nommen worfen

27

2

2

" Uebertrag

93. Roggliswil

94. Schöß

95. Uffikon

96. Wauwit

97. Williſau -Landg.

98. Williſau -Stadtg.

99. Wikon

100. Zell

101. Ufhuſen

4576

158

270

134

101

626

173

127

270

179

2869

117

200

51

15

350

158

120

168

90

1680

39

70

81

86

273

15

3

102

89

6614 34 4138 2442

3

20

Amt Entlebuch.

102. Doppleſchwand

103. Entlebuch

104. Eſcholzmatt .

105. Flühli

106. Hasle

107. Marbach

108. Romoos

109. Schachen

110. Schüpfheim

151

529

774

339

305

381

276

180

735

7

42

5

5

16

61

312

583

245

89

222

157

57

291

90

194

171

94

209

117

114

118

428

3670 98 2017 1535

Zuſammenzug.

Amt Luzern 5398 81 3370 1947

Hochdorf 4190 41 2055 2094

Šurfee 7139 38 4035 3066

Williſau

.

6614 34 4138 2442

Entlebuch 3670 98 2017 1535

27011 292 1561511084

Eidgenoſſen aus andern Rantonen 312 275 37

27323 293 15890 11121
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Beſch I u ß ,

betreffend die Feierliche Erklärung über die Annahme der

neuen Bundesverfaſſung der jihweizeriſchen Gidgenoſ

ſenſchaft.

Die eidgenöſſiſche Tagfatung ,

Nach Prüfung der Verbalprozeſſe und der übrigen

Akten , welche in Betreff der Abſtimmung über die Bun :

desverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, wie die

ſelbe aus den Berathungen der Tagſaßung vom 15. Mai

bis und mit dem 27. Brachmonat 1848 hervorgieng ,

aus fämmtlichen Kantonen an den Vorort eingeſandt wor

den ſind ;

Erwägend , daß zufolge dieſer amtlichen Mittheilungen

ſich ſämmtliche Kantone über die Annahme oder Verwerfung

der erwähnten Bundesverfaſſung in der Weiſe ausgeſprochen

haben , wie ſolches im Urt. 1 der ihr angehängten Ueber

gangsbeſtimmungen ausdrücklich vorgeſchrieben erſcheint;

Erwägend , daß aus der vorgenommenen genauen Prü

fung ſämmtlicher Verbalprozeſſe über die in allen Kantonen

ſtattgehabte Abſtimmung hervorgeht , es ſei die in Frage

liegende Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen

ſchaft von fünfzehn ganzen Kantonen und einem halben

Kanton , welche zuſammen eine Bevölkerung von 1,897,887

Seelen , alſo die überwiegende Mehrheit der ſchweizeriſchen

Bevölkerung und der Kantone repräſentiren , angenommen

worden ;

I. Bd. 13
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In Vollziehung des Art . 2 der erwähnten Uebergangs

beſtimmungen , kraft welchen der Tagfaßung obliegt, nachy

Prüfung der Abſtimmungsergebniſſe zu entſcheiden , ob die

neue Bundesverfaſſung angenommen ſei, oder nicht ,

beſchließt :

Art. 1. Die Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eid

genoſſenſchaft, wie ſolche aus den Berathungen der Tag

faßung vom 15. Mai bis und mit dem 27. Brachmonat

1848 hervorgegangen und nach Maßgabe des Art. 1 der

ihr'. angehängten Uebergangsbeſtimmungen in ſämmtlichen

Kantonen der Abſtimmung unterſtellt worden iſt , – ift

anmit feierlich angenommen und wird als Grundgeſek der

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft erklärt.

Art. 2. Gegenwärtige urkundliche Erklärung rod in

Verbindung mit der angenommenen Bundesverfaſſung in

urſchriftlicher Fertigung in das eidgenöſſiſche Archiv nieder

gelegt , überdieß in einer hinreichenden Anzahl von Erem

plaren gedruckt und durch den Vorort fämmtlichen Stan :

tonsregierungen zu allgemeiner Bekanntmachung unverzüge

lich mitgetheilt werden .

Art. 3. Die Tagſaßung wird die zur Einführung der

Bundesverfaſſung erforderlichen Beſtimmungen ſofort von

ſich aus treffen .

Alſo gegeben in Bern , den zwölften Herbſtmonat des

Jahres achtzehn hundert vierzig und acht.

Die eidgenöſſiſche Tagfaßung ;

Namens derſelben ,

Der Präſident des Regierungsrathes des

Stantons Bern ,

als eidgenöſſiſcher Vorort ,

Präſident der Tagfaşung :

( L. S. ) Alex. Funk.

Der Ranzler der Eidgenoſſenſchaft:

Schiess.
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Rantons Luzern ;

Nach Kenntnißnahme von obigem , durch den eidgenör

fiſchen Vorort den Ständen zur Vollziehung übermittelten

Tagfaßungsbeſchluſſe vom 12. dieß , wodurch der Entwurf

einer neuen Bundesverfaſſung, wie ſolcher am 27. Brach

monat abhin aus den Berathungen der Sagſaßung hervor

gegangen , als verbindliches Grundgeſeß der ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft erklärt worden iſt ;

verordnen :

1. Obiger Beſchluß ſoll zu allgemeiner Bekanntmachung

in die Geſekesſammlung aufgenommen und überhin an den

üblichen Orten öffentlich angeſchlagen werden .

2. Sou auch die neue ,, Bundesverfaſſung der ſchwei

zeriſchen Eidgenoſſenſchaft vom 12. Serbſtmonat 1848 " der

Geſekesſammlung beigerückt werden.

Luzern den 16. Herbſtmonat 1848.

Der Schultheiß :

I. KO P P.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staateſchreiber:

Joft Nager.
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Bundesverfaſſung

der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft.

vom 12. Herbſtmonat 1848.

Im Namen Gottes des Allmächtigen !

Die ſchweizeriſche Eidgenoſſenſchaft,

in der Abſicht, den Bund der Eidgenoſſen zu be

feſtigen , die Einheit , Kraft und Ehre der ſchweizeriſchen

Nation zu erhalten und zu fördern , hat nachſtehende

Bundesverfaſſung angenommen :

Bundesverfassung

der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft.

Erſter Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen .

Artikel 1 .

Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völkerſchaften

der zwei und zwanzig ſouveränen Kantone , als : Zürich ,

Bern , Luzern , Urt), Schwyz, Unterwalden (ob und
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nið dem Wald), Glarus , Zug , Freyburg, Solothurn,

Baſel ( Stadt und Land ) , Schaffhauſen , Uppenzell

(beider Rhoden) , St. Gallen , Graubünden , Aargau,

Thurgau , Teſſin , Waadt , Wallis , Neuenburg und

Genf bilden in ihrer Geſammtheit die fchweizeriſche

Eidgenoſſenſchaft.

Art. 2.

Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhän

gigkeit des Vaterlandes gegen Außen , Handhabung von

Ruhe und Ordnung im Innern , Schutz der Freiheit und

der Rechte der Eidgenoſſen und Beförderung ihrer gemein

ſamen Wohlfahrt

Art. 3.

Die Kantone ſind ſouverän , ſoweit ihre Souveränetät

nicht durch die Bundesverfaſſung beſchränkt iſt, und üben

als ſolche alle Rechte aus , welche nicht der Bundesgewalt

übertragen ſind.

Art. 4 .

Alle Schweizer ſind vor dem Geſeke gleich . Es giebt in

der Schweiz keine Unterthanenverhältniſſe, keine Vorrechte

des Orts , der Geburt , der Familien oder Perſonen .

Art. 5 .

Der Bund gewährleiſtet den Kantonen ihr Gebiet , ihre

Souveränetät inner den Schranken des Art. 3 , ihre Verfaf

ſungen , die Freiheit, die Rechte des Volkes und die verfar

ſungsmäßigen Rechte der Bürger gleich den Rechten und

Befugniſſen , welche das Volk den Behörden übertragen hat.

Art. 6.

Die Kantone ſind verpflichtet, für ihre Verfaſſungen die

Gewährleiſtung des Bundes nachzuſuchen.

Der Bund übernimmt dieſe Gewährleiſtung inſofern :

a . ſie nichts den Vorſchriften der Bundesverfaſſung Zus

widerlaufendes enthalten ;
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b. ſie die Ausübung der politiſchen Rechte nach republi:

faniſchen repräſentativen oder demokratiſchen – Formen

ſichern ;

c. ſie vom Volke angenommen worden ſind und revidirt

werden können , wenn die abſolute Mehrheit der Bürger es

verlangt.

Urt. 7 .

Beſondere Bündniſſe und Verträge politiſchen Inhalts

zwiſchen den Kantonen ſind unterſagt.

Dagegen ſteht ihnen das Recht zu , Verkommniſſe über

Gegenſtände der Geſeßgebung , des Gerichtsweſens und der

Verwaltung unter ſich abzuſchließen ; jedoch haben ſie dieſel

ben der Bundesbehörde zur Einſicht vorzulegen, welche, wenn

dieſe Verkommniſſe etwas dem Bunde oder den Rechten ande

rer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten, deren Vollziehung

zu hindern befugt iſt. Im entgegengeſeßten Falle ſind die be

treffenden Kantone berechtigt, zur Vollziehung die Mitwir

kung der Bundesbehörden anzuſprechen.

64

w

Me

Art. 8 .

Dem Bunde allein ſteht das Recht zu, Krieg zu erklären

und Frieden zu ſchließen , Bündniſſe und Staatsverträge ,

namentlich zou - und Handelsverträge mit dem Auslande

einzugeben .

Art. 9 .

Ausnahmsweiſe bleibt den Kantonen die Befugniß , Ver

träge über Gegenſtände der Staatswirthſchaft, des nachbar

lichen Verkehrs und der Polizei mit dem Auslande abzu

ſchließen ; jedoch dürfen dieſelben nichts dem Bunde oder

den Rechten anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten .

Art. 10.

Der amtliche Verkehr zwiſchen Kantonen und auswärti

gen Staatsregierungen , ſowie ihren Stellvertretern , findet

durch Vermittlung des Bundesrathes ſtatt.

1
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Uleber die im Art. 9 bezeichneten Gegenſtände fönnen je

doch die Kantone mit den untergeordneten Behörden und Be:

amten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Verkehr

treten .

Art. 11 .

Es dürfen keine Militärkapitulationen abgeſchloſſen werden .

Art. 12 .

Die Mitglieder der Bundesbehörden , die eidgenöſſiſchen

Civil- und Militärbeamten und die eidgenöffiſchen Repräſen

tanten oder Kommiffarien dürfen von auswärtigen Regies

rungen weder Penſionen oder Gehalte, noch Sitel, Geſchenke

oder Orden annehmen.

Sind ſie bereits im Beſige von Penſionen , Titeln oder

Orden , ſo haben ſie für ihre Amtsdauer auf den Genuß der

Penſionen und das Tragen der Titel und Orden zu verzichten .

Untergeordneten Beamten und Angeſtellten kann jedoch

vom Bundesrath der Fortbezug von Penſionen bewilligt

werden .

Art. 13 .

Der Bund iſt nicht berechtigt, ſtehende Truppen zu halten .

Ohne Bewilligung der Bundesbehörde darf kein Kanton

oder in getheilten Kantonen kein Landestheil mehr als 300

Mann ſtehende Truppen halten , die Landjägerkorps nicht

inbegriffen.

Art. 14 .

Die Kantone ſind verpflichtet, wenn Streitigkeiten unter

ihnen vorfallen , ſich jeder Selbſthülfe, ſowie jeder Bewaff

nung zu enthalten und ſich der bundesmäßigen Entſcheidung

zu unterziehen .

Art. 15 .

Wenn einem Kantone vom Auslande plötzlich Gefahr

droht, ſo iſt die Regierung des bedrohten Kantons verpflich

tet , andere Kantone zur Hülfe zu mahnen , unter gleichzeitis
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ger Anzeige an die Bundesbehörde und unvorgreiflich den

ſpätern Verfügungen dieſer letztern. Die gemahnten Kan

tone ſind zum Zuzuge. verpflichtet. Die Koſten trägt die

Eidgenoſſenſchaft.

Art. 16.

Bei geſtörter Ordnung im Innern, oder wenn von einem

andern Kantone Gefahr droht , hat die Regierung des bedroh

ten Kantons dem Bundesrathe ſogleich Kenntniß zu geben,

damit dieſer inner den Schranken ſeiner Kompetenz ( Art. 90 ,

Nr. 3, 10 und 11 ) die erforderlichen Maßregeln treffen oder

die Bundesverſammlung einberufen kann . In dringenden

Fällen iſt die betreffende Regierung befugt, unter ſofortiger

Anzeige an den Bundesrath , andere Kantone zur Külfe zu

mahnen , und die gemahnten Stände ſind zur Hülfeleiſtung

verpflichtet.

Wenn die Kantonsregierung außer Stande iſt, Hülfe an

zuſprechen , ſo kann , und wenn die Sicherheit der Schweiz

gefährdet wird , ſo ſoll die kompetente Bundesbehörde von

ſich aus einſchreiten .

In Fällen eidgenöſſiſcher Intervention ſorgen die Bun

desbehörden für Beachtung der Vorſchriften von Urt. 5.

Die Koſten trägt der mahnende oder die eidgenöſſiſche In

tervention veranlaſſende Kanton , wenn nicht die Bundesver:

ſammlung wegen beſonderer Umſtände etwas Anderes be

ſchließt.

Art. 17 .

In den durch Art. 15 und 16 bezeichneten Fällen iſt jeder

Kanton verpflichtet, den Truppen freien Durchzug zu geſtat

ten . Dieſe ſind ſofort unter eidgenöſſiſche Leitung zu ſtellen .

Art. 18.

Jeder Schweizer iſt wehrpflichtig.

Art. 19 .

Das Bundesheer, welches aus den Kontingenten der Kan

tone gebildet wird , beſteht:

W

NE
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1 : a , aus dem Bundesauszug , wozu jeder Kanton auf 100

Seelen ſchweizeriſcher Bevölkerung 3 Mann zu ſtellen hat ;

b . aus der Reſerve, deren Beſtand die Hälfte des Bun :

desauszuges beträgt.

In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die übri

gen Streitkräfte (die Landwehr) eines jeden Kantons ver

fügen.

Die Mannſchaftsſkala, welche nach dem bezeichneten Maß

ftabe das Kontingent für jeden Kanton feſtießt, iſt alle zwan

zig Jahre einer Reviſion zu unterwerfen.

Art. 20,

Um in dem Bundesheere die erforderliche Gleichmäßigkeit

und Dienſtfähigkeit zu erzielen , werden folgende Grundſätze

feſtgeſeßt:

1 ) Ein Bundesgeſet beſtimmt die allgemeine Organiſa

tion des Bundesheeres.

2) Der Bund übernimmt :

a. den Unterricht der Genietruppen , der Artillerie und

der Kavalerie, wobei jedoch den Kantonen, welche dieſe

Waffengattungen zu ſtellen haben , die Lieferung der

Pferde obliegt ;

b. die Bildung der Inſtruktoren für die übrigen Waf

fengattungen ;

c . für alle Waffengattungen den höhern Militärunterricht,

wozu er namentlich Militärſchulen errichtet und Zu

ſammenzüge von Truppen anordnet ;

d. die Lieferung eines Theiles des Kriegsmaterials .

Die Zentraliſation des Militärunterrichts kann nöthigen

faus durch die Bundesgeſetzgebung weiter entwickelt werden .

3) Der Bund überwacht den Militärunterricht der In

fanterie und der Scharfſchüßen , ſowie die Anſchaffung , den

Bau und Unterhalt des Kriegszeugs , welches die Kantone

zum Bundesheere zu liefern haben .

I. BD. 14
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4) Die Militärverordnungen der Kantone dürfen nichts

enthalten , was der eidgenöſſiſchen Militärorganiſation und

den den Kantonen obliegenden bundesmäßigen Verpflichtun

gen entgegen iſt , und müſſen zu dießfälliger Prüfung dem

Bundesrathe vorgelegt werden .

5 ) Ade Truppenabtheilungen im eidgenöſſiſchen Dienſte

führen ausſchließlich die eidgenöſſiſche Fahne.

Art. 21 .

Dem Bunde ſteht das Recht zu , im Intereffe der Eidge

noſſenſchaft oder eines großen Theiles derſelben , auf Koſten

der Eidgenoſſenſchaft öffentliche Werke zu errichten oder die

Errichtung derſelben zu unterſtüßen.

Zu dieſem Zwecke iſt er auch befugt, gegen volle Entſchä

digung das Recht der Erpropriation geltend zu machen . Die

nähern Beſtimmungen hierüber bleiben der Bundesgeſet =

gebung vorbehalten .

Die Bundesverſammlung kann die Errichtung öffentlicher

Werke unterſagen , welche die militäriſchen Intereſſen der Eid :

genoſſenſchaft verleßen .

Art. 22.

Der Bund iſt befugt, eine Univerſität und eine polytech

niſche Schule zu errichten .

Urt. 23.

Das Zolweſen iſt Sache des Bundes.

Art. 24,

Dem Bunde ſteht das Recht zu , die von der Tagfaßung

bewilligten oder anerkannten Land- und Waſſerzölle, Weg

und Brückengelder , verbindliche Kaufhaus - und andere Ge

bühren dieſer Art, mögen dieſelben von Kantonen, Gemein

den , Korporationen oder Privaten bezogen werden , gegen

Entſchädigung ganz oder theilweiſe aufzuheben. Diejenigen
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Zölle und Weggelder, welche auf dem Tranſit laſten , ſollen

jedenfalls im ganzen Umfange der Eidgenoſſenſchaft und zwar

gleichzeitig eingelöst werden.

Die Eidgenoſſenſchaft hat das Recht, an der ſchweizeri

ſchen Grenze Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangszölle

zu erheben .

Sie iſt berechtigt , gegenwärtig für das Zouweſen be

ſtimmte Gebäulichkeiten an der ſchweizeriſchen Grenze gegen

Entſchädigung entweder als Eigenthum oder miethweiſe zur

Benuşung zu übernehmen.

Art. 25.

Bei Erhebung der Böde rollen folgende Grundſäge beach

tet werden :

1 ) Eingangsgebühren :

a . Die für die inländiſche Induſtrie erforderlichen Stoffe

ſind im Zolltarif möglichſt gering zu tapiren .

b . Ebenſo die zum nothwendigen Lebensbedarf erforderli

chen Gegenſtände.

c . Die Gegenſtände des Lurus unterliegen der höchſten

Sare,

2) Durchgangsgebühren , und in der Regel auch die

Uusgangsgebühren , ſind möglichſt mäßig feſtzuſetzen .

3 ) Durch die Zollgeſeßgebung ſind zur Sicherung des

Grenz und Marktverkehrs geeignete Beſtimmungen zu

treffen .

Dem Bunde bleibt immerhin das Recht vorbehalten,

unter außerordentlichen Umſtänden , in Abweichung von

vorſtehenden Beſtimmungen , vorübergehend beſondere Maß

nahmen zu treffen .

Art. 26.

Der Ertrag der Eingangs- , Ausgangs - und Durch

gangszölle wird folgendermaßen verwendet :
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a . Jeder Kanton erhält 4 Bagen auf den Kopf nach dem

Maßſtab der Geſammtbevölkerung , welche nach der Volks

zählung von 1838 berechnet wird.

b. Wenn ein Kanton hierdurch für die nach Art. 24

aufgehobenen Gebühren nicht hinlänglich gedeckt wird , ſo

bat er noch ſo viel zu beziehen , als erforderlich iſt , um

ihn für dieſelben Gebühren nach dem Durchſchnitt des

Reinertrages der fünf Jahre , 1842 bis und mit 1846 , zu

entſchädigen.

c. Die Mehreinnahme fäüt in die Bundeskaſſe.

Art. 27 .

Wenn Zölle, Weg - und Brückengelder für Silgung eines

Baukapitals oder eines Sheiles desſelben bewilligt worden ſind,

ſo hört der Bezug derſelben oder die Entſchädigung auf, ſo

bald das Kapital oder der betreffende Theil nebſt Zinſen ge

decft iſt.

Art. 28.

Den in bereits abgeſchloſſenen Eiſenbahnverträgen über

Tranſitgebühren enthaltenen Verfügungen fou durch gegenwär:

tige Beſtimmungen kein Abbruch geſchehen . Dagegen tritt der

Bund in die durch ſolche Verträge den Kantonen in Beziehung

auf die Tranſitgebühren vorbehaltenen Rechte.

Art. 29 .

Für Lebensmittel , Vieh und Kaufmannswaaren, Landes'=

und Gewerbserzeugniſſe jeder Art find freier Kauf und Ver

kauf , freie Ein-, Uus- und Durchfuhr von einem Kanton in

den andern gewährleiſtet.

Vorbehalten ſind :

a . In Beziehung auf Kauf und Verkauf das Salz- und

Pulverregal .

b . Polizeiliche Verfügungen der Kantone über die Aus

übung von Handel und Gewerbe und über die Benußung der

Straßen .

5
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c . Verfügungen gegen ſchädlichen Vorkauf.

d. Vorübergehende fanitätspolizeiliche Maßregeln bei

Seuchen.

Die in Litt. b. und c. bezeichneten Verfügungen müſſen

die Kantonsbürger und die Schweizerbürger anderer Kantone

gleich behandeln . Sie ſind dem Bundesrathe zur Prüfung

vorzulegen und dürfen nicht vollzogen werden , ehe ſie die

Genehmigung desſelben erhalten haben.

e. Die von der Sagſabung bewilligten oder anerkannten

Gebühren , welche der Bund nicht aufgehoben hat (Urt. 24

und 31 ).

f. Die Konſumogebühren auf Wein und andern geiſtigen

Getränken , nach Vorſchrift von Art. 32 .

Art. 30.

Der Bundesgeſeßgebung bleibt vorbehalten , hinſichtlich

der Abſchaffung beſtehender Vorrechte in Bezug auf Transport

von Perſonen und Waaren jeder Art zwiſchen den Kantonen

und im Innern derſelben auf dem Waſſer und auf dem Lande,

die nöthigen Verfügungen zu treffen , ſo weit die Eidgenoſſen

ſchaft hiebei ein Intereſſe hat.

Art. 31 .

Der Bezug der im Art. 29 Litt. e. bezeichneten Gebühren

ſteht unter der Aufſicht des Bundesrathes. Sie dürfen nicht

erhöht und der Bezug derfelben darf ohne Genehmigung der

Bundesverſammlung, wenn er auf eine beſtimmte Zeit be

fchränkt war , nicht verlängert werden .

Die Kantone dürfen weder Söde, Weg - noch Brücken

gelder unter irgend welchem Namen neu einführen . Von der

Bundesverſammlung können jedoch auf beſtimmte Zeit ſolche

Gebühren bewilligt werden , um die Errichtung öffentlicher

Werke zu unterſtüßen , welche im Sinne des Art. 21 von

allgemeinem Intereſſe für den Verkehr ſind und ohne ſolche

Bewilligung nicht zu Stande kommen könnten.
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Art. 32.

Die Kantone find befugt, auſſer den nach Art. 29 Litt. e.

vorbehaltenen Berechtigungen , von Wein und andern geiſti

gen Getränken Konſumogebühren zu erheben , jedoch unter

folgenden Beſchränkungen :

a . Bei dem Bezug derſelben ſoll der Tranſit in keiner

Weiſe beläſtigt und der Verkehr überhaupt ſo wenig als mög

lich gehemmt und mit feinen andern Gebühren belegt werden.

b. Werden die für den Verbrauch eingeführten Gegen

ſtände wieder aus dem Kanton ausgeführt, ſo ſind die bezahlten

Konſumogebühren ohne weitere Beläſtigung zurückzuerſtatten .

c . Die Erzeugniſſe ſchweizeriſchen Urſprungs ſind mit

niedrigern Gebühren zu belegen als diejenigen des Auslandes .

d . Konſumogebühren auf Wein und andern geiſtigen Ge

tränken ſchweizeriſchen Urſprungs dürfen da , wo Colche ſchon

beſtehen , nicht erhöht , und in Kantonen , welche noch keine

beziehen , nicht eingeführt werden.

e. Die Geſeße und Verordnungen der Kantone über den

Bezug der Konſumogebühren ſind der Bundesbehörde vor

Vollziehung derſelben zur Gutheißung vorzulegen , damit die

Nichtbeachtung vorſtehender Grundfäße verhindert werden

kann .

Art. 33.

Das Poſtweſen im ganzen Umfange der Eidgenoſſenſchaft

wird vom Bunde übernommen unter folgenden Vorſchriften :

1 ) Die gegenwärtig beſtehenden Poſtverbindungen dürfen

im Ganzen ohne Zuſtimmung der betheiligten Kantone nicht

vermindert werden.

2) Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eidgenoſſen

ſchaft nach den gleichen möglichſt billigen Grundſäßen beſtimmt.

3) Die Unverleßbarkeit des Poſtgeheimniſſes iſt gewähr

leiſtet.

4) Für Abtretung des Poſtregals leiſtet der Bund Ent-.

fchädigung, und zwar nach folgenden nähern Beſtimmungen :
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a . Die Kantone erhalten jährlich die Durchſchnittsſumme

des reinen Ertrages, den ſie in den drei Jahren 1844,

1845 und 1846 , vom Poſtweſen auf ihrem Kantonal

gebiete bezogen haben.

Wenn jedoch der reine Ertrag , welchen der Bund

vom Poſtweſen bezieht , für Beſtreitung dieſer Entſchä:

digung nicht hinreicht, ſo wird den Kantonen das Man

gelnde nach Verhältniß der feſtgeſetzten Durchſchnitts

ſummen in Abzug gebracht.

b. Wenn ein Kanton vom Poſtweſen unmittelbar noch gar

nichts , oder in Folge eines mit einem andern Kanton

abgeſchloſſenen Pachtvertrags bedeutend weniger be

zogen hat, als die Ausübung des Poſtregals auf ſeinem

Gebiete demjenigen Kanton, der dasſelbe gepachtet hatte,

erweislichermaßen rein ertragen hat, ſo follen ſolche

Verhältniſſe bei Ausmittlung der Entſchädigungsſumme

billige Berückſichtigung finden .

c . Wo die Ausübung des Poftregals an Privaten abge

treten worden iſt, übernimmt der Bund die dießfällige

Entſchädigung.

d . Der Bund iſt berechtigt und verpflichtet, das zum Poſt

weſen gehörige Material, ſoweit dasſelbe zum Gebraude

tauglich und erforderlich iſt, gegen eine den Eigenthü

mern abzureichende billige Entſchädigung zu übernehmen .

e. Die eidgenöſſiſche Verwaltung iſt berechtigt, die gegen

wärtig für das Poſtweſen beſtimmten Gebäulichkeiten

gegen Entſchädigung entweder als Eigenthum oder aber

nur miethweiſe zur Benutzung zu übernehmen .

Art. 34.

Bei der Verwaltung des Zoll - und Poſtweſens ſind die

Ungeſtellten größtentheils aus den Einwohnern derjenigen

Kantone zu wählen , für welche ſie beſtimmt ſind.
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Art. 35.

Der Bund übt die Oberaufſicht über die Straßen und

Brücken, an deren Erhaltung die Eidgenoſſenſchaft ein In

tereſſe hat.

Die nach Artikel 26 und 33 den Kantonen für Zölle und

Poſten zukommenden Summen werden von der Bundesbe

hörde zurückbehalten , wenn dieſe Straßen und Brücken von

den betreffenden Kantonen , Korporationen oder Privaten

nicht in gehörigem Zuſtand unterhalten werden.

Art. 36.

Dem Bunde ſteht die Ausübung aller im Münzregale be

griffenen Rechte zu .

Die Münzprägung durch die Kantone hört auf und geht

einzig vom Bunde aus .

Es iſt Sache der Bundesgeſeßgebung , den Münzfuß feſt

zuſeßen , die vorhandenen Münzſorten zu tarifiren und die

nähern Beſtimmungen zutreffen , nach welchen die Kantone

verpflichtet ſind, von den von ihnen geprägten Münzen ein

ſchmelzen oder umprägen zu laſſen .

Art. 37 .

Der Bund wird auf die Grundlagen des beſtehenden eid

genöſſiſchen Konkordates für die ganze Eidgenoſſenſchaft glei

ches Maß und Gewicht einführen .

Art. 38.

Fabrikation und Verkauf des Schießpulvers im Umfange

der Eidgenoſſenſchaft ſtehen ausſchließlich dem Bunde zu .

Art. 39.

Die Ausgaben des Bundes werden beſtritten :

a. aus den Zinſen der eidgenöſſiſchen Kriegsfonds ;

b. aus dem Ertrag der ſchweizeriſchen Grenzzölle;

e. aus dem Ertrag der Poſtverwaltung ;

d . aus dem Ertrag der Pulververwaltung ;

e. aus Beiträgen der Kantone , welche jedoch nur in
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Folge von Beſchlüſſen der Bundesverſammlung erhoben

werden können.

Solche Beiträge find von den Kantonen nach Verhältniß

der Geldſkala zu leiſten , welche alle zwanzig Jahre einer Re

viſion zu unterwerfen iſt. Bei einer ſolchen Reviſion ſollen

theils die Bevölkerung , theils die Vermögens- und Erwerbs

verhältniſſe der Kantone zur Grundlage dienen .

Art. 40.

Es ſoll jederzeit wenigſtens der Betrag des doppelten Geld

kontingentes für Beſtreitung von Militärkoſten bei eidgenöſſi

ſchen Aufgeboten baar in der Bundeskaſſe liegen .

Art. 41 .

Der Bund gewährleiſtet allen Schweizern , welche einer

der chriſtlichen Konfeſſionen angehören , das Recht der freien

Niederlaſſung im ganzen Umfange der Eidgenoſſenſchaft, nach

folgenden nähern Beſtimmungen :

1 ) Keinem Schweizer , der einer der chriſtlichen Konfefſio

nen angehört, kann die Niederlaſſung in irgend einem Kanton

verweigert werden, wenn er folgende Ausweisſchriften beſitzt:

a. einen Heimathſchein oder eine andere gleichbedeutende

Ausweis drift;

b. ein Zeugniß fittlicher Aufführung ;

c. eine Beſcheinigung, daß er in bürgerlichen Rechten und

Ehren ſtehe ;

und wenn er auf Verlangen ſich ausweiſen kann , daß er

durch Vermögen , Beruf oder Gewerbe ſich und ſeine

Familie zu ernähren im Stande fei.

Naturaliſirte Schweizer müſſen überdieß die Beſcheinigung

beibringen , daß ſie wenigſtens fünf Jahre lang im Be

fiße eines Kantonsbürgerrechtes ſich befinden .

2) Der Niedergelaſſene darf von Seite des die Nieder

laſſung geſtattenden Kantons mit keiner Bürgſchaft und mit

keinen andern beſondern Laſten behufs der Niederlaſſung be

legt werden.

I. Bd. 15
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3) Ein Bundesgeſeß wird die Dauer der Niederlaſſungs

bewilligung, ſo wie das Maximum der zu Erlangung derſelben

an den Kanton zu entrichtenden Kanzleigebühren beſtimmen .

4 ) Der Niedergelaſſene genießt alle Rechte der Bürger

des Kantons , in welchem er ſich niedergelaſſen hat, mit Aus

nahme des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten und des

Mitantheiles an Gemeinde- und Korporationsgütern. Ins

beſondere wird ihm freie Gewerbsausübung und das Recht

der Erwerbung und Veräußerung von Liegenſchaften zuge

fichert, nach Maßgabe der Geſetze und Verordnungen des

Kantons , die in allen dieſen Beziehungen den Niedergelaſſe

nen dem eigenen Bürger gleich halten ſollen.

5) Den Niedergelaſſenen anderer Kantone fönnen von

Seite der Gemeinden keine größern Leiſtungen an Gemeinde

laſten auferlegt werden , als den Niedergelaſſenen des eigenen

Kantons .

6) Der Niedergelaſſene kann aus dem Kanton , in wel

chem er niedergelaſſen iſt, weggewieſen werden :

a . durch gerichtliches Strafurtheil;

b. durch Verfügung der Polizeibehörden , wenn er die

bürgerlichen Rechte und Ehren verloren hat , oder ſich

eines unſittlichen Lebenswandels fchuldig macht, oder

durch Verarmung zur Laſt fält, oder ſchon oft wegen

Uebertretung polizeilicher Vorſchriften beſtraft werden

mußte.

Art. 42 .

Jeder Kantonsbürger iſt Schweizerbürger. Als ſolcher

kann er in eidgenöſſiſchen und kantonalen Ungelegenheiten die

politiſchen Rechte in jedem Kanton ausüben , in welchem er

niedergelaſſen iſt. Er kann aber dieſe Rechte nur unter den

nämlichen Bedingungen ausüben , wie die Bürger des Kan

tons und in Beziehung auf die kantonalen Angelegenheiten

erſt nach einem längern Aufenthalte , deſſen Dauer durch die

Kantonalgeſeßgebung beſtimmt wird , jedoch nicht über zwei

Jahre ausgedehnt werden darf.
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Niemand darf in mehr als einem Kanton politiſche Rechte

qusüben.

Art. 43 .

Kein Kanton darf einen Bürger des Bürgerrechtes vers

luſtig erklären .

Ausländern darf kein Kanton das Bürgerrecht ertheilen,

wenn ſie nicht aus dem frühern Staatsverband entlaſſen

werden.

Art. 44.

Die freie Ausübung des Gottesdienſtes iſt den anerkann

ten chriſtlichen Konfeſſionen im ganzen Umfange der Eidge

noſſenſchaft gewährleiſtet.

Den Kantonen, ſowie dem Bunde, bleibt vorbehalten, für

Sandhabung der öffentlichen Ordnung und des Friedens un

ter den Konfeſſionen die geeigneten Maßnahmen zu treffen .

Art. 45,

Die Preßfreiheit iſt gewährleiſtet.

Ueber den Mißbrauch derſelben trifft die Kantonalgeſek

gebung die erforderlichen Beſtimmungen , welche jedoch der

Genehmigung des Bundesrathes bedürfen.

Dem Bunde ſteht das Recht zu, Strafbeſtimmungen gegen

den Mißbrauch der Preſſe zu erlaſſen , der gegen die Eidge

noſſenſchaft und ihre Behörden gerichtet iſt.

Art. 46.

Die Bürger haben das Recht, Vereine zu bilden ſofern

ſolche weder in ihrem Zweck noch in den dafür beſtimmten

Mitteln rechtswidrig oder ſtaatsgefährlich ſind. Ueber den

Mißbrauch dieſes Rechtes trifft die Kantonalgeſetzgebung die

erforderlichen Beſtimmungen.

Art. 47 .

Das Petitionsrecht iſt gewährleiſtet.
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Art. 48.

Sämmtliche Kantone ſind verpflichtet, alle Schweizerbür

ger chriſtlicher Konfeſſion in der Geſeßgebung ſowohl als im

gerichtlichen Verfahren den Bürgern des eigenen Kantons

gleich zu halten .

Art. 49.

Die rechtskräftigen Sivilurtheile, die in einem Kanton ge

fält ſind, ſollen in der ganzen Schweiz vollzogen werden können.

Art. 50.

Der aufrechtſtehende ſchweizeriſche Schuldner, welcher

einen feſten Wohnſig hat, muß für perſönliche Anſprachen vor

dem Richter ſeines Wohnortes geſucht, und es darf daher für

Forderungen auf das Vermögen eines ſolchen außer dem Kan

ton , in welchem er wohnt , kein Arreſt gelegt werden .

Art. 51 .

Alle Abzugsrechte im Innern der Schweiz, ſowie die Zug

rechte von Bügern des einen Kantons gegen Bürger anderer

Kantone ſind abgeſchafft.

Art. 52 .

Gegen die auswärtigen Staaten beſteht Freizügigkeit, un

ter Vorbehalt des Gegenrechtes.

Art. 53 .

Niemand darf ſeinem verfaſſungsmäßigen Gerichtsſtand

entzogen , und es dürfen daher keine Ausnahmsgerichte ein

geführt werden .

Art. 54.

Wegen politiſcher Vergeben darf kein Todesurtheil gefällt

werden.

Art. 55 .

Ein Bundesgeſeß wird über die Auslieferung der Ange

klagten von einem Kanton an den andern Beſtimmungen

treffen ; die Auslieferung kann jedoch für politiſche Vergehen

und für Preßvergeben nicht verbindlich gemacht werden .
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Art. 56.

Die Ausmittlung von Bürgerrechten für Heimathlore

und die Maßregeln zur Verhinderung der Entſtehung neuer

Heimathloſen ſind Gegenſtand der Bundesgeſeggebung.

Art. 57.

Dem Bunde ſteht das Recht zu, Fremde, welche die innere

oder äußere Sicherheit der Eidgenoſſenſchaft gefährden , aus

dem ſchweizeriſchen Gebiete wegzuweiſen .

Art. 58.

Der Orden der Jeſuiten und die ihm affiliirten Geſellſchaf

ten dürfen in keinem Sheile der Schweiz Aufnahme finden.

Art. 59.

Die Bundesbehörden ſind befugt, bei gemeingefährlichen

Seuchen geſundheitspolizeiliche Verfügungen zu erlaſſen .

Zweiter Abſchnitt.

Bundesbehörden.

I. Bundesverſammlung.

Art. 60.

Die oberſte Gewalt des Bundes wird durch die Bundes

verſammlung ausgeübt, welche aus zwei Abtheilungen beſteht:

A. aus dem Nationalrath ,

B. aus dem Ständerath.

A. Nationalrath.

Art. 61 .

Der Nationalrath wird aus Abgeordneten des ſchweizeri

fchen Volkes gebildet. Auf je 20,000 Seelen der Geſammt

bevölkerung wird ein Mitglied gewählt.
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Eine Bruchzahl über 10,000 Seelen wird für 20,000

Seelen berechnet.

Seder Kanton und bei getheilten Kantonen jeder der bei:

den Landestheile hat wenigſtens ein Mitglied zu wählen .

Art. 62.

Die Wahlen für den Nationalrath ſind direkte. Sie fin

den in eidgenöſſiſchen Wahlkreiſen ſtatt, welche jedoch nicht

aus Cheilen verſchiedener Kantone gebildet werden können.

In

Art. 63 .

Stimmberechtigt iſt jeder Schweizer , der das zwanzigſte

Ultersjahr zurückgelegt hat und im Uebrigen nach der Geſek

gebung des Kantons, in welchem er ſeinen Wohnſit hat, nicht

vom Aktivbürgerrecht ausgeſchloſſen iſt.

Art. 64.

Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes iſt jeder

ſtimmberechtigte Schweizerbürger weltlichen Standes.

Naturaliſirte Schweizerbürger müſſen ſeit wenigſtens fünf

Jahren das erworbene Bürgerrecht beſißen , um wahlfähig

zu ſein .

Art. 65.

Der Nationalrath wird auf die Dauer von drei Jahren

gewählt, und es findet jeweilen Geſammterneuerung ſtatt.

Art. 66.

Die Mitglieder des Ständerathes, des Bundesrathes und

von legterem gewählte Beamte können nicht zugleich Mitglie

der des Nationalrathes ſein .

Art. 67 .

Der Nationalrath wählt aus ſeiner Mitte für jede ordent

liche oder außerordentliche Sißung einen Präſidenten und

Vizepräſidenten .

Dasjenige Mitglied , welches während einer ordentlichen

Sigung die Stelle eines Präſidenten bekleidete , iſt für die

1
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nächſtfolgende ordentliche Sitzung weder als Präſident, noch

als Vizepräſident wählbar. Das gleiche Mitglied fann nicht

während zwei unmittelbar auf einander folgenden ordentlichen

Sißungen Vizepräſident ſein .

Der Präſident hat bei gleich getheilten Stimmen zu ent

fcheiden ; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus , wie jedes

Mitglied.

Art. 68 .

Die Mitglieder des Nationalrathes werden aus der Bun

deskaſſe entſchädigt.

B. Ständer atb .

Art. 69.

Der Ständerath beſteht aus 44 Abgeordneten der Ran :

tone . Jeder Kanton wählt zwei Abgeordnete ; in den getheil

ten Kantonen jeder Landestheil einen Abgeordneten .

Art. 70.

Die Mitglieder des Nationalrathes und des Bundesrathes

können nicht zugleich Mitglieder des Ständerathes ſein ,

Art. 71 .

Der Ständerath wählt für jede ordentliche oder außer:

ordentliche Sitzung aus ſeiner Mitte einen Präſidenten und

Vizepräſidenten.

Aus den Geſandten desjenigen Kantons , aus welchen für

eine ordentliche Sigung der Präſident gewählt worden iſt,

kann für die nächſtfolgende ordentliche Sißung weder der

Präſident, noch der Vizepräſident gewählt werden .

Geſandte des gleichen Kantons können nicht während zwei

unmittelbar auf einander folgenden ordentlichen Sißungen

die Stelle eines Vizepräſidenten bekleiden .

Der Präſident hat bei gleich getheilten Stimmen zu ent

fcheiden ; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus wie jedes

Mitglied .
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Art. 72 .

Die Mitglieder des Ständerathes werden von den Kan

tonen entſchädigt.

M

C. Befugniſſe der Bundesverſammlung.

Art. 73 .

Der Nationalrath und der Ständerath haben alle Gegen

ſtände zu behandeln , welche nach Inhalt der gegenwärtigen

Verfaſſung in die Kompetenz des Bundes gehören , und nicht

einer andern Bundesbehörde zugeſchieden ſind.

Art. 74.

Die Gegenſtände, welche in den Geſchäftskreis beider

Räthe fallen , ſind insbeſondere folgende:

1 ) Gefeße und Beſchlüſſe zur Ausführung der Bundes

verfaſſung, wie namentlich Gefeße über Bildung der Wahl

kreiſe , über Wahlart , über Organiſation und Geſchäftsgang

der Bundesbehörden und Bildung der Schwurgerichte.

2) Beſoldung und Entſchädigung der Mitglieder der Bun

desbehörden und der Bundeskanzlei ; Errichtung bleibender

Beamtungen und Beſtimmung ihrer Gehalte.

3 ) Wahl des Bundesrathes , des Bundesgerichtes , des

Kanzlers , des Generals , des Chefs des Stabes und eidge

nöffiſcher Repräſentanten.

4) Anerkennung auswärtiger Staaten und Regierungen ,

5) Bündniſſe und Verträge mit dem Auslande , ſowie die

Gutheißung von Verträgen der Kantone unter fich oder mit

dem Auslande. Solche Verträge der Kantone gelangen jedoch

nur dann an die Bundesverſammlung , wenn vom Bundes

rath oder einem andern Kanton Einſprache erhoben wird.

6) Maßregeln für die äußere Sicherheit, für Behauptung

der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz, Kriegs

erklärungen und Friedensſchlüſſe.

7) Garantie der Verfaſſungen und des Gebietes der Kan

tone ; Intervention in Folge der Garantie ; Maßregeln für

1
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die innere Sicherheit, für Handhabung von Rube und Ord :

nung ; Amneſtie und Begnadigung .

8) Maßregeln , welche die Handhabung der Bundesver

faſſung , die Garantie der Kantonalverfaſſungen , die Erfül

lung der bundesmäßigen Verpflichtungen und den Schuß der

durch den Bund gewährleiſteten Rechte zum Zwecke haben.

9) Geſetzliche Beſtimmungen über Organiſation des eid

genöffiſchen Militärweſens, über Unterricht der Sruppen und

über Leiſtungen der Kantone ; Verfügungen über das Bun

desheer.

10) Feſtfeßung der eidgenöſſiſchen Mannſchafts- und

Geldſcala ; geſeßliche Beſtimmungen über Verwaltung und

Verwendung der eidgenöſſiſchen Kriegsfonds ; Erhebung

direkter Beiträge der Kantone; Unleihen ; Voranſchlag und

Rechnungen.

11 ) Geſeße und Beſchlüſſe über Zölle, Poſtweſen , Mün

zen , Maß und Gewicht, Fabrikation und Verkauf von Schieß

pulver , Waffen und Munition .

12) Errichtung öffentlicher Anſtalten und Werke und

hierauf bezügliche Erpropriationen.

13) Gefeßliche Verfügungen über Niederlaſſungsverhält

niſſe; über Heimathloſe , Fremdenpolizei und Sanitätsweſen .

14) Die Oberaufſicht über die eidgenöſſiſche Verwaltung

und Rechtspflege.

15) Beſchwerden von Kantonen oder Bürgern über Ver

fügungen des Bundesrathes.

16) Streitigkeiten unter den Kantonen , welche ſtaats

rechtlicher Natur find.

17) Kompetenzſtreitigkeiten insbeſondere darüber :

a . ob ein Gegenſtand in den Bereich des Bundes oder

der Kantonalſouveränetät gehöre ;

b. ob eine Frage in die Kompetenz des Bundesrathes

oder des Bundesgerichtes falle.

18) Reviſion der Bundesverfaſſung.

I. Bd . 16
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Urt. 75 .

Die beiden Räthe verſammeln fich jährlich ein Mal zur

ordentlichen Sißung an einem durch das Reglement feſtzu =

Teßenden Tage .

Sie werden außerordentlich einberufen durch Beſchluß

des Bundesrathes , oder wenn ein Viertheil der Mitglieder

des Nationalrathes oder fünf Kantone es verlangen .

Art. 76.

Um gültig verhandeln zu können , iſt die Anweſenheit der

abſoluten Mehrheit der Mitglieder des betreffenden Rathes

erforderlich .

Urt. 77 .

Im Nationalrath und im Ständerath entſcheidet die

Mehrbeit der Stimmenden.

Art. 78 .

Für Bundesgeſete und Bundesbeſchlüſſe iſt die Zuſtim

mung beider Räthe erforderlich.

Art. 79 .

Die Mitglieder beider Räthe ſtimmen ohne Inſtruktionen .

Art. 80.

Jeder Rath verhandelt abgeſondert. Bei Wahlen (Art.

74, Nr. 3), bei Ausübung des Begnadigungsrechtes und für

Entſcheidung von Kompetenzſtreitigkeiten vereinigen ſich jedoch

beide Räthe unter der Leitung des Präſidenten des National

rathes zu einer gemeinſchaftlichen Verhandlung , ſo daß die

abſolute Mehrheit der ſtimmenden Mitglieder beider Räthe

entſcheidet.

Art. 81 .

Sedem der beiden Räthe und jedem Mitglied derſelben

ſteht das Vorſchlagsrecht (die Initiative) zu .

Das gleiche Recht können die Kantone durdy Korreſpon

denz ausüben.
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Art. 82.

Die Sißungen der beiden Räthe ſind in der Regel öf

fentlich .

II. Bundesrath.

Art. 83 .

Die oberſte voúziehende und leitende Behörde der Eidge

noſſenſchaft iſt ein Bundesrath , welcher aus ſieben Mitglie

dern beſteht.

Art. 84.

Die Mitglieder des Bundesrathes werden von der Bun

desverſammlung aus allen Schweizerbürgern , welche als

Mitglieder des Nationalrathes wählbar ſind, auf die Dauer

von drei Jahren ernannt. Es darf jedoch nicht mehr als ein

Mitglied aus dem nämlichen Kanton gewählt werden .

Nach jeder Geſammterneuerung des Nationalrathes fin

det auch eine Geſammterneuerung des Bundesrathes ſtatt.

Die in der Zwiſchenzeit ledig gewordenen Stellen werden

bei der nächſtfolgenden Sißung der Bundesverſammlung für

den Reſt der Amtsdauer wieder beſeßt.

Art. 85.

Die Mitglieder des Bundesrathes dürfen keine andere

Beamtung , ſei es im Dienſte der Eidgenoſſenſchaft, ſei es

in einem Kantone , bekleiden , noch irgend einen andern Be

ruf oder Gewerbe treiben .

Art. 86.

Den Vorſitz im Bundesrath führt der Bundespräſident,

welcher , ſowie auch der Vicepräſident , von den vereinigten

Räthen aus den Mitgliedern desſelben fiir die Dauer eines

Jahres gewählt wird.

Der abtretende Präſident iſt für das nächſtfolgende Sahr

weder als Präſident , noch als Vicepräſident wählbar. Das
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gleidie Mitglied kann nicht während zwei unmittelbar auf

einander folgenden Jahren die Stelle eines Vicepräſidenten

bekleiden .

Art. 87.

Der Bundespräſident und die übrigen Mitglieder des

Bundesrathes beziehen einen jährlichen Gehalt aus der

Bundeskaſſe.

Art. 88 .

Um gültig verhandeln zu können , müſſen wenigſtens vier

Mitglieder des Bundesrathes anweſend ſein .

Art. 89.

Die Mitglieder des Bundesrathes haben bei den Verhand

lungen der beiden Abtheilungen der Bundesverſammlung

berathende Stimme und auch das Recht, über einen in Be

rathung liegenden Gegenſtand Anträge zu ſtellen .

Art. 90.

Der Bundesrath bat inner den Schranken der gegen

wärtigen Verfaſſung vorzüglich folgende Befugniſſe und

Obliegenheiten :

1 ) Er leitet die eidgenöſſiſchen Angelegenheiten , gemäß

der Bundesgeſebe und Bundesbeſchlüſſe.

2 ) Er hat für Beobachtung der Verfaſſung, der Geſeße

und Beſchlüſſe des Bundes , ſowie der Vorſchriften eidgenör

fiſcher Konkordate zu wachen ; er trifft zu Handhabung der:

ſelben von ſich aus oder auf eingegangene Beſchwerde die er

forderlichen Verfügungen .

3 ) Er wacht für die Garantie der Kantonalverfaſſungen .

4) Er ſchlägt der Bundesverſammlung Geſeße und Be

ſchlüſſe vor und begutachtet die Unträge , welche von den

Räthen des Bundes oder von den Kantonen an ihn gelangen.

5) Er vollzieht die Bundesgeſete und Bundesbeſchlüſſe,

die Urtheile des Bundesgerichtes , ſowie die Vergleiche

oder ſchiedsrichterlichen Sprüche über Streitigkeiten zwiſchen

Kantonen .

3:

3

6
.
5
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6) Er hat diejenigen Wahlen zu treffen , welche nicht

durch die Verfaſſung der Bundesverſammlung und dem Bun

desgericht oder durch die Gereggebung einer andern unter

geordneten Behörde übertragen werden.

Er ernennt Kommiſſarien für Sendungen im Innern

oder nach Außen.

7 ) Er prüft die Verträge der Kantone unter fich oder mit

dem Auslande und genehmigt dieſelben , ſofern ſie zuläßig ſind.

( Art. 74, Nr. 5.)

8) Er wahrt die Intereſſen der Eidgenoſſenſchaft nach

Außen , wie namentlich ihre völkerrechtlichen Beziehungen,

und beſorgt die auswärtigen Angelegenheiten überhaupt.

9) . Er wacht für die äußere Sicherheit , für die Behaup

tung der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz.

10) Er ſorgt für die innere Sicherheit der Eidgenoſſen

ſchaft, für Sandhabung von Ruhe und Ordnung.

11 ) In Fällen von Dringlichkeit iſt der Bundesrath

befugt, ſofern die Räthe nicht verſammelt ſind, die erforder

liche Truppenzahl aufzubieten und über ſolche zu verfügen,

unter Vorbehalt unverzüglicher Einberufung der Bundes

verſammlung, ſofern die aufgebotenen Truppen zweitauſend

Mann überſteigen oder das Aufgebot länger als drei Wochen

dauert.

12) Er beſorgt das eidgenöffiſche Militärweſen und ale

Zweige der Verwaltung , welche dem Bunde angehören .

13) Er prüft die Geſeße und Verordnungen der Kantone,

welche ſeiner Genehmigung bedürfen ; er überwacht diejeni

gen Zweige der Kantonalverwaltung , welche durch den Bund

ſeiner Aufſicht unterſtellt ſind, wie das Militärweſen , Zölle,

Straßen und Brücken .

14) Er ſorgt für die Verwaltung der Finanzen des Bun :

des , für die Entwerfung des Voranſchlages und die Stellung

der Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben des

Bundes.
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15) Er hat die Aufſicht über die Geſchäftsführung aller

Beamten und Angeſtellten der eidgenöſſiſchen Verwaltung.

16) Er erſtattet der Bundesverſammlung jeweilen bei

ihrer ordentlichen Sißung Rechenſchaft über ſeine Verrich

tungen , ſowie Bericht über den Zuſtand der Eidgenoſſenſchaft

im Innern ſowohl als nach Außen, und wird ihrer Aufmerk

ſamkeit diejenigen Maßregeln empfehlen , welche er zur Beför

derung gemeinſamer Wohlfahrt für dienlich erachtet.

Er hat auch beſondere Berichte zu erſtatten , wenn die

Bundesverſammlung oder eine Abtheilung derſelben es ver

langt.

Art. 91 .

Die Geſchäfte des Bundesrathes werden nach Departe

menten unter die einzelnen Mitglieder vertheilt. Dieſe Ein

theilung hat aber einzig zum Zweck , die Prüfung und Beſors

gung der Geſchäfte zu fördern ; der jeweilige Entſcheid geht

von dem Bundesrathe als Behörde aus.

Art. 92.

Der Bundesrath und ſeine Departemente ſind befugt, für

beſondere Geſchäfte Sachkundige beizuziehen .

1941

III . Bundeskanzlei.

Urt. 93.

Eine Bundeskanzlei, welcher ein Kanzler vorſteht, beſorgt

die Kanzleigeſchäfte bei der Bundesverſammlung und beim

Bundesrath .

Der Kanzler wird von der Bundesverſammlung auf die

Dauer von drei Jahren jeweilen gleichzeitig mit dem Bun:

desrath gewählt.

Die Bundeskanzlei ſteht unter der beſondern Aufſicht des

Bundesrathes.

Die nähere Organiſation der Bundeskanzlei bleibt der

Bundesgeſekgebung vorbehalten .
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IV . Bundesgericht.

Art. 94.

Zur Ausübung der Rechtspflege, ſo weit dieſelbe in den

Bereich des Bundes fält, wird ein Bundesgericht aufgeſtellt.

Für Beurtheilung von Straffällen werden Schwurge

richte ( Jury) gebildet.

Art. 95.

Das Bundesgericht beſteht aus eilf Mitgliedern nebſt

Erfaßmännern , deren Anzahl durch die Bundesgefeßgebung

beſtimmt wird.

Art. 96.

Die Mitglieder des Bundesgerichtes und die Erſaşmän

ner werden von der Bundesverſammlung gewählt. Shre

Amtsdauer iſt drei Jahre. Nach der Geſammterneuerung

des Nationalrathes findet auch eine Geſammterneuerung des

Bundesgerichtes ſtatt.

Die in der Zwiſchenzeit ledig gewordenen Stellen werden

bei der nächſtfolgenden Sigung der Bundesverſammlung für

den Reſt der Amtsdauer wieder befeßt.

Art. 97 .

In das Bundesgericht kann jeder Schweizerbürger er

nennt werden , der in den Nationalrath wählbar iſt.

Die Mitglieder des Bundesrathes und die von ihm ge

wählten Beamten können nicht zugleich Mitglieder des Bun

desgerichtes ſein .

Art. 98.

Der Präſident und der Vicepräſident des Bundesgerich

tes werden von der Bundesverſammlung aus den Mitglie

dern desſelben jeweilen auf ein Jahr gewählt.

Art. 99.

Die Mitglieder des Bundesgerichtes werden aus der

Bundeskaffe durch Saggelder entſchädigt.
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Art. 100 .

Das Bundesgericht beſtellt ſeine Kanzlei .

Art. 101 .

Das Bundesgericht urtheilt als Civilgerid ) t:

1 ) über Streitigkeiten , welche nicht ſtaatsrechtlicher Na

tur find :

a . zwiſchen Kantonen unter fich ;

b . zwiſchen dem Bund und einem Kanton ;

2) über Streitigkeiten zwiſchen dem Bund einerſeits und

Korporationen oder Privaten anderſeits , wenn dieſe Korpo

rationen oder Privaten Kläger ſind und der Streitgegenſtand

von einem beträchtlichen durch die Bundesgeſeßgebung zu be

ſtimmenden Werthe iſt;

3) über Streitigkeiten in Bezug auf Heimathloſigkeit.

In den unter Nr. 1 , Litt. a . und b . bezeichneten Fällen

geſchieht die Ueberweiſung an das Bundesgericht durch den

Bundesrath . Wenn dieſer die Frage, ob ein Gegenſtand vor

das Bundesgericht gehöre , verneinend beantwortet , ſo ent

ſcheidet hierüber die Bundesverſammlung.

Art. 102.

Das Bundesgericht iſt verpflichtet, auch die Beurtheilung

anderer Fälle zu übernehmen , wenn dasſelbe von beiden Par

teien angerufen wird und der Streitgegenſtand von einem

beträchtlichen , durch die Bundesgeſeggebung feſtzuſeßenden

Werthe iſt. Dabei fallen jedod die Koſten ausſchließlich

auf Rechnung der Parteien .

Art. 103.

Die Mitwirkung des Bundesgerichtes bei Beurtheilung

von Straffällen wird durch die Bundesgeſetzgebung beſtimmt,

welche über Verſeßung in Anklagezuſtand , über Bildung des

Affiſen- und Kaſſationsgerichts das Nähere feſtſeßen wird.

Art. 104.

Das Affiſengericht , mit Zuziehung von Geſchwornen ,

welche über die Thatfrage abſprechen , urtheilt :
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a . in Fällen , wo von einer Bundesbehörde die von ihr

ernannten Beamten zur ſtrafrechtlichen Beurtheilung über

wieſen werden ;

b. über Fälle von Hochverrath gegen die Eidgenoſſen

ſchaft , von Aufruhr und Gewaltthat gegen die Bundes

behörden ;

C. über Verbrechen und Vergehen gegen das Völker

recht ;

d. über politiſche Verbrechen und Vergehen , die Urſache

oder Folge derjenigen Unruhen ſind , durch welche eine be

waffnete eidgenöffiſche Intervention veranlaßt worden iſt.

Der Bundesverſammlung ſteht das Recht zu , hinſichtlich

ſolcher Verbrechen und Vergehen Amneſtie oder Begnadi

gung auszuſprechen .

Art. 105.

Das Bundesgericht urtheilt im Fernern über Verlegung

der durch die Bundesverfaſſung garantirten Rechte , wenn

hierauf bezügliche Klagen von der Bundesverſammlung an

dasſelbe gewieſen werden.

Art. 106 .

Es bleibt der Bundesgeſeggebung überlaſſen, außer den

in den Art. 101 , 104 und 105 bezeichneten Gegenſtänden

auch noch andere Fälle in die Kompetenz des Bundes

gerichtes zu legen .

Art. 107 .

Die Bundesgeſekgebung wird das Nähere beſtimmen :

a . über Aufſtellung eines Staatsanwaltes ;

b. über die Verbrechen und Vergehen , welche in die

Kompetenz des Bundesgerichtes fallen und über die Straf

geſege, welche anzuwenden ſind ;

c. über das Verfabren , welches mündlich und öffentlich

fein fou ;

d . über die Gerichtskoſten .

1. Bb .
17
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V. Verſchiedene Beſtimmungen.

Art. 108.

Alles , was ſich auf den Siß der Bundesbehörden bezieht,

iſt Gegenſtand der Bundesgeſekgebung.

Art. 109.

Die drei Hauptſprachen der Schweiz, die deutſche, fran

zöfiſche und italieniſche, find Nationalſprachen des Bundes .

Art. 110 .

Die Beamten der Eidgenoſſenſchaft ſind für ihre Ge

ſchäftsführung verantwortlich. Ein Bundesgeſetz wird dieſe

Verantwortlichkeit näher beſtimmen .

Dritter Abſchnitt.

Reviſion der Bundesverfaſſung.

Art. 111 .

Die Bundesverfaſſung kann jederzeit revidirt werden .

Art. 112 .

Die Reviſion geſchieht auf dem Wege der Bundesgeſeß=

gebung .

Art. 113 .

Wenn eine Abtheilung der Bundesverſammlung die

Reviſion beſchließt und die andere nicht zuſtimmt, oder wenn

fünfzigtauſend ſtimmberechtigte Schweizerbürger die Reviſion

der Bundesverfaſſung verlangen , ſo muß im einen wie im

andern Falle die Frage , ob eine Reviſion ſtattfinden ſou

oder nicht, dem ſchweizeriſchen Volfe zur Abſtimmung vors

gelegt werden .
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Sofern in einem dieſer Fälle die Mehrheit der ſtimmen

den Schweizerbürger über die Frage ſich bejahend ausſpricht,

ſo ſind beide Räthe neu zu wählen , um die Reviſion zur

Hand zu nehmen .

Art. 114 .

Die revidirte Bundesverfaſſung tritt in Kraft, wenn ſie

von der Mehrheit der ſtimmenden Schweizerbürger und von

der Mehrheit der Kantone angenommen iſt.

Uebergangsbeftimmungeu.

Artikel 1 .

Ueber die Annahme gegenwärtiger Bundesverfaſſung

haben ſich die Kantone auf die durch die Kantonalverfaſ

ſungen vorgeſchriebene, oder -- wo die Verfaſſung hierüber

keine Beſtimmung enthält - auf die durch die oberſte Bes

börde des betreffenden Kantons feſtzuſeßende Weiſe auszu

fprechen .

Art. 2 .

Die Ergebniſſe der Abſtimmung find dem Vororte zu

Handen der Sagſagung mitzutheilen , welche entſcheidet , ob

die neue Bundesverfaſſung angenommen ſei.

Urt. 3 .

Wenn die Sagſaßung die Bundesverfaſſung als ange

nommen erklärt hat, ſo trifft ſie unmittelbar zur Einführung

derſelben die erforderlichen Beſtimmungen.

Die Verrichtungen des eidgenöffiſchen Kriegsrathes und

des Verwaltungsrathes für die eidgenöfftfchen Kriegsfonds

gehen auf den Bundesratb über .
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Art. 4 .

Die im Eingange und in Litt. c . des Urt. 6 der gegen

wärtigen Bundesverfaſſung enthaltenen Beſtimmungen finden

auf die ſchon in Kraft beſtehenden Verfaſſungen der Kantone

keine Anwendung.

Diejenigen Vorſchriften der Kantonalverfaſſungen , welche

mit den übrigen Beſtimmungen der Bundesverfaſſung im

Widerſpruche ſtehen , ſind vom Tage an , mit welchem dieſe

leştere als angenommen erklärt wird , aufgehoben .

Art. 5.

Der Bezug der ſchweizeriſchen Grenzgebühren dauert ſo

lange fort, bis die Tarife der neu einzuführenden Grenzzölle

ihre Vollziehung finden .

Art. 6.

Die Beſchlüſſe der Tagfaßung und die Konkordate bleiben

bis zu ihrer Aufhebung oder Abänderung in Kraft, ſo weit

ſie nicht dieſer Bundesverfaſſung widerſprechen .

Dagegen verlieren diejenigen Konkordate ihre Gültigkeit,

deren Inhalt als Gegenſtand der Bundesgeſetzgebung erklärt

wurde , und zwar von der Zeit an , in welcher die leştere in's

Leben tritt.

Art. 7 .

Sobald die Bundesverſammlung und der Bundesrath kon

ſtituirt ſein werden , tritt der Bundesvertrag vom 7. Auguſt

1815 außer Kraft.
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Uebereinkunft

zwiſchen

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und den ver

einigten Staaten von Nordamerika über gegen

ſeitige Aufhebung des Heimfallrechts und der

Uuswanderungstare vom 3. Mai 1848.

In Kraft getreten den 12. Wintermonat 1848.

Wir Präſident und Re: James K. Polk ,

gierungsrath des Kan: Präſident der vereinigten Staa

tons Bern , dermaliger ten von Amerifa ,

Vorort der ſchweizeriſchen Gruß Allen und Jeden , welche

Eidgenoſſenſchaft, urkunden Gegenwärtiges ſehen :

anmit :

daß die Uebereinkunft, welche Nachdem durch die reſpefti

am 18. Mai 1847 zu Was- ven Bevollmächtigten am 18 .

hington im Namen der ſämmt- Mai des Jahres Unſers Herrn

lichen eidgenöſſiſchen Stände Eintauſend achthundert ſieben

durch Herrn A. C. Cazenove , und vierzig in der Stadt Was

ſchweizeriſcherKonſulin Alerans hington eine Uebereinkunft über

drien bei Washington , von gegenſeitige Aufhebung des

Seite des eidgenöſſiſchen Vors HeimfaUsrechts und der Aus

orts mit Vollmachten verſehen , wanderungstaren zwiſchen den

I. Bd. 18
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는

*

-- und im Namen der vereinig : vereinigten Staaten von Ames

ten Staaten von Nordamerika rifa und der ſchweizeriſchen

-- durch Herrn James Buchas Eidgenoſſenſchaft abgeſchloſſen

nan , Staatsſekretär der verei- und unterzeichnetworden , wel

nigten Staaten , von Seiner che Uebereinkunft – in engli

Ercellenz, dem Herrn Präſi- icher und franzöſiſcher Sprache

denten jener Staaten mit Voll- abgefaßt - Wort fürWort alſo

machten ausgerüſtet, verabredet lautet :

und unterzeichnet worden , be

treffend die freie Vermögens.

erportation zwiſchen den Kan

tonen der ſchweizeriſchen Eid

genoſſenſchaft und den vereinig

ten Staaten von Nordamerika,

und welche Uebereinkunft wört

lich alſo lautet :

?

.

4

Der Vorort der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und der

Präſident der vereinigten Staaten von Amerika , von dem

Wunſche beſeelt , die zwiſchen den beiden Staaten glücklicher:

weiſe beſtehenden Verhältniſſe durch eine freundſchaftliche Ueber

einkunft zu befeſtigen und zu erweitern, haben zu dieſem Zweck

zu ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich :

Der Vorort der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft den Herrn

A. C. Cazenove , ſchweizeriſcher Konſul in Alerandrien , und

der Präſident der vereinigten Staaten von Amerifa den Herrn

James Buchanan , Staatsſefretär der vereinigten Staaten ,

welche, nach Auswechslung ihrer in gehöriger Form bes

fundenen Vollmachten , über die nachſtehenden Artikel übereins

gekommen ſind und dieſelben unterzeichnet haben .

IM

AT

1

i

ཀྱི

Artikel 1 ,
1

Die Angehörigen der beiden hohen kontrahirenden Theile

ſollen über ihr perſönliches Eigenthum , auf des andern Staats:

gebiet , durch Teftament, Vergabung oder auf jede andere

1
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Weiſe verfügen dürfen , und ihre Erben , welche Angehörige

des andern Theils find , treten in den Beſit des genannten

perſönlichen Eigenthums , es ſei in Folge eines Teſtaments

oder ab intestato . Sie können dasſelbe perſönlich oder mit:

telſt Bevollmächtigter antreten und darüber verfügen nach ihrem

eigenen Ermeſſen , ohne den betreffenden Regierungen andere

Gebühren entrichten zu müſſen als diejenigen , denen die Anges

hörigen des Landes ſelbſt, wo ſich die fraglichen Güter befin

den , in ähnlichen Fällen unterworfen ſind . In Abweſenheit

des oder der Erben ſoll die Behörde für die beſagten Güter

die gleiche Obſorge tragen , welche ſie in einem gleichen Falle

für diejenigen eines Landesangehörigen haben würde , und dies

fes ſo lange , bis der geſebliche Eigenthümer zu der eigenen

Befignahme die geeigneten Schritte gethan haben wird. Sollte

unter denjenigen , die auf die gleiche Verlaſſenſchaft Anſpruch

machen , die Frage entſtehen , welchem die Güter zufallen ſols

len , ſo wird dieſelbe nach den Geſeßen und durch die Gerichts

ſtellen desjenigen Landes entſchieden werden , in welchem das

Eigenthum ſich befindet.

Artifel 2 .

Wenn durch das Abſterben einer Perſon , welche auf den

Gebiet des einen der hohen fontrahirenden Theile Grundeigens

thum beſaß , dieſe Liegenſchaften, laut den Landesgeſeßen oder

einer teſtamentariſchen Verfügung , einem Angehörigen des an

dern Theiles zufallen ſollten , welchem , als einem Fremden ,

die Befignahme desſelben in natura nicht geſtattet werden

könnte , fo ſoll demſelben ein Termin von nicht weniger als

drei Jahren angefeßt werden , um dieſes Grundeigenthum 311

veräußern und den daherigen Erlös zu erheben und auszufüh:

ren , ohne Schwierigkeit und ohne der Regierung irgend an

dere Gebühren zu bezahlen als diejenigen , welchen , in ähnli.

chem Fall , der Angehörige des Landes , worin die Grundſtücke

liegen , unterworfen wäre .
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Artikel 3 .

Die gegenwärtige Uebereinkunft wird von heute angerechs

net , während zwölf Jahren in Kraft verbleiben , und weiter:

hin, bis zwölf Monate verſtreichen, nachdem die Regierung der

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, einerſeits , oder diejenige der

vereinigten Staaten , anderſeits, dem andern Theil ihre Abſicht,

den Vertrag aufzuheben , kund gegeben hat.

Vorſtehende Uebereinkunft ſoll ratifizirt und die Ratifikatio

nen innerhalb zwölf Monaten von gegenwärtigem Datum an,

oder früher wenn es möglich iſt, in Washington ausgewech

ſelt werden .

Zu Urkunde deſſen haben die beiderſeitigen Bevollmächtig

ten die gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und derſelben

ihr Wappenſiegel beigedrückt.

Su geſchehen in Washington , den achtzehnten Tag Mai's,

im Jahre des Heils 1847 , und im 71ften der Unabhängigkeit

der vereinigten Staaten.

(L. S.) gez. Ant. . Cazenove.

(L. S.) gez . James Buchanan .

Für getreue Ueberſepung.

Der eidgenöſſiſche Staatsſchreiber :

N. von M008 .

in Folge der eingelangten Und nachdem der Senat der

Erklärungen der eidgenöſſiſchen vereinigten Staaten durch ſei

Stände , wie folche in die Pros nen Beſchluß vom 26. April

tofolle der Tagfaßungen der laufenden Jahre$ — zu wel:

Jahre 1834, 1835 und 1836 dem zwei Drittheile der an :

ſich niedergelegt befinden, rati- weſenden Senatoren mitwirf

fizirt iſt. ten zur Ratifikation der ers

In Folge deffen erklären wähnten Uebereinkunft gera

wir dieſe Uebereinkunft als then und eingewilligt hat :
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durch die eidgenöſfiſchen Stände So ſei daher fund und zu

gutgeheißen und genehmigt und wiſſen , daß Ich , James K.

verſprechen in deren Namen , Polf , Präſident der vereinig

daß dieſelbe treu und redlich ten Staaten, in Gemäßheit der

gehalten werden ſoll. vorerwähnten Zuſtimmung und

Zu Urkunde deſſen iſt gegen- Einwilligung des Senats , hies

wärtiger Aft durch den Präſi- mit die erwähnte Uebereinkunft

denten des Regierungsrathes und einen jeden Artikel und

des Kantons Bern , Präſiden : Vorbehalt derſelben ratifizire

ten der Tagfaßung und des und beſtätige.

eidgenöſſiſchen Vororts unter- Zu Zeugniß deſſen habe ich

zeichnet, durch den Kanzler der der gegenwärtigen Urkunde das

Eidgenoſſenſchaft gegengezeichs Siegel der vereinigten Staa

net und mit dem großen Siegel ten anhängen laſſen.

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen- Gegeben unter meiner Un

bekräftiget worden , zu Bern , terſchrift, in der Stadt Was

den 2. Heumonat 1847. hington , den 29. Tag Aprils

Der Präſident des Regierungs- im Jahre unſers Herrn 1848

rathes des Kantons Bern , Prä- und im 72ften Jahre der Uns

ſident der Tagſagung und des eida abhängigkeit der Vereinigten

genöſſiſchen Vororts :
Staaten von Amerika .

sig. Ochſenbein . sig . James K. Polk.

Der Kanzler der Gidgenoſſenſchaft:
Durch den Präſidenten :

(L. S.) sig . Amrhyn. sig. James Buchanan ,

Staatsſekretär .

Für getreue Ueberſegung.
Für getreue Ueberſeßung.

Der eidgenöffiſche Staatsſchreiber:

N. von M008.
Der eidgenöſſiſche Staatsſchreiber :

N. von M008.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Nach genommener Renntniß von der zwiſchen dem ſchweis

zeriſchen Handelskonſul in Alerandrien als Bevollmächtigten

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Herrn Staats
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fekretär der vereinigten Staaten Nordamerikas als beren Bes

vollmächtigter am 3. Mai 1848 abgeſchloſſenen Uebereinfunft

über beidſeitige Aufhebung des Heimfallrechts und der Auss

wanderungstaren ;

Haben ,

Auf den Antrag des Regierungsrathes ;

beſchloffen und beſchließen :

I. Dem genannten Staatsvertrage ſei , unter Vorbehalt

des verfaſſungsmäßigen Veto’s, unſere Genehmigung ertheilt.

II. Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins Staatsarchiv nies

derzulegen .

Gegeben Luzern den 8. Augſtmonat 1848.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

des

2. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

hedul

und für

venida
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Erziehungsgeſet .

Jn Kraft getreten den 26. Wintermonat 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Von der Nothwendigkeit überzeugt , die Geſeße und Verord

nungen über das Schulweſen den Grundſäßen der revidirten

Staatsverfa ffung und den Bedürfniſſen des Volkes anzupaſſen ;

In Vollziehung des § . 4 der Staatsverfafſung;

Auf den Vorſchlag des Erziehungsrathes , das Gut

achten des Regierungsrathes und den Bericht einer von uns

hiefür niedergeſeßten Kommiſſion ;

Beichließen :

E r ft e r A b fch nitt.

Schulanſtalten .

Im Allgemeinen.

S. 1 .

Die Schule reicht jedem bildungsfähigen Menſchen die Mit

tel, ſeine geiſtigen Anlagen zi1 entwickeln , fich zum katholiſchen

Chriſten und zum verſtändigen und wohlgeſinnten Bürger zu

bilden , und für ſeinen Lebensberuf gehörig vorzubereiten .

Der Jugend , welche einer andern in der ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft anerkannten Konfeſſion angehört , bleibt die

religiöſe Bildung nach ihren firchlichen Vorſchriften geſichert.

I. Bd . 19
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S. 2 .

Dieſen Zweck erreicht die Schule durch eine den Geiſtess

anlagen entſprechende und den Vorſchriften der chriſtlichen

Religion, ſowie den Forderungen der Wiſſenſchaft angemeſſene

Bildung und Erziehung.

S. 3 .

Hiefür beſtehen folgende öffentliche Erziehungs- und Bila

dungsanſtalten.

A. Für allgemeine Volksbildung :

1. Gemeindeſchulen ;

2. Bezirksſchulen ;

3. Schullehrerſeminar;

4. Taubſtummenanſtalt.

B. Für höhere wiſſenſchaftliche Bildung :

1. Rantonsſchule ,

a. untere Abtheilung, dieſe zerfällt in

0. Realſchule ,

B. Gymnaſium.

b. obere Abtheilung oder Lyceum .

2. Theologie.

Es fol fobald als möglich eine höhere Bildungsanſtalt

für Töchter errichtet werden , worin ſolche die in der Gemeindes

ſchule erhaltene Bildung fortſeßen und auch für den Lehrberuf

fich vorbereiten können .

S. 4 .

Eltern und Pflegeeltern iſt geſtattet, ihren Kindern und

Pflegempfohlenen felbft Unterricht zu geben oder durch Haus

lehrer oder in einer Privaterziehungsanſtalt ertheilen zu laſſen,

jedoch unter Anzeige an den Schulinſpektor und mit Bewil

ligung und unter Aufſicht des Erziehungsrathes.

$ . 5.

Privaterziehungsanſtalten dürfen von Privaten oder Rors

porationen nur mit Bewilligung des Erziehungsrathes errichtet
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werden und ſtehen unter deſſen Aufſicht. Solche Bewilligung,

fowie die Aufhebung einer beſtehenden Anſtalt dieſer Art bedarf

der Beftätigung des Regierungsrathes.

Im Beſondern.

A. dulanſtalten für allgemeine Volksbildung .

1. Gemeindeſchule n .

S. 6 .

Die Gemeindeſchule ſoll, vereint mit dem Elternhauſe, der

Jugend die Grundlage zur religiös - ſittlichen und geiſtigen

Ausbildung geben.

Den Gemeinden liegt die Pflicht ob , für Erreichung dies

fies Zwedes durch die Gemeindeſchule das Shrige beizutragen.

$ . 7 .

Die Unterrichtsgegenſtände in den Gemeindeſchulen find :

Religionslehre , Leſen , Schreiben , Sprachunterricht, Rechnen ,

Meffen , Zeichnen und Geſang. In den höhern Klaſſen

treten als erweiterter Leſeunterricht hinzu : Mittheilungen aus

der Naturfunde, der Geſchichte und Geographie ; in Mädchen

( chulen : Unterricht in weiblichen Arbeiten.

S. 8 .

Der Unterricht in den Gemeindeſchulen wird in der Regel

in ſieben Jahreskurſen durchgeführt, wovon zwei auf die Soms

merſchule und fünf auf die Winterſchule fallen.

Die aus der Gemeindeſchule getretenen Schüler find bis

zum vollendeten 16ten Altersjahre verpflichtet , die Wiederho

lungsſchule zu beſuchen .

Für die Mädchen fou auf Errichtung von Arbeitsſchulen

Bedacht genommen werden .

S. 9.

Jedes bildungsfähige Kind iſt bis zu feiner förmlichen

Entlaſſung zum Schulbeſuche verpflichtet. Dieſe Pflichtigkeit
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beginnt in der Regel nach zurückgelegtem fechotem Altersjahre

mit dem Anfange des nächſten Schulfurſes.

Die Entlaſſung aus der Gemeindeſchule iſt durch den Be

fiß der erforderlichen Kenntniſſe und durch bewieſenen Fleiß

im Schulbeſuche bedingt.

Eltern und Pflegeeltern haben die pflichtigen Kinder fleißig

in die Schule zu ſchicen. Diejenigen , welche dieſe Pflicht

vernachläßigen , follen durch angemeſſene Strafen zur Erfül

lung derſelben angehalten werden.

$.
10.

Die Pflicht der Erbauung und des Unterhalts der Schul.

häuſer haftet auf der politiſchen Gemeinde , innert welcher das

Schulhaus gelegen iſt oder errichtet werden ſoll. Die gleiche

Gemeinde iſt verpflichtet, dem Lehrer freie Wohnung , nebſt

2 Klaftern Holz oder dafür eine Entſchädigung von 16 Franken

anzuweiſen. Wird vom Lehrer die ihm von der Gemeinde an

gewieſene Wohnung nicht bezogen , fo fällt die Benußung der

felben der Gemeinde anheim , in welchem Falle aber dieſe fich mit

dem Lehrer über eine Wohnungsentſchädigung zu vereinbaren

hat , deren Betrag , falls nicht eine gegenſeitige Verſtändigung

ftattfindet, der Erziehungsrath beſtimmt . Die Wohnungsents

ſchädigung iſt zwiſchen 32 und 40 Franken feſtzuſeßen.

Wo eine Schulgemeinde in mehrere politiſche Gemeinden

eingreift, iſt derjenigen politiſchen Gemeinde , welche obige

Laſten zu tragen hat , durch die übrigen Gemeinden ein ver

hältnißmäßiger jährlicher Beitrag zu leiſten . Wenn fich die

betreffenden Gemeinden hierüber nicht verſtändigen können , ſo

wird der Erziehungsrath den fraglichen Beitrag feſtlegen.

In eben dieſem Verhältniſſe werden auch alle andern jähr

lichen Schulausgaben , die den Gemeinden obliegen , auf die

politiſchen Gemeinden vertheilt , welche eine Schulgemeinde

bilden, und durch die gedachten Gemeinden gleich den übrigen

Polizeiausgaben beftritten und verrechnet.
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Wo beſondere Verhältniffe es gebieten , kann der Regie:

rungsrath, in Abweichung von obigem allgemeinen Grundfaße,

auf den Antrag des Erziehungsrathes , das Billige und Ans

gemeſſene verfügen .

S. 11 .

Der Bau eines neuen Schulhauſes wird entweder von

der politiſchen Gemeinde beſchloſſen , oder vom Regierungs

rathe auf den Antrag des Erziehungsrathes befohlen . Den

Bauplan hat der Erziehungsrath zu prüfen und entweder zu

genehmigen oder nöthigen Fals abzuändern.

Gemeinden , welche ihrer dießfallfigen Pflicht bis zum feft

gefeßten Zeitpunkte nicht nachkommen , haben an den Gemeindes

ſchulfond einen jährlichen Beitrag zu liefern , den der Regie

rungsrath von 100 - 200 Franfen feſtfeßen wird . Fernere

Erefutionsmaßregeln bleiben dem Regierungsrathe vorbehalten .

2. Bezirksſchulen .

S. 12.

Die Bezirksſchule hat den Zweck , die in der Gemeindes

ſchule erworbene Bildung fortzuſeßen , die Jugend für den

bürgerlichen Beruf , ſowie für höhere gewerbliche oder wiſſen

ſchaftliche Bildung vorzubereiten .

$ . 13 .

Der Regierungsrath beſtimmt, auf den Antrag des Erzie

hungsrathes , die Anzahl der Bezirksſchulen mit Rüdſicht auf

Dertlichkeit, Bedürfniß und Mittel.

$ . 14 .

Die Unterrichtsgegenſtände in den Bezirksſchulen find: Re

ligionslehre , deutſche und wo möglich franzöſiſche Sprache,

Arithmetit , Buchhaltung , Meßkunde , der Bildungsſtufe an

gemeſſener Unterricht in der Naturkunde mit beſonderer Rückſicht

auf Landwirthſchaft und Gewerbe, Geographie und Geſchichte,

mit Belehrung über die beſtehenden bürgerlichen Einrichtungen
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des Baterlandes , Schönfchreiben, Zeichnen und Gefang. Die

Zahl der Lehrer an den Bezirksſchulen wird auf den Antrag

des Erziehungørathes vom Regierungsrathe beſtimmt.

Wo geſonderte Töchterſchulen beſtehen , oder errichtet wera

den , ſoll auch Unterricht in weiblichen Arbeiten gegeben wers

den ; dagegen fallen folche Lehrgegenſtände weg , welche zur

weiblichen Ausbildung nicht nöthig ſind.

S. 15.

3n Gemeinden , wo tateinſchulen beſtehen oder errichtet

werden , können ſie mit den Bezirksſchulen verbunden , und

müfſen in Bezug auf den Unterricht den unterſten Klaffen am

Gymnaſium gleichgeſtellt werden .

S. 16 .

Der Unterricht in den Bezirksſchulen wird in zwei oder

nach Umſtänden in drei Jahreskurſen durchgeführt, wovon jeder

annäherungswei
ſe

vierzig Wochen dauert.

S. 17.

Der Eintritt in die Bezirksſchulen iſt freigeſtellt. Die Auf

nahme erfolgt aber nur nach geleiſtetem Ausweife über den

Beſiß der nöthigen Vorkenntniſſe. Wer indeß in eine Bezirkss

ſchule eintritt , iſt verpflichtet, dieſelbe im laufenden Schuljahre

fleißig zu beſuchen und darf während desſelben ohne beſondere

Erlaubniß nicht auftreten .

S. 18 .

Die Pflichtigkeit zur Anweiſung, Unterhaltung und Bes

heizung des zweomäßigen Schullokals und zur Verabreichung

von zwei Klaftern Holz oder einer Entſchädigung von 16 Fran

ken an die Lehrer, haftet auf derjenigen politiſchen Gemeinde,

in welcher die Bezirksſchule errichtet ift.

Dieſelbe Gemeinde ſorgt auch für Anweiſung einer freien

Wohnung für die Lehrer oder für Verabreichung einer Ents

( chädigung von 50 Franken an deren Hauszins , für Anſchaf

fung des Schulgeräthes und für Beſtreitung der allgemeinen
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des Schulbezirks verhältniſmäßig beizutragen . Sollten fich bes

züglich der , zu leiſtenden Beiträge Anſtände ergeben , ſo wird

darüber der Erziehungsrath nach Maßgabe des $. 10 ents

ſcheiden .

3. Schullehrerſeminar.

$ . 19.

Das Schullehrerſeminar hat zum Zwec , zum Lehramt ges

eignete und gehörig vorbereitete Jünglinge theoretiſch und praks

tiſch zu Lehrern für Volfsſchulen zu befähigen und bereits an

geſtellte Bolfsſchullehrer fortzubilden,

S. 20 .

Die Unterrichtsgegenſtände an dem Lehrerſeminar find :

Religionslehre , Pädagogik und Methodik mit praktiſcher Uebung

im Schulhalten, deutſche Sprache , Mathematik, Naturkunde

mit beſonderer Beziehung auf land- und Forſtkultur, Geſchichte

und Geographie , vaterländiſche Staatskunde , Schönſchreiben,

Zeichnen , Muſil, (vorzüglich Geſang und Orgelſpiel).

Der Unterricht wird in drei Jahren durchgeführt.

S. 21 .

Dem Schullehrerſeminar ſteht ein Direktor por , welcher

die Anſtalt in wiſſenſchaftlicher und disziplinarer Hinſicht leitet.

Ihm ſind zwei Hauptlehrer und die erforderlichen Hülfelehrer

beigegeben . Ein Geiſtlicher ertheilt den Religionsunterricht und

unterſtüßt den Direktor in der Ueberwachung der religiöfen

Pflichterfüllung der Zöglinge .

4. Taubftummenanfalt.

S. 22 .

Für den Unterricht und die Erziehung bildungsfähiget ,

taubftummer Kinder beſteht eine Taubſtummenanſtalt. Eltern
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und Pflegeeltern find verpflichtet, folche bildungsfähige Kinder

in dieſe Anſtalt zu ſchicken , oder den Beweis zu leiſten , daß

fte ſonſt die gehörige Bildung erhalten .

Für arme Kinder entrichtet die Gemeinde das wöchentliche

Softgeld von einem Franken an die Anſtalt.

$ . 23

Die Unterrichtsgegenſtände an der Taubſtummenanſtalt ſind:

Religionslehre , Leſen, Schreiben , Rechnen , Zeichnen und Hand

arbeit .

Die Schüler haben je nach Umſtänden zwei bis vier Jahre

in der Anſtalt zu verbleiben .

S. 24.

Der Unterricht wird von einem Direktor ertheilt , dem der

Erziehungsrath die nöthigen Hilfslehrer beigiebt.

B. Schulanſtalten für höhere oder wiffenſchaftliche

Bildung.

1. Kantonschule.

$ . 25 .

Der Zweck der Kantonsſchule iſt zunächſt die Bildung des

Geiftes an fich , dann auch Bildung in den allgemeinen Wiſs

ſenſchaften , als den nothwendigen Grundlagen der beſondern

Berufswiſſenſchaften und der gewerblichen Berufsarten.

Intere Abtheilung

a. Realſchule.

a .

!

S. 26 .

Die Realſchule hat zum Zwecke , dem Jüngling nebſt der

Fortſeßung der allgemeinen Bildung , die Grundlage der für

die gewerbliche Berufsart erforderlichen wiſſenſchaftlichen Rennt

niſſe zu verſchaffen.
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Die Aufnahme in die Realſchule iſt durch eine Prüfung

über den Befiß der nöthigen Borkenntniffe bedingt.

$ . 27 .

Die Lehrgegenftande in der Realſchule find : Religions

lehre, deutſche, franzöſiſche und italieniſche Sprache, Geſchichte,

Geographie und Statiſtik, Staatslehre , Zeichnen, reine und

angewandte Mathematit , Naturwiſſenſchaften mit Beziehung

auf Landwirthſchaft und Gewerbe.

Als Nebenfächer ſind beigeordnet: engliſche Sprache, Muſik,

Gymnaſtik und militäriſche Uebungen .

Der Unterricht wird in vier Jahresfurſen durchgeführt.

$ . 28 .

Der Erziehungsrath wird darauf bedacht ſein , bezüglich

der Eintheilung und des Stufenganges des Unterrichts, der

Befeßung der Lehrfächer, der Benußung des phyſikaliſch - chemis

ſchen Kabinets und der Naturalienſammlung , die Realſchule

mit den übrigen Anſtalten der Kantonsſchule in zweckmäßige

Beziehung zu bringen.

B. Oymnafium.

S. 29 .

Das Gymnaſium legt den Grund der gelehrten Vorbildung

für die fünftigen Berufswiſſenſchaften.

Der Eintritt in das Gymnaſium iſt durch eine Prüfung

über den Befiß der erforderlichen Vorkenntniſſe bedingt.

$ . 30 .

Die Lehrgegenſtände des Gymnaſiums find: Religionslehre,

deutſche, lateiniſche, griechiſche und franzöſiſche Sprache, Redes

funft und Dichtkunft , Geſchichte und Geographie , Naturges

fchichte und Mathematik.

I. Bd. 20
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Ferner ſind dem Gymnaſium folgende Unterrichtsfächer bei:

geſellt: italieniſche und engliſche Sprache, Zeichnen , Muſik,

Gymnaſtik und militäriſche Uebungen .

$. 31 .

Der Unterricht am Gymnaſium iſt auf ſechs Jahre vertheilt.

b. Dbere Abtheilung oder

lyceum.

$ . 32 .

Im Lyceum oder der obern Abtheilung der Kantonsſchule

wird auf den in der untern Abtheilung gelegten Grund weiter

fortgebaut, und dem Jünglinge die fernere wiffenſchaftliche

Vorbildung für die Berufswiffenſchaften oder für die gewerbs

liche Berufsart ertheilt.

Der Eintritt in das Lyceum iſt nur auf den Ausweis über

den Beſtß der erforderlichen Vorkenntniffe geſtattet.

S. 33 .

Die Wiſſenſchaften des Lyceums find : Die Grundlehren

der Religion , Philoſophie, Mathematik , Phyſik, Chemie und

ſpezielle Naturgeſchichte, Geſchichte mit beſonderer Rückſicht auf

die Kulturentwicklung der Völker , lateiniſche, griechiſche, frans

zöſiſche und deutſche Sprache und Literatur.

Zudem wird Unterricht ertheilt in der italieniſchen , eng

liſchen und hebräiſchen Sprache , in der Muſik, Gymnaſtit

und in Militärübungen.

S. 34 .

Die Vorträge über dieſe Wiſſenſchaften werden auf zwei

Jahre vertheilt.

S. 35.

Vor dem Antritte eines gelehrten Berufsſtudiums hat der

Studirende eine Maturitätsprüfung zu beſtehen .
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2. Theologie.

$ . 36.

Der Zweck der theologiſchen Anſtalt iſt im Augemeinen

gründliche Bildung in den theologiſchen Wiſſenſchaften, im Bes

ſondern aber die der Idee des Prieſterthums entſprechende

Heranbildung ſtudirender Jünglinge zum geiſtlichen Stande.

$ . 37 .

Die Wiſſenſchaften der Theologie find : Encyklopädie, Apo:

logetik und Dogmatik , Hermeneutif und Eregeſe, Kirchen

geſchichte , Moral , Kirchenrecht, Paſtoral , Pädagogik und

hebräiſche Sprache.

S. 38 .

Die Vorträge über die theologiſchen Wifſenſchaften werden

auf drei Jahre vertheilt.

Der Erziehungsrath wird darauf Bedacht nehmen , einen

weitern Kurs für praftiſche Vorbildung zum geiſtlichen Stand

anzuordnen , ſo lange als fein Diözeſanſeminar errichtet wird.

$ . 39.

Wenn andere katholiſche Stände der Schweiz zur Grürs

dung einer gemeinſamen theologiſchen Anſtalt in Luzern , und

zur Vermehrung des Lehrerperſonals hilfreiche Hand bieten, fo

können noch Vorträge über andere theologiſche Hilfs á und

Spezial-Wiſſenſchaften angeordnet werden.

3 weiter Abſchnitt.

Lehrer.

A. Wahl und Entlaſſung der Lehrer.

S. 40 .

Vor der Anſtellung eines Lehrers hat. fich der Erziehungos

rath von deſſen Lehrfähigkeit, religiös -ſittlichen Charakter und
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bei Geiſtlichen auch von deren Admiffion von Seite des Bis

fchofs zu überzeugen und zwar durch Zeugniſſe und eine Prü

fung, oder für lektere durch ein Probejahr in Folge proviſor

riſcher Anſtellung .

Eine Kommiffion von vier Fachmännern und einem Mit

gliede des Erziehungsrathes prüft die Bewerber um Lehrerſtellen.

Bei der Prüfung von Volksſchullehrern darf weder der Dis

rektor noch ein Lehrer des Lehrerſeminars in dieſer Kommiſſion

ſich befinden .

S. 41 .

Notoriſch tüchtige Männer fönnen berufen werden . In an.

dern Fällen ſoll in der Regel eine Ausſchreibung ſtatt finden .

S. 42 .

Ade Lehrer und Profeſſoren , ſowie auch die Lehrerinnen

werden , nachdem ſie ihre Lehrfähigkeit nach gefeßlicher Vors

chrift beurfundet, definitiv angeſtellt.

S. 43 ..

Die Lehrer an den Gemeindeſchulen , die Hilfslehrer am

Seminar und an der Taubftuminenanſtalt werden vom Erzies

hungsrathe , die Lehrer aber am Schullehrerſeminar , der Dis

rektor desſelben und der Saubftummenanſtalt, ſowie die Lehrer

an den Bezirksſchulen und an den höhern Bildungsanſtalten

auf den einfachen Vorſchlag des Erziehungsrathes vom Regies

rungsrathe gewählt .

Diejenigen Gemeinden , welche einen Lehrer oder eine lebs

rerin felbft beſolden , erhalten dadurch das Wahlrecht, und dens

jenigen , welche dieſes in Folge beſonderer Berechtigung beſigen ,

bleibt es ferner geſichert. Der Erziehungsrath ſendet in dieſem

Falle das Verzeichniß der von ihm als wahlfähig erklärten Bes

werber der Wahlbehörde zu .

S. 44.

Reinem Lehrer muß vor Ablauf eines Schuljahres die

nachgeſuchte Entlaſſung gegeben werden.
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ſungsbegehren wenigſtens acht Wochen vor feinem Austritte

dem Erziehungsrathe einzureichen .

S. 45 ,

Gegründeter Urſachen wegen können die Lehrer von ihrer

Wahlbehörde verſeßt werden.

S. 46 .

Lehrer, Lehrerinnen und Profeſſoren fönnen wegen Uns

tauglichkeit, Nachläßigkeit und Gefährde für Religioſität und

Sittlichkeit der Jugend , auf begründete Klage , vorgenommene

Unterſuchung , gewürdigte Gegenantwort und ſehriftlich ausges

ſprochene Erwägungsgründe vom Erziehungsrathe abberufen

werden.

Die Åbberufung der vom Regierungsrathe gewählten Leh

rer bedarf der Beſtätigung dieſer Behörde.

S. 47 .

Lehrer , welche durch gerichtlichen Ausſpruch ihrer bürger

lichen Ehre verluſtig gegangen ſind , ſollen abberufen werden .

B. Beſoldung der Lehrer.

S. 48 .

Die ordentliche Beſoldung eines Gemeindeſchullehrers wird

nach Maßgabe der Schülerzahl, der Dauer der Schulzeit, der

Dienſttreue, des Dienſtalters 2c . auf den Antrag des Erzies

hungsrathes durch den Regierungsrath feſtgeſeßt. Das Mi

nimum für eine Winter - und Sommerſchule beträgt 250 Fr. ,

für eine Winterſchule allein 150 Fr. , für eine Sommerfchule

allein 100 Fr. Den Gemeinden bleibt unbenommen , durch

eigene Zuſchüffe die Beſoldung zu erhöhen .

S. 49 .

Zur Beſtreitung der Beſoldung wird vorerſt der Zinsers

trag der Gemeindeſchulfonds verwendet, und wo derſelbe nicht

hinreicht ( s. 51 litt. e . ) , bag Mangelnde aus den allgemeis
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nen Erziehungsfonde und im nicht zureichenden Falle aus der

Staatskafle verabreicht.

$ . 50.

Fede politiſche Gemeinde hat die Pflicht, zur Beſoldung

der Schullehrer und Anſchaffung des Schulgeräths und der

allgemeinen Lehrmittel einen Schulfond zuſammen zu legen,

und über deren Erfüllung fich alljährlich auszuweiſen . Das

Kapital desſelben wird in der Gemeindelade aufbewahrt und

darf nicht vermindert werden . Der Gemeinderath verwaltet

denſelben und legt alljährlich der Gemeinde darüber Rechnung

ab. Die genehmigte Rechnung iſt der Schulkommiſſio
n mit

zutheilen , welche eine Ueberſicht davon dem Erziehungsrathe

einreicht.

Wenn eine politiſche Gemeinde in mehrere Schulgemeinden

eingreift , ſo beſtimmt der Erziehungsrath , nach welchem Bere

hältniß der Ertrag der Schulfonds auf die verſchiedenen Schuls

gemeinden zu vertheilen ſei.

S. 51 .

Die Schulfonds werden gebildet :

a. aus vorhandenen oder nachfolgenden Stiftungen und

Vermächtniffen für das Erziehungsweſen , und aus

aufällig ſchon vorhandenen Schulfonds;

b . vom Vermögen von Gemeindsangehörigen , zu welchem

feine Erben vorhanden ſind ;

€. aus Erbøgebühren , welche zur Hälfte an den Gemeindes

ſchulfond des Heimathsortes des Erblaffers fallen ;

d. aus einem Beitrag von 100 Fr. von jedem in den

Kanton neu aufzunehmenden Bürger , welcher Bei

trag von der der Gemeinde zu entrichtenden Eins

kaufsſumme auszuſcheiden iſt;

e. aus den Zinſen des Schulfonds , welche zu fapitalis

firen find, bis derſelbe den Betrag erreicht hat, daß

ein Viertheil des Lehrergehaltes aus erſtern beſtritten

werben fann ;
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f. aus dem für die Konventualen des aufgehobenen Kloſters

St. Urban ausgeſeßten Penſionsfond , ſowie derſelbe

nach dem Ableben erſterer verfügbar wird, bis auf

die Summe von 300,000 Franken .

S. 52 .

Kann aus den Gemeindeſchulfonds der volle Lehrergehalt

verabfolgt werden , ſo erhaltet die Schulgemeinde das Wahls

recht des Lehrers (S. 42) .

$ . 53 .

Bis aus den Schulfonds der vierte Theil des Lehrergehalte

verabreicht werden kann , bezahlt jede Schulgemeinde aus der

Schulfaffe einen Viertheil des Schullehrergehaltes

$ . 54 .

Die Schulfaffen werden gebildet :

a. Aus Strafgeldern für Schulverſäumniffe ;

b. Aus Beiträgen , welche je nach Bedürfniß durch

die betreffenden politiſchen Gemeinden im Sinne

der SS. 10 und 18 zu leiften find.

$ . 55 .

Die Verwaltung der Schulkaffe liegt dem Gemeinderathe

ob , inner deffen Gemeinde die Schule gelegen iſt. Er legt

darüber alljährlich Rechnung ab ; welche ſodann der Schulfom

miſſion zu Handen des Erziehungsrathes einzureichen ift.

Derſelbe Gemeinderath beſorgt auch überhaupt das Dekos

nomiſche der Schulgemeinde.

$ . 56,

Der Gehalt aller übrigen Lehrer und Profeſſoren wird

nach dem Grade der erforderlichen Bildung , nach der Zeit

und Anſtrengung, welche die betreffende Lehrerſtelle fordert,

nach dem Grade der Pflichttreue und nach dem Dienſtalter

eines jeden auf den Antrag des Erziehungsrathes und das

Gutachten des Regierungsrathes laut $. 54 der Staatsvers

faffung vom Großen Rathe beſtimmt.
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Wo Beſondere verträgliche Verhältniffe ftattfinden , bleiben

dieſelben ferner in Straft.

Dritter A b fch nitt.

Aufſichts- und Schulbehörden .

A. Lehrer.

$ . 57 .

Die Lehrer über die unmittelbare Aufſicht über die ihnen

anvertraute Jugend und wenden beſcheidene Strafmittel zur

Beſſerung der Fehlbaren an.

Zu dieſem Zwede feßen fie fich in eine angemeſſene Vers

bindung mit dem elterlichen Hauſe, welches fte hierin zu uns

terſtüßen Pflicht hat.

S. 58,

In Bezug auf den Unterricht, fowie die Schulverhältniſſe

überhaupt werden die Lehrer ihre Anſichten und Vorſchläge

den Behörden einreichen.

S. 59,

Zu dieſem Zwede und zu gegenſeitiger Mittheilung von

Erfahrungen , zur Förderung einer gemeinſchaftlichen Wirkſam

feit halten die Gemeindeſchullehrer und Bezirksſchullehrer Kon

ferenzen , und treten alljährlich einmal zu einer Kantonalfons

ferenz zuſammen.

Die Organiſation dieſer Konferenzen wird der Erziehungs

rath beſtimmen .

$ . 60 .

Die Profefforen an den höbern Lehranſtalten haben das

Recht und die Pflicht über Disziplin , Studien und Organis

fatton der Anſtalt dem Erziehungsrathe ihr Gutachten einzu :

reichen.
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Zu dieſem Zwede bilden ſich Lehrervereine, deren Organis

ſation der Erziehungsrath feſtfeßen wird.

B. Pfarrer .

S. 61 .

Dem Pfarrer liegt ob , die Schulen ſeines Kirchſprengels

öfters zu beſuchen , den religiöſen Unterricht zu leiten , den

Lehrer in ſeinem Wirken und in der Handhabung der Zucht

und Ordnung unter den Schülern zu unterſtüßen und diesfalls

den Weiſungen der Schulbehörden nachzukommen .

C. Schulkommiſſionen.

S. 62 .

Der Regierungsrath beſtimmt auf den Vorſchlag des Er

ziehungsrathes die Anzahl der Schulfrelſe und wählt für jeden

derſelben eine Schulkommiffion auf die Amtsdauer von vier

Jahren.

Die Schulfommiſſion beſteht aus einem Präſidenten und

zwei Mitgliedern.

S. 63 .

Die Schulkommiſſionen führen die Aufſicht über ſämmtliche

Unterrichtsanſtalten des Kreiſes, ſowie über die Verwaltung

der Schulgüter und Schulfaffen ; ſie überwachen die Pflichts

erfüllung der Lehrer , der rechnungsführenden Gemeinderäthe

und der Pfarrer; fie vollziehen die Weiſungen und Aufträge

des Erziehungsrathes, ſowie des Kantonalinſpektors , mit wels

them fie in unmittelbarer Verbindung ſtehen , leiten die Lehrer

konferenzen und regeln die innern und äußern Verhältniſſe der

Schulen nach Maßgabe der dieſelben betreffenden Gefeße, Ver:

ordnungen und Beſchlüſſe.

Eine eigene Inſtruktion wird die Aufgabe der Schulkom

miffionen genauer bezeichnen .

I. BD 21
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D. Kantonsſchulinſpektor und Referent.

S. 64 .

Der Regierungsrath wählt auf den einfachen Vorſchlag

des Erziehungsrathes für das Volksſchulwefen einen Kantonals

ſchulinſpektor auf eine Amtsdauer von vier Jahren , nach deren

Verfluß er wieder wählbar iſt.

Derſelbe iſt zugleich für das Volksſchulweſen Referent am

Erziehungsrathe , und zwar , wenn er nicht Mitglied desſelben

ift, mit berathender Stimme .

$ . 65 .

Der Kantonalſchulinſpektor beaufſichtiget das ganze Volts

ſchulweſen mit Inbegriff der Taubſtummenanftalt, befucht alle

zwei Jahre wenigſtens einmal alle Schulen des Kantons, fteht

mit den Schulfommiſſionen und mit untergeordneten Perſonen,

die im Schulfache arbeiten, in Verbindung , vollzieht die Weis

fungen und Beſchlüſſe des Erziehungsrathes , und ftattet ihm

alljährlich und ſo oft dieſer es verlangt, über den Gang und

Beſtand des Volksſchulweſens umſtändlichen Bericht ab.

Er ſorgt für Einheit und Planmäßigkeit im Unterrichte

und macht dem Erziehungsrathe für die Wahl zmedmäßiger

Rehrmittel Vorſchläge.

Er wacht über genaue Pflichterfüllung der Schulkommiſ

fionen , Pfarrer und Gemeindebehörden , und erläßt die nöthis

gen Mahnungen. Nachläßige verzeigt er dem Erziehungsrathe.

S. 66.

Der Kantonalſchulinſpektor bezieht einen durch das Befol

dungsdefret näher zu beſtimmenden Jahrgehalt nebſt Vergütung

der Reiſeauslagen .

Wenn er eine geiftliche Pfründe befißt, fo werden feine

Pfründeinkünfte in einen verhältniſmäßigen Abzug gebracht.

E. Rektoren und Kirchenpräfekt.

S. 67.

Der Erziehungsrath wählt aus den Profeſſoren der höhern,

Lehranſtalt einen Rektor für die Realſchule und einen ſolchen
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für das Gymnaſium und Lyzeum auf die Amtsdauer von zwei

Sahren , nach deren Ablauf beide wieder wählbar ſind.

Die Studierenden der Theologie ſtehen in disziplinariſcher

Hinſicht unter dem Rektor des Gymnaſiums und Lyceums.

S. 68 .

Die Rektoren handhaben die Schulzucht und Schulords

nung.

Sie beaufſichtigen das Betragen der Schüler, zu welchem

Ende ſie die Mitwirkung der Profeſſoren und namentlich des

Kirchenpräfeften in Anſpruch nehmen .

Sie wachen für den fleißigen Schulbeſuch von Seite der

Schüler , machen den Erziehungsrath auf Nichtbeachtung der

Lehrſtunden von Seite der Lehrer aufmerkſam und erſtatten

ihm alljährlich wenigſtens einmal Bericht über den Zuſtand

der Anſtalten , ſoweit ſie ihrer Aufſicht unterſtellt find.

$ . 69 .

Für ihre Mühe beziehen ſie eine angemeſſene Entſchädigung.

S. 70 .

Der Erziehungsrath wählt aus den geiſtlichen Profeſſoren

einen Kirchenpräfekten , welcher der den Schülern angewieſenen

Kirche vorſteht und den Gottesdienſt für die geſammte höhere

Bildungsanſtalt leitet. Er wird auf die Amtsdauer von zwei

Jahren ernennt , nach deren Verlauf er wieder wählbar ift.

F. Erziehungsrath.

S. 71 .

Dem Erziehungsrathe ( Staatsverfaſſung § . 66 bis 68 )

iſt unter Dberaufſicht des Regierungsrathes die Leitung und

Aufſicht des ganzen Erziehungsweſens übertragen. Ihm ſind

alle öffentlichen Erziehungs- und Bildungsanſtalten, alle Leh

rer , Profefforen und Schulbehörden unterſtellt; ebenſo ſteht ihm

auch die Aufſicht über alle Privaterziehungs- und Bildungs

anſtalten ju .
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S. 72 .

Der Erziehungsrath leitet und beaufſichtiget burch Vermitt

lung einer aus ſeiner Mitte zu bezeichnenden Studiendirektion

die höhern Lehranſtalten , die Kantonsbibliothek und andere

wiſſenſchaftliche Anſtalten.

S. 73 .

Der Erziehungsrath bezeichnet oder genehmigt die Lehrbücher

an allen öffentlichen Erziehungs- und Bildungsanſtalten .

Die Lehrmittel an den Privaterziehungsanſtalten müſſen

ihm zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden .

Ueber die Lehrbücher des Religionsunterrichts verſtändigt

fich der Erziehungsrath mit dem biſchöflichen Ordinariate.

Er beaufſichtiget die Gemeindeſchulfonds und Schulkaſſen.

S. 74.

Dem Erziehungsrath fteht ferners zu :

a . die Beſtimmung des Anfangs und Endes des Schuls

jahres , die Anordnung der Schlußfeier der öffent

lichen Erziehungsanſtalten , ſowie die Vertheilung der

Ferienzeit ;

b. der Erlaß von Verordnungen über Schuldisziplin und

die Sorge für Vollziehung der vom Regierungsrathe

in Betreff der Schulverſäumniffe vorzuſchreibenden

Strafbeſtimmungen ;

c. die Ertheilung der Wahlfähigkeitszeugniſſe für die Lehrer ;

d . die Entſcheidung in allfälligen Zwiſten zwiſchen Schul

behörden und Lehrern ;

e. die Vertheilung der ſeiner Verwaltung unterſtellten

Stipendienſtiftungen an dürftige und würdige Zögs

linge der höhern Lehranſtalt.

S. 75 .

Zur Unterſtügung von dürftigen Jünglingen , welche fich

außer dem Kanton für einen wiſſenſchaftlichen , für einen hör

hern techniſchen , für einen pädagogiſchen oder für einen fünft

leriſchen Beruf weiter ausbilden wollen und die dazu nöthis
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gen Anlagen und Vorkenntniſſe befizen , kann der Regierungs

rath , auf das Gutachten des Erziehungsrathes , Stipendien

ertheilen , wovon jedoch das cinzelne den Betrag von 800 Fr. ,

alle miteinander aber die Geſammtſumme von 3200 Fr. jährs

lich , ohne Bewilligung des Großen Rathes , nicht überſteigen

dürfen.

Der Erziehungsrath überwacht die Studien aller Stipen

diaten ..

S. 76 ..

Der Erziehungsrath beantragt dem Regierungsrathe:

a . die Zahl der für jede öffentliche Erziehungsanſtalt er

forderlichen Lehrer , wo felbe nicht bereits ſchon durch

gegenwärtiges Gefeß beſtimmt iſt;

b . den Umfang der Schulgemeinden und Schulbezirke mit

Rückſicht auf Lage und Bevölkerung, ſowie die Ers

richtung von Gemeinde- und Bezirksſchulen ;

c . die in Gemäßheit dieſes Gefeßes oder nach Umſtän

den erforderlichen Verordnungen , Reglemente und

Inſtruktionen .

S. 77 .

Der Erziehungsrath reicht dem Regierungsrathe zu Han

den des Großen Kathes alle Jahre einen Voranſchlag der

Einnahmen und Ausgaben für das geſammte Erziehungsweſen

ein. Er iſt verpflichtet, ſich genau an dem vom Großen Rathe

genehmigten Voranſchlag der Ausgaben zu halten und darüber

alljährlich eine genaue, mit Belegen verſehene Rechnung abzu:

geben , welche mit der Staatsrechnung öffentlich bekannt zu

machen iſt.

S. 78 .

Der Erziehungsrath iſt für ſein ganzes Wirken dem Res

gierungsrathe ſowie dem Großen Rathe verantwortlich. Er

erſtattet dem Regierungsrathe zu Handen des Großen Rathes

alljährlich über ſein Wirken umfaſſenden Bericht.
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Sölußbeſtimmungen .

S. 79 .

Der Regierungsrath und der Erziehungsrath find beauf

tragt, alle zur Vollziehung dieſes Gefeßes erforderlichen Ver

ordnungen und Reglemente zu erlaſſen.

S. 80.

Durch gegenwärtiges Geſeß ſind das Erziehungsgeſeß vom

15. Weinmonat 1841 , das Gefeß über Reorganiſation des

Gymnaſiums und der philoſophiſchen Abtheilung des Lyceums

vom 23. Hornung 1844 , ſowie ſämmtliche auf dieſen Gefeßen

beruhende Verordnungen , welche mit gegenwärtigem Gefeße

unvereinbar ſind , aufgehoben und beinebens ber S. 421 des

bürgerlichen und der $ . 66 des Finanzgefeßes abgeändert.

S. 81 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung , und nachdem es das Veto des Volkes beſtanden

haben wird , zur Vollziehung zuzuſtellen und in das Staatss

rchiv niederzulegen .

Gegeben Luzern den 14. Herbſtmonat 1848.

Der Präſident:

Stafimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

1. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Begnadigungsgefets.

In Kraft getreten den 17. Chriſtmonat 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

In der Abſicht, die Ausübung des Begnadigungsrechtes

zu regeln ;

Auf den Antrag des Regierungsrathes und einer von uns

niedergeſepten Kommiſſion ;

Mit Hinſicht auf den $. 52 der Staatsverfaſſung ;

Beſchließen :

S. 1 .

Der Große Rath nimmt nur im Anfange feiner ordents

lichen Verſammlungen Begnadigungsgeſuche an. Eine Aus

nahme findet ſtatt, wenn das Verbrechen einen Fal politiſcher

Natur beſchlägt, oder gegen ein Todesurtheil Begnadigung

nachgeſucht wird.

$ . 2 .

Begnadigungsgeſuche fönnen nur gegen in Rechtskraft ers

wachſene Strafurtheile eingereicht werden.

$. 3 .

Den Bittſchriften um Begnadigung muß das Strafurtheil

und ein Zeugniß der betreffenden Behörde über das Wohlver

halten des Bittſtellers feit Erlaß des Urtheils beigelegt wer:

den , anſonſt dieſelben durch Tagesordnung von der Hand ges

wieſen werden .

$ . 4 .

Einlangende Begnadigungsgeſuch
e werden , ſofern nicht ſo:

fortiges Eintreten beſchloſſen wird , einer Kommiſſion des Großen

Rathesvon fünf Mitgliedern , oder dem Regierungsrathe zur

Begutachtung überwieſen. Wenn auf Begnadigung angetra

gen wirb , ſo ſoll dieſer Antrag mit einem ſchriftlichen motis

virten Gutachten begleitet werden .

$ . 5 .

Das Begnadigungodefret beſtimmt, ob die zu ertheilende

Gnade im ganzen oder theilweiſen Nachlaſſe , oder bloß in

mildernder ůmwandlung der Strafe beſtehen ſoll.
I. Bb . 22
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$ 6 .

Ein einmal in Behandlung gelegenes abgewieſenes Begnas

digungsgeſuch fann bei der nächſten darauf folgenden ordentlis

chen Sißung , und ein bereits zweimal abgewieſenes Begnadi:

gungsgeſuch vor Ablauf eines Jahres, vonder zweiten Åbwei

ſung an , nicht wiederholt werden , außer wenn die Abweiſung

bloß aus formellen Gründen ſtattgefunden hat; oder das Bers

gehen einen Fall politiſcher Natur beſchlägt.

S. 7 .

Ein Begnadigungsgeſ
uch

Hemmt die Vollziehung des Straf:

urtheils nicht, ausgenommen bei der Todesftrafe.

Bei Urtheilen auf Rettenſtrafe , ſowie bei Strafurtheilen

über Vergehen politiſcher Natur iſt jedoch in Abweſenheit des

Großen Raths der Regierungsrath befugt , wo er es begrüns

Det befindet, die Einſteưlung der Strafvollziehung anzuordnen.

$ . 8.

Wird die Todesſtrafe ausgeſprochen , und Begnadigung

nachgeſucht, ſo iſt der Große Rath ſogleich zu verſammeln,

um über das Geſuch zu entſcheiden.

Es findet in dieſem Falle feine Ueberweiſung ſtatt.

Nachdem das Geſuch und Urtheil abgeleſen iſt, wird zuerſt

entſchieden , ob man ohne Diskuſſion zur Abſtimmung ſchreiten,

oder eine folche vorher eröffnen wolle.

Die Abſtimmung über das Begnadigung & geſuch geſchieht,

wo es ſich um Todesſtrafe handelt, geheim .

$ . 9 .

Gegenwärtiges Geſeßiſt dem RegierungGrathe zur Befannts

machung und zur Vollziehung zuzuſtellen und in Urſchrift in'8

Staatsarchiv niederzulegen.

Gegeben , Luzern den 15. Herbſtmonat 1848.

Der Präſident :

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

1
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Geſet

über die Wiederherſtellung des Strafgeſezbuches

von 1836.

In Kraft getreten den 31. Chriftmonat 1848.

Wir Präfident und Großer Rath

des Rantons Luzern ;

In der Abſicht, das durch verſchiedene Grlafie des abges

trenen Großen Rathe verftümmelte Strafgeſezbuch wieder in

feinem urſprünglichen Beſtande herzuſtellen ;

berdotießen :

S. 1 .

Das Strafgeſeßbuch für den Kanton Luzern (enthalten in

der Geſegesfammlung von 1831 bis 1841 Bd. IV pag. 3 bis

272 ; Bd. V pag. 394 ) iſt unter Vorbehalt der Reviſion des

ganzen Gefeßbuches und foweit nicht durch die Staatsverfaſs

ſung darin Abänderungen getroffen worden ſind, - in ſeinem

vollen ebevorigen Beſtande, wie es fich vor dem erſten Mai

1841 befunden , wieder hergeſtellt, mit Ausnahme des Titels X

evon der Begnadigung ", ale worüber ein beſonderes Geſeß er:

laffen worden iſt.

S. 2 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt dem Regierungsrathe zur Bekannts

machung und Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich in's

Staatsarchiv niederzulegen.

Gegeben & usern den 25. Weinmongt 1848.

Der Präſident :

Stafimir Bfyffer Dr. J. U.

Namens des Oroßen Kathed ;

Die Sekretäre , Mitglieder bestelber :

2. P. Meer.

Eduard 6 doxyber.

1. 9 . 23
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Gefet

über die Freiheit der Preſſe.

In Kraft getreten den 31. Chriſtmonat 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Mit Hinficht auf den s . 7 der Staatsverfaſſung,

beſchließen :

$. 1 .

Inſofern ſtrafbare Handlungen durch das Mittel der

Druckerpreffe verübt werden , unterliegen fte den im Strafgefeß

buche für das betreffende Vergehen aufgeſtellten Strafbeſtim

mungen , und weichen einzig in den nachfolgenden Beztehungen

von den ſonſt geltenden Vorſchriften ab.

S. 2.

Zunächſt haftet für ein ſolches Vergehen der Berfaſſer

der Druckſchrift. Hat aber die Herausgabe und Verbreitung

ohne deſſen Wiſſen und Willen ſtatt gefunden , oder kann der

ſelbe nicht entdeckt werden , oder befindet er fich außer dem

Bereiche der dießſeitigen richterlichen Gewalt , ſo haftet der

Herausgeber , in Ermanglung deſſen der Verleger , und

wenn auch dieſer nicht vor die hieſigen Gerichte gezogen wer

den kann , der Druder.
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$ . 3 .

Ebenſo haftet jede der vorgenannten Perſonen ſubſidiär

für diejenigen Geldſtrafen , Prozeßkoſten und Entſchädigungen,

welche von der ihr vorgehenden Perſon nicht erhältlich find.

$ . 4.

Jede im Kanton gedruckte Schrift foll den Namen des

Druckers tragen. Uebertretung dieſer Vorſchrift wird mit Buße

von 4 bis 50 Franken beſtraft.

Bei Zeitungsblättern und Zeitſchriften , welche im Kantone

gedruckt werden , fou nebenbei der Name des Redaktors bei

gleicher Strafe angegeben ſein.

$. 5 .

Die Polizeibehörden können eine für ſtrafbar gehaltene

Druckſchrift mit Beſchlag belegen . Ueber eine ſolche Beſchlag

nahme ſoll aber im Augenblicke, wo zu derſelben geſchritten

wird, ein förmlicher Verbalprozeß aufgenommen und eine Abs

ſchrift dem Betreffenden zugeſtellt werden .

Die Beſchlagnahme iſt durch das Kantonsblatt bekannt

zu machen.

Die Staatsanwaltſchaft hat jedem , der daran Intereſſe hat,

vor der Gerichtsſtelle des Ortes , wo der Beſchlag erfolgte,

über dieſe Beſchlaglegung ſofort Rede zu 'ſtehen , welche Ge

richtsſtelle dann über die Freigebung oder Nichtfreigebung der

Druckſchrift entſcheidet. Die Appellation an das Obergericht

bleibt dabei vorbehalten .

Erfolgt die Beſchlagnahme in mehrern Gerichtskreiſen , ſo

ſteht die Auswahl der Gerichtsſtelle demjenigen zu , der ſich

über den Beſchlag beſchwert. Der Ausſpruch des Gerichts

gilt dann allgemein , vorbehalten auch hier die Berufung an

das Obergericht.
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$. 6 .

Hinſichtlich ſtrafbar erachteter Drudfchriften , Zeitungen

u. {. w. , für welche Niemand vor den inländiſchen Gerich.

ten belangt werden kann , findet der Beſchlag auf gleiche Weiſe

ſtatt, und es mag der Regierungsrath bei dem Gerichte des

Hauptortes des Kantons auf das Verbot der betreffenden

Druckſchrift, Zeitung u. f. w . antragen.

Das Gericht wird das Verbot erkennen , wenn e$ findet,

die Schrift rei ftrafbaren Inhaltes . Das Verbot bebarf der

Beſtätigung des Obergerichts. Das Verbot einer Zeitung

wird auf drei Monate bis zwei Jahre ausgeſprochen. Dasſelbe

fann zu jeder Zeit von dem Regierungsrathe wieder aufges

hoben werden .

Wenn jemand fich anerbietet , den Inhalt der Drudſchrift

vor den hieſigen Gerichten zu vertreten und Kaution leiſtet,

daß er dem Urtheil der Gerichte ſich unterziehen werde , ſo

hat die Staatsanwaltſchaft auch nach bereits ausgeſprochenem

Verbote dem Betreffenden vor dem hieſigen Gerichte Rede zu

ſtehen.

$ . 7 .

Wer eine Drudſchrift, deren Strafbarkeit ihin bekannt ſein

fonnte , oder wer eine bereits mit öffentlichem Beſchlage belegte

oder ſtrafwürdig erklärte Schrift verbreitet , iſt als Gehülfe des

Vergehens nach den dießfalls beſtehenden geſeblichen Vors

ſchriften über Strafbarkeit der Gehülfen verantwortlich.

$ . 8 .

Nach den vorſtehenden Beftimmungen ſind ebenfalls Vers

gehen , welche vermittelft des Kupferſtiches, Steindrudes oder

ähnlicher Mittel verübt werden , zu behandeln.

$ . 9 .

Das Geſeß gegen den Mißbrauch der Freiheit der Meis

nungsäußerung vom Jahr 1843 iſt hiemit feinem ganzen

Umfange nach aufgehoben , und die durch dasſelbe beſeitigten
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Vorſchriften des allgemeinen Polizeiſtrafgeſebes ss . 47 bis 50,

77 bis 88 und $ . 135 find wieder hergeſtellt.

S. 10 .

Gegenwärtiges Geſet foul dem Regierungsrathje zur Befannt:

machung und Vollziehung mitgetheilt , und urfchriftlich in's

Staatsarchiv niedergelegt werden.

Gegeben Luzern den 25. Weinmonat 1848.

Der Präſtdent:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

R. P. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Geret

gegen die Freiſchaaren .

In Kraft getreten den 31. Chriſtmonat 1848.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

In Beachtung der Tagſaßungsbeſchlüſſe vom 20. März

und vom 10. April 1845 ;

Berchließen :

S. 1 .

Wenn bewaffnete Vereine ( Freiſchaaren ) von dem Kanton

Luzern aus das Gebiet eines andern Rantons oder ſonſt eines

befreundeten Staates in einer gegen die dortige rechtmäßige

Staatsgewalt feindſeligen Abſicht beſchreiten, fo trifft die Theil.

nehmer , je nach dem Maße ihrer Thätigkeit , eine Strafe von

ſechs Monaten Gefängniß bis zwei Jahre Arbeitshaus , vors

ausgefeßt, daß ſte nicht ſchon in dem betreffenden Staate ges

ſtraft worden ſeien .

$ . 2 .

Hiemit iſt das Gefeß gegen die Freiſchaaren , erlaffen den

4. Jänner 1845 und in Kraft getreten den 16. März 1845,

aufgehoben.

$. 3 .

Gegenwärtiges Gefeß ſoll dem Regierungsrathe zur Bes

fanntmachung und Vollziehung mitgetheilt und urſchriftlich in's

Staatsarchiv niedergelegt werden.

Gegeben Luzern den 25. Weinmonat 1848.

Der Präſident :

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sefretäre , Mitglieder desſelben :

2. P. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Na ch trag

zur Staatsverfaſſung des Kantons Luzern

vom Jahre 1848 .

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

urfunden anmit:

daß in Folge der neuen Bundesverfaſſung der Schweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft vom 12. Herbſtmonat 1848 der Artifel 27

der luzerneriſchen Staatsverfaſſung vom Jahre 1848 nachs

ſtehende Faſſung erhalten hat:

S. 27 .

Um politiſch ſtimmfähig zu ſein , muß man

a . Chriſtlicher Konfeffion ,

b. Kantonsbürger oder niedergelaſſener Schweizerbürger

weltlichen Standes ſein , und

c . Das zwanzigſte Jahr erfüllt haben .

Von der Stimmfähigfeit find ausgeſchloſſen :

a . Die zu einer Striminalftrafe Verurtheilten ;

b. Die im Aktivbürgerrecht Eingeſtellten bis zu ihrer

Rehabilitation ;

c . Die Falliten , oder ſolche, die zum Nachtheil ihrer

Gläubiger affordirt haben , bis zum Beweiſe der Bes

friedigung derſelben ;

d . Die unter Vormundſchaft Gefeßten und anerkannt

Blödſinnigen ;

I. Bd. 24

AR 1RO Hola Chihnakonhoa
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e. Diejenigen , welche mittelbar oder unmittelbar von

den Armenämtern ſeit dem ſechszehnten Altersjahre

Unterſtüßungen genoſſen und ſolche Unterſtüßungen

nicht reftituirt haben .

Gegenwärtige Erklärung ſoll dem Regierungsrathe zur Bes

fanntmachung mitgetheilt und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niedergelegt werden .

Luzern den 5. Jänner 1849.

Der Präſtdent :

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Snyder.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

beſchließen :

Obftehende urkundliche Erklärung ſoll öffentlich befannt

gemacht und in die Gefeßesſammlung aufgenommen werden .

Luzern den 9. Jänner 1849.

Der Schultheiß :

I. R. Steiger.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staateſchreiber :

goft Nager.
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Erklärung

über die Regulirung des Niederlaſſungsweſens für

Schweizerbürger anderer Rantone.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

urfunden anmit :

Daß in Folge der neuen Bundesverfaſſung der Schweizeri

ſchen Eidgenoſſenſchaft vom 12. Herbſtmonat 1848 die Artifel

18 , 19 und 24 des Gefeßes vom 18. Jänner 1838 über die

Niederlaſſung von Eidgenoſſen und Ausländern nachſtehende

Faſſung erhalten haben :

$ . 18 .

Bürgern ſolcher Staaten , mit denen der Kanton Luzern

in einem Konkordat ſteht, ſoll die nachgeſuchte Niederlaſſungs

bewilligung nach Inhalt dieſer Konkordate ertheilt werden .

$ . 19.

Eidgenoſſen , die einer der chriſtlichen Konfeſſionen anges

hören , iſt die Niederlaſſungsbewill
igung zu ertheilen , wenn ſie

folgende Ausweisſchriften beſigen :

a . einen Heimathſchein oder eine andere gleichbedeutende

Ausweisſchrift;

b. ein Zeugniß fittlicher Aufführung ;

c . eine Beſcheinung , daß der Betreffende in bürgerlichen

Rechten und Ehren ſtehe.

Es fann ferner der Ausweis verlangt werden , daß der ſich

Niederlaſſende durch Vermögen , Beruf, oder Gewerbe fich und

ſeine Familie zu ernähren im Stande ſei, ſowie auch, daß er

wenigſtens ſchon fünf Jahre lang im Befiße eines Rantongs

bürgerrechts ſich befinde.
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$ . 24 .

Eidgenoſſen wird die Niederlaſſungsbewilligung auf unbes

ſtimmte Zeit ertheilt .

Nichteidgenoſſen (Fremde) ſollen die Niederlaſſungsbewilli

gung in den erſten fünf Jahren alljährlich zu erneuern ver

pflichtet ſein.

Nach Verfluß dieſer Zeit iſt der Regierungsrath jedoch er

mächtigt, die Niederlaſſung auf eine längere Dauer , jedoch

niemals für mehr als fünf Jahre zu bewilligen.

Bei Erneuerungen wird nur die Hälfte der feſtgefeßten

Gebühren bezahlt .

Gegenwärtige Erklärung iſt dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung zuzuſtellen und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niederzulegen.

Luzern den 5. Jänner 1849 .

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer , Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desfelben :

2. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

beſchließen :

Obſtehende urkundliche Erflärung ſoll öffentlich bekannt

gemacht und in die Geſekesſammlung aufgenommen werden .

Luzern den 9. Jänner 1849 .

Der Schultheiß:

I. R. Steiger.

Namens des Regierungsrathes :

Der Staatsſchreiber :

Jo ft Nager.
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Geſchäftsordnung

für den

Regierungsrath.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

In Ausführung der SS . 64 und 65 der Staatsverfaſſung;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes, und das Guts

achten einer hierüber niedergeſeften Kommiſſion ;

Beſchließen :

Erſter Abſchnitt.

Sigungen des Regierungsrathes.

$ . 1 .

Der Regierungsrath übt die ihm laut Verfaſſung und

Gefeßen zuſtehenden und übertragenen Befugniſſe und Verrich:

tungen auf die in folgender Geſchäftsordnung vorgeſchriebene

Weiſe aus.

S. 2 .

Der Regierungsrath verſammelt fich der Regel nach alle Sigungstage.

Wochen dreimal, nämlich jeden Montag , Mittwoch und Frei

tag. Die Sißungen begimen vom Wintermonat an bis zum

April des Morgens 9 Uhr , die übrige Zeit des Jahres Mors

gens 8 Uhr. Das Präſidium hebt die Sigung um 12 Uhr

I. BR. 25
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Mittags auf ; ſollten die Geſchäfte eine Fortfeßung der Beras

thungen erfordern , ſo findet dieſe Nachmittags um 2 Uhr ſtatt.

Außerordentliche Sigungen werden vom Schultheißen oder

deſſen Stellvertreter angefeßt, ſo oft die Geſchäfte folche noths

wendig machen . Zu dieſen außerordentlichen Sißungen muß

jedes Mitglied vom Schultheißen oder deſſen Stellvertreter

förmlich einberufen werden .

Rangordnung Die Mitglieder nehmen in der Sißung ihre Pläße nach der

der Pläße .

Reihenfolge ein , in welcher ſie gewählt worden ſind, nämlich

ſo , daß nach dem Statthalter der erſtgewählte Regierungsrath

nächſt dem Präſidium feinen Siß hat und ſo fort bis zum

leßtgewählten Regierungsmitgliede.

Amtskleidung. Die Mitglieder und Schreiber erſcheinen in den Sigungen

in ſchwarzer Kleidung , bei feierlichen Anläffen mit Degen und

aufgeſtülptem Hute und bei kirchlichen Feierlichkeiten überhin mit

ſchwarzem Mantel.

$ . 3.

Urlaubsbeftiin Kein Mitglied des Regierungsraths darf, ohne von dem

Regierungsrathe erhaltenen Urlaub von einer Sißung ausbleis

ben , darin zu ſpät erſcheinen oder vor deren Beendigung fich

entfernen . Wenn der Regierungsrath nicht verſammelt iſt , ſo

fann in dringenden Fällen das Präſidium von ſich aus Urlaub

für eine Sißung ertheilen . Jedes Mitglied iſt für ſein Auss

bleiben ohne Urlaub dem Regierungsrathe verantwortlich , wel.

cher jeweilen davon Vormerkung im Protokolle und überhin

das den Umſtänden Angemeſſene verfügen wird.

In Krankheitsfällen hat jedes Mitglied fein Ausbleiben

durch ein ärztliches Zeugniß zu rechtfertigen.

S. 4.

Wohnfiß der Re Die Mitglieder des Regierungsrathes , ſowie der Schults

gterungeräthe. heiß , ſind verpflichtet, in der Hauptſtadt oder deren Bezirf zu

wohnen.

Ohne vorherige Anzeige an ſeinen Stellvertreter darf der

Schultheiß nie außer dem Stadtbezirke über Nacht bleiben.

mungen.
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Ohne Bewilligung des Regierungsrathes foll der Schults

heiß nie länger als zwei und ein Regierungsrath nie länger

als vier Tage von der Hauptſtadt fich entfernen.

NE

5.

#

Zweiter Abſchnitt.

Gerchäftseintheilung.

$. 5 .

Zur Vorberathung der Geſchäfte und Vollziehung erhals Departemente.

tener Aufträge theilt ſich der Regierungsrath in folgende Des

partemente , deren jedem ein Mitglied der Regierung als Chef

vorſteht:

1. In das Departement des Aeußern ;

2. Innern ;

3. Armen : und Bormunds

ſchaftsweſens ;

4.
Kirchenweſens ;

der Polizei ;

6. des Militärweſens;

7. der Finanzen ;

des Bauweſens.

$ . 6 .

Dem Departement des Aeußern fömmt zu : 1. Departement

des Teubern .

a. die Vorberathung der diplomatiſchen und politiſchen Ges

fchäfte, welche die Beziehungen des Stantons zum Auss

lande, zur Eidgenoſſenſchaft und zu einzelnen Kantonen

betreffen ;

b. die Grenzbeaufſichtigung gegen andere Kantone, Unters

haltung der Landmarken und Bereinigung der Marchs

inſtrumente ;

€. Sie Vorberathung in Sachen des Tranſithandels und

der Schifffahrt;

d . die Beſorgung des Ceremoniellen bei feierlichen Anläſ

ſen und

e. die Aufſicht über das Archiv und die Kanzleien.

11

m
T
O
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S. 7 .

Dep art ement

des Innern .

Dem Departement des Innern fommt zu :

a . die Leitung der Gemeindeangelegenheiten , namentlich der

Unterſuch der Amtsführung in den Gemeinden ; Aufſicht

über das Rechnungs- und Steuerweſen der Gemeinden

insbeſondere, ſowie über gefeßliche Verwaltung der Ges

meindegüter und Gemeindefonds ;

b . die Ordnung von Grenzanſtänden im Innern des Kantons ;

C. die ſtaatswirthſchaftliche Fürſorge für die Hebung des

Ackerbaus und der Viehzucht, für die Intereſſen des ins

nern Handels und der Gewerbe , Maaß und Gewicht,

Handwerksſachen , Ertheilung von Wirthſchaftspatenten

und Handhabung der Forſtordnung ;

d . bürgerliche Angelegenheiten, als : Aufnahme in das Kans

tonsbürgerrecht und Entlaſſung aus demſelben , Bürger

rechtsanſtände in den Gemeinden , Rekurſe wegen vers

weigerter Heirathsbewilligung und andern Heirathsſachen ;

e . die Einführung eines ſtatiſtiſchen Büreaus, ent

haltend :

1. Kontrollen der Geburts - , Tauf- , Ehe- und Sterbes

regiſter,

2. Führung der Bevölkerungstabellen ,

3. Aufnahme der Volkszählung nach s . 91 der Verfaſſung,

4. Erhebung aller auf Produktion und Konſumtion des

Volfs bezüglichen Daten und Notizen .

5. Vergleichende Zuſammenſtellung der daherigen Ergeb

niffe zu einem Geſammtreſultat.

$ . 8 .

3. Departement

bes Arnien- und

Vormundi

( chaftsweſens.

Demi Departement des Armens und Vormunds

ſchaft8weſens liegt ob :

a. die Beſorgung des Vormundſchaftsweſens, namentlich:

die Beaufſichtigung der Waiſenämter , Beſeitigung von

Anſtänden in Waiſenſachen , Sorge für Handhabung
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und Vollzichung dießfalls beſtehender Geſeße und Ver

ordnungen ;

b. die Leitung des Armenweſens insbeſondere, die Aufſicht

über die Behandlung des Armenweſens in den Gemeins

den , die Prüfung der Armenrechnungen und die Ueber

wachung öffentlicher Anſtalten für die Armen und Waiſen ;

c . die Obſorge für Einbürgerung von Heimathloſen , Fins
delfindern 2c.

S. 9 .

ſich mit

Das Departement des Kirchenweſens beſchäftigt 4. Departement
des Kirchen

weſens.

a . der Unterſuchung und Begutachtung der Wahlverhand

lungen der Kirchenverwaltungen , Kirchmeier , Organi

ſten u . f. w . , rowie mit der Prüfung und Begutachtung

der Entlaffungsbegehren dieſer Beamten ;

b. der Oberaufſicht und Verwaltung der zu geiſtlichen und

firchlichen Zwecken beſtehenden Fonds , wozu gehört die

Aufſicht über ſämmtliches Kirchengut, Rechnungsführung

über die geiſtliche Rafſa und den Diözeſenfond , und

Prüfung der Rechnungen der Stirchen - und Kapellen

verwaltungen u. ſ. w .

C. der Pfrundinſpektur , Bereinigung von Pfründen u .,

Beſoldung der bepfründeten Geiſtlichen , Aufſicht über die

Ausübung von Rolaturrechten u . ;

d. der Aufficht über die Amtsführung und Verrichtungen

der Geiſtlichen , ſowie über die Vollziehung vorhandener

Konkordate und biſchöflicher Verordnungen ;

e. der Vorberathung aller ſtaatskirchlichen Fragen.

S. 10.

5. Departement

der Polizet.
Das Departement der Polize i befaßt fich:

a. mit der Aufſicht und Prüfung ſämmtlicher Wahlverhands

lungen untergeordneten Beamten , ausgenommen die oben

unter $ . 9 litt. a erwähnten ; der Prüfung und Begut
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achtung der Abſtimmungen über Verfaſſungsabänderun

gen , Reviſion des Bundesvertrages und Ausübung des

Vetos ; ebenſo auch mit der Begutachtung der Entlaſe

fungsbegehren von Beamten ;

b. mit der Vollziehung der Strafurtheile und Aufſicht über

die Strafanſtalten des Kantons (der Departementsvors

ſteher iſt Präſident der Strafhausaufſichtskommiſſion );

c. mit dem Polizeiweſen im engern Sinne , als der Auf

rechthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung ; Auf

ſicht über ſämmtliche untere Polizeibehörden und Beamte,

und der Vollziehung der Polizeiverordnungen und Gefeße

im ganzen Umfange des Kantons ;

d . mit der Fremdenpolizei : Aufenthalts- und Niederlaſſungs

bewilligungen , Abſchiebung von Vaganten , Ertheilung

von Päffen und Wanderbüchern und mit der Ausſtellung

von Markt- , Hauſter- und Gewerbsbewilligungen ;

e. Feuerpolizei : Oberaufſicht über die feuerpolizeilichen Ein

richtungen , Feuerwerkſtätten und Löſchanſtalten u. f. f .;

f. mit der Geſundheitspolizei und Vollziehung der in Bea

treff des Sanitätsweſens erlaſſenen Verfügungen und Bes

ſchlüſſe, ſo weit ſie ſtaatspolizeilicher Natur find ;

g. mit der Bildung und Verwendung des Landjägerkorps,

der Aufnahme und Entlaſſung, Kleidung , Bewaffnung

und Beſoldung desſelben und mit Leitung des Dienſtes

und der Disziplin .

Die Ausſcheidung der Kompetenz der Kantonspolizei gegens

über der Ortspolizei bleibt dem Gefeße vorbehalten .

6. Militärbevar:

tement.

$ . 11 .

Dem Militärdepartemen
t

kommt zu :

a . die Vorbereitung und Vollziehung der Gefeße und Ver.

ordnungen über das Militärweſen ;

b . Organiſation , Eintheilung und Entlaſſung der Truppen,

ſowie die Anordnung der Inſtruktionen und Waffenübuns

gen jeder Art ;
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c. die Dbforge für Verfertigung und Aufbewahrung des

Kriegsmaterials , der Waffen , Ausrüſtungen , Verpfles

gungsmittel und Munitionsgegenſtände; daher Verwal.

tung des Zeughauſeß und anderer Militärmagazine;

d . Leitung des ganzen Militärrechnungsweſens, Beſorgung

der Penſionen 2 .;

e. Aufſicht der Militärrechtopflege;

f. Polizeianſtalten wegen fremden Kriegsdienſtes , Aufſicht

über die Schüßengeſellſchaften und Freiſchießen.

$ . 12 ,

So oft es ſich um neue weſentliche Einrichtungen im Mis Belrath bes

litärfache, um grundfäßliche Feſtſeßung der Militärinſtruktionen , tementedjefe.

um Abhaltung von Uebungslagern und Vorbereitung zu eid

genöffiſchen Inſpektionen handelt , hat der Departementsvorfteher

den Milizinſpektor oder in deſſen Abweſenheit einen der Obers

inſtruktoren, ſowie einen Offizier der in Dienft zu berufenden

Spezialwaffen gur Berathung beizuziehen.

S. 13 ,

Dem Departement der Finanzen ſteht zu : 7. Finanzbepara

tement .

a . die Leitung und Beaufſichtigung des Staatsrechnungos

weſens, ſomit die Aufſicht über die Staatsbuchhaltung

und das Staatszahlamt , Entwerfung des jährlichen Büds

gets , Fertigung der Staatsrechnung und der Separat.

rechnungen ; Anträge über Kapitalanlagen , über Aufs

nahme von Staatsanleihen ; Vollziehung daheriger Re:

gierungsbeſchlüſſe ;

b. Erhebung und Verwaltung der Staatseinfünfte , inwies

weit dieſelbe nicht andern Departementen oder beſondern

Verwaltungen übertragen iſt, theils aus unmittelbarem

Staatsvermögen , theils aus Regalien, theils aus Steuern

und Abgaben ;

c. die Beſtreitung und Bereinigung der Staatskaſſen ;

d. Vorbereitung und Vollziehung von Steuergeſeßen u. F. m.;

e. bie Berwaltung der Brandverſicherungsanſtalt;
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f. die Verwaltung der Staatsländercien , als : Vorſchläge

für Benußung derſelben , deren Verpachtung , Durchficht

der Schaffnerrechnungen und Aufſicht der Schaffner, ſowie

der übrigen Angeſtellten .

Die Verwaltung der Staatsländereien fann auch getrennt

verwaltung. von dem übrigen Geſchäftszweige des Finanzdepartements einem

beſondern Mitgliede des Regierungsrathes zur Beſorgung über

tragen werden .

Domainen .

S. 14 .

li

U

Medinungefom Dem Vorſteher des Finanzdepartements werden zwei Mit:

centeflon des hice glieder des Regierungsrathes beigegeben , welche die Recha.

nungskommiſſion des Regierungsraths bilden . Das

Sekretariat verſieht der Sekretär des Finanzdepartements.

Der Rechnungskommiſſion kömmt zu : die Beaufſichtigung

des von den Departementen oder beſondern Verwaltungen zu

beſorgenden Bezugs von Staatseinnahmen ; die Prüfung und

Drdonnanzirung aller zu machenden Staatsauslagen ; die Unter

ſuchung und Gutheißung der vom Staate anzuſchaffenden, oder

bei ihm zu hinterlegenden Schuldtitel, Hypotheken , Kautionen

u . ſ. w.; die Aufſicht für gehörige Einlegung der Gelder und

Werthſchriften in die Staatskaſſa. Zwei Mitglieder der

Rechnungskommiſſion nebſt einem andern Mitgliede des Regie

rungsrathes ſind zugleich die Schlüſſelbewahrer der unter drei

Schlöſſern zu legenden Staatskaſſen und des Behältniffes der

Werthſchriften .

Die Rechnungskommiſſion hält wochentlich wenigſtens ein

mal , und überhin ſo oft es die Geſchäfte erfordern , Sigung .

!

$ . 15 .

8. Departement

der Bauten .

Dem Departement der Bauten liegt ob :

a . der Straßen-, Brüken- und Uferbau ; Unterhaltung der

dem Staate obliegenden Straßen und Brücken ; Vorſchläge

für neue Bauten ; Leitung des geſammten Waſſerbaus ;

des Wuhrweſens, der Flußforrektionen, Abbülfe bei eins
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tretenden Ueberſchwemmungen ; Rechnungsweſen der Bau

verwaltung ; Handhabung der Straßenpolizei und Aufs

ficht über das Verwaltuugsperſonal;

b. Verwaltung der Staatsgebäude : Unterhaltung derſelben,

Vorſchläge zu Neubauten und Hauptreparaturen und Aus

führung derſelben ; Aufficht und Anordnungen in den Res

gierungsgebäuden und über das darin befindliche Mobiliar.

S. 16 .

Geſchäfte, welche in den SS . 6 bis 15 nicht ausdrücklich

erwähnt ſind , fallen demjenigen Departemente zur Behandlung

zu , welchem ſie ihrer Natur nach und nach Analogie der

ganzen Geſchäftseintheilung am folgerichtigſten zugezählt wer

den können ,

$ . 17 .

Abgeſehen von dieſer Geſchäftseintheilung ſteht es dem Kes Beſondere Roma

gierungsrathe jederzeit frei, für die Behandlung und Begutach
miſſionen und

Aufträge.

tung eines Gegenſtandes eine beſondere Kommiſſion zu

beſtellen .

Ebenſo können von der Regierung einzelnen Mitgliedern

beſondere Aufträge und Arbeiten , ſowie eigene Verwaltungen

übertragen werden .

Vorzugsweiſe foll der Regierungsrath für die Reviſion bes Gefeßeefoms

ſtehender Gefeße, für Entwerfung neuer Gefeßesvorſchläge und
miffion.

für Begutachtung der vom Großen Rathe oder von den De

partementen an den Regierungsrath gelangten Gefeßesentwürfe

eine eigene Gefeßeskommiſſion von drei Mitgliedern auf

ſtellen , deren Präſident immerhin ein Mitglied des Regierungs

rathes ſein muß.

Dritter Abſchnitt.

Organiſation und Aufgabe der Departemente.

$. 18 .

Alle zwei Jahre nimmt der Regierungsrath mittelé geheis Beſtellung der

mer Abſtimmung die Vertheilung der Departemente vor. Jedes Departemente.

I. BD. 26
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he

hi

WE

Mitglied iſt verpflichtet, das ihm übertragene Departement für

eine Amtsdauer anzunehmen ; einem Mitgliede kann aber nur

ein Departement zu dauernder Beſorgung übertragen werden .

Für Abweſenheits - und dringende Verhinderungsfälle wird

jedem Departementsvorſteher auf die gleiche Dauer ein Stell:

vertreter aus dem Regierungsrathe bezeichnet. In allen Ges

ſchäften , in welchem der Departementsvorſteher fich in geſeks

lichem Ausſtande befindet, hat der Stellvertreter für Erſtern

zu handeln.

Jedem Departementsvorſteher wird zur Beſorgung der

Kanzleigeſchäfte ein Sefretär und ein Kanzliſt beigegeben . Bei

außerordentlicher Anhäufung von Kanzleiarbeiten ſtelt dem

Departementsvorſteher zu , unter Angabe der Gründe beim

Regierungsrathe die Ermächtigung zur momentanen Anſtellung

außerordentlicher Schreiber oder zu vorübergehender Beiziehung

yon Kanzliſten ab der Staatskanzlei anzuverlangen.

Den Departementen werden auch die erforderlichen Weibel

oder Abwarte beigegeben .

S. 19 .

Bekanntma: Die Beſtellung der Departemente wird jedesmal durch das

chung der Des Rantonsblatt bekannt gemacht. Untere Behörden und Privaten
partements:

beſtellungen. fönnen ihre Eingaben an dieſelben direkte nach deren beſondern

Benennung adreſſiren 3. B. an das Departement der Finanzen

des Kantons Luzern " , man das Polizeidepartement des sans

tons Luzern “ u .

S. 20 .

Aushülfe: Den mit Geſchäften am meiſten beladenen Departements :
leiſtung.

vorſteljern fönnen zur Führung beſtimmter Verwaltungszweige,

ſowie nöthigenfalls auch zu momentaner Aushülfe beſondere

Mitglieder des Regierungsrathes beigeordnet werden.

$. 21 .

Pflichten der Den Departementen liegt ob , die in ihren Bereich fallens

Departemente. den Geſchäfte vorzuberathen und die Anträge zu der geeigneten

Schlußnahme beim Regierungsrathe zu ſtellen . Gefeße, Vers

1
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ordnungen und Beſchlüffe , die ihnen zur Vollziehung übers

wieſen werden , feßen ſie entweder ſelbſt oder durch die Unter

beamten in Vollziehung.

$ . 22 .

Jedem Departemente liegt ferner ob , den ihm angewieſe:

nen Geſchäftskreis im Umfange des ganzen Kantons vollſtändig

zu überſehen , einſchleichenden und ſchon vorhandenen Gebrechen

und Mißbräuchen zu begegnen und in ihren Fächern ſich mit Vers

beſſerungsvorſchlägen , diesfallfigen Geſegesentwürfen u . f. w . zu

befaffen . Zu dieſem Ende hat jedes Departement das Recht,

mit allen Behörden des Kantons , fowie mit andern Stantonen

und Staaten informativen Briefwechſel zu pflegen.

Ade Briefe und Beſchlüſſe tragen als Ueberſchrift den Na- Form der
Erlaſſe.

men des betreffenden Departements.

Die Unterſchrift iſt einfach die des Departementsvorſtehers

als Regierungsrath und des Sekretärs 3. B.

Der Regierungsrath

N. N.

Der Sefretär

N. N.

S. 23.

Die Departementsvorſteher bringen ihre Anträge ſchriftlich an Form der

den Regierungsrath in derjenigen Form , wie ſelbe vom Regies Anträge .

rungsrathe zu erlaſſen ſind. Berichte und Einfragen über min:

derwichtige Gegenſtände können auch mündlich geſtellt werden .

Den Anträgen ſind alle auf das Geſchäft bezüglichen Akten

beizulegen.

Berichte und Anträge , welche für den Großen Rath be- Zeit der

ſtimmt ſind , müſſen wenigſtens acht Tage vor dem Anfange
Vorlage.

der Großrathsverſammlung , in welcher felbe zur Behandlung

kommen ſollen , dem Regierungsrathe vorgelegt werden.

$ . 24 .

Geſchäfts

Jedes Departement führt über die bei ihm einlangenden fontrolle.

Geſchäfte eine kontrolle , worin nebſt der Perſon und dem
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Gegenſtande des Geſchäfts, das Datum des Empfanges ſowie

der Erledigung desſelben angemerkt wird.

Geſchäfte , welche nicht in den Bereich desjenigen Depar

tements gehören , dem ſie zugekommen , find , bei ftattgehabter

Ueberweiſung durch den Schultheißen oder deſſen Stellvertreter,

nach vorheriger Kenntnißgabe an denſelben , ſonſt aber unmite

telbar an das betreffende Departement zu übermitteln .

S. 25 ,

Befugniſſe und

Kompetenzen.
Jedem Departemente ſteht zu , in Geſchäften, welche in den

Geſchäftsbereich eines andern Departements mit einſchlagen, den

Bericht des Legtern einzuholen .

Jedes Departement iſt auch befugt, über Gegenſtände, zu

deren Beurtheilung es techniſcher Kenntniſſe bedarf, das Guts

achten von Sachverſtändigen einzuholen .

Alle Verträge eines Departements über Lieferungen , Ars

beiten u . ſ. w . für den Staat find dem Regierungsrathe zur

Genehmigung vorzulegen.

Die Departemente machen die durch das Gefeß früher den

Rathskommiſſionen eingeräumten Wahlvorſchläge; die Wahlen

ſelbſt nimmt jedoch der Regierungsrath vor.

S. 26 .

Rechnunge : Bezüglich der Rechnungsführung bei den Departementen

führulig. und Kollegien gilt der Grundſaß der Centraliſation der Staates

faſſe.

a . über Gina Demzufolge hat jedes Departement , welches mit dem Bes

nahmen .

zuge von Staatseinnahmen fich zu befaſſen hat , die einges

gangenen Gelder unverweilt und ſpäteſtens am Ende des Mos

nats an das Staatszahlamt gegen Quittung abzuliefern. Dieſe

Quittungen ſind dann vierteljährlich der Rechnungskommiſfion

des Regierungsrathco zur Einſicht vorzulegen .

b. über Aus: Bei Auslagen, welche ein Departement zu machen hat, ſind

lagen , die Rechnungen, Conti und Zahlungsanweiſungen vom ber
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treffenden Departementsvorſteher viſirt, unter Angabe der Ru

brif , welche ſelbe laut Budget erhalten ſoll, der Rechnung8.

kommiſſion des Regierungsrathes zur Ordonnanzirung an das

Staatsjahlamt einzuſenden.

Die Rechnungskommiſſion wird die Auslage genehmigen Ordonnan

und zur Bezahlung überweiſen , inſofern ſelbe vorhandenen
zirung.

Gefeßen oder Verordnungen entſpricht und aus dem für die

betreffende Rubrik ausgeſeßten Kredite beſtritten werden kann .

Ueber eine zurückgewieſene Ausweiſung kann das betreffende

Departement den Entſcheid des Regierungsrathes herbeiführen .

Nach Verfluß des Monats Jänner fönnen keine Zahlungs

anweiſungen auf Rechnung des verſtoffenen Jahres mehr von

einem Departemente ausgeſtellt noch von der Rechnungskoms

miſſion ordonnanzirt werden , es ſei denn , daß hinlängliche

Gründe für die Verſpätung nachgewieſen würden.

Ende Jänner hat jedes Departement oder Kollegium ein Abſchluß ber
Jahresredy

genaues , rubrizirtes Verzeichniß der im verfloſſenen Jahre ges nung.

habten Auslagen , ſowie ein ſolches über die eingegangenen

Einnahmen nebſt genauer Angabe der allfälligen Erſtanzen

dem Finanzdepartemente zur Benußung bei Abſchließung der

Staatsrechnung und der Separatrechnungen einzuſenden , welche

Verzeichniſſe ſodann als Beilage der Staatsrechnung beizu

fügen ſind.

Die nähere Ausführung dieſer Beſtimmungen , ſowie alla

fällige Ausnahmen hievon im Intereſſe einzelner Verwaltun

gen bleiben beſondern Reglementen vorbehalten ,

2

$. 27.,

Im Laufe des Monats Januar hat jedes Departement einen Amtsbericht

umfaſſenden Bericht über ſeine Amtsverwaltung während des

abgefloſſenen Jahres dem Regierungsrathe einzureichen , welcher

hinwiederum in einem Geſammtberichte dem Großen Rathe

Rechenſchaft über die Staatsverwaltung des vergangenen Jah:

res , je in der Sommerſißung abzulegen hat.
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Vierter Abſchnitt.

Geſchäftsgang im Regierungsrathe.

S. 28 .

Gröffnung der Zur Eröffnung der Sigung und Faſſung eines Beſchluſſes

Sisung.

iſt die Gegenwart von wenigſtens fünf Mitgliedern , das Präs

ſidium inbegriffen , erforderlich.

S. 29 .

Das Präſidium eröffnet die Sizung mit der Namensangabe

des oder der Mitglieder , welche ſich bei ihm über ihre Abwes

fenheit entſchuldigt haben. Hierauf wird das Protokoll der

vorgehenden Sißung abgeleſen und mit oder ohne Berichtigung

genehmigt. Dann folgt die Ableſung der Kontrolle über die

feit der leßten Sißung den Departementen und Kollegien über

wieſenen Geſchäfte.

S. 30.

Reihenfolge Die zur Behandlung vorliegenden Geſchäfte werden in fols

der Geſchäfte.

gender Ordnung verhandelt :

a. zuerſt die Schreiben oder Anzeigen von dringendem In

halte ;

b. die vertagten oder auf dem Kanzleitiſche liegenden Gegen

ſtände ;

c. die Gegenſtände , worüber die Aften die Zirkulation paſs

firt haben ;

d . die Gutachten und Anträge der Departemente , und

e. Individuelle Anträge der Mitglieder , wovon jedesmal

dem Präſidium vorläufige Renntniß zu geben iſt.

$ . 31 .

Grfennung auf
Wenn ein Geſchäft nicht ſofort erledigt werden ſoll, ſo wird

den Kanzleitiſch
und in Zirkula: dasſelbe entweder auf den Kanzleitiſch oder in Zirkulation ers

tlonsſeßung. fannt , was jedesmal auf Verlangen von 2 Mitgliedern zu

geſchehen hat , oder durch Mehrheitsentſcheid dem betreffenden

Departemente überwieſen , ſei es zur Begutachtung oder zur

Erledigung.
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$ . 32 .

Bei der Behandlung eines Geſchäftes eröffnet das Präſi- Form der
Berathung .

dium die Berathung durch die namentliche Anfrage an zwei

Mitglieder. liegt der Vorſdlag eines Departements vor , ſo

erſtattet der Departementvorſteher erläuterungsweiſe einen münd

lichen Bericht darüber . Hierauf erfolgt die Umfrage bei zwei

Mitgliedern , hernach im Allgemeinen .

$ . 33 .

art.

Nad beendigter Erörterung faßt das Präſidium die gefal- Abſtimmunge

lenen Meinungen in Kürze zuſammen und feßt dieſelben in

Abſtimmung und zwar nach folgenden Regeln :

a . Alle Vorfragen , die z . B. auf eine Zurüdweiſung oder

Verſchiebung , eine Trennung des Berathungsgegenſtan

des u . ſ. w. gehen , ſind zuerſt in Abſtimmung zu bringen.

b. Sodann werden die Abänderungsanträge oder Zuſäße

und zuleßt die ſich wechſelſeitig ausſchließenden Haupt

meinungen in's Mehr gefeßt.

Bei der Abſtimmung über die Hauptmeinungen hat

der Vorſchlag des betreffenden Departements jederzeit den

Vorrang.

c . Beſteht ein Gegenſtand aus mehrern Artikeln , ſo wird,

nach dem Schluſſe der artifelweiſen Berathung , eine Ab

ſtimmung über das Ganze vorgenommen .

d . Erhält keine der in Abſtimmung gelegten Fragen das abs

ſolute Mehr , ſo iſt zu entſcheiden , welche von den Meis

nungen , die am wenigſten Stimmen auf fich vereinigt,

aus der Abſtimmung fallen ſol .

e. Entſtelt über die Fragenſtellung des Präſidiums Widers

ſpruch , ſo entſcheidet der Regierungsrath über die Art

der Abſtimmung

S. 34.

Jedes Mitglied iſt berechtigt, ſeine eigene Meinung über Verpflichtung

einen Gegenſtand in Abſtimmung ſeben zu laſſen ; jedes Mits ju flimmen.
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glied iſt aber hinwiederum verpflichtet, an der Abſtimmung

Theil zu nehmen.
0

S. 35 .

Ueber jeden Gegenſtand muß eine förmliche Abſtimmung

ſtattfinden. Die Abſtimmung erfolgt durch Handaufheben . Der

Großweibel zählt laut die aufgehobenen Hände ab . Das

Präſtdium eröffnet der Verſammlung das Ergebniß der Ab

ſtimmung, welches von dem Protokolsführer ſogleich vorge:

merkt wird.

$ . 36 .

Protofollos

erklärung.

Ein Mitglied fann gegen einen Beſchluß ſeine Verwahrung

furz motivirt zu Protokoll geben , inſofern es in der Umfrage

die Gründe dagegen angegeben hat.

Zurücfnahme

eines Be:

ſchluſſes

$ . 37 .

Zur Zurücnahme eines gefaßten Beſchluſſes bedarf es

mit Ausnahme von Gefeßesvorſchlägen für den Großen Rath,

wobei immerhin die Mehrheit der anweſenden Mitglieder ent

ſcheidet, - der Mehrheit nicht bloß der anweſenden , ſondern

der ſämmtlichen Mitglieder des Regierungsrathes.

$ . 38 .

Wahlen. Die Wahlen , welche vom Regierungsrathe ausgehen , ge

ſchehen entweder in Folge einer Ausſchreibung , oder eines

Vorſchlags oder aus freier Wahl.

Im leßtern Falle geſchieht die Wahl durch Stimmzeddel,

in den zwei erſtern Fällen beliebig durch Stimmzedbel oder

Einlegung von Pfenningen.

S. 39 .

Wahlen mit Bei der Wahl durch Einlegen von Pfenningen werden die

Pfenningen. Namen der Bewerber oder der Vorgeſchlagenen in alphabetiſcher

Reihenfolge auf die Wahlbüchſen geheftet. Dieſen wird eine

Büchſe mit dem Kantonsſchilde angereihet. Die Wahlbüchſen
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werden , nach vorherigem Unterſuche derfelben durch das Präs

fidium , geſchloffen in einem Nebenzimmer aufgeſtellt, wohin jedes

Mitglied , der Rangordnung nach , vom Rathsſchreiber dazu

aufgerufen , ſich verfügt, um den vom Staatsſchreiber erhal

tenen Pfenning einzulegen .

S. 40 .

Wil ein Rathsglied feinem der Bewerber oder der Vors

geſchlagenen ſeine Stimme geben , ſo legt es den Pfenning in

diejenige Wahlbüchſe, welche den Kantonsſchild führt.

Fällt die Mehrheit der Stimmen in dieſe Büchſe , ſo iſt die

Wahl aufgehoben und es muß eine neue Ausſchreibung oder

ein neuer Vorſchlag erfolgen.

S. 41 .

Iſt die Einlegung der Pfenninge vollendet, ſo eröffnet das

Präſidium , mit Zuzug zweier Mitglieder , die Wahlbüchſen der

Reihe nach und zählt die in jeder enthaltenen Pfenninge unter

Benennung des betreffenden Bewerbers oder Vorgeſchlagenen

taut ab.

Die Kanzlei zeichnet das Ergebniß auf und liest es der

Verſammlung ab.

S. 42 .

Ergibt fich nach der erſten Wahlabſtimmung keine abſolute

Mehrheit, ſo wird die Wahlverhandlung nach folgenden Vor

ſchriften fortgefeßt:

a. Wer bei der erſten Abſtimmung keine Stimme erhält , fann

ſpäter nicht mehr in die Wahl genommen werden.

b . Ergibt fich bei der zweiten oder einer folgenden Abſtims

mung keine abſolute Mehrheit , To fallen weiter der oder

die , welche die wenigſten Stimmen auf fich vereinigt

haben , aus der Wahl.

C. Erhält bei einer Abſtimmung ein einziger zwar die mei

ften Stimmen , aber noch nicht die abſolute Mehrheit,

und Bertheilen fich die übrigen Stimmen in gleicher Zahr

1. BD . 27
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auf Mehrere , fo muß durch geheime Abſtimmung , mita

telſt relativer Mehrheit , ausgeſchieden werden , welcher

von denen , welche gleich viele Stimmen erhalten , noch

ferner in der Wahl bleiben ſoll.

d . Vertheilen fich die Stimmen auf alle in die Wahl ge

fommenen gleich , ſo müſſen auf die eben bezeichnete

Weiſe diejenigen Zwei ausgeſchieden werden , welche in

der Wahl bleiben ſollen .

e. Vereinigt ſich auf zwei in der Wahl Gebliebene bei der

erſten Abſtimmung nicht die abſolute Mehrheit , ſo wird

eine zweite Abſtimmung vorgenommen.

Bei dieſer zweiten Abſtimmung wird auf die Zahl

der verwerfenden Stimmen bei Berechnung der Mehrheit

feine Rückſicht genommen ; vorausgeſeßt, daß wenigs

ſtens noch zwei Drittheile der Stimmen der Geſammts

zahl des Regierungsrathes in Büchſen der Bewerber

gefallen ſind.

f. Bleiben die Stimmen auch nach dieſer zweiten Abſtim

mung auf Beiden gleich vertheilt, ſo entſcheidet das Loos,

8. Dieſe Entſcheidungsart tritt ebenfalls in den unter c und

d bezeichneten Fällen ein , wenn nämlich nach zweimalis

ger Abſtimmung fich nicht ergibt, wer in der Wahl bleis

ben fol .

Zur Gültigkeit einer Wahl wird , der Fall unter litt. f

ausgenommen, immerhin erfordert, daß der Gewählte wenig

ſtens vier Stimmen auf ſich vereinigt habe . Iſt dies nicht der

Fall, ſo hat eine neue Wahl , Ausſchreibung , oder ein neuer

Vorſchlag ſtattzufinden.

1

S. 43.

Aus freier Bei der Wahl mit Stimmzeddeln ſchreibt jedes Mitglied

Wahl.
den Namen deſſen , welchem er ſeine Stimme geben will, auf

einen Zeddel.

Der Großweibel ſammelt die Zeddel und übergibt fie dem

Präſidium , welches fie unter Zuzug zweier Mitglieder eröffnet.
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Das Ergebniß wird von der Kanzlei aufgezeichnet und der

Verſammlung abgeleſen .

Wenn bei dieſer erſten Abſtimmung vermittelft Zeddeln ſich

keine abſolute Mehrheit ergibt , fo wird nach Vorſchrift des

$. 42 mit der Wahl fortgefahren. Es fönnen auch die Namen

aller in die Wahl Gekommenen auf Büchſen geheftet und dann

die Wahl vermittelft Einlegung von Pfenningen nach der oben

bezeichneten Weiſe fortgeführt werden .

$ . 44 . .

Bei Wahlen , ſo wie bei andern Geſchäften iſt der geſebliche Ausſtand.

Ausſtand genau zu beobachten. Die im Ausſtande befindlichen

Mitglieder haben fich aus dem Sißungszimmer zu entfernen.

Fünfter Abſchnitt.

Präftdium .

S. 45.

Der Schultheiß, oder in deſſen Abweſenheit der Statthalter, Eröffnung und

oder in Abweſenheit beider das der Amtsdauer nach älteſte ueberweiſung
D. Briefſchaften.

Mitglied des Regierungsrathes , empfängt alle an den Regies

rungsrath gerichteten Schreiben und Akten. Diejenigen, welche

einer Vorberathung durch das betreffende Departement bedürfen,

überweist er ſogleich an felbes, diejenigen aber , welche ſich zu

bloßer Mittheilung an den Regierungsrath eignen , legt er dem

ſelben in ſeiner nächſten Sißung vor.

S. 46 .

Der Schultheiß beruft außerordentlich den Regierungsrath Außerordentliche

zuſammen , ſo oft er es nöthig erachtet, oder wenn ein Mits
Zuſammenberu -

fung des Regie:

glied des Regierungsrathes unter Angabe der Gründe ſolches rungsrathes .

von ihm verlangt.

$ . 47 .

Im Regierungsrathe ſelbſt führt der Schultheiß -den Vor: Borfit im Re:

fit ; et eröffnet und lettet die Verhandlungen, wacht über Ers
gierungsrathe.

.
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1

haltung der Ordnung während derſelben , nimmt die Abſtim

mungen vor und eröffnet deren Ergebniß.

Der Schultheiß hat gleich den übrigen Mitgliedern der

Regierung bei jedem Gegenſtand ſeine Meinung zu äußern .

Stimmrecht. Ein Stimmrecht übt derſelbe aber nur bei den Wahlen und

in dem Falle aus , wenn nach zweimaliger Abſtimmung über

einen Gegenſtand die Stimmen gleich getheilt bleiben , in wels

chem Falle er für eine der zwei fich gegenüber ſtehenden Mei

nungen entſcheiden muß .

S. 48 .

Geſchäftsbe: Dem Schultheißen liegt ob , die Erledigung der Geſchäfte

thätigung. ſowohl in Regierungsrathe als bei den Departementen zu be.

fördern. Zu dieſem Zwede führt ihm die Staatskanzlei ein

genaues Verzeichniß :

a. über die an die Departemente überwieſenen Gegenſtände

und die denſelben ertheilten Auftrage;

b . über die in Zirkulation gefepten Aften ;

c . über die vertagten oder auf dem Kanzleitiſch befindlichen

Gegenſtände;

d . über alle an untergeordnete Behörden oder Beamten er

laſſenen Weiſungen und Anfragen , worüber dieſelben

unmittelbaren Bericht oder Auskunft an den Regierungs

rath erſtatten ſollen oder für deren Erledigung Termine

feſtgeſeßt worden .

Klagen oder Beſchwerden wegen Geſchäftsverzögerung ſucht

der Schultheiß theils durch Mahnung bei den Departementen,

theils durch Bemerkung vor dem Regierungsrathe Abhülfe zu

verſchaffen . Derſelbe läßt ſich überhin von der Staatskanzlei

jeweilen am Ende eines Quartals ein Verzeichniß der aufällig

rückſtändigen Geſchäfte vorlegen und ſtellt die betreffenden Des

partementalvorſteher über die Verzögerung zur Rede .

S. 49 ,

Amtsunter: Der Schultheiß unterzeichnet alle im Namen der Regierung

ſchrift.

ausgehenden ſchriftlichen Ausfertigungen und wacht über die
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beförderliche Vollziehung diesfallfiger Aufträge durch die Staats

fanzlei.

Sechster Abſchnitt..

Kanzleivorſchriften .

S. 50 .

Der Staatsſchreiber iſt der Vorſteher fämmtlicher Stanzleien Staats
ſchreiber.

des Regierungsrathø , der Departemente und der Kollegien .

Der Rathsſchreiber iſt der Stellvertreter des Staatsſchreibers.

S. 51 .

Beide wohnen den Sißungen des Regierungsrath bei.

Der Staatsſchreiber ſorgt für getreue Abfaffung und genaue

Ausfertigung aller Briefe, Beſchlüſſe und Verordnungen des

Regierungsrathe, wacht über pünktliche Verſendung derſelben

und ſorgt für die Führung der durch s . 48 vorgeſchriebenen

Kontrollen . Er iſt für Erfüllung dieſer Pflichten dem Regies

rungsrathe verantwortlich.

Er unterzeichnet alle Protokollsauszüge und Namens des

Regierungsrathes alle Briefe , Beſchlüſſe und Verordnungen

desſelben und bewahrt das Standesſtegel.

Der Rathsſchreiber führt das Protokoll des Regierungsrathes Rathsſchreiber.

und iſt ihm für getreue Führung desſelben verantwortlich.

S. 52 .

Der Staatsſchreiber iſt der Sekretår des Departements des Departements

Aeußern. Die bisherigen Oberſchreiber der Kommiſſionen theilen
ſekretärs.

ſich in die Sekretariate der verſchiedenen Departemente und

Kollegien.

Das Kanzleigeſeß, ſowie das Kanzleireglement wird über

die Anſtellungsweiſe der Departementsſekretäre und übrigen langs

leibeamten ſowie über ihre Verrichtungen und Befugniſſe dag

Rahere beftimmen .
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$ . 53.

Mathsprotokoll. In dem Protokolle des Regierungsrathes müſſen jeweilen

die mit oder ohne Entſchuldigung abweſenden Mitglieder im

Eingange vorgemerkt werden. Dann folgen ſämmtliche Vers

handlungsgegenſtände der Zeitfolge nach, in der ſie verhandelt

worden , unter Nummern , welche das ganze Jahr durch forts

laufen. Vorſchläge an den Großen Rath find nicht in ihrer

ganzen Ausdehnung in das Protokoll einzutragen.

Jedesmal in der nächſten Sißung muß das Protokoll ber

leßten Sißung verleſen werden .

S. 54 .

1

Beglaubigung Die vom Rathoſchreiber abgefaßten und vom Regierungss

der Protokolle.rathe genehmigten Protokolle werden unverweilt ins Reine ges

ſchrieben. Die Reinſchrift wird am Ende jeden Jahres von

dem Schultheißen und Staatsſchreiber und dem erſten Archivar

mit ihren Unterſchriften als richtig und vollſtändig beglaubigt

und gilt dannzumal als Urausfertigung des Protofous .

Bekanntmas Die Verhandlungen des Regierungsrathes werden von der

dung 7. Ver: Staatskanzlei auf angemeſſene Weiſe auszüglich bekannt gemacht.
handlungen,

Die Botſchaften über Gefeßesvorſchläge werden in ihrem gans

zen Umfange veröffentlichet.

der Regierungos Allgemeine Verordnungen des Regierungsratho werden durch

verorbnungen, das Kantonsblatt bekannt gemacht. Nach Verfluß von zwei

Jahren , vom Tage des Erlaffes an , werden diejenigen Vers

ordnungen des Regierungsrathes , die er in die Sammlung der

Gefeße aufgenommen wünſcht, dem Großen Rathe zur Sanf*

tion vorgelegt.

S. 55 .

Departemente: In den Departeinenten werden die Protokolle in Form von

protokolle. Kontrollen geführt, und darin auf die Briefe, Vorldläge und

Verfügungen kurz , aber mit Beſtimmtheit hingetotereti.
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S. 56 .

Alle amtlichen Schriften, welche bei Berathung der Geſchäfte Aufbewahru
der Aften .

nöthig ſind , werden nach beſtehenden Vorſchriften eingetheilt

und geordnet und in den Kanzleien ſorgfältig aufbewahrt.

Nach Verfluß der hiefür beſtimmten Zeit werden ſie in das

Staatsarchiv abgeliefert.

Siebenter Abſchnitt.

Bedienung.

S. 57.

Der Großweibel iſt der Abwart des Regierungsrathes. Großtveibel.

Er ſteht unter dem Befehle des Schultheißen oder ſeines

Stellvertreters und unter der Aufſicht des Staatsſchreibers.

$. 58 .

Sechs Standesweibel bedienen den Schultheißen, die Staats- Standesweibel.

fanzlei, die Kanzleien der Rathsabtheilungen und das Staatss

archiv.

Sie ſind dem Staatsſchreiber und Großweibel unterſtellt.

Ein eigenes Reglement , welches der Regierungsrath erläßt,

beſtimmt die Pflichten des Großweibel8 und der Standesweibel

und vertheilt ihre Geſchäfte.

Achter Abſchnitt.

Schlußbeftimmungen .

$ . 59 .

Gegenwärtige Geſchäftsordnung tritt ſofort in Kraft. Nes

ben ihr werden alle Beſtimmungen , welche mit derſelben im

Widerſpruche ſtehen , als aufgehoben erklärt,
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S. 60.

Gegenwärtige Geſchäftsordnung ſoll dem Regierungsrathe zur

Nachachtung und Bekanntmachung mitgetheilt , und urſchriftlich

ins Staatsarchiv niedergelegt werden .

Gegeben Luzern , den 11. Jänner 1849.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

2. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

verordnen :

Vorſtehende Geſchäftsordnung ſoll durch den Druck belannt

gemacht, und der Gefeßesſammlung beigerückt werden.

Luzern , den 15. Jänner 1849.

Der Schultheiß :

F. R. Steiger.

Namens des Regierung& rathes ;

Der Staatsſchreiber :

Joft Nager.
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Geſchäftsordnung
für den

Grossen Rath.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

In Vollziehung des S. 58 der Staatsverfaſſung ;

beſchließen :

Erſter Abſchnitt.

Verſammlung des Großen Raths.

§ . 1 .

Der Große Rath verſammelt fich ordentlicherweiſe drei- Zuſammentritt,

mal des Jahres , nämlich jeweilen den erſten Montag im ordentlicher.

März, Brachmonat und Chriſtmonat.

Außerordentlich tritt derſelbe zuſammen : außerordents

a ) wenn es der Regierungsrath verlangt ;
licher.

b) wenn zwölf Mitglieder des Großen Rathes unter

Angabe ihrer Gründe es verlangen ;

c) wenn es der Präſident des Großen Rathes von ſich

aus für nothwendig findet.

Der Präſident ruft den Großen Rath zu jeder Ver

Tammlung durch förmliche Einladungsſchreiben , unter Un

gabe der vorbereiteten neuen Verhandlungsgegenſtände, ein,

und giebt davon dem Regierungsrathe beſondere Kenntniß.

Die jedesmalige Verſammlung des Großen Rathes wird

gleidizeitig durch das Kantonsblatt von dem Präſidenten

bekannt gemacht.

J. Bd. 28
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Wichtige Geſeßesentwürfe folen gedruckt und in der

Regel vor der Verſammlung des Großen Rathes jedem Mite

gliede von der Staatskanzlei zugeſendet werden .

S. 2 .

Der Große Rath verfammelt fich der Regel nach im

Sommer Morgens um ſieben Uhr , im Winter Morgens

um acht Uhr.

S. 3.

Eröffnung der Jede Sißung , wenn deren auch mehrere am gleichen
Sipung .

Tage abgehalten würden , kann erſt eröffnet werden , wenn

Fieben und ſechszig Rathsglieder gegenwärtig find.

Wenn nach eröffneter Sißung die Zahl der Anwefen

den unter ſieben und rechszig herabſinkt , fo bedarf es zur

Faffung eines gültigen Beſchluſſes der Zuſtimmung von

wenigſtens ein und fünfzig Mitgliedern .

$. 4.

Die Eröffnung der Sitzung wird mit dem Namensauf

ruf gemacht. Wer nach dem Namensgufrufe eintritt, bat

ſich bei der Kanzlei des Großen Rathes zu melden .

Abweſende Die abweſenden Mitglieder werden im Protokolle nas

Mitglieder. mentlich verzeichnet.

J. 5 .

Ontduldi: Jedes Rathsglied , wenn es bei der Sigung nicht er:

gungen.
ſcheinen kann , muß ſich über ſeine Abweſenheit ſchriftlich

entſchuldigen .

Es wird aber ſein Ausbleiben erſt alsdann als gerecht

fertiget angeſehen :

a) wenn bei Krankheitsfällen ein befriedigendes ärztlis

ches Zeugniß vorliegt ;

b) bei andern Urſachen aber dieſe durch die Rathsver;

fammlung als befriedigend anerkannt werden .
1
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Die Abweſenheit in Regierungsgeſchäften dient als hin

länglicher Entſchuldigungsgrund für das Ausbleiben eines

Mitgliedes.

Würde aber ein Rathsglied von den Sißungen ausblei

ben , ohne ſich darüber weder auf den Tag der Einberufung ,

noch in der Folge vorſchriftsmäßig zu entſchuldigen , ſo wird

es durch das Präfidium bei einer künftigen Sißung münd

lich oder bei fortdaurendem Ausbleiben ſchriftlich zur Ver

antwortung aufgefordert, wo dann der Große Rath über

ein folches Mitglied jeweilen das den Umſtänden Angemer

rene verfügen wird .

. Sollte aber ein Rathsglied demungeachtet während zwei

aufeinanderfolgenden ordentlichen Verſammlungen denRaths

fibungen ohne genügende Entſchuldigung beizuwohnen ver

abſäumen , ſo fou es durch förmliche Schlußnahme des Gro

Ben Rathes feiner Stelle entſeßt, dieſe Schlußnahme öffent

lich bekannt gemacht und die Wiederbeſeßung der erledig

ten Stelle inner der verfaſſungsmäßigen Friſt angeordnet

werden.

f . 6.

Die Mitglieder des Großen Rathes haben in den Si- Kleidung.

ßungen in anſtändiger dunkler Kleidung , der Präſident in

fchwarzer Kleidung mit Degen und aufgeſtülptem Hute zu

erſcheinen

In der Verſammlung des Großen Raths hat unter den

Mitgliedern desſelben keine Art von Vorrang ſtatt.

S. 7 .

Für die Regierungsräthe , welche nicht Mitglieder des Regierungsräthe

Großen Rathes find , und an den Berathungen nur kon- außer dem Gro
ßen Kathe.

ſultativ Antheil nehmen können , wird ein beſonderer Plak

im Verſammlungsſaale angewieſen.

S. 8.

Vor Beginn der zweiten Sigung einer jeden ordentli- Gottesdienſt.

chen Verſammlung wird auf Veranſtalten des Präſidenten
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ein Sochamt gehalten , woran , ſämmtliche Mitglieder des

Großen Rathes Sheil nehmen .

S. 9,

Anſtandswidri- Verfehlt ſich ein Rathsglied in der Sißung gegen die
ges Betragen.

dem Rathe und deſſen Gliedern ſchuldige Achtung , ſo wie

gegen den Anſtand, ſo wird dasſelbe zuerſt von dem Prä

ſidenten zur Ordnung gewieſen . Verharret ein ſolches

Mitglied in ſeinem achtungswidrigen oder anſtandloſen Be

tragen , ſo verfügt der Große Rath , nach angehörter Ver :

antwortung , auf der Stelle das der Sache Angemeſſene

über das betreffende Rathsglied , welches bei dieſer Ver:

handlung rich in Ausſtand zu begeben hat.

S. 10.

Wache. Der Große Rath hat jedesmal während ſeinen Sißun

gen eine Wache zur Ehrenbezeugung und zugleich zur Hand

habung der Polizei . Dieſelbe ſteht unter dem Befehle des

Präſidenten .

$. 11 .

Anzeige ber Das Präſidium giebt bei der Eröffnung jeder Verſamm :

Geſchäfte.

lung dem Großen Rathe Kenntniß von den Geſchäfteni

welche ſeiner Berathung werden unterlegt werden .

Zweiter Abſchnitt.

Gegenſtände der Berathung.

S. 12.

Im Allge: Der Große Rath beſchäftiget ſich mit den Gegenſtän
meinen.

den , welche von dem Regierungsrathe ihm vorgelegt , oder

von einem . Rathsgliede angeregt , oder endlich durch Zu

ſchriften , Bittſchriften u . ſ. w . an ihn gebracht werden ,

alles in Form und Weiſe wie unter folgenden Beſtimmun :

gen vorgeſchrieben iſt.
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S. 13 .

Der Regierungsrath entwirft oder begutachtet alle Ges Gefeße.

fekesvorſchläge.

ude Geſeße müſſen vom Großen Rathe einer doppelten

Berathung unterlegt werden . Die zweite Berathung darf

nicht vor zwei Monaten nach Vollendung der erſten an :

gehoben werden.

S. 14.

Der Regierungsrath legt dem Großen Rathe in der Staatsrecha

ordentlichen Sommerſizung die Rechnungen über die ſämmt: hungen.

lichen Einnahmen und Ausgaben des Staates vom vorigen

Jahre, begleitet mit einem Berichte über den Finanzzuſtand,

ſo wie alle andern Rechnungen , welche der Beſtätigung

durch den Großen Rath bedürfen , vor .

S. 15 .

Im Anfange der ordentlichen Winterſişung legt dei Voranſchlag.

Regierungsrath dem Großen Rathe den Entwurf eines Vor

anſchlages aller Einnahmen und Ausgaben des Staates für

das künftige Jahr zur endlichen Feſtſeßung vor.

S. 16.

Zur Unterſuchung der Staatsrechnungen und Vorbe- Staatsrecha

rathung des Voranſchlages der Einnahmen und Ausgaben nungekom
miffion.

wählt der Große Rath durch geheimes abſolutes Stimmen

mehr eine Staatsrechnungskommiſſion von ſieben Mitgliedern ,

worunter keine Mitglieder des Regierungsrathes oder ſolche

Verwandte derſelben , die in verfaſſungsmäßigem Verwandt

ſchaftsausſtande fich befinden , fein dürfen .

Bei dem Unterſuche der Staatsredinungen iſt die Kom

miſſion gehalten , einerſeits die arithmetiſche Richtigkeit der

ſelben und ihre Uebereinſtimmung mit den Belegen zu

prüfen , und anderſeits zu unterſuchen , ob bei den Ein

nahmen und Ausgaben die geſeglichen Vorſchriften beob:

achtet worden ſeien .
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PL

$ . 17.

Staatsverwal: In der Sommerfißung erſtattet der Regierungsrath

tungsberichte. dem Großen Rathe ebenfalls einen Rechenſchaftsberic
ht

über die geſammte Staatsverwaltung des verfloſſenen Jah

res, und das Obergericht über die Rechtspflege.

Seder dieſer Berichte wird einer durch geheimes, rela :

tives Stimmenmehr zu ernennenden Kommiffion von ſiebent

Mitgliedern überwieſen .

In die eine Kommiſſion fönnen keine Mitglieder des

Regierungsraths oder ihre Verwandte , und in die andere

keine Mitglieder des Obergerichts oder ihre Verwandte

gewählt werden .

S. 18 .

Beſondere Wo der Regierungsrath in Erfüdung von Aufträgen

Kommiſſionen des Großen Rathes fäumig wäre , kann der Leştere jut

Erfüllung dieſer Aufträge eigene Kommiſſionen niederſeßen.

Dritter Abſchnitt.

Form der Berathungen.

$ . 19.

Anträge bed Mer Gegenſtände , welche von dem Regierungsrathe an den

glerungsrathes. Großen Ratly gebracht werden , können nicht ſogleich in

Erörterung gezogen werden , ſondern werden entweder auf

den Kanzleitiſch wenigſtens für einen Tag te gelegt,

oder einer Kommiſſion zur Prüfung überwieſen. 19

Nur eine Mehrbeit von zwei Drittheilen der Unweſen

den kann bei einfachen oder dringlichen Gegenſtänden ein

fofortiges Eintreten in die Berathung beſchließen . ...

Anträge der
Kommiſſionalanträge können ebenfalls auf den Kanzlei

Kommiſſionen.
tiſch verordnet werden.

Die Vorſchläge des Regierungsrathes oder der Kommiſs

fionen werden von dem Großen Rathe unverändert , oder

mit Abänderungen angenommen oder verworfen . R18
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Der Große Rath kann auch einen Vorſchlag zu neuer

licher Bearbeitung an der Regierungsrath oder an eine

Kommiſſion zurückweiſen .

Für jeden Gegenſtand , welchen der Regierungsrath an Berichterſtatter
des Regierungs

den Großen Rath bringt , bezeichnet er aus ſeiner Mitte rathes.

einen Berichterſtatter , deſſen Aufgabe iſt, den Gegenſtand

ju beleuchten und Aufſchlüſſe zu ertheilen .

S. 20.

Mit Gegenſtänden , welche von einem Rathsgliede in Anträge von

Unregung gebracht werden , ſei es mittelſt einfachem Mitgliedern.

Anzug oder einem ausgearbeiteten Vorſdylage wird es

folgendermaßen gehalten .

Jeder ſolche Anzug muß in Schrift verfaßt eingereicht

werden . Sodann wird derſelbe , falls nicht der Große

Rath mit zwei Drittheilen der Stimmen ſogleich den An

zug zu behandeln beſchließt, wenigſtens für einen Tag,auf

den Kanzleitiſch gelegt .

Wenn ſodann der Gegenſtand in Behandlung kommt,

fo erkennt der Große Rath aữererſt, ob er über den Se

genſtand als erheblich näher eintreten , oder ihn ſogleich

von der Hand weiſen wolle .

Wird beſchloſſen , näher einzutreten , ſo iſt der Antrag

dem Regierungsrathe oder einer Kommiſſion zur Beguts

achtung zu überweiſen .

Mahnungen , d . 6. folche Begehren und Anträge , die Mahnungen.

fich bloß auf Vollziehung ergangener Beſchlüſſe oder auf

Sandhabung beſtehender Geſeße und Verordnungen fich

beziehen , können von jedem Rathsgliede mündlich gemacht

und von dem Großen Rathe fogleich darüber erkannt werden ,

S. 21 .

Mit Gegenſtänden, welche durch Buſchriften , Petitionen Bittſchriften.

. . w ; an den Großen Rath gelangen , wird es folgenders

maßen gehalten.
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Nachdem die Verſammlung von ſolchen Eingaben Kennts

niß genommen , wird beſchloſſen , lediglich zur Tagesordnung

zu ſchreiten , oder den Gegenſtand dem Regierungsrathe

oder einer Kommiſſion zu überweiſen .

Beſchwerden. Beſchwerden gegen den Regierungsrath oder das Ober

gericht werden an eine Kommiſſion unter Kenntnißgabe an

den Regierungsrath oder an das Obergericht zur Begut

achtung überwieſen.

Der Regierungsrath iſt gehalten , Bittſchriften , welche

an ihn gelangen , aber in das Bereich des Großen Raths

gehören , dieſem in nächſter Sigung vorzulegen.

Bittſchriften, welchen die erforderlichen Akten nicht bei

gelegt ſind , werden zwar dem Großen Rathe vorgelegt,

von dieſem aber ſofort durch Tagesordnung von der Hand

gewieſen .

Begnadigungos Für Begutachtung der Begnadigungsgeſuche , welche
fommiffion.

nicht an den Regierungsrath überwieſen werden, wird all

jährlich in der Frühlingsſigung eine Kommiſſion von fünf

Mitgliedern durch geheimes relatives Stimmenmehr erwählt.

§ . 22.

Artifelweiſe Bei Vorſchlagen , die aus mehreren Artikeln oder Ab

Berathung. ſchnitten beſtehen , z . B. Gefeßen, wird nach vorläufiger all

gemeiner Behandlung die Berathung artikelweiſe geführt.

Bei jedem Artikel wird eine allgemeine Anfrage über den

abgeleſenen Artikel an die Verſammlung gerichtet. Nach

Beendigung der artikelweiſen Berathung wird darüber ab

geſtimmt, ob der vorgewaltete Gegenſtand in der Faſſung,

die er durch die artikelweiſe Berathung erhalten hat ,im

Ganzen zum Beſchluſſe erhoben ſein ſolle oder nicht.

S. 23 .

Anfrage und

Dietuffion.
Zur Diskuſſion werden die Rathsglieder durch den Präs

fidenten mittelſt allgemeiner Anfrage aufgetufen . ..1.017sq .
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Bei der Berathung von Kommiffionalaitcägen werden

allererſt die Mitglieder der Kommiſſion angefragt, und hier:

auf dann erſt die allgemeine Anfrage geſtellt.

S. 24.

Während der Berathung darf kein Rathsglied das Wort

nehmen, qußer es habe dasſelbe zuvor vom Präſidium bes

gehrt und erhalten .

Der Präſident ſchreibt die Namen derjenigen , die das

Wort begehren , der Ordnung nach auf , und giebt ihnen

dasſelbe in dieſer Folgeordnung .

Wenn ein Mitglied in der Folge der Diskuſſion das

Wort begehrt, und über den vorliegenden Gegenſtand ſchon

zweimal geſprochen hat , ſo ſoll es auf dem Verzeichniſſe

allen denjenigen nachgeſeßt werden , welche entweder gar

nicht oder nur einmal über denſelben geſprochen haben ;

ausgenommen , wenn das Wort nur begehrt wird zur

Berichtigung einer Thatſache oder zur Anbringung eines

Ordnungsantrages. Ebenſo ſollen Berichterſtatter von

Kommiſſionen zur Anbringung von Berichtigungen jeder:

zeit das Wort erhalten .

1

S. 25 .

Jedes Rathsglied fou in ſeinen Eröffnungen ſich kurz, Meinungos

klar, anſtändig, ohne Anzüglichkeiten oder Abſchweifungen
äußerung.

faffen und jedesmal mit einem beſtimmten Schlußantrag

enden .

Uebrigens iſt ein Mitglied für ſeine Leußerungen Nie

manden als dem Großen Rathe verantwortlich.

Die Anrede an den Großen Rath in der Diskuſſion

von Seite der Olieder der Rathsverſammlung lautet :

, Herr Präſident ! meine Herren !“

Ein redendes Mitglied darf nicht unterbrochen werden, Ordnungsruf
des Präſidenten.

ausgenommen von dem Präſidenten , wofern er es zur

Sandhabung des Reglements zu thun im Falle wäre.

I. Bd. 29

CG
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§. 26.

Rommiffionals Der Große Rath beſtimmt, wo das Reglement hierüber

berathungen. nichts feſtgeſeßt hat , jedesmal die Zahl der Mitglieder der

Kommiſſionen , und ob er ſie ſelbſt durch abſolutes oder rela:

tives Stimmenmehr wählen oder durch das Büreau ( Präs

fident, Schreiber und Stimmenzähler ) wählen laſſen wolle.

Das erſtgewählte Mitglied ruft die Kommiſſion zuſams

men , welche dann ſelbſt ihren Präſidenten bezeichnet.

Die Kommiſſionen erſtatten ihre Berichte an den Großen

Rath bei allen wichtigen Gegenſtänden ſchriftlich und be :

Zeichnen einen Berichterſtatter , welcher verpflichtet iſt , bei

der Berathung der Kommiſſionalanträge im Großen Rathe

die nöthigen Aufſchlüſſe zu ertheilen .

Sede Kommiſſion iſt berechtiget , bei vorkommenden

Schwierigkeiten ein Gutachten oder Bericht des Regierungss

rathes einzuholen, oder Sachverſtändige beizuziehen .

Sedes Rathsglied iſt berechtiget, ſeine Anſichten über

den Gegenſtand der betreffenden Kommiffion ſchriftlich ein

zureichen .

Gntſchädigung Die Kommiſſionsmitglieder werden für Zuſammenfünfte,

ber Kommiſ: welche außer der Verſammlungsdauer des Großen Raths
fionen.

ſtattfinden , mit einem Sißungsgelde von drei Franken per

Tag , und diejenigen , welche weiter als eine Stunde von dem

Hauptorte wohnen , mit einem Reiſegeld von vier Baßen per

Stunde ſowohl auf der Hin- als der Herreiſe entſchädigt.

Bei Augenſcheinskommiffionen bezahlt der Staat bei:

nebens die Verköſtigung und Reiſe - Uuslagen .

Vierter Abſchnitt.

Form des Abmehrens.

S. 27 .

Drbnunges Wird ein Ordnungsantrag gemacht, ſo ſoll derſelbe vor
antrag.

jedem andern Antrage erörtert und in Abſtimmung gebracht

werden ,
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Ordnungsanträge ſind diejenigen , welche das Nicht

eintreten , die Vertagung , die Form der Behandlung , oder

die Handhabung des Reglements betreffen .

Wird der Schluß der Diskuſſion begehrt, ſo iſt derſelbe Schluß der

ebenfalls in die Abſtimmung zu ſeßen. Ueber den begehrten Diskuffion.

Schluß der Diskuſſion darf aber erſt dann abgeſtimmt

werden , wenn kein Mitglied , das noch nicht geredet hat,

das Wort verlangt.

S. 28 .

Vor der Abſtimmung liegt dem Präſidenten ob , der Fragenſtellung.

Verſammlung die ganze Ueberſicht der Fragenſtellung zur

Genehmigung vorzuſchlagen. Ueber Einwendungen, welche

gegen dieſelbe erhoben werden , hat die Verſammlung fo :

gleich zu entſcheiden .

Hinſichtlich der Fragenſtellung iſt Folgendes zu beob

achten :

a) Alle Vorfragen , die z. B. auf eine Zurückweiſung oder

Verſchiebung , eine Trennung des Berathungsgegen

ſtandes u. f. w . gehen , ſind zuerſt in Abſtimmung zu

bringen ;

b ) Sodann werden die Abänderungsanträge und Zuſäße,

und zuleßt die ſich wechſelſeitig ausſchließenden Haupt

meinungen in's Mehr geſeßt.

c ) Beſteht ein Gegenſtand aus mehreren Artikeln , ſo

wird, nach dem Schluſſe der artikelweiſen Berathung,

eine Abſtimmung über das Ganze vorgenommen.

d) Erhält keine der in Abſtimmung gelegten Fragen das

abſolute Mehr , ſo iſt zu entſcheiden , welche von den

zwei Meinungen, die am wenigſten Stimmen auf ſich

vereinigt, aus der Abſtimmung fallen ſou.

$. 29.

Zur Faſſung einer Schlußnahme bedarf es immerhin Gültige

Mehrheit.
der abſoluten Stimmenmehrheit der Anweſenden . Für die
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Zurücknahme eines einmal gefaßten Beſchluſſes wird die

Zuſtimmung von ein und fünfzig Mitgliedern erfordert.

S. 30.

Abſtimmung. Die Abſtimmung , an welcher jedes anweſende Raths

glied Sheil zu nehmen verpflichtet iſt, geſchieht durch gleich

zeitiges Aufſtehen .

Bei Abſtimmung über minder wichtige Fragen kann,

wenn die zuerſt aufgerufene Meinung ein unzweifelhaftes

Mehr erhält, ſowohl die Aufrufung der Minderheit als die

Zählung der Stimmen unterbleiben, inſofern Niemand das

Gegentheil verlangt.

. 31 .

Präftdials Sind und bleiben die Stimmen nach zweimaligem Ab

entſcheid.

mehren gleich getheilt, ſo entſcheidet der Präſident für eine

der beiden Meinungen.

S. 32 .

Abſtimmung Es kann das Stimmengeben auch durch den Namens

durch Naš aufruf erfolgen , wenn nämlich dieſer durch einen Dritttheil
mensaufruf.

der anweſenden Rathsglieder begehrt wird .

Iſt der Namensaufruf beſchloſſen , ſo iſt jedes Mitglied

auf die daherige Anfrage des Präſidenten verbunden , ſeine

Stimme über den in der Abmehrung liegenden Gegenſtand

beſtimmt zu eröffnen , welche die Kanzlei fonach unter Un

Cebung des Namens des Stimmenden alſogleich zu Papier

bringt, hierauf vernehmlich, abliest und dann ins Protokou

überträgt.

Fünfter Abſchnitt.

Wahlen .

S. 33.

Der Große Rath nimmt die ihm laut Verfaſſung oder

beſonderen Geſeßen zuſtehenden Wahlen jeweilen auf die

in der Verfaſſung oder dem Geſet vorgeſchriebene Zeitvor.

Wahlen.
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Schultheiß und Statthalter des Regierungsrathes , ſo

wie der Präſident und Vizepräſident des Obergerichts werden

alljährlich in der ordentlichen Winterſibung gewählt, und

treten ihr Umt mit dem 1. Jänner an .

S. 34.

Die Wahlen geſchehen , ſo weit gegenwärtiges Reglement

nicht beſtimmte Ausnahmen aufſtellt, durch geheimes, abſo

lutes Stimmenmehr, und find entweder unmittelbare oder

Vorſchlags- oder Beſtätigungswahlen .

S. 35.

Die unmittelbaren Wahlen werden durch Stimmen- a. unmits

telbare.

zeddel vorgenommen . Jedes Rathsglied ſchreibt den Namen

deſſen , welchem es feine Stimme geben will , auf einen

Zeddel.

Sind mehrere Wahlen gleicher Gattung vorzunehmen,

ſo kann der Große Rath beſchließen , daß alle Wahlen auf

einmal vor fich geben ſollen . In dieſem Falle fdreibt jedes

Mitglied die Namen ſo vieler Perſonen auf den Stimm

zeddel, als gewählt werden follen .

Sft zur Wahl die abſolute Mehrheit erforderlich und

fällt dieſe bei der erſten Wahlverhandlung auf mehr Per

fonen , als erforderlich ſind, ſo werden jeweilen die als ge

wählt angeſehen , welche die meiſten Stimmen auf fich ver

einigt haben. Sind die Stimmen gleich getheilt, ro ent

fcheidet das Loos .

g. 36.

Das Einſammeln der Wahlzeddel erfolgt durch die

Stimmenzähler oder durch den Großweibel. Während der

Stimmeneinſammlung ſollen die Rathsglieder auf ihren

Sißen bleiben . Die Rathsſaalthüren werden vom Groß-

weibel ſo lange verſchloſſen , bis die Stimmzeddel abgezählt

find.
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S. 37.

Die Wahl ſelbſt hat hingegen unter Beobachtung fol

gender Vorſchriften ſtattzufinden, als :

a) Wer bei der erſten Abſtimmung keine Stimme erhält,

kann nicht mehr in die Wahl kommen.

b ) Ergibt ſich bei der erſten oder bei einer folgenden

Abſtimmung keine abſolute Mehrheit , ro fallen der

oder die, welche die wenigſten Stimmen auf ſich ver

einiget haben, aus der Wahl.

c) Erhält bei einer Abſtimmung ein Einziger zwar die

meiſten Stimmen, aber doch nicht die abſolute Mehr

beit , und vertheilen ſich die übrigen Stimmen in

gleicher Zahl auf Mehrere , ſo muß durch eine ge

heime Abſtimmung , vermittelſt relativer Mehrheit,

ausgeſchieden werden, welcher von denen , welche gleich

viele Stimmen erhalten , noch ferner in der Wahl

bleiben ſoll.

d) Vertheilen ſich die Stimmen auf alle in die Wahl

Gekommenen gleich , ſo müſſen auf die eben bezeich

nete Weiſe diejenigen Zwei ausgeſchieden werden ,

welche in der Wahl bleiben ſollen .

e) Vereiniget fich, wenn die Wahl bis auf zwei hinunters

gekommen , nicht auf einen von ihnen bei der erſten

Abſtimmung die abſolute Mehrheit, ſo wird eine zweite

Abſtimmung vorgenommen.

Ergiebt ſich bei dieſer zweiten Abſtimmung der

gleiche Fall, wie zuvor , ſo iſt dannzumal die abſolute

Mehrheit nur nach der vorhandenen Geſammtanzahl

der gültig gefallenen Stimmen zu berechnen.

9) Bleiben die Stimmen bei dieſer zweiten Abſtimmung

auf Beiden gleich vertheilt , ſo entſcheidet das Loos.

g) Dieſe Entſcheidungsart tritt auch ebenfalls in den

unter c. und d. bezeichneten Fällen ein , wenn näms

lich nach zweimaliger Abſtimmung fich nicht ergiebt,

mer in der Wahl bleiben ſou .
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S. 38.

Die Eröffnung dieſer Wahlen geſchieht dadurch , daß

der Präſident jeden Stimmzeddel laut und vernehmlich abs

liest, und ihn ſonach den Stimmenzählern überreicht, wähs

rend welchem die Kanzlei das Ergebniß davon niederſchreibt

und laut nachſpricht.

Hierauf wird die Richtigkeit der Wahl , durch Verglei:

chung der Zahl der Stimmenden mit dem Abſtimmungss

ergebniß, erwahret.

S. 39.

Die Vorſchlagswahlen erfolgen ebenfalls durch Stim- b . Vorſchlagos

menzeddel ganz in gleicher Weiſe wie die unmittelbaren wahlen.

Wahlen.

Sedes Mitglied ſchreibt auf den Zeddel die Namen eines

der Vorgeſchlagenen oder den Namen einer andern ihm

beliebigen Perſon.

S. 40.

Die Beſtätigungswahlen erfolgen durch Einlegung von c. Beftátis

Pfenningen .
gungswahlen.

Der Name des zu Beſtätigenden wird auf eine Wahl

büchſe geheftet, welcher eine Büchſe mit dem Kantonsſchilde

angereihet wird.

Die Wahlbüchſen werden , nachdem ſie der Präſident

verſchloſſen , in einem Nebenzimmer oder hinter einem

Vorhange aufgeſtellt.

§. 41 .

Vor der Wahlverhandlung findet eine Abzählung der

anweſenden Rathsglieder ſtatt, deren Ergebniß die Kanzlei

vormerkt.

Nachher begiebt ſich jedes Rathsglied , von der Kanzlei

dazu namentlich aufgerufen , in das Nebenzimmer, oder

hinter den Vorhang , um den vom Stimmenzähler erhalte.

nen Pfenning in die beliebige Büchſe einzulegen.
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$. 42.

Haben alle anweſenden Rathsglieder ihre Pfenninge

eingelegt, fo eröffnet der Präſident , unter Zuzug der

Stimmenzähler, die Wahlbüchſen , zählt, unter Angabe des

Namens , der auf der betreffenden Büchre ſteht, die Pfen

ninge laut ab . Die Kanzlei ſchreibt das Ergebniß auf und

liest es der Verſammlung ab .

Sind die Stimmen für und gegen Beſtätigung nach

zweimaliger Abſtimmung gleich getheilt , fo entſcheidet das

Loos,

$ . 43.

Fortfeßung
Eine Wahlverhandlung darf , ohne ganz beſondere

der Wahl. Gründe , nicht unterbrochen werden , fondern muß , bis ſie

ein Ergebniß liefert, fortgeſetzt werden .

Sechster Abſchnitt.

Präſidium .

S. 44.

Wahr. In der ordentlichen Winterſigung wählt der Große

Rath jeweilen ſeinen Präſidenten und Vizepräſidenten für

das künftige Jahr. Dieſelben treten ihr Amt mit dem

erſten Jänner an.

Der Schultheiß und der Statthalter des Regierungs

rathes können das Präſidium des Großen Rathes nicht

bekleiden .

S. 45 .

Hebergabe. Der abtretende Präſident übergibt dem neu angehenden

die in ſeinen Händen liegenden Akten und Briefſchaften

und das Siegel des Großen Rathes.

Er übergibt demſelben ebenfalls das Verzeichniß der

unter ihm und den frühern Präſidenten anhängig geweſe

nen , und noch nicht erledigten Geſchäfte , wohin auch dies

jenigen gehören , welche dem Regierungsrathe überwieſen

wurden.
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§ . 46.

In Abweſenheit des Präſidenten und Vizepräſidenten Stellvertreter ,

übt der letztgeweſene Präſident, welcher gegenwärtig iſt ,

die Funktionen eines Präſidenten aus .

S. 47 .

Der Präſident eröffnet alle an den Großen Rath ge- Befugniſſe.

richteten Eingaben , Briefe, Bittſchriften u . ſ. w. und iſt zu

ungeſäumter Vorlegung derſelben gehalten .

So wie der Regierungsrath einen Gegenſtand vorberei

tet hat, um denſelben dem Großen Rathe vorzulegen , wird

er dem Präſidenten eingehändiget.

Eben ſo verhält es ſich mit den Eingaben , die anders

woher kommen .

S. 48.

Der Präſident beſtimmt die Ordnung , nach welcher die Beftimmung der

Geſchäfte in Berathung genommen werden ſollen .
Tagesordnung.

Sedoch bleibt der Verſammlung unbenommen , die vom

Präſidenten beſtimmte Reihenfolge der Berathungsgegen

(tände zu verändern.

Der Präſident forgt, daß die rückſtändigeu , dem Regie:

rungsrathe oder Kommiſſionen überwieſenen Geſchäfte mit

Beförderung vorgelegt werden.

V. 49.

Er ertheilt den Mitgliedern , die ſprechen wollen , das Leitung der

Wort.
Berathung.

Er trägt die Fragen vor , über die der Rath abſtim

men fou.

Wenn der Präſident ſeine Meinung eröffnen, oder einen

Antrag machen will, ſo ſteigt er von dem Präſidentenſtuhl

und ergreift das Wort, wenn die Reihenfolge ihn trifft.

Er eröffnet die Ergebniſſe über alle Abſtimmungen,

I. BR . 30
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Stimmrecht. Der Präſident übt bei Wahlen das gleiche Stimmrecht

aus, wie jedes andere Rathsglied. Sonſt ſteht ihm lediga

lich das Entſcheidungsrecht zu , wenn bei den Abſtimmungen

die Stimmen zweimal gleich getheilt ſind.

S. 50.

Am Ende jeder Tagesſigung ſtellt er die Anfrage , ob

ein Mitglied etwas anzubringen oder zu erinnern habe . So

dann zeigt er der Verſammlung die Geſchäfte, an , welche

in der nächſtfolgenden Sißung behandelt werden follen.

S. 51 .

Der Präſident führt das Wort im Namen der Beto

fammlung.

Er iſt verpflichtet, die Rechte des Großen Rathes-Jul

chüßen und zu handhaben .

Handhabung Er wacht über die Erhaltung der Ordnung und des

der Drbnung. Unſtandes in der Verſammlung und iſt beſonders verpflich

tet, gegenwärtiges Reglement in allen Theilen zu handhaben .

Er hat das Recht, Mitglieder, welche Unordnungen be

gehen , zur Ordnung zu weiſen .

S. 52.

deberwachung Er ſorgt nebſt den Sekretären dafür , daß die Raths

Der Kanzlei. verhandlungen und Beſchlüſſe dem Willen des Großen

Rathes gemäß , und nach den hierüber beſtehenden Vors

ſchriften abgefaßt werden.

Er unterzeichnet die Protokolle des Großen Rathes, alle

Gefeße, Beſchlüſſe, Bekanntmachungen und Briefe, und bes

ſiegelt ſie mit dem Siegel des Großen Rathes , deſſen Bes

wahrung ihm während ſeiner Amtsdauer obliegt. Einfache

Protokolsauszüge unterzeichnet der Staatsſchreiber allein .

S. 53.

Anzeige bel Wenn ſich der Präſident auf längere Zeit aus dem

Entfernung Kanton entfernt, fo bat er hievon dem Vizepräſidenten und
außer Landes.

Regierungsrathe Unzeige zu machen .
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Siebenter Abſchnitt.

Bureau und Kanzlei.

S. 54.

Der Große Rath wählt alle Jahre in der Winterfißung Wahl des
Bureau.

für das kommende Jahr zwei Sekretäre und zwei Stim

menzähler aus ſeiner Mitte , die erſtern durch geheimes

abſolutes und die leßtern durch geheimes relatives Stims

menmehr.

S. 55 .

Die beiden Sekretäre führen die Aufſicht über die Ab- Sekretäre.

faſſung der Protokoúe und der Schlußnahmen des Großen

Rathes .

Sie unterzeichnen , nebſt dem Präſidenten , alle Protos

tolle und Erlaſſe desſelben .

S. 56 .

Die Stimmenzähler unterſuchen mit dem Präfidenten Stimmenzähler.

die Stimmenzedel bei dem geheimen Mehr ; fie unterſuchen

auch das offene Mehr und zählen die Stimmen ab. Ein

Stimmenzähler kontrolirt den andern .

. 57.

Der Staatsſchreibe
r beſorgt die Abfaſſung aller Gefeße Staateſchreis

und Beſchlüſſe ; der Rathsſchreiber iſt der Protokollsführe
r

Rathedretber
.

ber und

des Großen Rathes . Sie ſind dem Großen Rath für die

treue Beſorgung dieſer Kanzleigeſchäfte verantwortlich . Bei

Verhinderung des einen oder andern zieht der Staats

ſchreiber das nöthige Perſonal von der Staatskanzlei zu.

Die Archive des Großen Rathes ſtehen unter der Aufſicht

des Staatsſchreibers.

S. 58 .

In das über die Berathungen von dem Großen Rathe Protokolles

Inhalt.

zu führende Protokoll werden aufgenommen :

a ) ude Gegenſtände , welche an den Großen Rath ges

bracht werden .
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b) Alle vom Großen Rath, erlaſſenen Beſchlüſſe.

c) Die beſondere Meinung einer Minderheit des Raths ,

oder auch eines einzelnen Rathsgliedes , -im Gegen

Taße zu dem durch die Mehrheit des Großen Raths

erlaſſenen Beſchluſſe , inſofern es von einer ſolchen

Minderheit begehrt wird.

S. 59.

Das Protokoll , ſo wie jeder andere Akt, ſoll in einer

reinen, gediegenen, dem Unſehen der Regierung angemeſſe

nen Sprache abgefaßt ſein .

Abfaffung

$. 60.

Jeder Gegenſtand, welcher im Protokoll zu erſcheinen

bat, wird in gedrängter Kürze eingeleitet. In dieſer Ein

leitung ſou die Behörde oder Perſon , die den Gegenſtand

vorlegt, genau bezeichnet, das Datum der Eingabe bemerkt,

und der weſentliche Inhalt der Eingabe und der ſie beglei

tenden Schriften dargeſtellt werden .

Akten wichtigen Inhaltes fonnen im Protokoú auch

ganz aufgenommen werden .

In dem Vorſpruche über die zur Ratifikation vorgelegte

Staatsrechnung wird ſowohl bei der Einnahme als der

Ausgabe das Summarium jeder Hauptrubrik dieſer Rech

nung und die Hauptſchlußſumme derſelben , ſo wie das end

liche Reſultat der Generalbilanz aufgenommen.

g. 61 .

Nach der Einleitung folgt die über den Gegenſtand

ſtattgehabte Verhandlung im Großen Rathe , jedoch ohne

Darſtellung der Erörterungen , ſofern dieſes nicht beſon

ders beſchloſſen wird.

S. 62.

Hernach folgt die erlaſſene Schlußnahme, in der Form,

in welcher ſie ausgefertiget werden fou.
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Die Zahl der Stimmen , welche für die verſchiedenen Angabe der

Meinungen gefallen , wird nur dann im Protokoll angemerkt,
Stimmenzahl.

wenn es von einem Mitgliede begehrt wird .

i

S. 63.

Dei Wahlen durch abſolutes Stimmenmehr werden die

Stimmen , welche auf jede in die Wahl gekommene Perſon

gefallen , im Protokolle aufgezeichnet.

Bei Wahlen durch relatives Stimmenmehr hingegen

wird nur das Ergebniß derſelben angegeben .

S. 64.

Wenn ein Gegenſtand während mehrern Rathsfigungen

der Berathung unterliegt , ſo wird bei einer folgenden

Sißung , in welcher dieſer Gegenſtand neuerlich zur Sprache

kömmt , im Protokolle auf die frühere Protokollsverhand

lung einfach zurückgewieſen.

S. 65 .

Die beſondere Meinung , welche eine Minderheit oder Protokolles

ein einzelnes Rathsglied zu Protokoll giebt, wird dem Raths, erklärungen .

beſchluſſe unmittelbar nachgefest.

Dieſelbe wird mündlich oder ſchriftlich zu Protokoll ges

geben. Die Erklärung, daß man ſeine Meinung zu Pro

tokoll ſtellen wolle , muß ſofort gemacht werden. Jedoch

hat ein Mitglied zweimal vier und zwanzig Stunden Zeit,

ſeine Erklärung ſchriftlich der Kanzlei einzureichen. Die

ſelbe darf aber , bevor ſie dem Großen Rathe vorgeöffnet

worden , nicht in das Protokoll aufgenommen werden .

S. 66.

Ueber jede Sißung , wenn deren auch mehrere am gleis

den Tage abgehalten würden , wird immer ein beſonderes

Protokoll abgefaßt.
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$. 67.

Prototolleform .
Den Sitel des Protokous bildet, nebſt dem Datum der

Sißung , die namentliche Angabe des jeweiligen Präſidenten .

Kernach beginnt das Protokoll mit der perſönlichen Be:

nennung derjenigen Mitglieder , welche bei dem Namens

aufrufe mit oder ohne Entſchuldigung abweſend waren , mit

Beiſegung der vom Großen Rathe genehmigten Entſchula

digungsgründe .

Hierauf folgt jeder Verhandlungsgegenſtand in der

Reihenfolge, in welcher er berathen worden iſt , wofern

der Große Rath nicht ausdrücklich eine andere Einreihung

beſchließt.

§ 68.

Alle dieſe in Berathung kommenden Gegenſtände erhals

ten, mit Einſchluß des Namensaufrufes , durch das ganze

Jahr in ununterbrochener Folge fortlaufende Verhandlungse

nummern.

Die Rathsbeſchlüſſe erhalten bei ihrer Ausfertigung die

gleichen Nummern des Protokolls.

Ergehen bei Behandlung eines und desſelben Geſchäftes

verſchiedene beſondere Beſchlüſſe, fo werden dieſe durch Bei

reßung von Buchſtaben von einander unterſchieden und in

diejenige Reihenfolge gereßt, welche ihr Inhalt erheiſcht:

S. 69.

Drbnung Sämmtliche vorgelegten Schriften , welche auf den gleit.

der Aften. den Gegenſtand Bezug haben , werden gehörig angezeichnet

und geordnet.

S. 70.

Protokolle Das Protokoll über jede Sigung des Großen Rathes

genehmigung

wird , nachdem die Sekretäre es eingeſehen haben , in der

nädyſt darauffolgenden Sißung abgeleſen und entweder geeste

nehmiget oder berichtiget.



215

Das Protokoll der leßten Sißung einer Verſammlung

wird entweder von dem Großen Rathe ſofort genehmiget,

welcher zu dieſem Ende bis zu deſſen Abfaſſung verſammelt

bleibt, oder dem Präſidenten , Vizepräſidenten und den bei- burcys Bureau.

den Sekretärs zur vorläufigen Prüfung und einſtweiligen

Genehmigung überwieſen.

S. 71 .

Hierauf hat der Staatsſchreiber zu ſorgen , daß die Reinfahreibung
und

Reinſchreibung des Protokols erfolge. Die daherige Urs Beglaubigung.

ausfertigung ſoll von dem Staatsarchivar genau durchge

ſehen und bei Eidespflicht durch beigeſeßte Unterſchrift am

Schluſſe der Jahresverhandlungen als richtig und vollſtän

dig beglaubigt werden .

Zu mehrerer Bekräftigung find dieſer Unterſchrift auch

die Unterſchriften des Präſidenten , beider Sekretäre und

des Staatsſchreibers beizufügen.

Die Protokolle werden mit einem vollſtändigen Sad) - Regiſter.

und Namenregiſter verſehen.

$ . 72.

Die Verhandlungen des Großen Rathes werden wenig- Bekanntmas

ftens im Auszüge durch das Kantonsblatt von der Staats- dhung d.Ver
handlungen.

kanzlei bekannt gemacht.

Die Geſeke , welche der Große Rath erläßt , werden,

nachdem ſie in Kraft getreten , in eine eigene Sammlung

mit dem Titel : „ Seſeße, Dekrete und Verordnungen für Sammlung der
Geſebe ac.

den Kanton Luzern" aufgenommen. In die gleiche Samm

lung werden auch die Verordnungen des Regierungsrathes

aufgenommen , welche vom Großen Rathe die Sanktion

erhalten baben .

$. 73.

Das Protokoll des Großen Rathes fteht den Mitglie

dern desſelben zur Einricht offen .
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Uchter Abſchnitt.

Bedienung .

S. 74.

Der Große Rath wird während ſeiner Sigung durch

den Großweibel bedient.

Zwei Weibel des Regierungsrathes ſind ebenfalls zur

Bedienung da .

S. 75.

Während der Verſammlungszeit des Großen Raths hat

der Präſident einen Weibel des Regierungsrathes zu ſeinet

Bedienung und der Großweibel begleitet ihn aus der Sißung

und in dieſelbe.

Neunter Abſchnitt.

Zuhörer.

S. 76.

Zuhörer. Den Zuhörern wird ein abgeſonderter Raum ange

wieſen .

Nur erwachſenen und anſtändig gekleideten Perſonen

wird der Eintritt geſtattet.

S. 77.

Die Zuhörer ſollen ſich ſtill verhalten . Sie ſollen ſich

alles Schwagens , Lärmens , aller Heußerung von Beifall

oder Mißbilligung über die Berathungen enthalten .

Es iſt ihnen verboten , ſich in denjenigen Theil des Saals

zu begeben , wo die Mitglieder des Großen Rathes ihre

Siße haben.

Würden die Zuhörer , der Mahnung des Präſidenten

ungeachtet, die ebengenannten Vorſchriften übertreten , ſo

kann der Präſident die Zuhörer entfernen laſſen .
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Zehnter Abſchnitt.

Saalinſpektoren .

S. 78.

Der Große Rath wählt alle Jahre in der ordentlichen Wahl.

Winterſißung durch geheimes relatives Stimmenmehr zwei

Saalinſpektoren .

S. 79 .

Die Saalinſpektoren wachen über die Erhaltung der Berrichtungen.

Ordnung am Verſammlungsorte. Sie ſorgen für die

nöthigen Einrichtungen . Sie haben neben dem Präſiden

ten die Aufſicht über die Wache.

Shnen kommt die Polizei über die Zuhörer zu . Sie

haben das Recht, Zuhörer , die gegen die Ordnung fich

verfehlen , aus dem Verſammlungshauſe führen zu laſſen .

Bei ſchweren Vergehen laſſen ſie dieſelben feſtnehmen

und der Wache übergeben .

Eilfter Abſchnitt.

Geheime Sigungen.

S. 80.

Es kann der Präſident oder ein anderes Rathsglied Antrag zu
einer ſolchen.

auf eine geheime Sißung antragen .

Auch der Regierungsrath kann die geheime Behandlung

eines Geſchäftes verlangen .

S. 81.

Bird auf dieſe Weiſe auf eine geheime Sibung anges

tragen , ſo haben die Zuhörer fich zu entfernen , bis die

Sißung wieder als öffentlich erklärt wird.

I. Bd. 31
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In Folge des Antrages wird die Verſammlung ent

ſcheiden , ob ſie über den vorliegenden Gegenſtand in ge

heimer oder öffentlicher Sißung berathſchlagen wollte. Im

leßtern Fad erklärt der Präſident die Sißung wieder als

öffentlich.

5. 82.

Beſchluß Die geheime Sißung wird beſchloſſen , wo der Große

derſelben.
Rath eine ſolche nach den obwaltenden Umſtänden noth

wendig erachtet.

Zwölfter Abſchnitt.

Ausſtand.

S. 83 .

a. der Mitglies Sämmtliche Mitglieder des Regierungsrathes ſind im

6.Megterunge Ausſtande und haben ſich daber mit ihrer Verwandtſchaft
rathes.

aus dem Sißungszimmer wegzubegeben :

a) . bei der Wahl der Staatsrechnungskommiſſion und der

Kommiſſion für Prüfung des Staatsverwaltungs

Berichts ;

b ) bei der Berathſchlagung des Berichts der Staats

rechnungskommiſſion und bei der Abſtimmung über

die Richtigkeit der vorgelegten Rechnungen und über

die Beurtheilung der vom Regierungsrathe im Auge

meinen oder Beſondern geführten Staatsverwaltung ;

c) bei der Wahl von Kommiſſionen zur Unterſuchung von

ib; Beſchwerden gegen den Regierungsrath und bei der

Berathung und Abſtimmung über dieſe Beſchwerden.

In allen dieſen Fällen findet der Ausſtand der Ver

wandtſchaft auch derjenigen Regierungsräthe ſtatt , welche

nicht Mitglieder des Großen Rathes find.

S. 84.

b.der Mitglieder . Die Mitglieder des Obergerichts, welche zugleich Mits

b . Obergerichte. glieder des Großen Rathes find, treten mit ihrer Verwandt

ſchaft in Ausſtand : ... Towho
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a) bei der Wahl der Kommiſſion für Prüfung des Be

richts über die Rechtspflege , und bei der Berathung

und Abſtimmung über deren Bericht;

b) bei der Wahl von Kommiſſionen zur Unterſuchung

von Beſchwerden gegen das Obergericht und bei Be

rathung und Abſtimmung über dieſe Beſchwerden ;

c) Bei Ertheilung von Prozeßvollmachten zur Führung

von Rechtsſtreitigkeiten im Kanton , welche vor das

Obergericht gezogen werden können.

In den Fällen von Lit. a . und b . findet der Ausſtand nebft Ver:

der Verwandtſchaft auch derjenigen Oberrichter ſtatt, welche
wandtſchaft

nicht Mitglieder des Großen Rathés find.

$ . 85.

Bei der Abſtimmung über Bittſchriften find jeweilen die e. der Verwands

ten von Bittſtels
Verwandten der Bittſteller im Ausſtande. lern.

Bei der Abſtimmung über Bitten oder Begehren einer d. der Mitglieder

Gemeinde ſind die aufälligen Mitglieder der betreffenden von Gemeindes
behörden .

Gemeindebehörde im Ausſtande.

S. 86 .

en estos tela prenowo Biscoile and

Bei den Wahlen in den Regierungsrath, indas Ober- e. der in ble
WahlFallenben .

gericht, in den Erziehungsrath, in das Kriminalgericht und

überhaupt zu allen den im $ . 54 der Staatsverfaſſung ge

nannten Staatsbeamtungen ſind ſowohl die in der Wahl

befindlichen , wenn ſie durch die Abſtimmungen bis auf drei

herabgefunken ſind, als auch deren Verwandtſchaft im Aus

ftande.

S. 87 .

1 Ueberhaupt iſt jedes Mitglied im Ausſtande, welches an fe der bethelligs

ten Mitglieder.
einer Sache , die behandelt wird , ein ausſchließliches pers

fönliches InterefTe für fich oder die Seinigen hat. 2 )
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Dreizehnter Abſchnitt.

Schlußbeſtimmungen .

$. 88.

Gegenwärtige Geſchäftsordnung für den Großen Rath

fou dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung und zur

Niederlegung in's Staatsarchiv urſchriftlich zugeſtellt werden.

Gegeben in unſerer Sigung den 9. März 1849.

Der Vize- Präſident:

Anton Schnyder.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.

Wir Sdultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

Vorſtehende Geſchäftsordnung ſoll durch den Druck be

tannt gemacht und der Geſekesſammlung beigerückt werden.

Luzern den 12. März 1849.

Der Schultheiß:

I. R. Steiger.

Namens des Regierungsrathed;

Der Staatsſchreiber :

goft Nager.

|
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Gefet

über Amtsgehülfen.

In Kraft getreten den 13. Mai 1849 .

Wir Präſident und Sroßer Rath

des Rantons Luzern ,

In theilweifer Vollziehung des § . 69 der Staatsverfaſs

fung;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes ;

Beſchließen :

$ . 1 .

Jedem Amtsſtatthalter wird zur nöthigen Aushülfeleiſtung

ein Gehülfe beigegeben , der den Namen Amtsgehülfe führt.

$ . 2 .

Dem Amtsgehülfen können zur Beſorgung nach Vorſchrift

der Gefeße, Verordnungen und Reglemente, unter Aufſicht des

Amtsſtatthalters, folgende Geſchäfte ganz oder theilweiſe durch

den Regierungsrath zugeſchieden werden :

a. die Aufſicht über das Armenweſen der Gemeinden des

betreffenden Amts überhaupt und inſonderheitlich über
die Armenanſtalten derſelben ;

b . die Ueberwachung des Vormundſchaftsweſens, in den

Gemeinden im Allgemeinen und namentlich die Sorge

für regelmäßige Abnahme der Vogt- und Beiſtands

rechnungen , ſowie für zeitweiſen Unterſuch der Dopoſt

talkaſſen .

Dem Aufſichtsbeamten find alle Vogt- und Beiftandes

rechnungen nach ihrer Ablage von dem Gemeinderath

zur Durchſicht und Viſirung zu überſenden. In Fällen,

wo der Regierungsrath oder ein Betheiligter es verlangt,

hat derſelbe auch der Abnahme der Vogts und Beiftandes

rechnungen beizuwohnen.

c . Die Obſorge über vorſchriftsgemäße Ablage der Ges

meinderechnungen im Armen's und Polizeiweſen , ſowie

der Rechnungen der Rorporationsgemeinden .

I. Bd. 32
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d . Die Beaufſichtigung des Ganges der Verwaltung der

Gemeinden überhaupt und zeitweiſer Unterſuch der Ges

meinderathskanzleien .

e. Auf Verlangen des Regierungsrathes oder ſeiner Depar

temente , die Begutachtung der an denſelben eingereichten

Rekursgeſuche oder ſonſtigen Beſchwerden.

f. Die Ueberwachung der geſeblichen Führung der Pfarr

bücher.

S. 3 .

Der Amtsgehülfe ift befugt , im Namen des Amtsſtatthal

ters , in Bezug auf die ihm übertragenen Verwaltungszweige,

innert den den Statthalterämtern gezogenen Schranken , zu

Erfüllung der geſeßlichen und reglementariſchen Vorſchriften

die nöthigen Aufträge und Weiſungen zu ertheilen , wovon er

aber jeweilen dem Amtsſtatthalter Kenntniß zu geben hat .

S. 4.

Die Amtsgehülfen führen über ihre Verrichtungen eine
genaue Kontrode.

S. 5 .

Die Amtsgehülfen werden vom Regierungsrath
e

auf eine

Amtsdauer von drei Jahren gewählt.

Zur Wählbarkeit ſind die gleichen Eigenſchaften erforder

lich , wie zu der Stelle eines Amtsſtatthalters.

Sie leiſten den für die Amtsſtatthalter vorgeſchriebenen Eid.

S. 6 .

Den Amtsgehülfen wird der Regierungsrath alljährlich

eine ihren Verrichtungen angemeſſene Zahlung aus der Staats

faffe verabreichen

$ . 7 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt dem Regierungsrathe zur Befannts

machung und zur Vollziehung mitzutheilen , und urſchriftlich

in'e Staatsarchiv niederzulegen .

Gegeben , Luzern den 6. März 1849.

Der Vizepräſident:

A. Schnyde r.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.



223

G e ſe $

über

die Schuldbetreibung.

In Kraft getreten den 17. Brachmonat 1849.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und einer beſon

dern Kommiffion ;

beſchließen :

Erſter Abſchnitt.

Allgemeine Vorſchriften hinſichtlich der Schulds

betreibung.

S. 1 .

Für fahrende Anſprachen iſt der Schuldner an ſeinem Ort der Schuld
betreibung

Wohnorte zu betreiben .

Hendert der Schuldner während der gegen ihn angehobes a. bet fahrenden
Anſprachen.

nen Schuldbetreibung ſeinen Wohnort , ſo iſt dieſelbe da forts

guſeßen , wo er ſeinen neuen Wohnſig nimmt.

Der Schuldner, welcher betrieben wird , hat dem Botens

weibel die Veränderung feines Wohnortes: anzuzeigen. Unters

täßt er dieſes , ſo fann die Betreibung da , wo fte angehoben

worden , fortgefeßt und der Konkurs herbeigeführt werden. Von

dieſer Betreibungsfortſeßung iſt dem Gemeinderath des Heis

mathsorts des Schuldners Anzeige zu machen .

$. 2.

Für liegende Anſprachen iſt die Schuldbetreibung an dem be. beiliegenden
Anuradhen .

Drte zu führen , wo das für die Anſprache haftende Grunda

I. Bd. 33
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ſtüd liegt ; erſtreckt ſich dieſes in mehrere Gemeinden , ſo ift

die Betreibung in der Gemeinde zu führen , wo das mitvers

ſchriebene Wohnhaus liegt ; iſt aber das Wohnhaus nicht mits

verſchrieben , ſo iſt die Betreibung in der Gemeinde zu führen,

in welcher der größere Theil des ſchuldigen Grundſtückes liegt.

S. 3 .

Schuldbetrei: Wenn der im Kanton angeſeſſene Schuldner Anſtalten macht,

bung :
bei Megzug des mit ſeinem Vermögen ſich aus demſelben fortzubegeben , ſo ift

Schuldners. jeder Gläubiger im Fahrenden berechtigt, von ihm Sicherheit

für ſeine Anſprache zu fordern. Er kann deffen Eigenthum,

ſowie deſſen Perſon mit Arreſt belegen laſſen , wofür er fich

an den betreffenden Gerichtspräſidenten zu wenden hat.

Der Perſonalarreft dauert, falls die Bezahlung nicht ers

folgt , ſo lange Zeit fort , ale erforderlich iſt , um den Kons

furs herbeizuführen , und es kann ſodann , wenn der Betrefs

fende nicht widerſpricht, ſofort zur Aufrechnung geſchritten

werden .

Im Falle der Unzahlbarkeit des Schuldners hat der An

ſprecher die dießfalſigen Koſten zu bezahlen , und kann auch

noch zu vorheriger Sicherheitsleiſtung angehalten werden.

S. 4.

bei Landesflüd- Wenn Jemand Schulden halber landesflüchtig wird, ſo ift

tigkeit.
gegen ihn ſogleich , wenn es verlangt wird , zur Aufrechnung

zu ſchreiten .

liegt die Landesflüchtigkeit Schulden halber nicht offen vor ,

ſo fann der Anſprecher durch den Gerichtspräſidenten eine öffents

liche Aufforderung erlaſſen , daß der Schuldner binnen 4 Wochen

ihn befriedige oder doch zeige , er ſei bereit , ihm hierorts Rede

zu ſtehen , widrigenfalls angenommen würde , er fei Schulden

halber ausgetreten , und demnach die Aufrechnung gezogen und

der Konkurs über ihn eröffnet würde .

S. 5 .

bei Landesab : Landesabweſende Kantonsbürger ſind in der Regel für fahs

weſenheit.
rende Anſprachen bis zur Rücfunft in den Kanton an ihrem
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auswärtigen Aufenthaltsorte zu ſuchen. Handelt es ſich aber

um eine Schuld , welche von ihnen im hieſigen Kanton kon

trahirt wurde , ſo fönnen fie dafür an ihrem Heimatsorte

belangt werden .

S. 6 .

Für denjenigen , der in andauerndem Unterſuchungsverhaf
te

bei Unter:
ſuchungsverhaf:

liegt , wird , ſofern er nicht ſelbſt einen Bevollmächtigten bes teten.

zeichnet, ein außerordentlicher Beiftand durch die Vormunds

fchaftsbehörde beſtellt, gegen welchen die Betreibung angehoben,

oder die angehobene fortgeſeßt werden kann .

Die Bezeichnung eines Bevollmächtigten oder die Beſtellung

eines Beiſtandes für einen Verhafteten hat auch ſofort zu ges

(chehen , wenn ein Gläubiger desſelben ſolches verlangt.

$ . 7.

nen.

Hinſichtlich eines Abgeſtorbenen iſt die Schuldbetreibung bei Abgeſtorbe:

gegen die Erbsmaſſe anzuheben oder die bereits angehobene

fortzuſeßen. Die Rechtsbote find dem Beſorger der Maſſa ,

oder in Abgang eines ſolchen einem der Haupterben zu Hans

den der Erbemaſſe anzulegen . Durch die Anrufung des Be

nefizium Inventarii , wenn dasſelbe bewilliget wird , wird die

Betreibung ſtille geſtellt. ( S. 505 des bürgerl . Geſeßbuches .)

Sind die Erben eines Verſtorbenen unbekannt , oder ab

weſend, ſo wird ein Kurator der Erbsmaſſe von dem Gemeinde

rathe , wo das Erbe gefallen iſt, beſtellt.

$ . 8 .

Im Falle der Ausſchlagung einer Erbſchaft iſt ſogleich zur bei Ausſchla:

Ziehung der Aufrechnung zu ſchreiten.
gung der Erbs

ſchaft.

Wurde ein Benefizium Inventarii aufgenommen , ſo iſt dies

fes als Aufrechnung zu betrachten. Nöthigenfalls iſt dasſelbe

von dem Aufrechnungsoffizium zu vervollſtändigen .

$ . 9 .

Ebenſo iſt demjenigen , der ſich unzahlbar (inſolvent) ers bel Inſolvenzs

flärt , ſogleich die Aufrechnung zu machen. Die Inſolvenzerı
Crklärung
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klärung geſchieht bei dem Botenweibel ſchriftlich oder mündlich

vor Zeugen . Die einmal erfolgte Inſolvenzerklärung fann

nicht mehr zurüdgezogen werden , ausgenommen es feien alle

angehobenen Schuldbetreibungen befriedigt.

S. 10.

bet Ariltzpflich: Der Milizpflichtige , welcher vermöge der auf ihm perſön

tigen .

lich liegenden Bürgerpflicht in Milizdienſt tritt , kann , ſolange

der Dienft dauert , weder betrieben , noch die gegen ihn anges

hobene Schuldbetreibung fortgeſeßt werden.

Der Betreibungsbeamte hat dem Anſprecher von dieſem

Hinderniſſe in der Betreibung unverzüglich Kenntniß zu geben.

S. 11 .

bei Falliten. Das Eigenthum eines Faliten kann , wenn dieſes nicht ent

weder als ſeit dem Falliment desſelben erlaufener Tags oder

Liedlohn zu betrachten iſt, oder aus den nöthigften , für feinen

und ſeiner Familie Unterhalt angepflanzten oder geſammelten

Lebenomitteln beſteht, (wo es immer gefunden wird) mit Arreft

belegt , und fol ſonach oder der daraus gezogene Erlös , auf

Anordnung des Gerichtspräſidenten , nach Abzug zwar der alls

fälligen Arreſtskoſten und einer dem Leider abzuführenden, an

gemeſſenen Belohnung , den rechtmäßigen Gläubigern nach ihrer

erlangten Kollokation zugetheilt und verabfolgt werden .

S.

Berechnung der Die in dieſem Gefeße beſtimmten Friſten fangen nicht vom

Friften .

Tage , wo die betreffende Betreibungshandlung , Mittheilung,

Anzeige u . ſ. w . geſchieht, ſondern erft am darauf folgenden

Tage zu laufen an , wenn das Gefeß nicht ausdrüdlich anders

verfügt.

Zweiter Abſchnitt.

Gang der Schuldbetreibung.

$ . 13.

Warnungebot. Sowohl für fahrende als liegende Anſprachen wird zus

erft ein Warnungsbot gelegt.

12.
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$ . 14 .

Bei Anhebung einer Schuldbetreibung muß dem Boten Inhalt des :

weibel mündlich oder ſchriftlich - der Name des Schulds
felben .

sters , der Betrag der Schuld , der Grund derſelben , 8. B. laut

Handſchrift, laut Abrechnung , für Waaren laut Ronto , für

Arbeit laut Konto, für Zins von Ol. 1000 Gültfapital u. f. w .

angegeben werden . Bei Zinsforderungen von Kapitalien foly

das Jahr angegeben werden , für welches der Zins gefordert

wird.

S. 15 .

Wenn bei einer liegenden Anſprache ju einem Grundſtüde Einginspflichtige

mehrere Einzinspflichtige ſind , wird die Betreibung gegen den

Hauptzinſer gerichtet , der dann die Obliegenheit hat , die Bes

treibung ſeinen Mitpflichtigen bekannt zu machen.

S. 16 .

Die Schuldbetreibung muß dem Schuldner unverzüglich Anfage des Bote

durch den Botenweibel oder einen beeidigten Subſtituten anges
a . an einzelne

Schuldner.

ſagt werden .

Die Anſage geſchieht an den Schuldner perſönlich , oder

in deſſen Abweſenheit an ſeine Haushaltungsgenoſſen , und

zwar in beiden Fällen ſchriftlich.

$ . 17 ..

Wenn in einem Rechtóbot für eine fahrende Anſprache b. an mehrere

mehrere Perſonen , welche in Beziehung auf dieſe Anſprache
Sduldner .

nicht in einer Rechtsgemeinſchaft mit einander ſtehen , benannt

find , ſo hat das Bot nur Wirkung hinſichtlich derjenigen Per

ſon oder Perſonen , welcher oder welchen es förmlich ange

ſagt wird .

$. 18 .

Die gegen eine unter väterlicher Gewalt , oder unter Vors c. an Bevor:
mundete.

mundſchaft ſtehende Perſon gerichtete Betreibung muß von

dem Botenweibel gleichzeitig dem Vater oder Vormund anger

zeigt werden , damit derſelbe allfällige Rechtseinſprüche geltend
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machen kann. Iſt der Vormund im Bot nicht genannt und

dem Botenweibel nicht bekannt , ſo ſoll dieß dem Anſprecher

zurückberichtet werden.

Was den in Folge eines ſolchen Nechtseinſpruches alfäls

lig entſtehenden Prozeß betrifft', ſo iſt derſelbe in der Regel

an dem Drte , wo der Vormund wohnt , zu entſcheiden , auss

genommen , wenn der Bevormundete in einem andern Gerichts

bezirke des Kantons förmlich angeſeſſen oder haushäblich iſt,

in welchem Falle der Prozeß vor dem Gerichte des leßtern

Ortes zu verhandeln ift.

d. an Chefrau Wenn eine Betreibung auf einen Ehemann nebſt Frau,

und Kinder

oder auf einen Vater nebft Rindern , die nicht eigenen Rechtes
des Haupt:

ſchuldners. find , lautet , ſo muß der Frau oder den Kindern ein außers

ordentlicher Belſtand geſeßt werden , dem die Betreibung anzus

zeigen iſt.

Damit die Beftellung eines Beiſtandes vorgenommen wer

den fann , ſoll der Botenweibel das Bot dem Gemeindevers

walter des Heimathsorts des Betriebenen anzeigen , welcher

bis zur Beſtellung des Beiſtands die Rechte der Betriebenen

zu wahren hat.

Daß und wann dieſe Anzeige an den Gemeindeverwalter

erfolgt ſei , fou dem Anſprecher vom Botenweibel zurück

berichtet werden .

Die Friſt für einen aufälligen Rechtsbarſchlag (S. 44) ift

im obigen Falle von dem Tage an zu berechnen , wo der

zuſtändige Gemeindeverwalter Kenntniß von der Betreibung

erhalten hat.

S. 19 .

Betreibungs- Wo der Botenweibel , deſſen Vater oder Sohn betrieben

Beamte.

werden ſollte, oder im umgekehrten Falle einer dicſer einen in

der gleichen Gemeinde wohnenden Schuldner betreiben wollte,

ſou die Betreibung durch den Ortsrichter geſchehen .

Bei Steuren , welche der Botenweibel in der Eigenſchaft

als Gemeindeammann zu beziehen im Falle iſt, ſoll die Betreis

bung ebenfalls durch den Drtsrichter geſcheher.
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Iſt der Ortsrichter, deffen Vater oder Sohn, im Falle, den

Botenweibel, deſſen Bater oder Sohn , oder umgekehrt dieſe

jenen zu betreiben , ſo hat fich der Gerichtspräſident mit der

daherigen Betreibung zu befaffen.

Behörden , deren Mitglied der Gemeindeammann iſt, müſs

ſen für fahrende Anſprachen von dem Gerichtspräſidenten bes

trieben werden .

In Fällen , wo der Gerichtspräſident betrieben wird , hat

der Vizepräſident zu verrichten , was ſonſt dem Präſidenten

obliegt .

Ein Beamter , an den Bote gelangen , deren Verrichtung

nicht ihm perſönlich obliegt , ſoll dieſelben ſogleich unter Anzeige

an den Anſprecher dem zuſtändigen Beamten zur Verrichtung

übertragen .

S. 20.

Von dem Tage an , wo das Warnungsbot gelegt worden Aufrechnunge
bot.

iſt, kann früheſtens (S. 41) nach Verfluß von ſechs Wochen

das zweite oder Aufrechnungsbot gelegt werden. Die Zeit wird

dergeſtalt berechnet, daß , wenn z . B. an einem Dienſtag das

erſte Bot gelegt wird, am ſechsten Dienſtag darauf das zweite

Bot gelegt werden kann.

Der Anſprecher hat das Datum des erſten Bots dem Boten

weibel bei legung des zweiten Bot8 zu bemerken .

$ . 21 .

Für inner Jahresfrift defretirte gefeßliche Steuern und Abs Fortfeßung.

gaben , für amtliche Sporteln , Gefangenſchaftsfoften und Bußens

gelder , ſowie für in Rechtskraft erwachſene richterliche Urtheile

fann ſogleich das Aufrechnungsbot gelegt werden.

Gerichtlichen Urtheilen gleich geachtet werden gerichtlich abs

geſchloſſene Vergleiche und Abſtandserflärungen von Prozeffen.

Aufällige Einwendungen gegen ein ſolches Bot fönnen bei

dem Gerichtspräſidenten angebracht werden , der fodann ents

ſcheidet, ob hierdurch die Betreibung gehindert werde oder nicht.
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S. 22.

Beſchränkung Vom Augenblide an , wo der Schuldner betrieben wird ,

im Verfügungs- fann er ſeine Fahrhabe rechtsgültig in keine Einfaßung mehr
recht.

geben , und ſeine Liegenſchaften weder veräußern noch verpfäns

den, ausgenommen der oder die Gläubiger , welche betrieben

haben , werden durch eine ſolche Verbandlung bezahlt oder

für ihre Anſprache ſicher geſtellt.

Iſt eine Einfaßung oder Gült bei dem Gemeinderathsprå

fidenten einmal angeſchrieben, oder ein Kaufsauffaß der Kanzs

lei eingegeben , und vom Gemeinderathspräſidenten vifirt, ſo

haben nur die Gläubiger , welche zur Zeit der Anſchreibung

oder Einreichung bereits betrieben haben , ſpätere nicht, Ans

ſpruch auf ſolche Sicherung.

S. 23.

Aufrechnunge:
Erhält der Anſprecher innert ſechs Wochen nach legung des

begehren .

Aufrechnungsbotes die Bezahlung nicht, ſo kann er von da an

während der für die Betreibung noch gültigen Zeit ( S. 41 )

an den Botenweibel gelangen und unter Angabe des Datumo

des zweiten Bots begehren, daß dem Schuldner die Aufrechnung

gemacht werbe.

Der Botenweibel hat dem Anſprecher den Empfang des

Aufrechnungsbegehrens ſofort anzuzeigen.

S. 24 .

Zahlungsab. Gin Gläubiger im Fahrenden fann auch , wenn er innert

ſchlag.

ſechs Wochen nach Legung des Aufrechnungsbotes die Bezah

lung nicht erhält, ftatt die Aufrechnung zu begehren , einen

Zahlungsabſchlag verlangen , d . h . einen Akt, in welchem vom

Botenweibel beſchienen wird , daß keine Bezahlung erhältlich ſei.

Der Botenweibel ſoll ſich in die Wohnung des Schulda

ners begeben , ihn über den Beſiß von Vermögen zur Rede

ſtellen , und ſich überzeugen , daß kein Guthaben vorhanden fet,

bevor er einen ſolchen Zahlungsabſchlag ausſtellt.

Dieſe Zahlungsabſchläge ſind vom Botenweibel in eine

beſondere Kontrolle einzutragen .
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Dieſer Aft bleibt ſo lange in Kraft , als der Anſprecher

für ſeine Anſprache nicht befriedigt iſt und bedarf {feiner Er

Neuerung. Er giebt dem Gläubiger das Recht, Guthaben des

Schuldners, wo es gefunden wird , mit Arreft zu belegen ;

eine weitere rechtliche Wirkung hat er nicht.

$ . 25 .

Beim Einlangen eines Aufrechnungsbegehr
ens

rolle der Anfeßung des

Botenweibel im Einverſtändniß mit dem Gerichtsſchreiber und Kufrecimunges

Ortsrichter den Aufrechnungstag ſogleich beſtimmen und der ziehung des

Gerichtsſchreiber denſelben in eine zu führende kontrolle ein- Aufrechnungs
begehrens.

tragen . Der zur Aufrechnung beſtimmte Tag iſt dem Schulds

ner ſchriftlich anzuzeigen.

Das Aufrechnungsoffizium (Botenweibel , Ortsrichter und

Gerichtsſchreiber) hat ſodann inner vier Wochen vom Aufrechs

nungsbegehren an die Aufrechnung zu vollenden, dieſelbe dem

Gerichtspräſtdenten zur Ausſchreibung des Konkurſes einzus

ſenden und , daß beides geſchehen ſei, dem Anſprecher anzus

zeigen .

Die Ziehung der Aufrechnung unterbleibt:

a . wenn der Schuldner ſich ausweist, den Anſprecher bes

zahlt oder befriedigt zu haben ;

b. wenn der Anſprecher Aufſchub ertheilt. Im Laufe

einer Betreibung fann jedoch ohne Verwirkung der

Triebrechte und ergangenen Koſten , nur einmal ders

geſtalt Aufſchub ertheilt werden . Der Anſprecher hat

ſodann beim Botenweibel ein neues Aufrechnungsbes

gehren zu ſtellen.

Sollte ein Botenweibel fich beigehen laffen , die Anzeige

von der Vollendung und Abſendung der Aufrechnung zu mas

chen , ohne daß dieſes wirklich geſchehen iſt , ſo ſoll er nach

Vorſchrift des Polizelſtrafgeſezbuches wegen Amtspflichtver

leßung beſtraft werden , und zwar ohne daß er mit der Ent

ſchuldigung , die Aufrechnung fei angefangen aber noch nicht

vollendet geweſen , oder andern dergleichen Ausreden gehört

wird .

I. Bd. 34
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S. 26 .

Kelage gegen den Erhält der Anſprecher dieſe Anzeige nicht in der fünften
Botenweiber.

Woche vom Aufrechnungsbegehren an , fo fann er Klage bei dem

Gerichtspräſidenten führen , welcher an den betreffenden Botens

Androhungs- weibel einen Androhungsbefehl erläßt , daß , wenn er binnen

befehl.

14 Tagen nicht den Ausweis leiſte , der Anſprecher fei bezahlt,

ihm, dem Botenweibel ſelbſt , die Aufrechnung werde gemacht

werden . Der Aufrechnungstag wird ihm in dieſem Androhungs

befehl zugleich angezeigt. Derſelbe iſt in die dritte Woche nach

Einlangung der Klage anzuſeßen .

Der Gerichtspräſident hat dem Anſprecher den Empfang

des Aufrechnungsbegehrens gegen den Botenweibel unverweilt

zu beſcheinigen.

Der Botenweibel hat dem Gerichtspräſidenten den Befehl

fammt den Verrichtungskoſten zu bezahlen , ohne dieſelben

jemanden anrechnen zu fönnen , und fann überdieß mit einer

Ordnungsbuße belegt werden.

Am feſtgelegten Tage ſoll ohne weitere Mahnung des An

ſprechers der Gerichtspräſident mit Zuzug des Ortsrichters und

des Gerichtsſchreibers dem Botenweibel die Aufrechnung ziehen

und den Konkurs über denſelben ausſchreiben .

Sowie der Botenweibel zahlt , tritt er in die Fußſtapfen des

bezahlten Gläubigers , jedoch nur für die Anſprache und für

die Koſten bis und mit dem Aufrechnungsbegehren. Er iſt

auch gehalten , die Betreibung gegen den Schuldner von Neuem

anzuheben.

S. 27 .

Klage gegen den Erhält der Unſprecher binnen vier Wochen , nachdem er

Gerichtspräſis

denten. Klage bei dem Gerichtspräſidenten geführt, die Bezahlung oder

die Anzeige der dem Botenweibel gezogenen Aufrechnung nicht,

fo kann er ſich an die Juſtizkommiſſion des Obergerichts wen

Grefution. den , welche den Gerichtspräſidenten mittels Erefution zu ſofor

tiger Bezahlung der Anſprache nebſt Koften anhaltet , und dens

ſelben überhin mit einer Ordnungsbuße belegen fann .
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Der Gerichtspräſident tritt ſodann in die Fußſtapfen des

von ihm bezahlten Gläubigers gegenüber dem urſprünglichen

Schuldner , jedoch nur für die Anſprache und für die Koſten

bis und mit dem Aufrechnungsbegehren. Er iſt auch gehalten ,

die Betreibung gegen den urſprünglichen Schuldner von Neuem

anzuheben.

S. 28 .

Ungeachtet der vorhergehenden Beſtimmungen verliert der Fortbauren des
Anſpruchsrecht

Gläubiger ſein Anſpruchsrecht auf den Schuldner ſelbſt nicht, auf den Schuld

bis er bezahlt iſt.
ner .

S. 29.

Das Aufrechnungsoffizium hat für die Anweſenheit des

Schuldners am Aufrechnungstage zu ſorgen.

Die Ziehung der Aufrechnung geht in folgender Weiſe Verfahren bei

vor fich:

Vollziehung der

Aufrechnung

a . Das Aufrechnungsoffizium begiebt fich am feſtgelegten

Tage , je nach Umſtänden insgeſammt oder zum Theil,

in das Haus des Schuldners und fordert dieſen bei

Eiden auf : ihm eine namentliche Angabe über feinen

ſämmtlichen Vermögenss und Schuldenzuſtand im Lies

genden und Fahrenden zu machen und mit Treue und

Wahrheit jede an ihn geſtellte Anfrage zu beantworten.

Worauf dasſelbe alle von einigem Belang oder Werth

befundenen Schriften u. d . gl. zu Handen nimmt , dars

über ein Verzeichniß anfertigt, und dafür dem Schuld

ner auf Verlangen einen Empfangſchein zuſtellt.

b. Das Aufrechnungsoffizium hat dann ferner ſorgfältig

die vorhandene Fahrniß nachzuſuchen und ohne Auss

nahme, nöthigenfalls unter Zuziehung von Sachkundis

gen, alles Vorgefundene zu inventiren und abzuſchäßen.

Gegenſtände von Werth werden, inſoweit es ſich thun

läßt , unter Siegel gelegt oder zur Hand genommen.

Von den vorhandenen Lebensmitteln wird dem Schulds



234

ner ſoviel belaſſen , als zu ſeinem und ſeiner Haushal

tung nöthigen Unterhalt erforderlich iſt , vorausgeſeßt,

daß er fich die Lebensmittel nicht ſelbft zu verdienen im

Stande ſei.

c. Sind die Fahrniffe in einer Einſaßung begriffen , oder

werden ſie zum Theil oder ganz von Jemand als Ei

genthum zurüdgefordert, ſo iſt nichts deſto weniger alles

Vorhandene aufzuſchreiben und abzuſchäßen, allein gleich

zeitig von einer ſolchen Einſaßung oder Anſprache im

Aufrechnungsverbale Vormerkung zu machen.

d . Falls Fahrniffe des Schuldners anderwärts ſich befinden

follten , hat das Aufrechnungsoffizium deren Inventas

riſirung und Abſchabung bei der betreffenden Gerichts

ſtelle eines ſolchen Drts nachzuſuchen und von dieſer

zu verlangen , daß die Inventur und Abſchaßung innert

acht Tagen ihm zugeſchict und nebenhin die darin vers

zeichneten Effekten ſeiner Verfügung überlaſſen werden .

Liegen ſolche Fahrniffe aufällig außerhalb dem Kanton

ſelbſt, ſo iſt nöthigenfalls ein ſolches Begehren durch

die Regierung an Behörden zu ſtellen.

e. Sodann geht das Aufrechnungsoffizium zur Abſchaßung

oder Gantwürdigung der Liegenſchaft über und macht

über jede dieſer eine beſondere Schaßung, woju , nady

Umſtänden , ebenfalls Sachkundige zugezogen werden

mögen.

Nachdem dieſe Schaßung berichtigt, iſt eine genaue

Beſchreibung über jede Liegenſchaft unter Angabe ihrer

Begrenzungen (Anſtöße), Rechte, Beſchwerden und der

auf ihr haftenden Schulden , mit Zinſen und Martzin

fen beſonders abzufaffen .

Um hierbei die größtmögliche Vollſtändigkeit zu erhal

ten , follen die Gülten- und Kaufsprotokolle , Erbs ,

Kauf-, und Tauſchbriefe, ſowie anderwärtige Urkunden

und Schriften nachgeſehen und aufällige Einzinſer eben

falls einvernommen werden .

m
a
n
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f. Beſißt der Schuldner ſeine Liegenſchaft in einem andern

Gerichtsbezirke, als er wohnt , ſo ftellt das Aufrech

nungsofficium an den Gerichtspräſidenten , inner deſſen

Amtskreis dieſelbe liegt , das Begehren : die Aufrechnung

über eine ſolche Liegenſchaft, die Ausfertigung des das

herigen Liegenſchaftsbeſchriebes und die Abſchaßung der

Liegenſchaft durch das dortige Aufrechnungsoffizium ,

unter Vorberufung des Schuldners vornehmen zu laſs

ſen und dieſe Aften , gehörig ausgefertigt, ſpäteſtens

innert vierzehn Tagen nach ergangener Einladung ein

zuſenden.

8. Sobald das Liegenſchafts -Verzeichniß ausgefertigt iſt, ſo

ſchreitet das Aufrechnungsoffizium , wenn möglich , zur

Aufnahme des Verzeichniſſes deffen vor , was und an

wem der Schuldner zu fordern hat , oder wofür er mit

andern in Rechnung ſteht.

h. Hiernächſt fertigt dasſelbe das Verzeichniß der fahren :

den Schulden des Debitoren an , bei welchem Anlaſſe

dieſer zu befragen iſt: ob die Anſprecher eine Hypo

thek für ihre Anforderung haben , ferner ob er alfällig

Bürgſchaft geleiſtet habe , für wen , an wen und für

welche Summe ?

i . Falls ſich bei der Aufrechnungsverhandlung etwas Zwei

deutiges oder Verdächtiges vorfinden ſollte, ſo iſt fol

ches im Aufrechnungsverbale vorzumerken , ſowie die

jenigen Perſonen , die hierüber Auskunft ertheilen kön

nen , namentlich darin zu benennen und dem Gerichts

präſidenten unverweilt Bericht zu erſtatten , welcher das

Angemeſſene zu verfügen und dafür zu ſorgen hat , daß,

wenn die Sache ſich dazu eignet , der Strafprozeß gegen

den Verdächtigen eingeleitet werde.

k. Sollte der Schuldner dem Befehle des Aufrechnungs

offiziums, bei der Aufrechnung anweſend zu ſein , oder

andern Verfügungen des Offiziums nicht gehorſamen , ſo

hat der Gerichtspräſident denſelben durch Polizeidiener
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dem Aufrechnungsoffizium zuführen zu laſſen , auch

nöthigenfalls ſtrengere Maßregeln zu ergreifen.

Wenn nachgewieſen werden kann , daß die Aufrechnungos

beamten ſich behufs der Ziehung der Aufrechnung nicht in die

Wohnung des Schuldners begeben , und daſelbſt die Aufrechs

nung nicht möglichſt volftändig vollzogen haben , ſo haften fie

für die Schulden , wegen welchen die Aufrechnung gemacht

werden mußte.

$ . 30 .

Vorſorgen. Vom Augenblicke an , wo die Aufrechnung gemacht wird,

hat das Aufrechnungsoffizium fowohl für die Verwaltung als

die Sicherſtellung des liegenden und fahrenden Vermögens des

Schuldners bis zur Eröffnung des Konkurſes je nach Umſtän

den entweder von ſich aus zu ſorgen , oder dasſelbe durch den

Schuldner ſelbſt , oder einen eigens hiefür beſtellten Sachwalter

beſorgen zu laſſen.

Gegenſtände , welche bei längerer Aufbewahrung zu Grunde

gehen würden , find ſchon vor dem Konkurstage auf Anord

nung des Offiziums zu veräußern .

Die dießfalls vom Aufrechnungsoffizium getroffene Ver

fügung ſoll der Aufrechnung nachgetragen und ſo zur Kennt:

niß des Gerichtspräſidenten und Konkursoffiziums gebracht

werden .

S. 31 .

Einſendung der Die Aufrechnung, begleitet mit einem vollſtändigen Aus
Aufrechnung

.

zug aus dem Botenbuch nebſt den vorgefundenen Schriften,

Rechnungsbüchern u. f. w. und den verfertigten Abſchaßungen

über ſämmtliche Fahrniſſe und Liegenſchaften , durch alle Mits

glieder des Aufrechnungsoffiziums unterſchrieben , muß entwes

der durch einen Erpreſſen oder am nächſten Poſttage darauf

Beſondere Vor: an den Gerichtspräſidenten eingeſandt werden.
ſchrift, wenn die

$. 32.

wegen einer lies

gend. Anſprache Ergeht die Aufrechnung wegen einer liegenden Anſprache,

gezogen wird." ſo zieht ſie bei dem im Kanton Luzern Angefeffenen die Auf«

Aufrechnung
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rechnung über deffen ſämmtliches Vermögen nach fich, und der

Konkurs muß demnach , im Falle , wo der Schuldner nicht

in der Gemeinde wohnt , inner welcher fich die Liegenſchaft

befindet, an ſeinem eigentlichen Wohnorte gegen ihn vollführt

werden – er mag dann da oder noch anderwärts Liegens

ſchaften beſigen oder nicht, weßnahen die Aufrechnung über

ein folch liegendes , nebſt einem vollſtändigen Auszug aus dem

Botenbuch , beide durch die betreffenden Aufrechnungsbeamten

unterzeichnet und durch den Gerichtspräſidenten viſirt, auch von

dem leßtern ſogleich an den Gerichtspräſidenten des Wohnorts

des Schuldners zu überſchicken iſt, damit auch allda gegen ihn

ſogleich zur Aufrechnung geſchritten werde.

Iſt hingegen der Liegenſchaftsbeſißer nicht im Kanton Luzern

angeſeffen , ſo ergeht der Konkurs über die Liegenſchaft vor dems

jenigen Konkursgericht, inner deſſen Amtsfreiſe diefelbe ſich bes

findet.

S. 33 .

In der Aufrechnung, wenn ſie in Folge Schuldbetreibung Vormerkung der

erfolgt , ſollen der oder die Gläubiger, welche die Aufrechnung begehren in der

verlangt haben , mit Angabe des Betrages ihrer Anſprache be- Aufrechnung.

merft werden .

Langt nach Abſendung der Aufrechnung an den Gerichts

präſidenten noch ein Aufrechnungsverlangen ein, ſo iſt demſelben

ſolches von dem Botenweibel anzuzeigen , damit Leßterer auf

der Aufrechnung nachtragen fann, daß auch für dieſe Anſprache

die Aufrechnung gezogen ſei.

S. 34 ,

Der Gerichtspräſident ſolu innert 14 Tagen , nach dem ihm Ausſchreibung

die Aufrechnung eingeſandt wurde , den Konkurs ausſchreiben. des Konkurſes.

Verſäumt der Gerichtspräſident dieſe geſebliche Friſt, ſo ſolu

er durch die Juftizkommiſſion des Obergerichts mittelft Ereku

tion zur Erfüllung ſeiner Pflicht angehalten und überdies nach

Vorſchrift des Polizeiſtrafgeſeßes mit einer Ordnungsbuße be

legt werden .
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Die Ausſchreibung unterbleibt nur dann , wenn der Schulds

ner fich ausweist , daß er alle diejenigen , für welche die Auf

rechnung gezogen wurde , befriediget habe. Dieſer Ausweis

muß fich auf alle Gläubiger erſtrecken , welche bis zum Augens

blicke, wo der Ausweis geleiſtet wird , die Aufrechnung verlangs

ten , und nicht bloß auf diejenigen , für welche fie urſprünglich

gezogen wurde.

Iſt dieſer Ausweis geleiſtet, ſo fält die Aufrechnung dahin,

und dem Schuldner ſind ſeine Rechnungsbücher, Schriften u . ſ. w.

an die Hand zu geben .

$. 35 .

Gänzliche Still : Von dem Augenblicke an , wo einem Schuldner die Aufe

ſtellung im Ver :

fügungsrecht.“ rechnung gemacht wird , bis dieſelbe wieder gehoben ſich befin

det, iſt derſelbe in jedem Verfügungsrecht über alles , was ihm

gehört , oder in deſſen Beſtß er ſich befindet, eingeſtellt, und

jede Verabwandlung, mit Ausnahme der nöthigen Lebensmittel,

iſt als Verſchlagniß (betrüglicher Banferott) zu behandeln.

S. 36 .

Wenn eine bloß über Fahrendes gezogene Aufrechnung an

den Gerichtspräſidenten gelangt , aus welcher ſich ergiebt , daß

das vorhandene Guthaben nicht hinreicht, um die Konfurskoſten

zu decken , ſo hat er ſolches dem oder den Anſprechern , für

welche die Aufrechnung gezogen wurde , anzuzeigen.

Unzahlbarkeitas Der oder die Anſprecher können hierauf verlangen , daß

Urkunde.

der Stonkurs dennoch ausgeſchrieben werde, wobei fie 20 Franken

auf Rechnung der Konkurskoſten zu erlegen haben ; oder der

Anſprecher kann eine Urkunde der Unzahlbarkeit verlangen , d. h.

einen Aft , in welchem von dem Gerichtspräſidenten beſchienen

wird , daß der Schuldner kein Vermögen beſiße , woraus der

Anſprecher bezahlt werden könne. Dieſen Fall ausgenommen

foll ohne Zögerung die Ausſchreibung des Konkurſes vorges

ſchriebener Maßen erfolgen.

Die Unzahlbarkeitsurkunde iſt mit dem Siegel des Gerichtss

präſidenten oder demjenigen des Gerichts zu verſehen.
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Dieſe Urfunde bleibt ſo lange in Kraft, als der Anſprecher

für ſeine Anforderung nicht befriedigt iſt, und bedarf keiner

Erneuerung . Sie giebt dem Gläubiger das Recht, Vermögen

des Schuldners, wo ſich ſolches vorfindet , mit Arreſt zu bes

legen ; eine andere rechtliche Wirkung hat ſie nicht.

S. 37 .

Hat einer für feine fahrende Anſprache eine Einſabung Betreibungsvers

oder Fauftpfänder, ſo kann er ſich fürdie Bezahlung zunächft Farben ,bei Gins

an dieſe auf nachſtehende Weiſe halten. Fauftpfänder.

Wenn der Anſprecher eine Einſakung hat , kann er ſechs

Wochen nach legung des Aufrechnungsbotes ſtatt der Voll:

ziehung der Aufrechnung die Verſteigerung der Pfänder for

dern , die inner der gleichen Zeit zu erfolgen hat, während wels

cher die Aufrechnung gezogen werden müßte. Der Tag der

Steigerung iſt dem Anſprecher anzuzeigen .

Das gleiche Recht , wie ein Einfaßungsinhaber hat der

Beſtandgeber hinſichtlich der Effekten , welche für den Mieth

oder Pachtzins haften.

Im Falle eines Fauſtpfandes fann fechs Wochen nach Les

gung des Aufrechnungsbotes der Anſprecher an ſeinem Wohns

ort die in Handen habenden Pfänder unter richterlicher Auf

fitcht verſteigern laffen. Der Tag der Steigerung iſt dem

Schuldner anzuzeigen. Wenn das Fauſtpfand in Gültbriefen,

Aufſchlägen u . ſ. w . beſteht, kann der Gläubiger fechs Wochen

nach gelegtem Aufrechnungsbote an ſeinem Wohnorte vor dem

Botenweibel das Pfand in vollem Nennwerthe nebſt Markzins

fich aneignen , wo er dann gehalten iſt, dasjenige , um was

allfällig dasſelbe ſeine Anſprache überſteigt , bei dieſem Boten

weibel zu Handen des Schuldners zu deponiren . Dem Less

tern iſt der Tag dieſer Verhandlung anzuzeigen.

S. 38 .

Wenn einem Dienſtboten oder Geſellen bei ſeinem Austritte Betreibung für

aus dem Dienſte der gebührende Lohn von der Dienſtherrſchaft Dienſtboten:
lohn.

nicht ausbezahlt wird , ſo kann derſelbe verlangen , daß binnen

I. b . 35
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acht Tagen eine Pfändung für den Lohn nebſt allfälligen

Verpflegungskoſten von 1 Franken per Tag bei dem Dienſtherrn

vorgenommen und die Pfänder ſofort verſteigert werden. (S. 669

des bürgerlichen Gefeßbuches .)

S. 39 .

Schuldbetrei- Ergeben ſich bei einer Betreibung für eine fahrende An

bung auf Ges ſprache auf eine Gemeindebehörde zu Handen der Gemeinde
meinden .

( S. 19 ) Schwierigkeiten , ſo wird die Juftizkommiſſion des

Obergerichts die jeweilen den Umſtänden angemeffenen Erekur

tionsmaßregeln anordnen , um dem Anſprecher zur Zahlung

zu verhelfen.

$ . 40 .

Ginſchreiten we: Werden auf einen und den nämlichen Schuldner fo zu ſagen

genVermuthung in der gleichen Zeit von mehrern Gläubigern Schuldbetreibungs
pon Betrug.

bote gelegt , ſo daß einer der Gläubiger oder der Botenweibel

ſelbft zur Vermuthung eines vorhandenen Betrugs oder zu bes

ſorgenden Verlurſtes veranlaßt wird , ſo haben dieſe , die eine

ſolche Wahrnehmung machen , dieſelbe auch unverweilt und im

Geheimen dem Gerichtspräſidenten mitzutheilen , damit derſelbe,

ohne unnöthiges und öffentliches Aufſehen zu erregen , vom

Zuſtande des angetriebenen Schuldners genaue Kenntniß ers

halten , denſelben darüber einvernehmen , und je nach Umſtänden

zur Sicherheit der verſchiedenen Anforderer die der Sache

angemeſſenen Anordnungen treffen kann .

S. 41 .

Erlöſchung der Betreffend die Erlöſchung einer Betreibung , To gelten fols

Betreibung. gende Beſtimmungen :

A. Wenn nach Verfluß eines Jahres von legung des

Warnungsbots an die Aufrechnung noch nicht vollzogen iſt,

ſo erlöſcht die Betreibung und muß von neuem angehoben

werden , ausgenommen

1. wenn durch Abhaltung eines Benefizium Inventarii

( S. 7) oder
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2. durch perſönlichen Militärdienſt (S. 10) die Verjährung

unterbrochen wird ;

3. wenn die Nichtbeendigung der Betreibung in einer

Säumniß oder Unterlaſſung des Betreibungsbeamten

ihren Grund hat , in welchem Falle dann die Betrei

bung gegen Leßtern fortgeſegt werden kann (SS . 26

und 27) .

B. Wenn die Aufrechnung vollzogen iſt, aber nach deren

Ziehung binnen acht Wochen die Ausſchreibung des Konkurſes

nicht erfolgte , ſo erlöſcht die Aufrechnung. Iſt dieſe Erlös

ſchung die Folge von Saumſeligkeit der Beamten (SS . 31

und 34) , ſo werden dieſelben die Schuldner derjenigen An

ſprecher, welche die Aufrechnung anbegehrt haben . So wie ſie

bezahlt haben , treten fie in die Fußſtapfen der von ihnen

bezahlten Gläubiger, jedoch nur für die Anſprache und nicht

für die Roften .

S. 42 .

Während den Rechtsſtilſtänden kann keine Betreibung an- Rechtsſtill

gehoben und eine angehobene nur inſoferne fortgeſegt werden,
ftände.

als das Aufrechnungsbot ſchon vier Wochen vor dem Rechts

ſtilſtande gelegt wurde.

Der Rechtsſtilſtand dehnt ſich dahin aus , daß die Zeit

desſelben gar nicht gerechnet wird , dergeſtalt daß 3. B. wenn

ein Gläubiger das erſte Bot am Tage vor dem Eintritt des

Stillftandes gelegt hat , er erſt ſechs Wochen nach Ausgang

desſelben das zweite Bot auf den Schuldner ergehen laſſen fann .

Ein Darſchlag des Rechtes oder einer Gegenrechnung hat

dagegen auch während des Rechtsſtilſtandes zu erfolgen .

Durch den Rechtsſtilſtand wird die Anwendung des S. 40

nicht ausgeſchloſſen.

S. 43 .

Ein Rechtsſtilſtand findet ſtatt : Fortfeßung

vom 24. Chriftmonat einſchließlich bis zum 13. Jänner

einſchließlich , alſo während zwanzig Tagen ;

a.
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b. von dem Palmſonntag einſchließlich bis zum erſten Sonn

tag nach Oſtern , ebenfalls einſchließlich , alſo während

15 Tagen ;

c. vom heiligen Jakobstag (25. Heumonat) einſchließlich bis

zum erſten Herbſtmonat ausſchließlich, alſo während 38

Tagen .

Rechtsbarſchlag.

Dritter Abſchnitt.

Von dem Rechtsbarſchlag und der Gegenrechnung.

S. 44.

Wenn einem Schuldner für eine fahrende oder liegende Ans

ſprache ein erſtes Bot gelegt wird , und er die Anſprache gar

nicht oder nicht ganz ſchuldig zu ſein glaubt , ſo hat er dieſes

inner 14 Tagen , den Tag , wo das Bot gelegt wird , nicht

mitgerechnet, dem Botenweibel anzuzeigen . Der Tag , von

welchem die Friſt zu laufen anfängt , ſoll im Warnungsbote

bemerkt werden .

Beſtreitet der Schuldner die Forderung nur zum Theil , ſo

foll er anzeigen , wie viel er davon anſtreite.

Der Botenweibel iſt ſchuldig , den erfolgten Rechtsbarſchlag

in das Botenbuch einzutragen und hievon dem Anſprecher ſos

gleich Kenntniß zu geben .

S. 45 .

Der Rechtsbarſchlag hat die Wirkung, daß die Betreibung bis

zu erfolgten Einverſtändniß oder rechtlichem Entſcheid ſtille ſteht,

und daß bis zur Beſeitigung desſelben für die gleiche Anſprache

feine neue gültige Betreibung angehoben werden kann.

Jedoch kann der Anſprecher vorſorglich das Aufrechnungs

bot legen . Es darf aber das Begehren für Ziehung der Auf

rechnung erſt dann geſtellt werden , wenn der Rechtsdarſchlag

beſeitigt iſt, und ſeit legung des Aufrechnungsbote fechs Wo:

chen verfloſſen ſind.

Wenn der Rechtsdárſchlag durch Einverſtändniß gehoben

wird , ſo iſt dieſes am Botenbuche vorzumerken .

Wirkung des

Rechtsbar:

ſchlage.
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Wird nur ein Theil der Forderung angeſtritten , lo fann

für den kanntlichen Theil mit der Betreibung fogleich fortges

fahren werden .

S. 46 .

Hat der Betriebene gegen die Anſprache felbft, um die er Gegenforderung

betrieben wird , nichts einzuwenden , glaubt aber hinwieder eine

Anſprache an demjenigen machen zu können , der ihn betreibt,

und will dieſelbe geltend machen , ſo hat er ſeinen Gläubiger

innert vierzehn Tagen ebenfalls zu betreiben.

Die Wirkung hievon iſt, daß der Erſtbetriebene ſo viel als

ſeine Forderung beträgt, hinter Recht legen kann , wo ſelbe ſo

lange liegen bleibt, bis über die Gegenforderung vor dem Rich

ter desjenigen , gegen den ſie geht , entſchieden iſt.

Jedoch ſoll ein allfällig über die Gegenforderung fich erhes

bender Prozeß innert vier Wochen vom Rechtsdarſchlage an

mittelſt Einlegung der Klage anhängig gemacht werden. Auch

ſoll es demjenigen , gegen welchen dergeſtalt eine Gegenfors

derung geltend gemacht wird , freiſtehen , dieſelben neben ſeiner

Anforderung vor dem Richter desjenigen , den er zuerſt betries

ben , zur Entſcheidung zu bringen.

S. 47 .

In anderer Weiſe iſt eine Gegenforderung nicht zu berück

fichtigen. Als Gegenforderung ( Gegenrechnung ) iſt es jedoch

nicht anzuſehen , wenn der Betriebene die Forderung , für

welche er betrieben iſt, nicht oder nur theilweiſe ſchuldig fein

wil , wegen Leiſtungen , welche aus dem gleichen Rechtsges

ſchäfte wie die Forderung hervorgegangen ſind, oder gemäß

offener Rechnung, in welcher er mit dem Forderer laut Kors

reſpondenz oder Büchern ſteht. Für dieſe Fälle iſt einfach Recht

darzuſchlagen .
Unterlaffung des

$ . 48 Rechtsbar.

fchlags od. Gela

Wird inner 14 Tagen nach einem gelegten erſten Bot weder tendmachung

Recht dargeſchlagen, noch eine Gegenforderung auf die obgedachte einer Gegenfor:
derung.
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Weiſe ( S. 46 ) geltend gemacht, ſo kann mit der Betreibung,

ohne daß auf ſpätere Einwendungen mehr Rüdficht genommen

wird, fürgefahren , und der Betriebene zur Zahlung angehalten

werden. Eine Hinterrechtlegung fou in dieſem Falle nicht

ftatt finden , ſondern der Betriebene mag , wenn er glaubt mit

Unrecht zur Zahlung angehalten worden zu ſein, nachhin , unter

Beweis deſſen , die geleiſtete Zahlung zurückfordern , ſowie eine

allfällige Gegenforderung, ſpäter geltend machen.

S. 49.

Beſchwerde geg. Sollte ein Schuldner bei Empfang des zweiten Bots fich

die Betreibung, zu beſchweren haben , daß ihm das erſte Bot nicht ordentlich

nach Vorſchrift des Gefeßes angelegt und er dadurch gehindert

worden ſei , Recht darzuſchlagen oder ſeine Gegenforderung

geltend zu machen , ſo fann er ſich binnen acht Tagen an den

Gerichtspräſidenten wenden, welcher die Beſchwerde unterſuchen

und verfügen wird, ob mit der Betreibung fürgefahren werden

könne oder nicht.

Gegen die Verfügung des Gerichtspräſidenten kann an die

Juſtizkommiſſion des Obergerichts refurrirt werden .

S. 50 .

Spezifikation. Wenn jemand um eine Summe betrieben wird und dar

über Spezifikation fordert , ſo iſt der Anſprecher verpflichtet,

eine ſolche dem Schuldner durch den Botenweibel zuſtellen zu

laſſen , und in dieſem Falle fängt die vierzehntägige Friſt für

Darſchlagung des Rechts oder Geltendmachung einer Gegens

forderung erſt von der Zuſtellung der Spezifikation zu lau

fen an.

S. 51 ,

Strafe der

Trölerei .
Wenn ein Rechtsbarſchlag (S. 44) oder eine nach $ . 56

geforderte lInterſuchung fich als gånzlich muthwillig und unbe

gründet ergeben ſollte, ſo iſt der Schuldner nach S. 28 des Pos

lizeiſtrafgeſeßes zu beftrafen ,
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S. 52 .

Die gleiche Strafe fou denjenigen treffen , der eine offen: Fortfeßung .

bar widerrechtliche Betreibung anhebt.
t

Vierter Abſchnitt.

Von den Pflichten der Schuldbetreibungsbeamten.

$. 53 .

Alle Schuldbetreibungsbeamten haben die ihnen durch das Beſtrafung der
Betreibungsbe:

Gefeß aufgetragenen Verrichtungen bei den im Strafgeſebbuche amten .

wegen Amtspflichtverlegung angedrohten Strafen pünktlich zu

erfüllen .

S. 54.

Dieſelben haben über ihre Verrichtungen ein Protokoll zu Botenbudy.

führen. Dasjenige des Botenweibels , Botenbuch , ſoll genau

den Gläubiger, den Schuldner, den Betrag und den Grund der

Anſprache, die Betreibungshandlung und den Tag , wann dieſe

geſchehen , angeben. Der Botenweibel iſt verpflichtet, das

Botenbuch Tag für Tag nachzutragen ; die vorläufige Eintra

gung der Bote in ein Tagebuch ( Journal ) iſt unterſagt.

Ueber die hinter Recht gelegten Gelder , ſowie über die Kontrollen .

ausgeſtellten Zahlungsabſchläge hat der Botenweibel ein beſons

deres Buch oder Kontrolle zu führen.

$ 55 .

Die Betreibungsbeamten haben überhin die ſchriftlich an ſie Aufbewahrung

der Briefe .

gelangten Schuldbetreibungsbegehren wenigftens ein Jahr lang

aufzubewahren.

Bei deren Eröffnung haben fie feineswegs das Datum, uns

ter welchem ein ſolch eingelangter Brief geſchrieben worden iſt,

fondern dasjenige ſeines Empfanges einzuſchreiben.

S. 56.

Die Botenweibel find nebenbei verpflichtet, die ihnen ſchrift: Beſorgung der
Aufträge.

lich zukommenden Schuldbetreibungsaufträge, bei welchen der
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Schuldner gänzlich unbekannt iſt , ſogleich dem Anſprecher wies

der zu übermachen ; diejenigen ſolcher Aufträge hingegen , von

welchen der Schuldner bekannt iſt , aber die von dem Weibel

eines andern Botenbezirkes zu verrichten ſind , ſollen ſogleich

dem betreffenden Botenweibel übermacht und unter Nachnahme

von 1 BB. 5 Rp. dem Anſprecher ſchriftliche Anzeige gemacht

werden .

S. 57.

Unterſuchung Die Gerichtspräſidenten ſollen von Zeit zu Zeit die Boten

und Kontrollen bücher, ſowie die Kontrollen über die hinterlegten Gelder und

durch6.Gerichts- ausgeſtellten Zahlungsabſchläge unterſuchen , ob diefelben ordent.
präſidenten.

lich und vorſchriftsgemäß geführt werden , und ob die Gelder

vorhanden ſeien .

$ . 58.

Abgabe der Wird die Stelle eines Rechtsbetreibungsbeamten durch Tod

Botenbücher.

oder Abänderung erledigt, ſo ſoll das von ihm geführte Boten

buch an das Bezirksgericht abgegeben und in deffen Archiv

aufgehoben werden .

Der Nachfolger kann es dort zu allfällig nöthigem Ges

brauche entheben .

Fälle 8. Arreſts.

Fünfter Abſchnitt.

Von der Schuldbetreibung mittelft Arreftlegung

im Beſondern.

S. 59.

Für eine Schuldanſprache kann auf Guthaben des Schulds

ners ein Arreſt gelegt werden , in folgenden Fällen :

A. Bei inlàndiſchen ( im Kantone wohnenden )

Schuldnern.

1. Wenn der Schuldner keinen ordentlichen Wohnſit hat,

wo er betrieben werden könnte.

2. Wenn der Schuldner Anſtalten macht, ſeine Sachen aus

dein Rantone zu ziehen .
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3. Wenn der Anſprecher im Beriße eines Zahlungsabſchla

ges ( S. 24) oder einer Urkunde der Unzahlbarkeit des

Schuldners (S. 36) fich befindet , oder die Unzahlbarkeit

ſonſt notoriſch iſt.

Ade im Umkreiſe der Eidgenoſſenſchaft wohnenden Schweis

zer werden gleich inländiſchen Schuldnern behandelt.

B. Bei ausländiſchen Schuldnern .

1. Wenn der Schuldner fich nicht ausweiſen kann , daß er

im Auslande einen ordentlichen Wohnfiß habe , wo er

belangt werden kann , und daß er zahlungsfähig ſei.

2. Wenn im ausländiſchen Wohnorte des Schuldners die

Rechtspflege von dem zuſtändigen Gerichte verweigert

oder ungebührlich verzögert wird.

3. Wenn man an einem Ausländer Anſprüche hat , die im

Kanton entſtanden oder da zu erfüllen find.

Die Beſtimmungen von Verträgen mit auswärtigen Stag

ten bleiben vorbehalten .

$. 60.

Hinſichtlich der Geltendmachung der Pfandrechte auf eins Geltendmachung

gebrachte Fahrniß, auf Vieh, ſo an fremdem Futter geſtanden,
der Pfanbrechte

auf verkauftes bewegliches Gut und dergleichen , verbleibt es

bei den beſondern Beſtimmungen des bürgerlichen und des

Konkursgefeßes.

S. 61.

Gegen Falliten fann ein Arreſt nur zu Gunſten der Ron: Arreft gegen
Falliten .

furomaſſe ftatt finden .

S. 62.

Es ſoll jeweilen nur ungefähr ſoviel Eigenthum des Umfang des
Arreſts.

Schuldners mit Arreft belegt werden , als zur Tilgung der

Anſprache nebſt Koften wohl hinreicht.

$ . 63.

Der Arreft wird von dem Gerichtspräſidenten bewilliget, Bewilligung des

inner deſſen Gerichtskreis die zu verarreſtirende Sache liegt .
Arrefte .

I. Bd. 36
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Der Bewerber iſt aber gehalten , das Daſein einer Anſprache

und eines geſeßlichen Grundes zur Anlegung des Arreſtes

glaubwürdig zu beſcheinigen oder darzuthun .

S. 64.

Fortſeßung. Wird die Beſcheinigung nicht genügend geleiſtet, ſo kann

der Arreſt, wenn die Anſprache nach den angeführten Thats

umſtänden nicht ganz unbegründet und die Gefahr des Ver

lurſtes ohne Arreſt wahrſcheinlich iſt, gegen eine vom Bewerber

zu leiſtende angemeſſene Sicherheit für Koſten- und Schaden

erſaß dennoch bewilliget werden .

Sicherheitslei:

ftung.

S. 65 .

Wenn ein nicht im Kanton Angeſeſſener einen Arreſt legt,

ſo hat er jedenfalls für Koſten- und Schadenerſak Sicherheit

zu leiſten .

Abjchlag bes

Arreſts.

S. 66 .

Ein unſtatthaftes Arreſtgeſuch ſoll der Gerichtspräſident

verwerfen , und darüber einen motivirten ſchriftlichen Abſchlag

ausſtellen .

Wenn der Bewerber fich durch die Verwerfung ſeines

Geſuches in ſeinem Rechte verleßt glaubt , fo fann er fich an

die Juftizkommiſſion des Obergerichtes wenden.

S. 67 .

Kenntnißgabe Derjenige , gegen den ein Arreſt bewirkt worden iſt , ſoll

an den Arreſtas

ten . ohne Zögerung hievon durch den Gerichtøpräſidenten amtlich

in Kenntniß gefeßt werden . Derſelbe kann während vierzehn

Beſtreitung des Tagen , von der Anzeige an , den Arreſt beim Gerichtsprä:
Arreſts.

fidenten rechtlich erklären.

Iſt der Aufenthalt des Schuldners unbekannt , ſo wird der

Arreſt durch öffentliche Blätter bekannt gemacht und dem Schulds

ner zugleich eine angemeſſene Friſt zur Rechtlicherklärung des

Arreſtes eingeräumt.
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S. 68 .

In dringenden Fällen fann eine einſtweilige Bewilligung Proviſoriſche

des Arreftes von dem Gemeindeammann oder Ortsrichter ertheilt lung durch den

werden . Gemeindeamm.

Die Gültigkeit derſelben hört nach Verfluß von zweimal oder Ortsrichter.

24 Stunden auf, in welcher Zwiſchenzeit der Arreſtnehmer fich

für eine Arreſtbewilligung bei dem Gerichtspräſidenten melden

fann.

$ . 69 .

Die mit Arreſt belegten Gegenſtände ſollen auf Verlangen Verwahrung
des verarreſtir

des Gläubigers in fichere Verwahrung gebracht werden , föns ten Guts .

nen aber auch mit Zuſtimmung des Arreſtlegers in Handen

des Schuldners belaffen werden .

Den Verleßer eines Arreſtes trifft die im $ . 28 des Polis

zeiftrafgeſeßbuches angedrohte Strafe, wofern die Veräußerung

nicht zu einem ſchwerern Vergehen ſich eignet.

$ . 70 .

Wenn ein Arreft einmal gelegt iſt, ſo kann derſelbe nur Aufhebung des

durch das Gericht, in deſſen Bezirk die verarreſtirte Sache
Arreſts.

liegt und das über die Gültigkeit des Arreſtes zu entſcheiden

hat , aufgehoben werden , den Fall des S. 82 ausgenommen,

oder wenn der Arreftleger ſelbſt die Aufhebung desſelben bei

dem Gerichtspräſtdenten verlangt.

S. 71 .

Wenn derjenige, dem die Verarreſtirung ſeines Gutes an- Erlöſchen des
Arreſts.

gezeigt worden (S. 67), den Arreſt rechtlich erklärt , ſo hat der

Arreftleger denſelben auf die nächſt abzuhaltende ordentliche

Gerichtsſißung , wenn dieſe nicht vor dem achten Tage nach

dem Arreft eintritt , ſonſt aber auf die folgende Gerichtsſtßung

unter Zuſtellung einer ſchriftlichen Klage, vorzuladen , und

den genommenen Arreſt zu rechtfertigen. Unterläßt er dieſes,

ſo erlöſcht der Arreft.
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$ . 72.

Abhaltung einer Der Arreſtleger iſt befugt , eine außerordentliche Gerichts

außerordentl.
Gerichtsfigung. fißung zu begehren.

Ebenſo iſt der Arreſtat , d . h . derjenige , deſſen Eigenthum

mit Arreſt belegt worden , berechtigt, wenn er die ordentliche

Gerichtsſigung nicht abwarten will , das Gericht außerordents

lich verſammeln zu laſſen , um auf Aufhebung des Arreſtes zu

flagen .

$ . 73 .

Erſcheinung vor Die Klage auf Beſtätigung oder Aufhebung des Arreſtes

dem Friedens

richter und An : muß, je nach der Größe der Forderung, für welche derſelbe ges

hängigmachung legt worden iſt , nach vorläufiger Erſcheinung vor dem Fries

der Klage. densrichter, bei dem Friedensgerichte oder Bezirksgerichte geſtellt

werden .

S. 74 .

Prozeßverfah

ren .

In dem Arreſtprozeſſe ſchließt der Arreftleger auf Bekräf

tigung des · Arreſtes und Zuerkennung der Anſprache, wegen

welcher derſelbe gelegt wurde.

Der Gegner beſtreitet die Gültigkeit des Arreftes und

ſchließt auf Aufhebung desſelben aus dem Grunde , weil er

dem Gegner nichts ſchulde, oder er läßt ſich hierauf nicht ein,

fondern ſtüßt fich darauf , daß , falls er auch dem Arreftleger

etwas ſchulden ſollte , die Bedingungen eines Arreftes nicht

vorhanden und deßwegen derſelbe aufzuheben ſei.

Fortſeßung.

$ . 75 .

Läßt fich der Arreſtat auf die Anſprache , wegen welcher

der Arreſt gelegt wurde , nicht ein , ſo urtheilt das Gericht

über die Frage , ob der Arreſt wohl oder übel gelegt , demnach

Ju befräftigen oder aufzuheben ſei. Wird der Arreſt gutgeheißen,

fo erkennt das Gericht gleichzeitig, daß der Arreſtat auf die Ans

ſprache, wegen welcher der Arreſt gelegt wurde, fich einzulaſſen

habe .
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Läßt fich der Arreſtat freiwillig oder in Folge Urtheil auf

die Anſprache ein, ſo urtheilt das Gericht über die Frage: ob

er dieſelbe ſchulde, und ob demnach der Arreft wohl oder übel

gelegt ſei.

$ . 76 .

Wird der angelegte Arreft von dem Richter als unzuläßig Koften - und

erklärt, ſo hat der Arreftleger dem Arreftaten alle durch die Schadenerſak im

Arreftlegung verurſachten Koſten, Schaden und entbehrten Ges läßigkeit des

winn , nach der vom Beſchädigten eingelegten Note , welche
Arreſts.

der Richter gleichzeitig zu prüfen und nöthigenfalls zu ermäßi

gen hat, zu erſeßen .

$ . 77.

Iſt durch rechtskräftiges Urtheil der Arreſt als wohlgelegt Verſteigerung

erklärt und dem Arreſtleger feine Anſprache zuerkannt, oder
des verarreftir:

ten Guts.

macht der Arreſtat den Arreft von Anfang an nicht rechtlich,

ſo fann der Arreftleger die verarreftirten Gegenftände unter

richterlicher Aufricht verſteigern laffen und den Erlös auf Recha

nung ſeiner Anſprache fich zueignen .

S. 78 .,

Die Steigerung iſt wenigſtens auf acht, längſtens auf

vierzehn Tage hinaus anzuſeßen , wenn nicht die Parteien

über einen längern Termin einig werden.

Der Steigerungstag iſt dem Arreftaten anzuzeigen .

$ . 79.

Beſtehen die verarreſtirten Gegenſtände in Gülten , Auf- Fortſeßung .

fchlägen u . 1. w . , ſo kann der Anſprecher dieſelben nach Ans

leitung des § . 37 im vollen Nennwerthe nebſt Marchzins fich

aneignen , oder er fann , wenn er es vorzieht , die Ziehung der

Aufrechnung begehren , und den Konkurs herbeiführen , wo die

verarreſtirten Gegenſtände dann wie ein Fauſtpfand behandelt

werden .
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S. 80.

Vorſorge hin : Sind die verarreſtirten Gegenſtände von ſolcher Natur,

fichtlich des ver: daß dieſelben zu längerer Aufbewahrung fich nicht eignen foll
arreſtirten Guts,

welches zur Auf- ten, ſei es , weil ſie entweder offenbar zu Grunde gehen oder

bewahrung nicht doch verſchlechtert würden , ſei es , weil die Aufbewahrungs

oder Unterhaltungskoſten den Werth des verarreſtirten Gegen

ftandes überſteigen könnten ; ſo ſou die Arreftfache, ohne die

vorhin geſeßten Friſten zur Steigerung abzuwarten , amtlich

verſteigert und der Erlös bis nach der rechtskräftigen Beur

theilung des Arreſtſtreites in gerichtliche Verwahrung gebracht

werden .

S. 81 .

Ausbruch des Wird über den Arreftaten die Aufrechnung gezogen und
Konfurſes nach
gelegtem Arreft bricht der Konkurs aus , bevor entſchieden iſt , ob der Arreft

gültig ſei, ſo fällt das verarreſtirte Gut in die Konfursmaſſe.

S. 82 .

Aufhebung des Ein Arreft muß zu jeder Zeit durch den Gerichtspräſidenten

Arreits gegen wieder aufgehoben werden , ſobald der Arreftleger durch Hinter
Hinterlage.

lage von Geld oder inländiſchen währſchaften Hypothekarinſtru

menten bei dem Gerichtspräſidenten für ſeine Anſprache ficher

geſtellt iſt. Die Hinterlage vertritt dann die Stelle der vorher

mit Arreſt belegten Sache und iſt als im Arreſt liegend zu

betrachten .

Sechster Abſchnitt.

Schlußbeft immungen .

S. 83.

In Krafttretung Das gegenwärtige Gefeß tritt fofort , nachdem es in Kraft

des Geſeßes. erwachſen iſt, in Anwendung; jedoch mit nachfolgenden Bes

ſtimmungen.

Beſtimmung
S. 84 .

hinſichtlid, der

angehobenen Mit den angehobenen Schuldbetreibungen wird es folgen
Schulvbetrei:

bungen . dermaßen gehalten :
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a. wenn bereits ein Aufrechnungsbefehl ergangen iſt, ſo

wird die Aufrechnung nach dem bisher beſtandenen

Gefeße vouführt.

b. wenn das Aufrechnungs- oder Schaßungsbot gelegt iſt,

ſo kann nach Verfluß von 6 Wochen , von der Legung

an gerechnet, die Aufrechnung nach S. 23 des gegen

wärtigen Geſekes anbegehrt werden.

c . wenn nur das erſte Bot in Liegendem oder Fahrendem

gelegt iſt, lo fann nach Verfluß von ſechs Wochen von

der legung an das Aufrechnungsbot gelegt werden .

Von dem Tage an , wo das gegenwärtige Gefeß in Ans

wendung tritt, wird feine Schaßung mehr vorgenommen.

S. 85 .

Eine Erneuerung der Rechte und der Schaßungsabſchläge Beſtimmung

findet nicht mehr Statt. Jedoch kann auf leptere bin noch Schaßungsab

während zwei Jahren von Erlaß des gegenwärtigen Gefeßes ſchläge.

an das Aufrechnungsbot gelegt werden. Später bleibt ihnen

nur die Kraft eines Zahlungsabſchlages. ( S. 24 ) .

S. 86 .

Dem Obergerichte iſt die nähere Aufſicht und Leitung alles Aufſicht des

Obergerichts.

deffen aufgetragen , was auf das Schuldbetreibungsweſen Bes

jug hat.

S. 87 .

Durch gegenwärtiges Geſetz find aufgehoben und treten

außer Kraft, das Geſeß über den Rechtsgang im Schuldbes

treibungsfache vom 6. März 1832 , ſowie der 12te Titel der

bürgerlichen Gerichts- und Prozeß-Ordnung vom 28. Jänner

1824 , handelnd vom Arreſtprozeſſe und die durch gegenwärtis

ges Geſeß modifizirten Beſtimmungen des Sportelngefeßes vom

5. Brachmonat 1843.
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$. 88 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt in Urſchrift dem Regierungsratke

zur Bekanntmachung , und — nachdem es das Veto des Volkes

beſtanden haben wird zur Vollziehung zuzuſtellen , und in

das Staatsarchiv niederzulegen .

So beſchloſſen , Luzern den 31. März 1849.

Der Präftdent:

Kaſimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

L. PI. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Sporteln : Tarif

für

das Schuldbetreibungsweſen .

Fr. Rp.

15

15

15

20

15

50

30.

Für das Warnungsbot

dem Botenweibel

dem Anſprecher

Für den Rechtsbarſchlag nebſt Anzeige

Für das Aufrechnungsbot

dem Botenweibel

dem Anſprecher

Für einen Zahlungsabſchlag

dem Botenweibel , den erſten auf einen

Schuldner

jeden folgenden, der blos geſtüßt auf einen

frühern ausgeſtellt wird

Für das Begehren zur Volziehung der Aufrechnung

oder eines Zahlungsabſchlages dem Anſprecher

Für Anſagen des Aufrechnungstags mit Inbegriff

der Anzeige an die Aufrechnungsbeamten und die

Anzeige an den Anſprecher über den Empfang des

Aufrechnungsbegehrens und über die vollzogene

Aufrechnung dem Botenweibel

Dem Gerichtsſchreiber für Vormerkung des Aufrechs

nungstages in ſeine Kontrolle

Für die Anſchreibung eines Aufſchubs oder der Bes

ſeitigung eines Rechtsbarſchlags dem Botenweibel

Für die Aufrechnung mit Inbegriff der Gantwürdi.

gung , Verföftigung inbegriffen, jedem Beamten

I. Bd. 37

20

50

10.

15



256

fr. Rp.

2

1

30

20

50

für einen ganzen Tag

für einen halben Tag

überhin dem Gerichtsſchreiber von jeder Stunde

Entfernung

Für die Ausfertigung der Aufrechnung von jeder

Folioſeite dem Gerichtsſchreiber .

Wo es ſich um eine Aufrechnung bloß im Fahs

renden handelt , hat der Anſprecher , wenn es

verlangt wird , vier Franfen auf Rechnung der

Aufrechnungsfoften zu erlegen, welche Koſten, wenn

mehrere Gläubiger die Aufrechnung begehrten, ima

merhin nur einfach zu berechnen ſind.

Für den Befehl auf den Botenweibel , die Verrich

tungskoſten und die Empfangsbeſcheinigung an den

Anſprecher inbegriffen , dem Gerichtspräſidenten

welche Tare aber derſelbe an dem ſäumigen Bes

amten zu bezichen hat .

Für Erhebung des Befehls auf den Botenweibel dem

Anſprecher

Für eine Verſteigerung von Pfändern , die Verföſti

gung inbegriffen , jevem Beamten

für einen ganzen Tag

für einen halben Tag

Für Erſcheinung bei der Steigerung dem Anſprecher

nebenbei von jeder Stunde Entfernung .

Für Ausſtellung einer Unzahlbarkeits - Urkunde dem

Gerichtspräſidenten .

Für jede Beſcheinigung des Botenweibels , welche

nicht ſchon in obigen Gebühren begriffen iſt .

enthält ein Aft die Beſcheinigung mehrerer Bes

treibungshandlungen , ſo hat der Botenweibel zu

beziehen für eine Folioſeite

Für eine Erefutionsabordnung dem Erekutionsboten

von cinem Tag

30

3

2

50

30

50

10

50

2
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Fr. Rp .

30

50

20

20.

nebenbei von einer Stunde Entfernung

Für Ausſtellung eines Arreſtbefehles oder eines Abs

ſchlages dem Gerichtspräſidenten .

Für Anlegung des Arreſtes dem Weibel

þeinebens von jeder Stunde Entfernung

Für beſondere Anzeige des gelegten Arreſtes an den

Schuldner, dem Gerichtspräſidenten .

Für die Rechtlichmachung eines Arreſtes nebſt Anzeige

an den Arreſtleger, dem Gerichtspräſidenten

Für einsweilige Arreftbewilligung dem Botenweibel

oder Drtsrichter .

30

30

30

Die Stempel- und Poſtgebühren werden beſonders vergütet.

Wohnt der Anſprecher in der Gemeinde des Schuldners , ſo hat

er für das erſte und zweite Bot keine Gebühr zu beziehen.

Bei abgetretenen fahrenden Forderungen können nicht mehr Ges

bühren in Anrechnung gebracht werden , als der urſprüngliche

Anſprecher bei der Betreibung zu fordern berechtigt wäre.
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Formulare.

Nro . 1 .

Warnungsbot.

Auf Verlangen des N. N. ( beſorgt burd N. N.) wirb anmit

dem N. N. für eine Anforderung, beſtehend laut Handſchrift ( laut

Abrechnung, für Waaren laut Rontu , für Arbeit laut Ronto , für

Zins von 1000 GI. Gültkapital für das Jahr . . . . u . f. w .) in

Franken . . . . Rappen nebſt Koſten das erſte oder Warnungos

bot gelegt . Laut Gefeß haben alfällige Einwendungen binnen viers

zehn Tagen von untenſtehendem Datum zu erfolgen .

N. N. den Der Botenweibel.

Bemerkung. Der S. 1 des Betreibungsgeſeßes beſtimmt, daß , wenn

ein betriebener Schuldner ſeinen Wohnort åndert, er dem Botenweibel die:

fes anzuzeigen habe. Unterläßt er es , lo fann die Betreibung da , wo fie

angehoben wurde , fortgeſeßt und der Konkurs herbeigeführt werden.

Nro. 2 .

Drdentliches Aufrechnungs - Bot.

Auf Verlangen des N. N. ( beſorgt durch N. N.) wird anmit

dem N. N. Für die Anforderung, beſtehend laut erſtein Bot bom ....

in .... Franken .... Rappen , nebſt Roften das zweite oder Aufs

rechnungsbot gelegt. Wird innert ſechs Wochen nicht bezahlt , ſo ift

die Aufrechnung zu gewärtigen.

N. N. den Der Botenwei bel .

Bemerkung. Der S. 1 des Betreibungsgeſekes beſtimmt, daß, wenn

ein betriebener Schuldner ſeinen Wohnort åndert, er dem Botenweibel die:

ſes anzuzeigen habe. Unterläßt er és, ſo kann die Betreibung da , wo fie

angehoben wurde, fortgeſeßt und der Konkurs herbeigeführt werden.

Nru .. 3 .

Außerordentliches Aufrechnungs:Bot.

Auf Verlangen des N. N. ( beſorgt durch N. N.) wird anmit

dem N. N. laut S. 21 des Betreibungøgeſeges für eine Anforderung,

beftehend in .... Franken .... Rappen Sporteln ( Steuer , Gefans

genſchaftskoſten, Bußengeld, gemäß richterlichem Urtheil) nebſt Roften

das Aufrechnungsbot gelegt .

R. N. den Der Botenweibel,
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Bemerkung . Der S. 1 des Betreibungsgeſekes beſtimmt, daß, wenn

ein betriebener Schuldner ſeinen Wohnort ändert, er dem Botenweibel die

les anzuzeigen habe. Unterläßt er és, ſo kann die Betreibung da , wo fle

angehoben wurde, fortgeſeßt und der Sonkurs herbeigeführt werden .

Nro . 4

Zahlungsabſchlag.

Der unterzeichnete Botenweibel der Genreinde N. N. beſcheint an

mit , daß N. X. gegen N. N. die Schuldbetreibung für eine Anfordes

rung, beſtehend ( laut Handſchrift, Abrechnung, für Waaren, für Ar

beit ) in .... Franken .... Rappen nebſt Koften im Betrage von

Franken .... Rappen bis zur Aufrechnung geführt habe ,

aber wegen Mangel an Vermögen keine Zahlung erhalten konnte .

N. N. den Der Botenweibel.

Nro . 5 .

Aufrechnungsanzeige.

Auf Verlangen des N. N. (beſorgt durch N. N.) wird anmit dem

N. N. angezeigt , daß für die Anforderung , beſtehend laut Aufrech

nungsbot vom in .... Franken .... Rappen nebft Roften im

Betrage von Franken .... Rappen das Begehren um Volzies

hung der Aufrechnung geſtellt worden iſt.

Der Tag zur Aufrechnungsvollziehung iſt auf den .... angefeßtund

ed wird ſomit dem N. N. befohlen , an obgedachtem Lage bei Gauſe zu

verbleiben .

N. N. den Der Botenweibel.

Nro . 6 .

Unzahlbarkeits - Urkunde.

Der unterzeichnete Präſtdent des Bezirkøgeridjts von N. N. bes

urkundet anmit , daß N. N. gegen N. N. die Schuldbetreibung für

eine Anforderung , beſtehend laut Bandſchrift ( laut Abrechnung, für

Waaren , für Arbeit ) in .... Franken .... Rappen nebft Roften im

Betrage von .... Franken .... Rappen bis zum Konkurſe geführt,
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eg fich aber gezeigt hat , es beftge der Schuldner dermalen tein Vers

mögen , woraus der Anſprecher bezahlt werden könnte, in Folge meſſen

demſelben gegenwärtige Urkunde zugeftellt wird .

N. N. den Der Gericht& präftdent.

Nro. 7.

Androhunge : Befeht

des Gerichtspräfidenten auf den Botenweibel.

Auf eingegangene Klage , daß der Botenweibel von N. N. nada

ftattgehabter und vollführter Betreibung unterlafſen habe, den N. X.

für eine Anforderung des N. N. ( beſorgt durch N. N.) beſtehend laut

þandſchrift ( laut Abrechnung, für Waaren laut Conto , für Arbeit

laut Contu , für den Jahreszins von 18 ... von Gl. 1000 Kapital

u . ſ. w . ) in Franken .... Rappen nebſt Koſten und Folgen, die Auf

rechnung in der geſeglichen Zeit zu ziehen ; wird anmit gedachtem

Botenweibel befohlen, binnen 14 Tagen von heute an dem Unterzeichs

neten ben Ausweiß zu leiſten , daß der Anſprecher bezahlt ſei, widrigens

faus dem Botenweibel für bentelbte Anforderung nebſt koſten die

Aufredynung gezogen werden wird, als wofür der Tag angelegt ift auf

den ..... , nächſtfünftig und hiemit dem Botenweibel der Befehl

ertheilt wird , an dieſem Tage Vormittagø ( Nachmittage ) .... Uhr

zu Bauſe zu ſein.

Datum .. Der Gerichtspräftbent; N. R. .

.
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G e re $

über

das Konkurs - Verfahren.

In Kraft getreten den 17. Brachmonat 1849.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergefeßten Kommiſſion ,

Beſchließen :

Erſter Abfchnitt.

Eröffnung und Vorbereitung des Konkurſes.

S. 1 .

Der Konkurs ( Geldstag, Uuffall) wird von dem Ge- Uuskündung

richtspräſidente
n eröffnet und ausgekündiget inner vierzehn bes Konkurſes..

Sagen , nachdem die Aufrechnung an ihn gelangt iſt. ( S.

Ś. 34 des Schuldbetreibun
gs

- Gefeßes.)

Der Gerichtspräſident fot über die Einlangung der

Aufrechnungen und über die Ausſchreibung der Konkurſe,

ſowie über die Rückrüfe bon folchen ein Protokoll führen .

Der Sag des Konkurſes iſt von der Ausſchreibung an Termin .

auf drei bis ſechs Wochen hinauszuſeßen. Sollte in ganz

beſondern Fällen hiefür ein längerer Sermin erforderlich

Fein , ſo muß hierüber , unter Angabe der Umſtände, bei der

Juſtigkommiſſion des Obergerichts die weitere Beſtimmung

nachgeſucht werden .
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Rüctruf. Ein einmal ausgeſchriebener Konkurs kann nur auf

den geleiſteten Ausweis hin , daß ſämmtliche an- und aus:

getriebenen Anſprachen befriedigt ſeien, zurückgerufen werden .

$ . 2 .

Inhalt

der Publikation.
Die Konkurspublikation fou enthalten :

a . das Datum der Aufrechnung oder Inſolvenzerklä

rung des Schuldners ;

b . die deutliche Bezeichnung des Schuldners , ſeines

Wohnorts, Heimathorts 2c.;

c . Sag , Stunde und Ort des abzuhaltenden Konkurſes ;

d . die Aufforderung an Gläubiger und Schuldner des

Konkurſiten , bis zu einem feſtgeſeßten Termine Un

ſprachen und Verbindlichkeiten der Gerichtskanzlei

einzugeben , unter Undrohung geſeglicher Folgen ;

die Einladung an die Gläubiger , an dem Konkurs

tage zur Theilnahme an den daherigen Verhandlun

gen zu erſcheinen .

e .

$ . 3 .

Ginrüdung in Die Konkurspublikation fou in das Amtsblatt und , wo

das Amtsblatt

und beſondere auswärtige Gläubiger vorhanden ſind , oder der Schuldner

Anzeigen mit dem Auslande in Verkehr geſtanden iſt, auch in den

betreffenden auswärtigen , öffentlichen Blättern eingerückt

und der Konkurstag überhin , wo möglich :

a . jedem Anſprecher auf Liegendes , ſowie auch

b . jedem auswärtigen Anſprecher im Fahrenden

durch beſondere ſchriftliche Anzeige bekannt gemacht und

dabei den erſtern angezeigt werden , ob ihr Inſtrument durch

die Gantwürdigung bereits gedeckt ſei.

Iſt dieſes nicht der Fall , ſo wird der Anzeige die Auf

forderung beigefügt, daß das betreffende Inſtrument am

Konkurstage vorgelegt werden ſoll .
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Sollte das Inſtrument in richterlichem Verwahr oder

in einer Depofitalkaſſe liegen , fo genügt ſtatt deſſen Auf

legung ein amtliches Zeugniß , daß dasſelbe benöthigten Faus

werde herausgegeben und vorgelegt werden , worin zugleich

das Datum der Anſtellung eines ſolchen Inſtrumentes ent

halten ſein muß.

Eine ſolche Aufforderung ſoll zu Handen deſſen , an den

ſie geht , zugleich die Anweiſung enthalten :

Wenn das Inſtrument, worüber die Aufforderung zur

Eingabe lautet , nicht mehr in ſeinen Handen liegt, er bei

Verantwortlichkeit gehalten ſei, die an ihn gelangte Auf

forderung dem Beſitzer des Inſtruments durch rechtliche

Intimation einzuſenden ."

Hat auch dieſer ein ſolches Inſtrument an einen andern

abgegeben , ſo liegt demſelben ebenfalls die gleiche Pflicht

der Aufforderung gegen den ob , der es von ihm erhalten hat.

S. 4.

Die Gerichtskanzlei hat dafür zu ſorgen , daß ſie über Fortfeßung .

die richtige Abgabe der vorbezeichnet zu erlaſſenden Be

kanntmadjungen und Vorladungen fich nöthigenfalls aus

weiſen könne.

S. 5 .

Sat Jemand für ſeine liegende oder fahrende Anſprache Nachladung von

einen oder mehrere Bürgen , oder glaubt er gegen einen Bürgen und Res
greffirten.

Drittmann Regreß zu nehmen , ſo iſt er gehalten , einen

jeden ſolchen , den er der an Konkurs gerathenen Anſprache

wegen belangen zu können glaubt , rechtlich mit an den

Konkurs zu laden.

Die gleiche Pflicht der Vorladung liegt auch den Bür

gen gegen ihre Nachbürgen oder gegen diejenigen ob , ſo

fie aus irgend einem Rechtsgrunde regreßweiſe belangen

zu können glauben .

Falls die vorbenannten Verpflichteten nicht am Konkurs

oder zur Mittheilnahme an der Maffe, bevor hierüber ir

I. Bd . 38
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gend eine Verfügung getroffen worden iſt , geladen worden

wären , (den Fall der erwieſenen Unmöglichkeit jedoch vor

behalten ) ſo erlöſcht gegen dieſelben das Recht der Klage

für aufällige Bürg- oder anderwärtige Nachwährſchaft.

$. 6 .

Ginberufung der
Nebenhin ſollen durch das Konkursoffzium auch die Mit

Mitpflichtigen

ster Ginzinſer. Pflichtigen zu Kapitalien , welche auf den liegenden Grund

ſtücken deſſen mitverhaftet ſind , über welchen der Konkurs

ergeht , je nach Umſtänden an dieſen vorberufen werden,

damit das diesfaus im S. 41 litt. c. Vorgeſehene ſpäterhin

fogleich ſtatt finden möge.

$. 7 .

Borläufige Abs Inner der Zeit der Uuskündung eines Konkurſes kann

rechnung mit

den Schuldnern
der Gerichtspräſident , nöthig findenden Faus , diejenigen ,

des Ronturfiten. welche dem an Konkurs Gerathenden, laut deſſen Rechnungss

büchern oder Angaben ſchuldig find , oder mit ihm in Rech

nung ſtehen , auffordern , auf einen ihnen zu beſtimmenden

Tag entweder perſönlich , oder durch Bevollmächtigte vor

ihm und dem Gerichtsſchreiber zu erſcheinen und mit ihnen

eine Abrechnung zu pflegen.

§. 8.

tinterlasſung ber

Stulbangaben.

Wer dem Konkurſit ſchuldig iſt, und die Anzeige hievon

unterläßt, feßt ſich der Unterſuchung auf Verheimlichung

und Betrug aus.

S. 9.

Borſorgen für Der Gerichtspräſident hat nachzuſehen , ob die vom Äuf

die Berwaltung

ans Siderfiet:9 rechnungsoffizium getroffenen Maßnahmen für die Verwals

lang des Ver- tung und Sicherſtellung des Vermögens des Schuldners

mögens.
( S. S. 30 des Schuldbetreibungsgeſeges ) genügend feien ,

und wenn dieſes nicht der Fall wäre , durch das Konkurss

offizium genügliche Maßnahmen treffen zu laſſen .
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Zweiter Abſchnitt.

Abhaltung des Konkurſes.

$. 10.

Um Konkurstage wird den Kreditoren vorgeöffnet: Berhandlung

am Konfursa

a . das Verzeichniß der erfolgten Schuldeingaben ; tage.

b. die von der Gerichtskanzlei vorläufig entworfene Kols

lokation dieſer Eingaben ;

c. das Verzeichniß des Aktivvermögens im Liegenden

und Fahrenden , mit Hinweiſung auf die Aufrech

nung. Hinſichtlich der ausſtehenden Forderungen iſt

zu bemerken , welche als gut, zweifelhaft oder ſchlecht

zu erachten ſind;

d . die Bilanz über das Soll und Kaben des Konkur

ſiten ;

Sit der Konkurs durch Schuldbetreibung herbeigeführt

worden , ſo iſt die Berechnung auf den Aufrechnungstag,

iſt derſelbe durch eine Inſolvenzerklärung oder durch die

Ausſchlagung der Hinterlaſſenſchaft des Schuldners veran

laßt worden , auf den Tag der daherigen Erklärung zu ſtellen .

N. 11 .

Die Anſprecher im Fahrenden ſollen am Konkurstage Auflegung der
Anſpradostitel.

ihre Anſprachstitel, falls ſie dergleichen beſitzen , in Origi

nal oder in beglaubigter Åbſchrift (bei Anſprachen , deren

Beweis auf Rechnungsbüchern beruht, vidimirte Auszüge

aus dieſen ) vorlegen .

Die Anſprachstitel im Liegenden ſind dannzumal vorzu

legen , wenn in denſelben das Verſchriebene die Gantwür:

digung überſteigt. (S. 3.)

Die aufgelegten Anſprachstitel ſollen , als dem Konkurs:

offizio vorgewieſen , viſirt werden , und find während der

für Unterſuchung des Protokolls aufällig eingeräumten Un

terſuchungsfriſt ( S. 17), auf der Gerichtskanzlei deponirt zu

laſſen .
1
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Wird eine Anſprache ohne Ausweis gelaſſen , ſo hat

der Anſprecher die Koſten zu tragen , welche aufällig bis zur

Leiſtung des Ausweiſes erfolgen.

nen .

. 12.

Folgen der Una Der Anſprecher im Fahrenden , welcher innert der an
terlaſſung der

beraumten Friſt ſeine Forderung der Kanzlei einzugebenForberungs

Gingabe : unterläßt, verliert , den Fall der Unmöglichkeit der Eingabe

a . im allgemei- ausgenommen , den Anſpruch auf die gegenwärtige Kon

kursmaſſe.

Giebt er inner Jahresfriſt nach Abhaltung des Konkurſes

die Anſprache nicht nachträglich zu Protokoll , ſo verliert

er , den Fall der Unmöglichkeit ausgenommen , auch den An

ſpruch auf das zukünftige Vermögen des Schuldners.

Liegenden Anſprechern , die ihre Eingaben zu machen

verſäumen , wird nur das Kapital nebſt dem Marchzinſe

gutgeſchrieben ; allfällig weitere ausſtehende Zinſen werden

nicht berückſichtigt.

S. 13.

b. beim Beſit Wenn einer ein Fauſtpfand für ſeine Anſprache befitst

eines Fauſt
viandes ine und die Anſprache einzugeben verſäumt, ſo verliert er ſein

beſondere. Recht auf dasſelbe, und das Pfand kann in die Maſſe ge

fordert werden , wenn der Anſprecher über die Unterlaſſung

der Eingabe ſich nicht zu rechtfertigen vermag.

Das Gleiche findet ſtatt , wenn Jemand zwar feine An

ſprache eingibt, jedoch den Beſitz ſeines Fauftpfandes in bes

trüglicher Abſicht verheimlicht , in welch' legterm Falle das

Stonkursoffzium ihn überdies dem Strafrichter überweiſen

fou .

S. 14.

Anwohnung des Der Konkurſit iſt anzuhalten , bei Abhaltung des Kon

Konkurſiten dem

Konfurſe.
kurſes perſönlich zu erſcheinen , über jeden vorkommenden

Gegenſtand Auskunft zu ertheilen und alles mögliche beizu

trageny was zur Vervollſtändigung der Sache dienen kann.
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A Demſelben ſteht das Recht zu , gegen an ihn gemachte Einſprüche des

Forderungen ſeine allfälligen Einſprüche an’s Protokoll ſtel- Konkurfiten .

len zu laſſen , welche aber , wenn ſie vom Anſprecher ver

neint und von keinem der Kreditoren unterſtüßt werden , ſo

lange keine Folge haben , bis der Schuldner wieder ſeines

eigenen Rechtes ſein wird .

In dem Falle jedoch , wo der Konkurſit für die Koſten

des Prozeſſes genügliche Siderheit leiſtet, iſt einer von ihm

erhobenen Beſtreitung Folge zu geben .

$ . 15.

Gegen die erfolgten Eingaben können Einſprüche hin- Einſprüdie der

ſichtlid ) der Liquidität oder Priorität derſelben erhoben wer- fichtlich der Lia
Kreditoren hina

den , ebenſo können gegen die vorläufig entworfene Kollo- quidität und
Priorität.

kation Einſprüche erhoben werden , welche Einſprüche zu

Protokoll zu bemerken ſind.

Ergiebt ſich zwiſchen den Kreditoren hinſichtlich dieſer

Gegenſtände Streit , ſo iſt dieſer auf dem Wege des Kon

kursprozeſſes ( S. 39 ) zu beſeitigen .

Wenn hingegen kein Widerſpruch unter den Kreditoren Beſchwerde ge

obwaltet , ſondern ein Kreditor fich einſeitig über die von he Zurüfſeßung
gen vermeintli

der Behörde ihm angewieſene KoƯokation beſchwert, ſo giebt von Amtsivegen.

das Konkursoffzium einen Ausſpruch , welcher , wenn die

Anſprache 20 Franken überſteigt , an das Bezirksgericht,

und wenn ſie 150 Franken überſteigt, annoch an das Ober

gericht rekurrirt werden kann.

S. 16.

Betreffend die Geltendmachung von Regreſſen am Kon- Geltendmachung

kurstag, ſo ſoll einfach , ohne nähere Entwicklung von Grün- von Regreſſen.

den zu Protokoll bemerkt werden , daß ein ſolcher Regreß

und gegen welche Perſonen er genommen wurde.

Die Unterlaſſung einer Erklärung von Seite des Regreſ

firten hat keine Folge.

Hat der Regreffitte ſelbſt weitere Regreßredite auszu

üben , und iſt er dieſes vor oder am Konkurstage zu thun
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nicht im Stande , ſo kann er ſich auf eine kurze , vom Kone

kursoffizium zu beſtimmende Zeit das Protokoll offen bes

balten .

$ . 17 .

Unterſuchunges Wenn Unterſuchung der eingegebenen Schuldanſprachen

friſt.

oder ihrer Kollokation vorbehalten wird , fo foll das Kon

kursofftzium jeweilen einen möglichſt kurzen Termin anbes

raumen , inner welchem die Interſuchung des Protokols

vorzugehen hat , und Beſtreitungen angebracht werden

können anſonſten der Vorbehalt dahinfallen fou.

Unzuläßigkeit Eine allgemeine Beſtreitung iſt unzuläßig ; die Anſpra

allgemeiner Bes

ſtreitungen.
chen , welche beſtritten werden wollen , müſſen innert der.

anberaumten Friſt ſpeziell bezeichnet werden.

$ . 18.

Berathung über Das Konkursoffizium hat ſich hierauf, nachdem der Konz

ein Affommode:

ment. kurſit und die Gläubiger abgetreten ſind , über die Frage

zu berathen , ob Anlaß zu einem Akkommodemente gegeben

werden ſoll . (S. S. 59 ) .

f. 19.

Verfigungen Der Präſident eröffnet den Kreditoren die Vorſorgen ,

über die Rona

Furemafie und welche feit der gezogenen Aufrechnung hinſichtlich der Lie:

Beſtellung von genſchaften und Fahrniſſe des Konkurſiten getroffen worden

Maſſakuratoren.

ſind. Er fordert ſie auf, die fernern nöthigen Verfüguna

gen , namentlich hinſichtlich der Veräußerung der Liegen

ſchaften und Fahrniſſe zu treffen , und zur Verwaltung der

Konkursmaſſe einen oder mehrere Kuratoren zu ernennen .

Wollen die Gläubiger mit der Ernennung der Kurato

ren ſich nicht befaſſen , oder die hiezu Vorgeſchlagenen die

Ernennung nicht annehmen , ſo hat das Konkursoffizium

von ſich aus die Kuratoren zu beſtellen , ſowie auch die

aufällig abgehenden zu erſeßen .

Bei Beſtellung der Maſſakuratoren foli vielmöglichſt darauf

Rückſicht genommen werden , daß das perſönliche Intereſſe

eines Kurators nicht demjenigen der Marie widerſtreite.
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S. 20 .

Die Maſſakuratoren haben die von der Kreditorſchaft Pflichten der
Mafſakuratoren .

zu Protokoll gegebenen Aufträge , ſowie diejenigen des Kon

kursoffizii zu erfüllen , und für die Verwaltung der Maſſe

nach den Pflichten eines treuen Verwalters zu ſorgen.

Zur Führung von Prozeſſen bedürfen ſie jedoch einer

beſondern Vollmacht der Kreditorſchaft.

S. 21 .

Die abweſenden Gläubiger müſſen ſich die Anordnungen

(S. 19) der Anweſenden gefallen laſſen .

Abweſende

Gläubiger.

Dritter Abſchnitt.

Kollokations - Drdnung und Konfursrecht überhaupt.

S. 22.

Die auf den Gemeinſchuldner einkommenden Anſprachen Roilokation .

ſind nach folgender Ordnung zu koŰoziren.

A. Kollokation im Liegenden .

S. 23.

Zu den liegenden Gütern rou in Konkursfällen ge- Liegendes (un:

hören ;
bewegliches)

Vermögen.

a. Uues noch vorfindliche auf einer Liegenſchaft gewach

ſene Seu , Stroh , Streue und Holz , wenn letzteres

noch nicht zu ſeiner endlichen Beſtimmung verarbei

tet iſt, dergeſtalt gehört zum Liegenden das Brenn

und Bauholz, Wagner - , Zaun- und Küferholz, La

den , Schindeln u. ſ. w.; ſowie auch der vorfindliche

Dünger.

b. Die noch nicht eingeſammelten Früchte. Von dem

eingeſammelten auf einer Liegenſchaft gewachſenen
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Korn fol jedenfalls ſoviel, als es zur gewöhnlichen

Winter - und Sommerſaat des Guts bedarf, zu Lie

gendem gehören. Wenn das Korn oder andere Feld

früchte nach einem im Liegenden gelegten Aufrech

nungsbote eingeſammelt worden , und von Legung

des Aufrechnungsbotes bis zur Ziehung der Aufrecha

nung noch nicht drei Monate verfloſſen ſind , ſo ge

hören ſäinmtliche dieſe Früchte zu dem Liegenden .

c . Die Fiſche in den Weibern.

d . Alles , was zum ftäten örtlichen Gebrauche gewidmet

iſt, als : die zum þaus gehörenden Fenſter, die Wein

Moſt- und andere Trotten , die Brügenen und Lager

in den Kellern u . f. w .

e . Alles , was erde- mauer - nuth - und nagelfeſt iſt,

und ohne Beſchädigung der Stelle, an welcher es be:

feſtiget worden, nicht weggenommen werden kann, als :

eingezimmerte Schränke , Gegenſtände , welche einen

Theil der Wand oder des Getäfels ausmachen , eins

gemauerte Keſſel u. f. w .

f. Die Löſchwerkzeuge und das ordonnanzmäßige Ge

wehr nebſt Zugehörde.

g . Endlich jene Fahrniſſe , welche in liegenden Inſtru

menten einem Anſprecher verſchrieben ſind , und nach

den ehemaligen Geſetzen verſchrieben werden durften .

Wenn der Konkurſit mehrere Liegenſchaften beſitzt, ſo

wird , was zumn liegenden Gut zählt , und ſeiner Natur

nach nicht ſpeziell zu einem beſtimmten Gut gehört , nach

Verhältniß der gewohnten ökonomiſchen Bedürfniſſe jeder

Liegenſchaft unter dieſe vertheilt.

S. 24 .

In die liegende Kolokation gehören und ſind einzurei

hen folgende Anſprachen tammt den darauf verwendeten

Betreibungskoſten :
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I. Klaffe.

Der den Liegenſchaften betreffende Antheit an den Uuf- Kollokations
klaſſe.

rechnungs- und Konkurskoſten, ſowie der Bearbeitungskoſten
I. Roſten.

derſelben feit der Aufrechnung , und endlich der betreffende

Lohn des oder der Maſſakuratoren , welche Koſten alle zu

nächſt der Ermäßigung des Konkursofftziums unterliegen .

Die Koſten ſind für jede Liegenſchaft im Verhältniß be

fonders auszuſeßen , und müſſen jedenfalls innert Jahres

friſt erlaufen Fein .

II . Kiaſie.

Advorderft die inner Jahresfriſt auf die Liegenſchaft Klaſſe II.

ausgeſchriebenen Steuern .
a . Steuren .

b. Bobenzinſe

Dann der verfallene Bodenzins für zwei Jahre , ſowie u. f. w .

die, nach Inhalt des Grundzins- und Zehntenloskaufsge

fekes, unter dem Titel von emphyteutiſchen Verträgen be

kannten Erblehenzinſe , Jus - Dominii - Zinſen u . ſ. w . eben

fals für zwei Jahre , ferner die im obenangezogenen Geſeke

unter dem Namen von Akerum gekannten Nußungen in

Bolz-, Felder - und Weidfahrt.

Endlich der Zehnten von ſeiner Verfallszeit an bis auf c. Zehnten.

den 1. Herbſtmonat des folgenden Jahres , ſpäterhin aber

nur in dem Falle, wenn von da an dafür rechtlich getrie

ben und die Schuldbetreibung ohne Unterbruch fortgeſeßt

worden iſt, anſonſt der Zehnten zur fahrenden Anſprache

wird.

Wo an die Stelle des Zehntens eine Prioritätsgült er- Prioritäts

richtet iſt, wird der Zins derſelben an die gleiche Stelle gülten.

kolozirt, jedoch ebenfalls nur von der Verfauszeit an bis

auf den 1. Herbſtmonat des folgenden Jahres , gleich wie

der Zehnten .

III. Klaffe.

Ade Verſchreibungen und Inſtrumente nachbeſchriebe: Klaſie III.
yvothefarsor:

ner Gattung , als : ſchreibungen.

I. Bo. 39
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a . Gülten u.ſ.w. a . Die Zindgülten , Aufſchlagbriefe, Erbs - , Kaufs- und

Auskaufszahlungen , wenn ſie ordentlich , nach Vor:

ſchrift der Gefeße errichtet find ;

b. Jakrzeit- b . was ehemals in Jahrzeitbüchern durch eines geſchwor
bicher.

nen Schreibers Hand eingeſchrieben und den Gült:

briefen vorgeſtellt worden iſt ;

€. Stadtſchula c . diejenigen Schulden , auf Liegenſchaften verhaftet, fo
denbuch.

ehedem in das ſogenannte Stadtſchuldenbuch der Stadt

Luzern durch einen Stadtgerichtſchreiber , auf Ver

langen der kontrahirenden Theile eingetragen worden

ſind ;

d. Alte Hand: d . jene alten Handſchriften , welche nach einer ehemals

chriften .

beſtandenen Ortsübung , auf namentliche , liegende

Unterpfande errichtet und bei den ſeither über ſolche

Unterpfande ergangenen Verkäufen , ſowie bei ihrer

ſpätern Verſchreibung , in den diesfälligen Akten als

eine liegende Schuld vorgeſtellt, auch als eine ſolche

immerfort behandelt und verzinſet worden ſind.

Zinfen, Bei ſolchen Gülten , Verſchreibungen und Aufſchlägen

ſind nebenhin auf das Liegende drei verfallene Zinſen, neba

dem fließenden Markzins , ſowie auch der vierte Zins gut

zu ſchreiben , wenn dieſer während der Zeit verfäût , als

für einen der vorgehenden Zinſe das Aufrechnungsbot gelegt

iſt und in Kräften ſich befindet.

Bei Erbs-, Kaufs - und Auskaufszahlungen iſt nur ein

Zins nebſt dem Markzins in das Liegende zu koloziren .

Iſt der zweite Zins zur Zeit verfallen , wo für den erſten

bereits das Aufrechnungsbot gelegt worden iſt, und noch

in Kräften ſich befindet, ſo haftet auch der zweite Zins

auf dem Liegenden .

Zahlungen. Hinſichtlich der Zahlungen bei Erbs - , Kauf- und Aus

kaufzahlungsbriefen wird ebenfalls nur eine verfallene Zah

lung im Liegenden gutgeſchrieben . Wenn eine früher vers

fallene Zahlung nach Vorſchrift des Hypothekargeſeges ($. 14

desſelben ) in Folge geübter Schuldbetreibung noch nicht in
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das Fahrende übergegangen iſt , ſo werden zwei verfallene

Zahlungen in das Liegende kolozirt.

Bei Aufſchlägen und Gülten , die das Eigenthum des Aufſchlage in
Handen der

Konkurſiten Ehefrau ſind , findet keine Vergütung des Zin Ehefrau.

ſes ſtatt.

Die Verſchreibungen und Inſtrumente werden nach den

Daten ihrer Anſtellung oder Errichtung kollozirt.

Betreffend das Uebergehen von Zahlungen und Zinſen

aus dem Liegenden in das Fahrende , rol als Grundſak

gelten , daß , wo der Gläubiger den Rechtstrieb nicht üben

kann , z. B. bei geſtattetem Benefízium Inventarii, bei Mi

lizen , welche im Dienſte ſtehen u . f. w. , die Zeit ſolcher

Verhinderung nicht zählt. – Die gewöhnlichen ordentlichen

Rechtsſtidſtände ſind jedoch hievon ausgenommen und wer

den nicht abgerechnet.

B. Gollokation im Fahrenden .

S. 25.

Zu dem fahrenden ( beweglichen ) Gut zählt alles, was Fahrendes (bes

nicht zu dem liegenden Gut gehört.

wegliches) Vers

mögen.

S. 26.

In die fahrende Kolokation gehören folgende Anſpra

chen mit Einſchluß der darauf verwandten Betreibungs

koſten .

I. Klaffe.

a . Die Aufrechnungs- und Konkurskoſten im Fahren- Klaffe I.
Roſten.

den , ſowie die Beſorgungs- und Verſteigerungskoſten

wegen der Fahrniß .

b. Der dem Maſſakurator gebührende Lohn und aufál

lig gehabte Auslagen desſelben .

Ade dieſe Koſten unterliegen zunächſt der Ermäßigung

des Konkursoffiziums.
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Klaſſe II .

a . Leichen - und

Begräbniß

foſten.

b. Liedlohn.

+

II. Klaffe.

a. Die Leichen - und Begräbnißkoſten , falls der Konkurs

über einen Verſtorbenen ergeht.

b . Der Liedlohn der Dienſtboten , die einer an Speiſe

und Lohn hat , für den Zeitraum von drei Jahren,

wenn nämlich der Dienſt ununterbrochen fortgedau

ert hat.

Auch muß der Anſprecher zur Zeit der Aufrech

nung noch im Dienſte des Schuldners ſtehen , anſonſt

er das Vorrecht nur für den inner Sahresfriſt erlof

fenen Liedlohn genießt. Sollte der Dienſtlobn zins:

tragend angeſtellt worden ſein , ſo genießt der Zins

kein Vorrecht.

C. Der innert Jahresfriſt erloffene Taglohn von Sano

arbeit herrührend.

c. Taglohn .

Klaſſe III .

a . Koftgeld.

b. Aßungs- und

Gefängniß

koſten.

c . Lohn der An:

geſtellten .

III. Klaſſe.

a. Das innert Jahresfriſt aufgelaufene Koſtgeld von

Tiſch- und Koſtgängern , die einer bei ſich zu Siſche

hält ;

b. Die Aßungs- und Gefängnißkoſten für einen Unter:

ſuchungsgefangenen innert Jahresfriſt;

c. Der innert Jahresfrift erwachſene Lohn von Ange

geſtellten , welche nicht an der Koſt ihres Serrn fich

befinden , jedoch ihre geſammte Shätigkeit demſelben

dauernd um einen beſtimmten Lohn verdungen haben .

d. Das unter Vormundſchaft ſtehende, oder ſogenannte

Vogt- und Waiſengut, das der Konkurſit zu verwal

ten hatte , nämlich für ſo viel, als ihm von einer

vorſchriftsgemäßen Rechnungsablage bis zur andern

anvertraut werden mußte.

d. Vogtgut.

Klaſſe IV.

a . Deffentliche

Gelder.

IV. Klaſſe.

a . Der Betrag des von öffentlichen Beamten von einer

ordentlichen Rechnungsablage bis zur andern in dieſer
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Eigenfchaft Eingenommenen , oder was ihnen während

Dieſer Zeit hat anvertraut werden müſſen .

b. Die Anſprachen der Handwerker für die von ihnen b . Sandwerkes
fonti .

geleiſteten Arbeiten bis auf den Betrag von 50 Franken,

und für das dazu gelieferte Material, leşteres bis auf

den Betrag von zwanzig Franken. Dieſes Vorrecht

ſteht aber nur ſolchen Handarbeiten zu , welche für

das perſönliche Bedürfniß des Konkurſiten und ſeiner

Haushaltungsgenoſſen , nicht aber für das aufällige

Gewerbe desſelben ſtattgefunden haben.

C. Die Unſprachen für dem Schuldner zum Lebensun- c. Lebenemittel.

terhalt in die Haushaltung gegebenes Brod , Fleiſch,

Mehr, Milch, Butter, Erdäpfel und Obſt. Was aber

auf Mehrſchaß gegeben wurde , 3. B. das Brod und

Fleiſch , welches dem Wirthe , oder das Mehl, welches

dem Bäcker geliefert worden , gehört nicht hieher.

Deßgleichen die Anſprachen für geliefertes Leder,

ſo weit dasſelbe für das perſönliche Bedürfniß des

Konkurſiten und ſeiner Haushaltungsgenoſſen beſtimmt

war , jedoch nur für den Betrag von zwanzig

Franken .

d. Die Anſprachen der Aerzte , Wundärzte und Heb- d. Arztfontt.

ammen, ſowie der Viehärzte und für dasjenige , was

auf deren Anordnung aus Apotheken oder ſonſt von

irgend Jemanden zum mediziniſchen Gebrauche oder

zu den Bedürfniſſen der Kindbetterinnen verabfolgt

wurde.

Können dieſe zur Pflege des Menſchen verwandten

ärztlichen Koſten nicht aus der Konkursmaffe bezahlt

werden , und rühren dieſelben von der Ehefrau oder

den Kindern des Konkurſiten her , ſo erlangen die

Anſprecher dafür eine Forderung auf das Vermögen

derjenigen Perſonen , für welche fte verwendet wor

den ſind.
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Im Falle der Unzulänglichkeit der Konkursmaſle

und wenn das gearznete Vieh in einer Einſagung

begriffen iſt, kann der Vieharzt ſich aus dem Erlös

desſelben für ſeine Anſprache bezahlt machen .

Die in dieſer Klaſſe von litt. b bis d . begriffenen An

ſprachen genießen das Vorrecht nur dann , wenn ſie innert

Sabresfriſt entſtanden ſind .

V. Klaſſe.

Klaffe V. In dieſe Klaſſe und unter der Benennung von gemeinen
Gemeine

Geldern gehören alle übrigen Anſprachen , welchen nicht
Gelder .

in den vorhergehenden Klaſſen ausdrücklich ein Vorrecht

eingeräumt iſt, und welche nicht in die nachfolgende Klaſſe

fallen.

Klaſſe VI. VI. Klaſſe.

Verlornes in

Liegenden .
Die im Liegenden zu Verlurſt gegangenen Anſprachen.

6. 27.

Allgemeine Bez Alle in einer und derſelben Klaſſe der fahrenden Kollo :

ſtimmung.
kation befindlichen Anſprachen gehen unter ſich in gleichen

Rechten , mit Ausnahme der Anſprachen in VI. Klaſſe , die

ihrem Alter nach auf einander folgen .

Pacht- und

Miethzins.

C. Vorzügliche Anſpruchsrechte auf das fabrende

Vermögen.

S. 28 .

Der Vermiether eines Gebäudes hat auf die in dem

ſelben vorfindliche Fahrniß , der Vermiether eines Ladens

auf die in dem Laden vorfindlichen Waaren und Geräthe,

der Verpachter eines Grundſtücks auf die darauf gewachſe:

nen Früchte und die darauf befindliche Fahrniß ein vor

zügliches Anſpruchsrecht für den laufenden und einen vers

fađenen Lebenzins. ( $9. 637 -- 640 des bürgerlichen Ger

ſekbuches .)
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$ . 29.

Der Eigenthümer von Futter hat ein vorzügliches An- Fütterungos
Anſprachen .

ſpruchsrecht auf das an der Hirtung befindliche Vieh und

der Verkäufer von beweglichem Gut auf die verkaufte Sache,

beide nach Maßgabe des bürgerlichen Geſezbuches. (S. 628

und 630.)

$. 30 .

Für Saamen zur Unpflanzung einer Liegenſchaft ge- Saamenzur

nießt derjenige , der denſelben gegeben , das erſte Recht und
Anpflanzung.

zwar vor dem Verpachter ſelbſt, jedoch nur auf die daraus

hervorgekommenen Früchte , ſie mögen dann noch auf der

Liegenſchaft ſtehen oder bereits eingeſammelt fein .

S. 31 .

Der Inhaber einer Fahrhabseinſagung hat ein vorzüg= Fahrhabseins
fakungen.

liches Anſpruchsrecht auf die eingeſegten Pfande, doch muß

er drei Anſprachen weichen :

à . dem laufenden und einem verfallenen Haus- , Laden

oder Pachtzins ;

b . dem Liedlohn von Knechten und Mägden , die anb

Speis und Lohn fich befinden , ſo weit dieſer Lohn

inner Jahresfriſt aufgelaufen iſt ;

C. Dem Vieharztkonto inner Jahresfriſt, wenn Vieh in

der Einſatzung begriffen iſt, das während dieſem Zeit

raum gearznet wurde ; (S. 26 IV. d. )

wenn nämlich kein anderes Guthaben vorhanden iſt,

aus welchem dieſe Anſprachen bezahlt werden können.

$. 32.

Der Einſatungsinhaber hat zu erklären , ob er die in Fortfeßung.

der Einſaßung begriffenen Pfänder an Zahlungsſtatt an

nehmen und keine weitern Forderungen ſtellen wolle.

Sít die Erklärung bejahend , ſo ſteht es den Kreditoren

frei , dem Einſaßungsinhaber die verpfändeten Effekten zu

überlaſſen oder deren Verſteigerung zu Gunſten der Maſſe
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zu verlangen . In dem leßtern Falle müſſen aber die Kre

ditoren , die ſolches verlangen , dem Einſagungsinhaber für

feine ganze Anſprache gut ſtehen.

Will der Einſaßungsinhaber die Pfänder nicht für ſeine

gänzliche Anſprache annehmen , ſo werden ſie verſteigert

und für das , was daraus weniger erlöst wird , als der

Anſprecher zu fordern hat , wird dieſer wie ein anderer

Gläubiger nach der ſeiner Anſprache gebührenden KoŰoka

tionsordnung eingereiht. Szingegen fällt ein aufälliger

Mehrerlös in die Konkursmaſſe.

$. 33.

Fauſtpfanb. Hat einer für ſeine Anſprache ein Fauſtpfand, fo wird

das ganz gleiche Verfahren , wie im vorhergehenden $ . be :

ſchrieben iſt, beobachtet.

$. 34.

Hypothefar: Beſteht das Fauſtpfand in Hypothefarinſtru
menten

oder

Inſtrumente

und Schuldtitel. anderen Schuldſchriften , ſo hat der Inhaber ſich zu erklä:

ren , ob er dieſelben im Nennwerthe übernehmen wolle,

oder nicht.

Fält die Erklärung bejahend aus , ſo ſteht es den Kres

ditoren frei , dem Pfandinhaber die Hinterlage zu über:

laſſen , oder deren Verſteigerung zu verlangen. Ebenſo

erfolgt die Verſteigerung , wenn der Pfandinhaber die In

ftrumente nicht im Nennwerthe annehmen will.

Im Falle der Uebernahme der Pfänder hat der Ueber :

nehmer einen aufälligen Ueberſchuß an die Maſſa hinaus

zubezahlen . Iſt hingegen ſeine Forderung größer , ſo wird

er für den Ueberreſt gleich einem andern Gläubiger ſeinem

Range nach kollozirt.

Im Falle der Verſteigerung wird das Inſtrument dem

Erſteigerer nur gegen Erlegung des Preiſes aushingege

ben. Bis dahin bleibt dasſelbe dem Anſprecher verpfändet.

Erfolgt die Erlegung des Preiſes nicht binnen zwei Mo

naten , ſo kann der Anſprecher das Inſtrument für die
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Anſprache ſich aneignen , oder den Erſteigerer zur Bezah

lung des Preiſes auf dem Wege der Schuldbetreibung

anhalten.

Wenn im Konkurſe ein verpfändetes Hypothekarinſtru

ment einem Gläubiger zufält oder verſteigert wird, ſo ge

hören die auf den Tag , auf welchen der Konkurs berechnet

wird, bereits verfallenen Zinſe der Konkursmaſſe. Der

Marchzins hingegen und was von der Aufrechnung an weiz

ter verfält, geht mit dem Inſtrument.

S. 35.

Uuf dargeliehene Gültinſtrumente , ſowie auch auf an- Vindikations

dere Sachen und Effekten , die dem an Konkurs gerathenen
recht.

Schuldner aus einem Titel übergeben worden ſind , der

nicht geeignet iſt , das Eigenthum derſelben auf ihn zu

übertragen , und die fich noch bei dem Konkurſiten vorfin

den , hat der betreffende Eigenthümer ein Vindikationsrecht,

ſo daß dieſer fich nicht in den Konkurs einzulaſſen hat,

ſondern die auf ſolche Weiſe übergebene Sache in Spezie

zurückverlangen kann . Finden ſich ſolche Gültinſtrumente

oder andere Sachen bei dem Konkurſiten nicht mehr vor,

hat er dieſelben aber nicht veräußert , ſondern in Verſas

gegeben , ſo können ſie für das , wofür dieſelben nunmehr

behaftet ſich befinden , von dem betreffenden Eigenthümer

eingelöst werden , worüber dieſer aber bei der dießfalls ge

machten Angabe am Konkurstage ſeine Erklärung an's

Protokoll zu geben hat.

Vierter Abſchnitt.

Liquidation der Konkursmaſſe.

A. Beſeitigung der Streitigkeiten .

S. 36.
Prozeßeinlet

Wenn eine eingegebene Forderung hinſichtlich ihrer Li- tung bei beſtrit:
tener Liquidität

quidität oder Priorität beſtritten wird , ſo iſt der Gläubiger, oder Priorität.

I. Bd. 40
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der die Forderung macht, gehalten , innerhalb 14 Sagen,

nachdem ihm von dem Konkursoffizium von der Beftreitung

ſchriftliche Anzeige gemacht worden iſt , die Klage dem Ge

richtspräſidenten einzureichen , und die Vorladung anzube

gehren. Sofern er dieſes nicht thut , fo iſt es anzuſehen ,

er habe auf die Anſprache oder ihre Priorität verzichtet.

Es muß aber dem Betreffenden dieſe Folge jeweilen in der

Beſtreitungsanzeige noch beſonders vorbemerkt werden.

Der Gerichtspräſident kann in den vorgedachten Fällen

die Friſt von 14 Tagen aus triftigen Gründen auf fernere

14 Tage , jedoch nur einmal verlängern.

Die Vorladung und Abſchrift der Klage wird jedem

Beſtreiter zugeſtellt , wenn mehrere ſolche vorhanden ſind,

und ſelbe nicht bereits einen gemeinſchaftlichen Vertreter

beſtellt haben. In der Vorladung ſind aber dieſelben auf

zufordern , wenn dieß noch nicht geſchehen , einen gemein

ſchaftlichen Bevollmächtigten zu beſtellen , da die Koſten nur

einfach berechnet werden dürfen .

Reflamation

von Guthaben

in die Mafle.

S. 37.

Wird anderwärts befindliches Guthaben in die Maſie

reklamirt , ſo iſt die Reklamation gegen den Inhaber vor

deſſen natürlichem Richter geltend zu machen .

Aufällig erſtrittenes Guthaben gehört zunächſt den am

Streite theilnehmenden Kreditoren , und ſie können ſich für

die Forderung und Koſten ihrer innehabenden Kolokation

nach daraus bezahlt machen . Ein aufälliger Ueberſchuß fäüt

in die Konkursmaſle.

$ . 38.

Macht einer , der dem Konkurſiten ſchuldig iſt , die

Schuld ſtreitig , ſo muß derſelbe vor ſeinem natürlichen

Richter geſucht werden , ausgenommen , wenn es ſich bloß

um eine Gegenrechnung handelt , die der Konkurſit der

größern Anſprache des Andern entgegenſetzt , in welchem

Fall der Streit vor das Forum des Konkursrichters gehört.

Streitige

Schulbanſpra

chen des Rons

kurfiten.
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In Konkursfällen findet Kompenſation ſtatt, mag eine Kompenſation.

Anſprache woher immer rühren , jedoch nicht gegen auf

Liegenſchaften haftende Szypothekarverſchreibungen . (S. 769

des bürg. Geſekes.)

S. 39.

Wird die Liquidität einer Anſprache beſtritten , und Reſultat der

erzeigt ſich die Anſprache ganz oder theilweiſe unrichtig, fo Prozeffe über
Liquidität und

fält einfach dieſelbe ganz oder theilweiſe aus dem Konkurſe Priorität.

weg , und es wird übrigens am Stande des Konkurſes

nichts geändert.

Ebenſo wird , wenn die Priorität einer Anſpradje be

ſtritten iſt, und für dieſelbe die in Anſpruch genommene

Kollokation nicht behauptet werden kann , einfach die An

ſprache in die ihr gebührende Klaſſe logirt.

Verabredungen, wodurch ſich die Beſtreiter für Zurück:

ziehung der Anſtreitung einen Vortheil ausbedingen , und

Nebenverträge jeder Urt, wodurch obige Beſtimmungen um

gangen würden , ſind verboten , und werden je nach Um

ſtänden nach § . 28 des Polizeiſtrafgeſeßbuches oder als Be

trug beſtraft.

§ . 40.

Wo nicht die geſammte Konkursmaſſe, ſondern einzelne Prozeßfoften.

Kreditoren einen Prozeß führen , haben auch dieſe die Pro

zeßkoſten nach Verhältniß ihrer Anſprachen zu bezahlen .

Wenn aber auch Namens der Maſſe ein Prozeß zu

führen beſchloſſen worden iſt, ſo follen ſolche Gläubiger,

welche ihre Zuſtimmung zum Prozeſſe verweigert haben,

dadurch nicht benachtheiligt werden.

B. Liegenſchafts - Veräußerung,

. 41 .

Das Aufſuchen eines Anbieters für jede Liegenſchaft Aufſuchen eines

geſchieht wie folgt:
Anbieters .
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a .Gantwürbis

gung.

Anbote.

die ſogenannte Gantwürdigung iſt als das erſte An

bot zu betrachten . Will aber der eine oder der an

dere der liegenden oder fahrenden Gläubiger ein hö

heres Anbot thun , ſo iſt derjenige aus ihnen als

Anbieter einzuſchreiben , welcher das höchſte Anbot

gemacht hat.

b . Geſchehen auf eine Liegenſchaft ſo hohe Anbote, daß

durch ihren Betrag die darauf verhafteten Anſprachen

ganz gelöst werden, und überlaſſen auf ein ſolches An

bot hin alle fahrenden Anſprecher, gleichwie auch der

Schuldner die Liegenſchaft dem Anbieter , ſo bedarf

es dannzumal keiner Verſteigerung derſelben mehr .

Hievon iſt jedoch der Fall ausgenommen, wo der

Konkurs über eine Perſon ergeht, die unter vor

mundſchaftlicher Obſorge ſteht, als wo die Bewilli

gung zur Unterlaſſung der Steigerung nach Vor

ſchrift der vormundſchaftlichen Gereße nachgeſucht

werden muß.

c . Iſt ein auf einer ſolchen Liegenſchaft verhaftetes In

ſtrument vorhanden , welches mehrere Stück Güter

begreift , als der an den Konkurs Serathene ſelbſt

befißt, und wird dasſelbe durch die geſchehenen An

gebote nicht gänzlich gelöst, und verlangt dannzumal

der Beſiger des Inſtruments, daß die Inhaber der

in dieſem ſeinem Inſtrument mitverſchriebenen Grund

ſtücke dieſe in die Sant werfen ſollen, ſo haben die

ſelben ſich zu erklären , ob ſie ihre mitverhafteten

Unterpfande einwerfen oder die Gült löſen wollen .

Fält die Erklärung dabin aus , daß ſie die Gült

verſchreibung löſen , ſo ſind ſie damit die erſten An

bieter auf die Liegenſchaft und baften demnach dem

Befiter des Inſtruments für ſeinen ganzen Werth.

Ziehen aber die Beſitzer der mitverſchriebenen Un

terpfande vor, dieſe in die Gant zu werfen , ſo machen

dannzumal die eingeworfenen Unterpfande einen intr

Einwerfen.

!
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grirenden Theil der zu verſteigernden Liegenſchaft aus ;

der Einwerfer dieſer Unterpfande kann aber für nicht

mehr als für ſein aufälliges Betreffniß an den aus

ſtehenden Ueberzinſen verfolgt werden. - In dieſen

beiden Fällen muß das betreffende Inſtrument, faus

dasſelbe durch die erfolgte Steigerung nicht gelöst

wird , ohne Auffündung in Zeitfriſt von ſechs Mo

naten abbezahlt und vernichtet werden.

d. Kömmt der Fall in Vorſchein , daß auf den zum Fortſeßung.

Einwerfen erklärten Unterpfanden noch neuere Gült

verſchreibungen oder andere liegende Inſtrumente

haften , welche andern Anſprechern zugehören , oder

daß jene Unterpfande wohl gar ſelbſt ſpäterhin mit

andern Liegenſchaften mitverſchrieben worden wären ;

ſo darf , wenn die Kreditoren des Konkurſiten nicht

erklären , daß ein ſolches auf mehrern Liegenſchaften

zugleich verhaftetes Inſtrument durch Abbezahlung

der demſelben hieran betreffenden Rate, einlöſen laſſen

wollen , ohne die Einwerfung ſämmtlicher mitpflichti

ger Grundſtücke zu begehren , in der Sache nicht

weiter vorgeſchritten werden , ſondern es müſſen die

Beſiker ſowohl ſolcher neuer Inſtrumente , als der

hierfür verhafteten Unterpfande ebenfalls einberufen ,

und jene vorerſt darüber einvernommen werden , ob

ſie dieſe Unterpfande aus dem Verſaß freigeben und

transfixiren laſſen wollen . Fällt der Beſcheid ver

neinend aus , und kömmt zwiſchen dem Gültinhaber

und denjenigen, welche die einzuwerfenden Unterpfande

beſigen , keine gütliche Uebereinkunft zu Stande, ſo muß

dannzumal ſogleich auch den Eigenthümern ſämmt

licher ſolcher mitverſchriebenen Unterpfande die Auf

rechnung gemacht und über dieſe der Konkurs abge

balten werden .

e. Wenn dieſes Hinderniß nicht eintritt , ſo hat das Anfeßung des
Steigerungs

Konkursgericht den Tag zur vorzugehenden Steige- tages.
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Publifation .

rung vom abgehaltenen Konkurſe an , auf eheſtens

zwei bis längſtens vier Wochen hinaus anzuſeßeu,

und überhin jedem Anſprecher im Liegenden , der

durch das Angebot nicht gedeckt iſt , noch beſonders

anzuzeigen .

Die Steigerung einer Liegenſchaft iſt auch jedes

mal , wenn deren Gantwürdigung die Summe von

800 Franken überſteigt , oder wenn die Gläubiger

folches verlangen , auf einen Termin von zwei bis

längſtens vier Wochen hinaus , von der Publikation

an gerechnet , im Kantonsblatte auszuſchreiben. Sit

weber die eine noch die andere Bedingung vorhanden,

To genügt die Auskündung der Steigerung in den

drei nächſtgelegenen Gemeinden .

Die Steigerungspublikation ſou das ungefähre

Maß der Liegenſchaft oder deren Ertragenheit, das

darauf Verſchriebene ſummariſch und das Ungebot

angeben.

S. 42.

Verſteigerung. Die Verſteigerung einer Liegenſchaft ſoll jeweilen fobald

möglich erfolgen. Zehn Wochen nach Abhaltung des Kon

kurſes kann ein liegender Anſprecher unter allen Umſtän

den auf die Verſteigerung dringen , wenn kein Akkommode

ment abgeſchloſſen iſt.

Steigerungs

brief.

S. 43.

Zum Behufe der vorzugehenden Steigerung iſt über die

Liegenſchaft ein ordentlicher Steigerungsbrie
f

anzufertigen

und dem betreffenden Gerichtsoffziu
m
zu überſenden , welcher

a . gleich einem Kaufbriefe, eine vollſtändige Liegenſchafts

beſchreibung mit ihren Begrenzungen , die auf der:

felben haftenden Rechte und Beſchwerden;

b . die , laut ergangenem Konkurs und Kollokation , da
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rauf als verſichert ſich ergebenden Boden- und Erbs

lebenzinſe, Zehnten u. f. w. und alle Verſchreibungen ,

nebſt den dabei ausſtehenden Zinſen und Marfzinſen,

ihrer Priorität nach angeregt, und mit Angabe der

daherigen Anſprecher , ſowie die aufgelegten Liegen

ſchaftsſteuern und den betreffenden Untheil an den

Uuffalls-, bisherigen Bearbeitungs-, Steigerungs- und

Entſchädigungskoſten des Maſſakurators für ſeine, rück

fichtlich der Liegenſchaften , gehabte Bemühung gengų

berechnet ;

c . die Spezifikation der in Folge der Konkursverhand

lung, nach Inhalt der Beſtimmungen über das lie

gende Vermögen , im Verhältniß der landesüblichen ,

ökonomiſchen Bedürfniſſe der Liegenſchaft zugetheilten

Effekten und Vorräthe;

d. den Anbieter nebſt der Anbotsſumme, und

e. die zu den betreffenden Zahlungsleiſtungen feſtgeregten

Termine und Zahlungsart ,

umſtändlich enthalten ſou .

. 44.

Dieſe Steigerung erfolgt am biezu feſtgeſeşten Sag durch Verfahren bei

den Ortsrichter und Gerichtsſchreiber, in Beiſein der Maſſa- der Steigerung.

kuratoren , auf den pom Konkursoffizium überſandten Stei

gerungsbrief hin entweder insgeſammt oder ſtückweiſe.

Der Steigerungsbrief wird , ſo wie die Steigerung vor

ſich gegangen iſt, gehörigen Orts einprotokollirt, die erſtan

dene Liegenſchaft dem nunmehrigen Eigenthümer durch die

betreffende Behörde zugefertigt und endlich das Reſultat der

Steigerung , vom Steigerungstage an inner acht Tagen ,

dem Gerichtspräſidenten eingefandt.

S. 45.

Die Anſprecher im Liegenden beſonders jene, welche mit Sicherheltlei:

ihrer Anforderung in Gefahr ſtehen , können denjenigen , Kaufpreis.
ftung für den
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welcher ſich durch Erſteigerung eine Liegenſchaft erwirbt,

dazu anhalten , den ſechsten Theil der daherigen Kaufsſumme

hinter die Fertigungsbehörde zu legen , welche ſo lange aulda

in Verwahr zu liegen hat , bis der Käufer ſich ausgewieſen

haben wird , eine gleiche Summe an den Kauf bezahlt zu

baben.

Diejenigen , welche blos ein auf der Liegenſchaft beſize

jendes Hypothekarinſtrument gut bieten , oder welche in

Folge von Einwerfung, um nicht zu Verlurſt zu kommen,

zu bieten im Fade fich befinden , ſind von dieſer Sicherheits

leiſtung befreit.

Werden von dem Erſteigerer der Liegenſchaft die auf

dieſer haftenden Anſprachen , wofür das Aufrechnungsbot

gelegt worden , ſowie die darauf nur theilweiſe gutgebotenen

Hypothekarverſchreibungen vom Steigerungstage an , inner

4 Wochen nicht bezahlt , ſo kann der Anſprecher ſogleich

die Ziehung der Aufrechnung und den Konkurs gegen den

Erſteigerer verlangen.

S. 46.

Zernichtung Alle auf Liegendem haftenden Inſtrumente , welche bei

nicht erlöster erfolgter Verſteigerung der hiefür verpfändeten Unterpfande
Inftrumente.

nicht gelöst werden , müſſen im Verſchreibungsprotokolle

als getilgt vorgemerkt und dem Erſteigerer jernichtet zu

Handen geſtellt werden .

Ein gleiches hat auch mit denjenigen Verſchreibungen

zu erfolgen , die bei einem ſolchen Anlaſſe nur zum Theil

gutgeboten werden , und welche ſonach durch den Erſteigerer

der Unterpfande für die hieran gut verbliebene Summe

abbezahlt werden müſſen .

Guthabensübers

Schießt auf einer Liegenſchaft etwas vor , ſo fält der
ſchuß im Liegen:

Ueberſchuß in die fahrende Maſſe.ben .
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ner.

C. Fabrbabs - Verſteigerung .

S. 47 .

Gleichwie die Liegenſchaftsſt
eigerung

hat die Fahrhabs- Fahrhabøftei:

ſteigerung in Unweſenheit der nämlichen Beamten vor ſich
gerung.

zu gehen , wobei aber dem Schuldner von der unverpfän- Abzug der nö

deten Fahrhabe eine einfache Kleidung , ein Bett für ihn, für den Schulbs
thigften effekten

und wenn er Kinder hat, die benöthigten Kindsbetten, alle

dieſe mit einfacher Zubehörde , und wenn er ein Landarbeiter ,

Handwerker oder Künſtler iſt , das nöthige Werk- oder

Urbeitsgeſchirr zur Fortſegung ſeiner Berufsthätigkeit, je

doch lekteres nicht für ein Mehreres , als den Werth von

60 Franken , zu überlaſſen iſt.

Auch dürfen dem Schuldner, ſo lange er dienſtpflichtig Sahlunges
termin .

iſt, ſeine Militärkleidung und ordonnanzmäßigen Waffen

nicht weggenommen werden .

Für die Abbezahlung der von daher fallenden Erlös

ſumme kann der Maſſakurator , wenn die Gläubigerſchaft

nicht ſelbſt ſchon etwas beſtimmt hat , Zahlungstermine von

vier bis acht Wochen vom Steigerungstage an zu Gunſten

zahlungsfähiger und zuverläſſiger Perſonen bedingen , und

auch den üblichen Rabat den Baarbezahlenden zugeſtehen .

In der Maſſe vorfindliche Hypothekarinſtrumente, Schuld

ſchriften und Anſprachen ſind ebenfalls zu verſteigern , ſofern

die Kreditoren nicht anders darüber verfügen .

D. Bertheilung und Anweiſung des Guthabens.

S. 48.

Der oder die Mafſakuratoren beziehen den Erlös der Bezug des er:

verſteigerten Vermögensſtücke des Konkurſiten und deſſen löſee.

ſonſtiges ausſtehendes Guthaben , welches der Natur der

Sache nach , oder gemäß ſpeziellem Auftrage durch die Maſſa

kuratel einzuziehen iſt.

N. 49.

Der Maſſakurator legt dem Konkursoffiziu
m Rechnung Maffarechnung.

ab und übergiebt ihm die bezogenen Gelder und aufällig

I. Bd . 41
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Frift dafür.

übriges noch in ſeinen Handen liegendes Guthaben zur Aus

theilung unter die Gläubiger.

Dieſe Rechnungsablage fol ſpäteſtens in drei Monaten

erfolgen . Sollte dieſes nicht geſchehen können , ſo hat der

Maſſakurator dem Konkursoffizium unaufgefordert einen Be

richt über die obwaltenden Hinderniſſe , ſo wie über den

ganzen Stand der Sache zu erſtatten .

$ . 50.

Bezahlung der

Vorrechtsgläu :

biger.

Es kann der Maſſakurator und fou aus den ihm ein

gehenden Geldern ſofort diejenigen Vorrechtsgläubiger, welche

ganz unzweifelhaft Zahlung aus der Maſſa zu erhalten im

Falle ſind, bezahlen und dann die hiefür erhaltenen Duit

tungen dem Konkursoffzium ſtatt des Geldes abgeben.

Uus Einnahmen von liegendem Guthaben des Konkur

ſiten ſollen vorab deſſen liegende Schulden bezahlt werden .

S. 51 .

Vorläufige In ſchwierigen Fällen kann das Konkursoffizium behufs

Rechnungsſtel- theilweiſer Bildung der Liquidation den Maſſakurator zu
lung.

vorläufiger Rechnungsſtellung und Einhändigung des bisher

einkafſirten Guthabens auffordern.

§ . 52.

Brüfung der Der Gerichtspräſide
nt und Gerichtsſchreib

er ſollen die

Maſſarechnung

Rechnung des Maſſakurators genau prüfen , und fich über

die in Ausgabe gebrachten Poſten , ſo viel es geſchehen kann,

Uusweiſe vorlegen laſſen .

S. 53 .

Verfahren geg . Zeigt ſich ein Maſſakurator in Bezug des von ihm ein

einen säumigen zuziehenden Suthabens oder in Befolgung der ihm über
Mafſakurator.

tragenen Geſchäfte und in Ablegung der Maffarechnung

oder Aushändigung des Guthabens fäumig , ſo iſt gegen ihn,

wie gegen einen Fäumigen Vogt ( S$ . 163 , 164, 165 und

166 des bürgerlichen Geſeßbuches) zu derfahren .

1
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S. 54,

Hat der Maſſakurator Rechnung abgelegt, ſo bilden der Liquidationgs

Gerichtspräſident und Gerichtsſchreiber die Liquidationsrech
rechaung.

nung und bertheilen das Guthaben unter die Kreditoren der

Kollokation nach .

Der Gerichtsſchreiber hat jedem Gläubiger im Fahren- Rollokationes

den einen Kollokationsſchein zuzuſtellen , welcher enthalten
fcheine.

fod , auf was derſelbe für ſeine Anſprache angewieſen iſt.

Sit nichts demſelben anzuweiſen vorhanden , ſo erhält er

auf Verlangen eine Anweiſung zur Geduld.

Werden einem Gläubiger Anſprachen angewieſen , die

er nicht einbringen kann , ſo bleibt er in ſeiner Kollokation

hinſichtlich künftigen Vermögens des Konkurſiten. Dieſe

Nichteinbringlichkeit hat der Gläubiger aber an das Kon

kursprotokou ſtellen zu laſſen.

S. 55.

Wenn laut Liquidation ale Gläubiger für ihre Anſpra- Aufhebung des
Konkurſes.

chen die Bezahlung erhalten , ſo wird der Konkurs von dem

Konkursoffizium als aufgehoben erklärt.

S. 56.

Die Liquidation eines Konkurſes fou in der Regel bin: Friſt für die
Liquidation

nen ſechs Monaten beendiget ſein . Sit die Beendigung in

dieſer Friſt nicht möglich , ſo muß eine Verlängerung der

ſelben beim Obergerichte nachgeſucht werden.

Die Liquidationsrechnung fou ſodann vier Wochen lang Einficht berLis
quibationsredus

zur Einſicht dem Gemeinſchuldner und den Gläubigern
nung ,

auf der Gerichtskanzlei offen liegen , und hievon den Kon

kursgläubigern durch eine Kundmachung im Kantonsblatt

Kenntniß gegeben werden . Nach Ablauf dieſer Friſt find

gegen dieſelbe hinſichtlich der Kollokation und Repartition

keine Einwendungen mehr zuläßig , den Fad der erwieſenen

Unmöglichkeit vorbehalten .
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S. 57 .

Verantwortlich:

feit des Ron Das Konkursoffizium und der Kurator find für ihre

kursoffizlums Handlungen ſowohl den Gläubigern als dem Gemeinſchuld
und der Kura :

toren . ner verantwortlich .

S. 58 .

Haftbarkeit für Können die Aufrechnungs- und Konkurskoſten im Fah

die Aufrech:
renden nicht aus dem Fahrenden Guthaben bezahlt werden,nungs : und

Konkursfoflen. ſo ſind dieſelben von dem oder den fahrenden Anſprechern

zu bezahlen , die den Konkurs herbei geführt haben , wenn

ſolche vorhanden ſind.

Iſt eine Einſaßung als ein einziges Guthaben vorhan

den , bei der ſich kein Ueberſchuß ergiebt , ſo haben die

gleichen Anſprecher die Koſten zu bezahlen , mit Ausnahme

der Inventurkoſten , die dem Inhaber der Einſabung zur

Laſt fallen. Derſelbe hat ebenfalls die Steigerungskoſten zu

bezahlen , wenn er die Steigerung begehrte .

Fünfter Abſchnitt.

Von dem Affommodement.

S. 59 .

Zuläßigkeit Bei Berathung über die Zuläßigkeit eines Akkommode

eines Akkommo:

dements ments ($. 18) wird , wie folgt, verfahren.

Wenn ſich zeigt , daß der Schuldner durch erlittenes un:

glück oder unverſchuldete Zufälle an den Konkurs gerieth,

ſo iſt die Frage zu bejahen , ſonſt zu verneinen .

Die Frage iſt auch dann zu bejahen , wenn die Abſchlie

Bung eines Akkommodements offenbar im auſeitigen Intereſſe

der Kreditoren liegen ſollte.

Bei dieſem Anlaſſe wird das Konkursoffizium ebenfalls

unterſuchen , ob Inzichten eines betrüglichen oder leichtſin

nigen Bankerottes gemäß § . 260 des Kriminalgeſetzbuches

oder . 98 des Polizeiſtrafgeſezbuches vorhanden ſeien und

biernach die Ueberweiſung an den Strafrichter beſchließen .

Bei einem Handelsmann ſind noch insbeſonders die S.

802 - 805 des bürgerlichen Geſezbuches in's Auge zu faſſen.
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S. 60.

Wird ein Akkommodement als zuläßig erklärt, ſo hat Vorſchläge zu
einem Afkom

der Gemeinſchuldner ſeine Vorſchläge den Kreditoren vor modement.

zulegen und deren Beiſtimmung hiezu innert der Friſt von

vier bis ſechs Wochen , jenachdem ihm ſelbe durch das Kon

kursoffizium beſtimmt worden iſt, in der durch §. 61 legten

Abſaß bezeichneten Weiſe beizubringen .

Eine Verlängerung dieſer Friſt kann die Juſtizkommiſ

fion des Obergerichts in außerordentlichen Fällen bewilligen.

Es ſollen in dieſem Falle die nöthigen Vorſorgen zur

Sicherung des Maſſaguthabens getroffen werden .

Die Kreditoren ſind aufmerkſam zu machen , daß dieje

nigen von ihnen , welche dem Akkommodement die Zuſtimmung

verſagen und demſelben ſich widerſeßen ſollten , ihre Ein

wendungen dem Konkursoffizium rechtzeitig eingeben mögen.

8. 61 .

Zur Gültigkeit eines Akkommodements , beſtehe dieſes in Erforderniſſe

Verlängerung der Zahlungsfriſten oder in wirklichem Nach eines Attommos

laß von der ſchuldigen Summe , wird im Fahrenden die aus : dements.

drückliche Zuſtimmung der ſämmtlichen Vorrechtsgläubiger

( Klaſſe I. bis und mitIV. ) und nebenbei wenigſtens von drei Vier:

theilen der übrigen Gläubiger ſowohl der Zahl als der Summe

nach erfordert, wobei aber diejenigen Gläubiger , welche au

fällig mit Hinterlagen gedeckt ſind , ſoweit dieſe Hinterlagen

reichen , nicht gezählt werden .

Die Zuſtimmung der Anſprecher im Liegenden iſt nöthig :

wenn ſie betrieben haben und gemäß dem Ukkom

modemente die betreffende Liegenſchaft dem Konkur:

fiten wieder überlaſſen werden fou ; oder

b. wenn ihre Inſtrumente durch die Gantwürdigung ſich

nicht gedeckt befinden .

Im Augemeinen wird ferner erfordert:

1. daß die nicht beiſtimmenden Gläubiger vermöge des

Ukkommodements nicht weniger erhalten , als es ihnen

nach den vorhandenen Konkursaften betreffen würde ;

a .
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Nebenverſpre:

chungen .

2. daß der Schuldner für von ihm verheißene Zahluns

gen den nicht beiſtimmenden Gläubigern genügliche

Bürgſchaft leiſte;

3 , daß die Zahlungstermine auf eine Art geſtellt wer

den , wodurch die Erfüllung des Akkommodementes

ab Seite des Schuldners möglich erſcheint.

Das Akkommodement muß der Konkursverhandlung bei

gelegt werden .

Das Konkursoffizium hat darauf zu halten , daß die

Zuſtimmung von den betreffenden Gläubigern entweder vor

dem Konkursoffizium mündlich oder auf beglaubigte Weiſe

ſchriftlich ſtattfinde.

Die Gläubiger verlieren durch das Akkommodement den

Unſpruch auf aufälliges künftiges Vermögen des Schuldners

nicht, ſofern ſie nicht ausdrücklich darauf verzichten.

S. 62.

Für Nebenverſprechung
en

, welche außer dem zu Pro

tokoll gegebenen Akkommodemente gemacht werden , ſoll kein

Recht gehalten werden , und jede Begünſtigung eines Gläu

bigers vor dem andern , um ſeine Zuſtimmung zu erhalten,

iſt verboten .

Ein Akkommodement erhält erſt dannzumal Kraft, wenn

dasſelbe von dem Obergerichte, welchem die Konkursver

handlung nebſt einem Bericht über den Lebenswandel des

Konkurſiten bald möglichſt eingeſchickt wird und bei welchem

auch die Nichtbeitretenden ihre Einwendungen einreichen

mögen , gutgeheißen worden iſt. Die ausgeſprochene Rati

fikation fou der Konkursverhandlung nachgetragen werden.

Von jedem auf dieſe Weiſe genehmigten Ukkommodement,

ſol in dem Kantonsblatt durch die Obergerichtskanzlei An

zeige gemacht werden .

S. 63.

Werden die Beſtimmungen eines Akkommodements nicht

gehörig erfült, ſo ſind die betheiligten Gläubiger berechtiget,

Nichterfüllung

eines abgeſchloſs

ſenen Akkommo:

demento.
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die Aufrechnung zu verlangen und einen neuen Konkurs

berbeizuführen.

S. 64.

Derjenige , der ein Akkommodement geſchloſſen , wird Verlurſt der

ſeiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit in ſo weit verlurſtig , daß
Stimm- und

Mah (fähigkeit

er nicht mehr ſtimm- und wahlfähig iſt. bis zur Wieder:

Wenn er ſich ſpäter bei dem Gerichte, wo der Konkurs
einfeßung.

verführt wurde , ausweist , daß er ſeinen Kreditoren nicht

nur geleiſtet habe , was das Ukkommodement erheiſcht, ſon :

dern dieſelben vollkommen befriedigt habe , ſo daß die Schul

den als getilgt zu betrachten ſind, ſo wird er durch Aus

ſpruch des Gerichts in ſeine bürgerlichen Rechte wieder voll

ſtändig eingeſeßt und dieß öffentlich bekannt gemacht.

S. 65.

Geräth derjenige, der ein Akkommodement abgeſchloſſen, Nechte der

ſpäter wieder an den Konkurs , ſo haben die Gläubiger des einem abermali:
Gläubiger bei

erſten Konkurſes für ſo viel , als ſie noch zu fordern haben, gen Konkurſe.

den Vorzug vor den ſpätern Gläubigern , mit Ausnahme

der Konkurskoſten , die vorab bezahlt werden müſſen , und

mit Ausnahme von Forderungen , die ein vorzügliches An

ſpruchsrecht haben . (SS . 28 bis 35.)

Sie verbleiben in der Kollokation , die ihnen im frühern

Konkurſe angewieſen worden , und erſt, wenn ſie ale be

zahlt ſind , kömmt die Reihe an die ſpätern Kreditoren, für

welche eine Kollokation nach Vorſchrift des gegenwärtigen

Geſekes eigens aufgeſtellt wird.

Sechster Abſchnitt.

Von der Falliterklärung und ihren Folgen .

S. 66.

Der konkurſit, derren Schulden aus dem vorhandenen Falliterklärung.

Guthaben nicht bezahlt werden , und der kein Akkommode

ment mit ſeinen Gläubigern ſchließen kann , wird als Fallit

erklärt.
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Zeitpunkt

BT

Pune

Unterlaſſung

derſelben.

Die Falliterklärung iſt erſt alsdann auszuſprechen, wann

in Abgang eines Akkommodements mit Gewißheit ſich ergiebt,

daß das Vermögen zu Bezahlung der Schulden unzurei

chend iſt.

Die Faliterklärung unterbleibt bei Minderjährigen und

Abgeſtorbenen , und bei denjenigen , hinſichtlich welcher das

Obergericht, auf Vorſtellung des Konkursoffiziums, das in

dieſem Falle einen umſtändlichen Bericht über den Konkurſiten

eingeben fou , die Unterlaſſung der Falliterklärung erkennt.

0

bige

Sort

mi

den

| Bon

S. 67 .

Bekannt:
Die Faliterklärung wird durch das Kantonsblatt bes

machung.

kannt gemacht.

S. 68.

Folgen der Fal Der Fallit iſt ſeiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit ver

literklärung.
lurſtig, und daher weder ſtimm-, wahl- noch zeugenfähig.

Ueberhin iſt ihm der Beſuch der Wirths- und Schenk

bäuſer verboten .

S. 69.

Aufhebung des
Wenn ein Fallit bei dem Gerichte , vor welchem der

Falliments .

Konkurs verführt wurde , ſich ausweist , daß er ſeine Gläus

biger befriedigt habe , ſo daß ſämmtliche Schulden als getilgt

angeſehen werden können , ſo wird durch Ausſpruch des

Gerichts die Falliterklärung aufgehoben , der Betreffende in

ſeine bürgerlichen Rechte wieder eingeſegt und dieß durch

das Kantonsblatt öffentlich bekannt gemacht.

m
m
m
叫
叫

做
贼

w

heit

Siebenter Abſchnitt.

Fortgeſeßter Konkurs.

S. 70.

Kommt ein am Konkurs geweſener Schuldner durch Erb

fchaft oder auf andere Art wieder zu Vermögen , fo wird

über denſelben ein fortgeſeßter Konkurs abgehalten .

Fortgefester

Konkurs.

w
㎝

rithi
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g ertens

S. 71 .

Ein ſolcher fortgeſeßter Konkurs wird , nebſtdem daß Publikation .

er auf gleiche Weiſe, wie der erſte Konkurs öffentlich be

kannt gemacht wird , den Gläubigern des frühern Konkurſes,

wo möglich , noch beſonders ſchriftlich angezeigt.

S. 72 .

Am fortgeſeßten Konkurſe ſind zum Voraus die Gläu- Rechte der

biger des frühern Konkurſes , die ſich wieder melden , nach
Gläubiger bes

frühern Ron :

der damals feſtgeſekten Kollokation zu bezahlen . Die legte furſes.

Stelle der Gläubiger des frühern Konkurſes nehmen die

jenigen ein , welche am frühern Konkurs ſelbſt ihre Anſpra

chen nicht geltend machten , dieſelben aber inner Jahres

friſt zu Protokoll gaben .

Die Konkurskoſten und aufältige vorzügliche Anſpruchs

rechte (SS. 28 – 35) gehen jedoch auch bei einem fortgeſekten

Konkurſe vor.

sblatt

igkeit me

eugenia

mid Sabel

Fortſeßung.

veldem

I|نفيف

forum de

refiender

S. 73 .

Fügt es ſich , daß bei einem ſolchen fortgeſeßten Kon

kurſe alle bei demſelben in Vorſchein kommenden Gläubiger

für ihre ſämmtlichen Anſprachen bezahlt werden, und daß

dem Schuldner noch nebenhin Guthaben übrig bleibt , ſo

mögen dannzumal die Gläubiger , welche beim frühern Kon

kurſe nur zum Theil oder gar nicht für ihre Anforderungen

befriedigt worden ſind , ſich aus dieſem Guthabensüberſchuſſe

für den ihnen von da an auf ihre damalige Rückſtandsſumme

gebührenden , rechtmäßigen Zins der Kollokationsordnung

nach bezahlt machen .

dies. Aenean

$ . 74.

Sunda

Iſt das neue Vermögen , wegen welchem der fortgeſeßte Wertheilung des

Konkurs abgehalten werden ſoll , ſo wenig beträchtlich , daß Ausſchreibung

ein bedeutender Sheil desſelben durch die Konkurskoſten ver- eines Ronkurſed,

rahlungen würde , ſo können der Gerichtspräſident und Ge

richtsſchreiber das Guthaben unter die Kreditoren des frü

I. Bd. 42
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bern Konkurſes der Kollokation nach vertheilen , ohne Aus

ſchreibung eines neuen Konkurſes.

Achter Abſchnitt.

Reviſion eines Konfurſes.

§. 75.

Erforderniſſe zu Die Reviſion eines Konkurſes kann in zwei Fällen ſtatt

einer Reviſion

finden :

a . wenn ein Gläubiger an einem Konkurſe aus Abgang

der benöthigten Beweismittel nicht nach feinem Rechte

kollozirt worden iſt und er die Beweismittel, die ihm

gegenwärtig zu Gebote ſtehen , zur Zeit des Konkurſes

geltend zu machen außer Stande war.

b . wenn ein Gläubiget aus erheblichen Gründen feine

Anforderung am Konkurſe einzugeben verhindert war .

$ . 76.

Revifionegeſuch. Das Geſuch um Reviſion eines Konkurſes wird bei dem

Obergericht geſtellt.

Der Reviſionsbewerber muß vor allem nachweiſen , daß

er mittels der Reviſion entſchädigt werden könne.

S. 77 .

Mittheilung des Sft dieſe Nachweiſung geſchehen , ſo wird das Reviſions

Geſuchs.
geſuch denjenigen Kreditoren zur Beantwortung mitgetheilt,

die durch eine Reviſion in eine ungünſtigere Stellung ver

feßt würden .

S. 78 .

Ausſpruch des

Obergerichte.

Das Obergericht unterſucht hierauf die gegenſeitig an

gebrachten Gründe und giebt den Ausſpruch , ob eine Re

viſion ftatt finden fou oder nicht.

Vornahme der

Reviſion durch

das Konkurs.

offiztum .

$ . 79.

Hat das Obergericht die Reviſion geſtattet, ſo nimmt

das Konkursoffizium dieſelbe vor und , falls noch ein Streit
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über die Liquidität oder Priorität der Anſprache des Re:

viſionsbewerbers waltet, ſo wird derſelbe gleich einem ans

dern Konkursſtreit entſchieden .

Neunter Abſchnitt.

Schlußbeſtimmungen .

S. 80 .

Uusländer find in Konkurſen nach den beſtehenden Kon- Behandlung der

kordaten oder Verträgen zu behandeln. Im Falle aber
Ausländer .

keine Konkordate oder Verträge vorhanden wären , ſo tritt

das Geſeß , die Ausübung des Gegenrechts anordnend , in

Anwendung.

V. 81 .

Dem Obergericht iſt die nähere Aufſicht und Leitung Aufficht bes

alles deſſen aufgetragen , was auf das Konkursweſen Be: Obergerichts.

zug hat.

. 82.

Gegenwärtiges Gefeß tritt fofort, nachdem es in Kraft In Rrafttretung

erwachſen iſt, in Unwendung , jedoch unter nachfolgenden
des Geſeßes.

Beſtimmungen.

$. 83.

Ale am Tage der Inkrafttretung des gegenwärtigen

Seſekes ausgeſchriebenen Konkurſe werden noch nach dem

ältern Gereße behandelt.

S. 84,

Das den Ehefrauen für ihre in die Qandlung des Ehe- Fortſeßung.

manns eingeſchoſſenen Mittel eingeräumte Erſtigkeitsrecht

auf den Sandlungsfond erlöſcht zwei Jahre darauf, nach

dem gegenwärtiges Geſet wird in Kraft getreten ſein . Bis

dahin genießen die Frauen für das vor dieſem Gefeße Eins

geſchoffene noch das Erftigkeitsrecht wie bisher.
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6. 85 .

Fortſeßung Ebenſo ſind die Inhaber von Schaßungsabſchlägen noch

zwei Jahre von Erlaß des gegenwärtigen Seſeķes an in

das Vorrecht, nämlich, unmittelbar vor den gemeinen Gel

dern als eine eigene Klaſſe zu koloziren.

S. 86 .

Wenn über Jemand , der bereits unter dem ältern Se

ſeß am Konkurs geſtanden iſt, ein fortgeſeßter Konkurs ab

gehalten wird , ſo bleiben die Kreditoren des frühern Kons

kurſes bei ihren damals erlangten Rechten geſchüßt.

S. 87.

Aufhebung

früherer Gefeße .
Durch gegenwärtiges Geſeß ſind aufgehoben und treten

außer Kraft: Das Konkursgeſetz vom 10. März 1832,

die Verordnung im Konkursweſen v . 19. Wintermonat 1836 ,

ſowie die einſchlägigen Beſtimmungen des Sportelngeſeges

vom 4. Bracmonat 1843.

S. 88.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung und , nachdem es das Veto des Volkes beſtan:

den haben wird , zur Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich

in das Staatsarchiv niederzulegen .

Gegeben Luzern den 31. März 1849.

Der Präſident :

Kafimir Pfyffer Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

L. Pl. Meyer.

Eduard Schnyder.
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Sporteln = Tarif

für

das Konku r s were n.

Fr. Rp.

20

40

20

10

Für die Publikation des Konkurſes , ſowie jedes

andern Erlaſſes in Konkursſachen , nebſt Ver

gütung der Druckkoſten :

a. Dem Gerichtspräſidenten

b. Dem Gerichtsſchreiber

Für jede ſchriftliche Anzeige an einen Anſprecher

im Liegenden und an einen ſolchen auswärts

wohnenden im Fahrenden .

Für eine Konkurseingabe dem Gerichtsſchreiber,

aus der Maſſe zu entheben

Dem Konkursoffizium für Ubhaltung eines Kon

kurſes , jedem Beamten und dem Gerichts

ſchreiber , Verköſtigung inbegriffen :

Für einen ganzen Tag

Für einen halben Sag

Dem Gerichtsſchreiber für Ausfertigung der Ver

handlungen , inſofern ſolche nothwendig wird,

von jeder Folioſeite

Deßgleichen für die Einprotokollirung

Für eine Liegenſchaftsſteigerung, Verköſtigung in=

begriffen , jedem Beamten .

Ueberhin von jeder Stunde Entfernung

vom Wohnorte .

Für eine Fahrhabsſteigerung , Verköſtigung inbe

griffen , jedem Beamten :

Für einen ganzen Tag

Für einen halben Tag

2

20

20

2

1

30

4

2
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Fr. Rp.

4

2

20

20

Für Vornahme einer Liquidation dem Präſiden

ten und Gerichtsſchreiber , Verföſtigung inbe

griffen :

Für einen ganzen Tag

Für einen halben Tag

Für Einprotokollirung derſelben dem Gerichts

ſchreiber von jeder Folioſeite

Ebenſo für Uuszüge und Abſchriften aus dem

Protokoll , von jeder Seite

Für Ausſtellung eines Kollokationstitels :

Auf einem Oktavblatt

Auf einem halben Bogen

Dem Konkursoffizium für Unterſuchung und Ge

nehmigung oder Verwerfung eines Ukkom

modements , Vornahme einer Konkursrevi:

fion , Wiedereinſeßung eines Falliten in den

vorigen Zuſtand

In Konkursſtreitfällen bezieht das Konkursoffizium

die Gebühren , wie die Friedensgerichte.

Bei den an das Bezirksgericht gelangenden Streit

fällen erhält dieſes die für den Zivilprozeß

ausgeworfenen Gebühren.

20

40

2 -

i

|
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Dekret

über

Gründung einer Kantonal- Spar- und Leihkaſſe.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Nach angehörtem Berichte des Regierungsrathes vom 30.
Wintermonat 1849 ;

Auf den Antrag desſelben und einer von uns niedergeſeks

ten Kommiffion;

beſchließen :

Allgemeine Beſtimmungen .

$ . 1 .

Es wird unter der Garantie des Staates eine Kantonal.

Spars und Leihkaffe gegründet.

$ . 2.

Dieſe Anſtalt befaßt fich mit :

a. Darleihen an Korporationen und Privaten auf beſchränkte

oder unbeſchränkte Zeit. ( Leihkaffe).

b . Aufnahme von Geldern in laufende Rechnung gegen

Zinsvergütung nach Beſtimmung der $s. 14 und 19

gegenwärtigen Defrets (Sparkaſſe).

1. Bb. 43
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$ . 3 .

Derſelben werden von Staatswegen die nöthigen Lofale für

die Bureaur und die Depoſita und zwar am Hauptorte des

Kantons angewieſen.

$ . 4 .

Die Zentralverwaltung hat ihren Siß in Luzern . Auf

Vorſchlag derſelben werden im Kantone die nöthige Zahl Ein

nelmer durch den Regierungsrath beftellt, und deren Namen

jeweilen bekannt gemacht.

$ . 5 .

Der Regierungsrath feßt den Zeitpunkt feft, auf welchen

die Spar « und Lethfaffe eröffnet werden fod.

Ein beſonderer Beſchluß des Großen Rathes wird den

Betrag des vorläufig aus Staatsmitteln anzuweiſenden Zus

ſchufles beſtimmen.

S. 6 .

Die Raſie nimmt in der Regel außerordentliche Fälle

und Ereigniffe vorbehalten — nur Gold und gröbere Silber

forten nach geſeßlicher Werthung, und zwar vom franzöſiſchen

Franken einſchließlich aufwärts an. Geringere Geldſorten wers

den nur zur Bezahlung von Bruchtheilen unter einem franzöfts

ſchen Franken angenommen und ebenſo auch ausgegeben.

Den Beamten und Angeſtellten der Anſtalt iſt jede Spetus

fation auf den Geldſorten ſtrenge unterſagt.

Geldverſendungen geſchehen auf Roften und Gefahr dess

jenigen , welcher um die Verſendung nachgeſucht hat.

Von den Geſchäftszweigen der Auftalt.

A. Von den Darleihen.

$ . 7.

Die Kaſſe macht Darleihen an Gemeinden , Korporationen

und Geſellſchaften , ſowie auch an Private , die im Kanton

anfäßig find , oder daſelbſt ein Etabliſſement befißen.

Der kleinſte , ſo wie der größte Betrag der an eine Bers

fon zu bewilligenden Darleihen wird durch das aufzuſtellende

Reglement beſtimmt.

Sedes Darleihen muß gehörig verſichert ſein , und die Kaus

tion die Anleihſumme wenigſtens um einen Uchttheit überfteigen.

1

1

1
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$ . 8 .

Als Kaution dürfen angenommen werden :

1. Anerfannt gute luzerneriſche Hypothefars Verſchreibuns

gen , deren Requiſite das Reglement feftieben wird.

2. Rohes oder verarbeitetes Gold und Silber , lpobei je:

doch nur der innere Wertly und nicht die Form der

Gegenſtände berüdſichtigt wird .

3. Unbedingte ſolidariſche Bürgſchaft von wenigſtens zwei

zahlungefähigen Perſonen ; in dieſem Falle aber nur

auf beſchränkte Zeit iind für geringere Summen , deren

Marimum das Reglement feſtſest.

Jedenfalls fou der gleichen Perſon auf folche Kaution nicht

mehr als zweihundert Franken angeliehen werden ; auch fönnen

die gleichen Bürgen in einem oder mehrern Anleihert zuſam

men nur für die Summe von zweihundert Franken Perſonals

bürgſchaft leiſten . Wer gegen Perſonalbürgſchaft ein Anleihen

bei der Raſſe erhoben , fann bis zu erfolgter Rüdzahlung für

keinen Andern Bürgſchaft leiſten .

Auch einem Bürgen roll auf Perſonalfaution hin fein Ans

leihen gemacht werden , bis der Bürgſchaftstitel, wodurch er

ſich für einen andern verpflichtet hat, getilgt ift.

Die Beſtellung der Sicherheit geſchieht nach der Form ,

welche die Gefeße vorſchreiben.

S. 9 .

Mit der Anmeldung um Darleihen muß ſtets der Sichers

Heitsgegenſtand (S. 8 , Ziff. 1 1. 2) oder der Rautionsaft (S. 8

Ziff. 3) an die Verwaltung eingeſandt werden .

Eine beſondere Kreditkommiſſion unterſucht und prüft die

Währhaftigkeit der Sicherheit und entſcheidet nach beſtem Ers

meſſen über das Darleiljenbegehren , ohne perſönliche Haftbars

feit für die Folgen , inſoweit ſie ſich innert den durch das

Neglement gezogenen Schranfen bewegt. Für Abſchläge ſollen

die Gründe nicht angegeben werden .

S. 10 .

Darleihen fönnen zu jeder Zeit - mit einer Voranzeige von

acht sagen - ganz oder theilweiſe vom Schuldner wieder zus

rüdbezahlt werden .
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Abſchlagszahlungen ſollen aber wenigſtens den zehnten Theil

der Geſammtſumme betragen.

Die Verwaltung fann auf eine Friſt von drei Monaten

Darleihen , welche auf unbeſtimmte Zeit abgeſchloſſen worden

ſind, ebenfalls auffünden . Die Rückzahlungen müſſen koſtens

frei geſchehen.

S. 11 .

Darleihen find in der Regel zu 5 vom Hundert per Jahr

verzinslich. Eine zweimalige Verſpätung der Zinszahlung über

drei Monate vom Verfalltage hinaus , hat die Auffündung

des Anleihens zur Folge.

$ . 12 .

Bezüglich der Aufbewahrung von Hinterlagen haftet der

Staat für die Treue und den Fleiß der Beamten und Anges

ſtellten und die Regierung ſorgt für die Anwendung derjenis

gen Sicherheits- und Vorſichtsmaßregeln , welche ſie auf Staatss

eigenthum anzuwenden verpflichtet iſt.

Bei hinterlegten Hypothefartiteln hat der Raffaſchuldner für

Aufrechthaltung ihres Werthes gegenüber dem Pfandfchuldner

ſelbſt zu ſorgen.

B. Ueber Aufnahme von Geldern.

$ . 13 .

Die Kaſſe nimmt jede Summe von Privaten , .Gemeinden

und Korporationen anleihensweiſe an , welche wenigſtens fünf

Baßen beträgt, jedoch ein feftzufeßendes Marimum nicht über:

ſteigt.

Das Reglement beſtimmt das Marimum der Einlagen .

Für jede gemachte Einlage wird ein auf den Namen des

Einlegers lautender Kaflaſchein ausgeſtellt. Solche Kaſſaſcheine

find nach den im Reglemente aufzuſtellenden Beſtimmungen

übertragbar.

$ . 14 .

Alle Einlagen von 3/2 Schweizerfranken oder 5 französ

fiſchen Franken und darüber ſind zinstragend. Die Zinsberechs

nung beginnt von allen wenigſtens drei Tage vor Abfluß eines

Monats eingelegten Geldern auf den erſten Tag des folgens
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den Monats , und ſchließt mit dem leßten Monatetage vor

Aushinbezug der Einlage.

Der Zindfuß iſt auf wenigſtens 4 Prozent feſtgelegt (por.

behalten den Dividendezuſchuß nach $ . 19).

Der Zins wird wenn er vom Einleger nicht baar bes

zogen wird - am Ende jeden Rechnungsjahres wieder zum

Kapital geſchlagen , und ebenfalls zingtragend augeſtellt.

$ . 15 .

Die Einlagen können jederzeit fammt Zing vom Einleger

zurück gefordert werden .

Guthaben auf der Staffe bis auf 1000 Franken fou auf

Perlangen ſofort aus der Staffe aushinbezahlt werden. Bes

trägt das Geſammtguthaben der einen und nämlichen Perſon

auf der Kaſſe mehr als 1000 Franken , ſo kann diefelbe, gleich

erſterer, eine ſofortige Aushinbezahlung von 1000 Franken bes

gehren. Der Rudbezug des Mehrbetrages iſt an eine Küns

digungsfriſt von acht Wochen gebunden . Wia aber ein Gee

ſammtguthaben auf der Kaſſe von mehr als 1000 Franken in

Einem Male zurüdgezogen werden , ſo bedarf es hiefür ebens

falls einer Auffündungsfriſt (Voranzeige) von acht Wochen.

Verwaltung.

$ . 16 ..

Die Spar- und Leihtaſſa ſteht unter Dberaufficht des Res

gierungsrathes und der unmittelbaren Aufſicht des Finang

departements

S. 17.

Die Beamten der Anſtalt fint :

a . ein Verwalter,

b. ein Raffier,

C. ein Buchhalter.

Denſelben werden die nöthigen Gehülfen beigegeben.

Der Regierungsrath wählt die erſtern drei auf 4 Jahre ;

die leßtern auf den Vorſchlag des Finanzdepartements für

unbeſtimmte Zeit.
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Der Gehalt und die Kaution jedes dieſer Beamteten und

Angeſtellten wird auf den Vorſchlag des Finanzdepartements

vom Regierungsrathe beſtimmt.

S. 18 .

Eine Kreditfommiſſion , beſtehend aus dem Verwalter,

Buchhalter und drei andern Mitgliedern entſcheidet über Dar

leihensgeſuche und die Annehmbarkeit von Hypotheken und

andern Hinterlagen. Die leßtbenannten drei Mitglieder wer

den von den Einlegern anf 4 Jahre gewählt.

Stimmberechtigt bei dieſer Wahl iſt jeder Einleger, wels

cher wenigſtens 100 Franken Guthaben auf der Kaffe hat.

Die von den Einlegern ausgehenden Wahlen bedürfen der

Beſtätigung des Regierungsrathes. Dieſe Kommiſſion vorbes

rathet auch alle Geſchäfte und Anträge, welche ſie im Intereſe

der Anſtalt an das Finanzdepartement oder an den Regierungos

rath zu bringen gedenkt , oder eine dieſer Behörden ihr zur

Vorberathung überweist. Alle fünf Mitglieder haben Stimms

berechtigung. Der Verwalter ift der Präſident dieſer Rom

miſſion .

Der Vorſteher des Finanzdepartements fann gutfindenden

falls den Berathungen der Kreditfommiſfion beiwohnen , in

welchem Falle er das Präftdium führt.

Der Verwalter trägt der Rommiſfion die zu verhandelnden

Geſchäfte vor , und ein vom Finanzdepartement beſtellter Bes

amter oder Angeſtellter der Kaſſe führt das Protokoll.

Das Reglement beſtimmt die nähere Geſchäftsthätigkeit der

Kreditfommiſſion und des übrigen Verwaltungsperſonals.

$. 19 ..

Alljährlich auf den 31. Dezember wird die Rechnung der

Kaffe abgeſchloſſen.

Von dem ſich ergebenden Gewinn der Anſtalt werden vorab

die Verwaltungskoſten und allfällige Verlurſte gedeckt. Von

dem Ueberſchuſſe werden10% zur Bildung eines Reſervefonds

behufs Deckung von Berlurſten ausgeſchieden. Der Reſt

wird als Intereſſezuſchlag auf die Einleger (S. 13) nach Vers

hältniß von Rapital und Zeit reparirt, und im Falle der ver

fallene Zins der Einlagen nicht bezogen worden iſt, gleich dies

ſem fapitaliſirt. (S. 14. III. Abf.)
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Die Jahresrechnung roll alljährlich dem Großen Rathe in

ſeiner ordentlichen Frühlingsſigung , mit einem Verwaltungos

berichte begleitet, vorgelegt und auf geeignete Weiſe veröffents

licht werden .

chlußbeſtimmungen .

S. 20 .

Der Große Rath behält fich vor , zu beſtimmen , ob alls

fällige fernere Geſchäftszweige , und welche in den Bereich

dieſer Anſtalt ſpäter noch gezogen werden ſollen .

S. 21 .

Der Regierungsrath iſt ermächtigt , das erwähnte Regles

ment aufzuſtellen und ſofort fitr das Jahr 1850 in Anwens

dung bringen zu laffen, - Dasſelbe iſt dem Großen Rathe

in ſeiner Sißung vom Chriſtmonat dieſes Jahres zur Ratis

Fifation vorzulegen .

$ . 22.

Dieſes Defret ift urſchriftlich in's Staatsarchiv niederzus

legen und dem Regterungsrathe zur Vollziehung zuzuſtellen .

Luzern , den 16. Jänner 1850.

Der Präſident:

L. P1. M e y e r.

Namens des Großen Rathed ;

Die Sefretāre , Mitglieder desſelben :

V. Huber.

Dr. Håller.
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

In Vollziehung obigen Großrathsdekretes ;

verordnen :

1. Die Kantonal-Spar-und Leihkaffe ſoll auf den 6. Mai

nächſtkünftig eröffnet werden .

2. Gegenwärtiges Defret iſt nebſt dieſem Vollziehungos

beſchluffe zu allgemeiner Kenntniß der Geſebesfammlung beis

zurücken.

Luzern den 8. April 1850.

Der Schultheiß :

I. KO P P.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staateſchreiber :

Joft Nager.
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Gere

über

das Civil- Rechtsverfahren.

In Kraft getreten den 12. Fånner 1851 .

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Guts

achten einer von uns niedergefegten Kommiſſion :

Beſchließen :

A.

Algemeiner Theil.

Von dem gewöhnlichen Prozeſſe.

1. Titel.

Von der Ausübung der Civil - Gerichtsbarkeit.

$. 1 .

Die bürgerliche Rechtspflege verwalten : Gerichtes

A. Der Friedensrichter.
behörben.

B. Die Friedensgerichte.

C. Die Bezirksgerichte.

D. Das Obergericht.

Dieſe Behörden, werden nach Vorſchrift der Verfaſſung und

der organiſchen Gefeße gebildet.

A. Bon den Friedensrichtern.

$ . 2 .

Dem Friedensrichter liegt der Verſuch der Verſöhnung der Friedensrichter.

Atreitenden Parteien ob.

1. Bb. 44
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$ . 3 .

Borlatung Wer einen Rechtsſtreit anheben will , hat ſich an den bes

treffenden Friedensrichter zu wenden , ihm den Gegenſtand ſeis

ner Klage anzuzeigen und zu verlangen , daß derjenige, gegen

welchen dieſe Klage gerichtet iſt, vorgeladen werde.

Konkursſtreitigkeiten und Vaterſchaftsklagen ſind von dieſer

Beftimmung ausgenommen , hingegen Injurienprozeſſe nicht.

S. 4.

Ausföhnunge Der Friedensrichter hat die ſtreitenden Theile bald möglichſt

Verſuch.

vor fich zu beſcheiden , und unter ihnen eine gütliche Ausſöhs

nung zu verſuchen.

Vor dem Friedensrichter erſcheinen die Parteien in der

Regel in eigener Perſon oder durch einen nahen Anverwand

ten vertreten .

Es können ſich durch einen Bevollmächtigten vertreten laſſen :

a . diejenigen , die nicht im gleichen Gerichtsbezirke wohnen,

wo der friedensrichterliche Vorſtand ftattzufinden hat;

b. diejenigen , welche durch Krankheit oder nothwendige

Abhaltung an der perſönlichen Erſcheinung verhindert

ſind. Ueber die Genüglichkeit der Entſchuldigung ents

ſcheidet lediglich der Friedensrichtet.

. 5.

Sortierung. Der Vorſtand vor den Friedensrichtet , als ein bloßer Vers

ſuch der Ausſöhnung, iſt mit keinen Rechtsförmlichkeiten begleis

tet, und es finden daher audh feinerlei Einrcben , keine Weis

gerungen , Rede und Antwort zu ertheilen , feine Proteſtationen

gegen Ausſtellung eines Afzeßſcheines u . dgl . ſtatt. Die Eins

laſſung vor einem Friedensrichter begründet auch nicht die Roms

petenz des betreffenden Bezirksgerichtes.

S. 6 .

Fortſeßung. Auß demjenigen , was bei einem Vermittlungsverſuch ge.

äußert oder vorgeſchlagen worden , aber zu feinem Abſchluſſe

gekommen , fann weder die eine noch die andere Partei für
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fich einen Vortheil herleiten ; auch iſt dem Friedensrichter uns

terſagt, über ſolche Anbringen etwas in fein Protokoll aufzus

zeichnen , oder darüber Zeugniß zu geben ; ebenſowenig darf

bei der nachherigen Prozeßverhandlung hierauf Rüfſicht ger

nommen werden .

Kommt bei dem friedensrichterlichen Vorſtande ein Vers Vergleich.

gleich zu Stande , ſo wird derſelbe ſeinem ganzen Inhalte nach

in das Protokoll eingetragen .

Die Vergleiche der Streitſachen müſſen von den Parteien

im Protokolle des Friedensrichters unterzeichnet werden , anſonſt

dieſelben als nicht geſchehen zu betrachten ſind.

$ . 8 .

Kommt keine gütliche Cusgleichung zu Stande, ſo ſchreibt Afzeßſchein.

der Friedensrichter lediglich Name und Wohnort des Klägers

und des Beflagten an das Protokoll , macht dabei in Kürze

von dem Gegenſtande des Streites Meldung , und bezeugt

ſchließlich , daß feine gütliche Ausgleichung erhältlich geweſen .

Ueberſteigt der Streitgegenſtand den Werth von zivanzig

Franken , ſo ſtellt er einen Schein des gleichen Inhalts der

flagenden Partei zu ( Akzeßſchein ), damit ſie vermittelſt desſels

ben bei dem Präſidenten des zuſtändigen Bezirksgerichts eine

Vorladung der beflugten Partei erhalten kann.

Ueberſteigt hingegen der Streitgegenſtand den Werth von

wanzig Franken nicht, ſo verſammelt der Friedensrichter auf

Verlangen des Klägers oder der Parteien bald möglich das

Friedensgericht zur Beurtheilung der Streitſache.

$ . 9 .

Das Ausbleiben der einen oder andern Partei auf die Ausbleiben d .

Ladung vor den Friedensrichter hat die Bezahlung der Tages
Parteien .

foften und eine Buße von einem Franfen , und im Wieders

holungsfalle von vier Franken zur Folge , welche der Friedense

richter verhängt. Die Straffälligen rollen som Friedensrichter
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dem betreffenden Amtsſtatthalter verzeigt, und von dieſem die

Bußen bezogen und dem Staate verrechnet werden .

Zugleich hat der Friedensrichter nach zweimaligem Aud:

bleiben der beklagten Partei bei Streitſachen , welche in die

Kompetenz des Friedensgerichts fallen , dieſes bald möglichſt

zuſammenzuberufen , und bei Streitſachen , die in die Roms

petenz des Bezirksgerichts fallen , den Afzeßſchein auszuſtellen,

mittelft einer Beſcheinigung, daß wegen beharrlichen Ausbleibeng

des Beklagten fein gütlicher Ausgleich möglich geweſen ſei.

B. Von den Friedensgerichten.

S. 10.

Frlebensgericht. Die Friedensgerichte beurtheilen , und zwar inappellabel,

Kompetenz, die bürgerlichen Streitigkeiten , deren Gegenſtand den Werth

von zwanzig Franken nicht überſteigt.

$ . 11 .

Vorladung. Der Friedensrichter zeigt , wenn immer möglich , den Pars

teien den Tag des Vorſtandes vor dem Friedensgericht ſchon

bei dem friedensrichterlichen Vorſtande an . Iſt dieſes nicht

möglich , ſo ladet er die Parteien vor das Friedensgericht vor.

Die Ladung iſt mit Ausnahme dringlicher Fälle wenigſtens

drei Tage vor dem Vorſtande zu erlaſſen.

9. 12 .

Vertretung. Vor dem Friedensgerichte erſcheinen die Parteten in eigener

Perſon, oder laſſen fich durch Bevollmächtigte vertreten .

$ . 13 .

Verfahren. Das Friedensgericht hört die Parteien an , und ſpricht

fodann über die Streitſache ab.

Die Parteiverhandlung vor dem Friedensgerichte fol münds

lich , ſo ſummariſch und einfach als möglich ſein , und nur die

Rechtsbegehren der Parteien zu Protokoll (und in das , auf

Verlangen einer Partei auszufertigende Rezeß) genommen wers
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1

ben . Der Friedensrichter oder ein anderes Mitglied des Fries

densgerichts führt das Protokoll .

Vor dem Friedensgerichte finden keine Beeidigungen ſtatt, Handgelübde.

ſondern ſtatt derſelben wird ein Handgelübde abgenommen . Es

befteht dieſes in einer feierlichen Verſicherung und Betheuerung

bei Bürgerpflicht. Der Friedensrichter hat den Betreffenden

die Wichtigkeit dieſes Handgelübdes nachdrücklich vorzuſtellen.

$ . 14.

Erſcheint eine Partei nicht, ſo wird ſie in die Tageskoſten Ausbleiben d.

verfällt, und auf einen andern Tag in contumaciam vors Parteien.

geladen. Bei abermaligem Nichterſcheinen erläßt das Fries

densgericht ein Kontumazurtheil und zwar , ohne daß eine

Purgation ſtattfindet.

C. Bon den Bezirf @ gerichten.

. 15,

Die Bezirksgerichte entſcheiden alle bürgerlichen Rechtsfäde, Bezirksgericht.

die an fte gelangen , und zwar erſtinftanzlich , wenn der Streit: Kompetenz.

gege and den Werth von hundert und fünfzig Franken

überſteigt oder in Geldwerth nicht ausgemittelt werden kann,

leştinftanzlich , wenn der Streitgegenſtand dieſen Werth nicht

überſteigt.

$. 16.

Die Präftdenten der Bezirksgerichte beaufſichtigen die Fries Aufſicht.

densrichter und Friedensgerichte hinfichtlich der ordentlichen Bes

ſorgung ihrer Obliegenheiten .

.

S. 17 .

Die Bezirksgerichte verſammeln fich, ſo oft es die Ges Gerichts

ſchäfte erheiſchen , und zwar wenigſtens alle Monate einmal. fißungen.

Auf Verlangen einer Partei muß in dringenden Fällen

gegen Erlegung der tarifmäßigen Gerichtsgebühren eine außers

ordentliche Gerichtsſigung für Behandlung eines Prozeſſes abs

gehalten werden . Ergiebt es ſich aber , daß eine ſolche außer
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ordentliche Gerichtsſitzung unnöthig war , ſo iſt der Bewerber

in die veranlaßten Mehrkoſten zu verfällen , wenn er auch in

der Hauptſache obſtegt .

18 .

Drt derſelben. Da wo Gerichtshäuſer vorhanden ſind , müſſen die Bes

zirksgerichte ihre Sißungen in denſelben halten.

Iſt aber am Bezirksorte fein folches vorhanden , ſo wird

die Gerichtsſigung in einem dem Anſtande und Bedürfniſſe

angemeſſenen Lokal gehalten ,

S. 19 .

Verſamm : Die Bezirksgerichte verſammeln ſich fur Sommersgeit um

lungszeit. 8 und zur Winterzeit um 9 Uhr des Morgens , und es ſoll

zur Winterszeit um 7 Uhr , und zur Sommersjett um 8 Uhr

Abends feine neue Verhandlung vorgenommen werden .

S. 20 .

Zuziehung von Können mehrere Richter wegen Abweſenheit , Krankheit

Grſaßmännern. oder aus andern Urſachen einer Gerichtsſitzung nicht beiwohs

nen , oder find fie im Falle auszutreten , ſo hat das Gericht

an die Stelle der abgehenden Richter nach Vorſchrift der orga

niſchen Gefeße gewählte Erſaßmänner zuzuziehen.

S. 21 .

Protofolt. Ade Verhandlungen , welche vor dem Gerichte gepflogen

werden , ſollen in Kürze zu Protokoll genommen werden.

Der Protokolsentwurf der Verhandlung ſoll während der

Sißung niedergeſchrieben und abgeleſen werden . Sobald der

Protokollsentwurf in das Protokoll eingetragen iſt , welches

unverweilt zu geſchehen hat , ſoll das Protokoll zur Bezeugung

der Vollſtändigkeit und Treuheit ſowohl von dem Gerichtsprås

fidenten als dem Schreiber unterzeichnet werden .

D. Von dem Dbergerichte.

$. 22 .

Obergericht. Das Dbergericht urtheilt als Appellationsbeh
örde

über

Rompetenz. alle auf dem Wege der Uppellation dahin gelangenden Stret
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tigkeiten , welche den Werth von 150 Franken überſteigen, oder

durch das Gefeß, abgeſehen vom Geldwerthe , für appellabel

erflärt ſind.

Dasſelbe entſcheidet ferner als Kaſſationsbehörde über

ale Nichtigkeitsflagen gegen untergerichtliche Urtheile , und als

Refursbehörde über Beſchwerden gegen prozeßleitende Bes

fchlüſſe und gegen Erkanntniſſe der untern gerichtlichen Behör

den , in allen den Fällen wo das Geſet den Returs an das

Dbergericht geſtattet.

Das Dbergericht ertheilt auch Reviſion über in Rechts

traft erwachſene gerichtliche Urtheile.

S. 23.

Das Obergericht führt die Oberaufſicht über die Rechtspflege. Aufricht .

An dasſelbe haben daher auch alfällige Beſchwerden gegen die

untern Gerichte und Gerichtsbeamten zu gelangen.

$ . 24 .

Der Geſchäftegang des Obergerichte iſt durch die Geſchäftes Geſchäftsgang.
ordnung desſelben näher beſtimmt.

E. Von den Kommiſſionen.

S. 25 .

Bei weitläufigen Rechtsſachen kann ein Gericht zur Unter- Kommifflon.

ſuchung derſelben eine Kommiſſion niederſeßen , die wenigſtens

aus drei Mitgliedern beſtehen muß.

S. 26 .

Bei den Bezirksgerichten ſoll jedoch keine Kommiſſion nies Bebingung flir

dergeſeßt werden , bevor Alage und Antwort vorgetragen ſind. Fieberfesung
einer ſolchen.

S. 27.

Wenn es eine Partei begehrt , ſo müffen , bevor das Ges Gerichts

richt auf den Bericht der Rommiffion das Urtheil erläßt , die Worſtand.

Parteien vor dem verſammelten Gerichte noch gehört werden.

Dieſe Vorträge dürfen keine neuen Thatſachen , ſondern nur
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rechtliche Erörterungen über die verhandelten Thatſachen ents

halten. Sie werden nicht zu Protokoll genommen , ſondern

es wird bloß bemerkt , daß ſie gehalten wurden.

S. . 28 .

Kompetenz. Eine Kommiſſion übt in Erlaffung von Erkanntniſſen und

Weiſungen (prozeßleitende Beſchlüſſe ) die Befugniſſe des Ges

richts, an der Stelle desſelben aus.

Die Frage der Beweiszulaffung oder Verwerfung entſchei

det eine Kommiſſion , ohne daß ein Refurs dagegen ſtattfindet,

ebenfalls , und hört die Zeugen ab und beeidigt fie nöthigens

falls. Jedoch kann das Gericht beim Anlaſſe , wo die Roms

miſſion ihren Bericht erſtattet, den Ausſpruch ändern. Geſchieht

dieſes und find Zeugen von der Rommiffion verworfen wors

den , ſo wird der Prozeß an die stommifſton zurüdgewieſen.

Sind hingegen Zeugen von der Kommiſſion einvernommen

worden , und das Gericht verwirft dieſelben , ſo wird auf deren

Ausſagen keine Rüdſicht genommen .

Urtheile über zerſtörliche Einreden oder über die Hauptſache

können Kommiſſionen nicht erlaſſen , ſondern nur ein Gutachten

dießfalls dem Gerichte hinterbringen .

$ . 29 .

Gutachten Iſt die Kommiſſion in ihren Anſichten getheilt , ſo ſoll

ſowohl das Gutachten der Mehrheit , als jenes der Minder

heit dem Gerichte vorgelegt werden.

F. Gemeinſchaftliche Beſtimmungen.

$ . 30.

Anzahld. Richter Zur Erlaſſung eines richterlichen Spruches wird die Ans

zur Gültigkeit weſenheit von wenigſtens zwei Drittheilen der Richter nebit
elnes Spruche.

dem Präſidenten erfordert.

S. 31 .

Dbliegenheit d. Der Präſident eines Gerichts wacht beſonders darüber,

Präſidenten.

daß die Gefeße und Rechtsformen ſorgfältig beachtet, und die

Geſchäfte mit Anſtand verhandelt werden .
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$. 32.

Ein Richter darf an der Beurtheilung eines Rechtsfalles Ausſtand der
Richter.

nicht Theil nehmen :

a) in eigener Sache oder wenn er ſonſt ein unmittelbares

perſönliches Intereſſie am Ausgang des Rechtsſtreites hat.

b) in Sachen ſeiner Ehefrau oder ſeiner Verwandten innert

dem Grade von Geſchwiſterkindern , mit Einſchluß des

felben , ſowie auch folgender Verſchwägerten , nämlich :

des Stiefvaters und Stiefſohnes , des Schwähers, des

Schwiegerſohnes und des leiblichen Schwagers. Wenn

der eine Ehegatte mit Temanden verſchwägert iſt , ſo

wird der andere Ehegatte fo angeſehen , als ob er es

felbft auch wäre.

c) in Sachen ſeiner Pflegebefohlenen.

d) in Sachen , in welchen er in einer untern Inſtanz bes

reits geurtheilt hat.

S. 33 .

Wegen beſorgter Befangenheit kann ein Mitglied des Ge- Fortfeßung.

richtes , außer den im vorhergehenden Paragraph bezeichneten

Fälen , abgelehnt, oder in Ausftand begehrt werden :

a) wenn es in der Rechtsſache einer Partei einen Rath er

theilt, oder in der Sache bereits als Anwalt, Geſchäfts

führer oder Bevollmächtigter gehandelt hat.

b) wenn es in der Sache als Zeuge oder Sachverſtändiger

vernommen worden iſt.

c) wenn es im Verhältniß beſonderer Feindſchaft zu einer

Partei fteht.

d) wenn eß Mitglied einer Behörde ift, welche die Vollmacht

zu dem Rechtsſtreit ausgeſtellt hat.

$ . 34 .

Der Richter, welcher in einem der in den zwei vorhergehens Fortſeßung.

den Paragraphen bezeichneten Fällen ſich befindet, iſt ſchuldig es

anzuzeigen.

I. Bd. 45
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$ . 35 .

Entſcheidung üb. Ueber den Ausſtand wegen Unzuläſſigkeit ( $ . 32 ) oder

den Ausſtand .

beſorgter Befangenheit (S. 33) erkennt das Gericht. Eine Weis

tersziehung der Entſcheidung findet nicht ſtatt, ſondern die Uns

richtigkeit der Entſcheidung fann nur als Kafſationsgrund geltend

gemacht werden .

Wird ein Richter nicht in Ausſtand erkennt, ſo darf er ſich

der Behandlung und Entſcheidung der Sache nicht entziehen.

$ . 36 .

Ausſtand 8. Ges Die nämlichen Gründe, welche den Ausſtand eines Richters

richtsſchreibers. bewirken , treten auch bei dem Gerichtsſchreiber ein. Doch föns

nen die Parteien übereinkommen , ihn funktioniren zu laſſen .

$. 37 .

Verlebung Die Verlegung der einer gerichtlichen Behörde fchuldigen

der ſchuldigen Achtung in an dieſelbe gerichteten , mündlichen oder ſchriftlichen
Achtung.

Vorträgen , oder durch achtungswidrige Handlungen vor den

Schranken derſelben, ferner Beleidigung oder Beſchimpfung der

Gegenpartei , endlich Verſtöße gegen die Ordnung überhaupt,

ahndet die Behörde ſelbft, falls die Handlung nicht zu einem

fchwereren Vergehen ſich eignet , mit Berweis oder einer Gelds

ſtrafe von 2 bis 20 Frfn. , oder Gefängniß von 1 bis 10 Tagen .

$ . 38.

Elimination. Ehrverleßende Anbringen läßt das Gericht überhin bei

ſchriftlichen Vorträgen ſogleich ausſtreichen , und bei mündlichen

nicht zu Protokoll nehmen , womit (und mit der im vorgehenden

Paragraph beſtimmten Buße) dann die Sache abgethan ſein ſoll.

S. 39 .

Tröllſucht und Da wo das Gericht in vorkommenden Geſchäften offenbar

Chifane. Trðūſucht und Chifane wahrnimmt, belegt es den Fehlbaren

Theil mit einer Geldbuße von 2 bis 20 Franken oder einer

Gefängnißftrafe von 1 bis 10 Tagen.
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$ . 40 .

Das zu ſpäte Erſcheinen einer Partei oder ihres Anwaltes Verſpätung.

vor Gericht wird mit einer Ordnungsbuße von 2 bis 8 Franken

geahndet.

S. 41 .

Ade Parteiverhandlungen und Vorträge werden vor jedem Verhandlung.

Gericht öffentlich abgehalten ; nur das Berathen und Abſtimmen

erfolgt bei verſchloffener Thür. Bei Rechtsfällen jedoch , deren

öffentliche Verhandlung die Sittlichkeit beleidigen würde , fann

das Gericht die geheime Behandlung des Geſchäftes beſchließen.

S. 42.

Das ſogenannte Berichten der Parteien oder ihrer Stell- Berichten der

vertreter in Prozeſſen , oder die Privatbeſuche bei den einzelnen Parteien.

Richtern , um ſich zu empfehlen , ſind bei Ordnungsbuße (S. 40)

unterſagt.

II . Eitel.

Von dem Gerichtsſtande.

S. 43 .

Perſönliche Selagen ſind vor jenem Gerichte anzubringen, Gerichtsſtand.

in deſſen Bezirk der Beflagte als Bürger , Einfäß oder Beamter 1. d. Wohnorts .

angeſeſſen iſt, oder zu der Haushaltung einer auf dieſe Weiſe

angeſeſſenen Perſon gehört (forum domicilii) .

$ . 44.

Hat Jemand zwei oder mehrere Wohnfiße in verſchiedenen Fortſeßung.

Gerichtstreifen , und haltet ſich bald auf dem einen , bald auf

dem andern auf , ſo kann er nach der Wahl des Klägers bei dem

einen oder andern belangt werden.

$ . 45 .

Wenn ein Kläger gegen mehrere in verſchiedenen Gerichts- Fortſeśmig.

freiſen wohnende Perſonen eine und dieſelbe Klage zu führen
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hat , ſo iſt dasjenige Gericht das kompetente hinſichtlich fämmt

licher Beklagten , in deſſen Bezirke die meiſten derſelben fich befins

den. Sind aber der Beklagten gleichviel, ſo ſteht es dem Kläger

frei, ſeine Klage nach Wilführ an einer von jenen verſchiedenen

Gerichtsſtellen , wo gleich viele von den Beklagten wohnen , ans

hängig zu machen.

S. 46 .

Fortſeßung. Körperſchaften und Gemeinheiten haben ihren perſönlichen

Gerichtsſtand bei dem Gerichte, in deffen Bezirke der regelmäßige

Verſammlungsort ihrer Vertreter ift.

S. 47.

2. Für geles Dingliche und Beſißflagen gehören vor dasjenige Ges

gene Sache. richt, in deſſen Bezirke der Streitgegenſtand ganz oder zum gros

Bern Theil liegt ( forum rei sitae , Gerichtsſtand der gelegenen

Sache).

S. 48 .

3. In Grb- Streitigkeiten über eine noch unvertheilte Erbſchaft gehören

ſchaftsſachen . por jenen Gerichtsſtand, welchem der Erblaſſer zur Zeit ſeines

Todes unterworfen war.

Klagen , welche gegen die Erbsmaſſe gerichtet ſind , können

bis zur gänzlichen Beendigung der Theilung ebenfalls bei dem

Richter des Erblaſſers angebracht werden .

$ . 49 .

4. Der Arreſt- Klagen bezüglich auf gelegte Arreſte müſſen bei demjenigen

ſachen. Richter angebracht werden , in deſſen Amtskreis der Arreft gelegt

worden .

S. 50 .

õ. Gerichtsſtand Streitigkeiten bezüglich auf eine geführte Verwaltung find

der geführten da zu erörtern , wo die Verwaltung geführt worden iſt.
Verwaltung.

Nach geendigter Verwaltung find ſpätere dießfällige Klagen

beim Richter des Wohnortes des Beklagten anzubringen.
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$ 51 .

Streitigkeiten über den Verkehr auf öffentlichem 6. Für Markt

Markte beurtheilt der Richter, inner beffen Kreis der Markt
ſtreitigkeiten.

plaß liegt , ſofern der Streit vor Abführung des ftreitigen

Gegenſtandes vom Marktorte entſteht.

$ . 52 .

Solche , welche ſich an einem Drte aufhalten , ohne förms 7. Gerichtsſtand

lich angefeſſen zu ſein , und an dieſein Orte Verbindlichkei- b.eingegangenen
Verbindlichkeit.

ten eingehen , die ſie vor ihrer Entfernung daſelbſt erfüllen ſol

len , können vor dem Gericht dieſes Orts belangt werden .

S. 53 ..

Die zuſtändige Gerichtsbehörde zu Beurtheilung von Ehr- 8. Bet Injurien .

verleßungen iſt, nach der Wahl des Klägers , diejenige des

Orts , wo die Ehrverleßung vorfiel oder des Orts , wo der Be

klagte wohnt.

S. 54 .

Hinſichtlich aller Nebenſachen , welche im Laufe des über Nebenſachen.

die Hauptſache geführten Prozeſſes vorkommen , iſt dasjenige

Gericht zuſtändig , welches über dieſe zu urtheilen hat.

S. 55 .

Wird die Zuſtändigkeit eines Gerichtes angefochten , oder Entſcheidung üb.

erheben fich im Schooße des Gerichts Zweifel, fo entſcheidet b. Zuſtändigkeit.

dasſelbe darüber. Dieſer Entſcheid unterliegt dem Rekurfe , mit

Ausnahme des im S. 67 bezeichneten Faus.

$ . 56 .

Wenn die Parteien vor einem Gericht Klage oder Widers Prorogation.

klage und Antwort eröffnen , ohne die Zuſtändigkeit desſelben

anzufechten , ſo iſt der Streit von dem betreffenden Gericht in

Klage und Widerklage zu beurtheilen , ſofern dasſelbe nicht von

ftch aus dte Infompetenz ausſpricht.

Wenn der Kläger nach der Einlaſſung des Beklagten feine

Kelage zurückzieht, ſo bleibt das Gericht gleichwohl zur Beurs
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thellung der Widerklage oder aufälligen Gegenrechnung foms

petent.

S. 57.

Anweiſung eines Wo die Parteilichkeit eines ſonſt kompetenten Gerichts mit

unparteiiſchen

Bezirksgerichte. Grund beſorgt wird, weist die Juſtizkommiſſion des Obergerichts

den betreffenden Parteien ein anderes unparteiiſches Gericht an .

Gefeßlich begründet iſt die Beſorgniß der Parteilichkeit einer

Gerichtsſtelle , wenn die fämmtlichen Mitglieder oder doch die

Mehrzahl derſelben in einem der in den SS . 32 und 33 bezeichs

neten Fälle ſich befinden .

S. 58 .

Anweiſung eines Handelt es ſich bloß um die Anweiſung eines unparteiiſchen

unparteitſchen

Friedensgerichts Friedensrichters oder Friedensgerichts; ſo erfolgt die Anweiſung

oder durch den Präfidenten des Bezirksgerichts.

Friedensrichters.

III . Titel.

Von der Uusmittlung der Kompetenz - Summe.

S. 59 .

Berthangabe Zum Behuf der Beurtheilung , von welcher Behörde über

in der Klage. einen Prozeß definitiv zu entſcheiden ſei, ſoll die Slage , wenn

der Streitgegenſtand nicht in einer beſtimmten Geldſumme bes

ſteht, den Werth desſelben angeben , ſofern dieſes möglich iſt,

wie z . B. bei perſönlichen Leiſtungen , Eigenthum , Dienſtbarkeit.

S. 60.

Werthangabe in Wird von dem Beklagten über die Werthangabe des Klägers

der Antwort.

nichts bemerkt, ſo hat es dabei ſein Bewenden .

S. 61 .

Würdigung Findet der Beflagte die Werthangabe des Klägers unrichtig,

des Werthe. ſo kann auch er ſeinerſeits eine folche machen , ohne daß jedoch

darüber eine weitere Verhandlung zuläfftg ift. Bei dem Ents

cheid über die Kompetenz hat der Richter den Werth nach bew,
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ſtem Ermeſſen zu würdigen , und nöthigenfalls fann er eine

Schaßung vornehmen laſſen.

S. 62.

Jährliche Einkünfte oder Leiſtungen , wenn der Streit die Fortſeßung.

Forderung und nicht bloß beſtimmte Rücftände betrifft, wer:

den zu einem , fünf vom Hundert abwerfenden Kapital anges

ſchlagen .

$ . 63 .

Iſt eine Werthangabe nicht möglich , wie z . B. bei Ehrver- Fortſeßung.

leßungen , ſo fällt hinſichtlich der Kompetenz der Prozeß in die

Klaffe derjenigen , welche 150 Franken überſteigen .

S. 64.

Enthält eine Klage mehrere Punkte , ſo wird die Kompe- Bei Vorhanden:

tenz durch die Geſammtſumme aller eingeflagten Forderungen
ſein mehrerer

Klagpunkte.

beſtimmt.

S. 65 .

Bildet eine an's Recht geſeßte Summe einen Beftandtheil Bei Beſtandthei:

eines noch in Kräften ſtehenden größern Werthinſtrumentes, ſo
len von Werth

inſtrumenten.

ift bei Berechnung der Kompetenzſumme nicht allein auf die ftreis

tige Summe , ſondern auf den ganzen Betrag des Werthinftrus

mentes abzuſtellen .

S. 66 .

Wenn die eingeklagten Forderungen oder Gegenſtände den Bei theilweiſer

Werth von 150 Frfn . überſteigen , und ſelbe dem Kläger nicht
Zu- oder Weg

ſprechung

ganz zugeſprochen werden , ſo kann er gegen das erſtinſtanzliche

Urtheil appelliren , obſchon der nicht zugeſprochene Theil weniger

als 150 Frfn. beträgt.

Ebenſo kann der Beflagte gegen ein Urtheil die Appellation

ergreifen , wodurch er zu irgend einem Theil einer appellabeln

Forderung verfällt worden .

S. 67.

Erhebt ſich bei dem Friedensrichter der Anſtand, ob ein Streit Anſtand über

in die Kompetenz des Friedensgerichts oder des Bezirksgerichts
die Rompetenz

ſumme.
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a. vor Friedens- falle , ſo ſtelt der Friedensrichter nach ſeinem Ermeſſen einen Ut

richter. zeßſchein vor das Bezirksgericht aus , oder verſammelt das Fries

dendgericht.

b. vor Friedens- Sowohl bei dem Friedensgericht , als bei dem Bezirksgericht

gericht und Bet fann danndie Kompetenzfrage erörtert werden. Der Entſcheid
zirkegericht.

darüber darf aber einzig in dem Falle refurirt werden , wenn das

Friedensgericht fich fompetent erklärt. Der Rekurs geht an das

Bezirksgericht.

S. 68 .

Berechnung Bei Außmittlung der Kompetenz iſt nicht ſchlechthin auf den

der Folgen , dermaligen im Streite liegenden Werth, ſondern auf den Werth

der aus dem Entſcheide für die betreffende Partei hervorgehenden

Folgen zu ſehen , jedoch ſind die Prozeßkoſten hiebei niemals zu

berechnen.

$ . 69.

Frage über Ap: Die Frage , ob ein Prozeß appellabel ſei oder nicht, entſchei

pellabilität wor det das Dbergericht bei dem Anlaſſe, wo der Prozeß auf dem
.

Wege der Appellation an dasſelbe gelangt. Hierbei wird auf

die urſprünglichen Rechtsbegehren geſehen.

IV . Titel.

Von den Parteien .

Barteien.

$. 70 .

In einem Rechtsſtreite iſt Klåger derjenige, welcher wegen

einer Forderung , die er an einem Andern macht, die gerichtliche

Hülfe anruft, und Beflagter derjenige, der fich weigert , einer

auf dieſe Weiſe an ihn gerichteten Forderung zu entſprechen.

$. 71 .

Bevollmächtigte. Wer für andere als Kläger oder Beflagter erſcheint, hat ſeine

dießfällige Befugniß durch eine ihm ſchriftlich behändigte gehörig

beglaubigte Vollmacht auszuweiſen.
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Die Gerichte follen von Amtswegen dieſen Ausweis unterſu:

chen , und daß es geſchehen fei, an dem Protokol bemerken .

$ . 72 .

Diejenigen , welche nach den Vorſchriften der Gefeße bloß Vertreter.

mit der Zuſtimmung anderer Perſonen über ihr Vermögen oder

über gewiffe Rechte verfügen können, müſſen fich bei der Verhands

lung ihrer Rechtsſtreitigkeiten inſoweit durch dieſe Perſonen ver:

treten laſſen , als ihnen die freie Verfügungsgewalt fehlt.

$ . 73 .

Derjenige , welcher ſeine bürgerliche Ehrenfähigkeit verloren Fortſeßung.

hat, wird zur Klage nur zugelaſſen , wenn er durch einen ehren

fähigen Bürger vertreten iſt.

$ . 74..

Diejenigen, welche außer dem Kanton wohnen, haben im Falle Fortſeßung.

eines Rechtsſtreites bei dem erſten Vorſtande eine in dem Ran

ton wohnende Perſon zu bezeichnen , an welche die erforderlichen

Mittheilungen und Vorladungen zu ihren Handen erlaſſen wer

den können .

$ . 75 .

Wer ein Recht in eigenem Namen verfolgt, das früher einem Legitimation

andern zugeſtanden , oder wer gegen Jemanden eine Verbindlich- zur Sache.

keit einflagt, die früher auf einem andern gehaftet, muß vor Alem

zeigen, wie jenes Recht auf ihn , und dieſe Verbindlichkeit auf den

Beklagten übergegangen ſei. Deßgleichen muß der , welcher ein

Recht einklagt , das mit einer gewiſſen Eigenſchaft in nothwendi

ger Verbindung ſteht, vor allen Dingen zeigen , daß er dieſe Eis

genſchaft befiße , 3. B. wenn er als Gutøbefiper klagt , daß das

Gut das ſeinige fei u . d . gl .

$. 76 .

Mehrere einzelne Perſonen , die in der Gemeinſchaft eines Streitgenoſſen.

Rechts oder einer Verbindlichkeit ſtehen , oder aus dem nämlichen
a . überhaupt.

Rechtsgeſchäfte Rechte anſprechen , oder Verbindlichkeiten über

I. Bd. 46
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nommen haben , können als Streitgenoffen oder Mitfafte

gemeinſchaftlich flagen oder als Beflagte belangt werden .

S. 77 .

B. folidariſche Beſteht unter den Streitgenoſſen ein ſolidariſches Verhältniß,

d . h . ſind ſie ſo mit einander verbunden , daß jeder für alle zu

handeln befugt iſt, ſo kann jeder derſelben das Ganze einflagen

und für das Ganze belangt werden . Es muß jedoch der , wels

cher für das Ganze belangt wird , ſeinen Genoſſen den Streit

verkündigen .

$ . 78 .

c. nicht ſolis Stehen die Streitgenoſſen in keinem Solidarverhältniffe unter

bariſche.
fich , fo fann der Beflagte, der nicht bloß für feinen Antheil fons

dern für das Ganze belangt wird , dem Kläger ſowohl, wenn

dieſer nicht in Gemeinſchaft aller Mitberechtigten auftritt, als

wenn er nicht alle Mitverpflichteten zugleich belangt, in der Ants

wort die Einwendung der mehrern Streitgenoſſen entgegenfeßen,

und ſich dadurch einsweilen von der Einlaſſung befreien.

Die Unterlaſſung des Beklagten , dieſe Einwendung anzus

bringen , wird, ſoviel ihn betrifft, als die Anerkennung eines So.

lidarverhältniffes angeſehen .

Bei der Einwendung mehrerer mitverpflichteter Streitgenoſſen

ſoll der Beflagte dieſe Genoſſen in der Antwort bezeichnen .

$ . 79.

Bezeichnung Mehrere Streitgenoſſen haben bei dem erſten Vorſtande vor

einesBevoll Gericht einen unter ihnen oder einen Bevollmächtigten für die
mächtigten.

Mittheilung der Vorladungen u . f. w . zu bezeichnen.

V. Eitel.

Von der Einleitung des Rechtsſtreits und der

Vorladung vor Gericht.

S. 80.

Ginlegung Wer eine Rechtsklage gegen einen andern gerichtlich anhängig

der Klage, machen will , der ſoll unter Abgabe des von dem Friedensrichter
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ausgeſtellten Akzeßſcheins, wo ein ſolcher nothwendig iſt ( S. 8)

dem betreffenden Gerichtspräſidenten die Klage in Schrift verfaßt

und gemäß dem unten folgenden $ . 97 eingerichtet übergeben.

Gleichzeitig ſoll der Kläger die Urkunden , auf welche er ſich

in ſeiner Klage beruft, oder beglaubigte Abſchriften derſelben zur

Einſicht des Beklagten auf die Gerichtskanzlei gegen Empfangs

beſcheinigung niederlegen. Legterer iſt befugt , ſich davon Abſchrif

ten zuſtellen zu laſſen .

Im Unterlaſſungsfalle haftet der Kläger für allfällig hierdurch

veranlaßte Mehrfoften.

S. 81 .

Der (Gerichtøpräſident wird von der Einreichung der Klage, Mitteilung

unter Angabe ihres Inhalts , in einer Kontrolle Vormerkung der Klage.

machen und dieſelbe ſogleich dem Beklagten mit der Aufforderung

zuſtellen laſſen , daß er ſpäteſtens binnen 14 Tagen ſeine Ants

wort ſchriftlich einreiche, und die Urkunden, auf welche er in der:

Pelben ſich aufällig berufe , oder beglaubigte Abſchriften derſelben

zur Einficht des Klägers auf die Gerichtskanzlei legen ſoll. Im

Unterlaſſungsfalle haftet der Beklagte für allfällig hiedurch vers

anlaßte Mehrkoſten.

Die Mittheilung an den Beklagten geſchicht auf gleiche Weiſe,

wie eine Vorladung. (S. 86).

S. 82 .

Leiftet der Beflagte der Aufforderung nicht Folge , ſo wird Wiederholte

er von dem Gerichtspräſidenten , ohne daß ſich der Kläger hie: Aufforderung.

für anmelden muß , mit einer Drdnungsbuße von 12 Franken

belegt , und ihm eine zweite Aufforderung zugeſtellt, binnen

weitern 14 Tagen die Antwort einzugeben , mit der Androhung,

daß ſonſt gegen ihn ohne weitere Rücklicht in contumaciam

werde verfahren werden.

S. 83.

So wie die Antwort , welche gemäß dem unten folgenden $.99 Mittheilung

u . folg . eingerichtet ſein muß, einlangt, theilt der Gerichtspräſident, der Antwort.
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nachdem er von der Eingabe in ſeiner Kontrolle Vormerkung

gethan , diefelbe dem Kläger mit , der nunmehr eine Vorladung

des Beflagten vor Gericht bei dem Gerichtspräſidenten verlangen

fann .

S. 84 .

fontuma set : Reicht der Beklagte auf die zweite Aufforderung (S. 82) die

fahren beim

Ausbleiben der Antwort nicht ein , ſo erläßt der Gerichtspräſident an den Kläger

Antwort. eine Kundmachung, daß er ohne weitere Rückſicht auf den Bes

klagten in Kontumaziam fürfahren und zu dieſem Behufe bei der

nächſten Gerichtsfißung ( welche dem Kläger anzuzeigen iſt) er

ſcheinen könne .

S. 85 .

Verfahren in In wirklichen Dringlichkeitsfällen z . B. wenn ein durchreiſens

Dringlich der Fremder in einen Rechtsſtreit verwickelt wird , welcher ſchleus
.

nige Erledigung erheiſcht, oder aber , wo Gefahr oder großer

Nachtheil im Verzug iſt , mag das ſchriftliche Verfahren aus:

nahmsweiſe unterbleiben und nach der Erſcheinung vor dem

Friedensrichter ſogleich vor Gericht geladen und hier mündlich

zwiſchen den Parteien verhandelt werden . Ueber das Vorhanden:

ſein eines ſolchen Faus entſcheidet das Ermeſſen des Gerichts

präſidenten .

Solche Entſcheidung fann nicht refurirt , ſondern aufällig als

Kaſſationsgrund geltend gemacht werden .

S. 86 .

Vorladung . Die Vorladungen werden inner dem Gerichtsbezirke durch

den Gerichtsweibel, außer demſelben durch den Gemeindeams

mann des Wohnorte des Vorzuladenden , welchem ſie ſoviel

möglich durch die Poſt zugeſendet werden , beſtellt.

Der Weibel oder Gemeindeammann hat die Vorladung der

Perſon des Vorzuladenden zu übergeben, oder ſich in des Leb:

tern Wohnſiße gegen ſeine Haushaltungsgenoſſen zu deffen

Handen ſeines Auftrages zit entledigen.
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Der dle Borladung Beſtellende hat darüber , daß und wie die

Anlegung geſchehen , dem Gerichtspräſidenten ein Zeugniß zu

behändigen.

Im Falle der Nichterſcheinung des Vorgeladenen wird das

Zeugniß zu den Akten gelegt.

S. 87 .

Die Vorladung ſoll dem Beklagten in der Regel wenigſtens Fortſeßung.

acht Tage vor dem darin anberaumten Erſcheinungstermin zuges

ſtellt werden .

In dringenden Fällen , wo bedeutender Nachtheil im Ver

zug liegt , kann der Gerichtspräſident auf eine fürzere Friſt

vorladen.

Gegen eine ſolche Friſtabkürzung findet fein Rekurs ftatt.

S. 88 .

Inner dem Umfreiſe des Kantons bedarf es für bloße Vor- Rogatorien .

ladungen feiner Erſuchſchreiben (Rogatorien), ſondern ſolche ſind

nur zu erlaffen , wenn der Vorzuladende außer dem Kanton

wohnt.

S. 89 .

Anſuchen ausländiſcher Gerichte, wodurch gegen eine im Anſuchen
ausländiſcher

hieſigen Staatsgebiete wohnende Perſon ein gerichtliches Vers Gerichte.

fahren eingeleitet werden wil , find der betreffenden Perſon

vorzuweiſen mit der Anfrage, ob ſie ſich freiwillig unterziehen

wolle. Berneinenden Fals iſt das Anſuchen dem Obergerichte

einzuſenden , welches nach Einvernahme des Betheiligten die

angemeſſene Perfügung zu treffen hat.

$ . 90.

Iſt der Aufenthalt eines Beklagten unbekannt und Nie- Ediftalladung.

mand , der ihn zu vertreten im Falle wäre , vorhanden, ſo ſoli

eine in die geeigneten öffentlichen Blätter einzurückende Ediftal

Zitation erlaffen werden . Dieſelbe muß wenigſtens einen Ters

min von zwei Monaten enthalten und mit einer Kontumazs

Drohung begleitet ſein.
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Solche Vorladungen müffen aber bei dem betreffenden Ger

richte nachgeſucht und von ihm bewilliget werden. Das Ges

richt, wenn ein ſolches Anſuchen geſtellt wird, unterſucht, ob es in

tem anhängig zu inachenden Rechtsfalle kompetent ſei oder nicht.

S. 91 .

Fefthaltung Nachdem der Gerichtspräſident eine Aufforderung zur Abs

der Termine.

gabe der Antwort (S. 81 ) oder eine Vorladung erlaſſen hat, ſoll

er ohne dringende Gründe, die ihm von dem Beklagten beſchienen

werden müſſen, den Termin zur Abgabe der Antwort nicht vers

längern oder die Vorladung nicht mehr zurücknehmen , ausges

nommen der Kläger ſei deſſen zufrieden .

S. 92 .

Nichter: Wer auf eine ihn gehörig angelegte Zitation ohne hinlängs

.
a. bes herlichen Entſchuldigungsgrund nicht erſcheint, verfädt in die Tas

klagten. geskoſten.

Der zweiten Vorladung wird die Drohung beigefügt, daß

im Nichterſcheinungsfalle in Kontumaz werde abgeſprochen werden.

S. 93 .

b. des Klägers . Wenn der Kläger , der die Vorladung anverlangte, nicht ers

ſcheint, lo fann der Beklagte , welcher erſcheint, ſich die Tagess

koſten zuſprechen laſſen .

$ . 94 .

Aufforderung Sft der Kläger , nachdem einmal Klage und Antwort ausges

zu Fortſetung wechſelt ſind, in Abtreibung des Prozeſſes ſäumig, ſo kann der
der Klage.

Beklagte den Kläger zur Fortſeßung ſeiner Klage vorladen laſſen,

und wenn dann derſelbe auf die erſte Vorladung nicht erſcheint,

ſo wird der zweiten die Kontumazial - Drohung angehängt , daß

im Nichterſcheinungsfalle der Beklagte von der gegen ihn geſtell

ten Klage werde frei geſprochen werden.

$. 95 .

Rechts- Die Einreichung der Klage bei dem Gerichtspräſidenten hat

hängigkeit, die Rechtshängigkeit ( Litispendenz ) zur Wirkung. Vermöge

der Rechtshängigkeit wird ,
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a) die in Anſpruch genommene Sache ſtreitig , ſo zwar , daß

während der Verhandlung des Rechtsſtreites keine Ver

änderung an derſelben vorgenommen werden darf , die dem

Rechte des fünftigen Siegers nachtheilig ſein könnte.

Gegen eine Partei , die eine ſolche Veränderung vorzu

nehmen ſucht, kann ein Verbot , und wenn dieſes nicht

genügt , eine proviſoriſche Verfügung. nachgeſucht werden.

Ferner wird ,

b) die Gerichtsbarkeit des zuſtändigen Gerichts inſoweit ges

gründet , daß , wenn gleich die Parteien nachher ihren Ge

richtsſtand verändern , der Streit doch bei dieſem Gerichte

anhängig bleibt .

VI . Sitel.

Von der Verhandlung vor Gericht.

S. 96 .

Wenn an dem Gerichtstage die Parteien in die Schranken Eröffnung

gerufen worden ſind , ſo hat der Kläger ſeine ſchriftlich abgefaßte
der Klage .

Klage zit eröffnen , und ſodann dem Gerichtsſchreiber zu übergeben,

damit dieſelbe nach der Hand in das Protokoll eingetragen werde .

$ . 97 .

Dieſe ſchriftliche Klage, welche von dem Verfaſſer unterzeich- Form der Klage.

net ſein ſoll, darf nichts anderes enthalten , als :

a) das Faktum , wegen welchem geklagt wird , oder die Ge

ſchichtserzählung. Dieſelbe foll furz ſein , d. h . nur ſolche

Thatſachen ſollen darin angebracht werden , welche auf die

Entſcheidung der Sache Einfluß haben.

b ) die Angabe des Werths des Streitgegenſtandes , wenn

derſelbe beſtimmbar ift.

c ) den Rechtsſchluß mit einfacher Hinweiſung auf das Ge

reß , die llebung, das natürliche Recht , welches in An

ſpruch genommen wird.

Fede weitere rechtliche Deduktion außer dieſer Hinweiſung

bleibt ausgeſchloſſen.



332

Bei Nedinungs- Gründet ſich die Klage auf eine Rechnung , Yu foủ dieſe ſpes

ſtreitigkeiten
zifizirt, die einzelnen Poftet mit aufeinander folgenden Nummern

bezeichnet, beigelegt werden .

Verweiſung Iſt eine Klage nicht nach obiger Vorſchrift abgefaßt, ſo foll

der Klage aus das Gericht von Amtswegen oder anf Verlangen des Beklagten
dem Recht.

diefelbe aus dem Rechte verweiſen , welche Verweiſung zur Folge

hat , daß der Kläger die Tagesfoften mit Kegreß auf den Ver

faſſer derſelben zahlen muß , und eine verbeſſerte Alage dem Bes

Flagten zuſtellen mag.

S. 98 .

Gröffnung Nach eröffneter Klage hat der Beflagte feine ebenfalls ſchrifts

der Antwort. lich abgefaßte Antwort , die von dem Verfaſſer unterzeichnet ſein

ſoll, zu eröffnen und zu übergeben .

Dieſe Antwort wird eine einlaßliche oder eine nicht ein

läßliche ſein .

$. 99 .

Ginläßliche Die einläßliche Antwort ſoll folgendermaßen beſchaffen ſein :
Antwort.

Form derſelben Ueber die der Klage zu Grunde gelegten Thatſachen muß

der Beklagte beſtimmt und deutlich eintreten . Er kann die That

ſachen , die er nicht für eingeſtanden gelten laſſen will, verneinen,

oder wenn er behauptet , diefelben nicht zu wiſſen , Beweis dafür

verlangen . Geſchieht weder das eine noch das andere , ſo wer:

den die betreffenden Thatſachen als eingeſtanden angenommen.

Thatfachen , welche auf die Klage Einfluß haben , kann der

Beklagte in der Antwort nachholen oder berichtigen .

Ebenſo kann er zu ſeiner Vertheidigung ale jene Thatſachen,

die zu theilweiſer oder gänzlicher Abweiſung der Klage geeignet

find , anführen.

Hingegen ſind alle rechtlichen Deduktionen oder Ausführuns

gen auch in der Antwort unterſagt.

Der Schluß der einläßlichen Antwort geht auf die theilweiſe

oder gänzliche Abweiſung der Klage.
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S. 100.

In der nicht einläßlichen Antwort verweigert der Bc: Nicht einläßliche

Flagte die Einlaffung für ein und allemal oder nur für der: Antwort.

malen.

$ . 101 .

Für ein und allemal kann die Antwort verweigert wer- Zerſtörliche

den : ( zerſtörliche Einreden )
Ginreden.

1. wegen Verjährung der Klage;

2. weil die gleiche Klage bereits rechtskräftig beurtheilt iſt;

3. weil über den Streit bereits ein Vergleich abgeſchloſſen

worden,

Der Schluß der Antwort geht dahin , daß der Kläger mit

ſeiner Klage für ein und allemal abgewieſen werde.

S. 102 .

Für dermalen kann die Antwort wegen jeden Mangels , der Verzögerliche

fich hinſichtlich des Gerichts oder der Parteien oder der Klage
Sinreden .

zeigt , auf ſo lange verweigert werden , bis dieſer Mangel geho

ben iſt (verzögerliche Einreden ) .

Alle zur Zeit ſchon begründeten verzögerlichen Einreden müſ

ſen miteinander angebracht werden , mit Ausnahme der Einrede ,

welche die Kompetenz des Gerichts betrifft, die vor allem aus

entſchieden werden ſoll.

Der Schluß der Antwort geht dahin , daß der Beklagte der

malen nicht angehalten werden könne , einläßlich zu1 antworten .

$ . 103 .

Iſt eine Antwort nicht vorſchriftsgemäß abgefaßt, ſo verweist Verweiſung der

das Gericht von Amtswegen oder auf Verlangen des Klägers Antwort aus
dem Recht.

dieſelbe aus dem Recht, wo dann der Beklagte , als wäre er nicht

erſchienen , behandelt wird .

$. 104.

Iſt die Antwort cinläßlich und ſind in derſelben die in der Weitere Ver:

Klage angebrachten Thatſachen anerkannt, und nur die aus dens handlungnach
Eröffnung der

ſelben gezogene Folgerung ( Rechtsſchluß ) beftritten , ſo werden Antwort.

I , BD. 47
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a. bei einläßli- feine weitere Anbringen zu Protokoll genommen , ſondern die

đpen Antworten. Parteien mögen jede noch in einem mündlichen Vortrage, von

welchem nichts zu Protokoll geſchrieben wird , den Streitgegen

ſtand erörtern , worauf ſogleich zur Aufſtellung der Rechtsfrage

und Beurtheilung des Prozeſſes geſchritten wird.

S. 105.

Fortfeßung. Sit die Antwort einläßlich und find in derſelben die in der

Klage angebrachten Thatfachen ganz oder zum Theil verneint

worden , ſo wird zur Beweisverhandlung gefchritten.

Allgemeine Beſtreitungen ſind nicht zu berüdrichtigen.

S. 106 .

Fortfeßung. Hat der Beflagte in ſeiner einläßlichen Antwort neue in der

Klage nicht enthaltene Thatſachen , die zur Abweiſung der Klage

dienen ſollen , angebracht, ſo ſteht dem Kläger noch eine Ent:

gegnung zu.

Solche Entgegnung ſoll ſich jedoch auch auf die in der Unt

wort enthaltenen neuen Thatſachen beſchränken , und ſelbſt keine

neuen Thatfachen enthalten .

Iſt eine Beweisverhandlung nöthig, ſo wird ſodann dieſelbe

vorgenommen , ſonſt aber ſogleich zur Beurtheilung geſchritten ,

S. 107.

b. bei nichts Iſt die Antwort nicht einläßlich und bringt der Beklagte

einläßlichen

Antworten . eine zerſtörliche Einrede an , indem er behauptet , das Klagerecht

ſei verjährt , oder die Klage bereits rechtsfräftig beurtheilt , oder

es habe ein Vergleich ſtattgefunden , ſo ſteht dem Kläger auf

gleiche Weiſe , wie in dem im vorhergehenden S. bezeichneten

Falle eine Entgegnung zu .

Läugnet der Kläger in ſeiner Entgegnung einen faktiſchen

Umſtand der Einrede , ſo hat der Beklagte zur Beweisführung

zu ſchreiten. Iſt dieſes nicht der Fall, ſo ſtellt das Gericht

fofort die Rechtsfrage auf : ob der Beklagte gehalten ſei, auf

die Klage ſich einzulaſſen , oder ob er für ein und allemal von

der Einlaſſung zu entbinden , und der Kläger mit ſeiner Klage

abzuweiſen fei.
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108 .

. Verweigert der Beklagte für dermalen die Einlaffung auf Fortfeßung.

bie Klage , indem er eine oder mehrere verzögerliche Eins

teden vorbringt, ſo ſteht dem Kläger auf gleiche Weiſe, wie

in den Fällen der vorhergehenden Artifel , eine Entgegnung zu .

Hierauf erfennt das Gericht auf die Vorfrage : ob der Bes

Flagte ſich auf die Klage einzulaffen habe , oder ob er für ders

malen von der Einlaſſung zu entbinden ſei.

$ . 109.

Ueber Vertagungsgeſuche, die im Verlaufe eines Prozeſſes Vertagung8+

geſtellt werden , entſcheidet das Gericht, ohne daß die Entſchei
geſuche.

dung weiters gezogen werden kann .

Die Partei, welche nach abgeſchlagenem Vertagungsgeſuche

fürzufahren ſich weigert , wird behandelt , als wäre ſie nicht

erſchienen. War ſie bereits in Kontumaz vorgeladen , ſo erfolgt

das Kontumazurtheil , und glaubt ſie ſich des Vertagungsabs

chlage wegen beſchweren zu fönnen , ſo mag fie Kaſſation des

Urtheils nachſuchen.

VII . Ditel.

Von dein Beweisverfahren im Allgemeinen ,

$ . 110 ,

Jede Partei hat diejenigen widerſprochenen Thatſachen zu Beweispflicht.

beweiſen , auf die fich ihre Behauptungen gründen, wenn wes

der eine gefeßlich aufgeſtellte) Rechtsvermuthung , noch die

Offenfundigkeit ( Notorietät) für die Sache ſprechen.

Hinſichtlich der in der Antwort widerſprochenen Thatſachen

hat der Kläger bei dem erſten Vorſtande vor Gericht ſeine

Beweiſe vorzulegen.

$ . 111 .

Die Partei , welde einen Beweis anerbietet , hat, ſowie fte Bezeichnung der

den Beweis anerbietet, die Beweispunkte deutlich zu bezeichnen.
Beiveispuntte.
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$ . 112.

Verwerfung Das Gericht ſoll von Amtswegen , oder auf Verlangen

des Beweiſes. der Gegenpartei , einen anerbotenen Beweis verwerfen , wenn

es findet, daß derſelbe keinen Einfluß auf die Entſcheidung

der Sache haben könne.

Die Verwerfung eines ſolchen Beweiſes kann nicht abge:

ſöndert weiters gezogen , ſondern nach erfolgtem Urtheil mag

deßwegen Raſſation nachgeſucht werden .

S. 113.

Beweis- Die Beweisverhandlung foll abgeföndert von der übrigen

verhandlung. Verhandlung verſchrieben werden.

S. 114 .

Protokollirung Bei den Beweisverhandlungen dürfen keine rechtlichen Aus

derſelben. führungen zu Protokoll geſchrieben werden , ſondern nur kurze

faktiſche Anbringen .

S. 115.

Fortſegung. Nach vollendeter Beweisverhandlung mögen über die Kraft

und das Gewicht des geführten Beweiſes Rede und Gegens

rede gewechſelt werden , von welchen Reden aber nichts zu

Protokoll genommen wird .

$ . 116.

Schluß Nachdem einmal die Rechtsfrage aufgeſtellt und den Pars

derſelben. teien eröffnet iſt, findet keine Beweisverhandlung mehr ſtatt.

VIII . Titel.

Von den verſchiedenen Beweismitteln insbeſondere.

$ . 117.

Als geſeßliche Beweismittel gelten :

A. Urkunden.

B. Zeugen.

C. Richterlicher Augenſchein.

Beweismittel.
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D. Sachverſtändige.

E. Der Eid .

A. Von dem Beweiſe durch Urfunden.

S. 119 .

Wer einen Beweis durch Urkunden leiſten will, hat dieſel Urkunden:

ben in der Regel in Original dem Gerichte vorzulegen .
Beweis.

$ . 119 .

Den Originalien oder Urſchriften gleich find anzuſehen : Urſchriften

1. die Vidimusbriefe, d . h . amtlich angefertigte Abſchrif

ten eines unleſerlich oder unbrauchbar gewordenen Ori

ginalaktes , der nach erfolgter Umſchreibung zernichtet

worden , ſowie die von den Betheiligten als richtig

anerkannten Abfchriften .

2. die von dem Aktuar einer öffentlichen Behörde unter

zeichneten Auszüge aus den Protokollen derſelben .

3. die von einem Beamten verfaßten Auszüge aus den von

ihm zu führenden Regiſtern.

Die Betheiligten haben das Recht, zu verlangen , daß der

Beamte oder Aftuar fie die Auszüge und Abſchriften mit den

Urſchriften und Protokollen vergleichen laſſe.

S. 120.

Die Urkunden find in der Regel bei dem gleichen Vor: Vorlegung.

ftande vorzulegen , in welchem die zu beweiſende Thatſache

angebracht wird .

Kann jedoch der Beweisführer barthun , daß er aus ir:

gend einer Urſache, die er nicht zu heben vermochte , die Urs

funde nicht vorlegen könne , ſo iſt ein Aufſchub zu ertheilen .

$ . 121 .

Alle von den Parteien produzirten Schriften und Aften Viſum .

werden durch den Gerichtsſchreiber ſogleich mit dem Viſum

verſehen, mit fortlaufenden Zahlen nummerint, in dieſer Zahlens

reihe mit dem Datum und Inhalt in gedrängter Kürze am

Ende der Verhandlung im Gerichtsprotokoll angemerkt, und
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ein ſolches Generalverzeichniß jedem auðjufertigendent Rezeile

nachgetragen.

S. - 122 .

lieberſesung. Wird eine in einer fremden Sprache abgefaßte Urkunde

vorgelegt , To foll von dem Beweisführer eine Ueberſeßung in

der Landesſprache beigelegt werden , die, wenn ihre Richtigkeit

angefochten wird , durch zwei Sachverſtändige , welche das

Gericht ernennt , zu berichtigen und zu beglaubigen iſt.

S. 123 .

Verveiskraft. Die Beweisfraft einer Urkunde beruht auf

1. ihrer Rechtsförmlichkeit; fie muß mit allen geſeblichen

Förmlichkeiten verſehen ſein ;

2. ihrer Authentizität (Aechtheit) ; ſie muß von demjenis

gen herrühren , den ſte als ihren Urheber angiebt, und

in ihrem Inhalt nicht verfälſcht ſein ; und

3. ihrer Verbindlichkeit für die Parteien ; wobei es bars

auf ankommt, ob die einſeitige Verfügung , das Ges

ftändniß oder das Zeugniß , die oder das ſie enthält,

nach den Gefeßen rechtsbeſtändig ſei.

S. 124 .

Naduren . Wenn diejenigen Stellen einer Urkunde , um welche es

ſich im betreffenden Falle handelt , durch Ausſtreichen , Rabiren

oder Einſchalten ſichtbar verändert wurden , und der Gegner

des Beweisführers dieſe Veränderungen nicht anerkennen will ,

ſo verliert die Urfunde ihre Beweisfraft hinſichtlich der betrefa

fenden Stellen.

S. 125 .

Xrten der Die Urkunden ſind entipeder öffentliche oder Privats

Urkunden. urfunden.

$ . 126.

a . öffentliche Deffentliche Urkunden find folche, welche von Behörs
Urkunden .

den, Beamten, beeidigten Schreibern in Amtsgeſchäften ausges

fertigt werden
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Was der Verfaſſer einer ſolchen in gehöriger Form gefera

tigten öffentlichen Urkunde in Betreff der Thatſachen , zu deren

Beweis fie abgefaßt worden , aus unmittelbarer Wahrnehmung

bezeugt , genießt vollen Glauben.

Die Unächtheit einer öffentlichen Urkunde muß von dem

tenigen , der fie behauptet , dargethan werden .

$ . 127 .

Privaturfunden ſind ſolche , welche ohne amtliche Da- b. Privat

zwiſchenfunft unter Privatleuten ausgeſtellt werden .
urkunden.

S. 128 .

Eine Perſon , welche fähig iſt, Zeugniß zu reden und über c. Saud- und

ihre Handels- oder Berufsgeſchäfte ein ordentliches Buch führt, Rechnungebuch,

kann in Ermanglung anderer Beweismittel , Anforderungen,

die von Waarenlieferungen oder Berufsarbeiten herrühren ,

durch ihr Haus - oder Rechnungsbuch beweiſen .

Jedoch wird hiebei vorausgeſeßt, daß der Verkehr des

Buchführers mit dem Gegner im Allgemeinen zugegeben oder

hergeſtellt , und der Buchführer noch nie wegen Diebſtahl,

Betrug , Unterſchlagung oder anderen Treue und Glauben vers

leßenden Verbrechen beſtraft worden iſt.

S. 129 .

Ein ſolches Haus s oder Rechnungsbuch ſoll, um rechtss Rechtsförmigkeit

förinig zu ſein , eingebunden , mit fortlaufenden Seitenzahlen
desſelben.

verſehen und in guter Ordnung ohne Einſchaltungen und vers

dächtige Zwiſchenräume, der Zeitfolge nach geführt ſein , auch

die Angabe des Jahres und des Tages der einzelnen Ver

handlungen und Anfäße enthalten.

Das durch das bürgerliche Geſeßbuch vorgeſchriebene Ges

ſchäftstagebuch (Journal) der Firma führenden Handelsleute

und Fabrikanten , hat für und gegen ſie die gleiche Beweiss

fraft , wie ein Hausbuch.

Sit die Lieferung oder Arbeit nicht unmittelbar, fondern

mittels eines Dritten an denjenigen , zu deffen Handen fie
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geſchah), verabfolgt worden , ſo wird durch das Buch nur die

Webergabe an den Drittmann bewieſen.

$ . 130.

Gib auf d . Buch. Derjenige , welcher einen Beweis mittelft des Buches fühs

ren will , muß auf Begehren des Gegners die Richtigkeit der

betreffenden Forderung mit einem Eide bekräftigen nach folgens

der Formel :

„ Ich N.N.ſchwöre, daß der auf Seite .... meines Buches

„ ſtehende Artifel , welcher lautet u . f. w. richtig eingeſchries

,, ben ſei, und es ſich mit meiner dadurch zu beweiſenden

,, Anforderung noch dermalen ſo verhalte , wie das Buch

,,ausweifet."

Hat der Beweisführer das Buch nicht ſelbſt geführt, ſo ift

die Eidesformel dahin abzufaſſen : „daß er den eingeſchriebe:

innen Artikel für richtig halte und ungeachtet aller angeſtellten

,,Nachforſchungen 'nichts anders habe entdeden fönnen . “

Zu dem Eide wird nur derjenige zugelaſſen , deſſen Buch

fich vollkommen in Ordnung befindet.

S. 131 .

Zeit der Beweis. Anforderungen , welche man mittels eines Haus oder

kraft des Buchb. Handelebuches beweiſen will , dürfen zur Zeit ihrer rechtlichen

Einklagung nicht länger als vier Jahre ausſteijen , anſonſt das

Buch für die betreffende Anſprache feinen Beweis mehr leiſtet.

Hingegen behält ein von dem Schuldner unterſchriebener

Auszug aus dem Buch gegen ihn während der ganzen ordent

lichen Verjährungszeit Beweiskraft. Bloß eine auf einen ſolo

chen Buchauszug hin geleiſtete Zahlung befißt dieſe Beweide

fraft nicht.

$ . 132 .

d . Zeichnunger , Zu den Urfunden gehören ebenfalls Zeichnungen , Pläne,

Pläne u .

Modelle oder Vermeſſungen , die , wenn ihre Nichtigkeit bes

bezweifelt wird , nach den Regeln der Kunſt zu prüfen find;

e. Denkmäler, ferner Denkmäler, Grenzgeichen und Markſteine.
Grenzzeichen ac.
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B. von dem Beweiſe durch Zeugen.

a . Von der Form des Verfahrens.

S. 133 .

Wer einen Beweis durch Zeugen leiſten will, hat die Vorladung

der Zeugen .
Perſonen , deren er ſich als folcher zu bedienen gedenft , por

Gericht zu laden , und zwar foller alle dieſe Perſonen auf

einmal oder miteinander vorladen . (S. 148.)

Die Vorladung der Zeugen erfolgt auf ganz gleiche Weiſe

wie diejenige der Gegenpartei.

$ . 134 .

Wenigſtens drei Tage vor der Zeugenabhörung muß das Mittheilung

Berzeichniß der Zeugen mit deutlicher Angabe des Namens,
der Anfinnen.

Wohnorts, Standes, und die an dieſelben zu ſtellenden Anſin

nen der Gegenpartei auf rechtlichem Wege ſchriftlich zugeſtellt

werden , und leßtere , wenn ſie Gegenanſinnen zu machen ges Gegenanſinnen .

denkt, iſt gehalten , dieſelben auf den Termin der Zeugenabs

Förung ſchriftlich mitzubringen.

Anſinnen und Gegenanſinnen ſollen aus einzelnen Fragen

beftehen. Jede Frage ſoll, ſoviel als möglich auf eine einzige

Thatfache geben und beſtimmt und deutlich ausgedrückt ſein .

Die Fragen ſollen in direfter und nicht in indirekter Form

geſtellt werden .

S. 135 .

Durchaus unzuläßige und ſchon von Amtswegen zu ver- unzuläßige
Zeugen .

werfende Zeugen find :

1. diejenigen , welchen das zur Wahrnehmung des in Frage

liegenden Gegenſtandes erforderliche Geiſtes- oder Sin

nesvermögen . zu der Zeit , da ſie die Wahrnehmung

gemacht haben ſollen , fehlte , oder die dazumal das

zwölfte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatten .

2. diejenigen , welchen die Fähigkeit mangelt , früher ge

machte Sinneswahrnehmungen jeßt wieder mitzutheilen.

1. Bd. 48
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3. diejenigen , welche das ſechszehnte Lebensjahr noch nicht

zurückgelegt haben .

4. die bevogteten volljährigen Perſonen .

5. die Falliten .

6. diejenigen , welche mit einer Kriminalſtrafe und ihren

Folgen behaftet ſind,

7, diejenigen , welchen Kraft ihres Amtes , Berufes oder

Dienſtes Geheimniſſe anvertraut werden , in Betreff

dieſer Geheimniſſe.

Die Zeugen haben ſich durch ein Zeugniß ihrer Heimats

oder Wohnortsbehörde darüber auszuweiſen , daß fie fich in

keinem der oben unter Ziffer 4, 5 und 6 bezeichneten Fälle

befinden. Beamte und beeidigte Angeſtellte ſind von dieſer

Beſtimmung ausgenommen .

S. 136.

Verwerfliche Auf den Antrag des Gegners des Beweisführers müſſen

Zeugen. als unzuläßige Zeugen verworfen werden und ſind nicht abs

zuhören :

1. der Ehegatte , ſowie die Verwandten des Beweisführers

in auf- und abſteigender Linie und bis und mit Eins

ſchluß des zweiten Grades ( Geſchwiſterfinder) der Seiten

linie , ſowie auch folgende Verſchwägerte, nämlich der

Stiefvater und Stiefſohn , Schwäher, Schwiegerſohn und

leibliche Schwäger, ſowie auch die in gleichen Graden

zu einanderſtehenden weiblichen Verſchwägerten. Wenn

der eine Ehegatte mit Jemanden verſchwägert iſt , ſo

wird der andere angeſehen , als ob er es ſelbſt auch

wäre .

Dieſe Perſonen alle find jedoch als Zeugen zuläßig,

wenn ſie beiden Parteien gleich nahe verwandt find.

2. diejenigen , die erweislich oder offenkundig aus dem

Geſchäfte , das erwieſen werden ſoll, einen unmittels

baren Vortheil oder Nachtheil zu erwarten haben .
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3. diejenigen , welche wegen Ablegung oder Nichtablegung

des Zeugniſſes eine Belohnung erhalten oder ein bars

auf bezügliches Verſprechen angenommen haben .

4. Vormünder, advokaten , Sachwalter in Anſehung aller

Sachen , die ſich auf ein Geſchäft beziehen , in welchem

fie dienen oder gedient haben.

S. 137 .

Verdächtige oder befangene und daher nicht ganz glaub- Verdåditige

Seugen ,

würdige Zeugen , deren Abhörung jedoch ſtatt findet , ſind:

1. jene , die in einem ſolchen perſönlichen Verhältniß zu

dem Beweisführer ſtehen , daß eine vorherrſchende bes

ſondere Zuneigung des Zeugen zu dem Beweisführer

oder eine beſondere Abhängigkeit des erſtern von dem

leßtern anzunehmen iſt.

2. welche in einem feindlichen Verhältniß zu der Gegens

partei des Zeugenführers ſtehen .

3. welche ein mittelbares Intereſſe am Streite haben .

4. diejenigen , welche eines böſen Leumundes genießen.

5. diejenigen , welche wirklich wegen eines Kriminalverbres

chens in Spezialunterſuchung fich befinden.

6. diejenigen , von denen es zweifelhaft iſt , ob es ihnen

nicht an dem zur richtigen Wahrnehmung der zu bezeus

genden Thatſachen erforderlichen Geiſtes - oder Sinness

vermögen , oder an der Fähigkeit, früher gemachte Sin

neswahrnehmungen wieder mitzutheilen , insbeſondere am

Gedächtniß, fehlt.

Der Abgang der nöthigen Sinnesvermögen u . fann

auf Begehren der Partei durch Sachverſtändige ermits

telt werden .

7. diejenigen endlich , welche dem Beweisführer die Sache,

über welche Zeugniß abgelegt werden ſoll , zu Ohren

getragen haben , dergeftalt, daß bis zu ihrer Aeußerung

jener anderswober feine Kenntnis hatte.
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$ . 138 .

Ausbleiben Wenn ein Zeuge auf die erſte Vorladung ohne genügende

der Zeugen.Entſchuldigung nicht erſcheint, ſo iſt er mit einer Geldbuße

von zwei bis zehn Franken oder einer angemeſſenen Gefängs

niſſtrafe zu belegen.

Der zweiten Vorladung iſt die Drohung anzuhängen, daß

wofern der Zeuge auch diesmal auf gleiche Weiſe ausbleiben

follte, mit Zwangsmitteln gegen denſelben werde Verfahren werden.

Realzitation. Wenn der Zeuge abermals nicht erſcheint, ſo wird die

Strafe verdoppelt und es ſoll das Gericht auf Anſuchen des

Beweisführers einen ſolchen Zeugen auf den dritten Termin

durch einen Polizeidiener herbeiführen laſſen .

Ein Zeuge der ohne genügende Entſchuldigung nicht ers

( cheint, hat auch alle durch ſeinen Ungehorſam verurſachten

Koſten zu tragen .

Dieſe Folgen des Nichterſcheinens find dem Zeugen in

jeder Vorladung ausdrüdlich anzuzeigen .

S. 139 .

Entſchädigung Die Zeugen erhalten von demjenigen Theile, der ihre Ers

der Zeugen , ſcheinung verlangte, für ihre Verrichtungen jedesmal eine an

gemeſſene Entſchädigung.

Erſcheint die nach dem Sporteltarif ausgeworfene Entſchäs

digung nach den obwaltenden Verhältniffen nicht als zureis

chend, ſo wird das Gericht dieſelbe angemeſſen beſtimmen .

Der Zeuge fann verlangen , daß ihm die gebührende Ents

ſchädigung vor der Abhörung abgereicht werde.

Der Gerichtspräſident kann denjenigen , welcher Zeugen

vorladen läßt , anhalten , bei Löſung der Vorladung zugleich

auch die tarifmäßigen Zeugengelder ( Entſchädigung an die

Zeugen ) zu erlegen .

S. 140.

Ginreben gegen

Wird zum Zeugenbeweis geſchritten , ſo hat der Beweis
die Perſönlichkeit

der Zeirgen, führer allvorderſt die Namen der Zeugen igu Protokoll zu
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geben. Die Gegenpartei wird hierauf angefragt, ob ſie gegen

den einen oder andern Zeugen hinſichtlich feiner perſönlichen

Fähigkeit, Zeugniß abzulegen, Einwendungen zu machen habe .

Alfällige Einwendungen werden ſodann in Kürze zu Proto

full geſchrieben.

Die Parteien treten hierauf ab , und das Gericht beraths

ſchlagt, ob der eine oder andere Zeuge von Amtswegen oder

in Folge Antrags einer Partei zu verwerfen oder ob er zu

läßig fei.

Der diesfallfige Beſchluß des Gerichts fann nicht abgeföns

bert , ſondern nur mit der Hauptſache weiter gezogen werden .

S. 141 .

Sft die Zuläßigkeit des Zeugen beſchloffen , ſo hat der Bes Einreden gegen

weisführer ſeine an den Zeugen zu ſtellenden Fragen ( Anfine
die Anfinnenund

Gegenanfinnen.

nen ) in Schrift verfaßt zu Protokoll zn legen ; dieſelben were

den abgeleſen , und will die Gegenpartei Gegenfragen (Gegen=

anſinnen ) ſtellen, ſo hat ſie dieſelben ebenfalls ſchriftlich abges

faßt zu Protokoll zu legen .

Werden Einwendungen gegen die Gemäßheit der Anſinnen

oder Gegenanſinnen erhoben , ſo hat das Gericht darüber zu

entſcheiden .

Das Gericht hat darauf zu achten , daß feine, auf die zu

erweiſende Thatſache nicht weſentlich bezüglichen Fragen, oder

folche , welche mehrere Fakten in ſich enthalten (S. 134) ges

ftellt werden .

$ . 142 .

Die Abhörung der Zeugen erfolgt in Abweſenheit der Bar: Abhörung
der Zeugen.

teien und des Publikums. Ein Zeuge nach dem andern wird

einberufen. Der Präſident erinnert ihn zuvörderſt an ſeine

Pflicht, nichts gegen die Wahrheit zu ſagen. Bei der Eröff

nung des Verhörs befragt der Präſident den Zeugen um den

Namen , Zunamen , das Alter, den Stand und Beruf, ſowie

ob er bei dieſem Streit einen Nußen zu hoffen oder Schaden
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zu befürchten habe , und worin derſelbe beſtehe , und ob er

dem Zeugenführer aufällig und wie verwandt fei.

S. 143 .

Abhörung Der Präſident verhört ſodann den Zeugen über die an

der Zeugen ihn geſtellten Fragen. Die Antworten jedes Zeugen werden

in direkter Form zu Protokol niedergeſchrieben und ihm am

Ende des Verhörs vorgeleſen . Der Zeuge roll die Fragen

mündlich aus dem Gedächtniß beantworten und das Verhör

unterzeichnen .

S. 144.

Fortfeßung. Der Präſident erklärt dem Zeugen diejenigen Fragen , die

er nicht zu verſtehen ſcheint, und veranlaßt ihn durch eigene

Fragen , die Lücken , welche in ſeiner Antwort vorkommen,

auszufüllen . Nimmt der Richter in den Antworten des Zeu:

gen Widerſprüche wahr , ſo macht er ihn darauf aufmerkſam

und fordert ihn auf , dieſelben aufzuhellen. Zeigt fich der

Zeuge zurüchaltend oder ſucht er die Wahrheit unter zweideus

tigen Antworten zu verbergen , ſo erinnert er ihn ernſtlich an

ſeine Pflicht. Daß ſolches habe geſchehen müffen , wird am

Ende des Verhörs furz angemerkt.

$ . 145 .

Eröffnung des Sind ſämmtliche Zeugen abgehört , ſo werden die Parteien

Zeugenverhörs. wieder einberufen und ihnen die Zeugenausſagen eröffnet.

Es können die Parteien hierauf auf dem nämlichen Wege des

Zeugenverhörs über die gefallenen Ausſagen noch Erläuterung

Erläuterungs- verlangen. Erläuterungsfragen dürfen jedoch von jeder Pars

fragen, tei nur einmal und zwar ſogleich nach der Abhörung geſtellt

werden und müſſen ſich einzig auf die vorausgegangenen Auge

ſagen beziehen .

S. 146 .

Beeidigung Die Zeugen ſollen , wenn es von der einen oder andern

der Zeugen. Partei verlangt wird, nach den Gebräuchen ihrer Religion

beeidigt werden .
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Eine Zeugenausſage, über welche von feiner Partei der Eid

verlangt wird , hat die gleiche Beweisfraft wie eine eibliche.

Die Beeidigung eines Zeugen muß ſogleich nach Abhös

rung desſelben , bevor er entlaſſen wird , begehrt werden .

$ . 147 .

Der Leiſtung des Eides geht die nochmalige Ableſung der Fortſeßung.

Ausſagen des Zeugen , wobei er denſelben noch Abänderuns

gen oder erläuternde Zuſäße beifügen fann , und hierauf die

Auslegung des Eidſchwures vor.

Erklärt ſich der Zeuge zur Eidesleiſtung bereit , ſo erfolgt

die Beeidigung vor dem Bilde des gefreuzigten Heilandes und

zwei brennenden Kerzen nach unten ſtehender Formel. Manns

perſonen halten dabei die drei erſten Finger der rechten Hand

empor. Die Weibsperſonen legen die rechte Hand auf die

Bruſt.

Die gewöhnliche Schwörformel lautet : „ Ich N. N. ſchwöre,

„die an mich geſtellten Fragen nach beſtem Wiffen und Ges

„wiſſen , der reinen Wahrheit gemäß beantwortet und mein

Zeugniß ohne Rücfficht auf Vortheil oder Nachtheil, weder

ofu Gunften noch Ungunſten der einen oder andern Partei, ſo

abgelegt zu haben , wie es mir vorgeleſen worden iſt; fo

,,wahr mir Gott helfe und alle Heiligen. "

S. 148.

Es dürfen zum Beweiſe der gleichen Thatſachen nicht in Gleichzeitige
Aufführung der

verſchiedenen Terminen andere Zeugen aufgeführt werden .

Eine Ausnahme , daß auch auf einen weitern Termin ans

dere Zeugen aufgeführt werden können , findet ftatt:

wenn Zeugen auf erhobene Einwendung hin entweder

von der Partei zurückgezogen oder vom Gerichte vers

worfen werden .

b . wenn ein als zuläßig erklärter Zeuge wegen Abſterben

oder ſonſt nicht mehr abgehört werden kann.

wenn Zeugen nicht ausſagen , was der Beweisführer

gemäß den Anfinnen von ihnen erwartet hat.

Zeugen.

C.
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149 .

Verbindlichkeit Rein Zeuge darf ſeine Ausſage über Fragen verweigern ,

zur Zeugniß: die fich auf die zu erweiſende Chatſache beziehen , und nichts
ablage.

enthalten , was feiner Ehre nachtheilig ift.

Ablehnunge: Tas Zeugniß können ablehnen die Ehegatten in Sachen

befugniß.

des andern Ehegatten und Verwandte und Verſchwägerte in

gerader Abſtammung.

S. 150.

Widerſpenſtige Würde ein Zeuge ohne geſeßlichen Grund nach geſchehe:

Zeugen. Der
ner gütlicher Aufforderung fein Zeugniß oder deſſen Beſchwös

rung verweigern , ſo ſoll er auf Verfügung des Gerichts fo

fort in die Gefangenſchaft ſo lange geſeßt werden , bis feine

Weigerung aufhört.

Falls ein Zeuge Nichtwiffen einer Thatſache oder nicht ges

naues und beſtimmtes Wiſſen vorſchüßt, ſo fann er angehalten

werden , die Wahrheit dieſer Vorſchüßung mit dem Eide zu

befräftigen .

S. 151 .

Scheinbare Ergiebt es fich , daß eine als Zeuge vorgeladene Perſon

Seugen .

von der im Anſinnen enthaltenen Thatſache gar keine Kennts

niß hat , ſo iſt ſie auch rechtlich nicht als Zeuge zu betrachten

und verliert daher nicht die Fähigkeit , in irgend einer andern

Stellung 3. B. als Richter im Prozeffe zu erſcheinen.

S. 152.

Abhörung von Wenn fich ein Zeuge aus erheblichen Gründen , wozu vors
Zeugen, die ſich

nicht telen züglith hohes Alter und Krankheit gehören , nicht perfönlich

können . bet dem Gerichte ftellen fann , fo roll er in ſeiner Wohnung

abgehört werden . Zu dieſem Zwede werden der Präſident des

Gerichts nebſt einem andern Mitgliede und der Gerichtsſchret

ber abgeordnet.

Befindet ſich ein folcher Zeuge außer dem Bezirke des urs

theilenden Gerichts , fo fann der im nachſtehenden & vorges

zeichnete Pfad eingeſchlagen werden .
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$ . 153 ,

Befindet ſich ein Zeuge außerhalb des Kantons und iſt Auswärtige

ſeine Erſcheinung vor Gericht nicht füglich zu bewerkſtelligen,
Zeugen.

ſo muß der auswärtige Richter , in deffen Bezirk der Zeuge

wohnt , von demjenigen Gerichte, bei welchem der Prozeß an

hängig iſt , um die Abhörung und nachherige Einſendung des

Abhörungsprotokols angegangen werden .

Dem auswärtigen Richter werden zu dieſem Behufe die

von den Parteien geſtellten Anſinnen und Gegenanſinnen über

fendet. Das hierſeitige Gericht fann fordern , daß der Beweis

führer für die Koſten folcher Abhörung einen hinlänglichen

Geldbetrag erlege.

S. 154 .

Verzieht fich die Einſendung des Abhörungsprotofolls über Anberaumung

einen Monat nach Erlaß des Erſuchſchreibens, fo fann der einer Friſt.

Beweisgegner vom Gericht eine Friſt zu Beibringung des

Zeugenverhörs verlangen .

b. Von der Kraft des Zeugenbeweiſe 8.

S. 155 .

Zeugen verdienen blog in ſoweit Glauben , als fich ihre Glaubwürdig

Ausſage auf die unmittelbare Wahrnehmung ihrer Sinne feit der Zeugen.

gründet.

Zeugniſſe vom Hörenſagen find in feine Betrachtung zu

ziehen , ausgenommen wo es fich um Ueberlieferung aus un

vordentlicher Zeit handelt,

S. 156.

Zu einem vollſtändigen Beweiſe durch Zeugen , wird die Beweiskraft

übereinſtimmende Ausſage zweier unverwerflicher Zeugen des ber Jeugen
nach der Zahl.

männlichen oder weiblichen Geſchlechtes erfordert.

S. 157.

Ungeachtet der vorhergehende s den Weibsperſonen in bür- Zuziehung von

gerlichen Prozeßfachen die gleiche Fähigkeit zum Zeugniß er- betRechte
Weibsperſonen

I. Bd. 49 geſchäften .
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theilt , wie den Mannsperſonen , ſo ſollen doch bei Rechts

geſchäften , bei denen die Zuziehung von Zeugen zu den geſeks

lichen Förmlichkeiten gehört und über welche Urkunden errichs

tet werden , blos Mannsperſonen gebraucht werden .

S. 158 .

Ausſage eines Die Ausſage eines einzigen Zeugen begründet für ſich

einzelnen

Zeugen.
allein feinen vollen Beweis.

Treten jedoch zu der Ausſage eines einzigen unverwerfli

chen Zeugen noch andere erhebliche Beweisgründe, ſo kann der

Richter nach Ermeſſen die betreffende Thatſache als erwieſen

annehmen.

$ . 159.

Beweiskraft Der Richter fann auf die Gründe aus denen Zeugen als

verdächtiger verdächtig angefochten werden können (s . 137) , mehr oder
Zeugen.

weniger Gewicht legen , je nach dem er aus den Verhältniſſen

der Sache und der Perſonen , überhaupt aus dem Inbegriffe

aller Umſtände des einzelnen Falles ermißt , daß die Gründe

mehr oder weniger Einfluß auf den Inhalt der Ausſagen der

Zeugen gehabt haben , und hiernach fann er die betreffenden

Zeugen bei der Beurtheilung der Sache als verwerflich ans

ſehen oder nicht.

C. Von dem Beweiſe durch Augenſchein.

S. 160 .

Vornahme des Da wo der Beweis eines Thatbeſtandes in der ſtreitigen

Augenſcheins. Sache ſelbſt weſentlich enthalten iſt, und es der Wahrnehmung

durch die Sinne bedarf, um ſich von der Wahrheit einer bes

ftrittenen Behauptung zu überzeugen , kann das Gericht auf

Verlangen der Parteien , oder auch von Amtswegen , einen

Augenſchein vornehmen .

Zur Vornahme des Augenſcheins werden wenigſtens drei

Mitglieder des Gerichts nebſt dem Aftuar abgeordnet.
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S. 161 .

Augenſcheine follen jedoch nur dannzumal abgehalten wer- unterlaſſung des

den , wo Pläne , Bauriffe , Modellirungen und dergleichen
Augenſcheins.

künſtliche Hilfsmittel dem Richter keinen deutlichen Begriff von

dem ſtreitigen Gegenſtande geben fönnen , oder wo deren Vers

fertigung mit unverhältniſmäßigem Zeit - oder Koſtenaufwand

verbunden wäre.

S. 162 .

Bleibt an dem zur Vornahme des Augenſcheines feſtgefeß- Ausbleiben

ten Tage die eine oder andere der vorgeladenen Parteien aus,
der Parteien .

ſo wird der Augenſchein dennoch vorgenommen.

S. 163 .

Ueber die Augenſcheinsverhandlung ſoll von dem Gerichtss Verðalprozeß.

Tchreiber ſogleich ein genauer Verbalprozeß aufgenommen wer

den , welcher der Augenſcheinsbehörde, den Parteien und all

fällig zugezogenen Sachkundigen vorzuleſen und nach den etwa

folgenden Bemerkungen zu berichtigen iſt. In den Verbalprozeß

gehört nur die gemachte ſinnliche Wahrnehmung , dagegen nichts

von den Vorträgen der Parteien , außer das auf das Streits

objekt Bezügliche.

Die Augenſcheinsbehörde wird dem Verbalprozeſſe einen

Handriß beifügen laffen , wenn ein ſolcher ohne bedeutende

Roften aufgenommen werden kann .

S. 164.

Wenn eine Partei einen Plan , Bauriß oder Modell vor: Plāne, Dau:

legt , und die Gegenpartei feine Einſprache wider die Richtige
rifle, Modelle.

keit der weſentlichen Theile desſelben macht, ſo fann der Kich

ter fich daran halten , ſonſt aber ſoll auf Anordnung des Ges

richtes durch Sachverſtändige der Plan gutgeheißen oder ein

neuer gefertigt werden.

S. 165 .

Gelangt eine Streitfache, in welcher in der untern Inſtanz Obergericht:

licher Augen:

ein Augenſchein eingenommen worden, vor das Obergericht, ſo ſchein



352

kann dieſes von ſich aus oder auf Verlangen einer Partei

einen Oberaugenſchein , allfällig mit Zuzug von Sachverſtäns

digen zur Aufhellung , vornehmen laſſen.

Es ſoll dieſes jedoch nur da geſchehen , wo das Ober

gericht glaubt , aus den Akten die zur Beurtheilung nöthige

Belehrung nicht ſchöpfen zu können.

D. Von dem Beweiſe durch Sachverſtändige.

S. 166.

Art der Sachverſtändige fönnen ſowohl zu Augenſcheinen zugezos

Beiziehung
gen, als auch ſonſt herbeigerufen werden , um ihr Gutachten

zu ertheilen , wo ſolche Gegenſtände zum Vorſchein kommen,

deren Ausmittlung eine beſondere Renntniß oder eine beſondere

Wiſſenſchaft erfordert, die bei den Gerichtsgliedern nicht vors

ausgeſeßt werden fann .

Die Beiziehung von Sachverſtändigen in einem Rechts

ſtreite geſchieht auf Verlangen der Parteien , oder durch den

Richter von Amtes wegen.

$ . 167.

Gigenſchaften. Die Sachverſtändigen müſſen hinlängliche Kenntniß zur

Beurtheilung der betreffenden Sache und nebſtdem noch die

Eigenſchaften beſißen , welche das Gefeß von volgültigen Zeu

gen verlangt.

S. 168 .

Ernennung Die Sachverſtändigen werden von dem Gerichte ernennt.

burch das

Gericht. Sind beide Parteien über die Verwerfung eines Sachverſtän

digen einverſtanden , ſo muß ftatt desſelben ein anderer er:

wählt werden . Ueber die Einwendungen nur einer Partei

entſcheidet das Gericht.

S. 169.

Zahl . Dem Gericht iſt überlaffen , nach der Wichtigkeit und

Schwierigkeit der Sache, um die es fich handelt zwei oder

drei Sachverftändige zu beſtellen .
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S. 170 .

Die Koſten des Beweiſes durch Sachverſtändige, deren Koften.

Entſchädigung und Belohnung der Richter beſtimmt, nachdem

er fie darüber einvernommen hat , werden vom Beweisführer

bei der Zuztehung von Amteswegen von jeder Partei zur

Hälfte vorgeſchoſſen.

$. 171 .

Wenn die Sachverſtändigen ihre Verrichtungen antreten, Vermahnung.

werden ſie erinnert, ohne Anſehen der Perſon und nur in Hins

blick auf die Sache, dieſe genau zu unterſuchen und ihren Bes

fund und Gutachten, in welchem von dem Rechte der Parteien

keine Erwähnung geſchehen ſoll, fo wahr, getreu und volftäns

dig als möglich zu erſtatten.

S. 172

Zur Vornahme der Begutachtung durch Sachverſtändige Tagfahrt und

wird vom Gerichte (der Kommiſſion) eine Tagfahrt angeſeßt,
Verfahren

zu welcher die Sachverſtändigen und die Parteien vorgeladen

werden . Bei dieſer Tagfahrt erfolgt zuvörderft die im vorher

gehenden Paragraph erwähnte Erinnerung, dann wird denſels

ben vor Gericht erklärt, über was ihr Gutachten begehrt werde,

wobei es den Parteien geſtattet iſt , alle zur Bezeichnung des

Gegenſtandes und zur Aufklärung der Sache dienlichen Nach

weiſungen zu geben, ſowie Fragen an die Sachverſtändigen zu

ſtellen , deren Beantwortung ſte verlangen. Rann dann die Bes

gutachtung fofort erfolgen , fo roll dieſelbe unverweilt · vorges

nommen werden . Wäre dies aber nicht der Fall, ſo beſtimmt

das Gericht den Tag und Ort der Verhandlung, und erfennt

zugleich, ob dieſelbe durch eine Gerichtskommiſſion geleitet wers

den ſoll oder nicht.

S. 173 .

Die Sachverſtändigen verfaſſen ihr Gutachten in der Re- Abfaſſung des

gel ſchriftlich und unterzeichnen dasſelbe, nur ausnahmsweiſe
Gutachtens.

mögen fte en perſönlich vor Gericht eröffnen und an's Protos

kol nehmen laſſen. Das Gutachten muß motivirt werden .
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Sind die Sachverſtändigen in ihren Anſichten getheilt , ro

müſſen die verſchiedenen Anſichten in dem Gutachten angeführt
werden .

S. 174 .

Eröffnung Das Gutachten der Sachverſtändigen wird den Parteien

desſelben .

mündlich eröffnet oder ſchriftlich mitgetheilt..

S. 175.

Erläuterung Wenn es nothwendig iſt, wird das Gericht, entweder von
desſelben.

fich aus oder auf Verlangen der Parteien , den Sachverſtän

digen die Erläuterung ihres Gutachtens auftragen.

S. 176.

Beweiskraft Zu einem vollſtändigen Beweiſe durch Sachverſtändige

des Gutachtens. wird das übereinſtimmende Gutachten zweier derſelben erfordert.

Bei vier oder noch mehr Sachverſtändigen entſcheidet die ab

ſolute Mehrheit derſelben .

S. 177

Wiederholung Würden unter drei Sachverſtändigen nicht zwei oder unter
der

Begutachtung.
vier und mehreren nicht die abſolute Mehrheit fich zu einer

Anſicht vereinigen, ſo ſoll die Begutachtung mit Zuziehung an

derer Sachverſtändiger wiederholt, oder aber mit Beſeitigung

der frühern , andere Sachverſtändige ernennt, und von dieſen

die Begutachtung neuerlich vorgenommen werden.

S. 178 .

Beeidigung Wenn die Sachverſtändigen nicht als ſolche in Eid und

der Sach

Pflicht ſtehen , ſo haben die Parteien das Recht, fte anzuhals
verſtändigen .

ten , den Eid zu ſchwören , daß ſte den ihnen vom Richter ges

gebenen Auftrag nach ihren beſten Einſichten in wahrer Treue

erfüllt haben , ohne Gunſt oder Ungunft für eine Partei und

ohne Nebenrüdſichten.

S. 179.

Nerztliche In Streitſachen, bei welchen eine in das Fach der Arzneis

Gutachten . Funde einſchlagende Frage in Wurf fommt, foll durch das Ges
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richt über dieſe Frage das Gutachten der Sanitätskommiſſion

eingeholt werden .

S. 180.

In appellabeln Prozeſſen fönnen die Parteien vereint oder Obergutachten .

einzeln auf die Beibringung eines weitern Befindens von ans

dern Sachverſtändigen, oder wenn ein Gutachten der Sanitäts

kommiſſion vorliegt , auf eine Prüfung desſelben durch das.

Sanitätskollegium antragen.

Das Obergericht, auf die mit den Aften begleitete Anzeige

des Untergerichts , ernennt die Sachverſtändigen in der Zahl

von zwei bis fünf.

$ . 181 .

In Handlungsſtreitigkeiten, die als eigentliche Kommerzial- Gutachten der

fälle gegen Firma führende Handelsleute geführt werden, oder Handlunge
fammer.

zwiſchen dieſen ſich erheben , iſt , wenn es eine Partei vers

langt oder wenn es das Gericht von fich aus nöthig findet,

vor Erlaß eines Urtheils die über den Rechtsfall inſtruirte

Prozedur nebſt Aften der Handelskammer zu überſenden , und

von ihr ein Gutachten darüber einzuholen , welches jedoch

lediglich zur Belehrung dient. Auf gleiche Weiſe läßt ſich das

Gericht über in einem Rechtsſtreite vorkommende einzelne Fra

gen , die in das Handlungsfach einſchlagen , von der Handels

kammer ein Gutachten abgeben .

.

E. Von dem Beweiſe durch den Eid.

$. 182.

In allen Rechtsſtreitigkeiten fann der Beweisführer, in Er- Zuläffigkeit.

mangelung anderer Beweismittel , ſeiner Gegenpartei den Eid

hinſichtlich jener erheblichen Thatſachen zuſchieben , die eines

Beweiſes bedürfen .

S. 183.

Wird zu dieſem Beweiſe geſchritten , ſo hat der Beweiss Verfahren.

führer die Thatſachen , hinſichtlich welcher die Gegenpartei

ſchwören ſoll , nochmals genau und artikulirt anzugeben .
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Die Gegenpartei hat ſich hierauf ebenſo beſtimmt zu erkläs

ren , inwieweit ſie die angegebenen Thatſachen anerkenne, vers

neine , oder nicht wiſſe.

Hinſichtlich der verneinten Thatfachen ſchwört der Produkt :

„ Ich N. N. ſchwöre bei Gott dem Almachtigen , daß die

„von N. N. gegen mich aufgeſtellten Behauptungen nämlich

„ Chier werden die Behauptungen benannt) nicht wahr feien ,

vſo daß ich auf Verneinung derſelben mit beftem Wiſſen und

Gewiffen beharren barf.“

Hinſichtlich der Thatſachen , von denen der Produkt erklärt,

ſie nicht zu wiſſen , fchwört er :

„ Ich N. N., ſchwöre bei Gott dem Admächtigen , daß mir,

,was N. N. behauptet, nämlich (hier werden die Behauptuns

„gen benannt) durchaus unbefannt iſt, und daß ich, ungeachs

,,tet ich mich beffiffen , von dieſen Thatfachen Kenntniß zu be

„ kommen , dennoch nichts, als was ich darüber erklärte, habe

entdecken können , dergeſtalt, daß ich mit gutem Gewiffen jene

Behauptungen nicht als wahr anerkennen fann . “

S. 184.

Zurüdiſchiebung

des Gides.

Derjenige , dem der Eid iſt zugeſchoben worden , hat ent

weder denſelben abzulegen oder dem Beweisführer zurüd zu

ſchieben . Geſchieht weder das eine noch das andere , ſo find

die Behauptungen des Beweisführers als erwieſen anzunehmen.

S. 185 .

Verfahren . Wird dem Beweisführer der Eld zugeſchoben , ſo hat er,

um den Beweis herzuſtellen , denſelben nach folgender Formel

zu leiſten :

„ Ich N. N., ſchwöre bei Gott dem Allmächtigen, daß meine

gegen N. N. aufgeſtellten Behauptungeu, nämlich (hier wers

den die Behauptungen benannt) wahr feien , ſo daß ich auf

,denſelben mit beftem Wiſſen und Gewiffen beharren darf."
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$ . 186 ,

Mit dem Haupt- oder Schiedseide dürfen über die näm- Unvereinbarkeit
des Sides mit

liche Thatſache feine andern Beweismittel verbunden werden , andernBetweis:

und find bereits andere von dem Beweisführer gebraucht wors mitteln.

den , fo fallen fie dahin und find als zurückgezogen zu bez

trachten .

S. 187.

Der Eid kann nur von ſolchen Perſonen geleiſtet werden , Fähigkeit zur

die fähig ſind, Zeugniß zu reden . In Paternitätsfällen bleibt
Eidesablegung.

es überhin bei den diesfälligen Beſtimmungen des bürgerlichen

Gefeßbuches..

S. 188.

Soll der Eid von einer Behörde, Korporation , Geſellſchaft Git von Behör

oder von ſolchen Streitgenoſſen , die in einem ſolidariſchen Ver- ben, corporatio:

hältniffe ftehen, geleiſtet werden, ſo bezeichnet die Korporation, ten und Streits

Geſellſchaft u. f. w . drei Mitglieder, die von der Sache die
genofſen.

befte Runde haben .

Der Beweisführer fann den Eid einer der bezeichneten Pers

ſonen übertragen .

S. 189.

Der Eid wird öffentlich vor den Gerichtsſchranken vor dem Förmlichkeiten

Bilde des gefreuzigten Heilandes in Anweſenheit der Gegens bei derGids
leiſtung

partei oder ihres Bevollmächtigten abgelegt, nachdem der Prä

fident die betreffende Partei auf angemeſſene Weiſe an die Wich

tigkeit der vorhabenden Handlung erinnert hat , und die Aus

legung des Eidſchwures iſt abgeleſen worden .

S. 190.

Perſonen , die wegen Altersſchwäche, Krankheit oder aus Beeidigung

andern erheblichen Urſachen nicht vor Gericht erſcheinen kön- Kranker, Alters
ſchwacher u . ſ.w.

nen, iſt der Eid von dem Gerichtspräſidenten und Schreiber in

Anweſenheit der Gegenpartei oder ihres Bevollmächtigten in

der Wohnung des Betreffenden abzunehmen .

I. Bd. 50
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S. 191 .

Beeidigung Iſt derjenige, welcher den Eid zu leiſten hat, von der Ger

weit entfernter richtsſtelle ſo weit entfernt, daß er ſich nicht ohne unverhält

Perſonen.

nißmäßige Koſten dahin verfügen kann , ſo ſteht es bei dem

Gerichte, ihm auf ſein Anſuchen den Eid durch den Richter

ſeines Wohnorts abnehmen zu laſſen.

IX . Titel.

Von den Urtheilen.

f. 192.

Aufſtellung und Vor Erlaſſung des Urtheils - hat das Gericht (eine Ges

Gröffnung der
Rechtsfrage. richtskommiffion vor Abfaſſung des Gutachteng) den oder die

zu beurtheilenden Streitpunkte in eine Rechtsfrage zu faffen.

Dieſe wird den Parteien vorgeöffnet und die allfälligen Bes

merfungen, die ſie gegen dieſelbe anzubringen haben , zu Pros

tokoll genomnien . Das Gericht erklärt ſodann, ob es ſich in

Folge ſolcher Bemerkungen bewogen finde, die Rechtsfrage abs

zuändern, oder ob es bei derſelben beharre .

S. 193.

Vorſchrift für Das Gericht fou fich mit der zu beurtheilenden Thatſache

Schöpfung aus den Aften befannt machen, das Recht aber aus dem Ges
des Urtheils.

ſeß , und wo diefes ſchweigt, aus dem Herkommen und all

gemeinen Rechtsgrundfäßen ſchöpfen .

S. 194 .

Abgabe des Bei der Berathung beginnt der Präſident die Umfrage

Votums . bei einem Mitgliede des Gerichts nach Gutdünfen. Sie wird

von der rechten zur linken Hand fortgeſeßt.

S. 195 .

Fortfeßung. Nachdem fämmtliche Richter ihre Meinung abgegeben, giebt

der Präſident zuleßt auch ſeine Meinung , wobei er nicht an

die bereits gefallenen gebunden iſt, ſondern wie jedes Mitglied

einen felbftſtändigen Antrag ſtellen kann.
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S. 196 .

Nachdem der Präſident feine Meinung abgegeben , fann Fortſeßung.

jedes Mitglied des Gerichtes, ſowie nachher auch der Präſident

nochmals das Wort ergreifen.

S. 197 .

Hierauf fegt der Präſident alle gefallenen Antrage nach ein- Abſtimmung .

ander in Abſtimmung , und zwar zuerſt diejenigen , die ſich am

wenigſten von dem Begehren des Klägers entfernen.

Erhält keiner der in Abſtimmung geſeßten Anträge die

abſolute Mehrheit , ſo iſt zu entſcheiden , welche von den zwei

Meinungen , die am wenigſten Stimmen auf ſich vereinigten,

aus der Abſtimmung fallen ſoll.

Diejenigen Richter , deren Anträge aus der Abſtimmung

weggefallen find , haben bei den folgenden Abſtimmungen an

einen der übrig gebliebenen Anträge fich anzuſchließen .

$ . 198 ,

Zur Ausfällung eines gültigen Urtheils iſt die abſolute Fortſeßung.

Mehrheit der Stimmen der anweſenden Richter erforderlich.

S. 199 .

Der Präſident übt das Stimmrecht nur aus , wenn die Fortreßung.

Stimmen der Richter in zwei gleiche Theile getheilt ſind. In

dieſem Falle entſcheidet derſelbe durch Anſchluß an eine der

beiden Meinungen.

S. 200.

Sowie das Gericht das Urtheilt gefällt, Poll dasſelbe den Eröffnung

Parteien durch den Präſidenten eröffnet werden , welcher Um: bes Urtheils.

ſtand in dem Protokolle anzumerken iſt. Es ſollen die Parteien

bei Ordnungsbuße (S. 40) dieſer Eröffnung abwarten. Sind

aber die Parteien auf den Abſpruchstag nicht vorgeladen , ſo

erhält die Gerichtskanzlei den Auftrag , binnen acht Tagen

denſelben das Urtheil ſchriftlich bekannt zu machen . Die Kunds

machung ( rfolgt auf gleiche Weiſe wie die Anlegung einer

Zitation (S. 86) .



360

S. 201 .

Inhalt der Die Rezeſſe ſollen die von den Parteien gehaltenen Vors

Rezeile.
träge , wie ſelbe zu Protokoll genommen wurden , die aufges

ſtellte Rechibfrage und alle Erwägungsgründe , auf welche das

Urtheil ſich ſtüzt, enthalten , vom Präſidenten und Gerichts

ſchreiber unterzeichnet und mit dem Gerichtsſtgill verſehen ſein .

Am Schluſſe iſt ein vollſtändiges Aften- und Koſtenverzeich

niß beizufügen.

Verlangt eine Partei das Rezeß , ſo muß ihr dasſelbe

durch den Gerichtsſchreiber ſpäteftens in zwölf Tagen von da

an , wo das Begehren geſtellt wurde , ausgefertigt werden .

Der Gerichtsſchreiber iſt für allen Schaden verantwortlich, der

durch die Unterlaſſung der Ausfertigung entſpringt.

S. 202.

Rechtsfraftbe
Urtheile , gegen welche in geſeßlicher Friſt weder das Rechtss

ſchreitung der

Urtheile. mittel der Appellation noch der Kaſſation ergriffen wird , er

wachſen in Rechtskraft.

X. Sitel.

Von den Rechtsmitteln .

A. Von der Appellation.

S. 203.

Begriff der Die Appellation iſt das Rechtsmittel, gemäß welchem eine

Appellation. Partei – indem ſie glaubt, daß ein bezirksgerichtliches Urtheil

ſeinem Inhalte nach mit den Gefeßen im Widerſpruche ſtehe,

oder den aftenkundigen Thatſachen zuwiderlaufe das Ober

gericht anruft, das Urtheil den Gefeßen oder den Akten gemäß

zu verbeſſern.

S. 204.

Befugniß dazu. Die Appellation fann gegen alle Urtheile eingewendet wers

den, welche ein Bezirksgericht in Rechtsſtreitigkeiten, deren Ges

genſtand den Werth von 150 Frkn. überſteigt, ausgefällt hat.
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Der Roften wegen findet in ſonſt inappellablen Prozeſſen

eine Appellation nicht ſtatt (S. 68.) .

In appellablen Prozeſſen iſt dagegen einzig der Kroften

wegen eine Appellation nur zuläßig , wenn dem ſich beſchwes

renden Theil über 50 Franken Koſten überbunden wurden .

S. 205 .

Die Appellation in Civil- und Injurienprozeſſen ſoll innert Appellations

zwanzig Tagen , vom Tage der Eröffnung oder der Rundma- frfft.

chung des Urtheils an gerechnet ( den Tag der Eröffnung oder

Kundmachung nicht mitgezählt) von dem Appellanten bei der

Kanzlei des Obergerichts erklärt und in die dießfalls zu fühs

rende Kontrolle eingeſchrieben werden .

S. 206 .

Sowie die Appellation gegen ein untergerichtliches Urtheil Akteneingabe

eingelegt wird , hat der Appellant gleichzeitig ſeine Prozeßakten a.bun Seite des
Appellanten .

der Kanzlei des Obergerichts einzugeben , wofür er eine Ems

pfangsbeſcheinigung zu fordern berechtigt ift.

Kann er dieſe Aften aber nicht ſogleich eingeben und thut

er dies inner vierzehn Tagen nach Einlegung der Appellation

nicht, ſo iſt die Appellation erſeffen , fofern ihm auf ſein An

ſuchen dieſe Friſt vom Präſidenten des Obergerichts nicht vers

längert worden iſt.

S. 207.

Nachdem der Appellant ſeine Prozeßaften eingegeben hat, nach b. von Seite des

Umſtänden auch früher, fordert der Präftdent des Obergerichts Appellaten .

die Gegenpartei auf , binnen vierzehn Tagen die ihrigen ebenfalls

einzugeben und ſetzt einen Tag zur Verhandlung an . Gibt der

Appellat innert dieſer Friſt die Aften nicht ein , ſo verfält er –

inſofern ihm auf ſein Anſuchen vom Präſidenten dieſelbe nicht

verlängert wurde — in eine Ordnungsbuße von 8 Franken.

Sollte der Appellat feine Aften fo ſpät eingeben , daß die

Gegenpartei ſie nicht mehr einſehen konnte , oder das Gericht

von ſich aus Anſtand nimmt, die Verhandlung vorzunehmen,

ſo iſt der Appellat überhin in die Tagesfoſten zu verfällent.
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Gibt der Appellat auf eine wiederholte Aufforderung, welche

unter Kontumazialdrohung zu erlaſſen iſt, inner der lebtlich

feſtgeſeßten Friſt die Aften nicht ein , ſo wird die erſte Strafe

verdoppelt und er hat als Ungehorſamer ſein Recht zur Aktens

eingabe verwirft . Das Obergericht wird dann am Abſpruchos

tage – ohne dem Appellaten den Zutritt zu geſtatten auf

den einſeitigen Vortrag des Appellanten, dieſem feinen Schluß,

ſo weit er mit den in der erſtinſtanzlichen Verhandlung lies

genden Anbringen übereinſtimmt und ſeinen Aften, der Rechtes

frage und den Geſeßen nicht widerſpricht, durch ein Kontus

mazurtheil zuſprechen .

S. 208 .

Ausbleiben Erſcheint eine Partei am Abſpruchstage nicht, ſo wird die

der Parteien . ausbleibende in die Tageskoſten verfält, und unter Kontumas

zialandrohung ein neuer Tag zum Abſpruche feſtgeſegt. Bleibt

eine Partei zum zweiten Male aus, und iſt es der Appellant,

ſo wird die Appellation als erſeſſen betrachtet und dem Appel

laten hierüber eine Urkunde ausgefertigt. Bleibt hingegen der

Appellat zum zweiten Male aus , ſo urtheilt das Obergericht

auf den einſeitigen Vortrag des Appellanten auf die am Ende

des vorhergehenden $ . angegebene Weiſe.

$ . 209 .

Verfahren vor Vor dem Obergerichte eröffnet der Appellant am Tage des

Obergericht. Vorſtandes feine Beſchwerde gegen das erſtinftanzliche Urtheil,

dem Appellaten ſteht eine Erwiderung, zu , womit die Vors

träge in der Regel geſchloſſen ſein ſollen. Glaubt der Appels

lant , auf die Antwort repliziren zu müſſen , fo folle er unter

Angabe des Grundes den Präſidenten um das Wort erſuchen.

$ . 210 .

Vorfrage über Wenn aufällig der Appellat die Einrede des Mangels der

Appellăbilität. Appellationsſumme oder die Einrede der Erſißung der Appela

lation vorſchüßen will , ſo ſind dieſe Einreden vor Allem aus

ju erörtern und zu erledigen .
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Das Obergericht kann auch von ſich aus unterſuchen, ob

in beiden Beziehungen die Appellation ſtattfinde oder nicht.

$ . 211 .

Hinſichtlich derjenigen Punkte , welche der Appellant zur Gemeinſamkeit

Sprache bringt, kann auch der Appellat auf eine feinem Ins d. Rechtsmittels.

tereſſe gemäße Abänderung vor dem " Obergerichte antragen.

Ebenſo fann er jedenfalls auf eine Abänderung des Roftens

punkts antragen.

Um weitere Abänderungen zu bewirken , muß der Appellat

ebenfalls die Appellation eingelegt haben .

S. 212.

Nachdem die Parteien abgetreten, fällt das Obergericht das Ausfällung und

Urtheil, welches ſofort in Rechtskraft übergeht.
Eröffnungdes

Urtheils.

Dasſelbe wird den Parteien eröffnet, welche den Fall

einer vom Präſidenten erhaltenen Erlaubniß ausgenommen

bei einer Ordnungsbuße von 4 Franken die Eröffnung abwar

ten ſollen.

Sind die Parteien am Abſpruchstage nicht anweſend , ſo

iſt das Urtheil denſelben binnen vierzehn Tagen durch die

Kanzlei ſchriftlich bekannt zu machen.

Die auszufertigende Sentenz des Obergerichts enthält nebſt

der Rechtsfrage den Rechtsſpruch, ſowie die Erwägungsgründe,

auf welche fich dieſer ſtüßt.

S. 213.

Bei dem Obergerichte fann die Rechtsfrage nicht abgeäns Rückweiſungan
die erſte Inſtanz.

dert werden . Wenn dieſelbe nicht angemeſſen erfunden wird, a . wegen fehler

erfolgt eine Rüdweiſung des Prozeſſes an die erſte Inſtanz. hafter Rechts
frage.

S. 214..

Wenn bei der obergerichtlichen Verhandlung von einer b. wegen neuen

Partei neue Thatſachen angebracht oder neue Beweismittel
Anbringen.

angerufen werden , ſo kann das Obergericht nicht darauf eins

treten , ſondern es hat , wenn die betreffende Partei fich über
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die Verſpätung rechtfertigen fann , die Sache an die untere

Inſtanz zurückzuweiſen.

$. 215.

c. weg. Unförm:

lichkeit und Un

vollftändigkeit

Nimmt das Obergericht in Prozeduren der untern Gerichte,

welche auf dem Wege der Appellation vor ihm verhandelt

werden, Unförmlichkeiten oder formelle Unvollſtändigkeiten wahr,

To ſendet es die fehlerhaft erfundene Prozedur zur Verbeſſes

rung oder Vervollſtändigung und neuerlichen Beurtheilung an

das untere Gericht zurüc .

Dasſelbe fann die Gerichtsſtelle zur Zurücerſtattung der

bezogenen Gebühren an die Parteien verfällen .

B. Von der Staffations- oder Nichtigkeitsflage.

Begriff.

$ . 216 .

Die Kaſſations- oder Nichtigkeitsklage iſt dasjenige Rechts

mittel , gemäß welchem eine Partei , indem ſie glaubt , daß in

einem verführten Prozeffe die Rechtsform verleßt fei, das Obers

gericht anruft, denſelben als nichtig zu erklären.

S. 217.

Die im nachſtehenden S. 219 vorgeſehenen drei Fälle aus:

genommen , tritt das Obergericht bei einem Kaffationsgeſuche in

die Materie der Streitſache nicht ein .

S. 218,

Statthaftig feit

der Raffation.

a . ordentlicher

Weiſe.

Die Kafſation findet ſtatt bei allen gerichtlichen Urtheilen :

1. wenn eine der geſeßlich vorgeſchriebenen , weſentlichen

Rechtsforinen vor oder bei dem Urtheil verleßt worden iſt;

2. wenn der Richter einer Partei ein gefeßliches Rechts:

mittel verweigert hat ;

3. wenn die unterlegene Partei rechtsunfähig oder nicht

gefeßlich vertreten war ;

4. wenn eine nicht gehörig beſeßte richterliche Behörde ein

Urtheil ausgefällt hat ;
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5. wenn über Sachen , die die Parteien nicht zum Recht

geſetzt haben , geurtheilt worden iſt;

6. wenn einer Partei mehr zugeſprochen worden iſt, als

fte begehrt hat ;

7. wenn die Rechtsfrage in dem Urtheile nicht vollftäna

dig beurtheilt iſt;

8. wenn die aufgeſtellte Nechtsfrage den Streit nicht voll

ſtändig umfaßt, ſo daß dadurch die Beurtheilung der

Sache in allen ihren Theilen verhindert wird ;

9. wenn gegen ein ſchon in der gleichen Sache erganges

nes , angerufenes , rechtskräftiges Urtheil geurtheilt

worden iſt.

S. 219.

Außerordentlicher Weiſe findet eine Haffation auch in den b. außerordents

Fällen ſtatt :
licher Weiſe.

1. wenn durch ein gerichtliches Urtheil ein Staatsvertrag

oder Konkordat offenbar fich verleßt befindet.

2. wenn in einem Urtheile ein offenbarer Irrthum hins

fichtlich entſcheidender Fakten erſcheint,

3. wenn gegen den klaren , unzweideutigen Buchſtaben

eines Gefeßes geurtheilt wurde.

S. 220.

Das Safſationsgeſuch , ſchriftlich abgefaßt, muß nebft den Einreichung
des Rafſations

Prozeßaften innert 20 Tagen vom Tage der Eröffnung oder
gefuche.

der Kundmachung des Urtheils an gerechnet ( diefen Tag nicht

mitgezählt) bei der Kanzlet des Obergerichts eingereicht und

in der dießfalls zu führenden Kontrolle vorbemerkt werden .

S. 221 .

Das Obergericht wird zuvorderſt das Safſationsgeſuch VorläufigeBrüs

prüfen , und, findet es daſſelbe ſchon ſeinem bloßen Inhalte fung desſelben .

nach offenbar unzuläſſig , den Beſchwerdeführer ( Quärulant)

ohne weitere Verhandlung abweiſen.

I. Bd. 51
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Mittheilung an Wird hingegen die Unzuläßigfeit nicht erkennt, ſo wird das

Sie Gegenpartei.

Kaſſationsgeſuch unter Anberaumung einer fatalen Frift zur

Oppoſition dem Gegentheile (Quärulat) mitgetheilt, und nach

abgelaufener Friſt über das Kaſſationsgeſuch fofort entſchieden,

oder ein Tag zum Abſpruche feſtgeſegt und die Parteien auf

denſelben vorgeladen .

S. 222,

Kafſationsver: Bei appellablen Prozeſſen findet das in den vorhergehenden

fahren bei appels

labeln Prozeſſen. zwei ss . beſchriebene Kaffationsverfahren nicht ſtatt, ſondern

wenn eine Partei in einem appellablen Prozeſſe wegen Form

fehler fich beſchweren zu können glaubt , ſo hat ſie die Appels

lation zu ergreifen , dabei aber zu erklären , daß fie bei dem

Appellationsvorſtande vorerſt ein Kafſationsgeſuch geltend ma

then werde. Bei dieſem Vorſtande wird dann das Rafía

tionsgeſuch mündlich geſtellt .

S. 223.

Inhalt des Raſa Wird eine Raſſation ausgeſprochen , ſo wird das Kaſſa

ſationsurtheils. tiondurtheil beſtimmen, ob die Prozeßverhandlung und zwar

ganz oder bloß theilweiſe oder aber nur das Urtheil allein

nichtig ſein ſoll.

S. 224.

Anweiſung

einer andern

Gerichtsſtelle.

Das Obergericht kann, wenn es eine Rafſation ausſpricht,

eine andere Gerichtsſtelle für die neuerliche Behandlung der

Sache anweiſen.

Daffelbe fann gleichzeitig die Gerichtsſtelle, deren Verhands

lung oder Urtheil faſſirt worden iſt, zur Zurüderſtattung der

bezogenen Gebühren an die Parteien verfällen.

$. 225 .

Kafſation eines

obergerichts

lichen Urtheils.

Wenn das Obergericht ein von ihm felbſt erlaſſenes Urs

theil aus einem der in SS . 218 und 219 bezeichneten Grunde

aufhebt , ſo fällt es ſogleich ein anderes Urtheil aus.
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S. 226 .

Wird ein Raffationsgeſuch unbegründet erfunden , ſo kann Strafe eines uns
begründetenRaf:

bas Obergericht gegen die betreffende Partei die Strafe der ſationsgeſuchs.

Tröllerei (S. 39) eintreten laſſen .

G. Von der Reviſion.

S. 227 .

Die Reviſion iſt das Rechtemittel, gemäß welchem der Begriff

Richter erſucht wird, wegen vorgebrachten neuen , vorher nicht

angeführten Thatſachen oder Beweiſen ein früheres rechtskräf

tiges Urtheil abzuänderui.

S. 228 .

Bevor auf neue Thatſachen oder Beweiſe hin eine neuets Geſtattung ber

liche, richterliche Unterſuchung einer bereits rechtskräftig beur- Neviſion dures
das Obergericht.

theilten Sache ſtatt haben kann, muß das Obergericht eine ſolche

Unterſuchung bewilliget, d. h . die Reviſion geſtattet haben.

S. 229 .

Das Obergericht darf die Reviſion nur dannzumal geſtats Fälle der Statt

ten , wenn der Reviſionsbewerber nachweist :
haftigkeit.

a . daß er neue erhebliche Thatſachen , die er früher nicht

kannte, oder neue Beweiſe, die er früher zu produziren

nicht im Stande war , vorlegen fönne ; oder

b. wenn er zeigt , daß die frühern von dem Gegner ges

brauchten Beweismittel falſch waren .

$ . 230.

Die Partei, die eine Reviſion nachſucht, muß ein ſchriftli- Ginreichung

ches , ihre Gründe entwickelndes Begehren hiefür dem Obers bes Meviſtons:
geſuche

gerichte einreichen. Dem Begehren iſt die früher verführte

Prozedur beizulegen . Gründet ſich das Reviſionsbegehren auf

neu beigebrachte Urkunden , ſo ſind dieſelben ebenfalls , und

wenn neue Zeugen aufgeführt werden wollen , die an dieſelben

zu ſtellenden Anfinnen dem Reviſionsgeſuche beizulegen .



368

S. 231 .

Ausweis über Bevor fich der Reviſionsbewerber ausgewieſen hat, daß er

Bezahlungfrü: die des frühern Prozeffes wegen erloffenen Koſten bezahlt habe,
herer Roften.

wird ein Reviſionsgeſuch gar nicht in Erwägung gezogen.

S. 232 .

Sofortige Findet das Obergericht ein Reviſionsgeſuch ſchon gemäß

det Geſuche feinem bloßen Inhalte offenbar unzuläßig, ſoweist es dasſelbe

ohne weitere Verhandlung ab .

Mittheilung an Iſt dieſes nicht der Fall, ſo wird das Geſuch der Gegen:

die Gegenpartei.
partei zur Beantwortung binnen vierzig Tagen mitgetheilt.

Wird dieſer Aufforderung innert der anberaumten fatalen

Friſt fein Genüge geleiſtet, ſo wird es angeſehen , als habe der

betreffende Theil gegen die begehrte Reviſion nichts einzuwen

den und die Reviſion bewilligt .

$ . 233.

Verfahren bei Langt hingegen eine Antwort ein , ſo entſcheidet das Obers

Reviſtonen.
gericht ſofort, wenn das Reviſionsgeſuch nunmehr offenbar als

verwerflich ſich darſtellt.

Vorſtand vor Iſt ſolches nicht der Fall, ſo werden , wenn das Obergericht

Obergericht.

es für angemeſſen oder nothwendig erachtet, die Parteien zu

einer mündlichen Erörterung vorgeladen .

S. 234 .

Ausbleiben Im Falle der Nichterſcheinung der einen oder andern oder

der Parteien, beider Parteien wird in der Sache dennoch fürgefahren und

nach den Aften entſchieden.

S. 235 .

Neue Zeugen Beruft ſich der Reviſionsbewerber auf neue Zeugen , ſo

Abhörung werden dieſelben ebenfalls vorgeladen und vor dem Oberges
berſelben.

richte nach Anleitung der ss . 140 bis 154 verhört.

S. 236.

Verfahren nach Geſtattet das Obergericht die Reviſion , fo gelangt die

Geftattung Sache an die erſte Inſtanz, welche früher geurtheilt.
der Reviſion
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Der Reviſionsbewerber hat als Kläger aufzutreten und ſein

Geſuch auf die ſeinem Intereſſe gemäße Abänderung des frü

hern Urtheils zu richten.

Die Zeugenverhandlungen , welche vor dem Obergerichte

gepflogen werden , dienen in dem Reviſionsprozeſſe als Bes

weismittel, ohne daß die Abhörung der Zeugen vriederholt

werden muß.

S. 237 .

Bis auf dem Reviſionswege ein abänderndes Urtheil erfolgt Reviſions:

und in Rechtskraft übergeht , bleibt das frühere Endurtheil in
urtheil.

Kraft .

$ . 238 .

Wird auf dem Wege der Reviſion das frühere Urtheil Wirkung
desſelben.

abgeändert , ſo erlangt die obſiegende Partei dadurch keines

wegs das Recht, den alfällig ſchon an einen dritten veräußers

ten Streitgegenſtand zurückzufordern , ſondern es ſoll ihr von

dem Gegner der Werth der Sache vergütét werden .

S. 239.

Ein Reviſionsbegehren hemmt die Vollziehung des Urtheils, Fortſeßung.

deſſen Reviſion begehrt wird , nicht.

S. 240 .

Das Obergericht kann , wenn ein Reviſionsbegehren unbe- Strafe eines

gründet erfunden wird , gegen den Reviſionsbewerber die Strafe unbegründeten
Reviſions

der Trölerei (S. 39) verhängen . begehrens.

S. 241 .

Nach Verfluß von zehn Jahren fann nur dann noch Revi- Berfährung.

fion begehrt und ertheilt werden, wenn die obſtegende Partei durch

eigene betrügeriſche Handlungen den Prozeß gewonnen hat.

$ . 242 .

Hinſichtlich friedensgerichtlicher Urtheile findet keine Reviſion Unzuläffigkeltbei

ſtatt.
friebendgericht:

lichen Urtheilert.
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D. Von dem Refurie .

S. 243 .

Begriff. Der Rekurs iſt dasjenige Rechtsmittel, gemäß welchem

eine Partei gegen Erfanntniffe über verzögerliche Einreden,

gegen prozeßleitende Beſchlüſſe und Weiſungen , welche ein

Gericht oder eine Kommiſſion erläßt , an das Obergericht

gelangt , um eine Abänderung derſelben zu bewirken .

$ . 244 .

Statthaftigkeit. Der Rekurs iſt in der Regel nur zuläßig , inſofern der

Streitgegenſtand des Hauptprozeſſes die Appellationsſumme

erreicht. Iſt dieſes nicht der Fall, ſo mag derjenige , welcher

fich nach ergangenem Endurtheile des Bezirksgerichts darüber

beſchweren zu können glaubt , daß durch eine im Verlaufe des

Prozeſſes ergangene Erkanntniß die Rechtsform verlegt wurde,

die Raſſation des Urtheils nachſuchen .

Eine Ausnahme findet ſtatt hinſichtlich der Erkänntniß über

die Kompetenz eines Gerichts, welche Erkanntniß , auch wo der

Gegenſtand nicht appellabel iſt, dem Refurſe ſofort unterliegt.

Das Gleiche iſt der Fall, wenn die Erkanntniß ſo beſchafs

fen iſt , daß in Folge derſelben der Fortgang des Prozeſſes

dergeftalt gehemmt würde , daß ein Urtheil über die Hauptſache

nicht erhältlich wäre .

$ . 245 .

Einreichung Eine Partei , welche den Rekurs ergreifen wil , hat dieſes

des Refurs ſogleich bei Eröffnung der zu rekurirenden Erkanntniß oderbegehrene.

Rekursfriſt. Weiſung zu erklären , und binnen vierzehn Tagen ( den Tag

der Eröffnung nicht gezählt ) eine ihre Gründe enthaltende

Rechtsſchrift nebſt den betreffenden Akten dem Obergerichte

einzureichen.

Wird die Erkanntniß oder Weiſung ſchriftlich fundgemacht,

ſo iſt von dem ergriffenen Refurſe dem Präſidenten des Ges

richte, beziehungsweiſe der Kommiſſion , Anzeige zu machen.
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$.246.

Das Obergericht wird den Refurenten ſofort abweiſen, Mittheilung an
die Gegenpartei.

oder nach Einvernahme der Gegenpartei , welcher aber jeweilen Entſcheidung.

für Eingabe ihrer Oppoſition eine fatale Friſt einzuräumen iſt,

darüber entſcheiden.

Bei muthwilligen Refursbeſchwerden kann das Obergericht die Strafemuthwila

Strafe der Trölerei (S. 39) gegen den Refurenten verhängen . liger Rekurſe.

E. Von der Beſchwerdeführung.

S. 247.

Wegen verweigerter oder verzögerter Nechtshülfe, wegen Einreichung der

rechtswidriger Begünſtigung oder ungebührlicher Behandlung
Beſchwerde

dhrift.

von Seite einer untergerichtlichen Behörde oder eines Beamten

hat ſich der Beſchwerdeführer mit einer Beſchwerdefchrift an

Das Obergericht zu wenden.

S. 248.

Ift die angebrachte Beſchwerde unbegründet , ſo fann der Bes Strafe unbe

ſchwerdeführer zu der im § . 39 feftgeſeßten Strafe verfällt werden . gründeter Bez
ſchwerde:

führung.

XI . Titel.

Von den Erläuterungsgeſuchen.

S. 249.

Wenn die Beſtimmungen eines Urtheils dunkel , zweideutig Nachſuchung

oder widerſprechend ſind, ſo iſt jede Partei berechtigt, bei dem Erläuterung..

Gerichte, welches dasſelbe geſprochen hat , eine Erläuterung

nachzuſuchen.

$ . 250.

Wer eine Erläuterung nachſuchen wil , hat das Urtheil Verfahren .

ſchriftlich einzureichen und zu erklären , welche Stelle in dem

Urtheile ihm dunkel , zweideutig oder widerſprechend ſcheine.

S. 251. .

Der Gegenpartei iſt das Erläuterungsgeſuch abſchriftlich Mittheilung an
Gegenpartei.

zur Eingabe allfälliger Bemerkungen binnen vierzehn Tagen
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mitzutheilen , wenn dasſelbe nicht von ſich ſelbſt als unbegrün:

det ſich erzeigt , oder auch die Erläuterung nicht zu Ungunſten

der Gegenpartei ausfallen würde.

S. 252.

Entſcheidung. Der Richter darf in dem Inhalte der zur Erläuterung ihm

vorgelegten Stelle nichts abändern , ſondern hat nur über ihren

eigentlichen Sinn fich auszuſprechen.

S. 253.

Rechtsmittel Gegen Erläuterungsurtheile findet das Rechtsmittel der

der Kaffation. Kaſſation ſtatt, wenn dieſelben ſtrikte gegen den Inhalt des

frühern Urtheils ſich verſtoßen .

S. 254.

Berichtigung In einem Urtheile vorkommende Schreibfehler, irrige Bes

von Schreib

fehlern u.ſ.w. nennungen der ſtreitenden Theile, Rechnungsirrthümer u. 1.w :

ſind einfach von dem Präſidenten und Schreiber in Gegens

wart beider Parteien zu berichtigen.

XII . Sitel.

Von dem Kontuinazialverfahren.

$. 255 .

Eröffnung der Wenn auf eine ordentliche oder außerordentliche (Ediftal-)
Ungehorſamos

bejdsuldigung. Kontumazgitation der Geladene vor Gericht nicht erſcheint, ſo

eröffnet die erſcheinende Partei am feſtgefegten Tage die Un

gehorſamsbeſchuldigung und ſchließt, wenn ſie Kläger iſt, auf

Zuſprechung ihres , und ift fte Beklagter , auf Losſprechung

von dem gegneriſchen Geſuche.

$ . 256 .

Fortſeßung. Tritt das Kontumazialverfahren deßwegen ein , weit der

Beklagte auf die zweite Aufforderung ſeine Antwort auf die

Klage nicht zur beſtimmten Zeit einreichte (S. 84 ), To erſcheint

der Kläger, ohne daß eine Vorladung des Beklagten vorangeht,

am nächſten Gerichtstage vor Gericht und eröffnet wie vors

gedacht die Ungehorſamsbeſchuldigung.
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$ . 257 .

Bei einem zu erlafſenden Kontumazurtheile verfährt das Kontumaz

Gericht folgendermaßen.
urtheil.

a. wenn der Bes

a. Iſt der Beklagte ausgeblieben , ſo werden die in der klagte ausge

Klage angeführten Thatſachen als erwieſen angenoms
blieben.

men und hiernach dem Kläger fein Schluß zus oder

weggeſprochen.

b. Iſt hingegen der Kläger ausgeblieben , ſo wird der Bes b. wenn ber

klagte von der gegen ihn geſtellten Klage losgeſprochen.
Kläger aus:

geblieben.

S. 258.

Die Partei , welche gegen eine andere eine Kontumazſen- Notifikation

tenz erhält , ſoll dieſelbe lekterer auf rechtlichem Wege zuſtellen. des Kontumaz
urtheils.

Erfolgt eine Kontumazſentenz in Folge einer vorhergegangenen

Ediktalzitation , ſo muß die Sentenz , ebenfalls den öffentlichen

Blättern , in welcher zur Zeit die Zitation erſchien , beigerückt

werden .

S. 259.

Wenn gegen eine Partei eine Kontumazſentenz erlaffen wird, Rechtsmittel

To foll jedesmal auch die Zeitfriſt beſtimmt werden , innert wel. der Purgation .

cher die Purgation gegen dieſelbe eingelegt werden kann.

S. 260.

Derjenige , welcher fich des Rechtsmittels der Purgation Verfahren dabei.

bedienen will, hat innert der anberaumten Friſt bei dem Präs

fidenten des Gerichts, welches die Kontumazſentenz erließ, fich

hiefür anzumelden , der die Anmeldung in ſeine Kontrolle ein

trägt und dann beide Parteien in der Regel auf die nächſte

Gerichtsfißung vorladet.

Bei der Anmeldung des Purgationsgeſuchs muß der Ver

fälte ſich darüber ausweiſen , daß er die im Urtheile ihm über

bundenen Koſten bezahlt oder wenigſtens deponirt habe ; ohne

dieſen Ausweis wird die Anmeldung des Purgationsgeſuchs

nicht angenommen.

I. Bd. 52
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$ . 261 .

Fortfeßung.

1

Erſcheint derjenige , welcher die Purgation eingetegt , ohne

genügende Rechtfertigung nicht, ſo wird er , als von feinem

Anſuchen abgeſtanden betrachtet und die Kontumazſentenz als

in Kraft erwachſen erklärt.

Bleibt die Gegenpartei aus , ſo wird die Kontumazſenteng

aufgehoben.

Erſcheinen beide Parteien , ſo wird die Rechtsfrage aufs

geſtellt, ob eine Purgation ſtattfinde oder nicht, und ob dem

nach die Kontumazſentenz aufzuheben ſei oder nicht.

S. 262 .

Aufhebung Die Aufhebung der Kontumazſenteng findet ſtatt, wenn der

der Kontumaza Rontumacirte beſcheinigt, daß er durch erhebliche Hinderniffe
ſentenz .

abgehalten worden ſei, früher feine Rechtsvorkehren zu treffen.

$ . 263,

Weiteres Wird das Kontumazurtheil aufgehoben , fo findet dagegen

Verfahren. keine Appellation ſtatt, ſondern es iſt ſofort in die Verhands

lung des Prozeſſes einzutreten , weßwegen die Parteien fich

vorläufig zur Einlaſſung bereit halten ſollen.

Wird hingegen das Kontumazurtheil nicht aufgehoben , ſo

findet gegen dieſen Spruch die Appellation ſtatt, vorausgeſeßt,

daß der Werth des Streitgegenſtandes die Appellationsſumme

erreiche

S. 264.

Nichtgebrauch Wird von dem Rechtsmittel der Purgation binnen der ans

des Rechts- beraumten Friſt kein Gebrauch gemacht, fo wird nach geleiſtetem
mittels der

Purgation. Ausweiſe, daß die Kontumazſentenz auf die im . 258 anges

gebene Weiſe zugeſtellt oder bekannt gemacht wurde , dieſet

Umſtand dem Kontumazurthelle nachgetragen.
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XIII. Sitel.

Von den Prozeßkoſten und der Sicherheitsleiſtung.

S. 265.

Die Prozeßkoſten beſtehen :

a . in Judizialfoften, b . i. Gebühren , welche für Borladun- Arten der

gen, Protokollirung der Vorträge, Gutachten der Sach
Prozeßkoften.

verſtändigen , Aufnahme von Zeugenverhören , Erlaſſung

von Erkanntniffen und Urtheilen , Ausfertigung der Ver:

handlungen u. f. w. bezahlt werden ;

b. in den Entſchädigungen an die Zeugen und die Auslagen

für alfällige Abſchriften von Urkunden ;

C. in den Advokaturkoſten;

d . in Gebühren für Läuf und Gänge und perſönliche Vors

ſtände.

$ . 266 .

Während des Prozeſſes beſtreitet einsweilen jede Partei Vorläufige

die durch ihre Handlungen veranlaßten Roften.
Entrichtung

Die Koſten folcher Handlungen , welche von beiden Thets

len gemeinſchaftlich oder von dem Gericht für beide veranlaßt

worden , ſind vorläufig von beiden gemeinſchaftlich zu beftreiten

oder vorzuſchießen.

Deffenungeachtet fann eine Partei gegen die andere in die

Tageskoſten verfällt werden .

$ . 267 .

In dem Haupturtheile wird definitiv verfügt, wie die Definitive Bere

Koften getragen werden ſollen .
fügung über

bie Koſten .

Dieſe Koſtenbeſtimmung erſtreckt ſich :

a. auf das Maß der Spoſten , welche der gewinnenden Par

tei von der verlierenden zu erſeßen ſind , und

b. auf den Betrag der Koftensforderung der Anwälte ihren

Parteien gegenüber für Rechtsſchriften und Vorſtände.
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$ . 268.

Roftenver: Zu dieſem Behufe haben die Parteien und deren Anwälte

zeichnifife.
nach Eröffnung der Rechtsfrage Verzeichniſſe ihrer Koſtenfor:

derungen den Akten beizufügen.

Die Koſtennoten ſollen ſpezifizirt , die einzelnen Anfäße der

Zeit nach geordnet , Auslagen und Gebühren in zwei Kolon

nen ausgeſchieden , mit Angabe des Datums und Hinweis auf

die Aften verſehen ſein.

Wird eine ſolche Koſtennote nicht vorgelegt , ſo beſtimmt

das Gericht die Koſten nach Ermeſſen .

S. 269.

a . Verfällung In der Regel iſt derjenige, welcher in dem Prozeſſe unters

in alle Koften. liegt, auch zu Bezahlung fämmtlicher Koſten zu verfällen.

S. 270 .

b. theilweiſe Hat die obfiegende Partei zu viel gefordert , oder wird der

Verfällung in Prozeß theilweife auch zu Gunſten der andern Partei entſchies
die Roften.

den , oder iſt die Thatſache, welche den Grund des abweiſenden

oder verfällenden Urtheils ausmacht, eine fremde Handlung,

lche die unterliegende Partei nicht fannte und zu kennen nicht

verbunden war , oder hat endlich der obſiegende Theil offenbar

unnüße gerichtliche Verhandlungen veranlaßt , oder den Rechts

ſtreit auf unnöthige Weiſe in die Länge gezogen , ſo wird ents

c . Wett: weder Wettſchlagung ( Rompenſation ) oder verhältnißmäßige
ſchlagung.

Theilung der Koſten ausgeſprochen.

S. 271 .

d . Im Falle des Wenn eine Partei vor Erlaß des Haupturtheils von dem

Prozeſſe abſteht, ſo hat ſie die Prozeßkoſten , inſoweit nicht

ſchon definitiv darüber entſchieden iſt, zu bezahlen. Wenn die

Parteien ſich nicht verſtändigen fönnen, ſo haben der Präſident

und Schreiber der Behörde , bei welcher die Sache zulegt ans

hängig war , über den Betrag zu entſcheiden.

Die Entſcheidung fann binnen vierzehn Tagen an das

Gericht ſelbſt refurirt werden .

Abſtandes. Prozeſſe
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$ . 272 .

Derjenige, der wegen Armuth außer Stand ift, fein Recht zu Bewerbung

verfolgen oder zu vertheidigen , kann, wenn er einen Rechtsſtreit
um das

Armenrecht.

führen muß, fich um die Ertheilung des Armenrechts bewerben .

S. 273 .

Der Präſident des Gerichte , bei welchem der Streit zu Entſcheidung

verhandeln iſt, erkennt über dergleichen Geſuche. Zu dem Ende
darüber.

ſoll ihm die Partei einen in der Regel von dem Gemeinderath

ihrer Heimathgemeinde oder je nach Umſtänden ihres Wohn

orts ausgeſtellten Armuthsſchein vorlegen , worauf der Gerichts

präſident , nachdem er auch die Gegenpartei einvernommen,

über die Ertheilung des Armenrechts entſcheidet.

Bei dieſer Entſcheidung wird, wenn der Bewerber um das

Armenrecht der klagende Theil iſt, der Gerichtspräſident nicht

nur den Punkt der Armuth in das Auge faffen , ſondern auch

Darauf ſehen , ob die Anſprüche des Klägers einer nähern Unters

ſuchung werth find , oder etwa ſchon beim erſten Anblick als

grundlos fich herausſtellen.

Gegen die Entſcheidung des Gerichtspräſidenten fann an

die Juſtizkommiſſion des Obergerichts rekurirt werden.

$. 274.

Das Armenrecht Befreit die Perſon , welche es erhalten, Wirkung des

von der Bezahlung der gerichtlichen Gebühren und dem Ges Armenrechts.

brauch des Stempelpapiers. Gelangt fie durch den günſtigen

Ausgang des Prozeſſes oder auf eine andere Weiſe zu Vers

mögen , ſo hat ſie die Gebühren nachzubezahlen .

Das Armenrecht befreit aber nicht von der Verpflichtung,

der Gegenpartei die Prozeßkoſten zu vergüten , wenn die das

Armenrecht genießende Partei dazu verurtheilt wird.

$ . 275.

In einem Prozeſſe, in welchem der eine Theil das Armen- Fortſeßung.

recht genießt, der andere aber nicht, dürfen auch von dem leßs

tern keine Gerichtsgebühren bezogen werden , bis zum Endurtheil .
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$ . 276 .

Armenrechtlicher Der zum Armenrecht Zugelaſſene, wenn er nicht im Stande

Beiſtand.

ift, ſeine Sache ſelbſt vor Gericht vorzutragen, kann begehren,

daß ihm zum Behuf der Streitführung ein Rechtsbeiſtand von

dem Gemeinderath ſeines Heimathoorts gegeben werde.

S. 277 .

Roſtenverfiches Ein Klåger iſt verpflichtet, ſeinem Gegner auf deſſen Ver

rungspflicht
bet Klägers. langen für die Koſten des Prozeſſes Sicherheit zu geben :

a . wenn er keinen Wohnfig im Kantone hat.

b . wenn er Fallit iſt, oder wenn er Unzahlbarkeitsurkuns

den auf ſich hat ausftellen laſſen.

$ . 278 .

Befreiung

Der Kläger iſt jedoch der Sicherheitsſtellung enthoben :
davon .

a . in Sachen , wo er in Folge vorhergegangener Provos

fation als Kläger aufgetreten iſt.

b. wenn der Beklagte auf das Gut des Klägers Beſchlag

legte und der Streit die Aufhebung der Beſchlagnahme

bezwedt .

c. wenn er das Armenrecht genießt.

S. 279 .

Koſtenverſiche: Unter den Vorausſeßungen des § . 277 kann auch der

rungspflicht

des Beflagten .
Beklagte zur Sicherſtellung angehalten werden , wenn er durch

Auswirkung eines gerichtlichen Verbots den Kläger zur Erhes

bung der Klage genöthigt hat.

S. 280.

Art der Sicher Die Sicherheit wird durch im Ranton angefeffene Bürgen

Keiteleiftung. oder durch Hinterlagen , über deren Finlänglichkeit das Gericht

erkennt, geleiſtet. Ein ſolcher Bürge kann, ohne daß der, für

welchen Bürgſchaft geleiſtet wurden, fuerſt belangt werden müßte,

zur Bezahlung angehalten werden.

S. 281 .

Zeit der Die Forderung der Sicherheitsleiftung iſt vor dem erfts

Forderung.
inftanzlichen Gerichte alſobald nach der Eröffnung der Klage
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und ehe auf dieſelbe einläßlich geantwortet wird , zu erheben,

den Fall vorbehalten, wo die Thatſache, welche das Begehren

begründet, erſt im Laufe des Prozeſſes eintritt.

XIV. Sitel.

Von den Zwiſchenverhandlungen eines Prozeſſes.

A. Von dem Regreß.

S. 282.

Wer des Streitgegenſtanded wegen ein Rücgrifférecht (Res Streitver:

greßklage) gegen eine dritte Perſon zu haben vermeint, muß fündigung.

derſelben von dem ſich erhebenden Rechtsſtreite Nachricht auf

rechtlichem Wege ertheilen und ſie zur Theilnahme einladen.

Die Unterlaſſung der Streitverfündigung wird als eine Vers

zichtleiſtung auf den Regreß angeſehen.

Vor dem Friedensrichter jedoch iſt die Geltendmachung des

Regreffes noch nicht nothwendig .

S. 283 .

Dem Dritten , an den eine Streitverkündigung geſchehen Theilnahme des

iſt, ſteht frei , an dem Streit dadurch Antheil zu nehmen , daß
Regreffirten

am Prozeſſe.

er bem Streitankündiger die ihm aufällig bekannten Vertheidis

gungsmittel an die Hand gibt, oder als eine mit ihm verbuns

bene oder ihn vertretende Perſon auftritt.

S. 284 .

Erſcheint der Regreſfirte auf die erſte Einladung nicht, Nichtthell

oder erklärt er, an dem Streite keinen Antheil nehmen zu wols nahme . i

len, ſo iſt der Prozeß von dem Verkündiger ohne weitere Eins

ladung des Regreffirten fortzuſeßen .

Ift der Prozeß ein appellabler und ein erſtinftanzliches

Urtheil ergangen , ſo kann der Streitverfündiger dem Regreſs

firten unter Mittheilung des Spruchs auf rechtlichem Wege die

Appellation anheimftellen , wenn er nicht felbft appelliren wiu .
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$. 285 .

Negreßflage. Die Regreßklage felbft muß ſodann vor dem natürlichen

und fompetenten Richter des Regreſſirten geſtellt werden .

S. 286 .

Folgen des Der Beitritt des Regreſſirten zum Streit gilt noch nicht

Regreſſes. für Anerkennung , daß der , welcher den Streit verkündet, einen

begründeten Rücgriff gegen ihn habe.

S. 287.

Fortſeßung Durch eine bloße Streitverfündigung verliert die Perſon,

gegen welche dieſelbe ergeht , noch nicht die Fähigkeit , in der

Stellung als Richter oder Zeuge im Prozeſſe aufzutreten , ſons

dern das Gericht wird ermeſſen , ob die Streitverkündigung

ſoweit begründet ſei , daß der Betreffende als Richter oder

Zeuge unzuläſſig fei.

B. Von den Widerflagen.

S. 288 .

Begriff ber Die Widerflage bezweckt die Verfolgung von Gegenanſprüs

Widerklage. chen, welche der Beklagte an den Kläger zu machen hat , und

die mit der Klage in keinem Zuſammenhange ſtehen , ſondern

von einem andern als dem eingeklagten Geſchäfte herrühren.

Zuläſſigkeit Solche Widerklagen ſind nur zuläſſig , wenn der Kläger

derſelben.
fich freiwillig darüber einläßt , oder wenn der Kläger feinen

ordentlichen Wohnſiß hat.

Der Richter fann jedoch auch, wo der Vorkläger fich freis

willig auf die Widerklage einläßt , dieſe , ſofern er es zur

Vermeidung von Verwirrung nöthig erachtet, in ein beſondes

res Verfahren verweiſen .

8. 289.

Verfahren. Eine ſolche Widerklage iſt mit der Antwort zu verbinden

und die Erwiederung darauf muß mit der Vorladung dem

Beflagten mitgetheilt werden.
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C. Von der Herausgabe oder Edition der

Urfunden.

S. 290 .

Die Parteien find einander gegenſeitig zur Vorlegung Editionspflicht.

(Edition ) der Urkunden , welche auf den Beweis einen Einfluß a . der Parteien;

haben , verbunden .

S. 291 .

Dritte Perſonen ſtehen als Befiger von Urkunden gegen b. dritter Per

den Beweisführer in der gleichen Verpflichtung, wie Zeugen
ſonen .

(S. 149) . Diefelben können von dem Gerichtspräſidenten auf

gefordert werden , die betreffende Urkunde auf den Tag der

Verhandlung entweder ans Gericht ģu bringen oder dieſem

durch ſichere Hand zuſtellen zu laſſen.

S. 292 .

Wer die Edition einer Urkunde verlangt, muß dieſelbe Bebingungen .

nach Verhältniß der Umſtände genau bezeichnen und wahrs

ſcheinlich machen, daß derjenige , von welchem er die Edition

fordert, das Dokument in Handen oder wenigſtens von dem

ſelben Wiſſenſchaft habe.

S. 293 .

Verneint der angebliche Befißer, daß er die Urkunde habe, Editiondeið.

ſo muß er auf Verlangen des Beweisführers ſchwören , daß er

die verlangte Urkunde wiſſentlich nicht beſtge, daß er auch fich

des Befißes nicht entäußert habe, um ſchwören zu fönnen, daß

er ſie nicht beſiße, und endlich, daß er nicht wiſſe, wo die Ur

funde ſich gegenwärtig befinde.

S. 294 .

Wird dieſer Eid verweigert, ſo treten folgende Rechtsnachs Folgen der

theile ein :
Verweigerung

des Eides .

a ) 3ft der wegen Edition oder Vorlegung belangte Theil

die Gegenpartei, ſo wird der Inhalt der Urkunde , for

1. BD. 53
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wie ihn die Partei angegeben hat, für erwieſen anges

nommen.

b) Iſt er aber ein Dritter, ſo wird er gleich einem wider:

ſpenſtigen Zeugen behandelt. (S. 150.)

S. 295.

alufbewahrung Derjenige, der eine Urkunde vorlegt , kann verlangen , daß

ver Urkunden die Gerichtskanzlei dieſelbe nicht aus ihrer Verwahrung laffe.

D. Von der Unterſuchung der Uechtheit der

Urfunden.

$ . 296.

Erwahrung der Die Aechtheit oder Unächtheit einer Urkunde wird durch

Aechtheitder die gewöhnlichen Beweismittel oder durch Vergleichung der

a . durch Verglei- Handſchriften erhärtet.
chung der Hand

ſchrift.
S. 297 .

b. durch Schrift- Mangelt es an Schriften zur Vergleichung , fo fann der,

Ausſtellers deſſen Hand oder Unterſchrift zu prüfen und zu beurtheilen

iſt, angehalten werden , vor Gericht und vor Schreibverſtändis

gen einen Auffag zu ſchreiben , deſſen Worte ihm vorgeſpros

dhen werden .

Weigert er ſich , dieſes zu thun, und iſt ſeine Fähigkeit zu

ſchreiben außer Zweifel, ſo wird die ftreitige Urfunde als ans

erkannt angenommen , wenn der Ausſteller felber prozefſirende

Partei iſt. Drittmannsperſonen ſollen im Weigerungsfalle gleich

widerſpenſtigen Zeugen behandelt werden . (S. 150.)

$. 298 .

Grfüllungseid. Erachten die Schreibverſtändigen die Schrift für ächt , ſo

wird der Beweisführer zu dem Eide zugelaſſen , daß er die

Schrift nach ſeiner beſten Ueberzeugung für acht halte.

Bezweifeln fte die Aechtheit , ſo wird dem Gegner des

Beweisführers geſtattet, zu ſchwören , daß er die Urkunde nach

ſeiner beſten Ueberzeugung für unächt halte.
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S. 299.

In Abgang anderer Beweiſe fann der Beweisführer dem Meinigungseid.

Gegner den Eid antragen , welcher dahin zu leiſten iſt, daß die

Urkunde vom angeblichen Ausſteller weder geſchrieben noch unter

fchrieben , noch mit ſeiner Bewilligung ausgefertigt worden ſet.

Der Gegner iſt jedoch berechtigt, dieſen Eid dem Beweisfüh

ter zur Beſchwörung der Aechtheit der Urkunde zurüdzuſchieben .

$ . 300 .

Urkunden, über deren Aechtheit geſtritten wird , müſſen bis Aufbewahrung

zur Entſcheidung bei Gericht aufbewahrt werden.
beſtrittener

Urkunden .

$ . 301 .

Wenn der Gegner des Beweisführers eine beſtimmte Pers Fälſchunge:

ſon der Verfälſchung einer als Beweismittel gebrauchten Ur- klage.

kunde beſchuldigt, ſo wird der Zivilprozeß eingeſtellt und ein

Kriminalprozeß eingeleitet.

Wird hingegen die Aechtheit einer Urkunde bloß nicht ans

erfannt , ſo hat der Zivilprozeß ſeinen Fortgang.

Das Gericht jedoch , welches in der Sache urtheilt , kann ,

wenn es die Urkunde als unächt verwirft, die Einleitung einer

Kriminalunterſuchung anordnen.

E. Von dem Beweiſe zum ewigen Gedächtniß .

.

Iſt Gefahr vorhanden , daß bei längerer Verzögerung ein Statthaftigkeit

Beweis verloren gehe , ſo kann die betreffende Partei die Er- desſelben.

hebung des Beweiſes zum ewigen Gedächtniß auch vor Anfang

des Rechtsſtreites verlangen.

S. 303.

Das Geſuch ſol bei demjenigen Gerichtspräſidenten anges Geſuch.

bracht werden , welcher den Beweis am ſchnellſten erheben kann .

$ . 304 .

Die Gefahr muß beſcheinigt ſein , und der betreffende Ger Entſcheidung
darüber.

richtspräſident hat ſogleich ohne Vernehmung des Gegentheils

über die Zuläffigkeit des Geſuche zu entſcheiden.

$ . 302
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$. 305.

Verfahren bei Wird dem Geſuche entſprochen, ſo wird der wirkliche oder

der Beweis.

erhebung .
vermeintliche Gegner auf den Beweiserhebungstermin vorge.

a. gewöhnliches. laden. Handelt es ſich um einen Zeugenbeweis , ſo find ihm

die Anſinnen mitzutheilen , und ihm bleibt freigeſtellt , Gegens

anſinnen zu ſtellen .

b. in dringen : Faus aber die Gefahr des Verlurſts eines Beweifes höchft

den Fällen .

dringend , oder der Gegner nicht bekannt wäre , ſo daß eine

Vorladung nicht geſchehen , oder der angeſeßte Termin nicht

abgewartet werden könnte, ſo wird der Beweis auch ohne

Vorladung oder Beiſein des Gegners erhoben. Jedenfalls ift

dann aber dem Gegner , wenn er bekannt iſt, hievon Rennt

niß zu geben . Handelt es ſich um einen Zeugenbeweis , ſo

ſind ihm , wenn es noch nicht geſchehen , die Anſinnen zuzu:

ſtellen . Derſelbe iſt dann berechtigt, ſofort oder ſpäter noch

ſeine Gegenanſinnen zu ſtellen und den abgehörten Zeugen ,

wenn es noch möglich iſt, auch über dieſe abhören zu laſſen.

Mit der Vorladung des Gegners hiezu ſoll es nach obiger

Vorſchrift gehalten werden .

$ . 306.

inwendungen. Einwendungen gegen die Zuläſſigkeit des Beweiſes find

auf die Zeit vorbehalten, wo im fünftigen Prozeß der Beweis

geltend gemacht werden will.

$ . 307 .

Nidyteröffnung Beim Beweiſe zum ewigen Gedächtniß wird die Zeugen

der Zeugen:

ausſagen. ausſage nicht eröffnet, ſondern dieſelbe iſt verſchloſſen bei Ges

richt aufzubewahren, bis im gerichtlichen Verfahren eine Partei

fich darauf zum Beweiſe beruft.

Eröffnung Wenn jedoch derjenige , gegen welchen der Beweis geführt

wird , die Eröffnung verlangt , ſo hat dieſe zu erfolgen , wo dann

beiden Parteien das Recht zuſteht, Erläuterungsfragen zu ſtellen.

S. 308.

Dahinfallen Wer eines Klagerechts halber die Aufnahme eines ſolchen

des Beweiſes. Beweiſes zum ewigen Gedächtniß erwirkt hat, iſt bei Verlurft
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dieſes Beweiſes ſchuldig , innerhalb eines Jahres nach der

Aufnahme des Beweiſes die Klage zu ſtellen , ſofern der Ans

{pruch zur Zeit einklagbar iſt.

XV. Ditel.

Von der Vollziehung des Urtheils .

S. 309.

Jedes rechtskräftige Urtheil, wodurch der obſtegenden Par- Vollziehung

tei eine beſtimmte fällige Geldſumme zugeſprochen iſt, kann auf dhenenGeld
a. bei zugeſpro:

dem Wege der Schuldbetreibung mittelft legung eines zweiten fummen.

Botes in Vollziehung geſegt werden .

S. 310 .

Iſt der Verfälte zu einer perſönlichen Leiſtung verpflichtet, b. beiperſönli
dhen Leiſtungen.

ſo hat ihm der Gerichtspräſident auf des Klägers Geſuch hie:

für eine möglichſt furze Friſt zu beſtimmen. Läßt der Pflich

tige dieſe Frift fruchtlos ablaufen , oder verrichtet er die Leis

ftung in jener Friſt unvollſtändig oder ungenüglich , fu ordnet

der Gerichtspräſident ſofort die vollftändige Verrichtung auf

Roften des Verurtheilten durch einen Dritten an , wenn der

Berechtigte nicht vorzieht , den Werth derſelben einzutreiben,

der vorläufig durch den Gerichtspräſidenten feſtzuſeßen iſt, falls

er nicht von Anfang des Prozeſſes durch eine Abſchäßung

ermittelt wurde .

Das leßtere tritt jedenfalls ein, wenn die fragliche Leiſtung

durch einen Dritten gar nicht vorgenommen werden kann .

Sft der Pflichtige mit der Werthíchåßung des Gerichtsprä:

fidenten nicht einverſtanden , ſo hat er dies demſelben innert

14 Tagen anzuzeigen und fann inzwiſchen den Betrag hinter

Recht legen , worauf der Gerichtspräſident auf Verlangen des

Berechtigten ſofort eine Abſchäßung durch Schaßungsmänner,

welche das Gericht ernennt, (S. 168), anzuordnen hat.

S. 311 .

Hat der Verurtheilte eine beſtimmte bewegliche Sache.c. bei Aushin:

herauszugeben, fo beſtimmt ihm der Gerichtspräſident auf An- ter beweglicher

Sachen.
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fuchen der obſiegenden Partei zu deren Ablieferung eine Frift

von höchſtens acht Tagen , nach deren Verfluß auf Begehren

der obſtegenden Partei die Sache mit Zwang dem Schuldner

abgenommen und dem Gläubiger gegen Empfangſchein einges

händigt wird.

Iſt die Sache aber nicht mehr vorhanden , oder wird die

Herausfolgung derſelben auf erefutivem Wege nicht erlangt,

fo fann der Geldwerth dafür eingetrieben werden .

S. 312.

d. 6. Aushingabe Eben dieſes gilt in dem Fall der Verpflichtung zur Heraus:

vertretbarer be:

weglich. Sachen gabe unbeſtimmter vertretbarer beweglicher Sachen , wenn der

Verpflichtete ſolche beſikt.

$ . 313 .

e . bei Grund : Hat der Verurtheilte dem Kläger eine Liegenſchaft eigens

ſtücken.

thümlich zu übergeben , ſo ertheilt der Gerichtspräſident dem

Gemeinderath des Drts , wo ſich die Liegenſchaft befiudet, den

Auftrag , dieſelbe dem Berechtigten zuzufertigen.

Iſt der Verurtheilte bloß zur Einräumung des Beſiges

einer Liegenſchaft verbunden , fo beſtimmt ihm der Gerichts

präfident auf Berlangen des Klägers eine Friſt von acht bis

höchſtens vierzehn Tagen. Nach Ablauf dieſer Friſt ſoll der

Gerichtspräſident den Kläger durch Polizeidiener in den Beſiß

der Liegenſchaft einfeßen laſſen .

Dieſelbe Vollziehung des Urtheils findet ſtatt, wenn der

Verurtheilte verpflichtet iſt, der obſiegenden Partet auf dem

ihm zugehörigen Grundſtück eine Dienſtbarkeit einzuräumen.

S. 314 .

f. bei Auswet- Bezweckt die Volſtreckung die Ausweiſung aus einem Wohn

fungen. hauſe oder einem andern Gebäude, ſo werden alle darin befinds

lichen , nicht zum Haufe gehörenden Sachen ausgeräumt und

dem Auszuweiſenden , oder wenn er nicht anweſend iſt, den

Familienangehörigen oder Dienſtleuten desſelben , und wenn auch

keine folche anweſend ſind , dem Drtsgemeindeammann übers
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geben. Den Dienſtleuten , ſowie dem Gemeindeammann werden

dieſelben mit einem darüber errichteten Verzeichniß zugeſtellt.

S. 315 .

Hinſichtlich der Vollziehung der von auswärtigen Gerichs Vollziehung

ten geſprochenen Úrtheile wird es folgendermaßen gehalten.
auswärtiger

Urtheile.

a. Iſt das Urtheil von einem Gericht in der Eidgenoſſens

ſchaft ausgefällt worden , fo wird es gleich einem inläns

diſchen Urtheile vollzogen. Wird aber die Rechtskräftig

feit eines folchen Urtheils wegen mangelnder Kompetenz

oder aus einem andern Grunde beſtritten , ſo entſcheidet

das Obergericht über die Zuläßigkeit der Volziehung .

b. Iſt das Urtheil von einem nichtſchweizeriſchen Gerichte

ausgefällt worden , ſo muß ein dießfälliges Vollziehungs

geſuch bei dem Bezirksgerichte , wo der Verfälte feinen

Wohnſig hat , geſtellt werden , welches dann unter Vors

behalt der Weitersziehung an das Obergericht über die

Zuläßigkeit dieſes Volftredungsgeſuches entſcheidet. Das

bei iſt vorzüglich darauf zu ſehen , ob im betreffenden

Auslande dießfalls Gegenrecht gehalten werde.

S. 316 .

Einem rechtskräftigen Urtheil wird gleich geachtet ein vor Vergleiche,

Schiedsridhters
Gericht geſchloſſener und gerichtlich beurkundeter Vergleich, ſowie

ſprüche und

ein rechtskräftiges fchiedsrichterliches Urtheil und Abſtandserklas Abſtandserflä

rungen , welche aber zu dieſem Zwede mit dem Viſum des rungen .

Gerichtspräſidenten verfehen und an’s Gerichtsprotokoll geſtellt

werden follen .
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B.

Spezieller Theil i

ober

von den beſondern Prozeßarten.

XVI. Titel.

Von dem Beſikprozeß und den einsweiligen

Verfügungen.

$ . 317 .

!

Störung des Wer in ſeinem rechtlichen Beſtfftande geſtört, oder aus

Befißes..

demſelben eigenmächtig verdrängt worden iſt , kann fich an den

Gerichtspräſidenten wenden , damit er von dieſem im Befike

geſchüßt, oder aber wieder in denſelben eingeſeßt werde .

Verbote und Be.

fehle dagegen.

S. 318 .

Kann der Schußſuchende glaubwürdig darthun :

a . daß er in jüngſter Zeit wirklich redlicher Befißer einer

Sache war , nunmehr aber in der Verfügung über dies

ſelbe gehindert oder aus deren Beſit auf unerlaubte

Weiſe verdrängt wurde ; oder

b. iſt er im Stande nachzuweiſen , daß auf ſeinem Grunds

ftücke von einem Andern Rechte ausgeübt werden wol

len , welche dieſer nicht bereits ſeither ausgeübt hat,

oder daß derſelbe ſonſt neue Handlungen vornehme,

oder. Unterlaſſungen ſich erlaube , wodurch das Eigens

thumsrecht des Schuşſuchenden beeinträchtiget würde;

ober

c. kann der Schuſſuchende den Beweis leiften , daß er

bisher Rechte ausgeübt hat , deren fernere Ausübung

ihm nicht mehr geſtattet werden will ;
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ſo hat der Gerichtspräſident in allen dieſen Fällen den Beſik

ſtand des Bewerbers durch Verbot oder Befehl zu ſchüßen

und, falls der Schüßfuchende bereits aus dem Beſtße verdrängt

worden wäre , ihn wieder in denſelben einzuſeßen.

1

S. 319

Wo die Sache nicht klar vorliegt oder nicht fehr dringend Ginvernahme

iſt , wird der Gerichtspräſident beide Parteien vorberufen und,
der Parteien .

nachdem er ſie angehört hat, ſeine Verfügung erlaſſen.

$ . 320 :

Derjenige, gegen welchen ein Verbot oder Befehl erlaſſen Folgeleiftung.

wird , mag die Aufhebung desſelben zu bewirken ſuchen , muß

aber inzwiſchen Folge leiften , es ſei denn , daß der Gerichtss

präſident in ſeinem Erlaſſe beſtimmt habe , daß der Betreffende

erſt nach Ablauf einer anberaumten Beſchwerdefriſt Folge leis

ften müſſe.

Sind bei Erlaß des Berbots oder Befehls nicht bereits

beide Parteien einvernommen worden , ſo hat der Betreffende

fich zunächſt mit dem Geſuch um Aufhebung an den Gerichts :

präſidenten , ſonſt aber an die Juſtizkommiſſion des Obergerichts

zu wenden.

S. 321 . 1

Die Verbote, welche gegen feine beſtimmte Perſon , ſon- Allgemeine
Verbote.

dern gegen das Publikum im Allgemeinen gerichtet ſind, z . B.

bei dem Verbot eines Fußweges , müffen auf geeignete Weiſe

öffentlich befannt gemacht werden.

$ . 322 .

Die Ulebertretung eines Verbots wird nach dem Polizeis Beſtrafung ber
Uebertretung

ſtrafgefeße beſtraft. Der Uebertreter hat den Schaden zit er:

ſeben .

Die gleiche Strafe trifft die Nichtbefolgung eines Befehls ,

und der Gerichtspräſident wird denſelben durch Polizeigewalt

in Bolziehung feßen laſſen .

1. Bd.
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$ . 323

Kundmachun: Kann, derjenige, welcher zu einsweiligem Schuße felner

Intimationen. Privatrechte die gerichtliche Hülfe anſpricht, den bisherigen

redlichen Beſiß nicht nach Borſchrift ded: Gr 318 :hinlänglich

darthun , oder verlangt er in den Befis einer Sache, oder in

Rechte , die er nicht bereits inne gehabt hat, eingefeßt zu wers

den', fo hat er ſich an den Gemeindeammann zu wenden, das

mit dieſer der Gegenpartei das Berlangen amtlich anzeige,

d . h. eine Kundmachung oder Aufforderung ( Intimas

tion) zugehen laſſe , und darin eine den Umſtänden angemeſs

fene Friſt zur Erfüllung des Verlangens feftfeße.

$. 324.

Reditebarſchlag Wer ' eine Kundmachung oder Aufforderung erhält , hat

dagegen. innert der darin feſtgeſeßten Friſt die Aufforderung entweder

zu befolgen , oder aber dagegen Recht darzuſchlagen . Ges

ſchieht weder das eine noch das andere , ſo kann ohne weiters

bei dem Gerichtspräſidenten ein Verbot- oder Befehl enthoben

werden .

، ; ?

S. 325.

Zuſtellung der Sowohl Verbote und Befehle, als Kundmachungen ſollen

Verbote, Be: jedenfalls ſchriftlich erlaſſen und den Parteien ordentlich zuges
fehle und Kunds

machungen. ſtellt werden.

S. 326 .

Proviſoriſche In denjenigen Fällen , in welchen einer Partei ein nicht

Berfügungen. leidist zu erfeßender Schaden bevorſteht, der durch eine vors

läufige richterliche Anordnung abgewendet werden kann , findet

eine einsweilige (proviſoriſche) Verfügung ſtatt.

$ . 327 .

Wirkung Eine, folche einſtweilige Verfügung ſoll auf die Entſcheis

derſelben.
dung des Rechtsſtreites durchaus feine Einwirkung haben.

Durch dieſelbe foll an dem bisherigen Zuſtande der Sache

nicht mehr verändert werden als der Zwed, zu welchem fie

erfannt wird, ſchlechtweg nothwendig macht:

i
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S. 328

Der Bewerber muß ſein Geſuch bei dem Gerichtspräſtdens Verfahren bei

ten anbringen und fowohl die Verfügung, die er verlangt, riſcher Vers
Grlaß proviſos

deutlich bezeichnen , als die Thatſachent, welche dieſelbe noths fügungen.

wendig machen , angeben und beſcheinigen.

Der Präſident wird vor Erlaß einer einsweiligen Verfüs

gung die Gegenpartei vorberufen und diefelbe vernehmen .

Wenn die Gegenpartei durch die einsweilige Verfügung in

Schaden fommen könnte, ſo wird dieſelbe nur gegen Sichers

heitsleiſtung desjenigen ertheilt, der darum nachſucht. Der

Gerichtspräſident entſcheidet, ob dieſer Fall vorhanden und ob

die dargebotene Sicherheit hinlänglich ſei.

Die Erfenntniß des Präſidenten fann an das Gericht

tekurirt, inuß aber inzwiſchen befolgt werden , es ſei denn , daß

der Gerichtöpräſident über den Zeitpunkt der Inkrafttretung der

Verfügung etwas beſonderes beſtimme.
.

$ . 329.

Das Geſuch um eine einsweilige Verfügung fann im Fortſeßung.

Verlaufe eines Rechtsſtreites auch bei dem Gerichte felbft ans

gebracht werden .

S.

XVII. Sitel.

. Von dem Äufforderungs- ( Provokations-) Prozeſſe:

330.

Niemand kann gerichtlich zur Slage ,gezwungen werden, Unftatthaftigtett
die Fälle ausgenommen , in welchen das Gefeß eine Auffordes per Provokation

in der Regel.

rúng zur Klage oder dte öffentliche Vorladung unbekannter Bes

theiligter geſtattet.

S. 331 .

Eine Aufforderung ( Provokation ) zur Kelage findet wider Fälle der Statts

denjenigen ſtatt , der "mündlich oder ſchriftlich behauptet oder bei Berüh:

dueftreut, beftifimte Anſprüche gegenden Aufforderer zu haben, mungwegen

wwelche diefet nicht anerkenntas ,

2

Anſprüchen .
11 ?1091 ) Nadivo
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S. 332,

b . beim Nichtges Eine Aufforderung zur Klage, findet quch ſtatt wider dens

Afzefſcheines. jenigen, welcher nach der Erſcheinung vor dem Friedensrichter

von dem Afzeßſchein in der Friſt von fecho, Monaten feinen

rechtlichen Gebrauch macht.

S. 333

c. bei drohen Die Aufforderung zur Klage iſt ferner zuläßig , wenn der

dem Verlurft

von Ginreben. Aufforderer der Klage des Aufgeforderten Einreden entgegen:

zufeßen hat , welche bei längerer Berzögerung der Klage ihre

Zuläßigkeit oder Wirkſamkeit verlieren würden .

$ . 334.

Erlaß der
Die Aufforderung ( Provokation) iſt durch den Gerichtsprås

Provokation.

fidenten desjenigen Gerichts , welches über den Anſpruch zu

urtheilen hat , zu erlaſſen. Der Aufforderer ( Provokant ) foll

den Gegenſtand des Streites und das Recht, welches der Aufe

geforderte ( Provokat) zu haben vermeint , genau bezeichnen.

Frift. Die Friſt zur Anſtellung der Klage tft von dem Gerichtspräft

denten je nach Umſtänden auf zwei bis ſechs Monate feſtzuſeßen.

$ . 335 .

Beſtreitung der Beſtreitet der Aufgeforderte die Statthaftigkeit der Aufforbes

Provokation .

rung innert vierzehn Tagen , ſo hat das Gericht auf erhobene

Klage des Aufforderers dic Rechtsfrage zu entſcheiden : ob der

Aufgeforderte ſchuldig let oder nicht, binnen einer beftimmten

Friſt, und innert welcher, fein vermeintes Klagerecht auszuüben.

$ . 336 .

Friftablauf Läßt derjenige, dem eine Friſt zu Anbringung ſeines Ans

ſpruchs beftimmt worden iſt, diefelbe verſtreichen , ohne ſeine

Klage beim Gerichte anhängig zu machen , ſo erlöſcht Fein

Anſpruch..

$. 337 .

Prorokatian 11 Wer einen Bau vorhat, ift befugt, diejenigen, gegen deren
in Bauſachen .

zu beſorgende Widerſprüche,er ſich ſicher-zu ſtellen gedenkt, unter

Vorlegung eines Bauriſſes aufzufordern ihre Einſprüche gegen

3
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den Bau oder gegen die Art desſelben binnen einer angemeffes

nen vom Gerichtspräſidenten anzuberaumenden Friſt geltend zu

machen ; widrigenfalls daherige Einreden nicht mehr gehört und

dem Aufforderer geſtattet werde , den Bau nach den vorgelegten

Riffen auszuführen.

Bei Hochbauten ſteht den Aufgeforderten das Recht zu, die

Aufſtellung eines Lattengeſtelle von entſprechender Größe zu

verlangen.

$ . 338 .

Wenn eß ungewiß iſt, ob Perſonen vorhanden ſind, welche Deffentliche

perſönliche oder dingliche Anſprüche gegen einen andern in Bes Vorladung
unbekannter

zug auf eine gewiſſe Sache machen können oder wollen , und Bethelligter.

wenn dieſer lektere ein gegenwärtiges rechtliches Intereſſe nach

weiſet,i gegen dergleichen Anſprüche Sicherheit zu erhalten ; ſo

fann er bei dem Gericht das Anſuchen ſtellen : daß jene Per:

ſonen mittels öffentlicher Vorladung aufgefordert werden , ihre

Anſprüche innerhalb angemeſſener Friſt bei Verlurſt derſelben

anzumelden oder geltend zu machen .

$ . 339 .

Das Gericht beſtimmt nach Umſtänden, ob und in welche

öffentliche Blätter neben dem Kantonsblatt die gerichtliche Auf

forderung eingerügt werden , und ob die Einrüdung ein- oder

zweimal erfolgen ſoll .

Die Friſt iſt auf wenigſtens zwei Monate feſtzuſeßen .

XVIII. Titel.

Von dem Prozeſſe in Konkursſtreitigkeiten .

S. 340,

Ueber Streitigkeiten , die bei einem Konkurſe ( Geldstag ) Kompetenz.

ſich ergeben , und die die Liquidität oder Priorität einer Ana

ſprache , die an dem Gemeinſchuldner oder der Konkursmafía

gemacht wird, betreffen entſcheidet, wenn der Streit den Werth
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a. des Konfurs- von 20 Franken nicht überſteigt, das Konkursoffizium inaps
offiziums.

pellabel; überſteigt hingegen der Werth die Summe von swans

b. des Bezirks- sig Franken, fo urtheilt das Bezirksgericht.
gerichts.

Eine Erſcheinung vor dem Friedensrichter hat nicht vor

herzugehen . (S. 3. )

S. 341.

Verfahren . Hinſichtlich derjenigen Streitigkeiten , welche das Konkurss

officium entſcheidet, wird das für die Friedensgerichte und hins

fichtlich derjenigen Streitigkeiten , welche das Bezirksgericht

entſcheidet, das für dieſe in Civilprozeſſen vorgeſchriebene Ver

fahren beobachtet.

Beinebens gelten in Konkursſtreitigkeiten die im IV . Abs

ſchnitte des Gefeßes über das Konkursverfahten diesfalls ents

haltenen Vorſchriften.

$. 342 .

Appellation
Konkursſtreitigkeiten , welche den Wertl, von 150 Franken

in Ronfurg

prozeffen. überſteigen , können binnen zwanzig Tagen an das Obergericht

appelirt werden , nach Art und Weiſe, wie oben in dem Abs

ſchnitt über die Appellation vorgeſchrieben iſt.

Das Obergericht 'wird über Konkursſtreitigkeiten mit mögs

lichſter Beförderung urtheilen.
3

܀ܼܕܟܕܐ܀ 9 Inamin A

XIX . Ditela na ?

Schlußbeſtimmung.

$ . 343 .

Gegenwärtiges Geſeß tritt mit dem 1. Hornung 1851 in

Anwendung.

ES follen jedoch die am 1. Hornung 1851 anhängigen

Civilprozeſſe, bei welchen bereits die Klage dem Beklagten fich

mitgetheilt befindet, nach Vorſchrift der bisherigen Civilprozess

gefeßgebung inftruirt und zu Ende geführt werden.no

1
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S. 344.

Hinſichtlich der vor dem 1. Hornung 1851 ergangenen

gerichtlichen Urtheile iſt eine Reviſton derſelben nur inſofern

zuläfſig, als eine ſolche in der frühern Prozeßgeſeßgebung

begründet ift.

Dagegen kann , geſtüßt auf abweichende Beſtimmungen des

gegenwärtigen Gefeßes über das Civilrechtsverfahren , wie z . B.

die Beſtimmungen hinſichtlich des Eides , feine Reviſion ſolcher

frühern Urtheile nachgeſucht noch ertheilt werden.

$. 345 .

Durch gegenwärtiges Gefeß find aufgehoben und treten

vom 1. Hornung 1851 an außer Kraft : das Gefeß , ents

haltend die bürgerliche Gerichts . und Prozeßordnung vom 28.

Jänner 1824 , nebſt dem daherigen Vollziehungsbeſchluſſe vom

23. Hornung 1824 ; das Gefeß über das Civilrechtsverfahren

vom 24. Wintermonat 1836 ; die Verordnung betreffend die

Friedensrichtervorſtände bei Paternitäts- und Privatinjurien

prozeſſen vom - 19, Wintermonat 1836 ; der $ . 185 deg. Dr.

ganiſationsgefeßes vom 29. Jänner 1842 , und die Geſchäfts .

ordnung des Obergerichts vom 6. Chriſtmonat 1843.

$. 346 .

Gegenwärtiges Geſeß iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung und zur Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niederzulegen.

Gegeben , luzern den 22. Weinmonat 1850.

Der Präſident :

L. PI. M e y er.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

V. Huber.

Dr. Häller.
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1

ta

De k ret

enthaltend den

Sporteln = Tarif

für das

Civil Rechtsverfahren

vom 23. Weinmonat 1850.

Wir Präſident und Großer Rath

des Rantons Luzern ,

+

Nach vernommenem Bericht und Antrag des Regierungs

rathes über die Nothwendigkeit einer Abänderung des bisherigen

Sportelntarife im Civil -Rechtsverfahren , und der Aufftellung

neuer dießfalfiger Vorſchriften auf dem Wege eines Dekreto;

beſchließen :

$ . 1 .

Die Beſtimmungen des Sportelngefeßes vom 9. März 1843,

inſoweit ſte das Civil-Rechtsverfahren beſchlagen, ſind aufgehoben.

$ . 2.

Für das neue Civil - Rechtsverfahren iſt der Sportelntarif

feſtgefeßt, wie folgt :

1. Friedensrichter.

$ . 3 .

Sr. Rp.

Für eine Vorladung fammt Verrichtung
20

Für einen Vorſtand fammt Einprotokollirung eines

gütlichen Vergleiche , oder Ausſtellung eines

Afzeßſcheing , vom Kläger zu beziehen 6 BB. bis 1
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Fr. Rp

50

20

20

20

50

50

50

1.

20

Für eine Ausfertigung des gütlichen Vergleiches auf

aufälliges Verlangen

Für Verzeigung der wegen Ausbleiben in Strafe Vers

fälten an das Statthalteramt

2. Friedensgericht.

S. 4.

Für eine Vorladung fammt Verrichtung

und wenn die Entfernung mehr als eine Stunde

beträgt , noch fernere .

Für einen Vorſtand fammt Urtheil des Friedensges

richts , jedem Richter .

Für Aufnahme einer Kundſchaft dem Gerichte

Für Abnahme des Handgelübdes ( S. 13 des Civil

Rechtsverfahrens)

Für Vornahme eines Augenſcheins, jedem Richter

Für Einprotokollirung der Verhandlungen , von jeder

Folioſeite dem Friedensrichter

Für Ausfertigung eines Urtheils auf Verlangen, von

jeder Folioſeite .

3. Das Konkursoffizium .

S. 5.

Es bezieht bei Behandlung der in ſeine Kompetenz

fallenden Prozeſſe die gleichen Gebühren , wie das Frie

densgericht, nur daß der Gerichtsſchreiber bei einem

Vorſtande gleich einem Richter erhält

4. Bezirksgericht.

A. Präſident des Bezirksgerichte.

6 .

Für Eintragung einer Klage in die Kontrolle und Zus

ſtellung derſelben an den Beklagten , nebſt Auf

forderung zur Verantwortung (S. 81 des Civils

Rechtsverfahrens ), rom Kläger zu bezahlen .

I. Bd. 55

- 20.

- 50

30
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fr . Rp.

- 50

30

30

30

50

30

30

Für die zweite Aufforderung nebit Verhängung der

Ordnungsbuße (S. 82 des Civil- Rechtsverfah.

rend ) vom Beklagten zu bezahlen .

Für Eintragung einer Antwort in die Kontrolle und

Mittheilung derſelben (S. 83 des Civil-Rechtss

verfahrens ), vom Beklagten zu bezahlen .

Für die Kundmachung an den Kläger , wenn eine

zweite Aufforderung an den Beflagten fruchtlos

war (S. 84 des Civil-Rechtsverfahrens ), vom

Kläger zu zahlen

Für eine Vorladung

Für Abfaſſung eines Erfuchſchreibens ( Rogatoriums)

ſammt Ausfertigung

Für Bewilligung einer Vorladung in Folge eines Ros

gatoriums

Für eine Kundmachun
g, welche auf Verlangen einer

Partei erlaffen wird (Intimation) .

Für einen Befehl oder ein Verbot , fowie die Aufs

hebung eines ſolchen .

Für eine einsweilige ( proviſoriſche) Verfügung

Für einen Abſchlag .

Für einen Augenſchein , den er allein vorzunehmen hat,

Verköſtigung inbegriffen ,

für einen ganzen Tag

für einen halben Tag

Für eine Provokation

Für Anweiſung einer unparteiiſchen Gerichtsſtelle

(S. 58 des Civil-Nechtsverfahrens)

Für eine einfache Beſcheinigung :

Für Beſteglung und Unterſchrift eines Rezeſſes

B. Bezirksgericht,

S. 7.

Für einen einſeitigen Vorſtand nebſt dem darauf fole

genden Beidheid oder Erkanntniß

50

1

50.

.
3

1 50

50

.

E

30

20

20

i 50
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Fr. Rp.

Für einen Vorſtand in Rede und Widerrede', jammt

der Erkanntniß über eine Vors, Zwiſchen- oder

Nebenfrage . 4

Für Ausfällung eines Endurtheiles
4

Für jeden vor Gericht aufgelegten Beweisaft . 10

Für Abhörung eines Zeugen über Anſinnen und Ger

genanſinnen und allfällige Erläuterungsfragen 1

Für Beeidigung eines Zeugen überhin , 1

Für Beeidigung einer Partei . 1

Für Beſtimmung der Prozeßkoſten beim Endurtheile . 1

Für Abhaltung einer Kommiſſion, Verköſtigung inbes

griffen, jedem Mitgliede

für einen ganzen Tag 3

für einen halben Tag . 2

Iſt ein Augenſchein damit verbunden , ſo ift

überhin jedem Mitgliede zu bezahlen . 1

Für eine auf Verlangen einer Partei gehaltene außers

ordentliche Gerichtsſigung, jedem Mitgliede des"

Gerichts . 3

Iſt ein Augenſchein damit verbunden , ſo bes

zieht jedes Mitglied annoch 1

Bei Rommiſſional- und außerordentlichen Gerichtsſißungen

bürfen von den Richtern keine weitern Gebühren als die

Sißung8s und die Augenſcheinsgelder bezogen werden.

Wird ein Vorſtand von dem Kläger nicht früher als drei

Tage vor dem Erſcheinungstermine abgeſagt, oder von dem

Beklagten ein aufälliger Abſtand nicht früher erklärt, ſo hat

der Betreffende die Hälfte der Vorſtandsgebühr zu bezahlen.

C. Gerichtsſchreiber.

S. 8 .

Der Gerichtsſchreiber bezieht für das Verſchreiben des Mas

nuals gleich einem Richter den Antheil. der für das Gericht

ausgeworfenen Gebühren . Derſelber hat den Befug der Sporo
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-

teln für die Richter und deren quartalweiſe Vertheilung zu

beſorgen. Er bezieht überdieß : Fr. Rp.

Für Abfaſſung von Schriften ſammt Ausfertigung von

jeder Folioſeite . 25

Für Abfaſſung eines Kommiſſionalgutachtens
im Cis

vilprozeſſe überhin
1

Für Auszüge , Abſchreiben von Aften oder Einproto

foliren , für jede Folioſeite 20

Für Nachſchlagen in den Protokollen auf Verlangen

eines Partikularen 20

Für jeden Civilprozeß am Ende wegen Aufbewahrung

und Sammlung der Akten . 50

Die Gerichtsſchreiber ſind verbunden , die Protokolle und

Schreibmaterialien auf eigene Koſten anzuſchaffen.

D. Gerichts weibel.

S. 9.

Für Verrichtung einer Vorladung , Rundmachung, Mittheis

lung , Befehl, Verbot, Provokation 2c.

a. bis zu einer Stunde Entfernung

b . bei weiterer Entfernung für jede Stunde . 20

Jedoch wird das Stundengeld nur einfach und nicht

doppelt für den Hin- und Hergang berechnet.

Auch darf neben dem Stundengelde keine beſons

dere Verrichtungsgebühr gefordert werden .

Wird die Verrichtung außer dem Gerichtsbezirke durch

den betreffenden Gemeindeammann beſorgt (S. 86

des Civil-Rechtsverfahrens), ſo bezieht derſelbe

die oben ausgelegten Gebühren .

Für Abwart bei gerichtlichen Verhandlungen von jeder

Partei 20

Für Abwart bei Rommiffionen , Augenſcheinen und

außerordentlichen Gerichtsſißungen , Verföftigung

inbegriffen ,

für einen ganzen Tag 2

für einen halben Tag 1

20

i
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5. Dbergerichtsbehörde.

A. Obergericht.

S. 10 .

fr. Rp.

50

50

50

50

.

4

6

12.

Für die Einſchreibung einer Appellation , eines Rekur:

fes, eines Kaſſations- oder Reviſionsbegehrens

Für Einſchreibung einer Abſtandserklärung

Für Mittheilung derſelben an die Gegenpartei

Für eine Vorladung, Aufforderung oder Mittheilung

Die Verrichtung ſou vielmöglichſt durch die Gemeins

deammänner, welchen die Vorladung u . durch

die Poft zuzuſchiden find, geſchehen.

Für einen einſeitigen Vorſtand nebſt dem darauf fols

genden Beſcheid oder Erkanntniß

Für einen Vorſtand in Rede und Widerrede nebſt er:

folgendem Beſcheide

a . über eine Vors oder Zwiſchenfrage

b. in der Hauptſache

Für Abhaltung einer Kommiſfion, jedem Richter und

dem Aftuar

Für das Kommiſſionalgutachten

Die Kommiſſionsgebühren werden, wenn das Gutach .

ten auch in der erſten Sißung nicht zu Stande

kömmt, nur einfach berechnet.

Für einen Augenſchein, die Verköſtigung inbegriffen,

erhält jeder Richter und der Aftuar , für jeden

Tag überhin

Das Fuhrwerk wird von den Parteien bezahlt.

Für Verifikation der in Civilprozeſſen aufzulegenden

Aften , mit Ausnahme von Urtheilen und Pros

zeßverhandlung, von jedem Aktenſtüđe

Für die Koſtenbeftimmung beim Endurtheile

Für eine Erfanntniß , welche ohne Parteivorſtand ers

laffen wird . .

2 50

4

5

10

1

5

!
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Fr. Rp.

Für die Ausfertigung eines Beſcheides, einer Erkannts

niß oder eines Urtheils , fammt Einprotollirung 1 20

Enthält die Ausfertigung mehr als 4 Folioſeiten , ſo

wird überhin für jede weitere Seite bezahlt 25

Für Protokollauszüge und anderweitige Abſchriften per

Folioſeite.
25

B. Juftizkommiſſion .

$ . 11 .

Für eine Verfügung oder Erkannmiß Fr. 1 bis 2

Für Ausfertigung derſelben fammt Einprotokollirung 1

Enthält die Ausfertigung mehr al8 3. Folioſeiten , for

wird überhin für jede weitere Seite bezahlt

Für Schreiben oder Beſcheide, welche in Form eines

Schreibens im Intereſſe einer Partei erlaffen

werden , für jede Folioſeite 25

C. Weibel.

$ . 12

Der Weibel des Obergerichts bezieht die gleichen

Gebühren wie der Weibel des Bezirksgerichts. Bei

Augenſcheinen erhält er jedoch , die Verköſtigung ins

begriffen , ein Taggeld von
4

S. 13 .

Dbige Gebühren des Obergerichts, mit einziger Ausnahme

der Kommiſſionss und Augenſcheinsgelder und der Weibel

gebühren fließen in die Staatskaffe. Die Kommiſſionals und

Augenſcheinsgelder fallen den Kommiſſionsmitgliedern, die Weis

belgebühren dem Weibel zu .

6. Zeugen und Sachverſtändige.

S. 14 .

Jedem Zeugen, wenn das Gericht nicht eineandere Veres.

fügung erläßt ( $ 139 des Civil Rechtsverfahrens)

für eine Erſcheinung: mit oder ohne Abhörung:
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.
.

Fr. Rp .

Im Falle der Beeidigung annnoch 1

Den Zeugen überhin von jeder Stunde Entfernung

von dem Wohnorte 30

Wenn er mehr als einen Tag verwenden muß,

ſou ihm auch für jede Stunde der Heimreiſe bes

zahlt werden 30

Für eine Entfernung von weniger als einer

Stunde wird kein Stundengeld vergütet.

Ginem Sachverftändigen, wenn das Gericht nicht eine

beſondere Verfügung erläßt (S. 170 des Civil

Rechtsverfahrens)

für einen ganzen Tag

für einen halben Tag und weniger von 5 BB. 2

Für die Ausfertigung deß Gutachtens von jeder Folios

ſeite 50

7, Parteien.

$ . 15.

Die verlierenbe Partei hat der obſtegenden zu bezahlen :

Für den Vorſtand vor dem Friedensrichter 50

Für einen Borſtand vor dem Friedenss oder Rone

fursgericht
1

Für einen Vorſtand vor dem Bezirksgericht oder einer

Kommiffion desſelben
2

Für einen Vorſtand vor dem Obergerichte oder einer

Kommiſſion desſelben

Stundengeld bei Anlaß der Vorſtände , von jeder

Stunde Entfernung, jedoch nur einfach berechnet 30

Wenn eine Partei mehr als einen Tag hie.

zu verwenden muß , wird auch für jebe Stunde

der Heimreiſe bezahlt 30

Für einen Gang um eine Vorladung zu begehren, oder

eine Schrift zu entheben, die am Gericht aufges

legt wird , von jeder Stunde Entfernung vom

Wohnorte

.

.

30.
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Fr. Rp.

Dieſes Stundengeld darf jedoch in dem gleis

chen Geſchäfte und an den gleichen Ort hin nur

für einen einzigen Gang angerechnet werden .

Neben den obigen Gebühren hat die obftegende Partei an

der unterliegenden zu fordern die gehabten Auslagen für Ges

richts- und Schreibgebühren , Entſchädigung von Zeugen und

Sachkundigen und die Sachwaltergebühren , mit Ausnahme der

Verföftigung.

8. Sachwalter.

S. 16 .

Für Abfaſſung von Rechtsſchriften

von jeder der vier erſten Folioſeiten 1

für fünf oder mehr Folioſeiten . 5 -

Für Abſchrift der mitzutheilenden Rechtsſchriften von

jeder Folioſeite
20

Für Vorſtände vor dem Friedensrichter und dem Fries

dens- oder Konkursgerichte find nur die für die

Parteien ausgeworfenen Gebühren und zwar eins

fach zu berechnen .

Für einen Vorſtand vor dem Bezirksgerichte, oder einer

Kommiſſion desſelben , je nach der Wichtigkeit

oder Weitläufigkeit des Geſchäfts von Fr. 2 bis 6

Für einen Vorſtand vor Dbergericht, oder einer Roms

miſion desſelben, je nach der Weitläufigkeit des

Geſchäfte von · Fr. 4 bis 12

Ade Vorſtände im gleichen Geſchäfte (wenn

auch mehrere Perſonen dabei betheiligt ſind und

vertreten werden ), welche am gleichen Tage und

vor der gleichen Behörde gehalten werden , gelten

für einen einzigen Vorſtand.

Für Verköſtigung und Reiſen darf nichts anderes bes

zogen werden , als für jede Stunde Entfernung

vom Wohnorte , auf der Hin- und auf der Hers

- 50
reiſe
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17.

In vorſtehenden Gebühren iſt diejenige für das Stempel

papier , ſowie die Pofttare, wo diefelbe nothwendig iſt , nicht

inbegriffen.

S. 18.

Belangend die Schreibgebühren, ſowohl das Protokolliren

als Ausfertigen betreffend, ſo foll jede Seite eines Bogens

wenigſtens achtundzwanzig einien und jedelinie wenigſtens

vierzig Buditaben enthalten .

S. 19 .

Hinſichtlich anderer gerichtlicher Handlungen hat es , ſoweit

nicht bereits eine Abändernng feſtgeſeßt worden iſt, bei dem

Sportelngeſek vom 9. März 1843 ſein Bewenden .

S. 20 .

Das Obergericht iſt ermächtigt, falls fich über die Auss

legung einzelner Artikel des obigen Sportelntarifs Anſtände

erheben ſollten , darüber im Sinne und Geiſt des Gefeßes über

das Civil - Rechtsverfahren die nöthigen Weiſungen zu ertheilen.

S. 21 .

Gegenwärtige
s

Dekret fou mit dem Gefeße über das Civils

Rechtsverfahr
en in Vollziehung gefeßt, dem Regierungsra

the

zur Bekanntmach
ung zugeſtellt und urſchriftlich ins Staatos

archiv niedergelegt werden .

So beſchloſſen , Luzern den 23. Weinmonat 1850.

Der Präſident :

L. Pl. Meyer.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

V. Huber.

Dr. Håller.

1. BD. 56
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Wir Soultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

verordnen :

Vorſtehendes Delret , ſoll nach der Infrafttretung des Ges

feßes über das Civil-Rechtsverfahren , behufs der Vollziehung

öffentlich bekannt gemacht und der Gefeßesfammluug beigerügt

werden .

fuzern den 25, Weinmonat 1850.

Der Schultheiß :

7. Kopp.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Soft Nager.
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Geſchäftsordnung

für das

Obergericht

des Kantons Luzern

bom 6. Chriſtmonat 1850.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

In Vollziehung des §. 74 der Staatsverfaſſung;

Auf den Antrag des Obergerichts ;

Und nach vernommenem Berichte des Regierungsrathes

und einer von uns niedergeſeßten Kommiſſion ;

Befchließen :

Erſter Abſchnitt.

Verſammlung des Obergerichts.

S. 1 .

Das Obergericht übt die ihm laut Verfaſſung und Ge

reßen zuſtehenden und übertragenen Befugniſſe und Ver

richtungen auf die in folgender Geſchäftsordnung vorge

ſchriebene Weiſe aus.

$. 2.

Das Obergericht verſammelt fich der Regel nach jede Verſamm :

zweite Woche und feßt die Sißungen ſo lange fort, als es lungszeit.

die Geſchäfte erheifchen.

Ueberdieß wird dasſelbe durch den Präſidenten ro oft

zuſammenberufen , als es die Geſchäfte erfordern.
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Die Sißungen beginnen im Sommer um 7 und im

Winter um 8 Uhr Morgens.

Die Oberrichter nehmen ihre Pläße in derjenigen Rei

henfolge ein , in welcher ſie in den Gerichtshof gewählt

worden ſind. Die Neugewählten beziehen jeweilen die vom

Präſidenten entfernteſten Pläße.

S. 3 .

Amtskleidung. Die Mitglieder , ſowie der Gerichtsſchreib
er erſcheinen

in den Sißungen in zurückgeſchnittener ſchwarzer Kleidung,

bei öffentlichen feierlichen Anläſſen noch mit Degen und

aufgeſtülptem Hute , und bei kirchlichen Feierlichkeiten über:

hin mit ſchwarzem Mantel.

S. 4.

Gröffnung Zur Eröffnung der Situng, und zur Erlaſſung eines

der Sißung. Urtheils oder einer Schlußnahme bedarf es der Gegenwart

von wenigſtens ſieben Mitgliedern nebſt dem Präſidenten.

S. 5.

Abweſenheit von Kein Mitglied darf, ohne'vom Gerichtshofe Urlaub er

ber Sifung. halten zu haben , von den Sißungen ausbleiben .

In dringenden Fällen kann der Präſident dieſen Urlaub

für einzelne Sißungen ertheilen,

Jedes Mitglied iſt für ſein Uusbleiben ohne Urlaub

dem Gerichtshofe verantwortlich .

In Krankheitsfällen iſt das Uusbleiben durch ein ärzt

liches Zeugniß zu rechtfertigen.

S. 6.

Ginberufung der An die Stelle eines abgehenden Mitgliedes beruft in

Erſaßmänner. der Regel der Gerichtshof, und in dringenden Fällen der

Präſident einen der geſeßlich aufgeſtellten Erfaßmänner,

und zwar ſoviel es die Umſtände geſtatten , der Rangords

nung nach , in welcher ſie gewählt worden ſind.
Sollte das beurlaubte mi

ausbleiben , ſo iſt ſodann ein anderer Erfagmann einzus

berufen .
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W. 7 .

Dec. Oberrichter, an deſſen Stelle ein Erſaßmann ein- Entſchädigung o .
Erfagmanner.

berufen, wird, hat ;- den Fall des geſeglichen Ausſtandes

ausgenommen denſelben für die Sißungstage und den

vorhergehenden Sag , welcher mit Leſung der Prozeßakten

zuzubringen iſt, nach dem im Beſoldungsdekret der Erſak

männer feſtgeſeşten Maße zu entſchädigen.

Zweiter Abſchnitt.

Geſchäftseintheilung.

S. 8 .

Zur Vorberathung von Geſchäften , zur Behandlung Vorberathunges

einzelner beſonderer Geſchäftszweige , ſowie zur Entſchei- kommtffonen.

dung geringfügiger und unverſchiebbarer Fälle beſtellt das

Obergericht eine Juſtizkommiſſion und eine Gefäng

nißkommiſſion.

Ueberdieß kann dasſelbe in beſondern Fällen die Vor

berathung von Geſchäften, die Vollziehung von Beſchlüſſen

und einzelne Unterſuchungen im Aufſichtsweſen beſondern

Kommiſſionen oder auch einzelnen Mitgliedern übertragen .

Bei der Beſtellung einer Kommiſſion oder eines einzelnen

Mitgliedes trifft entweder der Gerichtshof ſelbſt die Wahl

oder überläßt ſie dem Präſidenten. Das erſtgewählte Mit:

glied iſt jeweilen Präſident der Kommiſſion .

S. 9.

Die Suſtizkommiſſion beſteht aus dem Präſidenten Juftigkommiſſion

des Obergerichts und zwei Oberrichtern, welche das Ober

gericht alljährlich, hiezu erwählt. Der Obergerichtsſchreiber

verſieht dabei das Sekretariat,

Das Obergericht beſtellt auf gleiche Dauer aus der Zahl

der Mitglieder zwei Erſaßmänner für Fälle, der Verhin

derung des einen oder andern Mitgliedes der Juſtizkom

miſſion
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10 .9.

Die Juſtizkommiſſion hat in der Regei aứe Geſchäfte,

welche nicht ſofort unmittelbar vor dem Gerichtshof zu ver

handeln, jedoch von dieſem zu erledigen ſind, vorzuberathen .

Ihr ſtehen die iin Strafrechtsverfahren der Juſtizkam

mer eingeräumten Befugniſſe zu .

Sie iſt mit der Aufſicht über das Betreibungs- , Kon

kurs - und Hypothekarweſen beauftragt und erläßt in gering

fügigen Fäűen hierin einſchlägige Weiſungen und Entſcheide.

Von folchen Entſcheidungen der Juſtizkommiſſion kann

an das Obergericht refurrirt werden .

Findet das Obergericht in einem gegen Entſcheid der

Juſtizkommiſſion gerichteten Rekursbegehren eine Vorunter

ſuchung nothwendig , ſo überträgt es dieſelbe einem außer

der Mitte der Juſtizkommiſſion gewählten Uusſchuß oder

Berichterſtatter.

$. 11 .

Gefängniß . Die Gefängnißko
mmiſſion beſteht aus drei Mitglie

kommiſſion. dern , welche das Obergericht alljährlich biezu erwählt.

Dieſelbe übt ihre Aufſicht über ſämmtliche Unterſuchungs

gefängniſſe nach Vorſchrift der vom Obergerichte gegebenen

Reglemente aus .

Amtsgefängniß Zur beſſern Führung dieſer Aufſicht beſteht in jedem

kommiſſionen. Hauptorte der Amtsbezirke Hochdorf, Surſee, Entlebuch

und Williſau eine Amtsgefängnißkommiſſion , welche vom

Obergerichte auf den Vorſchlag der Gefängnißkommiſſion

des Obergerichtes gewählt wird.

Ihr ſteht auch die Benußung des Verzeichniſſes der in

Verhaft fich befindenden Perſonen zu , welches mit Angabe

des Datums der Einbringung immerfort auf der Kanzlei

des Obergerichts ſich befinden fou.

N. 12 .

Beifißer bei den Zur Beiwohnung beim Kriminal - Verhöramt bezeichnet

Verhörämtern . das Obergericht alljährlich für jedes Verhöramt ein Mits

glied aus ſeiner Mitte. ( Strafrechtsverf. I. 136.)
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$. 13.

Die Verrichtungen der Gefängnißkommiſſi
on

und übri- Entſchädigung i .

gen von Amtswegen momentan beſtellten Kommiſſionen ſind Rommiffionen.

unentgeltlich. Aufällige Auslagen auf Sendungen werden

denſelben aus der Obergerichtskaſſe erſeßt.

Kommiſſionen , welche auf Begehren von Parteien in

Zivilſtreitſachen beſtellt werden , beziehen für ſich als Ent

ſchädigung die im Sportelntarif ausgeſeßten Gebühren .

Dritter Abſchnitt.

Geſchäftsgang.

§. 14.

ude an den Gerichtshof gerichteten Eingaben ſollen dem- Behandlung

ſelben oder der betreffenden Kommiſſion ſofort bei der näch- einlangender
Geſchäfte.

ſten Sißung vorgelegt werden.

Mittheilungen an die Gegenpartei kann der Präſident

von ſich aus verfügen .

Eingelangte Prozeßakten werden , nachdem die Kanzlei

von denſelben an der Kontrolle gehörige Vormerkung ge

nommen bat , in Zirkulation geſegt oder auf das Leſezim

mer gelegt , wo deren Benutzung nach dem hiefür aufgeſtell

ten Leſereglement zu geſchehen hat.

S. 15.

Wenn neben den Akten, welche den Parteien zugehören, Amtliche Aftens

noch andere vorhanden und einzuholen ſind , ſo werden dieſe einforderung.

auf Verlangen der Parteien durch die Kanzlei von den betref=

fenden Orten eingefordert und abgeſondert verwahrt.

$ . 16.

Wenn ein Geſchäft vorſchlagsweiſe von einer Kom Kommiffionals

miſſion an den Gerichtshof gebracht wird , ſo ſollen die Vorſchläge.

Vorſchläge ſchriftlich, mit allen darauf bezüglichen Akten

begleitet , und in derjenigen Form vorgelegt werden , in

welcher fie ausgefertigt zu werden pflegen.
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Dieſelben ſind in der Regel wenigſtens einen Tag vor

der Verhandlung auf den Leſetiſch zu legen . Vorſchläge in

Zivilſtreitſachen find überdieß in das Gefchäftsverzeichniß

mit Angabe des Tages der Behandlung einzutragen .

Der Präſident frägt födann zuerſt die Mitglieder der

Kommiffion und dann die übrigen Mitglieder des Gerichtss

bofes ( . 25 ) um ihre Meinung an.

Der Gerichtshof niinmt die Vorſchläge an oder verwirft

ſie , weiſet ſie zurück oder ändert ſie ab.

$ . 17 .

Hinlegung auf Wenn drei Mitglieder die Niederlegung eines noch nicht

den Kanzleitiſch auf dem Leſetiſch gelegenen Gegenſtandes auf denſelben bes

gehren , ſo muß dieſe ſtattfinden ; auf Verlangen iſt dann

aber gleichzeitig der Tag zu beſtimmen , an welchem die

Berathung darüber vorgenommen werden foll.

S. 18 .

Behandlung der Für die Behandlung der Civil- und Strafprozeffe

Civil- u. Straf: gelten die in den Gefeßen über das Civil- und das Straf
prozeffe.

rechtsverfahren und in den übrigen dießfälligen Verords

nungen aufgeſtellten Vorſchriften.

F. 19.

Snøbeſonders bei Neben den für Áppellationen in Kriminalprozeſſ
en

erſtinftanzlich im Allgemeinen durch das Strafrechtsverfahren gegebenen

Todesurtheilen. Vorſchriften iſt in Fällen , wo das Kriminalgericht ein To:

desurtheil ausgefällt hat , vom Präſidenten , ſobald er die

Prozeßakten fammt dem Urtheile erhalten hat , das Ober

gericht einzuberufen .

Die im Strafrechtsverfahren (5$ . 132, 133, 135, 278

and 279) noch enthaltenen Beſtimmungen , das Malefzge:

richt betreffend; Fallen als burch die Staatsverfaſſung be:

ſeitigt , auſſer Untuenbung.
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S. 20.

Für jeden an das Obergericht gelangenden Prozeß wer: Beſtellung von

den aus den Oberrichtern der Rebrordnung nach ein Re
Berichterſtattern.

ferent und ein Correferent vom Präſidenten beſtellt.

Dieſer läßt beiden Referenten die Prozeßakten der beiden

Parteien auf eine angemeſſene Zeit zuſtellen und ſorgt da

für, daß ſie in der Regel drei Tage vor der Beurtheilung

auch zur Einſicht der übrigen Mitglieder auf den Leſetiſch

gelegt werden.

f . 21 .

Bei der Verhandlung vor Gericht iſt vorerſt das erſtin- Tagfahrt vor

ſtanzliche Urtheil in Rechtsfrage, Motiven und Dispoſitiv Gericht.

abzuleſen und dann ſind die Vorträge der Parteien u . f. w.

nach Vorſchrift der einſchlägigen Beſtimmungen des Civil

oder Strafrechtsverfahrens vorzunehmen.

S. 22.

Sind die Vorträge beendigt und die Parteien abgetre- Bericht des

ten, ſo hat der Referent ſeinen Bericht fchriftlich zu eröffnen .
Referenten.

Dieſer auf ſorgfältiges Studium der Prozeßaften ge

ſtüßte Bericht, der auf Verlangen dem Oberſchreiber zur

Benußung bei Abfaſſung des Urtheils abzugeben iſt, ſoll

a . eine getreue und vollſtändige Darſtellung oder Ge

ſchichtserzählung von dem obwaltenden Rechtsfalle

und dem dabei ſtattgehabten Prozeßgange enthalten,

und die prozeßualiſchen Gründe jedes der ſtreitenden

Sheile anführen ;

b. hierauf unter genauer Bezeichnung des Streitgegen

ſtandes, über welchen der Entſcheid gegeben werden

fou , die ſichergebenden rechtlichen Fragen erörtern

und die vorliegenden Gründe und Beweiſe würdigen ;

c. geſtüßt auf betreffende Geſebe, allfällige Rechtsübun

gen oder allgemeine Rechtsgrundfäße die Schluß

anträge in Form eines Urtheils enthalten.

I. BD. 57



414

In Civil- und Polizeiprozeſſen iſt zugleich noch zu unter

ſuchen , ob bei der erſtinſtanzlichen Prozeßverhandlung nicht

unnöthige Koſten verurſacht, oder die Sache ohne Grund

in die Länge gezogen worden , ſowie ob die Gerichtskoſten :

rechnung und die Ausfertigung der Prozeßverhandlungen

(Rezeß) dem Sportelntarif entſprechend ſei, und verneinen

den Fals das Geeignete zu beantragen .

S. 23 .

Bericht des Der Correferent hat den Bericht des Referenten zu

Correferenten. kontrolliren , er ergänzt oder berichtigt den faktiſchen und

rechtlichen Theil desſelben , und ſchließt ſich entweder der

Erörterung und den Anträgen des Referenten an oder be

gründet und eröffnet eigene abweichende Anträge.

S. 24.

Umfrage. Nach erfülter Aufgabe der Berichterſtatter ergeht die

Umfrage , und zwar der rechten Seite des Correferenten

nach an die übrigen Richter.

Der Koſtenpunkt wird abgeſondert vom eigentlichen

Rechtspunkt verhandelt.

S. 25.

Abſtimmung. Ueber jeden Gegenſtand muß eine förmliche Abſtimmung

ſtattfinden , die durch Handaufheben erfolgt. Nach been.

digter Erörterung faßt das Präſidium die gefallenen Un

träge in Kürze zuſammen und läßt dann nach folgenden

Regeln abſtimmen :

a . Zuerſt werden alle Vorfragen , die z. B. auf eine

Zurückweiſung, oder Verſchiebung, oder Trennung

des Berathungsgegenſtandes u. f. w. gehen , in Ub.

ſtimmung gebracht.

b. Sodann werden die Unteranträge oder Zuſäße, und

wenn über die dem Beſchluſſe zu Grunde zu legens

den Motive abweichende Anſichten walten , dieſe Mos

tive und zuleßt die fich wechſelſeitig ausſchließenden

Sauptmeinungen in's Mehr geſeßt.
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Bei der Abſtimmung über die Hauptmeinungen

wird zuerſt der Vorſchlag der Kommiſſion , ſofern eine

ſolche beſtellt war, ſonſt der Antrag des Berichterſtat

ters in Abſtimmung geſeßt.

In Strafſachen wird jedoch immerhin zuerſt über

die mildere Meinung abgeſtimmt und ſtufenweiſe zu

der ſtrengeren fortgeſchritten .

Erhält keine der in Abſtimmung gelegten Fragen das

abſolute Mehr , ſo iſt zu entſcheiden , welche von den

Meinungen, die am wenigſten Stimmen auf ſich vereis

nigte , aus der Abſtimmung fallen fou .

Entſteht über die Frageſtellung des Präſidiums Wider

ſpruch , ſo entſcheidet das Obergericht über die Art der

Abſtimmung.

Jedes Mitglied iſt berechtigt, ſeine eigene Meinung über

einen Gegenſtand in Abſtimmung Teßen zu laſſen ; hinwie

der iſt jedes Mitglied auch verpflichtet, an der Abſtimmung

Theil zu nehmen.

Protokollserklärungen - die Fälle des Verantwortlich- Protokolls :

erklärungen.
keitsgeſeķes ( S. 36 – 38) ausgenommen , wo dann die

Erklärung ſofort zu erfolgen hat - ſind unſtatthaft.

S. 26.

Nach der Abſtimmung eröffnet der Präſident den Par- Urtheils:
eröffnung.

teien das Urtheil ; es ſei denn , daß ihnen geſtattet worden,

vor der Urtheilseröffnung ſich zu entfernen ; oder daß ſie

nicht auf den Abſpruchstag vorgeladen geweſen .

Todesurtheile werden dem Verurtheilten von dem Ober- Todesurtheile.

gerichtsſchreiber, der ſich von dem Obergerichtsweibel mit

der Standesfarbe und dem Stabe, ſowie von dem Verthei

diger begleitet , in das Gefängniß begiebt, eröffnet.

S. 27.

Die Parteien haben bei den Verhandlungen vor Ober- Sleitung der

gericht in anſtändiger , die Rechtsbeiſtände, der Staats- Parteien und
Anwälte.
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anwalt und der öffentliche Vertheidiger in ſchwarzer Klei

dung zu erſcheinen .

S. 28.

Verfahren bei Die Wahlen , welche der Gerichtshof vorzunehmen hat,

Wahlen . geſchehen durch geheimes abſolutes Mehr.

Sedes Mitglied ſchreibt den Namen deſſen , welchem es

ſeine Stimme geben will, auf einen von der Kanzlei bereit

gehaltenen Stimmzeddel.

Erfolgt die Wahl in Folge eines Vorſchlages oder einer

Ausſchreibung , ſo iſt zuerſt über die Vorgeſchlagenen oder

Gemeldeten abzuſtimmen . Wer keinem derſelben die Stimme

geben will , legt einen Zeddel ohne Namen ein .

Bilden die Zeddel ohne Namen die Mehrzahl, ſo iſt bei

einer Vorſchlagswahl ein neuer Vorſchlag zu machen , das

gegen bei der in Folge Ausſchreibung geſchehenen Wahl

entweder eine neue Ausſchreibung zu beſchließen , oder eine

freie Wahl vorzunehmen .

S. 29 .

Fortfeßung. Die Wahlen ſelbſt werden nach folgenden Vorſchriften

vorgenomment :

a . Wer bei der erſten Abſtimmung keine Stimme erhält,

kann nicht mehr in die Wahl kommen.

b. ' Ergibt ſich bei der erſten oder einer folgenden ub

ſtimmung keine abſolute Mehrheit, To fallen der oder

die, welche die wenigſten Stimmen auf ſich vereinigt

haben , aus der Wahl.

c . Erhält bei einer Abſtimmung keiner die abſolute Mehr

heit , und vertheilen ſich die übrigen Stimmen in

gleicher Zahl auf Mehrere , ſo muß durch geheime

Abſtimmung mit relativer Mehrheit ausgeſchieden

werden , welcher von denen , die gleich viele Stim

men erhalten haben , aus der Wahl fallen fou.

Auf gleiche Weiſe wird verfahren , wenn ſich die

Stimmen auf alle in die Wahl Gekommenen gleich

vertheilt haben .
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d. Vereinigt ſich , wenn noch zwei in der Wahl geblie

ben, bei einer Abſtimmung die abſolute Mehrheit auf

keinen derſelben , und bilden die Zeddel ohne Namen

nicht die abſolute Mehrzahl, ſo wird eine zweite Ab

ſtimmung vorgenommen.

Vertheilen ſich bei dieſer zweiten Abſtimmung die

Stimmen auf beide gleich , und iſt dieß nicht ſchon

bei der vorhergehenden Abſtimmung der Fall gewe

ſen , ſo iſt die Abſtimmung zu wiederholen .

Vertheilen ſich dieſelben dagegen nicht gleichmäßig,

oder hat ſich die gleichmäßige Vertheilung wiederholt,

To iſt durch Mehrheit der Stimmen, wobei keine lee

ren Zeddel eingelegt werden dürfen , zu entſcheiden ,

welcher der Beiden aus der Wahl fallen fod.

Eine dießfällige Entſcheidung durch das Loos er:

folgt einzig bei gerader Zahl der an der Wahl Theil

nehmenden.

Sodann wird der einzig noch in der Wahl Verblei

bende in Abſtimmung geſeßt. Vereinigt er nicht die

abſolute Mehrheit der Stimmen auf ſich , ſo iſt er

nicht gewählt, und es wird nach der im 9. 28 er:

wähnten Vorſchrift eine neue Wahl eingeleitet.

V. 30 .

Bei den Wahlen, ſowie bei andern nicht prozeßualiſchen Ausſtand .

Geſchäften iſt der im Verantwortlichkeitsgeſeß
e

(SS . 2—4) feſt

geſetzte Ausſtand zu beobachten . Die im Ausſtand befindlichen

Mitglieder haben ſich aus dem Sißungszimmer zu entfernen.

Vierter Abſchnitt.

Präſidium des Obergerichts.

S. 31 .

Dem Präſidenten des Obergerichts , welcher am Haupt- Präſidium .

brte des Kantons Feinen Wohnſit haben ſoll, liegt zunächit
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die Beobachtung und Handhabung des gegenwärtigen Reg:

lements , ſowie der geſeglichen Vorſchriften über den Rechts

gang in Zivil-, Polizei- und Kriminalſachen ob .

Derſelbe iſt zugleich Präſident des für Militärvergehen

oder Verbrechen aufgeſtellten Kaſſationsgerichtes.

In Abweſenheit des Präſidenten vertritt der Vizepräſi

dent, und in Abweſenheit beider das den Amtsjahren nach

älteſte Mitglied die Stelle des Präſidenten des Obergerichts.

$. 32 .

Borlegung und Der Präſident eröffnet die an den Gerichtshof einlan

Bethätigung 6. genden Schreiben und Akten , ſorgt für fleißige Führung
Geſchäfte.

der vorhandenen Kontroüen , ordnet und bethätiget die

Geſchäfte und reßt die Sißungstage an.

Er hat ſich mit allen Geſchäften des Gerichtshofes und

ihrem Inhalte möglichſt vertraut zu machen .

8. 33 .

Leitung der Derſelbe leitet die Berathung, rügt die aufälligen Ord :

Berathung u. nungsfehler , ſorgt für eine würdige Behandlung der Ges
Abſtimmung.

ſchäfte ab Seite der Richter wie ab Seite der Parteien,

hält die Abſtimmung und eröffnet deren Ergebniß.

Nach dem Schluſſe der Umfrage ſteht dem Präſidenten

zu , ſeine Meinung über den in Frage liegenden Gegenſtand

konſultativ zu eröffnen .

Stichyentdheid. Ein Stimmrecht übt er nur bei den Wahlen und in

dem Falle aus , wenn nach zweimaliger Abſtimmung über

einen Gegenſtand die Stimmen gleich getheilt bleiben , wo

er für eine der zwei ſich gegenüberſtehenden Meinungen

entſcheiden muß.

$. 34 .

Gröffnung der Der Präſident eröffnet den Parteien vor verſammeltem

Urtheile und Gerichtshofe die ausgefädten Urtheile.
lleberwachung

d . Yusfertigung Er ſorgt nachber auch dafür, daß die Urtheile und Ers

derſelben. kanntniſſe dem Willen des Gerichtshofes gemäß abgefaßt
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und in der Regel erſt nach ihrer Genehmigung durch den

Gerichtshof ausgefertigt werden.

Er unterzeichnet wie die Urtheile und Erkanntniffe , fo

auch die Protokolle des Gerichtshofes.

S. 35 .

Der Präſident kann den Verhören des Verhöramts Beaufrichtigung

beobachtend beiwohnen . Er wird ebenfalls , je nach Um
der Verhörămter

u . 6. Gefängniſſe.

ſtänden , Beſuche in den Gefangenſchaften vornehmen .

$ . 36 .

Derſelbe überwacht die Berechnung der Gebühren, welche Beauffichtigung

die Parteien oder Beurtheilten zu Handen der Kaffa des bes Rechnungs
weſens.

Obergerichts zu bezahlen haben.

Das Präſidium legt alljährlich dem Obergerichte die

daherige Jahresrechnung vor , welche dieſes nach vorläuft:

ger Genehmigung dem Regierungsråthe zur Aufnahme in

die Staatsrechnung überſendet.

Fünfter Abſchnitt.

Kanzlei.

$. 37.

Das Obergericht hat zur Beſorgung ſeiner Kanzlei- Beſtand u. Wayıl

geſchäfte einen Oberſchreiber , einen Unterſchreiber und die
berſelben.

nöthigen Kanzliſten , welche beide erſtern vom Obergerichte

unmittelbar, und die leßtern auf den Vorſchlag des Ober

ſchreibers ernannt werden .

$ . 38.

Der Oberſchreiber iſt der Vorſteher der Oberge- Oberſchreiber.

richtskanzlei, und unter ſeinen Befehlen ſtehen zunächſt

der Unterſchreiber und die übrigen Kanzleiangeſtellten und

Bedienſteten . Er iſt für die Kanzlei verantwortlich , und

hält auf genaue Beachtung des Kanzleireglements.

Er wohnt den Sißungen des Gerichts und ſo viel

möglich deſſen Kommiſſionen bei, führt die Protokolle über
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dieſelben, ſorgt für getreue Abfaſſung und genaue Uusfertia

gung aller Briefe, Beſchlüſſe und Verordnungen des Ober

gerichts, unterzeichnet ſie nebſt dem Präſidenten und wacht

über fleißige Verſendung derſelben.

Er ſorgt für genaue Führung der vorhandenen Ge

ſchäfts- und Ausgangskontrollen , für zweckmäßige Ordnung

des Archives und ſorgfältige Aufbewahrung der Akten .

. 39.

Der Oberſchreiber ſorgt ferner für den Bezug der Ge

bühren, welche die Parteien oder Beurtheilten zu handen

der Kaſſa des Obergerichts zu bezahlen haben , und über

wacht nebſt dem Präſidenten das daherige Rechnungsweſen .

Er beaufſichtigt die gerichtlichen Bekanntmachungen im

Kantonsblatt nach Maßgabe der Geſeße.

$ . 40.

Der Oberſchreiber hält eine Kontrolle über die Ent

ſchädigung der Erfaßmänner, fcheidet in derſelben diejenigen

Entſchädigungs
gebühren

, die dem Staate jur Laſt fallen ,

von jenen aus , welche von den Mitgliedern des Gerichts

bofes zu übernehmen ſind, und ſorgt für deren regelmäßige

Entrichtung.

N. 41 .

Unterſchreiber. Der Unterſchreiber iſt der Stellvertreter des Ober :

ſchreibers. Er iſt vorzugsweiſe mit der Führung des Rech:

nungsweſens beauftragt.

Der Unterſchreiber iſt ferner gehalten , die Geſchäfte

und Arbeiten , die ihm von dem Oberſchreiber übertragen

werden , zu übernehmen und zu beſorgen .

S. 42,

Kanzliſten. Den Kanzliſten liegt die Reinfchreibung der Protokoller

die Ausfertigung der von der Behörde ausgehenden Akten

und überhaupt die Vollziehung aller das Kanzleiweſen be:

treffenden ihnen ertheilten Aufträgen oba
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6. 43

Im Anfang jeder Sißung Foll die Protokousabfaffung Protokolle.

der vorhergehenden verleſen werden.

Das Obergericht kann ſeine Juſtizkommiſſion zur Se

nehmigung des Protokolls bevollmächtigen .

Der Oberſchreiber hat dafür zu ſorgen , daß die Rein

Tähreibung des Protokous alſobald erfolge.

S. 44.

Erlaiſe des Obergerichts und der Juſtizkommiffion , welche Auszügliche Bes

zur Begründung eines Gerichtsgebrauches geeignet, oder als fanntmachung d.

Verhandlungenleitende Normen im Juſtizwefen anzuſehen ſind, wird die als Marimen .

Kanzlei unter Aufſicht der Behörde jeweilen auf angemeſſene

Weiſe auszüglich bekannt machen .

Sechster Abſchnitt.

Bedienang.

N. 45 .

Das Obergericht hat einen Weibel, welcher von dem= Obergerichtes

weibel.ſelben auf geſebliche Zeit ernannt wird.

In Srankheits- oder andern Verhinderungsfällen ſou

einer der andern Standesweibel gehalten ſein , für den

Weibel beim Obergerichte Ausbülfe zu leiſten .

S. 46.

Der Weibel wartet bei den Verhandlungen des Ober

gerichtes und der Kommiffionen ab , er begleitet den Prä

ſidenten oder deſſen ,Stellvertreter , übernimmt und beſorgt

die Aufträge, welche derſelbe und die Kanzlei ihm ertheilen,

und vollſtreckt überhaupt die an ihn gelangenden Befehle.

$. 47 .

Ueber Vorladungen und Aufforderungen , welche der

Weibel zu verrichten hat, fou derſelbe ein eigenes Buch

führen , um ſich darüber ausweiſen und ein Zeugniß aus

I. Bd.
58
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ſtellen zu können , daß und wann er ſelbe angelegt und

in Erfüllung gebracht habe.

S. 48.

Der Weibel erſcheint bei den Sitzungen des Obergerichts

in ſchwarzer Kleidung mit dem Kantonsſchild , und bei öffent

lichen Dienſtverrichtungen im Mantel mit der Kantonsfarbe

und dem aufgeſtülpten Hut.

Siebenter Abſchnitt.

Schlußbeſtimmungen.

§. 49.

Gegenwärtige Geſchäftsordnung tritt auf den 1 , Hor:

nung 1851 in Kraft.

S. 50.

Diere Geſchäftsordnung iſt urſchriftlich dem Obergerichte

zur Vollziehung und dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung zuzuſtellen und ins Staatsarchiv niederzulegen .

Gegeben , Luzern den 6. Chriſtmonat 1850.

Der Präſident :

L. P1. M e y e r.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre , Mitglieder desſelben :

V. Huber.

Dr. Häller.
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Wir Schultheiß un'o Regierungsrath

des Rantons Luzern ,

verordnen :

Vorſtehende Geſchäftsordnung Tou, nach Infrafttretung des

Gefeßes über das Civil -Rechtsverfahren, behufs der Vollziehung

öffentlich bekannt gemacht und der Gefeßesſammluug beigerüdt

werden.

Luzern den 7. Chriſtmonat 1850 .

Der Schultheiß :

In deſſen Abweſenheit:

Iraak , Regierungsrath.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

goſt Nager.
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Dekret

über

Aufnahme älterer Gefeße in die neue

Gefeßesſammlung.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

Auf den Antrag des Regierungsrathes ;

Berchließen :

1. Nachſtehende, unter der abgetretenen Regierung erlaſſes

nen Gefeße und Verordnungen , welche der frühern Gefeßes

Sammlung fich nicht eingereiht befinden , ſollen als forteris

ſtirend in die neue Geſekesſammlung aufgenommen werden :

1. Geſeß über die Entſchädigung der vor dem 21. Wins

termonat 1839 beſtandenen Ehehaften vom 14. Hornung

1843 .

2. Vollziehungsverordnung zum Gefeße über Entſchädigung

für Ehehaften vom 17. Mai 1843.

3. Regierungsverordnung in Betreff der Pfrundhäuſer vom

26. Auguſt 1843.

4. Uebereinkunft hinſichtlich der Prüfungen der Bewerber

um Zulaſſung zum geiſtlichen Stande und um geiſtliche

Pfründen , mit dem hochwürdigſten Biſchofe von Baſel

vom 2. September 1843.

5. Geſeß über die Bildung der Kavalleriekompagnie und

die Aufnahme von Freiwilligen in dieſelbe vom 6. März

1844.
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6. Gefes über die Geſundheitspolizei vom 3. Chriftmonat

1844.

7. Regierungsverordnung über die Fleiſchſchauvom 17. Brach

monat 1846.

II . Neben den durch die Staatsverfaſſung und anders

weitige Erfaffe bereits ausdrücklich beſeitigten Geſeßen derſelben

Regierungspertode feien noch als aufgehoben zu betrachten :

1. Das Gefeß , betreffend die Geſtattung der Beſorgung

von Armens, Waiſens, Kranken-, Zuchts und Befjes

rungsanſtalten durch geiftliche Korporationen vom 20.

Jänner 1843 .

2. Das Gefeß über eine allgemeine Landesbewaffnung vom

4. Jänner 1845 .

III. Einer Reviſton zu unterlegen fei:

1. Das Gefeß über Freiheit der Schifffahrt vom 18. Brach

monat 1842.

2. Das Gefeß über die Organiſation des Landjägerkorps vom

11. Brachmonat 1845.

IV. Gegenwärtiges Dekret ift dem Regierungsrathe zur

geeignet erachteten Bekanntmachung und zur Vollziehung in

Urſchrift zuzuſtellen und in das Staatsarchiv niederzulegen.

So beſchloſſen , Luzern den 8. März 1850.

Der Präſident :

L. P1. M e y er.

Namen des Großen Rathes ;

Die Sekretāre, Mitglieder desſelben :

V. Huber.

Dr. Håller..
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

verordnen :

Gegenwärtiges Dekret fol durch den Druc bekannt ges

macht und nebſt den dadurch zu neuerlicher Publikation vers

ordneten Gefeßen und Beſchlüſſen der Gefeßesſammlung zu

Ende dieſes Bandes beigerückt werden.

Gegeben Luzern den 11. März 1850 .

Der Schultheiß :

I. Stop P.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Joft Nager.
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Gejet

über die

Entſchädigung der vor dem 21. Wintermonat 1839

beſtandenen Ehehaften .

In Kraft getreten den 21. Mai 1843.

Wir Präſident und Großer Rath

des Rantons Luzern ,

In Vollziehung des 2ten Abfaßes des . 10 der Staats

verfaſſung , welcher lautet: „Für eine billige Entſchädigung

derjenigen Shehaften , welche durch das Gefeß vom 21. Win

termonat 1839 aufgehoben wurden , oder fünftig noch aufges

hoben werden wollten , wird ein Geſeß die nöthigen Beſtim

mungen aufſtellen ;"

Auf den Bericht des Regierungsrathes und das Gutachten

einer von uns niedergeſeßten Kommiſſion ;

Beſchließen :

$ . 1 .

Jedermann iſt geſtattet die Gewerbe von Hufſchmieden,

Getreidemühlen, Deltrotten, Meßgen und Bäckereien unter nack -

ſtehenden Bedingungen frei auszuüben.

S. 2 .

Wer eines der genannten Gewerbe ausüben wil, hat fich

bei dem Gemeinderathe auszuweiſen , daß er eine zweckmäßige

und wo Feuerwerke damit verbunden ſind , auch eine feuer

fichere Einrichtung zur Ausübung desſelben nach Anleitung des
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Brandverſicherungsgeſeßes getroffen hat. Anſtände hierüber mit

dem Gemeinderathe können inner der durch S. 52 des Organis

ſationsgeſebes feſtgeſeßten Frift zur endlichen Entſcheidung an

den Regierungsrath gebracht werden.

S. 3.

Die Gewerbsbefißer werden in folgende drei Klaſſen einges

theilt :

a. die erſte Klaſſe bilden diejenigen , welche vor dem

21. Wintermonat 1839 beſtanden ſind , oder die

eigentlichen Ehehaftenbefißer ;

b. die zweite Klaſſe bilden diejenigen , welche ſeit dem

21. Wintermonat 1839 bis zu dem Zeitpunkte, in

welchem das gegenwärtige Gefeß in Kraft tritt, ent

ſtunden, oder die Perſonalrechtbefißer;

c . die dritte Klaſſe bilden diejenigen , welche entſtehen ,

nachdem das gegenwärtige Gefeß wird in Kraft ges

treten fein.

S. 4.

Die Gewerbsbeſißer der erſten Klaſſe oder die ehemaligen

Ehehaftenbefißer ſind diejenigen , welche auf die durch gegen :

wärtiges Gefeß feftgefeßte Entſchädigung zunächſt Anſpruch

haben. Die Gewerbsbeſißer der dritten Klaſſe treten in die

Entſchädigungsrechte derjenigen der erſten Klaſſe nach den Bes

ſtimmungen des Gefeßes ein.

Die Gewerbsbeſißer zweiter Klaffe beſigen bloße Perſonals

berechtigungen , welche von ihnen beliebig aufgegeben werden

können und welche jedenfalls mit dem Tode der gegenwärtigen

Beſiber erlöſchen. Sie können ſich jedoch durch Abtragung der

feſtgeſepten Schabungsſumme an die vorhandenen Gewerbsbes

fiber erſter und dritter Klaſſe in die Entſchädigungsrechte ders

ſelben cinfaufen. So lange dieſe Gewerbsbefißer zweiter Klaſſe

noch ihre Gewerbe ausüben , ohne ſich durch Abtragung der

Schaßungsſumme in die Entſchädigungsrechte derjenigen aus

der erſten und dritten Klaſſe eingekauft zu haben , müſſen ſie
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alljährlich für das jeweilen laufende Jahr die bisher dem

Staatszahlamte zu entrichtende Gewerbegebühr ſpäteſtens am

Ende Jänner an den Gerichtspräſidenten einhändigen , welcher

fie auf die Gewerbsbeſißer in feinem Gerichtsbezirke, welche die

Entſchädigungsrechte der erſten und dritten Klaſſe genießen, zu

gleichen Theilen vertheilt.

Verſäumt der Gewerbsbeſißer zweiter Klaffe die Entrichs

tung ſeiner Gebühr, ſo hat er die Ausübung ſeines Gewerbes

einzuſtellen , widrigenfalls er nach Anleitung des Polizeiſtrafges

ſeges zu beſtrafen iſt.

S. 5 .

Die Schabungsſumme, welche als Entſchädigungsmaßſtab

für die Ehehaftenrechte angenommen wird , iſt folgendermaßen

feſtgeſeßt:

Eine Hufſchmiede iſt geſchåßt zu Fr. 800

Deltrotte 300

Getreidemühlen mit einem Mahlgange
800

zwei 1300

drei oder mehrern Mahlgången 1600

Meßg 600

Bäderei 600

Die Schaßungsſummen aller vor dem 21. Wintermonat

1830 in einem Gerichtsbezirke beſtandenen gleichartigen Ehes

haften werden zuſammengerechnet. Die aus dieſer Zuſaminen

Technung hervorgegangene Geſammtſumme bildet den Maßſtab

der Entſchädigung, welche von allen gleichartigen Gewerbøbes

fikern gleichmäßig getragen werden ſoll. Dieſe Schaßungs

fumme wird auf die bisherigen und die neuhinzutretenden

gleichartigen Gewerbebefißer zu gleichen Theilen behufe der

Entſchädigung nach folgenden nähern Beſtimmungen verlegt.

11

S. 6 .

Will ein Gewerbsbeſißer der zweiten Klaſſe (S. 3, b ) oder

ein Perſonalberechtigter fich von der jährlichen Entrichtung der

Gebühr an den oder die Gewerbsbefißer der erſten und dritten

I. Bd. 59
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Klaffe in ſeinem Gerichtsbezirke losfaufen und ſomit in die

gleichen Rechte mit denſelben eintreten , ſo hat er jedem ders

felben das ihm zufommende Betreffniß der auf fie und ihn zu

gleichen Theilen verlegten Schaßungsſumme zu bezahlen . 3. B.

wenn im Bezirk Rothenburg zwei Hufſchmiedeehehaften oder

Gewerbsbeſißer erſter Klaſſe und ein Gewerbsbeſißer dritter

Klaſſe fich befänden und es wollte ein Geiperbøbefißer zweiter

Klaſſe oder ein Perſonalberechtigter fich in die Rechte derfelben

einfaufen , ſo hätte er den vierten Theil der Schaßungsſumme,

welche nach $ . 5 in 1600 Franken beſtünde, nämlich 400 Fr.,

an die drei Beſißer der erſten und dritten Klaſſe zuſammen ,

alſo 133 Frfn . 3 BB. 3 Rp. an jeden derſelben zu entrichten.

S. 7 .

Will in Zukunft , in Folge des gegenwirtigen Gefeßes,

eine Hufſchmiede , eine Deltrotte , eine Getreidemühle , eine

Meßg oder eine Bäderei errichtet werden, ſo iſt die Schaßungs

ſumme der im Gerichtsbezirke vorhandenen Gewerbsbeſißer

erſter Klaſſe auf dieſe Gewerbsbeſißer, ſo wie auf diejenigen

der zweiten Klaſſe, welche ſich bereits in die Rechte der erſten

Klaſſe eingefauft haben , und endlich auf denjenigen , welcher

eine Gewerbsſtätte errichten will, zu gleichen Theilen zu ver.

legen. Dieſer Leßtere hat an die übrigen hier benannten Ges

werbsbeſitzer den ihm betreffenden Theil als Entſchädigung zu

bezahlen. 3. B. im Gerichtsbezirke Rothenburg hätten , vor

dem 21. Wintermonat 1839 zwei Schmiedeehehaften oder Ges

werbsbeſißer erſter Klaffe beſtanden ; in Folge des Gefeßes

vom 21. Wintermonat 1839 wären wieder zwei Gewerbsbes

ſißer zweiter Klaſſe entſtanden, welche bereits durch Entrichtung

der Schabungsſumme fich in die Rechte derjenigen der erſten

Klaſſe eingekauft hätten ; nun möchte ein Fünfter in Folge des

gegenwärtigen Gefeßes eine Schmiedewerkſtätte errichten , ſo

wäre die Schaßungsſumme von 1600 Fr. in fünf Theile zu

thellen ; der fünfte Theil, alſo die Summe von 320 Fr. wäre

die Entſchädigungſumme, welche der neue Gewerbebefißer an

die vier andern Befißer, 80 Fr. , was er an jeden derſelben
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zu bezahlen hätte. Wollte ein Sechster eine Schmiede errichs

ten , ſo hätte dieſer an die fünf frühern Beſiber zuſammen

266 Fr. 66 Rp. 1 A. zu entrichten i .

S. 8 .

Die Befißer von Mühlen- , Schmiede- und Deltrottenehes

haften , welche den urſprünglich an die Staatskaſſe bezahlten

Kanon zufolge Geſeß vom 21. Wintermonat 1839 zurüdges

fordert haben und deren ehehaftlichen Rechte ſomit als erloſchen

zu betrachten ſind, gehören, wenn ſie unter Entrichtung eines

jährlichen Kanons ihr Gewerbe noch ferner ausübten , in die

Klaffe derjenigen Gewerbsleute , welche ſeit dem 21. Winters

monat 1839 bis zum Zeitpunkte, in welchem das gegenwärtige

Gefeß in Kraft tritt, ihr Gewerbe begründeten oder in die

zweite Klaffe oder die der Perſonalberechtigten .

$ . 9 .

Die Entſchädigung der Meßger und Bäder , nach den

Beftimmungen des gegenwärtigen Gefeßes , iſt nur an Solche

zu leiſten , welche ſich ausweiſen können , daß ſie vor dem

21. Wintermonat 1839 eigentliche Ehehaften beſeffen haben.

Der Ausweis hierüber iſt bei dem betreffenden Bezirksgerichte

zu leiſten .

Wo die Meßgen und Bäckereien durchweg in allen Ges

meinden eines Gerichtsbezirkes als Chehaften beſtanden , erfolgt

die Abſchabung und Entſchädigung derſelben ebenfalls nach

bem Gerichtsbezirke; wo dieſe Gewerbe nur in einzelnen Ges

meinden des Gerichtsbezirkes Ehehaften, in andern aber frei

geweſen find, erfolgt die Abſchabung und Entſchädigung nach

Gemeinden .

Die feit dem 21. Wintermonat 1839 errichteten Bädereien

oder Meßgen ſind Perſonalrechte und dürfen daher weder vera

fauft, noch verliehen, noch ſonſt auf irgend eine Art veräußert

werden . Dieſelben erlöſchen durch jede folche Uebertragung

anf eine andere Perſon oder dann mit dem Tode des Berechtigten.
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S. 10 .

Die Gewerbsberechtigu
ngen

haften auf den Liegenſchaften

und gehen weder durch Handänderung, noch durch den Tod

des Beſikers, noch auch durch Nichtausübung verloren . Will

derjenige, welcher ein Gewerbe auf einer Liegenſchaft befißt,

das gleiche Gewerbe auf einer andern Liegenſchaft betreiben,

ſo hat er nach den Beſtimmungen des Geſeßes die Entſchädi:

gung zu leiſten, an welcher auch die Liegenſchaft, auf welcher

er ſchon ein Gewerbe beſeffen hat oder noch beſigt, Theil

nimmt, mag das Gewerbe auf derſelben ausgeübt werden oder

nicht.

$ . 11 .

Die Bezirksgerichte führen über die in ihren Gerichtsbes

zirfen vorhandenen, im gegenwärtigen Gefeße bezeichneten Ges

werbe und über deren Entſchädigungen ein eigenes Protokoll,

welches ihnen unentgeldlich vom Staate zu verabfolgen iſt.

Sie beziehen für die Führung dieſer Protokolle , ſo wie

für alle durch gegenwärtiges Gefeß ihnen übertragenen Vers.

richtungen E ins vom Hundert der Entſchädigungen.

Entfteht über die Frage, ob eine Entſchädigung ftattfinden

müſſe, oder über das Maß derſelben Streit, ſo ſteht der Ents

ſcheid den Gerichten ju .

$. 12 .

Sobald in einem Gerichtsbezirke ſo viele find, welche das

gleiche Gewerbe ausüben , daß ein zu ihnen neuhinzutretender

Gewerbsmann nach den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ges.

feßes nur noch eine Entſchädigungsſumme von achtzig Franken

an alle bisherigen gleichartigen Gewerbebefißer zuſammen zu

entrichten hätte , ſo hört die Entſchädigungsverpflichtung für

ihn und für die Nachfolgenden auf, und das betreffende Ger

werbe wird ohne allen Entgelt frei ausgeübt.

S. 13 .

Durch gegenwärtiges Gefeß ift das Gefeß über Gewerbes

freiheit vom 21. Wintermonat 1839, ſoweit es die Huffchmię
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den, Deltrotten, Getreidemühlen , Meßgen und Bädereien bes

trifft, aufgehoben.

$. 14 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt in Urſchrift in's Staatsarchiv

niederzulegen und dem Regierungsrathe zur Vollziehung, Ers

theilung der erforderlichen Weiſungen über die Anwendung

desſelben und zur Bekanntmachung zuzuſtellen .

So beſchloſſen, Luzern den 14. Hornung 1843.

Der Präſident :

Jof. M o hr .

Ramens des Großen Rathes ;

Die Sefretáre, Mitglieder desſelben :

Bernhard Men er.

Alois Hautt.
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Berordnung

über Die

Vollziehung des Gefeßes , betreffend die Entſchädigung der

vor dem 21. Wintermonat 1839 beſtandenen Chehaften.

Wir Sdultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

Um ble zur Bollziehung des Geſebes über die Entſchädt.

gung der vor dem 21. Wintermonat 1839 beſtandenen Eher

haften nöthigen Beftimmungen zu treffen ;

Haben ,

Auf den Antrag unſerer Kommiſſion des Innern ;

In Kraft der $$ . 11 und 14 des vorerwähnten Gefeßes ;

Verordnet :

$ . 1 .

Jedes Bezirksgericht des Kantons hat unverzüglich eine

Aufzählung der gegenwärtig im Gerichtsbezirke beſtehenden

Hufſchmieden , Getreidemühlen , Deltrotten , Meßgen und

Bädereien vorzunehmen, und fich den Ausweis urkundlich leis

ften zu laſſen, ob dieſelben als eigentliche Ehehaften oder als

Perſonalrechte beſtehen . Es kann hiebei die gerichtlichen

Kaufs- und Hypothefarprotokoll
e zur Hülfe nehmen , von den

Gemeinderäthen diesfällige Angaben verlangen, oder auch eine

öffentliche Aufforderung an die betreffenden Gewerbsführer im

Gerichtsbezirke erlaffen.

Bei den Getreidemühlen wird dasſelbe zugleich die Anzahl

der Mahlgänge, dagegen bei den Meßgen und Bäcereien den

Umſtand ausmitteln , ob dieſelben vor dem 21. Wintermonat

1839 im ganzen Gerichtstreiſe , oder nur in einzelnen und
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namentlich in welchen Gemeinden , oder aber überhaupt gar

nicht als Chehafte ausgeübt worden ſeien .

Endlich wird ſich das Bezirksgericht nachweifen laſſen :

welche Gewerbegebühren die bloß als Perſonalrechte beſtandes

nen Hufſchmieden , Getreidemühlen und Deltrotten alljährlich

zu leiften pflichtig ſind.

Beinebens kann es ſich auch von der Finanzkommiſſion

ein diesfälliges Berzeichniß , fowie ein Verzeichniß derjenigen

frühern Shehaftenbeſißer ausfertigen laſſen , welche den urs

ſprünglich für das Ehehaftsrecht an den Staat bezahlten Rae

non zurückbezogen , und in Folge deſſen ihr Ehehaftsrecht aufs

gegeben haben.

S. 2.

Die Bezirksgerichte haben fodann die ausgemittelten Ges

werbsberechtigungen , deren Befißer, die Liegenſchaften , auf

welchen die Realrechte haften , die Gattung und Art der Bes

rechtigung, ihre Klaſſe u. dgl . in einer Tabelle, die ihnen mits

getheilt werden wird, genau zu verzeichnen.

Ueberdies fol ein beſonderes , nach Huffchmieden , Ges

treidemühlen und Deltrotten abgeſondertes Verzeichniß die

Perſonalrechtsbeſißer, die alljährlich von denſelben fließende

Gewerbsgebühr, die auf dieſe leßtere Anſpruch habenden Real

rechtsbeſißer , und die alljährliche Ablieferung der Entſchädie

gungsantheile enthalten.

S. 3.

Sobald dieſe Verzeichniſſe aufgeſtellt ſind, werden die Prä.

fidenten eines jeden Bezirksgerichtes bie Gewerbegebühren,

welche die betreffenden Perſonalrechtsbefißer von ihren Hufs

fchmieden , Getreidemühlen und Deltrotten für das laufende

Jahr bereits an das Staatsjahlamt entrichtet haben , beim

légtern für die lebten ſieben Monate dieses Jahres beziehen,

und diefe Gebühren nach Anleitung des Gefeßes an die dazu

berechtigten Ehehaftenbeſiger vertheilen .
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In Zukunft dagegen ſollen dieſe Gewerbsgebühren von den

Perſonalrechtsbeſißern unmittelbar an die betreffenden Gerichts

präſtdenten ſelbſt , und war alljährlich für das jeweilen laus

fende Jahr zum Voraus ſpäteſtens bis Ende Jänner entrichtet

werden , die ſie dann , ſobald ſie die fämmtlichen Gebühren von

einer Gewerbsgattung erhalten haben, an die betreffenden Real

rechtsbeſißer nach Anleitung des Gefeßes verabfolgen ſollen .

$. 4.

Sollten in Zukunft jeweilen am Ende Jänner einzelne der

auf dem Verzeichniß ftehenden Perſonalrechtsbeſißer ihre Ges

werbsgebühr noch nicht entrichtet haben, ſo ſoll ihnen das bes

treffende Bezirksgericht, allfällig nach einer einfachen Warnung,

auf kurze Friſt, die Ausübung des Perſonalrechtes einſtellen

laſſen , davon auf dem Verzeichniſ Vormerkung machen , und

e$ fowohl dem betreffenden Gemeindeammann als auch dem

Amtsſtatthalter anzeigen .

$ . 5 .

Wer von nun an eine Hufſchmiede, Getreidemühle, Dela

trotte , Meßg oder Bäckerei , wo beide leßtere bis zum 21 .

Wintermonat 1839 als Ehehaften beſtunden , errichten will,

hat ſich beim Gemeinderathe auszuweiſen , daß er die erfors

derlichen Gebäulichkeiten zweckmäßig , und wo Feuerwerke das

mit verbunden ſind, auch feuerſicher nach Anleitung des Brands

verſicherungsgeſeßes , die Bäckereien namentlich auch nach der

Verordnung vom 14. Heumonat 1838 (Gef. BD. IV. S. 48),

die Meßgen dagegen nach der Meßgerordnung vom 8. Chriſte

monat 1837 (Geſ. Bd. V. S. 251) hergeſtellt habe.

Der Gemeinderath hat hierüber eine beſtimmte Erklärung

abzugeben, welche der Gewerbøerrichter dem Bezirksgerichte gleichs

zeitig mit der betreffenden Entſchädigungsſumme zu überreichen

hat, wofür der Gerichtspräſident einen Empfangſchein ausſtellt.

Hierauf kann das Gewerbe ſofort unter Anzeige an den Ge

meinderath betrieben wrrden .
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$ . 6 .

Bevor die Entſchädigungsſumme für das betreffende Real

recht an das Bezirksgericht bezahlt , und dafür die erwähnte

Empfangsbeſcheinigung ausgeſtellt iſt , darf das Gewerb nicht

ausgeübt werden .

Sobald aber dieſe Zahlung erfolgt iſt, hat der Präſident

des Bezirksgerichts jedem Entſchädigungsberechtigten ſein Be

treffniß, nach Abzug der im $ . 11 des Geſeges über Entſchä

digung der Ehehaften ausgemittelten Sporteln ', gegen gehörige

Quittung , welche jeweilen in der nächſten Sißung dem Bes

zirksgerichte vorzuweiſen iſt, auszuhändigen .

Zugleich wird dieſes dafür ſorgen, daß in den Kauf- und

Hypothekarprotokollen des Gerichts vorgemerkt werde : es hafte

auf der betreffenden Liegenſchaft das betreffe Gewerbsrealrecht.

S. 7.

Ueber die Entſchädigung der jeweilen bereits vorhandenen

Realrechtsbeſißer durch neuhinzutretende hat das Bezirksgericht

ein eigenes Verzeichniß, nach den einzelnen Gewerbsgattungen

abgeſondert, zu führen .

Hat ſich ein Perſonalrechtsbeſißer in die Reihe der Reals

rechtsbeſiger eingekauft, ſo iſt ſein Perſonalrecht in dem über

die Perſonalrechtsbeſißer zu führenden Verzeichniß als erloſchen

einzutragen .

S. 8.

Wenn die Entſchädigungsſumme, welche ein neuer Real

rechtsbewerber an die übrigen Realrechtsbeſißer gleicher Gats

tung bezahlen müßte , nicht mehr höher als auf 80 Franken

fäme (S. 12 des Gefeßes), fo muß derjenige , welcher ein ſols

ches Gewerb errichten will, feine Entſchädigung mehr zahlen,

ſondern das betreffende Gewerb fann im betreffenden Kreife

ohne Entgelt frei ausgeübt werden , und daher hört dann auch

für die bisherigen Perſonalrechtsbeſtßer die Pflicht auf , die

jährlichen Gewerbsgebühren an die Realrechtsbeſißer zu bes

zahlen.

I. Bd. 60
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Ift dieſer Zeitpunkt eingetreten ', ſo hat das betreffende Bes

zirksgericht dem Amtsſtatthalter , ſowie der Polizeikommiſſion

Anzeige davon zu machen .

Das Gericht wird dann zugleich dafür forgen , daß in ſeis

nen Kaufs- und Hypothekarprotokollen Vormerkung davon ges

macht werde.

$ . 9 .

Gegenwärtige Verordnung iſt zur allgemeinen Kenntniß

dem Kantonsblatt beizurücken , und beinebens, ſowie das Gefeß

über die Entſchädigung der Ehehaften felbft, vornen in das

den Bezirksgerichten von uns aus zuzuſtellende Protokoll eins

zuheften.

Alſo verordnet, Luzern den 17. Mai 1843.

Der Schultheiß :

Rudolf Rüttimann.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Bernhard Meyer.
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Verordnung

in Betreff der Pfrund h äufer.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

Von der Nothwendigkeit überzeugt , eine nähere Beftims

mung feſtzuſeßen , wie und in welchem Umfange geiſtliche Bes

pfründete die Pfrundgebäulichkeiten zu unterhalten pflichtig

ſeien ;

Haben ,

Mit Rüdficht auf die dießfälligen Verordnungen vom

30. Chriftmonat 1769 und 29. Mai 1809 , fowie auf den

S. 346 des bürgerlichen Gefeßbuches ;

Auf den Bericht und Antrag des Erzielungsrathes :

Verordnet und verordnen demnach :

S. 1 .

Diejenigen Bepfründeten , welche Zehntherren und Nußs

nießer ( Decimatores universales) zugleich ſind , und deren

Pfründen ſich noch nicht konkordatsgemäß bereinigt befinden,

find verpflichtet, an ihren Pfrundgebäuden, als Häuſern, Scheu

nen, Holzbehältern , Speichern u. ſ. f. auf eigene Koſten alle

und jede nothwendigen Ausbeſſerungen , als da ſind: Unterhalt

der Dachung, der Fenſter, Defen , Feuerherde, Brunnenleituns

gen , Gartenheden ober Mauern , Ausbeſſerungen von Böden

und dergleichen , machen zu laffen . Sie ſind ferner pflichtig,

an beſagten Gebäuden, wo es erforderlich wird, noch folgende

weitere Ausbeſſerungen auf ihre Koſten vorzunehmen : als neue

Dachungen , Böden , neues Täfelwert , neue Fenſter, Defen,
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alle Schmiede und Schloſſerarbeiten , alle Mauern, mit Aus:

nahme der Hauptmauer, ſowie neue Feuerherbe und Brunnen

leitungen .

$ . 2 .

Diejenigen Bepfründeten , die nicht Zehntherren ſind, und

deren Pfründe noch nicht bereinigt iſt, fowie diejenigen, welche

durch die Pfrundbereinigung verbunden find , kleinere Aus

beſſerungen an ihren Pfrundgebäuden zu beſtreiten , ohne daß

ihnen hiefür eine beſtimmte Summe ausgefeßt iſt, haben gleich

einem andern Nußnießer die nach Inhalt des § . 346 des bür

gerlichen Gefeßbuches vorgeſchriebenen Ausbeſſerungen auf ihre

Roften zu machen. Sie ſind daher pflichtig : Glaſen zu laſſen,

Alles zu beſorgen , was zur Unterhaltung des Daches erfors

dert wird, als Ziegel und Schindeln ſtoßen , ferner die Böden

und Täfelwände ausfliden , Defen und Feuerherde verbeſſern

zu laſſen , die Brunnenleitungen in gutem Zuſtande zu erhals

ten, und alle übrigen kleinern Ausbeſſerungen an ſämmtlichen

Pfrundgebäuden, an Heden und Zäunen, ſowie Anpflanzung

von Fruchtbäumen u. dgl . zu beſtreiten .

Wo jedoch beſondere Verkommniſſe oder Verträge in Bes

ziehung auf dieſe Unterhaltungspflichten beſtehen , da iſt den

Beſtimmungen derſelben nachzuleben .

S. 3 .

Diejenigen Bepfründeten , welche durch die Pfrundbereinis

gung zur Ausbeſſerung und Unterhaltung ihrer Pfrundgebäude

verpflichtet ſind, und denen hiefür eine beſtimmte Summe in die

Ausgabe der Bereinigung geſeßt iſt, können für die zweđmäßige

Verwendung jener nur für nothwendige Bauten beſtimmten

Summe angehalten werden . Es iſt daher ein ſolcher Bes

pfründete verpflichtet, über die Verwendung gedachter Summe

von ſeinem Pfrundantritte an bis zu ſeinem Abtreten eine

fortlaufende ſpezifizirte Rechnung zu führen . Dieſe Rechnung

Foll dem für den Hausbau Pflichtigen jederzeit zur Einficht
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offen ſtehen , und fals es von dieſem verlangt wird, mit bes

ftimmten Belegen ausgewieſen werden.

Nach dem Abſterben des Bepfründeten, oder im Falle der

ſelbe fonſt die Pfründe verläßt, hat der für den Hauptbau

Pflichtige ſowohl die bemeldte Rechnung als auch die Pfrund:

gebäude zu unterſuchen. Sollte ſich bei dieſem Unterſuche

zeigen, daß nothwendige Ausbeſſerungen an den Pfrundgebäu

den von dem hiezu pflichtigen Pfrundbefißer unterlaſſen , und

der dafür in der Bereinigung ausgefegte Betrag entweder gar

nicht auf die Pfrundgebäude oder dann auf nicht nothwendige

oder bloß zierende Verbeſſerungen wäre verwendet worden , ſo

iſt der unverwendete oder auf die leßtbenannte Weiſe verwen

dete Betrag, inſoweit er die Koſten der nothwendig vorzu

nehmenden Ausbeſſerung nicht überſteigt, dem Hauptbaupflich

tigen zu verabfolgen.

$ . 4.

Der Baueigenthümer, der zum Hauptbau verpflichtet iſt,

ſei es ein einzelner Bürger, eine Gemeinde, Genoſſenſchaft oder

der Staat ſelbſt , iſt berechtigt, ſowohl die in den ss . 1 und

2 , als im $ . 3 verzeichneten baupflichtigen Nußnießer an

ihre Pflichten zu erinnern, die aufällige Vernachläßigung der

ſelben zu rügen, und nach fruchtloſer Mahnung , die denſelben

obliegenden Ausbeſſerungen auf deren Koſten vornehmen zu

laffen.

$ . 5.

Das obrigkeitliche Pfrundinſpekturamt iſt beauftragt, alle

zwei Jahre die ihm unterſtellten Pfrundgebäude unterſuchen

zu laſſen , und die nothwendig ſcheinenden Anordnungen zu

veranſtalten , bei dieſem Anlaſſe die im $ . 3 bezeichneten Rechs

nungen zu unterſuchen und dieſelben im Falle des Richtigfin

dens zu unterzeichnen , ferner die demſelben jährlich verfallenden

Hauszinſe jedes Jahr fleißig einzuziehen, und keine Ausſtände

dießfalls zu geſtatten.
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$. 6 .

Gegenwärtige Verordnung ſoll zu Jedermanns Kenntniß

dem Kantonsblatte beigerückt, den Bepfründeten aber mittels

beſonderer Abdrüde, welche den Pfrundſchriften beizulegen ſind,

zum Verhalt und zur Nachachtung mitgetheilt werden .

Alſo beſchloſſen, Luzern den 26. Augſtmonat 1843.

Der Schultheiß :

Rudolf Rüttimann .

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber:

Bernhard Meyer.
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Uebereinkunft

hinſichtlich der Prüfungen der Bewerber um Zus

laſſung zum geiſtlichen Stande und um geift

lichePfründen, mit dem hochwürdigſtenBifchofe

von Baſel.

In Kraft getreten den 17. Herbſtmonat 1843.

von Gottes Gnaden

Wir Joſeph Anton , Biſchof von Baſel u. ſ. f.

und

Wir Schultheiß und Regierungsrath des Kantons Luzern ;

In Kraft des Abſaßes 4 des $. 3 der Staatsverfaſſung,

zufolge welchem die Regelung der Verhältniffe zwiſchen Kirche

und Staat durch gegenſeitiges Einverſtändniß der weltlichen

und geiſtlichen Oberbehörden geſchehen folle ;

In der Abſicht, das bisher beftandene Gefeß über die

Konkursprüfungen im Sinne und Geiſte der gegenwärtigen

Staatsverfaſſung abzuändern , haben auf Genehmigung des

hohen Großen Rathes hin die in nachſtehenden Abſchnitten

und Artikeln beſtehende Uebereinkunft betreffend. die Prüfung

der Bewerber zum geiftlichen Stande und zu geiftlichen Pfrüns

den abgeſchloſſen und erflären demnach :
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I. A b fchnitt.

Prüfungskommiſſion .

S. 1 .

Es wird eine aus fünf Mitgliedern beſtehende Kommiſ:

fion aufgeſtellt, welche nach Vornahme einer ſorgfältigen Prü

fung zu begutachten hat :

a . ob jeweiligen Bewerbern um Zulaſſung zum geiſtlichen

Stande ein Zeugniß ihrer Fähigkeit hiezu zur Vor

legung bei dem Biſchofe auszuſtellen ſei oder nicht;

b. welchen Geiſtlichen in Folge ihrer Tüchtigkeit die Bez

rechtigung zur Bewerbung um geiſtliche Pfründen im

Ranton zukomme.

$ . 2 .

Die Prüfungskommiſſion befteht:

a. aus drei Mitgliedern , welche der Biſchof aus der ge

ſammten Kantonsgeiſtlichkeit wählt;

b . aus zwei Mitgliedern , welche durch den Regierungs:

rath frei ebenfalls aus der geſammten Kantonsgeift

lichkeit gewählt werden .

Das vom Biſchof zuerſt gewählte Mitglied iſt Präſideut

der Kommiſſion. Der Regierungsrath bezeichnet den Vize:

präſidenten.

Ferner werden zwei Erſaßmänner der Kommiſſion , der

eine durch den Biſchof, der andere durch den Regierungsrath,

bezeichnet.

S. 3 .

Zu den Sigungen der Prüfungskommiſſion fann der

Regierungsrath ein aus ſeiner Mitte gewähltes Mitglied in

der Eigenſchaft als Regierungskommiffarius abordnen.

S. 4.

Die Amtsdauer der ſämmtlichen Mitglieder , ſowie der

Erſaßmänner der Kommiſſion iſt auf vier Jahre feſtgefeßt,
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nach deren Verfluß die Austretenden ſogleich wieder wähls

bar ſind.

$. 5 .

Die Prüfungskommiſſion wählt außer ihrer Mitte auf

die gleiche Amtsdauer einen Aftuar zur Führung des Proto

folle und zur Ausfertigung der Aften.

S. 6 .

Die von der Kommiffion ausgehenden Aften werden von

dem Präſidenten und Namens der Kommiſſion von dem Aftuar

unterſchrieben .

$ . 7.

Die Mitglieder und der Aftuar der Kommiſſion erhalten,

wenn ſie in der Stadt Luzern wohnhaft ſind, für jeden

Sizungstag ein Taggeld von zwei Franken ; dagegen vier

Franken, wenn ſie außer der Hauptſtadt wohnen, und zugleich

ein Stundengeld von fünf Baßen für jede Stunde Entfernung

ihres Wohnortes , ſowohl für die Hinreiſe, als für die Hera

reiſe.

Dieſe Auslagen werden aus der geiſtlichen Kaffe' be

ſtritten .

II . U br.ch nitt.

Prüfung der Bewerber um Zulaſſung zum geiſtlicheu

Stande.

$ . 8 .

Die Prüfung der Bewerber um Zulaſſung zum geiſtlichen

Stande findet jeweilen am Ende des Schuljahres ſtatt und

wird vier Wochen vor ihrer Abhaltung durch das Kantons

blatt ausgefündet.

S. 9.

Zu dieſer Prüfung werden nur diejenigen zugelaſſen,

welche nach ordentlich gemachten philoſophiſchen Studien,

worüber fte fich ausweiſen müffen ,

I. BD. 61
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1. ' ai alle für: die theologiſche Abtheilung des Lyceums: zu

Luzern vorgeſchriebenen und im §. 23 aufgezählten

Lehrfächer ſtudirt haben, und

b . hinſichtlich ihres religiöd, Fittlichen Wandels während

ihrer Studienjahre überhaupt ,, vorzüglich, aber während

der theologiſchen Studienzeit, befriedigende Zeugnifie

aufweiſen können.

$ . 10.

Die Prüflinge haben ſich am Tage vor der Prüfung bei

dem Präſidenten der Kommiſſion perſönlich zu ſtellen und ihm

zu deren Handen, nebſt dem Ausweiſe über ihre philoſophiſchen

Studien , ihren Taufſchein , ſowie die im S. 9 Buchſtaben a

und Þ bezeichneten Zeugniſſe über ihren religlös - ſtttlichen

Wandel und ihre theologiſchen Studien zu überreichen.

Aufällige Anſtände wegen der geforderten Ausweiſe ents

fcheidet der Erziehungsrath,

S; 14.

Die Prüfung ſoll ſich über alle durch den $ . 9. litti a

geforderten Fächer. ausdehnen , und. theils ſehriftlich ,, theils

mündlich ſein .

Ueberdieß hat jeder Prüfling eine geiftliche Anrede und

eine kleine Ratecheſe zu halten .

S. 12 .

Die Kommiſſion vertheilt , die Prüfungsgegenſtände unter

ihre Mitglieder , um vor der Prüfung über die beſtimmten

Fächer eine Anzahl ſchriftlicher Fragen aufzuſeßen und ihr

vorzulegen; woraus ffe: diejenigen wählt , welche von den Bes

werbern ausgearbeitet werden ſollen:

Jeder Prüfling ift von jedem Mitgliede der Kommiffon

mündlich zu befragen.

$ 13 .

Nach beendigter Prüfung und ſorgfältiger Durchficht der

ſohriftlichen Auffäße und aller vorliegenden Zeugntffe ertheilt

die Kommiſſion nach beſtem Wiſſen und Gemeffen die Noten

I

1
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über die einzelnen Fächer und gibt ihr Gutachten über die

Fähigkeit der Geprüften zum geiftlichen Stande ab.

S. 14 .

Die Grade der wiſſenſchaftlichen Fähigkeit der Geprüften

werden folgendermaßen bezeichnet:

a. In die erſte Klaffe kommen diejenigen, welche in allen

Prüfungsgegenſtänden ihre Lüchtig.f.e it cnwiefen

haben ;

b . „ In die zweite Alaffe werden diejenigen gefegt, welche

ifich in den meiften Fächern als fähig aprobt;

cc . Zur dritten Klaſſe gehört jeder, der nur in einigen

Fächern Tauglichkeit gezeigt hxat.

$ . 15 .

Wer bei der Prüfung hinſichtlich der wiſſenſchaftlichen

Fähigkeit unter die dritte Klaſſe herabſinft, wird auf ſo lange

als unfähig zum geiſtlichen Stande erklärt, bis derſelbe durch

eine nochmalige 'Prüfung , die jedoch nicht vor einem Jahre

ftatt finden darf , ſich in eine der drei Klaſſen erſchwingt.

Fält er auch bei der zweiten Prüfung unter die dritte Klaffe,

fo wird demſelben keine weitere Prüfung mehr abgenommen.

Eine gleiche Erklärung der Unfähigkeit zum geiftlichen

Stande ethält derjenige, welchem in Hinſicht auf feinen Wans

del die im S. 9 litt . b. geforderten Zeugniſſe fehlen.

$ . 16.

Sollte Iemand die geiſtlichen Weihen empfangen , ohne

fich der hier vorgeſchriebenen Prüfung unterzogen und ſich

durch dieſelbe die Zulaffung erworben zu haben , ſo bleibt er

in der Regel von der Prüfung der Bewerber um geiftliche

Pfründen und vom Bewerbungsrecht um folche im Kanton

auøgefchloffen.

Bei außerordentlichen Fällen bleibt der Entſcheid héerüber

dem Regierungörathe und dem Biſchofe vorbehalten ; je nach

Umſtänden fann vor diefem Entſcheide sein ſolcher Seiftlicher
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zur Prüfung der Bewerber um Zulaſſung zum geiſtlichen

Stande nachträglich angehalten werden. Beſteht derſelbe dieſe

Prüfung nicht befriedigend, ſo ſoll er nicht zur Prüfung der

Bewerber um geiſtliche Pfründen zugelaſſen werden.

S. 17 .

Die Kommiffton hat jedesmal das Ergebniß der Prüfung

nach ſeinem ganzen Umfang nebft den ſchriftlichen Arbeiten der

Prüflinge mit einem erläuternden, zugleich auch den Maßſtab,

nach welchem die Noten ausgeſtellt worden find, enthaltenden

Berichte und Gutachten dem Erziehungsrathe mitzutheilen.

Der Regierungsrath gibt ſeinerſeits auf den Vorfchlag

des Erziehungsrathes den Entſcheid über das den Geprüften

zu ertheilende Fähigkeitszeugniß und theilt denſelben nebſt dem

Berichte und Gutachten der Prüfungskommiſſion dem Biſchof

mit. (Siehe Beilage A.)

S. 18 .

Das Patrimonium , deſſen der Bewerber zum geiſtlichen

Stande bedarf, ſoll nach dem beigefügten Formular ( ſiehe Beis

lage B.) ausgefertigt und dem Regierungsrathe eingereicht

werden. Derſelbe wird , wofern er ſeinerſeits die Zulaſſung

nach § . 17. ausgeſprochen hat, nach Erwahrung der Glaub

würdigkeit des ihm übermittelten Aftes demſelben ſeine Geneh

migung beifügen.

III . U brch nitt.

Prüfung der Bewerber um geiſtliche Pfründen.

$ . 19 .

Die ordentlichen Prüfungen der Bewerber um geiſtliche

Bfründen werden jeweilen im Früh- und Spätjahre vorges

nommen und ebenfalls vier Wochen vor ihrer Achaltung durch

das Rantonsblatt angezeigt.

In dringenden Fällen kann der Regierungsrath auch

außerordentliche Prüfungen geſtatten.

1
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S. 20.

Zu dieſen Prüfungen haben nur diejenigen Geiſtlichen

Zutritt, welche

a . nicht durch den S. 16 dieſer Uebereinkunft davon aus

geſchloſſen werden ;

b. ein und ein halbes Jahr bei einem Pfarrer als Vifar

gedient oder , ſobald ein Seminar beſteht, ein Jahr

in demſelben ſich befunden und ein Jahr lang Vifar

geweſen , und

c. über ihren religiös - ſittlichen Wandel während aller

Jahre ihres Prieſterſtandes, fowie über ihren bewieſes

nen Amtseifer bei den geiſtlichen Verrichtungen wähs

rend der in der Seelſorge zugebrachten Zeit rühmliche

Zeugniſſe aufzuweiſen haben .

S. 21 .

Um dieſe Zeugniſſe ſucht der Geiſtliche für die Zeit , in

welcher er nicht in der Seelſorge angeſtellt iſt, bei ſeinem uns

mittelbaren firchlichen Vorſteher, der Vifar bei dem Pfarrer,

der Bepfründete bei dem Kapitel8-Dekan, oder wo ein ſolcher

fehlt, ebenfalls bei ſeinem unmittelbaren kirchlichen Obern nach.

$. 22.

Am Tage vor der Prüfung haben die Prüflinge eben

fals zu Handen der Kommiſſion die nothwendigen Zeugniſſe

Perſönlich dem Präſidenten zu überreichen , ihm die Jahre i

ihres Prieſterſtandes und der in der Seelſorge zugebrachten

Zeit anzuzeigen und überhaupt alle jene Auskunft zu geben,

welche für die Kommiſſion in ihrer amtlichen Stellung noth

wendig iſt.

Der Abgang der nothwendigen Zeugniſſe und Auskunft

ſchließt von der Prüfung aus.

$. 23 .

Die Prüfung, ebenfalls theils ſchriftlich, theils mündlich,

ſoll fich auf alle im $ . 9 angegebenen Fächer in drei unmits
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telbar aufeinander folgenden Halbjahren erſtreden ſo zwar : im

erſten Halbjahr auf die Encyklopädie, Dogmatik und Moral ;

im zweiten auf die Hermeneutif und Eregeſe mit den nöthis

gen Hilfswiſſenſchaften und die Kirchengeſchichte; im dritten

auf die Paſtoral, Pädagogik und das Kirchenrecht.

Uebrigens iſt die Weiſe der Prüfung, ſowie die Klaſſis

fizirung , erſtere durch den $. 9 und legtere durch den S. 14

vorgeſchrieben.

$ . 24 .

Diejenigen, welche nach Beſtehung aller drei Prüfungen

in die erſte Klafſe fommen , erhalten das Bewerbungsrecht

auf alle Pfarreien für acht Jahre ; diejenigen dagegen, welche

in die zweite Klafie kommen , für fünf Jahre. Zugleich

erhalten dieſe beiden Klaſſen das Bewerbungsrecht auf Rap

laneien auf Lebenslang . Diejenigen dagegen, welche in die

dritte Klaſſe kommen , erhalten das Bewerbungsrecht auf

Raplaneien auf fünf Jahre.

Diejenigen, welche nach Ablauf ihrer Bewerbungszeit bei

einer zweiten Geſammtprüfung in den beiden erften Klaf

Fen verbleiben , erhalten auf Lebenslang das Bewerbungsrecht

auf alle Pfründen; diejenigen dagegen, welche in die dritte

Klaffe fallen , oder darin verbleiben, erhalten dasſelbe Recht

auf Raplaneien. Diejenigen aber, welche bei der erſten Ges

ſammtprüfung in die dritte Klaſſe gekommen, dagegen bei

einer zweiten Geſammtprüfung fich in die zweite Klaſſe

emporſchwingen, rüden in die Stellung derjenigen auf, welche

in der erſten Geſaınmtprüfung die i w eite Klaſſe erreicht

haben, das heißt, fie erlangen das Bewerbungsrecht auf Pfarx

reien für fünf Jahre und auf Raplaneien auf Lebenslang.

Diejenigen , welche das lebenslängliche Bewerbungsrecht

nur auf Raplaneien erhalten haben, können fich ſpäter wieder

zu freiwilligen Prüfungen melden und ſind dann, wenn fie in

eine höhere Klaſſe gelangen , ebenfalls denen gleichzufeßen,

welche nach der erſten Geſammtprüfung in die 3 we ite Klaſſe

gekommen ſind.
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.

Derjenige Bepfründete, welcher noch nicht auf Lebenszeit

ein Bewerbungsrecht erhalten hat und fich nach Ablauf feiner

Bewerbungszeit wieder um andere geiſtliche Pfründen bewerben

will , ift einer neuen Prüfung überhoben, wenn er während

gehn Jahren eine gleichartige oder höhere Pfründe: mit Zufrie:

denheit bekleidet hat.

$ . 25

Wer unter die dritte Klaſſe herabſinkend war bein Be

werbungsrecht auf geiſtliche Pfründen erhält , mag zur Ers

langung eines beſſern Ergebniffes ſich wiederholt der Prüfung

unterziehen .

$ . 26.

Bon dem Ergebniſſe der drei halbjährigen Prüfungen iſt

dem Regierungsrathe und dem Bifchofe, und von deren Ent=

fcheide auch den Geprüften Mittheilung zu machen . (Siehe

Beilage C.)

$. 27.

Die Geiſtlichen, welche zum erſten Male nach dem bis

her gültigen Gefeßen die Prüfung wohl aus einigen , jedoch

nicht aus allen Fächern beftanden haben, ſollen auch aus den

nod übrigen nach dem gleichen Geſepe geprüft werden . Das

Bewerbungsrecht aber iſt ihnen nach der vorliegenden Ueber

einkunft zus oder abzuſprechen:

S. 28 ..

Die Profefforen der Theologie find ganz frei von der

Bewerbungsprüfun
g ; die andern geiſtlichen Profeſſoren am

Gymnaſtum unb Lyceum , der Direktor der Kantonsſchule und

jener der Schullehrerbildungsan
ſtalt hingegen erlangen das

Bewerbungsrecht auf alle erledigten firchlichen Pfründen , wenn

fie bei einem ächt prieſterlichen Wandel die Pflichten ihres

Lehramtes zehn Jahre lange unflagbar erfülten, den Beichts

ſtuhl haben und auch als Beichtväter und Verkünder des gött

lichen Wortes, ſoviel mit ihren Amtsarbeiten vereinbarlich iſt,

Aushilfe ſeifteten ', wofür fte fich durch Zeugniſſe auszuweiſen

haben .
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S. 29 .

Alle Geiſtlichen ſind verpflichtet, fich in ihren Berufs

wiſſenſchaften ununterbrochen fortzubilden und überhaupt alle

ihnen obliegenden Pflichten treu zu erfüllen und einen untades

lichen , erbaulichen Wandel in allen Beziehungen zu führen.

Sie ſollen namentlich die Vorſchriften, welche der Biſchof zur

allgemeinen Einführung und Bethätigung der Paſtoralfons

ferenzen ergehen zu laſſen für angemeſſen erachten wird, genau

befolgen .

Jeden , gegen deſſen prieſterlichen Wandel irgend eine

gegründete Klage von geiſtlicher oder weltlicher Seite eingeht,

wird der Biſchof in dem Bewerbungsrechte einſtellen und übers

hin auf andere angemeſſene Weiſe einſchreiten . Auch fann er

denſelben zu neuer Beſtehung der Prüfungen anweiſen , ſelbſt

wenn er früher auf Lebenszeit das Bewerbungsrecht erhalten

hätte.

IV. U6fch nitt.

Erledigung von Pfründen.

S. 30.

Rommt eine geiſtliche Pfründe in Erledigung , ſo wird

der Regierungsrath ( außerordentliche, als ſolche durch das

biſchöfliche Ordinariat felbft auch anerkannte , Fälle ausge:

nommen ) ungeſäumt die Bewerbung um dieſelbe für den Zeits

raum von höchſtens fechs Wochen eröffnen , und dieſelbe durch

das Kantonsblatt auskünden laſſen .

Gleichzeitig wird er durch das biſchöfliche Kommiſſariat

vom betreffenden Dekanate einen Bericht über die kirchliche

Lage der Gemeinde und deren paſtorelle Bedürfniſſe, und ebenſo

durch den betreffenden Amtsſtatthalter einen Bericht über den

Zuſtand der Gemeinde einverlangen. Die beiden Berichte ſind

vor der Wiederbeſeßung der Pfründe einzureichen.

S. 31 .

Die Bewerber um eine ausgeſchriebene Pfründe haben

ſich inner der feſtgeſeßten Zeit bei der Staatskanzlei über die
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ihnen zuſtehende Bewerbungsfähigkeit auszuweiſen , den zu

Handen der Regierung auszuſtellenden Gelöbnißaft zu unters

ſchreiben, und ſich auf das Bewerberverzeichniß feßen zu laſs

ſen, zu deſſen Anfertigung fie die nöthige Auskunft (nach Bei

lage D) geben ſollen .

Die Staatskanzlei legt unverweilt nach Abfluß der Bes

werbungsfriſt das Bewerberverzeichniß dem Regierungsrathe

vor, der dasſelbe, wenn er nicht ſelber Wähler iſt, ſammt den

eingelangten Berichten des Dekanats und Statthalteramtes, an

den betreffenden Wähler gelangen läßt, worauf dieſer die Ers

nennung alſobald vorzunehmen und dem Regierungsrathe von

der erfolgten Wahl Kenntniß zu geben hat.

V. U brch nitt,

Sc I u ß beſt immung.

S. 32 .

Durch gegenwärtige Uebereinkunft ſind aufgehoben und

treten außer Kraft: 1 ) der Regierungsbeſchluß vom 15. Heu

monat 1803 und 29. Heumonat 1805 über das von den auf

Bfründen beförderten Geiſtlichen zu leiftende Gelöbniß; 2) das

Geſeß über die Konkursprüfungen der Aſpiranten zum geiſtli

chen Stande und zu geiſtlichen Pfründen vom 20. Winter:

monat 1834 ; 3) der Vollziehungsbeſchluß vom 1. April 1835

über das Gefeß wegen der geiſtlichen Konkursprüfungen.

Zur urkundlichen Befräftigung deſſen , haben wir vors

ſtehende beidſeitige Theile gegenwärtige Uebereinkunft doppelt

ausfertigen laſſen , eigenhändig unterzeichnet, beſiegelt und auss

gewechſelt.

Luzern , den 19. Auguftmonat 1843.

Für den Schultheißen ,

Der Statthalter:

Sig . C. Siegwart -Müller.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber:

Bernhard Meyer.

I. Bd . 62
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Zu urkundlicher Bekräftigung all deſien haben wir

firchlicherſeits Unſere eigenhändige Namensunterſchrift und das

Pontififal- Inſiegel angebracht.

Solothurn, den 2. Herbſtmonat 1843.

Sig . Joſeph Anton Salzmann,

Bifchof von Baſel.

Wir Präſident und Großer Rath

des Rantons Luzern ,

Nach Kenntnißnahme und Prüfung eines vom Regie

rungsrathe uns vorgelegten Ronkordat$ mit dem Hochwürdig

ften Biſchof von Baſel über Prüfungen der Geiſtlichen und

der Randidaten des geiſtlichen Standes ,

H a ben ,

Mit Rüfſicht auf den 8. 2, Abſaß 4 der Staatsverfaffung;

Nach Einſicht einer Zuſchrift des Hochwürdigſten Biſchofs

vom 2. April 1843 , womit derſelbe feine Zuſtimmung zum

vorliegenden Konfordate ausſpricht;

Beſchloſſen und beſchließen :

1 ) Dem uns vom Regierungsrathe vorgelegten Konkors

date über Prüfungen der Geiſtlichen und der Bewerber zum

geiſtlichen Stande ſei unſere Genehmigung ertheilt.

2) Dasſelbe fou in Vollziehung des § . 35 der Staatss

verfaſſung dem Veto des Volkes , jedoch nur inſoweit unters

legt werden, als es Verfügungen enthaltet, deren Erlaß in der

Befugniß der Staatsbehörden liegt.

3) Gegenwärtiger Genehmigungsbeſchluß iſt in Urſchrift

dem Konfordate nachzutragen und abſchriftlich dem Regierungs

rathe zur Mittheilung an den Sochwürdigſten Biſchof, behufe
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Einholung der urſchriftlichen Ratifikation desſelben , ſowie zur

weitern Vollziehung mitzutheilen.

So beſchloſſen in unſerer Sigung,

Luzern, den 14. Brachmonat 1843.

Der Präſident:

For. Schmid.

Namens des Großen Rathes ;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

Bernhard Meyer.

Alois H autt.
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Deilage A.

Nr .

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern .

Nachdem wir von dem Grgebniß der mit den Bewerbern zum geiſtlichen

Stande unterm gefeßlich vorgenommenen Prüfung in allen

vorgeſchriebenen Fächern , ſo wie ferner von der Note über die Sitten der:

ſelben Einficht genommen, und die daherige Klaffifikation, wobei der Nach

benannte in die ..te Klaſſe geſtellt worden iſt, Renntniß genommen haben ;

In Anwendung des S. 17 des zwiſchen uns und dem Biſchof von

Baſel abgeſchloſſenen Konkordats über die Konkursprüfungen der Bewerber

zum geiſtlichen Stande und zu geiſtlichen Pfründen ;

Ertheilen an mit

Dem

ſowohl hinfichtlich ſeiner wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Fähigkeit als ſei:

nes fittlichen Lebensivandels bad gefelich vorgeſdhriebene Fähigkeitszeugniß,

wodurch er unter Beobachtung der bei litt . b und c des S. 20 angeführten

Bedingnifie den Zutritt zur Kompetenzprüfung für geiſtliche Pfründen des

Kantong Luzern erlangt.

Luzern, den ...ten 18 ....

Der Schultheiß :

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staaterdreiber :
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Beilage B.

Patrimonium - Formular.

Wir Präfident und Mitglieder des Gemeinderaths Amts

bevollmächtigt durch die Gemeinde N. N.

Urkunden hiemit :

daß die unterm ... ten .. .. verſammelte Gemeinde ben Beren .

ehelichen Sohn des hiefigen Bürgers und der Frau

das zu ſeinem Eintritte in den geiſtlichen Stand nach Vorſchrift der hell.

Tribentiſchen Kirchenverſammlung und ber bisher üblichen Bisthumsfaßungen

benöthigte Patrimonium ertheilt, und demgemäß die feierliche Verpflichtung

übernommen habe, den Herrn falle er nach erlangter erfter

großer Weihe , bie bas Subdiaconat heißt, aus Leibesgebrechlichkeit oder

andern Urſachen ſeinem geiftlichen Stande nicht mehr ſollte vorſtehen , und

in Folge deflen , oder ſonſt, ſei es vor oder nach Bekleidung einer Pfründe,

ſeinen nöthigen Lebensunterhalt nicht mehr ſollte erwerben können, aus dem

hieftgen Gemeingute, den Einfünften und Gefällen mit Speiſe, Trank, Klei- ,

bung und Anberm ftanbesgemäß zu verſehen.

ben ... ten 18 ....

Der Präſident :

(L. S. ) N. N.

Namens des Rathed ;

Der ........ rathsſchreiber :

N. N.

Die Rechtheit der vorſtehenden amtlichen Unterſchriften und bes Siegels

beurfunbet mit Unterſchrift und Sigill.

den ... ten 18 ....

Der Amtstatthalter :

( L. S.) N. N.
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Beilage C.

Wir Sdultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ;

Wir Joſeph Anton , Biſchof von Baſel ,

Xuf den Bericht der geiſtl. Prüfungskommiſſion

des Stantons Luzern ;

Grklåren hiemit ,

baß der Hochw . Herr

in die geſeblichen Prüfungen über die geſammte Theologie

jur Erlangung der Kompetenzfähigkeit auf geiftliche Bfründen beſtandert

und fich barin die ...... Rlaffe und Kompetenzfähigkeit für

auf ..... Fahr erworben habe.

Luzern, den ... ter 18 ....

Der Sdulthet :

Namens des Regierungsrathes ,

Der Staatsſchreiber:

Solothurn, ben ... ten 18 ....

Der Bifchof von Bafel.
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Gefet

über die

Bildung der stavallerie-Kompagnie und über die

Aufnahme von Freiwilligen in diefelbe.

In Kraft getreten den 19. Mai . 1844.

Wir Bräfident und Großer Nath

des Kantons Luzern ,

Mit Hinſicht auf das revidirte allgemeine Militärreglement

für die ſchweizeriſche Eidgenoffenſchaft, gemäß welchem dem

Kanton Luzern nun die Stellung einer ganzen Ravalleries

kompagnie obliegt;

In theilweiſer Abänderung der bisher über die Bildung

des Reiterkorps und über die Stellung der Stavalleriepferde

beſtandenen gefeßlichen Vorſchriften ;

In der Abſicht, die diesfälligen Laſten der Gemeinden fo

viel möglich zu erleichtern und dennoch den eidgenöſſiſchen

Verpflichtungen Genüge leiſten zu fönnen ;

Nach Anhörung der Botſchaft des Regierungsrathes vom

16. Hornung abhin,

Beſchließen :

S. 1 .

Die Ravalleriekompagnie ſoll die Offiziere nicht mits

gerechnet - aus achtzig Mann beſtehen , und wenn möglich

aus Freiwilligen gebildet werden .
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Reicht die Zahl der Freiwilligen für den angegebenen

Stand der Kompagnie nicht aus, ſo ſoll die noch nöthige An

zahl Pferde durch den Regierungsrath auf den Vorſchlag der

Militärkommiſſion auf die Militärquartiere und deren Gemein

den nach Verhältniß des Vermögens und der Anzahl der

Pferde ſoviel möglich gleichmäßig vertheilt und die Reiter dazu

durch die Milizinſpektur ausgezogen werden .

Die durch die Regierungsſchlußnahme vom 24. Herbſt

monat 1841 für den Zeitraum von 1841 bis 1853 feftgefeßte

Vertheilung der Kavalleriepferde auf die Gemeinden des Kans

tons bleibt jedoch für den beſagten Zeitraum in Kraft und die

Erleichterung der Laft der Gemeinden fol vor der Hand nur

nach Maßgabe einerſeits des jeweiligen Abgangs von für die

Gemeinden geſtellten Kavalleriſten und anderſeits des Zuwachſes

von Freiwilligen mit Rückſicht auf die oben feſtgeſeßte Stärke

des torps eintreten .

$ . 2 .

Die als Freiwillige in die Kompagnie Eintretenden

müſſen auf eigene Koſten die Stellung eines tauglichen Ka

valleriepferdes für die Zeit ihrer Dienſtpflicht im Auszug über

nehmen.

Die Verpflichtung der Gemeinden , welche Kavalleries

pferde zu ſtellen haben, beſteht darin, ein oder, nach Maßgabe

der Verlegung , mehrere zu dieſem Behuf tauglich erfundene

Pferde ſtets in Bereitſchaft zu halten. Es iſt ſodann den Ge

meinden überlaſſen , nach den ihnen zu Gebote ftehenden Mits

teln dieſe Pferdeſtellungsverpflichtung entweder auf Partikularen

zu verlegen , oder derſelben nach Umſtänden auf gemeinſame

Roften Genüge zu thun .

S. 3 .

Gs fann fein Knecht als Ravalleriſt angenommen wers

den, ſondern die für die Kompagnie Anzunehmenden müſſen

ſoviel möglich bemittelte junge Leute ſein , die entweder ſelbft,

oder deren Eltern Eigenthümer des zu haltenden Pferdes ſind.

1. BD . 63
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Sie ſollen das zwanzigſte Altersjahr erreicht haben und wes

nigſtens fünf Fuß vier Zoll Schweizermaß halten.

S. 4.

1

Die Dienſtzeit eines freiwilligen Reiters iſt auf

fechs Jahre feſtgelegt. Alle Jahre treten diejenigen derſelben,

welche ihre rechsjährige Dienſtzeit erfüllt haben, in die Lands

wehr über, und eine gleiche Anzahl Freiwilliger iſt wieder in

das Korps aufzunehmen .

Sollte aber bei einem ſtattfindenden Aufgebot der Fall

eintreten , daß die Kompagnie nicht in der reglementariſch vor:

geſchriebenen Anzahl ins Feld geſtellt werden könnte, ſo iſt die

Militärfommiffion ermächtigt, für den gegebenen Fall zu Boll:

zähligmachung der Kompagnie die Jüngſten der in die Lands

wehr übergetretenen Freiwilligen in Dienſt zu berufen.

Die Dienſtpflicht im Auszug derjenigen Reiter hin

gegen , die für Gemeinden , welche Kavalleriepferde zu

ſtellen haben , ausgezogen worden ſind oder ausges

zogen werden , dauert wie bisher zwölf Jahre.

$ . 5.

Die als Freiwillige unter die Kavallerie Aufgenommenen

können feinen Anſpruch auf die im Militärgefeße vom 27 .

Wintermonat 1828 enthaltenen Ausnahmefälle vom Militats

dienſte machen, es ſei denn im Falle von förperlicher Gebrech):

lichkeit.

$ . 6 .

Die neu angenommenen Reiter haben in einer durch den

Milizinſpektor anzuberaumenden Friſt die zu ſtellenden Pferde

einem Abgeordneten der Militärfommiffion und den ernannten

Sachkundigen vorzuführen, welche nach vorgenommenem Unters

fuche über die Annahme des Pferdes entſcheiden.

Die zum Dienft der Ravallerie zu ſtellenden Pferde ſollen

die durch das Reglement für die eidgenöffiſche Kriegsverwals

tung vorgeſchriebenen Eigenſchaften beſigen .
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Nach ſtattgefundener Annahme iſt eine umſtändliche Bes

( chreibung der Pferde aufzunehmen, die nachher in die Regiſter

der Militärkommiſſion übergetragen werden ſoll.

Freiwillige, die auf die beſtimmte Zeit fein eigenthüme

liches taugliches Ravalleriepferd vorzuführen vermögen , ſind

ſofort auf der Kontrolle der Kompagnie zu ſtreichen , und in

die Infanterie des Auszugs einzutheilen.

$. 7.

Wird ein zum Dienſt der Kavallerie bezeichnetes Pferd

durch fich ergebende Umſtände in Zuſtand der Untauglichkeit

Verſeßt , fo foll ſogleich durch die Betreffenden ein anderes

taugliches der Militärfommiffion oder der zu dieſem Ende aufs

geftellten Behörde vorgeſtellt werden .

S. 8 .

Pferde, welche einmal als tauglich angenommen worden

ſind , dürfen den Fall der erwieſenen Untauglichkeit

vorbehalten nur mit beſonderer Bewilligung des Milizins

ſpektors verkauft werden ; in welchem Falle der Kavallerift oder

die Pflichtigen ein andere taugliches Pferd als Erſaß zu

ftellen haben.

$ . 9 .

Pferde, welche für andere , die nicht in Folge erwieſener

Untauglichkeit oder erhaltener Bewilligung verkauft worden

find , geſtellt werden , ſollen auf Koſten des Pflichtigen durch

den betreffenden Kavalleriſten zugeritten werden.

$ . 10 .

Würde bei einem ftatthabenden Truppenaufgebote ein

Freiwilliger oder eine Gemeinde nicht das in die Pferdeſigna

limentsregiſter eingetragene Pferd in gehörigem Stande liefern ,

To fol ſogleich auf Koſten des Freiwilligen oder der Gemeinde

ein anderes' taugliches Pferd angeſchafft und überhin der oder

die Pflichtigen mit einer Buße von 40 Franken belegt werden .
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S. 11 .

Die ſowohl von den Freiwilligen als von den Gemeinden

zu ſtellenden Kavaleriepferde find bei den Ergänzungsmuſt
es

rungen durch den Chef des Korps mit Zuzug von Sachkun

digen genau zu unterſuchen , und es iſt eine genaue Beſchrei

bung der Pferde aufzunehmen und, mit einem Berichte begleitet,

an die Militärkommiſſi
on einzuſenden.

S. 12 .

Bei allen Anſtänden , die fich in Bezug auf ſolche Ras

valleriepferde, welche nach $ . 1 dieſes Gefeßes von Gemein

den geſtellt werden müſſen , erheben ſollten , hat der Staat

oder in deffen Namen die Militärbehörde lediglich den betref=

fenden pflichtigen Gemeinden oder deren Behörden, nicht aber

den von dieſen angeſtellten Pferdelieferanten Rede und Ants

wort zu geben.

S. 13.

Durch gegenwärtiges Gefeß ſind der . 67, Ziffer 1 , fos

wie die ss . 140 bis und mit 146 des Militärgeſeßes vom

27. Wintermonat 1828 und das Geſeß über Aufnahme von

Freiwilligen zur Ravallerie und Artillerie vom 3. März 1841

aufgehoben.

$ . 14 .

Gegenwärtiges Geſeß iſt in Urſchrift ins Staatsarchiv

niederzulegen und dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

zuzuſtellen.

So beſchloſſen , Luzern, den 6. März 1844.

Der Präſident :

Joſ. Schmid.

Namens des Großen Rathes ,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben :

Alois Hautt.

Ignaz Pillier.
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Gefes

über

die Geſundheitspolize i.

In Kraft getreten den 22. Brachmonat 1845.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern ,

In Vollziehung des S. 86 der Staatsverfaſſung ;

Auf den Antrag des Regierungsrathes und das Gutachs

ten einer von uns niedergeſegten Kommiſſion ;

Beſchließen :

I. Abſchnitt.

Wirkſamkeit der Geſundheitspolizeibehörden und

Beamteten .

S. 1 .

Die im Organiſationsgeſeße aufgeſtellten Geſundheits .

polizeibehörden und Geſundheitspolizeibeamteten , als da ſind :

das Sanitätskollegium , die Sanitätskommiſſion, die Prüfungs

kommiſſionen , die Amtsärzte , Amtswundärzte und die Amtss

thierärzte beſorgen , unter der Oberaufſicht des Regierungss

rathes , die Handhabung des Geſundheitspolizeigeſeßes, ſowie

die Beförderung der öffentlichen Geſundheitspflege.



466

$ . 2 .

Sanitäts- Das Sanitätskollegium beaufſichtigt, unter Oberaufſicht

Collegium.

des Regierungsrathe, alle andern Geſundheitspolizeibehörden

und Geſundheitspolizeibeamteten , das polizeiliche und gericht

liche Verfahren in Geſundheitspolizeifachen und alle dem

ärztlichen Berufe fich widmenden oder angehörigen Perſonen.

$ . 3 .

Das Sanitätskoltegium entwirft jut Handen des Regies

rungsrathes aügemeine Verfügungen gegen Entſtehung und

Verbreitung epidemiſcher , epizootiſcher oder anderer anſteden

der Krankheiten , Verordnungen über das " Impfweſen , Anords

nungen über Rettungsanſtalten hinſichtlich von Erhängten,

Ertrunkenen , Scheintodten , über Einrichtung von Spitälern,

Krankenhäuſern , Ýrrenanſtalten , Kirchhöfen , Tobtenhäuſern,

über das Begraben von Leichen , über Einrichtung von Meßs

gen und Waſenpläßen u . 1. w.

S. 4 .

Das Sanitätskollegium erläßt inner den Schranken der

Gefeße Inſtruktionen für Amtsärzte , Amtswnndärzte und

Thierärzte über die Art und Weiſe der Ausübung ihrer amt:

lichen Pflichten.

Es beſtimmt die Zahl der Hebammenkreiſe , beaufſichtigt

die Hebammenſchule und die jährlichen Hebammenprüfungen,

feßt inner den Schranken des Sportelngeſebes (S. 10) die

Wartgelder für die Hebammen auf jeweilen vier Jahre, ſowie

die Preiſe für diejenigen Hebammen feft, welche bei den

Wiederholungsprüfungen ſich beſonders ausgezeichnet haben.

$ . 5 .

Das Sanitätskollegium ſpricht, auf den Untrag der Prüs

fungskommiſſion , je nach den Ergebniſſen der ſtattgehabten

Prüfung über die Bewerber um Aufnahme in den ärztlichen

Stand , die Patentirung aus oder verweigert ſie.

Ihm ſteht das Recht zu , patentirte Glieder des ärztlichen

Standes in der Ausübung ihres Berufes fille ju ftellen, oder
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ihnen das Patent zurückzuziehen , falls dieſelben durch Pflicht

vergeſſenheit, wiederholte Vernachläſſigung ihrer übernommenen

Geſchäfte, durch Trunkenheit oder durch erwieſene phyſiſche

oder moraliſche Untauglichkeit zur Ergreifung dieſer Maßnah

men gegründete Veranlaſſung geben.

Gegen die Einſtellung oder Zurüdziehung des Patents

kann inner der gefeßlichen Friſt von 20 Tagen ( s . 52 des.

Organiſationsgeſeges) an den Regierungsrath rekurrirt werden .

S. 6 .

Gegen alle Anſprüche der Sanitätskommiſſi
on über Zeug

niffe, Befundſcheine (visa et reperta), Rechnungsforde
rungen

und Verfügungen von Geſundheitspoliz
eibeamteten und ärztli

chen Perſonen , ſowie überhaupt gegen alle Erkanntniſſe der

Sanitätskommiſſ
ion fann an das Sanitätskollegiu

m refurrirt

werden .

$. 7.

Das Sanitätskollegium reicht dem Regierungsrath eine Sanitäts»
kommiſſion .

Geſchäftsordnung für fich und für die Sanitätskommiſſion zur

Genehmigung ein.

$ . 8 .

Die Sanitätskommiſſion beforgt die taufenden Geſchäfte,

über deren Führung fie dem Kollegium in jeder ordentlichen

Sißung Bericht erſtattet.

$. 9 .

Die Sanitätskommiſſion reicht dem Sanitätskollegium ihre

Vorſchläge und Gutachten ein , vollzieht defſen Beſchlüſſe und

wacht über die Vollziehung derſelben . In Fällen von Dring

lichkeit iſt fte befugt , von fich aus Verfügungen zu treffen ,

welche fonft in den Geſchäftskreis des Kollegiums gehören.

Sie hat jedoch von ſolchen Verfügungen unverzüglich dem

Sanitätskollegium Kenntniß zu geben .

S. 10.

Weitere Befugniſſe der Sanitätskommiſfion find :

a . Sie beſorgt die Aufſicht und Leitung des Geſundheits

polizeiweſeurs , unterhält den Briefwechſel mit der Res

J
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gierung und den übrigen Behörden , mit den Beamtes

ten , ärztlichen Perſonen und mit den auswärtigen

Geſundheitspolizeibehörden.

b. Sie unterſucht die einlangendeu Befundſcheine (visa et

reperta), ertheilt denſelben ihre Genehmigung , oder

begleitet ſie nöthigenfalls mit einem gutächtlichen Bes

richte, und ſendet ſie der betreffenden Behörde zurück.

Ebenſo ſtellt ſie ſelbſt, auf Verlangen , Gutachten

aus an gerichtliche Behörden, welche leßtern aber ftets

beſtimmte Fragen zur Beantwortung und nöthigenfalls

auch die dahin bezüglichen Aften vorzulegen haben.

c . Sie ſorgt für die Aufnahme von tauglichen Perſonen

in die Hebammenſchule und verweigert fie denjenigen,

deren geiſtiger, ſittlicher oder förperlicher Zuſtand den

Anforderungen an eine gute Hebamme nicht entſpricht.

d . Sie ertheilt denjenigen, welche fich als Arzt, Thierarzt,

Apotheker oder Hebamme zur Prüfung melden , nach

Vorunterſuchung der Zeugniſſe, den Zutritt (Access)

zur Prüfung, oder verweigert denſelben. Im legtern

Falle ſteht dem Abgewiefenen der Rekurs an das Kols

legium offen , und von da an den Regierungsrath.

e. Sie führt die Oberaufſicht über das Impfweſen , läßt

fich von den betreffenden Impfärzten die Impftabellen

einſchicken , und berichtet alljährlich in der Frühlingss

fißung hierüber an das Kollegium .

f. Sie ſtellt die Zeugniſſe über die Unfähigkeit zum Mi

litärdienſt nach den beſtehenden Beſtimmungen aus.

Sie kann dieſe Unterſuchung einer Kommiſſion aus

ihrer Mitte übertragen.

g. Sie ſchlägt der Militärkommiſſion die für den Mili

tärdienft geeigneten Feldwundärzte , Feldapotheker und

Militärpferdärzte vor.

h. Ueber ſtreitige Forderungen von Aerzten oder Apothes

fern , welche auf Verlangen beider Theile an ſie ge

langen , entſcheidet ſie nach gehörigem Unterſuch der
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Umſtände und Berücfichtiging aller Verhältniffe ; ges

langen folche ftreitige Forderungen an die Gerichte,

ſo ſtellt die Sanitätskommiſſion ihr Gutachten an

diefelben aus .

i . Sie unterſucht die Jahresrechnung ihres Rechnungs

führers und übetgiebt dieſelbe nach Richtigfinden der

Bolizeikommiffion zu Handen des Regierungsrathes.

$. 11 .

Das Sanitätskollegium wählt in oder außer feiner Mitte Prüfungs

eine Prüfungofommiffion von fteben bis neun Mitgliedern und kommiſſion.

beftellt aus derſelben die einzelnen Abtheilungen für Prüfung

von Aerzten , Wundärzten , Hebärzten, Thierärzten , Apotheferri

und Hebammen.

$ . 12.

Der Schreiber des Sanitätsfollegiums führt ſowohl bei Schreiber.

Bieſem , als auch bei der Sanitätskommiſſion , der Prüfungs

kommiſſion und den Abtheilungen derſelben das Protokoll,

beſorgt überhaupt das Kanzleiweſen der Geſundheitspolizei

Behörden und das Rechnungsweſen derſelben.

Die Kaffe des Sanitätskollegiums erhält ihre Zuſchüffe

aus der Staatsfaſſe, ſofern die Prüfungs- und Patent

gebühren und die Unterſuchungsgebühren der vom Militär

dienſte zu Entlaſſenden nicht hinreichen , ihre geſeblichen Aus

lagen zu deđen .

Der Schreiber bezieht nebſt den durch das Sportelngeſe

ihm zugewieſenen Gebühren eine jährliche Beſoldung von

zweihundert Franfen.

S. 13 .

Die Amtsärzte , Amtewunbärzte und ihre Gehütfen find Amtsärzte und
Amtswundärzte.

die eigentlichen Vollziehungsbeamtem des Sanitätskollegiums

und der Sanitätskommiſſion . Sie haben demnach alle von

denfelben ertheiltert Aufträge und Anordnungen genau zu er:

füllen , über das Sanitätswefent m ihrein Amtes zu wachen,

den öffentlichen Geſundheitszuſtand möglichſt zu fördern und

I. Bd. 64
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vor Schaden zu bewahren . Sie ſtehen zunächſt in unmittels

barer Verbindung mit der Sanitätskommiffion .

$ . 14.

Unter ihrer beſondern amtlichen Aufficht find alle in ihrem

Amte wohnenden ärztlichen Perſonen , ſowie alle diejenigen

Perſonen , deren Amt oder Beruf von der Geſundheitspolizei

abhängig iſt.

Sie werden daher beſonders dafür ſorgen , daß Niemand

ohne Patent einen Theil der Arzneikunde ausübe , und jeder

die mit feiner Stelle verbundenen Berpflichtungen genau

erfülle. Die Dawiderhandelnden werden ſie der Sanitäte.

kommiſfion zur weitern Verfügung verzeigen.

S. 15 .

Bei Wahrnehmung irgend einer Spur von epidemiſchen

oder anſtedenden Krankheiten unter den Menſchen ſollen die

Amtsärzte , nach ſtattgehabtem Unterſuch an Ort und Stelle,

die nöthigen Vorkehrungen zu ihrer Heilung und gegen ihre

Verbreitung anordnen , oder lekteres durch den betreffenden

Vollziehungsbeamten anordnen laſſen , und der Sanitätskom

miſſion ungeſäumten Bericht darüber erſtatten,

S. 16 .

Was die gerichtlichen Gegenſtände betrifft, fo find folgende

Vorſchriften zu beobachten :

a . Alle gefeßlich vorgeſchriebenen Beſichtigungen , gericht:

lich angeordnete Unterſuchungen und Obduktionen

können nur von den Amtsärzten und den Amtswund

årzten oder im Behinderungsfalle des einen oder beider

derſelben von deren Gehülfen vorgenommen werden,

und die Befundſcheine müſſen mit deren Unterſchriften

verſehen ſein. Amtliche Zeugniffe, Befundſcheine und

ärztliche Gutachten von geringerm Belange ſoll jedoch

der Amtsarzt oder Amtswundarzt aus fich allein augs

zuſtellen befugt fein.

i
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b. Bei muthmaßlichen Vergiftungen , verheimlichten Ges

burten , bei wichtigen Verlegungen , bei Tödtungen,

Selbſtentleibungen ſoll immer der Amtswundarzt mit

dem Amtsarzt gerufen werden. Dieſe werden dann

zunächſt im Berein mit der requirirenden Behörde

urtheilen , ob die vorliegende Thatſache von der Art

ſei, daß ſte mit einer bloßen Beſichtigung und einem

einfachen Befundſchein abgethan werden könne , oder

ob eine förmliche Obduktion und ein gerichtlicher Bes

fund (visum et repertum zu veranſtalten fei.

e. Bei allen Todesfällen , wo der Amtsarzt oder der

Amtswundarzt einen begründeten Verdacht einer Ers

mordung , Vergiftung u . r. w. hegen kann , hat er

jedesmal die Beerdigung zu unterſagen , den Amts

ftatthalter über die Gründe feiner Beſorgniß in Kennts

niß zu feßen , und auf eine Obduktion anzutragen .

d . Zu einer vollſtändigen Obduktion, welche jedesmal der

Amtswundarzt oder deſſen Gehülfe verrichtet , gehört

die Eröffnung aller drei Höhlungen des Körpers , die

ſorgfätilge Beſichtigung der vorzüglichſten Eingeweide,

der verleşten Drgane und Körpertheile.

Bei Verdacht von Vergiftungen ſollen die verdächs

tigen Subſtanzen wie 3. B. der Inhalt des Magens

und Darmkanale fammt dieſem Organe ſelbſt in wohls

verſchloffenen und beſiegelten Gefäfſen aufbewahrt und

der Sanitätskommiffion ſofort zum chemiſchen Unters

ſuch überſendet werden .

e . Bei der Obduktion ſoll der Amtsarzt alles , was er

bei der Unterſuchung Bemerkungswürdiges findet, dem

anweſenden gerichtlichen Schreiber in die Feder diktiren.

Nebenhin hat er ein beſonderes, auf das Obduktions ,

protokoll begründetes, mediziniſch -gerichtliches Gutachten

abzufaffen , und vereint mit dem Amtswundarzt zu

unterſchreiben , und der requirirenden Behörde einzu .

Tchiden.
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f. Soll über die Lödtlichkeit der Berleßungen eines

Eröffneten ein Zeugniß ausgeſtellt werden , ſo ſoll der

Amtsarzt folgende Fragen beſtimmt beantworten , oder

die Gründe, warum es nicht geſchehen könne, angeben :

1 ) Db die Verlegung ſo beſchaffen geweſen ſei, daß

ſte für ſich allein bei allen Menſchen ohne Unters

ſchied nothwendig den Tod habe bewirken müffen ?

2) Db die Verlegung im gegebenen Falle die phyſiſch

wirkende Urſache des erfolgten Sobes geweſen

fei oder nicht ?

3) Db fie nur bei der vorhandenen Perſon nach

deren Individualität woju Geſchlecht, Alter,

Konſtitution , Geſundheitszuſtand , Krankheitsans

lage , und ſelbſt vor der Verlegung vorhandene

Krankheit zu rechnen , für fich allein den Tob

habe bewirken müſſen ? oder

4) ob die Verleßung bei dem verleşten Individuum

bloß durch zufällige Umſtände, die mit der Ver

leßung nicht in phyſiſcher Verbindung ſtehen, den

Tod zur Folge gehabt habe ?

5) Bei Verleßungen und Verwunbungen ſollen die

gerichtlichen Aerzte in ihrem Gutachten und Bes

richt angeben, ob die Verlegungen oder Berwuns

bungen bedeutend ſeien, ob ein tödtlicher Ausgang

oder ſehr nachtheilige Folgen zu befürchten ſeien,

oder ob es wahrſcheinlich fet, daß der Mißhans

delte innert der durch die Strafgefeße bezeichneten

Zeit vollkommen geheilt ſein werde.

g. Bei der Unterſuchung zweifelhafter Todesarten neuges

borner Kinder hat der Amtsarzt mit der größten Ges

nauigkeit zu erforſchen und ſo beſtimmt als möglich

nachzuweiſen :

1) Db das Kind ein reifes , ausgetragenes , glieds

mäßiges Kind, oder ob es eine unreife und vors

geitige Reibesfrucht (und zwar entweder ein nicht
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lebensfähiger Abortus, oder eine lebensfähige

Frühgeburt) war.

2) Db das Kind tobt zur Welt Fam , oder ob es

nach der Geburt noch lebte.

3) Wenn es noch lebte, ob die Todesart desſelben

natürlich oder gewaltſam war .

4 ) Db bei gewaltſamer Todesart, nach phyſiſchen

Merkmalen, Gewaltthätigkeiten anzunehmen ſeient,

welche dem Kinde von der Mutter oder von

Andern vorſäßlich zugefügt worden , oder ob die

Spuren der erlittenen Gewalt und der Tod

möglicherweiſe von dem Vorgange der Geburt

herrühren können .

$ . 17,

Die Amtsärzte führen über ihre amtlichen Berrichtungen

und Korreſpondenzen ein eigenes Protokoll, und bewahren die

ihnen zufommenden Schriften , Geſeße und Verordnungen,

Kantonsblätter und alle in ihre Verrichtungen einſchlagenden

Aften ſorgfältig auf, um ſie gegen Empfangſchein dem jewei

ligen Nachfolger übergeben zu können ,

$ . 18 .

Die Amtsthierärzte und ihre Gehülfen ſtehen unmittelbar Amtsthierärzte.

unter der Sanitätskommiffion und unter dem Sanitätsfolles

gium , beren Aufträge und Anordnungen fie pünktlich zu volla

ziehen haben. - Sie ſind die Vollziehungsbeamten in Sachen

der Veterinärpolizei. Ihnen liegt insbeſondere ob, beim Aus:

bruche von epizootifchen, Feuchenartigen oder anſteckenden Krank:

heiten unter den Thieren ſich an Ort und Stelle zu begeben ,

um aus eigener Anſchauung, ſowie aus den Mittheilungen

folcher Thierärzte, welche dieſe Krankheit bereits zu beobachten

Oelegenheit hatten , die Art und den Charakter derſelben zu

erforſchen , und im Einverſtändniß mit der Ortspolizei das

Hothwendige anzuordnen , ſei es , baß es bloß die Wart und

Pflege der ertranften Thiere, Heinigung der Stäfte u . f. w .
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betreffe, oder ſei es, daß weitere Polizeiliche Verfügungen, d. B.

Stalbann , Hofbann, Sperrung des Drts u. f. w. nothwens

dig werden , worüber ungeſäumt dem Amtsſtatthalter und der

Sanitätskommiſſion Anzeige zu machen ift.

Bei Krankheiten , welche ſich von Thieren auf Menſchen

übertragen , oder bei denen Gefahr der Webertragung vorhan

den iſt, 8. B. Hundswuth , Milzbrand , Roß x. hat er den

Amtsſtatthalter und den Amtsarzt fofort in Kenntniß zu ſeßen.

$ . 19 .

Die Amtsthierärzte haben darüber zu wachen , daß in

ihrem Bezirke alle veterinärpolizeilichen Anordnungen der Sanis

tätsbehörten gehandhabt und vollzogen werden, daß die geſess

lichen Beſtimmungen über das Meßgen , die Fleiſchſchau, die

Waſenordnung , die Hundswuth nicht übertreten werden , und

daß Niemand, ohne hiefür patentirt zu ſein, die Thierheilkunde

in ihrem Streife ausübe.

$ . 20 .

Bei Streitigkeiten , zu deren Beurtheilung thierärztliche

Kenntniſſe erfordert werden, fönnen alle patentirten Thierärzte

Zeugniſſe und Befundſcheine ausſtellen. Dieſelben haben daher

jeder Aufforderung einer Polizeis oder Gerichtsbehörde zur

Unterſuchung eines Thiers zu entſprechen ; die Unterſuchung

ſelbft foll mit Genauigkeit, und bei wichtigen Fällen in Gegens

wart eines Beamten vorgenommen , der Befundſchein ſogleich

verfaßt, und von dem unterſuchenden Thierarzte und dem

Beamten unterzeichnet und nebſt einem thierärztlichen Gute

achten der betreffenden Behörde zugeſendet werden .

Die Befundfcheine ſollen vorerſt angeben den Namen der

zur Unterſuchung auffordernden Behörde, das Datum der Aufs

forderung , den Tag der Unterſuchung und die Namen der

anweſenden Beamten, ſowie genaue Beſchreibung des Aeußern

(Exterieur) des zu unterſuchenden Thiers oder Gegenftandes.

Sodann erfolgen die Ergebniſſe der Unterſuchung felbft

und wo eine Sektion vorgenommen werden mußte, querſt die
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Ergebniſſe des außern und nachher des innern Befundes. Bei

einer volftändigen Sektion müſſen die Kopf-, Bruft- nnd Hins

terleibshöhle , nöthigenfalls auch die Rückenmarkshöhle eröffnet

werden . Die einzelnen auffallenden , von der Regel abwei

chenden Merkmale ſollen der Reihe nach mit Zahlen oder

Buchſtaben bezeichnet, angeführt werden .

Auf dieſen Befundſchein muß das thierärztliche Gutachten

wiſſenſchaftlich begründet werden, und darf feine Schlüffe ents

halten, welche aus andern , als aus den im Befundſchein ans

geführten Merkmalen gezogen werden können .

$ . 21 .

Bei ſich ergebenden zwieſpältigen Gutachten oder Ausſprüs

dhen zweier Thierärzte, g . B. bei Entſcheidung der Frage , ob

ein Thier an einer Krankheit , die den Rückfall bedingt , oder

eine Schadloshaltung nach fich zieht , leide oder nicht, haben

die Amtsthierärzte zu entſcheiden, über deren Ausſpruch jedoch

an die Sanitätskommiſſion refurrirt werden kann.

II . Abſchnitt.

Aerztliche Perſonen, deren Rechte und Pflichten .

S. 22 .

Unter ärztlichen Perſonen ( Geſundheitspolizeiperſonen ) wers

den verſtanden :

a. Die Aerzte, Wunds und Hebärzte.

b. Die Apotheker.

Die Thierärzte.

d. Die Hebammen.

e. Die Bader.

A. Aufnahme in den ärztlichen Stand.

$ . 23

Wer fich dem Studium der Arzneikunde widmen will , ſou a , der Aerzte,

fich vorher über den Beſitz der Gymnaſial- und Lycealfennts Mund- und
Hebärzte.

niffe bei der Sanitätskommiſſion befriedigend ausweifen .
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9. 24 .

Für das Studium der Arzneikunde find in der Regel

wenigſtens drei und ein halbes Jahr zu verwenden und zwar

nach einem Studienplane, welchen das Sanitätskollegium dem

Regierungsratte zur Genehmigung einreichen wird.

S. 25 .

Wünſcht ein Kandidat feine Prüfung zu beftehen , fo ftellt

er, unter Beilegung ſeiner Studienzeugniſſe, das daherige Ana

ſuchen ſchriftlich an die Sanitätskommiſſion, welche , wenn die

ſämmtlichen Zeugniſſe über die vorgeſchriebenen Studien voll:

ſtändig und richtig erfunden ſind, dem Kandidaten den Zutritt

(Access) zur Prüfung geſtattet ; im entgegengeſeßten Falle

aber einen gehörig begründeten Abſchlag ertheilt, beides fchrifts

lich unter Rüfſtellung der eingereichten Zeugniſſe. Gegen dent

Abſchlag fann der Betreffende an das Sanitätskollegium und

von da inner der geſeblichen Friſt von 20 Tagen (S. 52 a.

des Organiſationsgefeß
es) an den Regierungsrath refurriren.

S. 26 .

Jede ärztliche Prüfung umfaßt die Arzneifunde , Wunds

arzneifunde und Geburtshülfe und zerfällt in eine ſchriftliche,

mündliche und praktiſche.

$ . 27 .

Die ſchriftliche Prüfung beſteht in der bei verſchloſſener

Thüre nnter Aufſicht des Schreibers ohne literariſche oder

andere fremde Beihülfe zu verfertigenden Beantwortung von

je einer Frage aus jedem der verſchiedenen Fächer der Arzneis

wiſſenſchaft.

Zur Beantwortung dieſer Fragen werden dem Kandidaten

fünf Tage Zeit eingeräumt, doch ſoll demfelben fcine neue

Frage vor Beantwortung der vorhergehenden mitgetheilt werden .

S. 28.

Die mündliche Prüfung über Medizin und Chirurgie dauert

einen und über Geburtshülfe ebenfalls einen Tag.
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Die Mitglieder der Prüfungskommiſſion haben die Fächer

der Medizin und Chirurgie behufe der Prüfung unter fich zu

vertheilen .

$. 29 .

Zur Vervolftändigung der mündlichen Prüfung ſoll der

Kandidat, um ſeine praktiſche Tüchtigkeit zu beurkunden , im

Spital zu Luzern oder bei einem von der Prüfungskommiſſion

zu bezeichnenden Mitgliede derſelben einige Kranke behandeln ,

und hierüber ausführliche Krankengeſchichten liefern. Wo es

fich thun läßt, hat derſelbe auch einige chirurgiſche Operatio

nen an leichnamen in Gegenwart des ihn beaufſichtigenden

Mitgliedes der Prüfungskommiſſion vorzunehmen .

$ . 39 .

Hierauf wird nachdem die Prüfungskommiſſion von

den ſchriftlichen , mündlichen , und durch das betreffende Mit

glied auch von den praktiſchen Leiſtungen des Kandidaten

Renntniß genommen und die einzelnen Anſichten fämmtlicher

Mitglieder , welche geprüft haben , angehört hat von den

Präſtdenten die Umfrage gehalten , ob an das Sanitätskolles

gium der Antrag zur Patentirung oder Nichtpatentirung des

Kandidaten geſtellt werden ſolle. Fällt der Antrag der Prüs

fungskommiſſion für das Eine oder Andere nicht einſtimmig

aus , ſo follen beide Anträge mit den Gründen begleitet an

098 Kollegium gebracht werden .

$ . 31 .

Bei der nächſten Sißung des Rollegiums hält der Präfi

dent unter den Mitgliedern pie Umfrage über Patentirung oder

Nichtpatentirung des Kandidaten . Die Mehrheit der Stimmen

entſcheidet für das Eine oder das Andere.

$ . 32.

Sedem Standidaten iſt nach einer übelbeſtandenen Prüfung

nach einer som Sanitätskollegium du beſtimmenden Friſt eine

neue Prüfung für Patentirung geſtattet.

I. Bd . 65
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b . 6. Apotheker.

S. 33.

Wer ſich zum Apotheker bilden will, hat fich bei der Sas

nitätskommiſſion vorher auszuweiſen, daß er hinreichende Kennts

niſſe in der deutſchen und, lateiniſchen Sprache beſiße. Wer

dieſes zu thun unterläßt, fou bei der Hauptprüfung auch über

dieſe Fächer geprüft werden .

S. 34.

Auf das theoretiſche Studium der Pharmacie find wenigs

ſtens zwei Jahre nach einem durch das Sanitätskollegium fefts

zuſeßenden Studienplane zu verwenden .

Auf die praktiſche Ausbildung hat der angehende Apothefer

wenigſtens ein Jahr in einer öffentlichen Apotheke und unter

Aufſicht eines patentirten Apothekers zu verwenden .

8. 35.

Die Prüfung für einen Apotheker beſteht in einer münds

lichen und ſchriftlichen, von denen erſtere einen , leßtere zwei

Tage dauert, nebſt einer praktiſchen .

S. 36 .

Die mündliche Prüfung ſoll ſich über alle vom Sanitätos

kollegium durch den Studienplan vorgeſchriebenen Fächer er:

ftreden , welche die Mitglieder der Prüfungskommiſſion unter

fich vertheilen.

Bei der ſchriftlichen Prüfung hat der Kandidat eine oder

mehrere von den Prüfenden bezeichnete Aufgaben bei verſchloſs

ſer Thüre und unter Aufſicht des Schreibers, ohne litterariſche

noch andere fremde Beihülfe zu bearbeiten .

S. 37.

Unter der Aufſicht eines Apothekers oder Chemifers hat

der Randidat einige chemiſche Arbeiten zu vollführen, und wes

nigſtens ein pharmazeutiſches Präparat anzufertigen , worüber

erſterer ein ſchriftliches Gutachten den übrigen ſchriftlichen Ars

beiten des Kandidaten beifügt.
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$ . 38 .

Nach vollendeter Prüfung wird nach Vorſchrift der $8 . 30,

31 und 32 verfahren.

S. 39 .

Befißer von Apotheken, welche ſich im Falle befinden, ihre

Upothefen einem aufälligen Lehenbeſtänder zu übergeben , oder

einen Proviſor in denfelben anzuſtellen , ſollen ſich deßwegen

bei der Sanitätskommiſſion melden. Ein ſolcher Lebenbeſtänder

oder Proviſorfandidat hat den vorgeſchriebenen Ausweis über

das Studium der pharmazeutiſchen Wiffenſchaften zu leiſten ,

und die vorgeſchriebene Prüfung, wie die Apotheker überhaupt,

zu beſtehen. Wird ein ſolcher Lehenbeſtänder oder Proviſor

nach wohl beftandener Prüfung auf das Gutachten der Prüz

fungskommiſſion von dem Sanitätskollegium einer Apotheke

vorzuſtehen als fähig erklärt , ſo wird dem Eigenthümer der

Apotheke dieſe Erklärung in Form einer Bewilligung, dem bes

treffenden Lehenbeſtänder oder Proviſor als Sachverſtändigem

ſeine Apotheke übergeben zu dürfen, zugeſtellt. Die dießfallſige

Prüfungs- und Bewilligungsgebühr hat der Eigenthümer det

Apotheke zu entrichten.

S. 40 .

Als Vorbereitung zum Studium der Thierheilkunde wird c. der Thier:

erfordert, daß der Kandidat wenigſtens in befriedigendem Maße
ärzte.

diejenigen Kenntniſſe befiße, welche in einer Bezirksſchule er

worben werden können , und wo möglich die Anfangsgründe

der lateiniſchen Sprache verſtehe.

Ohne den Ausweis dieſer Kenntniſſe darf kein Kandidat

jur Prüfung zugelaſſen werden ; die Prüfungskommiffon prüft

nöthigenfalls auch über dieſe Vorkenntniſſe.

S. 41 .

Zum Studium der Thierheilkunde ſollen in der Regel

dwei und ein halbes Jahr nach einem durch das Sanitätss

follegium feftgelegten Studienplane verwendet werden .
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S. 42 .

Wünſcht ein Kandidat der Shterheilkunde feine Prüfung

zu machen, ſo hat er ſich nach den Beſtimmungen des §. 25

zu benehmen.

S. 43 .

Die Prüfung eines angehenden Thierarztes zerfällt in

eine mündliche , ſchriftliche, von welchen die erſtere einen, die

legtere zwei Tage dauert, und in eine praktiſche.

Die mündliche Prüfung ſoll ſich über alle vorgeſchriebenen

Fächer der Thierheilkunde erſtreden , welche unter die Mitglies

der der Prüfungskommiſſion vertheilt werden.

Bei der ſchriftlichen Prüfung bearbeitet der Kandidat bei

verſchloſſener Thüre und unter Aufſicht des Schreibers ohne

literariſche noch andere fremde Beihülfe drei bis vier von den

Prüfenden bezeichnete Aufgaben.

S. 44.

Ueberdieß fou 'Ber Randidat vor der Hauptprüfung bei

einem von der Prüfungskommiſſion zu bezeichnenden Thierarzte

die vorkommenden franken Thiere behandeln und darüber um

ſtändliche Krankengeſchichten abfaffen , welche den ſchriftlichen

Arbeiten beigelegt werden .

45 .

Hierauf wird nach den Vorſchriften der Ss. 36, 31 und

32 verfahren.

$ . 46.

d . der Heb Das Sanitätskollegium beſtellt einen Hebammenlehter jes

ammen. weilen auf die Dauer von vier Jahren , nach deren Abfluß er

wieder wählbar iſt.

Derſelbe hält , ſo oft fich eine hinreichende Anzahl von

Unterrichtsbedürftigen meldet , einen Lehrkurs von wenigftens

fechoundzwanzig Wochen, während welchen " er in der gefamms

ten Hebammenkunft Unterricht ertheilt, und die Hebammenfans

didatinnen foviel möglich im Praktiſchen einübt.
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Das Légtere Fann geſchehen durch Aufnahme einiger

Schwangern in die Lehranſtalt, wo steſelben unentgeltlich vers

pflegt werden follen .

Die Sanitätskommiſſion trifft bei eingetretenem Mangel

an Hebammen in einzelnen Gemeinden die zweckmäßigen An

ordnungen .

Das Sanitätskollegium beſtimmt jeweilen den Gehalt des

Hebammenlehrers, ſowie eines alfälligen Gehülfen oder einer

Gehülfin.

S. 47.

Jede Gemeinde oder jeder Hebammenkreis iſt verpflichtet,

auf Koſten der Gemeinde oder des Hebammenfreiſes , wo fich

keine patentirte Hebamme vorfindet, eine Perſon die Hebams

menfunſt erlernen zu laſſen, inſofern nicht eine andere Perſon

auf eigene Roften fich dem Hebammenunterrichte unterzieht.

Der Gemeinderath fordert diejenigen Weibsperſonen,

welche fich der Hebammenfunft widmen wollen, auf, fich zu

melden, und ſendet das Verzeichniß der Bewerberinnen fammt

den Leumundszeugniffen und einem Fähigkeitszeugniſſe des

Amtsarztes der Sanitätskommiſfion ein, welche die Bewerbes

rinnen einberuft und nach Prüfung ihrer körperlichen und ſitt

lichen Fähigkeiten entſcheidet , welche in die Hebammenſchule

aufzunehmen ſeien.

S. 48 .

Nur denjenigen iſt der Beſuch der Hebammenſchule zu

geſtatten , welche

a . einen unbeſcholtenen Lebenswandel führen und ſich hies

für mittelſt obbemeldten Zeugniſſen ausweiſen ;

b . mit Fertigkeit leſen und wenigſtens leſerlich ſchreiben

können ;

c . feine förperliche Gebrechen an 'fich tragen, 'wodurch fle

zur ungehinderten Ausübung ihres Berufes untauglich

gemacht werden , und

d. In der Regel nicht über 25 Jahre alt fend.
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Diejenigen Perſonen , welche fich mit leichter Handarbeit

beſchäftigen, verdienen den Vorzug vor denjenigen, welche fich

neben ihrem Berufe mit ſchweren Feldarbeiten befaſſen müſſen .

S. 49.

Vier Wochen nach dem Beginn des Lehrfurſes erftattet

der Hebammenlehrer einen Bericht über die Anlagen der Kans

didatinnen , worauf die Sanitätskommiſſion entſcheidet, welche

von denſelben in der Anſtalt zu verbleiben haben .

Am Ende des Kurſes wird der Hebammenlehrer das

Verzeichniß der in der Anſtalt verbliebenen Hebammenkandidas

tinnen ſammt einem Berichte über deren Fortſchritte der Sanis

tätsfommiſſion einreichen .

Dieſelbe ordnet dann eine Prüfung der Bewerberinnen

in der Lehranſtalt felbſt durch die Prüfungskommiſſion an,

welche das Ergebniß dem Sanitätskollegium mit ihrem Guts

achten vorlegt.

Das Sanitätsfollegium entſcheidet über die Patentirung

der Hebammenfandidatinnen.

$. 50 .

Alljährlich ſollen mit den Hebammen Wiederholung & prüs

fungen abgehalten werden . Zu dem Ende hat jede Hebamnte

ein Verzeichniß aller ihr ſeit der legten Prüfung vorgekommes

nen Geburtsfälle , mit beſonderer Rüdficht auf regelwidrige

und ſchwere Geburten , vorzulegen , und über ihre dabei ges

leiſtete Hülfe ſowohl theoretiſch als praktiſch Rechenſchaft zu

geben.

S. 51 .

Dieſe Prüfungen ſollen durch den hiezu beauftragten

Hebammenlehrer in Gegenwart der Amtsärzte und ihrer Ges

hülfen vorgenommen werden , wozu auch die andern patentirten

Aerzte des Kreiſes einzuladen find.

S. 52 .

Nach Maßgabe ihrer an den Tag gelegten Berufsfennts

niffe Fortſchritte oder Rüdſchritte, werden die Hebammen bei den
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Reviſionsprüfungen in drei Klafſen eingetheilt, und dem Rol

legium wird hievon ein umftändlicher Bericht nebſt gutachtlichen

Anträgen erſtattet. Alle ohne hinreichende Entſchuldigung Abs

weſende fallen in die dritte Klaſſe.

$ . 53 .

Auf Antrag des mit der Reviſionsprüfung beauftragten

Hebammenlehrers und der betreffenden Amtsärzte und deren

Gehülfen können , je nach Verhältniß des befriedigenden Reſuls

tates, Belohnungen, wie folgt, durch das Kollegium zugeſpros.

chen werden :

a . Erhöhung des Wartgeldes einer Hebamme, nach den

Beſtimmungen des Sportelngeſeßes, $ . 10 ;

b. Prämien von 4 bis 16 Franken ;

c . Befreiung von der Wiederholungsprüfung für ein oder

mehrere Jahre.

S. 54.

Sollte bei den Wiederholungprüfungen ſich ausweiſen,

daß eine Syebamme nicht mehr die erforderlichen praktiſchen

Fähigkeiten zur Ausübung ihres Berufes befißt, ſo wird fie

als untauglich erklärt und ihr Patent zurüdgezogen, wogegen

an das Sanitätskollegium refurirt werden kann. Nur wenn

beſonders günſtige Umſtände für ſie ſprechen, kann eine ſolche

Hebamme auf einen nochmaligen ganzen oder halben Lehrkurs

verwieſen werden .

B. Rechte und Pflichten der Geſundheits

polizeiperſonen.

S. 55 ..

Ohne Bewilligung oder Patentirung durch das Sanitätos Im Ange
meinen .

follegium darf weder ein Arzt, Wund. und Hebarzt, noch ein

Apotheker, noch ein Thierarzt, noch eine Hebamme, noch ein

Bader ', noch wer es immer ſei, irgend einen Zweig der Arza

neiwiſſenſchaft im Kanton Luzern ausüben.
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Die Befugniß zu Ausübung irgend eines ärztlichen Bes

rufe im Kanton wird neuangehenden ärztlichen Berſonen nur

nach Ablegung der vorgeſchriebenen Prüfung ertheilt.

S. 56.

Anerkannt in der Arzneiwiſſenſchaft tüchtigen und erfahrs

nen Aerzten, Wundärzten und Hebärzten , welche Bürger des

Kantons find, fann das Sanitätskollegium die Ausübung des

ärztlichen Berufes im Kanton auch ohne vorhergegangene Brüs

fung bewilligen. Im Verweigerungsfalle kann der betreffende

Arzt , Wundarzt oder Hebarzt inner der geſeßlichen Friſt von

20 Tagen ( S. 52 a des Organiſationsgeſebes) gegen den Ents

Tcheid des Sanitätskollegiums an den Regierungsrath refuriren,

falls eine Minderheit des Sanitätøfollegiums fich für die Pas

tentirung ausgeſprochen hat. In dieſem Falle ſind die Gut

achten der Majorität und der Minorität des Sanitätskollegium

dem Regierungsrathe vor dem Entſcheide vorzulegen.

In der Thierheilkunde tüchtigen und erfahrnen Männern

fann das Sanitätskollegium die Ausübung des thierärztlichen

Berufes im Kanton ebenfalls ohne vorhergegangene Prüfung

mit oder ohne Beſchränkung bewilligen. Im Falle bedingter

oder unbedingter Verweigerung kann der betreffende Thierarzt

inner der gefeßlichen Zeit von 20 Tagen (S. 52 a des Drs

gantſationsgeſebes) gegen den Entſcheid des Sanitätskollegiums

an den Regierungsrath refuriren . Das Sanitätsfollegium

reicht dem Regierungsrathe vor dem Entſcheid fein Gutachten ein .

„ S. 57.

Patentirten Aerzten aus andern Kantonen oder Staaten ,

in welchen das Geſundheitspolizeiweſen wohlgeordnet iſt, und

wo Gegenrecht gehalten wird, worüber auf das Gutachter des

Sanitätskollegiums der Kegierungsrath zu entſcheiden hat, iſt

geſtattet, über die Gränze in Santon Luzern ihre Runft and

zuüben, falls ſie zu Kranken berufen werden . Wollen ſie ſich

hingegen im Kanton Luzern niederlaſſen , ſo ſind ſie nach Ans

leitung des vorhergehenden Paragraphen zu behandeln ,

1
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Auskündigungen von nicht in hieſigem Kantone patentir

ten Geſundheitspolizeiperſonen dürfen ohne Bewilligung der

Sanitätsbehörde feine ſtatt finden.

$ . 58 ..

Fremden oder andern Schweizerkantonen angehörenden

Augen- und Zahnärzten, die einen gegründeten Ruf genießen,

kann die Sanitätskommiſſion , nachdem dieſelben ſich bei einer

alfällig vorgenommenen Prüfung oder durch Vorlegung von

vollgültigen Zeugniſſen und Patenten befriedigend ausgewieſen

haben, die Erlaubniß ertheilen, ausſchließlich nur die Augens

und Zahnheilkunde im Kanton auszuüben .

$ . 59 .

Alle übrigen Prüfungen mit Geſundheitspolizeiperſonen

werden nur durch die vom Sanitätsfollegium ernannten Prüs

fungskommiſſionen vorgenommen. Sie find öffentlich für Fach

genoſſen und auf Verlangen des Kandidaten auch für das

Publifum.

$ . 60.

Jeder im hieſigen Kanton patentirte Arzt , Wund- und

Hebarzt hat die Befugniß, im Umfange des Kantons frei und

ungehindert ſeinen Beruf auszuüben . Nur hat er jedesmal

bei ſeiner Anſiedlung oder bei Veränderung feines Aufenthalt8

ortes der Sanitätskommiſſion und dem betreffenden Amtsarzte

Anzeige zu machen.

$ . 61 .

Jeder Arzt fou fich eines nüchternen Lebenswandels be

fleißen, ſich mit den Fortſchritten der Wiſſenſchaft fortwährend

bekannt machen , die ihm übertragenen Kranken nach beſtem

Wiffen und Gewiſſen beſorgen , bei Armen und Reichen den

Fleiß und die gleiche Kunſtanſtrengung aufwenden, bei plöts

lichen llnglüdsfällen ſogleich herbeieilen und die nöthige Hülfe

leiſten , in ein beſonderes Tagbuch alle verordneten Rezepte

eintragen , gegen ſeine Mitärzte ein kollegialiſches Benehmen

beobachten , ſich vor Berkleinerungen ihrer Kurverdienſte hüten,

I. BD. 66
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bei ärztlichen Konſultationen mit ruhiger Prüfung nur das

Wohl der Kranken im Auge behalten, und überhaupt bei allen

Vorkommenheiten ſeine Beruføpflichten getreulich erfüllen .

$ . 62.

Aue Aufträge der Sanitätsbehörden haben die Aerzte

pünktlich und mit der erforderlichen Eile zu vollziehen , die abs

geforderten Krankengeſchichten und Berichterſtattungen getreu

lich und ohne alle fremdartigen Beimiſchungen , inſoferne fte

nicht auf die Hauptſache Bezug haben, abzufaffen und einzus

reichen , die Geſundheitspolizeigeſebe und Verordnungen gehörig

zu handhaben und pünktlich zu befolgen, bei Entdedung eines

epidemiſchen Charakters der Krankheiten oder auch von beſon

ders auffallenden ſporadiſchen und endemiſchen Uebeln , bei

Wahrnehmungen von Vergehen gegen die Geſeße der Kunſt

ab Seite der Geſundheitspolizeiperſonen , ſowie von unberech

tigter Ausübung irgend eines Zweigs der Heilkunde gegen

das Geſundheitspolizeigeſeß, follen ſie entweder dem Umtsarzte

oder der Sanitätskommiſſion unmittelbare Anzeige machen und

zur Unterſuchung der Sache hülfreiche Hand bieten. Bei Ents

dedung von Fällen, die ſich zu einer gerichtlichen Unterſuchung

eignen, geſchieht die Anzeige an den Gemeindeammann des

Drts oder an den betreffenden Amtsſtatthalter.

Jeder Arzt hat über die vorkommenden Sobfälle ein Vers

zeichniß zu führen und der Sanitätskommiſſion alljährlich nach

einer von dem Sanitätskollegium feſtzuſeßenden Vorſchrift ein

zureichen.

$. 63.

Der Armenarzt einer Gemeinde hat alle jene tranfen zu

behandeln , für welche der Gemeinderath die ärztlichen Roften

beſtreitet und die ihm daher vom Waiſenvogte ſchriftlich anges

wieſen werden. Der Gemeinderath iſt jedoch befugt eine ſolche

arme franfe Perſon einem andern Arzte zur Behandlung zu

übergeben.
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S. 64.

Bei gewöhnlichen Kranfheitsfällen von Kranken, deren ärzts

liche Koſten die Gemeinde beſtreitet, haben ſich daher die nächs

ften Verwandten oder der Vormund oder eine vom Kranken

felbſt beauftragte Perſon dießfalls beim Waiſenvogte zu mel

den, der dem Unterſtüßungsbedürftigen ſodann einen Erlaub

nißſchein an den Armenarzt ausſtelt. In Nothfällen iſt der

zuerſt herbeigerufene Arzt gehalten, die erforderliche Hülfe auch

bei Armen zu leiſten .

Nachher aber ſoll derſelbe, ſei er Armenarzt der betrefs

fenden Gemeinde oder nicht, ſogleich und zwar bei Verlurſt

feiner ärztlichen Forderung , die Anzeige hievon an den Wai.

ſenvogt machen, der alsdann den Kranfen dem Gemeindearmen

arzte zur weitern Behandlung überweiſet, und dem Arzte , der

erſte Hülfe geleiſtet hat, die aufällig aufgelaufenen Koſten ver

gütet.

Sollte eine arme oder unvermögende Perſon in einer

fremden Gemeinde erfranfen , ſo ſoll Hülfe von dem zuerſt

herbeigerufenen Arzte geleiſtet werden . Dieſer hat aber dem

Gemeindeammann des Drts, wo die Perſon frank liegt , ſogleich

und zwar bei Verlurſt feiner ärztlichen Forderung von dem

Vorfall Kenntniß zu geben, ſich dieſe Anzeige beſcheinigen zu

laſſen, und ſodann bis auf weitere Verordnung der Heimathos

gemeinde der Erfrankten die ärztliche Behandlung auf Koſten

derſelben fortzuſeßen. Der Gemeindeammann der Wohnges

meinde hat ſodann ſofortige Anzeige an den Waiſenvogt der

Heimathogemeinde zu machen.

$ . 65 .

Findet der Armenarzt bei wichtigen Fällen die Zuziehung

eines zweiten Arztes für nothwendig, ſo iſt er zur Konſultas

tion unter Anzeige an den Waiſenvogt berechtigt. Sollte der

Kranfe fterben , ſo hat dieſes ebenfalls an den Waiſenvogt zu

berichten.
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$. 66.

Im Falle der Armenarzt von der Gemeinde abgeändert

würde, ſo übergeht die Behandlung der vom Waiſenamte uns

terſtüßten Kranken an den neu beſtellten Armenarzt, mit Auss

nahme von akuten Krankheiten , Knochenbrüchen u. dgl. In

dieſen Fällen feßt der abgehende Armenarzt die begonnene Rur

fort.

S. 67 .

Für jeden erfranften Armen hat der Armenarzt eine be

fondere Rechnung unter Anmerkung des Datums der jeweilis

gen Krankheit und der verabfolgten Arzneimittel nebſt dem

Preiſe derſelben zu führen und auf Verlangen dem betreffens

den Gemeinderathe ſpezifizirt vorzulegen .

S. 68 .

Hinſichtlich des Selbſtdiſpenſirens haben die Aerzte, welche

über eine Stunde von einer wohleingerichteten unter einem

patentirten Apotheker ſtehenden Apotheke entfernt find , ihre

Hausapotheke in einem ſolchen Zuſtande zu erhalten, daß ihnen

feines der zu ihrem Berufe nöthigſten Arzneimittel abgehe.

Die Arzneien follen ftete in gutem Zuſtande erhalten und auf:

bewahrt und die leicht verderblichen in angemeſſener Zeitfriſt

friſch angeſchafft werden .

Alle kräftigen Arzneien , auf deren beſtiminte Wirkungen

fich der Arzt jederzeit Tod verlaſſen dürfen, die fogenannten

heroiſchen Mittel , müſſen nach einer vom Sanitätskollegium

zu bezeichnenden Pharmafopöa zubereitet, und dürfen nur aus

ſolchen auswärtigen Apotheken , wo diefelben einer gehörigen

Apotheferordnung und Aufſicht unterſtellt ſind, bezogen werden .

Bei denjenigen Präparaten, welche auf verſchiedene Weiſe

dargeſtellt werden , hat der Apotheker dem Arzt jedesmal zu

bemerken , nach welcher Methode das Präparat dargeſtellt fei

oder fein fol .

Sämmtliche Gifte find an einem von den übrigen Arzneix

mitteln abgeſonderten für ſie eigene beſtimmten Drte mit einem

Todtenfopf oder drei Kreuzen bezeichnet aufzubewahren .
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$ . 69.

Das Sanitätskollegium beſtimmt, welche Arzneimittel fich

in jeder Hausapothefe vorfinden ſollen.

Dem von Zeit zu Zeit durch die Sanitätskommiſſion an

zuordnenden Unterſuche der Hausapothefen haben ſich die

Aerzte willig zu unterziehen und den mit den Unterſuchen Bes

auftragten die nöthigen Aufſchlüſſe zu ertheilen .

$ . 70.

Jeder von dem Sanitätskollegium patentirte Apotheker

fann im ganzen Umfange des Kantong ſeinen Beruf ausüben .

$ . 71 .

Das Sanitätskollegium hat zu beſtimmen , ob das Lokal, b. 8. Apotheker.

das zu einer Apotheke eingerichtet werden ſoll, dazu die gehö

rigen Eigenſchaften beſiße, ob es dem Arzneiſaal , oder der

Apotheke im engern Sinne, der Arzneiwerkſtätte, oder dem

Laboratorium , dem Arzneifeller odem Aquarium , der Vorraths

fammer und dem Kräuterboden an Licht, an Trödne und am

Zugange von reiner Luft nicht gebreche ; überhaupt ob das

Lokal fich zu einer Apotheke eigne , ob der Keller, die Vors

rathskammer und der Kräuterboden beſonders verſchloſſen , das

Raboratorium feft und Feuerſicher eingerichtet werden fönne.

$ . 72.

Das Sanitätskollegium erläßt die Vorſchriften über die

innere Einrichtung und über den Zuſtand der Apothefen und

die Aufbewahrung der Arzneimittel in derſelben .

$. 73 .

Die Apothefer haben fich gleich den übrigen Medizinals

perſonen eines nüchternen Lebenswandel8 zu befleißen , ſich mit

den Fortſchritten threr Wiffenſchaft und Kunſt ſtetsfort befannt

zu machen, beim Verkaufe 'von Arzneien timer gute und uns

verfälſchte Waare zu geben , die Arzneien nach Vorſchrift der

ärztlichen Rezepte pünktlich anzufertigen und ſich vor allen

Einmiſchungen in die Heilkunde, infofern ſie dafür nicht pa
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tentirt find, zu hüten , die Medizinalgeſeße und Verordnungen

genau zu befolgen und überhaupt durch Verſchwiegenheit und

Pünktlichkeit ihren Beruf getreulich zu erfüllen .

S. 74 .

Nur den Apothefern fteht das Recht zu, einfache und

zuſammengeſ
eßte

Arzneiſtoffe im Kleinen (en détail)

zu verkaufen und die durch die Rezepte der Aerzte vorgeſchries

benen Arzneien anzufertigen.

$. 75 .

Der Verkauf der Mineralwaſſer iſt im Allgemeinen frei

gegeben. Das Sanitätskollegium wird jedoch diejenigen Mis

neralwaſſer bezeichnen , welche ausnahmsweiſe nur von Apos

thefern gegen den von einem patentirten Arzte ausgeſtellten

Schein verkauft werden dürfen.

S. 76 .

Die unten verzeichneten Gifte und gifthaltigen Subſtanzen

dürfen von den Apothefern felbft nur unter nachſtehenden Bes

dingungen an Nichtärzte verkauft werden .

a. Der Käufer muß einen Schein vorweiſen, der entweder

von einem patentirten Arzte , oder von dem betreffens

den Gemeinderathspräſidenten ausgeſtellt und mit dem

Gemeinderathsſiegel verſehen iſt.

Dieſe Scheine, die nur gutbeleumdeten Perſonen

ausgeſtellt werden dürfen , ſollen enthalten Vors und

Geſchlechtsname des Käufers , deſſen Aufenthaltsort,

die Art und Menge des Giftes, den Zwed der Ver

wendung desſelben und das Datum der Ausfertigung.

b. Dieſe Scheine ſind nur für einmaliges Empfangen

von Gift gültig und müſſen mit einer fortwährenden

Nummer bezeichnet von dem Apotheker aufbewahrt

und in ein eigenes Giftbuch umſtändlich eingeſchrieben

werden .

c . Auf den abgereichten Stoff muß mit deutlichen Buchs

ſtaben Gift geſchrieben werden.
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Die durch dieſen Paragraphen beſchlagenen Gifte und

gifthaltigen Subſtanzen ſind folgende:

Acidum hydrocyanic. (Blauſäure).

Argent. nitric . (ſalpeterſaures Silberoryd, Höllenſtein ).

Butyrum antimonii ( Spießglanzbutter).

Colocynth crud. et praep. (Koloquinten) .

Die chemiſchen Präparate von Quedfilber außer Zinober.

Job und Fodtinftur.

Nuces vomic. (Brechnuß und deren Präparate).

Oleum Sabinae. (Sevenbaumöl) .

Opium und deſſen Präparate.

Plumbum acet. Ceſſigſaures Bleioryd, Bleizucer) .

Radix assari europ. (Hafelwurzel).

Radix Veratri alb . und deren Präparate.

Secale cornutum (Mutterkorn ).

Viride aeris, Grünſpan und alle giftigen Pflanzenertrakte.

$ . 77.

Unter den im vorigen Paragraph angegebenen Bedingun

gen dürfen Materialiſten und Spezereihändler, wenn ſie von

der Sanitätskommiſſion hiefür eine Bewilligung erhalten haben,

nachſtehende Gifte verkaufen , doch müſſen ſie dieſelben gleich

den Apothefern in einem abgelönderten, wohlverſchloſſenen Orte,

mit der deutlichen Aufſchrift des Namens der Subſtanz, ſowie

des Wortes : ,, Gift " aufbewahren .

Dieſe giftigen Subſtanzen ſind:

Grünſpan ,

Königsgelb,

Neapelgelb,

Rauſchgelb,

Scheel'ſches Grün .

Die für den Verkauf der ebengenannten Giftſtoffe ermächs

tigten Materialiſten und Spezereihändler dürfen ohne Schein

an Jedermann nachfolgende zuſammengeſepte Subſtanzen vers

kaufen :
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c. der Thier:

ärzte.

Gold- und Silberglätte,

Mineral- und Schweinfurtergrün,

Salpeterſäure,

Schwefelſäure oder Vitriolöl,

Zinnaſche und Zinnſalz.

S. 78.

Die Apotheken follen von Zeit zu Zeit auf Anordnung der

Sanitätskommiſſion durch unbetheiligte Sachverſtändige unter :

ſucht und geprüft werden .

Das Ergebniß dieſer Unterſuchung iſt mit einem genauen

das Unterſuchungsprotokoll begleitenden Berichte der Sanitätss

kommiffion zu angemeſſenen Verfügungen vorzulegen.

S. 79.

Jeder patentirte Shierarzt darf im ganzen Umfange des

Kantons feinen Beruf frei und ungehindert ausüben . Doch

hat derſelbe ſeinen jeweiligen Aufenthaltsort ſowohl dem be

treffenden Amtsthierarzte, als auch der Sanitätskommiſſion ans

zuzeigen.

Die Thierärzte haben ſich eines nüchternen Lebenswandels

zu befleißen , fich fortwährend in der Thierheilkunde zu vers

vollkommnen, ſich der Menſchenheilkunde zu enthalten, bei Aus-,

ſtellung von Zeugniſſen gewiffenhaft zu verfahren , ſich der

Menſchenheilfunde zu enthalten, bei Ausſtelluug von Zeugniſ

fen gewiſſenhaft zu verfahren , ſich der Verkleinerung ihrer

Berufsgenoſſen zu enthalten. Sie ſollen trachten durch auf

richtigen Rath und ſorgfältige Behandlung der erkrankten

Thiere den Vortheil der Eigenthümer derſelben, ſeien fie reich

oder arm, zu befördern, und deren Schaden zu wenden , daher

ſollen ſie dieſelben zu einer zweckmäßigen Wart und Pflege

ihrer Hausthiere anweiſen , und ohne vorher gemachte gehörige

Vorſtellungen feine Kuren unternehmen , wo die Krankheit

offenbar unheilbar iſt, oder die muthmaßlichen Kurkoſten den

Werth des Thieres nach ſeiner Heilung überſteigen würden,

es wäre denn , daß der Eigenthümer es dennoch verlangen ſollte.
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S. 81 .

Bei vorkommenden epizootiſchen und anſtecenben, auch bei

beſonders auffallenden ſporadiſchen Strankheiten ſollen die Thiers

ärzte dem betreffenden Amtsthierarzte und dieſer der Sanitäts

kommiſſion unverſäumte Anzeige machen und deren Anordnun

gen pünktlich befolgen.

Bei Entdeckung von Krankheiten , welche einen Rücfall

bedingen, ſollen fte die Eigenthümer frühzeitig darauf aufmerks

ſam machen , damit dieſelben nach den Beſtimmungen des

Währſchaftsgeſeges ihren Vortheil zu wahren im Stande ſind.

Wo fie als Fleiſchſchauer bezeichnet werden , haben ſie dieß

falfige Vorſchriften genau zu erfüllen, ſowie überhaupt allen

beſtehenden oder noch zu erlaſſenden Verordnungen und Ver

fügungen über das Geſundheitspolizeiweſen getreulich nachzu

leben.

$. 82 .

Das Sanitätskollegi
um

beſtimmt die Arzneimittel , welche

jede Hausapotheke von Thierärzten enthalten ſoll. Die Sani

tätskommiſſion fann von Zeit zu Zeit eine Unterſuchung von

Hausapothefen der Thierärzte anordnen .

S. 83 .

Nur vom Sanitätskollegium patentirten Hebammen iſt ers d. der Heba

laubt, im Kanton Luzern die Hebammenkunſt auszuüben.

Jede Hebamme hat zunächft ihre Dienſte dem ihr anges

wieſenen Kreiſe zu widmen, kann jedoch nicht gehindert werden,

auch außer demſelben Hebammenverrichtungen vorzunehmen,

wenn es nicht mit offenbarer Bernachläßigung ihres Kreiſes

geſchieht.

S. 84.

In demjenigen Falle, wo eine Hebamme auf Koſten einer

Gemeinde unterrichtet worden iſt , ſoll fte dieſe Gemeinde vor

Ablauf von zehn Jahren, ohne Zuſtimmung des Gemeinderathe,

nicht verlaffen, anſonſt fte gehalten wäre, derfelben ihre Unters

richtskoſten nach dem Verhältniß der Zeit wieder zurück zu

erſtatten. Das Gleiche hat auch in dem Falle zu erfolgen,

I. Bd. 67

ammen.
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wo einer Hebamme vor Ablauf von zehn Jahren des ausges

übten Berufes wegen Untauglichkeit das Patent zurüdgezogen

werden muß.

$ . 85 .

Dagegen hat jede angeſtellte Hebamme, nach Maßgabe der

Bevölkerung, der Anzahl der Armen und der Hülfsquellen der

betreffenden Gemeinde , von derſelben ein jährliches Wartgeld

zu beziehen. Das Sanitätskollegium wird alle vier Jahre

dieſe Wartgelder nach dem Sportelngeſeße $ . 10 beſtimmen.

S. 86.

Beinebens iſt jede Gemeinde verpflichtet, ihrer Hebamme

das vorgeſchriebene Lehrbuch und die zur Ausübung der Hebs

ammenkunſt nöthigen Geräthſchaften anzuſchaffen, wofür jedoch

die Hebamme die größte Sorge zu tragen hat , und die ſtets

Eigenthum der Gemeinde bleiben ſollen. Lehrbuch und Ges

räthſchaften beſtimmt das Sanitätskollegium .

S. 87 .

Sittliches Betragen , Nüchternheit, Verſchwiegenheit, lieb

reiches Behandeln der Schwangern, Gebährenden und Wöch

nerinnen , ohne ſchwabhafte Schmeichelei und Zudringlichkeit

Reinlichkeit in allen Dingen , Verträglichkeit gegen ihre Mits

hebammen , Folgſamkeit gegen die herbeigerufenen Aerzte und

ihre Verordnnngen, ſowie das ftrenge Enthalten von Darrei

chung ſolcher Mittel , die ihnen in der Hebammenſchule nicht

mit beſtimmter Anzeige der Anwendung bekannt gemacht wurs

den , iſt jeder Hebamme zur ftrengſten Pflicht gemacht.

S. 88.

Jede Hebamme iſt verpflichtet, willig bei Tag oder Nacht

ſowohl arnien als reichen Schwangern oder Gebährenden die

nöthige Hülfe zu leiſten .

Sollte fie furz nach einander an zwei Drte berufen wer

den, ſo hat ſie dem erſten Rufe zu folgen , und darf nie eine

Frau, bei der ſie eine Geburtsarbeit angefangen hat, verlaſſen ,

bis das ganze Geſchäft beendigt und diefelbe nach einigen
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Stunden außer aller wahrſcheinlichen Gefahr fann betrachtet

werden , oder bis ſie der Gebährenden eine andere , derſelben

anſtändige und anerkannte Hebamme verſchafft hat. Dieſes

foll auch in jenem Falle verſtanden ſein , wenn ſie bei einer

Schwangern ſchon vorher verſprochen iväre, und zur Zeit bes

rufen würde , in der ſie wirklich an einem zweiten Orte ihre

Geburtshülfe ausübte.

S. 89 .

Bei aller Strenge ift den Hebammen verboten , eine Ges

båhrende durch Worte , durch Arzneien oder durch frühzeitiges

Sprengen der Waffer zu gewaltthätigem Verarbeiten der Wehen

anzutreiben , um von dieſer zu einer andern eilen und ihren

Eigennuß befördern zu können ; dagegen ſind alle Hebammen

verpflichtet, bei jeder Gebährenden nach dem erhaltenen Unters

richt den äußerlichen und innerlichen Unterſuch gehörig und

frühzeitig genug vorzunehmen .

In allen denjenigen Geburtsfällen , bei welchen nach dem

Unterricht in der Hebammenſchule ein Geburtshelfer erforder

lich iſt, ſou jede Hebamme ohne Zeitverlurſt einen anerkannten

Arzt oder Geburtshelfer , auch bei hartnädiger Weigerung der

Gebährenden, berufen , ohne jedoch dem Zutrauen der Legtern

in der Wahl desſelben vorzugreifen. Ueberhaupt werden alle

Hebammen ermahnt , in allen ſchweren Fällen fich ſelber nie

alzuviel zuzutrauen , ſondern ftets bei Zeiten fich nach Hülfe

umzuſehen.

Insbeſondere ſoll eine Hebamme, im Fall ſie zu einer

Schwangern berufen würde, die nach dem fünften Monat, ohne

zu gebåren , geſtorben wäre, ſogleich den nächſten Arzt herbeis

rufen, um von dieſem ungeſäumt den Kaiſerſchnitt machen zu

laſſen , inſofern die Herausbeförderung des Kindes nicht nach

den Beſtimmungen des erhaltenen Hebammenunterrichtes mög

lich ſein ſollte.

S. 90 .

Jede Hebamme iſt ſchuldig, in der erſten Woche nach der

Geburt wenigſtens einmal oder nach Bedürfniß , fo oft es die
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Umſtände erfordern, zu den Wöchnerinnen zu kommen , um ſie

ſowohl in Hinſicht des Stillens und ihrer nöthigen Diät zu

leiten, als derſelben Kind zu beſorgen, bis dieſelben ihrer Hülfe

füglich entbehren fönnen. Für dieſe Bemühungen können ſie

fich nach dem Inhalt des Sportelngeſeßes entſchädigen laſſen.

Alle bedenklichen Vorfälle aber haben ſie dem Arzte anzuzeigen .

$ . 91 .

Zur Geburt eincs unehelichen Kindes hat die Hebamme

den Gemeindeammann des Ortes , oder den nächſten Richter

rufen zu laſſen , damit die Gebührende vor , in und nach der

Geburt um die deutliche Angabe des Vaters , nach Vorſchrift

des bürgerlichen Geſezbuches , befragt werden kann.

S. 92.

Wenn eine Hebamme ferners von verdächtigen und unver

heiratheten Perſonen , deren Umſtände eine Schwangerſchaft

vermuthen laſſen, um Hülfe und Rath angeſprochen wird, oder

wenn ſie von ſolchen neugeborne Kinder empfängt oder bei

ihnen antrifft, hat ſie die Anzeige hiervon dem Gemeindeam

mann zu machen..

S. 93 .

Alle von obrigkeitlichen und gerichtlichen Behörden in ihr

Fach einſchlagenden , an ſie geſtellten Fragen oder aufgetrages

nen Unterſuchungen ſoll die Hebamme, ohne Anſehen der Per

fon, nach beſtem Wiſſen und Gewiffen beantworten und volls

ziehen ; im Fal fie denſelben nicht zu entſprechen im Stande

ift, ſoll ſie dieſes mit Dffenheit geſtehen , damit durch eine

unwiſſende oder nur muthmaßliche Antwort Niemand Inrecht

geſchehe.

$ . 94.

Die Hebammen ſchwören dem Amtsſtatthalter folgenden Eid :

, Ich ſchwöre :

Wie ich mich zur apoftoliſchen römiſch - chriftkatholiſchen

✓ Religion aufrichtig bekenne, ſo dieſelbe getrenlich zu ehren ;

der Hebammenordnung nach beſtem Wiſſen und Gewiffen
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n

y nachzuleben , und alles und jedes , was ſie mir vorſchreibt,

n zu thun und zu beobachten , hingegen alles , was darin vers

boten iſt, zu meiden und zu unterlaſſen , auch überhaupt bei

, Ausübung meiner Kunſt mich ſo zu verhalten , wie ich es

n gegen Gott, die Obrigkeit und Jedermann mit gutem Gewiſ

, Fen verantworten mag.

, Dieſes Alles ſchwöre ich als Hebamme getreulich, feft

und ohne Gefährde zu halten , ſo wahr mir Gott helfe und

u ſeine lieben Heiligen.

$ . 95 .

Wer ſich mit Aderlaſſen, Schrepfen, Blutigelanfeßen, Zahn- ċ. Baber.

ausziehen und überhaupt mit den Berrichtungen der früherhin

ſogenannten Bader beſchäftigen will, ſoll ſich hiefür gehöriger

maßen unterrichten laſſen und über den genoſſenen Unterricht

bei der Sanitätskommiſſion durch gehörige Zeugniſſe fich auss

weiſen. Findet die Sanitätskommiſſion den geleiſteten Aus

weis genügend, ſo geſtattet ſie dem Kandidaten eine Prüfung,

welche von zwei Mitgliedern der ärztlichen Prüfungskommiſs

fton über dieſe Verrichtungen vorgenommen wird. Ueber das

Ergebniß der Prüfung wird von dieſen Mitgliedern dem Sanis

tätskollegium ein Bericht erſtattet. Das Sanitätskollegium

ertheilt ſodann die Bewilligung zur Ausübung vorgedachter

Verrichtungen oder verweigert dieſelbe.

Die Hebammen bekommen in ihrem Lehrkurs über das

Schräpfen den vorgeſchriebenen nothwendigen Unterricht und

erhalten die Befugniß zum Schräpfen . Andere Weibsperſonen,

welche das Schräpfen ausüben wollen , ſollen ſich hiefür bei

der Sanitätskommiſſion anmelden.

IJI. Abſchnitt.

Impfiveſen .

S. 96 .

Die Schußpocenimpfun
g

darf allein durch patentirte Aerzte,

und ſoll zunächſt durch die Impfärzte vorgenommen werden .
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$. 97.

3mpfärzte. Adjährlich in ſeiner Fruhlingsſißung wird das Sanitäts

kollegium die geeigneten Aerzte zu Impfärzten bezeichnen, und

denſelben einen angemeſſenen Umkreis anweiſen. Die hierüber

getroffenen Beſtimmungen ſind durch das Kantonsblatt bekannt

zu machen, und die Impfärzte ſind verpflichtet, die ihnen übers

tragenen Verrichtungen zu beſorgen.

$ . 98 .

Jedes Kind ſoll geimpft werden .

Impfungos Im Monat März hat jeder Gemeindeammann dem betrefs

weiſe.

fenden Impfarzte ein genaues Berzeichniß aller noch unge.

impften Kinder ſeiner Gemeinde einzureichen , wozu nebſt den

ſchon ausgeſtellten Impfſcheinen, die Taufbücher, die Bürgers

regiſter und ſonſtige Verzeichniſſe der Gemeindeeinwohner zu

benußen find.

S. 99.

Der Impfarzt wird in jeder beſondern Gemeinde zuerſt

nur einzelne geſunde Kinder vorimpfen, um von dieſen friſche

Lymphe für die übrigen daſelbſt vorzunehmenden Impfungen

zu erhalten .

$ . 100 .

Wenn der Impfargt ſich zur allgemeinen Impfung in eine

Gemeinde begeben will, ſo übergiebt er ein Verzeichniß der

Impfpflichtigen dem betreffenden Gemeindeammann , der alos

dann den Eltern oder Pflegeeltern der Impfpflichtigen Zeit

und Ort der Impfung bekannt zu machen hat.

$ . 101 .

Die Impfung geſchieht vorzugsweiſe von Arnt zu Arm

mit friſchem , von einem geſunden Kinde genommenen Stoff,

oder aber dann mit ächter, waſſerflarer Lymphe , die auf Få

den , Glasplatten , Fiſchbeine oder auf andere Weiſe ſorgfältig

geſammelt iſt.

$ . 102.

Zwiſchen dem achten und eilften Tage nach geſchehener

Impfung beglebt der Arzt fich , auf von ihm wieder erlaffene
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Anzeige , nochmals an den gleichen Ort , um eine forgfältige

Unterſuchung der Geimpften vorzunehmen ; zugleich hat er an

denjenigen , bei welchen feine oder unächte Schußblattern zum

Vorſchein gekommen ſind, die Impfung neuerdings und ſpäter

hin wiederholt zu verſuchen , bis entweder ein erwünſchter Ers

folg ſtattfindet, oder die Nichtempfänglichkeit des Kindes außer

Zweifel geſegt ift.

Ebenfalls bei dieſem Anlaſſe ſind diejenigen Kinder zu

impfen , die wegen Kränklichkeit oder aus andern Gründen

früher übergangen wurden, inſofern nunmehr die Unterlaſſungs

urſache gehoben iſt.

103 .

Der Impfargt wird die Eltern oder Bormünder der eins

berufenen Impflinge, welche bei der Impfung oder bei den

ſpätern Unterſuchen ohne hinreichende Entſchuldigung an dem

beſtimmten Orte nicht erſcheinen , in ſeinem Verzeichniſſe be

werten , und der Sanitätskommiffion verzeigen, welche dieſelben

als Widerſebliche dem Strafrichter zu überweiſen hat .

$ . 104 .

Fedem Kinde, bei welchem die Impfung gelungen iſt, hat 3mpfſchein.

der Impfarzt nach Formular einen Impfſchein auszuſtellen ;

ſowie er alle vorgenommenen Impfungen nebſt ihrem adfällis

gen Erfolge in ein tabellariſches Verzeichniß einzutragen hat.

Von dieſen Verzeichniſſen behält der Impfarzt ein Doppel für

fich , das andere aber reicht er alljährlich im Chriftmonat der

Sanitätskommiffion ein , welche dann ein Gutachten darüber

abzufaſſen und der Polizeikommiffion mit einem Antrage zur

Bezahlung der gelungenen Impfungen einzureichen hat.

Formulare zu Impfſcheinen und Impftabellen können beim

Schreiber der Sanitätskommiſſion jederzeit eingeholt werden .

S. 105 .

Der Impfarzt wird für ſeine Impfungen durch die Poli- Impfent:

zelfоmmiffion entſchädigt, und darf daher von den Impflingen
fchädigungen.

keine Gebühr beziehen , ausgenommen in dem Falle, wo die
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zu impfenden Kinder nicht an das beſtimmte Ort gebracht

werden , und der Impfarzt von den Eltern oder Pflegeltern der

zii impfenden Kinder eigens nach ihrer Wohnung berufen wird.

$ . 106.

Die Impfungen haben vorzüglich dnrch die Bezeichneten

Impfärzte zu geſchehen.

Wer indeſſen für fich oder feine Kinder aus beſonderm

Zutrauen einen andern als den zur Impfung aufgeſtellten Arzt

zu gebrauchen wünſcht, dem ſteht es frei. Doch muß dieß

dem Impfarzte des Umfreifes angezeigt werden , und der Arzt,

der die Impfung beſorgte, hat , nebſt Erfüllung aller einem

Impfarzte vorgeſchriebenen Pflichten , überdieß noch den Namen

des Geimpften nebſt den nöthigen Anmerkungen dem ordentli

chen Impfarzte einzugeben . Dieſer bringt ſolches auf ſein

Verzeichniß , und bemerkt in dieſem Falle jedesmal den Arzt,

der die Impfung beſorgt hat .

In dieſem Falle aber bezahlt der Staat feine Entſchädigung.

S. 107.

Von einem geimpften Kinde darf ohne Vorwiſſen feines

beſtellten Impfarztes kein Anderer Impfſtoff nehmen. Hin

gegen ſind die Eltern verpflichtet, auf Verlangen des Impfs

arztes Stoff von dem geimpften Kinde nehmen zu laſſen .

S. 108 .

Natürliche Wo immer die natürlichen Blattern zum Vorſchein kom

Blattern .

men, hat der Impfarzt ſofort die Veranſtaltung zu treffen , daß

die Schußpocenimpfung möglichſt befördert werde.

Auf etwa erfolgende Anzeige, daß ein geimpftes sind von

den natürlichen Blattern befallen worden ſei, ſou der Impfarzt

die genaueſte Unterſuchung anordnen , das Angemeſſene verfüs

gen und der Sanitätskommiſſion Bericht erſtatten .

S. 109.

Impfſtoff- Bei der Sanitätskommiſſion fou fich ftets eine Niederlage

ſammlung. von friſchem , ächten Impfſtoffe vorfinden .
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Dem jeweiligen Schreiber iſt die Aufſicht desſelben übers

tragen .

Jeder Impfarzt iſt verpflichtet, bei jeder Gelegenheit fris

Tchen , von geſunden Kindern enthobenen ächten Impfſtoff an

das Depot einzufenden, wo der Schreiber für eine zweđmäßige

Aufbewahrung desſelben ſorgt und ein genaues Regiſter über

Ein- und Ausgang desſelben führt , um wiederum die Impfs

ärzte damit gehörig verſorgen zu können .

S. 110.

Wer immer einem Impfarzte oder Amtsarzte ächten Urſtoff,

das heißt : Schußblattern an den Entern der Kühe, von wels

chen brauchbare Materie gewonnen werden kann, anzeiget oder

vorweifet, dem fol, wenn die Sache gehörig beftätigt iſt, eine

Prämie von 32 Franken abgereicht werden. Von ſolchem

Urſtoffe hat der betreffende Impfarzt oder Amtsarzt fo viet

möglich zu ſammeln , und an das Depot der Sanitätskommiſ:

fion einzuſenden .

$ . 111 .

Jedes ſchulpflichtige Kind hat beim Eintritt in die Schute Impfausweis.

ſeinen Impfſchein vorzuweiſen. Wo fein Impfſchein vorges

wieſen werden fann , da fou der Impfarzt der betreffenden

Gemeinde einen Unterſuch an dem Kinde vornehmen , und im

Fallé és weder geimpft wäre, noch die natürlichen Blattern

überſtanden hätte , unverzüglich die Impfung an demfelben

vollziehen.

$ . 112.

Die Impfung der natürlichen Blattern iſt ausdrücklich

verboten .

IV. Abſchnitt.

Vorſchriften über Behandlung der Sterbenden

und Geſtorbenen .

$ . 113 .

Bei epidemiſchen und anſtedenden Krankheiten , welche als Verbot bes

ſolche vom behandelnden Arzte oder Amtsarzte erklärt worden, Zubrango von
Leuten .

I. Bd. 68
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iſt das Betreten der Wohnung eines Aranfen oder Geſtorbes

nen nur den Hausgenoſſen und denjenigen Perſonen geſtattet,

welche zu feiner Hülfe und Beſorgung erforderlich find.

Ueberhaupt ſollen Seelſorger und Aerzte dahin wirken, daß

bei ſchwer Erkrankten kein Zudrang von Leuten ſtattfinde.

S. 114.

Das Feſtbinden der Kinnlade einer Leiche, das Zuſamnien

ſchnüren der Hände , das Herausnehmen aus dem Bette und

Ankleiden vor Ablauf von vier Stunden nach erfolgtem Hins

ſcheiden iſt verboten .

S. 115 .

Gröffnen der Keine Leiche fou früher, als vierundzwanzig Stunden nach
Leiche.

eingetretenem Tode geöffnet werden , es ſei dann in gerichtli

chen Fällen, wo aus der Verlegung oder Todesart kein Zwei

fel mehr über den wirklich vorhandenen Tod obwalten kann .

S. 116 .

Keine Leichenöffnung foll ohne erhaltene Bewilligung ab

Seite der nächſten Verwandten vorgenommen werden , ausges

nommen in gerichtlichen Fällen.

S. 117 .

Die Särge dürfen erſt dannzumal verſchloſſen werden,

wenn eine Leiche zur Begräbniß abgeführt wird, es wäre dann,

daß der behandelnde Arzt oder Amtsarzt , gebieteriſcher Um

ftände wegen, die frühere Verſchließung des Sarges verordnen

würde.

S. 118 .

Begraben Keine Leiche, welche nicht nach $ . 115 geöffnet worden

der Leiche. iſt, ſoll im Sommer vor Ablauf von fechounddreißig Stunden

und im Winter vor Ablauf von achtundvierzig Stunden beer

digt werden, wenn anders nicht die Krankheitsform , oder wirfs

lich eingetretene Fäulniß des Leichnams eine frühere Begräbs

niß nöthig machen, was indeſſen ſtets von einem Arzte bezeugt

werden muß.



503

Je nach dem Ermeſſen des behandelnden Arztes oder

Amtsarztes ſoll die Beerdigung auch noch länger verſchoben

werden .

S. 119.

Ueberall, wo es ſich immer thun läßt , ſollen die vorhans Todtenhäuſer .

denen Beinhäuſer zu Todtenhäuſern umgewandelt oder neue

Todtenhäuſer zur Aufbewahrung der Leichen bis zu deren

Begräbniß errichtet werden . Die Aufſicht über dieſelben iſt,

wo, nicht beſondere Reglemente etwas Anderes vorſchreiben ,

dem Pfarrer und dem Amtsarzte übertragen .

$ . 120.

Damit eine der Würde des Orts und der öffentlichen Todtengräber.

Geſundheitspflege entſprechende Ordnung herrſche, To follen

ordentliche Todtengräber von den Kirchgemeinden angeſtellt

werden , oder wo die Fonds zur Anſtellung von ſolchen nicht

hinreichen, kann das Begraben und die Beſorgung der Kirch

höfe dem Sigriſt, gegen eine billige, von einer jeweiligen Kirs

chenverwaltung auszumittelnde Entſchädigung, zur beſondern

Verpflichtung gemacht werden.

S. 121 .

Von Niemanden darf ein Grab auf dem Kirchhofe geöff

net oder geſchloſſen werden , außer vom betreffenden Todten

gräber .

Ebenſo hat in denjenigen Kirchgemeinden, wo Todtenhäu

ſer eingerichtet ſind, wenn nicht die Verwandten den Leichen

wächter beſtellen , der Todtengräber die Stelle desſelben zu

verſehen .

$ . 122.

In jeder Kirchgemeinde fol unter Aufſicht des Pfarrers

das gehörige Todten- und Gräberbuch geführt werden.

S. 123 .

In Hinſicht der Gräber ſelbſt iſt :

a . möglichſte Ordnung zu halten ; es müſſen diefelben Gräber:

nummerirt werden , damit die Führung des Gräber- ordnung .

buches deſto mehr erleichtert wird.
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b . Jedes Grab ſoll von dem andern einen und einen hal

ben Schuh entfernt ſein , und bei Erwachſenen wenig

ſtens zwei und einen halben , bei Kindern einen und

einen halben Schuh Breite haben . Die Tiefe eines

jeben Grabes ſoll bei Erwachſenen fünf, bei Kindern

drei und einen halben Schuh Schweizermaßes betragen .

c. Jeder Sary fol ein eigenes Grab haben .

d . Iſt einmal eine Linie von Gräbern angefangen , ſo

wird in der Regel auf derfelben mit dem Begraben

nach Reihe und Nummer fortgefahren. Auch bei jenen,

welche unter Grabſteinen begraben werden , ſoll eine

gewiffe Ordnung beobachtet werden .

f. In der Regel Tollen die Gräber der Kinder bis zum

zweiten Jahre ihres Alters nicht vor fünf Jahren, jene

der Kinder von 2 bis 6 Jahren nicht vor acht und

die Grüber der Erwachſenen nicht vor zwanzig Jahren

eröffnet werden.

e . Die Gräber der Kinder ſollen auf dem Kirchhofe, wo

es immer der Raum geſtattet, einen beſondern , von

jenen der Erwachſenen abgeſonderten Plaß einnehmen.

g. Jeder Gottesader ſoll wohl verſchloſſen , daher mit

einem Gitter, Zaun oder Mauerwerk umgeben ſein .

S. 124.

Friedhofanlage. Wo ein neuer Friedhof angelegt oder eine Erweiterung

eines ſchon beſtehenden vorgenommen werden wollte , foll das

daherige Anſuchen an die Regierung geſtellt, und von ihr, auf

ein eingeholtes Gutachten von der Sanitätskommiſſion, hierüber

verfügt werden .

V. Abſchnitt.

Vorſchriften über das Meßgen und die Fleiſchſchau.

$ . 125.

Einrichtung der Daß Meßgen von großem und kleinem Schlachtpieh. aller

Meßglokale. Art und der Verkauf des Fleiſches fol in der Regel nur in

ordentlichen , dazu eingerichteten Lokalen geſchehen.

ALE
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Dieſe Meßglokale müſſen hinlänglich geräumig, mit Steins

platten belegt , heiter, fühl , dem Luftzuge ausgeſeßt und der

Sonne abgewendet und mit dem nöthigen Waſſer in der Nähe

verſehen werden .

S. 126 .

Die Einrichtung ſolcher Meßglokale liegt den zur Aus

übung des Meßgergewerbes Berechtigten und ſich damit Bes

faſſenden ob.

In großen und volfreichen Ortſchaften des Kantons , wo

das Meßgergewerbe gleichzeitig von mehreren Perſonen getrie:

ben wird, und noch keine den Vorſchriften des $ . 125 ent

ſprechende öffentliche Schlachthäuſer vorhanden ſind , ſoll aber

von Seite der Gemeinde die Errichtung eines öffentlichen

Schlachthauſes ſtattfinden , wofür ſie von den ſelbes benußens

den Perſonen eine billige Entſchädigung beziehen mag.

S. 127 .

Einem Güterbeſißer bleibt aber unbenommen , das an ſeis

nem Futter gehaltene Vieh , unter der in ſpäter nachfolgenden

Artifeln vorgeſchriebenen polizeilichen Aufſicht, bei ſeinem Hauſe

ſchlachten zu laſſen , und das Fleiſch entweder daſelbſt oder in

einer öffentlichen Meßg verkaufen zu dürfen .

Disgleichen kann ein Wirth angefauftes Vieh, deſſen Fleiſch

er zu ſeinem Gewerbe bedarf , unter Beobachtung der gleichen

polizeilichen Vorſchriften , bei ſeinem Hauſe ſchlachten laſſen,

wenn ſich in der Nähe keine öffentliche Meßg vorfindet, oder

in derſelben gerade fein Plaß vorhandem wäre. Außer dieſen

beiden Fällen hat das Schlachten in einer ſolchen öffentlichen

Meßg zu geſchehen.

$ . 128 .

Die Lokale, in welchen das Wurſtergewerbe getrieben wer- Lokale für

den will , müffen ebenfalls hiefür geeignet, heiter , fühl , hin
Wurſtereien.

länglichem Luftzug ausgeſeßt, von der Sonne abgewendet, und

mit dem nöthigen Waſſer in der Nähe verſehen ſein.
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S. 129 .

Aufſicht über Die Aufſicht über die Meßglokale, mögen Fie Privaten oder

die Meßgereien Gemeinden angehören, und über das Schlachten von Vieh und
u. Wurſtereien.

den Verkauf des Fleiſches, ſowie auch über das Wurſtergewerb,

ſteht den Gemeinderäthen zu . Dieſelben erkennen nach ges

nommenem Augenſchein , ob das Lokal , welches zum Meßgen

und Fleiſchverkauf, oder für die Betreibung des Wurſtergewers

bes gebraucht werden wolle, die vorgeſchriebenen Eigenſchaften

beſiße, und machen dem betreffenden Amtsſtatthalter davon

ſchriftliche Anzeige , dem die daherige Oberaufſicht, beſonders

über die öffentlichen Meßgen , zukömmt.

Ueberdieß hat alljährlich wenigſtens einmal zur Sommers

zeit der betreffende Amtsarzt die oben benannten Lokale zu

unterſuchen, um ſich zu überzeugen , ob die erforderlichen Maß

regeln der Geſundheitspolizei gehandhabt werden oder nicht,

worüber derſelbe dem Amtsſtatthalter einen umſtändlichen Bes

richt erſtattet.

S. 130 .

Verpflichtungen Jeder, welcher das Gewerb eines Meßgers ausübt, iſt nebſt

der Meßger. Erfüllung der gefeßlichen Vorſchriften über die Ausübung der

Gewerbe gehalten , in den Ortſchaften , wo ein bedeutender

Verbrauch vorhanden iſt, alle Jahre in der Woche vor Dftern

dem Gemeinderath die Erklärung abzulegen, daß er ſich förms

lich verpflichtet, das ganze Jahr hindurch ſeine Kunden mit

der gleichzeitig anzugebenden Gattung Fleiſch, unklagbar zu

verſehen . Der Gemeinderath nimmt dieſe Erklärung zu Pro

tokoll. Derjenige Meßger , der dieſer förmlich eingegangenen

Verpflichtung nicht Genüge leiſtet, darf das Meßgergewerb vor

Abfluß eines Zeitraums von einem Jahre nicht ferner ausüben.

$. 131 .

Rein Meßger darf Jemanden gegen baare Bezahlung

Fletſch verweigern .

$ . 132 .

Die Preisſchabung (Taration) des Fleiſches iſt in der

Regel aufgehoben , jedoch iſt der Regierungsrath in außeror
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dentlichen Umſtänden ermächtiget, den Fleiſchpreis feftzufeßen.

Beim Auswägen des Fleiſches ſoll aber auf einer bei jeder

Fleiſchbank hängenden Tafel die Gattung und der Preis des

Fleiſches , welches der Meßger auswägt, immerhin deutlich

und klar fich angeſchrieben finden.

Das ſogenannte Ungends ſoll für geringere Preiſe ver

fauft werden .

$ . 133 .

Die Meßger haben das Meßglofal und die zum Meßgen

und Fleiſchverkauf nöthigen Geräthſchaften ſtets in reinlichem

Zuſtande zu halten, und es ſollen demnach nach dem Schlach

ten das Blut und alle Unreinlichkeiten ſauber abgewaſchen und

die Abfälle und dergleichen ſogleich an einem dazu geeigneten

Ort auf die Seite geſchafft , Eingeweide , wie 3. B. Rutteln

u. f. f. vor dem Verkaufen ſauber gewaſchen werden . Die

Meßger haben ferners eine vom Amtseichmeiſter richtig gefun

dene Wage, deren Schalen flach, und auf der Seite, wo das

Fleiſch aufgelegt wird , verzinnt ſein ſollen , mit dem nöthigen

geeichten Gewicht bei ihrer Meßgbank aufzuſtellen . Wage und

Gewicht rollen nach geſeßlicher Vorſchrift alle Jahre wenig

ftens einmal amtlich geprüft werden .

Die Amtseichmeiſter dürfen Schalen , welche nicht flach

ſind, nicht eichen .

S. 134 .

Es iſt unterſagt, Thiere , welche durch ſchnelles Laufen

ftark erhißt und ermüdet ſind, vor einer wenigſtens dreiſtün

digen Ruhe zu ſchlachten .

$. 135 .

Das Einblaſen zwiſchen Haut und Fleiſch darf nur vers

mittelft eines Blasbalgs geſchehen.

$ . 136 .

Alles Hauſiren mit Fleiſch iſt verboten .

Hingegen iſt Niemanden benommen, aus einer ordentlichen Fleiſchverkauf.

Meßg jeder beliebigen Gemeinde Fleiſch zu eigenem Verbrauch
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abzuholen oder durch Zemanden ſeiner Haushaltung abholen

zu laſſen .

Ebenſo kann ein Meßger , der ſein Gewerb ordentlich

führt, auf Beſtellung hin , Fleiſch von dem in feiner Meßg,

gemäß gegenwärtiger Vorſchrift, geſchlachteten Vieh feinen

Kunden in oder außer ſeiner Wohngemeinde bringen , oder

durch förmlich in ſeinem Dienſt befindliche Leute bringen laſſen.

$ . 137 .

Das Meßgen von Schweinen darf auch außer den ordents

lichen Meßglokalen geſchehen , und der Verkauf des Fleiſches

fann an Ort und Stelle , wo geſchlachtet worden , oder dann

an einem andern vom Gemeinderathe anzuweiſenden Lokale

ſtattfinden. Auf Beſtellung hin darf das Schweinefleiſch ohne

weitere Förmlichkeit Jedermann zugebracht werden . Die Ans

deige der Abſchlachtung an den Fleiſchſchauer und die Beſichti

gung durch denſelben hat aber wie bei anderm Schlachtvieh

zu geſchehen .

S. 138.

Fleiſch von geſchlachteten Franken Thieren, wenn auch deſs

ſen Genuß durch den Fleiſchſchauer geſtattet worden iſt, darf

auf keiner öffentlichen Schlachtbank, fondern nur an einem

Nebenorte oder auf einer abgeſonderten hiezu eigens beſtimm

ten Fleiſchbank verkauft werden .

$ . 139.

Verpflichtungen Diejenigen, welche fich mit dein Würftergewerb abgeben,

der Wurſter. haben das nöthige Fleiſch entweder bei einem Meßger zu faus

fen, oder das angekaufte Vieh in einer ordentlichen Meßg und

mit Beobachtung aller Vorſchriften über die Fleiſchſchau ſchlachs

ten zu laſſen . Sie haben ſich überhin ; wie die Menger, der

größten Reinlichkeit zu befleißen.

S. 140.

Fleifdidater. Jeder Gemeinderath wählt die erforderlichen Fleiſchſchauer

auf die Dauer von vier Jahren. Von dieſen Wahlen iſt dem
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betreffenden Amtsſtatthalter Anzeige zu machen. Zu Fleiſch

fchauern find in der Regel nur gerichtliche Thierärzte wählbar.

3ft aber in der Gemeinde oder im Umfang von einer Stunde

vom Hauptort der Gemeinde fein gerichtlicher Thierarzt , fo

beſtellt der Gemeinderath einen andern foviel möglich fachkun

digen Mann hiefür.

$. 141 .

Es darf fein Stüc großes oder kleines Schlachtvieh weder

in einer Meßg noch bei Partikularen oder Wirthen ausgewo

gen und verkauft werden , wenn ſolches nicht vorher von

dem Fleiſchſchauer unterſucht und währſchaft erfunden wor

den iſt.

Daher darf auch das Herz, die Lunge, die Leber und das

übrige Eingeweide der geſchlachteten Thiere nicht bei Seite

geſchafft werden , bevor der Fleiſchſchauer folches unterſucht

hat. Derſelbe iſt jedoch verpflichtet, dieſen Unterſuch unges

ſäumt vorzunehmen.

S. 142.

Wenn der Fleiſchſchauer das geſchladtete Vieh in allen

Theilen gefund findet, ſo ſtellt er dem Eigenthümer ein Zeugs

niß aus, welches die Gattung des geſchlachteten Thieres , den

Namen des Eigenthümers , den Befund des Fleiſchſchauers

enthalten foll, und mit dem Datum und mit des leßtern Uns

terſchrift zu verſehen iſt.

$ . 143.

Wird ſämmtliches Fleiſch oder nur einzelne Theile eines

geſchlachteten Thieres nicht geſund gefunden , ſo ſoll vom

Fleiſchſchauer, falls er den Genuß als unftatthaft erklärt , die

ſofortige Wegſchaffung des Betreffenden angeordnet und gleich

zeitig dem Gemeindeammann hievon Anzeige gemacht werden .

$ . 144.

Wenn der Fleiſchſchauer darüber im Zweifel wäre , ob

der Genuß des Fleiſches geſtattet werden dürfe, oðer nicht,

oder wenn der Eigenthümer des geſchlachteten Thieres gegen

I. Bd. 69
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die Wegſchaffung. Einſprüche. erheben würde, ſo foll noch ein

gerichtlicher Thierarzt, als zweiter Fleiſchſchauer, herbeigerufen

werden , wo dann beide Fleiſchſchauer nach gewiſſenhaftem

Unterſuch mittelſt eines dem Eigenthümer zuzuſtellenden Scheins.

verfügen, ob und warum die Wegſchaffung erfolgen , oder ob

und warum der Genuß des Fleiſches des ganzen Thiers oder

einzelner Theile desſelben und unter welchen Bedingungen

erlaubt ſei.

Sind die beiden Fleiſchſchauer in ihrem Urtheile nicht eia

nig, ſo ſoll ein Amtsthierarzt oder amtsthierärztlicher Gehülfe,

und falls derſelbe ſchon einer der Fleiſchſchauer geweſen , der.

Amtsarzt herbeigerufen und deſſen Entſcheid nachgelebt werden .

S. 145 .

Wenn ein Thier nicht bloß wegen einem augenblicklichen

Unglücksfall, ſondern wegen einer Krankheit geſchlachtet were

den muß, bet welcher der Fleiſchſchauer der Verdacht einer

anſteckenden Krankheit hat, ſo hat die Berufung eines gerichte

lichen Thierarztes zu erfolgen ; es mag denn der Eigenthümer

das Fleiſch zum Selbſtgebrauch in eigener Familie oder zum

Verkauf benußen wollen . Der Thierarzt nimmt , wie vorhin,

einen genauen Unterſuch vor , und gibt nach Anweiſung des

vorſtehenden Paragraphe die angemeſſene ſchriftliche Weiſung.

&r berichtet den Fall, wenn wirklich Spuren einer anſtecenden

Krankheit ſich vorgefunden haben , zugleich auch dem Amts

thierarzte zu Handen der Sanitätskommiſſion.

S. 146.

Der Regierungsrath erläßt auf den Vorſchlag des Sante

tätsfollegiums die beſondern Vorſchriften für die Fleiſchſchauer:

$ . 147.

Die gerichtlichen Thierärzte und Fleiſchſchauer erhalten für

ihre Bemühungen die im Sportelngeſeß (SS . 11 und 12) : auss

gelegten Gebühren:
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$. 148 .

Den Fleiſchſchauern liegt ob , fowohl für genaue Hands

habung der gegenwärtigen Vorſchriften im Allgemeinen zu

ſorgen , als auch im Beſondern auf größtmöglichſte Reinlichkeit

in den Meßgen und Wurſtereien , ſowie auf Richtigkeit von

Wage und Gewicht in ſelben , und daß feine Gattung Fleiſch

für eine beſſere Gattung, 3. B. Kühfleiſch für Ochſenfleiſch

verkauft werde, ſtrenge zu achten ; ſie verzeigen den Fehlbaren

bei dem Gemeindeammann oder nöthigenfalls beim Amtsſtatt

halter zur Ueberweiſung an das betreffende Strafgericht.

S. 149 .

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, auf das Gutachten der Meßgerordnung

Gemeindebehörde für die Stadt Luzern , in Betracht der beſons für dieStadt
Luzern.

dern örtlichen Verhältniſſe derſelben , eine beſondere Meßger

ordnung zu erlaſſen.

VS. Abſchnitt.

Vorſchriften betreffend dic Hundswuth.

$ . 150 .

Die Zeichen der Hundowuth werden eingetheilt:
Zeichen der

a . in die Vorboten,
Hundswutky.

b. in die ausgebildete Krankheit , und

c. in die Tollwuth .

S. 151 .

Zu den Borboten zählt man : mürriſches und launigtes a . Vorboten

Benehmen der einen Hunde ; bei andern Traurigkeit, Unruhe,

Furchtſamkeit derſelben, Verkriechen in einen Winkel ; Peußern

einer oft heimtüdiſchen Freundlichkeit, Togar oft gegen Unbes

kannte, die ſie dann wieder unvermuthet anſchnurren , oder

auch wohl zu beißen drohen ; bisweilen werden die Hunde

gegen ihren Hausherrn gleichgültig, als ob ſie ihn nicht

fennten , mitunter unfolgſam ; ſie haben wärmere Naſenflügel,

erweiterte Pupillen mit größerer Röthang der Augen , mit
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einem ungewöhnlich ſcheuen und ſtarren Blicke, Trođenheit der

Schnauze mit etwas perzogenen Lippen.

S. 152.

b . Ausgebildete Zeichen der ausgebildeten Krankheit find : Beſchwerliches

Krankheit.
Schlucken , zuweilen Mundſperre und Herabwürgen der Spei:

fen oder gånzliches Verſchmähen derſelben, auch beliebter Speis

ſen ; öfteres Pletſchen der Zunge im Waſſer , ohne etwas

davon zu verſchlucken ; ſchleichender, ſchwankender Gang mit

herabhängendem Schweife und geſträubten Haaren ; Schnappen

nach Luft auf eine Weiſe , wie ſie Fliegen fangen wollten ;

Wanken der Hinterfüße beim Gehen . Dieſe Erſcheinungen

finden ſich zwar auch einzeln bei andern Aranfheiten vor ;

wenn ſie aber in der Mehrzahl an herumirrenden oder bei

ſolchen Hunden ſich zeigen , die von einem unbekannten oder

der Wuth verdächtigen Hunde gebiffen worden , ſo verdienen

fie genaue Berückſichtigung.

S. 153 .

c . Tollwuth. Zeichen der Tollwuth : Das Benehmen von tollen Huns

den iſt noch empfindlicher und ſtörriſcher als in der zweiten

Periode der Krankheit . Sie haben Neigung, falte Gegenſtände

zu belecken ; ſind unruhig; wechſeln ihr Lager ohne Zwecf ; der

Appetit nach feſter Nahrung iſt ganz verloren ; e8 entwickelt

ſich eine unregelmäßige Freßluſt, 3. B. nach Holz, Stroh 2 .;

alle wuthfranken Hunde können Waſſer und andere Flüſſigs

feiten fehen , ja ſogar leden , und wirklich waſſerſcheu find

fie nicht ; fie ſuchen die Einſamkeit und beſonders dunkle Drte.

Das wichtigſte und beſtimmteſte Kennzeichen eines tollen Hun

Des iſt jene ganz eigenthümliche und auffallende Veränderung

in der Stimme und in der Art des Bellens ; die ausgeſtoßenen

Töne find rauhheiſer , ängſtlich und widerlich klingend ; die

Neigung zum Beißen findet ſich bei bei den Meiſten por und

in der legten Krankheitsperiode ſchnappen ſie nach ihrem Herrn

wie nach ihnen vorgehaltenen Gegenſtänden und nach { uft,

Der Mund iſt mehr trođen als feucht und in der Regel ohne
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Schaum und Geifer. Der Gang iſt nun freuz- und lendens

lahm. Beim Eintritt der Bißwuth ſpringen ſie nach den vers

ſchiedenſten Richtungen , um den Biß anbringen zu können ;

jeßt erſt geht das Bewußtſein verloren. Der Unterkiefer hängt

gewöhnlich herunter und aus dem Munde reden ſie eine bläus

lichte Zunge. Tolle Hunde, die im bewußtloſen Zuſtande ent

wichen ſind, laufen in einer Strede fort, bis ſie ermattet nies

derſinfen , oder etwas anders ihren Lauf verhindert. Alle dieſe

Erſcheinungen , vorab aber dieſes Entlaufen der Hunde , das

Tcheulofe Anfallen der Menſchen , ſogar ihrer eigenen Herren

wie das Anpaden anderer Thiere , beſonders aber anderer

Hunde fönnen für die ſicherſten und beſtimmteſten Kennzeichen

der Tollwuth angeſehen werden .

Dieſe Wutherſcheinungen zeigen fich je nach den verſchies

denen Graden und Charakteren verſchieden, nicht nur bei Huns

den, ſondern auch bei andern Thieren , 8. B. Füchſen, Ziegen,

Schweinen , Pferden, fühen u.f.f.

$ . 154 .

Bei anhaltender Hiße und Kälte find die Hunde, auch die Zeit der
Lollwuth.

Wölfe, Füchſe, Lüchſe, Dachfen u . ſowie auch die Raßen am

allermeiſten der Wuthkrankheit unterworfen.

$ . 155 .

Wenn in einer Gemeinde die Hundsmuth ausgebrochen, Vorſorgen beim

ift Jedermann, ſowohl inner dieſer Gemeinde als auch in den Hundewuth.

angränzenden Gemeinden, bei der ftrengſten Berantwortlichkeit

gehalten, ſeine Hunde im Hauſe zu verſorgen, anzufetten , beim

Ausgehen angebunden mit fich zu führen . Sie werden dann

bei großer Hiße in einem fühlen Orte gehalten ; es wird ihnen

öfters Waſſer wenig Fleiſch abgereicht. Bei ftrenger Kälte

ſollen die Hunde an einem mäßig warmen Drte gehalten

werden .

$ . 156 .

Der Regierungsrath, auf den Antrag der Polizeikommiſſion

und das Gutachten der Sanitätsfommiſſion, ordnet den Hunder

bann an
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In Fällen von Dringlichkeit erfolgt dieſe Anordnung vors

läufig durch die Polizeikommiſſion oder den betreffenden Amtse

ſtatthalter.

1

$ . 157 .

Heußert ſich in einer Gemeinde oder in deren Nähe die

Hundswuth , ſo iſt jeder Einwohner unter Verantwortlichkeit

verpflichtet, dem Gemeindeammann ſchleunige Anzeige zu mas

chen . Alle Hunde , die von einem unbekannten , der Wuth

wirklich verdächtigen Hunde gebiſſen worden, und folche , die

mit tollen Hunden in Gemeinſchaft und Berührung kamen,

wenn ſie auch nicht verlegt worden ſind , müffen ohne Auss

nahme durch einen Thierarzt beaufſichtiget, behandelt, oder

nöthigenfalls getödtet und durch den Wafenmeiſter weggeſchafft

werden .

S. 158 .

Jeder Beſißer eines Hundes fann im Falle von erwieſener

Fahrläßigkeit für den durch den Hund verurſachten Schaden

zur Entſchädigung angehalten werden .

Jeder Einwohner iſt verpflichtet, Hunde bei Aeußerungen

der Tollwuth ſogleich einzuſperren , forgfältig zu bewachen oder

zu tödten. Hicvon wird ſogleich dem Gemeindeammann und

von dieſem dem Amtsſtatthalter die Anzeige gemacht.

Das alfällig getödtete Thier Toll nicht weggeſchafft, fons

dern unter Aufſicht ſo lange aufbewahrt werden, bis ein amt

Ticher Unterſuch hierüber ſtattgefunden hat.

S. 159.

Erſcheint ein der Tollwuth verdächtiger Hund auf öffents

licher Straße, ſo hat die Ortspolizei eiligſt das Einfangen und

Einſperren des Thieres an einem fichern Orte zu veranſtalten ,

oder wenn dieſes nicht ohne Gefahr geſchehen kann , es zu

tödten . Dabei ordnet fte vorläufig einen ſtrengen Hundsbann

an, und gibt hievon dem Amtsſtatthalter zu Handen der Polis

zeikommiffion Kenntniß. In dieſem Falle follen alle Hunde,

welche mit dem wüthenden Thiere in Berührung waren , ent

!
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weder getödtet, oder einem Thierarzte oder dem Wafenmeiſter

zur ſtrengſten Aufſicht und Verwahrung übergeben werden .

S. 160.

Nicht nur tollwüthige Hunde', ſondern auch tollwüthige

Kaßen, Füchſe, Schweine, Ziegen, Kühe, Pferde. 26. ſollen los

gleich getödtet werden.

S. 161 .

In Fällen von Wuth bei Hunden oder andern Thieren iſt Verſcharren

der Wafenmeiſter bei Strafe verpflichtet , alle der Wuth vers
von Thieren.

dächtigen und getödteten Hunde oder Thiere fammt der Haut

tief in die Erde zu verſcharren . Die dem Thierarzt oder

Waſenmeiſter zu Beobachtung oder Behandlung übergebenen

Hunde darf derfelbe den Eigenthümern erſt nach drei Wochen

zurü & geben, inſofern nämlich fein Zeichen irgend einer Kranke

heit an denfelben mehr zu bemerfen iſt.

S. 162.

Wird einem Thierarzte oder einem Waſenmeiſter ein Hund

oder ein anderes verdächtiges Thier zur fernern Beobachtung,

übergeben , ſo haben diefelben ein ſolches ganz abgeföndert zu

verwahren, genau zu beobachten und alle an demſelben bemerkten

Erſcheinungen dem betreffenden Amtsarzte pünktlich mitzutheis

len, wie auch die Eröffnung todter Hunde oder Thiere unter

Leitung des Amtsarztes oder feines Gehülfen zu unternehmen.

Alles, was zur Reinigung oder zum Verband verlegter oder

verdächtiger Thiere verwandt wurde, iſt ſofort zu verbrennen,

und jene Menſchen , welche ſolche Thiere berührten oder mit

ihrem Geifer beſudelt wurden , müſſen ihre Hände und ver

unreinigten Hautſtellen ſogleich mit Lauge oder Eſſig reinigen ;

auch müſſen ſie , bevor ſte fich andern Thieren nähern , ihre

Kleider wechſeln. Die abgelegten Kleidungsſtücke follen vor

weiterm Gebrauche in ſcharfer Lauge geweicht, dann rein ges

waſchen und mehrere Tage wohl durchlüftet werden .

S. 163 .

Das Wuthgift wird nicht allein durch den Biß toller Anſteckung von

Thiere auf Menſchen übergetragen , ſondern es kann auch ,
Menſchen .
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wenn der Seifer oder das Blut derſelben mit Wunden , ober

mit Stellen , welche entweder der Oberhaut beraubt, oder nur

mit zarter Oberhaut bekleidet ſind, 3. B. Lippen, Augen 2c. in

Berührung kommt , Anſteckung erfolgen. Perſonen , die mit

tollen Thieren fich beſchäftigen müſſen , ſollen dieſe Theile für

berühren vermeiden.

S. 164 .

Behandlung Jeder von einem wuthverdächtigen Thiere beledte oder vers

wuthkranker lepte Menſch und jeder Wuthfranfe find unter medizinalpolis
Menſchen.

zeiliche Aufſicht bis zur vollkommenen Wiedergeneſung !, alſo

wenigſtens acht Wochen, geſtellt. Die Wahl des Arztes bleibt

dem Kranken, feinen Angehörigen, und im Verarmungszuſtande

dem Gemeinderathe feiner Heimathogemeinde anheimgeſtellt. In

jedem Falle find die Amtsſtatthalter gehalten, wenn nicht ſelbſt

der Amtsarzt oder deſſen Gehülfe die Behandlung übernoms

men hat, einen ſolchen auf Staatskoſten zu beſtellen. Dieſer

wird dem behandelnden Arzte zum Berathen beigegeben und

hat über die ſchnelle und genaue Befolgung aller anzuordnens

den mediziniſch -polizeilichen Maßregeln zu wachen.

S. 165.

Für arme wuthkranke Menſchen haben die betreffenden

Heimathsgemeinden die Koſten zu beſtreiten , mit Ausnahme

derjenigen des Amtsarztes oder ſeines Gehülfen. (S. 164.)

$. 166 .

Wenn ein Menſch von einem wüthenden Thieré rerlegt

wird, ſei die Wunde groß oder klein, oder wenn derſelbe auch

nur von dem Geifer des Thieres befleckt wird, fu foll ohne

Verzug der nächſte Arzt herbeigerufen und dem Gemeindeamnă

mann die Anzeige gemacht werden, welcher durch Eilboten den

Bericht dem Statthalteramte und dieſes der Polizeikommiſſion

ertheilt.

Mittlerweile wird der mit Wuthgeifer beſudelte förperliche

Theit ſorgfältig mit faltem Waſſer und nachher mit Effig ab

gewaſchen und die damit befleckten Kleider nachher verbrannt.
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Bei einer Wunde, auch der kleinften , foll unverzüglich die

Wunde mit ſcharfem Salzwaſſer wiederholt ſtart ausgerieben,

und damit ſo lange fortgefahren werden , bis durch die An

kunft des Arztes die funſtgerechte Behandlung des Verlegten

unter Aufficht des Amtsarztes eintreten fann .

S. 167.

Stirbt ein Menſch an der Wuthfrankheit, ſo hat der Ges

meindeammann unter Anleitung des Arztes dafür zu ſorgen,

daß die Leiche mit aller an derſelben befindlichen Wäſche und

Kleidung ohne weitere Berührung in ein Leintuch eingehüllt

und ſo bald möglich in den Sarg gelegt wird. Es darf Nies

manden der Zutritt zu derſelben geſtattet werden. Die Leiche

muß vor beginnender Fäulniß des Körpers in ein ſechs Fuß

tiefes Grab verſenkt und mit ungelöſchtem Salfe überſchüttet

werden . Das Bettzeug , die Leinwäſche und alle Kleidungss

ftüde und Geſchirre, die der Verſtorbene während ſeiner Kranks

heit an ſich hatte oder benußte , find unter Polizeilicher Auf

ficht nebft dem Bettgeſtell und den übrigen minder bedeutenden,

der Verunreinigung verdächtigen Geräthen zu verbrennen .

Die Boden des Aranfenzimmers und das zum ferneren

Gebrauch beſtimmte Holzgeräthe werden mit ſcharfer Lauge ges

ſcheuert und hernach abgehobelt. Die abfallenden Späne wers

den ſogleich verbrannt. Endlich müſſen die Wände und die

Dede des Krankenzimmers abgefraßt oder mit Lauge abges

waſchen und durch mehrtägige Lüftung gereinigt werden.

S. 168.

Damit die Anftedung bei Menſchen verhindert werde, ſind Borſorge'gegen
Anſtedung durch

folgende ſtreng zu beachtende Vorkehrungert feſtgeſegt: wuthkranke

a) Niemand darf Wuthtranke, oder ſoldie Dinge, die durch Menſchen.

Speichel oder Blut ſolcher Kranken verunreiniget ſein

können, mit wunden oder ſchorfigen Händen berühren .

b ) Den Wärtern und Angehörigen wird aufgetragert, daß

fie ihre Hände mit Del oder Fett beſtreichen und fleißig

mit eſſig und Salz oder Seifeniwaffet reinigett, fild abeta
1. BD. 70
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vorzüglich hüten , mit verunreinigten Fingern ihr Geſicht,

die Augen, Naſe, Mundlippen zu berühren.

c) Werden die Umſtehenden durch Geifer oder Blut des

Kranken verunreinigt, ſo muß die Reinigung mit erſter

wähnten Mitteln (b) ſogleich unternommen werden ; bes

fudelte Kleidungsſtücke ſind ſofort abzunehmen, vorſchrifts

mäßig zu reinigen oder zu verbrennen .

d) Wenn , was in ſeltenen Fällen geſchieht, bei ſolchen

Kranfen während der Wuthanfälle ein Hang zum Beißen

fich äußert , fo haben dabei die Wächter fich beſonders

vorzuſehen ; falls aber einer derſelben dennoch gebiſſen

oder mit den Zähnen des Kranken nur leicht verleßt oder

gequetſcht wird, fo muß die verlegte Stelle ſogleich wie

jene von tollen Thieren beigebrachten Wunden behandelt

werben .

Alles , was zur Reinigung und zum Verbande verdad ;.

tiger Bißwunden gebraucht wurde, muß auf der Stelle

verbrannt werden . Kleidungsſtücke , welche Kranke oder

Wiedergeneſene ablegen , werden verbrannt , folche aber,

welche die Wärter getragen haben, ſollen in ſcharfer Lauge

geweicht, dann rein gewaſchen und vor dem Wieders

gebrauche wohl ausgelüftet werden .

VII . Abſchnitt.

W aſenordnung.

S. 169 .

afermeffter. Für jedes Amt des Kantons wird ein Wafenmeiſter beftellt.

Die Waſenmeiſter werden nach vernommenem Gutachten

der Sanitätskommiſſion durch die Polizeikommiſſion auf die

Dauer von vier Jahren gewählt.

Es find nur patentirte Thierärzte wählbar.

Sie werden durch den Amtsſtatthalter beeidigt.

Dhne Bewilligung der Polizeidirektion darf fein Waſens

meiſter außer dem ihm angewieſenen Amtskreiſe ſeine Verrichs
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tungen ausüben. Dieſe Bewilligung iſt aber nur in außers

ordentlichen Fällen zu ertheilen .

$. 170 ,

Jedes Pferd , Hornvieh und anderes Hausthier , welches Begidhaffung

umgeſtanden iſt , oder wegen einer anſteckenden Krankheit abs der Thiere.

gethan werden muß, ſoll vorbehalten jedoch die Beſtimmungen

des $ . 172 durch den Waſenmeiſter oder wenigſtens in Beis

ſein desſelben weggeſchafft oder in die Grube geworfen werden .

Schmalvieb und andere kleine Hausthiere , ſo wie Thiere

jeber Gattung , welche noch nicht 1/2 Jahr alt find, wenn

ſolche nicht an einer anſteckenden Krankheit umgeftanden , oder

deswegen abgeſchafft werden müſſen, können vom Eigenthümer

ſelbſt mit Beachtung der nachfolgenden Vorſchriften beſeitigt

und in die Grube geworfen werden.

S. 171 .

Tritt der Fall ein, daß ein Shier durch den Waſenmeiſter

weggeſchafft werden muß, ſo hat der Eigenthümer die Pflicht,

fofort demſelben Anzeige davon zu machen , der dann das Thier

fobald möglich nach den unten folgenden Beſtimmungen in die

Grube zu werfen hat.

$ . 172.

Glaubt aber der Eigenthümer des Thieres , dasſelbe gang

oder einzelne Beſtandtheile davon benußen zu können , ſo hat

er fich vorerſt an einen gerichtlichen Thierarzt zu wenden , der

nach genauem Unterſuch des Thieres , wenn möglich noch im

lebenden Zuſtande und nach Eröffnung desſelben und genauem

Unterſuch aller Eingeweide, mit Rüdſicht auf die vorangehens

den Vorſchriften über die Fleiſchſchau, ſchriftlich erklärt, ob das

Thier ganz oder theilweiſe und zu was für Zweden benußt

werden fönne und dürfe.

s. 173.

Dieſes Zeugniß des gerichtlichen Thierarztes ſoll auf das

Pünktlichſte angeben : Namen und Geſchlecht des Eigenthümers

des Thieres , den Namen der , Sirankheit, an der das Thier
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gelitten , ihre anſtedende oder nicht anfteđende Natur, ſo wie

den Grad der Ausbildung, den dieſelbe zur Zeit der Abſchaf

fung des Thieres erreicht hatte, dann endlich fou es beſtimmt

angeben , ob und zu welchem Gebrauche und unter welchen

Vorſichtsmaßregeln, zumal bei anſtedender oder der Anſtedung

verdächtiger Beſchaffenheit, diefes Thier ganz oder theilweiſe

ohne Nachtheil für die Geſundheit der Menſchen oder der

Thiere benußt werden könne.

$ . 174.

Bei Ausſtellung dieſer Zeugnifie haben die gerichtlichen

Thierärzte vor allem auß auf die Erforderniffe der öffentlichen

Geſundheitspflege Rüdficht zu nehmen , beinebens aber auch

hinſichtlich des Gebrauchs gewiſſer Theile, wie z . B. der Haut

und des Fetts , darauf zu achten , daß die Eigenthümer nicht

ohne Noth allzu ſehr beſchädigt werden .

S. 175 .

Der Waſenmeiſter hat auch darüber zu wachen , daß all

fällig herumliegende todte Thiere, ſobald er hievon Renntniß

erhält, auf gehörige Weiſe weggeſchafft und verlochet werden .

$. 176,

Sollte der Waſenmeiſter bei Wegſchaffung eines Thieres

Merkmale wahrnehmen , die auf eine anſtecende Krankheit

ſchließen laffen, ſo hat er dieſes ſofort dem betreffenden Amtos

thierarzte zu Handen der Sanitätskommiſfion umſtändlich ans

zuzeigen.

S. 177.

Waſenpláse. Die Gemeinden find verpflichtet, die erforderlichen Anords

nungen zu treffen , daß die Beſeitigung, todter Thiere in allen

Fällen und zu jeder Stunde ftattfinden fann. nsbeſondere

liegt denſelben ob , in vorkommenden Fällen , wo der Eigens

thümer feinen zweckmäßigen Plaß hat, ſolche Plaße anzuweis

fen , wo umgeſtandene oder abgeſchlachtete Thiere oder Theile

von ſolchen eingegraben werden können oder müffen .
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3m Augemeinen gelten folgende Vorſchriften :

Die Gruben dürfen nicht in der Nähe von Wohnungen,

Quellen, Wafſerleitungen, Sodbrunnen , Weiden und Straßen

angebracht werden , damit weder durch Auskünftungen noch

auf irgend eine Weiſe Nachtheil für die Geſundheit von Mens

Ichen und Thieren entſtehen kann .

Die Gruben find in allen Fällen ſo tief zu graben , daß

bis zur Oberfläche noch wenigſtens 3-4 Fuß hoch Erde auf

die verlocheten Thiere oder Theile von Thieren zu liegen kommt.

Werden von den Gemeinden eigene Wafenpläße angewies

fen , ſo müffen dieſe an abgelegenen Orten angebracht werden .

S. 178.

Wenn das wegzuſchaffende Thier an einer anſtedenden

Krankheit gelitten hat, ſo ſoll der Waſenmeiſter vorzüglich

darüber wachen , daß keine Uebertragung des Anftedungsſtoffet

weder auf Menſchen noch Thiere ftattfinde. Zu dieſem Ende

foll er dafür ſorgen, daß die Fortſchaffung ſolcher Thiere zur

Grube wo möglich, auf Wegen geſchehe , welche ſelten vom

Bieh befahren werden , und nicht an Stellen und Brunnen

vorbeiführe , ſowie auch verhüten , daß jene Wege durch Speis

chel, Soleim , Blut oder andere Abfälle verunreiniget werden .

Adfällige Abfälle der Art find nebſt der damit verunreinigten

Erde zur Grube mitzunehmen und fammt den wegzuſchaffenden

Theilen in die Grube zu werfen ,

Wil , man lebende, mit anſteđenden Krankheiten behaftete

Thiere, tödten laſſen , ſo ſoll dieſes durch Todtſchlagen geſchehen ,

im Falle das Gehirn fein Gegenſtand der Unterſuchung ift.

Ade Abfälle find immer gehörig zu verlochen. Dieſes gilt

vorzüglich von Thieren, die an Tollwuth, Lungenfeuche, Rob

oder bösartigem . Anthrar gelitten haben ; beim Roß jedoch föns

nen . Haut und Haare mit zwedmäßiger Vorſicht noch benußt

werden .

S. 179.

Die zu verlochenden Thiere oder Thierbeftandtheile, welche

wegen anſtedenden Krankheiten weggeſchafft werden , müffen
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a

in Stüde geſchnitten und die Eingeweide des Hinterteibes mit

dem Inhalt zuleßt in die Grube gebracht und dieſe ſodann,

wo möglich, mit Kalf, bei Abgang desſelben mit ſcharfer Lauge,

übergoffen werden . Die Erde, worauf dieſelben während des

Ablederns und der Eröffnung des Shieres gelegen, fowie dies

jenige, welche mit Abfällen von ſolchen Thieren beſudelt iſt,

wird zunächſt auf die zuleßt in die Grube geworfenen Beſtands

theile gebracht, die Grube dann vollends mit der ausgegrabec

nen Erde , welche mit Dornen zu vermiſchen iſt , aufgefült,

feſt zuſammengetreten und mit Steinen oder andern von fleiſch .

frefſenden Thieren nicht leicht wegzubringenden Gegenſtänder

beſchwert.

S. 180 .

Die Geräthſchaften, welche zum Abthun, zur Fortſchaffung

und zum Verlochen der mit anſteckenden Krankheiten behafteten

Thiere gebraucht werden , ſowie auch andere Gegenſtände, die

mit Blut und andern Stoffen von denſelben beſudelt ſind, und

die man nicht eingraben will oder kann, müſſen ſorgfältig mit

Chlorkalf , den der Wafenmeiſter mitbringen ſoll , gewaſchen

und nachher wenigſtens 14 Tage lang an einem geeigneten

Orte abgeſondert durchlüftet werden, bevor ſie wieder zu ans

dern Zweden gebraucht werden dürfen .

Die Ställe, wo folche Thiere geftanden, ſowie die Geräths

ſchaften , die zu ihrer Fütterung , Wart und Pflege, dte Ges

ſchirre, Gefäfſe, Deden , die während der Krankheit gebraucht

worden, ſind nach den Vorſihriften, welche das Sanitätskolles

gium den Waſenmeiſtern hierüber ertheilen wird, zu reinigen.

181 .S.

Zur Fortſchaffung und Verlochung ſolcher Thiere, welche

mit bösartigen , anſteckenden Krankheiten behaftet waren, müſe

ſen nicht mehr Perſonen , als durchaus nothwendig ſind , ger

braucht werden . Mit den Kleidern, welche ſie während dieſes

Geſchäfts getragen , iſt, wie im vorſtehenden Paragraph anges

geben wurde , zu verfahren. Auch iſt dem Wafenmeiſter bei
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eigener Verantwortlichkeit geboten, weder durch ſeine Kleidung

noch durch die beim Abledern und Zerſtüdeln gebrauchten Ins

ftrumente und Geräthe zur weitern Verbreitung des Anftedung8

ftoffes Veranlaſſung zu geben .

S. 182,

Das Abziehen der Haut ( Abledern) von Thieren, welche

wegen einer anſteckenden oder der Anſtecnng verdächtigen

Krankheit abgeſchafft werden , im Falle die Haut benußt were

den will , darf nur bei der Grube felbft geſchehen , wo dann

die Haut mit guter Aſche, oder am beſten mit Chlorfalt bes

ftreut, oder mit friſch aus ungelöſchtem Ralf bereitetem Kalfs

waffer oder ſtarf geſättigtem Salzwaſſer, oder einer aus guter

Aſche bereiteten ſtark geſättigten Lauge, falt angewendet, ftart

beſprengt, dann gut aufgerollt und ohne Zögerung, zumal im

Sommer , dem Gerwer übergeben oder an denſelben verkauft

werden ſoll , mit der Anzeige, daß die Haut von einem mit

einer anſtedenden Krankheit behaftet geweſenen Thiere hera

rühre.

Von Thieren , die wegen Tollwuth , bösartigem Anthrar,

oder bösartiger Lungenſeuche oder Roße weggeſchafft werden,

Tod alles mit Haut und Haar in die Grube geworfen werden.

Beim Roße jedoch können Haut und Haare mit gehöriger

Borſicht benußt werden .

S. 183 .

Bon allen Thieren bleiben , wenn auch der Genuß des

Fleiſches nicht erlaubt wird , Haut und Haare und das Fett,

inſofern diefe von dem gerichtlichen Thierarzté zur anderwär

tigen Benußung ſchriftlich bewilliget werden , dem Eigenthümer,

der aber die in der Bewilligung enthaltenen Bedingungen und

die in gegenwärtiger Verordnung aufgeſtellten Vorſichtsmaßs

regeln , die ihm der Thierarzt zur Kenntniß zu bringen hat,

genau beobachten muß.
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184.

Jährlich reicht jeder Wafenmeiſter der Sanitätskommiffione

zu Handen der Polizeikommiſſion ein Verzeichniß der von ihm

verſcharrten Thiere ein , mit Angabe der Krankheiten, wegen

welcher fte weggeſchafft wurden.

S. 185.

Für ihre Verrichtungen , bei welchen die Eigenthümer des

wegzuſchaffenden Thieres thnen behülflich ſein ſollen, beziehen

die Wafenmeifter in gewöhnlichen Fällen die im Sportelnge=

feße ausgeſeßten Gebühren. (S. 13 des Sportelngeſeßes.)

Nebit dieſen Gebühren bleiben den Wafenmeiſtern weis

tere Beftimmungen der Regierung vorbehalten - diejenigen

Gefälle und Nußungen , welche fie bis auf den heutigen Tag

genoffen .

S. 186.

Das Sanitätsfollegium , auf den Vorſchlag der Sanitātes

kommiſſion, ertheilt den Waſenmeiſtern die nöthigen Vorſchrif

ten über ihre Verrichtungen.

VIJI . Abſchnitt.

Strafbefti in mungen .

S. 187.

Geſundheites

Die Geſundheitspolizei im Allgemeinen übt ſowohl die
polizeibehörden.

Sanitätskommiſſion , theils unmittelbar, theils mittelbar durch

die ihr unterſtellten Aerzte als auch die betreffende Polis

geibehörde nach den beſtehenden Vorſchriften aus. Ebenſo forgt

fte zunächſt für gerichtliche Verfolgung der vorkommenden

Uebertretungen des gegenwärtigen Geſundheitspolizeigefeßes.

Indeſſen ſind die übrigen Polizeibeamten und Bedienfteten

der Pflicht nicht enthoben, ebenfalls auf ſolche Uebertretungen

genau zu achten, und nach Vorſchrift der Gefeße zu verfahren.

$ . 188 .

Die Vergehen von Geſundheitspolizeibeamten , welche ento

weder ihre Amtopflichten vernachläßigen , oder ihre Amtögetalt
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mißbrauchen , find nach den allgemeinen hierüber beſtehenden

Gefeßen zu beftrafen .

S. 189 .

Geſundheitspolizeiperſonen, welche bei Ausübung ihrer Be- Bergehen der

rufsgeſchäfte aus Nachläßigkeit Menſchen oder Thieren Scha
Geſundheits

polizelperſonen .

den zufügen , ſind mit einer Geldbuße von 20 bis 100 Fran- Nachläffigkeit.

fen zu belegen .

In dieſelbe Strafe fallen diejenigen, welche am Kranken- Betrunkenheit.

bette, bei Gebährenden, oder bei chirurgiſchen Dperationen im

Zuſtand offenbarer Betrunkenheit erſcheinen.

Im Rüdfalle ſind dieſelben überhin mit der Einſtellung

ihrer Praris auf 1-6 Monate zu beſtrafen .

Beim zweiten Rüdfalle fou folchen das Patent des Gänz

lichen zurüdgezogen werden.

Bei notoriſcher , phyſiſcher oder moraliſcher Untauglichkeit

zur Erfüllung der Berufspflichten der Geſundheitspolizeipers

fonen ſoll auch das Sanitätskollegium ſowohl Einſtellung als

gänzliche Unterſagung der Praris verhängen.

$ . 190 .

Solchen Geſundheitspolizciperſonen , die überwieſen ſind, in Frucht:

böſer Abſicht die Leibesfrucht bei einer Schwangern abgetrieben abtreibung.

zu haben, iſt nebſt der durch das allgemeine Strafgeſeßbuch

über fie verhängten Strafe auf immer das Patent zurückzus

ziehen .

$ . 191.

Die Befanntmachung anvertrauter Geheimniffe der Pas Verleßungdes

tienten durch ihre behandelnden Aerzte außer in Fäden , Geheimniffes.

wo ſie richterlich dazu aufgefordert werden ift mit 10 bis

40 Franken zu beftrafen .

S. 192 .

Die zur Täuſchung von Behörden oder Beamten vorges Täuſchung

nommene Ausſtellung von Krankheitsſcheinen iſt mit einer burch Krant
heitsſcheine.

Geldbuße bis auf 100 Franken zu belegen .

I. Bd. 71
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$. 193,

Schlechte Die ſelbſtdiſpenſirenden Aerzte und Thierärzte, welche die

Pezuelen. vorgeſchriebenen Arzneimittel in ihrer Hausapotheke nicht vor

räthig halten, ſowie die Apotheker, welche nicht gehörig bereis

tete oder verborbene Arzneimittel verabreichen, verfallen ebens

fals in eine Strafe von 10 bis 40 Franken .
3

l$ . 194. ,

Wenn Armenärzte die für die Behandlung der Armen vor

geſchriebenen Bedingungen nicht erfüllen , oder wenn Aerzte,

Apotheker und Thierärzte ihre Forderungen zu hoch ſtellen, ſo

verlieren fie für ihre Forderungen das Anſpruchsrecht, und

fönnen überdieß mit einer Strafe von 10 bis 40 Franken

belegt werden.

S. 195 .

Geſundheitspolizeiperſonen , die nur für ein einzelnes bes

ſtimmtes Fach patentirt find, und ihr Patent überſchreiten, find

gleich den Nichtgeſundheitspolizeiperſo
nen

als Pfuſcher und

Quadfalber zu beftrafen .

S. 196.

Wer fich ohne geſeßliche Patentirung mit der Ausübung

irgend eines Zweiges der Arzneiwiſſenſchaft, ſei es als Apos

theker, Arzt, Wund- und Hebarzt, oder als Hebamme abgibt,

unter welchem Titel und Vorwand es auch ſei, foll als Quads

ſalber das erſtemal mit einer Geldbuße von 16 bis 64 Frans

ken , im erſten Rüdfalle mit einer doppelten Summe und im

zweiten Rüdfalle mit Arbeitshausſtrafe oder Einſperrung von

zwei bis ſechs Monaten belegt werden .

Hievon find ausgenommen wahre Nothfade , wo es phys

fifch unmöglich iſt, einen patentirten Arzt zu berufen , in wels

chen Fällen Jedermann vielmehr verpflichtet iſt, den nothleis

denden Menſchen beizuſpringen. Die fernere Behandlung

jedoch fou ſogleich nur patentirten Aerzten übertragen werden .
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S. 197 .

Seßt ein ſolcher Quadfalber den Kranken in Gefahr,

indem er denſelben durch unzwedmäßige Mittel behandelt, und

von dem Gebrauche eines fachverſtändigen Arztes abhält , ſo

foll derſelbe , nach vorgenommenem Befund gerichtlicher Aerzte

nach Verhältniß des erfolgten Schadens mit einer Strafe vor

32 bis 160 Franken belegt , im Rüdfalle aber als ein , das

Leben ſeiner Mitbürger gefährdender Menſch, zur Einſperrung

oder Arbeitshausſtrafe von zwei bis zwanzig Monaten verurs

theilt werden .

S. 198 .

Wer ohne geſeßliche Patentirung franke Thiere behandelt, Behandeln

ſoll das erſte Mal mit einer Geldbuße bis auf 16 Fren ., im von Thieren

Rüdfalle mit einer ſolchen bis auf 32 Franken beſtraft wer

ohne Pateat.

den . In weitern Rüdfällen iſt jeweilen die leßte Strafe 'ju

verdoppeln.

Hievon find eigentliche Nothfälle ausgenommen .

$ . 199.

Wer mit unerlaubtem Arzneis , Geheimmittels und Gifts Giftverkauf.

verkaufe ſich abgibt, ſoll je nach Umſtänden mit 32 bis 100

Franken beſtraft werden .

Sollte dabei böſe Abſicht gegen das Leben von Menſchen

zu Tage kommen , ſo iſt ein ſolcher dem Kriminalrichter zu

überweiſen.

$ . 200.

Bei jedem Rückfalle ſind die vorgenannten Strafen zu bers

doppeln , wo nämlich die Strafe für den Rüdfall nicht ſchon

in verſchärftem Maße beſtimmt angegeben iſt.

S. 201 .

Hebammen , welche gegen ihre durch gegenwärtiges Gefeß Vergehen ber

vorgeſchriebenen Pflichten handeln , ſollen mit Geldbußen bis Hebammen.

auf fünfzig Franken beſtraft werden. Grobe Fehler , welche

von gänzlicher Nachläßigkeit oder Ilnwiſſenheit zeugen , follen

nebenhin durch das Kollegium , je nach der Schwere des Fals
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Verfahren

les , mit Einſtellung oder Zurüdziehung des Patents. beſtraft

werden .

S. 202.

Vergehen gegen die Vorſchriften über die Behandlung der

Sterbenden und Geſtorbenen werden nach dem Polizeiſtrafs

gefeße geſtraft.

S. 203.

Vergehen gegen die Vorſchriften des gegenwärtigen Ges

feßes , betreffend die Ausübung des Meßgers und Wurſter

gewerbes , betreffend die Hundswuth und die Waſenordnung,

find nach den Polizeiftrafgeſeßen zu beſtrafen .

S. 204.

Nehmen Geſundheitspolizeiperfonen oder Geſundheitspolia

zeibeamtete Uebertretungen gegen die Geſundheitspolizeigeſeße

wahr , ſo zeigen ſie dieſelben unmittelbar der Sanitätskommiſs

fton ſchriftlich mit den darauf Bezug habenden Umſtänden

und Beweismitteln an .

Die übrigen Polizeibeamteten und Bedienfteten dagegen

machen die Anzeige geradezu an den betreffenden Amtsſtatthals

ter, welcher ſogleich der Sanitätskommiſſion eine Abſchrift das

von übermittelt.

Die Anzeigen der erſten Att wird die Sanitätskommiſſion

mit den alfällig nöthig gefundenen Erläuterungen und Bes

richten zum Unterſuch an das betreffende Statthalteramt übers

mitteln , auch mag ſie bei den Anzeigen der zweiten Art die

ihr nöthig ſcheinenden Berichte und Verlangen ſtellen . Nimmt

die Sanitätskommiffion die Uebertretungen ſelbſt wahr, fo hat

fte hierüber ebenfalls Bericht an den betreffenden Amtsſtatthaf:

ter zu machen .

$. 205 .

Das Statthalteramt wird hierauf in allen Theifen nach

den Vorſchriften des allgemeinen Strafrechtsverfahrens handeln.

Wo übrigens, ſei es im Allgemeinen , oder ſei es in Bes

zug auf einzelne Handlungen , der Rath und Betftant ärztlis
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cher Perſonen erforderlich oder wünſchbar iſt, wird die Unter

ſuchungsbehörde, bei der Inſtruftion des Prozeſſes , oder zu

jenen einzelnen Handlungen den Amtsarzt oder ſeinen Gehül

fen , wenn es die Menſchenheilfunde, und den Amtsthierarzt

oder ſeinen Gebülfen , wenn es die Veterinärpolizei beſchlägt,

herbeiziehen. Verlangt die Sanitätskommiſſion die Zuziehung

von ſolchen Erperten , ſo iſt derſelben jedesmal zu entſprechen .

S. 206 .

Gleichermaßen kann die Sanitätskommiſſion in Bezug auf

wichtigere Fälle verlangen , daß nach vorläufig geſchloſſener

Prozedur iht die Aften zur Einſicht überſchict werden , damit ſie

gutfindenden Falls weitere Anbringen zu machen im Falle ſei.

Ebenſo mag die Unterſuchungsbehörde, wenn ſie es für

erfprießlich erachtet, die Akten der Sanitätskommiffion ungefors

dert zur Einſicht überſenden .

S. 207.

Wenn die Einſicht der Aften nicht gefordert, oder ſolche

zu ertheilen nicht für nöthig gefunden wird , ſo gelangt die

Prozedur auf dem gewöhnlichen Wege unmittelbar an das bes

treffende Gericht.

S. 208 .

Nach erfolgter Beurtheilung wird jeweilen , ſo wie das

Urtheil in Kraft erwachſen iſt, durch die Staatsanwaltſchaft

der Sanitätskommiſſion vom Inhalte desſelben zur Bemerkung

an ihren Prokollen Anzeige gemacht.

IX . Abſchnitt.

Sd Iußbeſtimmungen.

S. 209 .

Durch gegenwärtiges Gefeß ſind aufgehoben und treten

außer Kraft: 1) der Beſchluß vom 28. Brachmonat 1801,

Polizeiverordnungen gegen die Hundswuth u. F. w . enthals

tend ; 2) die Verordnung über den Verkauf von Arzneiwaaren

vom 11. Heumonat 1811 ; 3) die Inſtruftion für die Bes
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zirføärzte und Bezirkówundärzte vom 7. Weinmonat 1819 ;

4) die Verordnung, die Prüfung und Patentirung der Medi

zinalperſonen vorſchreibend , vom 29. Chriſtmonat 1819 ;

5) das Geſeß , die Strafbeſtimmungen gegen Medizinal- und

Nichtmedizinalperſonen enthaltend , die fich gegen die Medizis

nalordnung vergehen, vom 28. Jänner 1820 ; 6) die Verord

nung , die Hausapotheken der Landärzte betreffend, vom 20.

Herbſtmonat 1820 ; 7) die Verordnung, das polizeigerichtliche

Fach der Thierarzneifunde betreffend, vom 1. Auguſt 1821 ;

8) die Verordnung , die Aufſtellung von Badern , Zahnärzten

und Schräpferinnen betreffend, vom 1. Auguſt 1828 ; 9) der

Beſchluß, den Giftverkauf einer polizeilichen Aufſicht unters

werfend, vom 27. Mai 1829 ; 10) die allgemeine Todten

und Begräbnißordnung vom 23. Weinmonat 1829 ; 11 ) die

Medizinalverfaſſung für den Kanton Luzern , vom 27. März

1832 ; 12) die Verordnung über das Hebammenweſen , vom

20. März 1833 ; 13) die Impfordnung vom 17. Jänner

1834 ; 14) die allgemeine Meßgordnung vom 8. Chriſtmonat

1837) ; und 15) die Waſenordnung vom 14. Herbſtmonat

1838, ſowie überhaupt alle frühern auf das Geſundheitsweſen

bezüglichen Gefeße und Verordnungen.

$ . 210 .

Gegenwärtiges Geſeß iſt in Urſchrift in's Staatsarchiv

niederzulegen und dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und Vollziehung zuzuſtellen.

So beſchloſſen , Luzern den 3. Chriſtmonat 1844.

Der Präſident :

For. Zünd.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder deßfelhen :

Bernhard Meyer.

A1018 Şautt.
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Verordnung

über die Fleiſchſchauer.

Vom 17. Juni 1846.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern ,

In Vollziehung des S. 146 des Geſeßes über die Geſunds

heitspolizei,

Auf den Antrag unſerer Polizeikommiſſion nach zuvor

erhaltenem Vorſchlag des Sanitätskollegiums,

Haben verordnet , und verordnen demnach :

S. 1 .

Die Fleiſchſchauer haben auszumitteln , ob das Fleiſch eines

zur Abſchlachtung beſtimmten Thieres die erforderlichen Eigen

ſchaften beſiße, um zum öffentlichen oder Privat- Verkauf

ganz oder theilweis zuläſſig zu ſein .

$ . 2 .

Unbeſchränft iſt der Fleiſchverfauf und Fleiſchgenuß zu

geſtatten von Thieren, die bei der Abſchlachtung ſich durch den

äußern und innern Unterſuch vollfommen geſund bewähren,

die (namentlich Kälber , Schweine und anderes Schmalvieh )

wenigſtens 14 Tage alt und wohlbeleibt ſind, die ohne Spur

eines übertragbaren Krankheitsſtoffs erſcheinen , und die

inſofern ſie von einem andern Stanton eingeführt werden

mit Geſundheitsſcheinen verſehen ſind.

$ . 3 .

Nach Entfernung einzelner frankhafter Theile

ift öffentlich und privatweiſe der Fleiſchverkauf und Fleiſchgenuß

zu geſtatten , von Thieren , welche vor der Abſchlachtung ge
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ſund erſcheinen , die jedoch bei der innern Unterſuchung einige

Frankhafte Stellen zeigen, inſofern dieſe noch nicht den ganzen

Körper in Mitleidenſchaft gezogen haben , wie z . B. geringe

Grade von Merlinſigkeit, theilweiſe Verhärtungen und Ver

eiterungen an Lungen , Lebern , Nieren a .

S. 4.

Nad; Entfernung der Frankhaften Theile darf privats

weiſe , jedoch nicht auf öffentlichen Banken , das Fleiſch ver

fauft werden von Thieren, welche wegen Krankheit geſchlachtet

werden müſſen , inſofern die Krankheit keinen höhern Grad

eines fäulichten Charakters angenommen, feine Auflöſung oder

ſonſtige Entmiſchung der Blutmaſſen eingetreten iſt und inſo

fern bei der Abſchlachtung eine vollſtändige Entleerung des

Blutes möglich war . Unter dieſe Fälle find vorzugsweiſe zu

rechnen :

a . Thiere , welche an der gutartigen Maul- und Klauens

jeuche, an der Räude und wurmichten Lungenſeuche (bei

Schafen ), an den Finnen (bei den Schweinen ) gelitten

haben .

b. Thiere, die an irgend einer Form des örtlich herrſchens

den Milzbrandes frank waren , wenn ſolche zeitig ges

tödtet, die Ablederung und Körperöffnung ſogleich ſtatt

gefunden hat, und überdieß noch keine ausgedehnte brans

dige Zerſtörung oder fulzige Ergießung eingetreten.

c . Thiere, die aufällig noch lebenswarm todtgefunden wur

den und bei denen eine gänzliche Entleerung des Blutes

möglich war, inſofern die Todesurſache eine mechaniſche,

Ž . B. Schlag, Stoß , Erwürgung, Erſtidung im Feuer

u . f. w . iſt.

In ſolchen Fällen darf nach ſorgfältiger Entfernung der

frankhaft ergriffenen Theile das übrige Fleiſch zur Verwens

dung im eigenen Haushalt oder zum Privatverkauf benußt

werden , nicht aber zum Verkauf auf öffentlichen Bänken und

nicht nach der gewöhnlichen Fleiſchtare.
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S. 5 .

In den vorbezeichneten. Fällen S. 4e litt. b . und . Ca und

in allen Fällen , wo die Fleiſchſchauer über den Genuß des

Fleiſches beſondere Bedenken tragen , haben noch beſondere

Beſchränkungen ſtattzufinden, nämlich das Fleiſch ſoll wies

derholt in friſches Waſſer getaucht, und wenigſtens während

12 Stunden in ftarfes Salzwaſſer gelegt und nach Umſtänden

hinlänglich geräuchert werden .

S. 6 .

Gänzlich verboten iſt der Verkauf und Genuß des

Fleiſches von Thieren , die in Folge langandauernder Krank

heiten und daheriger Auflöſung und Entmiſchung der Säfte

geſchlachtet wurden , und deßwegen ein verdorbenes , gehalts

loſes Fleiſch liefern ; von Thieren , die an der Lungenfeuche,

an Tollwuth und Löferdürre ac . gelitten oder dieſer Krankheit

verdächtig ſind ; ebenſo in allen Fällen, wo das Fleiſch bereits

ſtinkend geworden und in Fäulniß übergegangen iſt.

$ . 7 .

In allen Fällen , wo ſämmtliches Fleiſch , oder doch der

größere Theil eines großen Hausthiers weggeſchafft werden

muß, haben die Fleiſchſchauer dafür zu ſorgen , daß die Wegs

ſchaffung durch den betreffenden Waſenmeiſter nach den Vors

ſchriften der Waſenordnung geſchehe.

S. 8.

Die Fleiſchſchauer führen über ihre Verrichtungen ein Tages

buch, in welchen ſie den Namen des Eigenthümers , den Nas

men des Meßgers , die Gattung , Farbe und das Alter eines

jeden von ihnen beſichtigten Thieres , ihre jedesmalige Verfü

gung und aufällige anderwärtige Umſtände und Bemerkungen

eintragen und ſolches mit dem Datum und einer fortlaufenden

Nummer bezeichnen.

Dieſes Tagbuch ſteht der Sanitätskommiffion , den Amtss

ärzten und den Amtsthierärzten jederzeit zur Einficht offen.
I. Bb. 72
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S. 9.

Gegenwärtige Verordnung iſt dem Sanitätskollegium zu

zuſtellen und durch das Kantonsblatt bekannt zu machen .

Luzern , den 17. Brachmonat 1846 .

Für den Schultheißen,

Der Statthalter :

Rudolf Rüttimann.

Namens des Regierungsrathes ;

Der Staatsſchreiber :

Bernhard Meyer.
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Erneuerte Uebereinkunft

mit der

königlichen Regierung von Sardinien über

gegenſeitige Niederlaſſungsverhältniſſe.

( Ueberſegung. )

Erklärung ,

durch welche die am 12. Mai 1827 zwiſchen Sardinien

und einer Anzahl ſchweizeriſcher Kantone in Hinſicht

der gegenſeitigen Niederlaſſungsverhältniſſe abgeſchloſ

ſene Uebereinkunft für die Dauer von zehn Jahren,

vom 1. Heumonat 1847 an bis 1. Heumonat 1857,

erneuert worden iſt.

In Kraft getreten den 8. Mai 1847 .

Da die zehn Jahre , für welche die am zwölften Mai

Eintauſend achthundert ſieben und zwanzig durch die reſpektis

ven Bevollmächtigten abgeſchloſſene Uebereinfunft über die ges

genſeitigen Niederlaſſungsverhältniſſe der föniglich -ſardiniſchen

Unterthanen in mehreren ſchweizeriſchen Kantonen und der

Angehörigen dieſer Kantone in den Staaten der ſardiniſchen

Monarchie im Jahre eintauſend achthundert ſieben und dreißig

erneuert worden war , und am dreißigſten Brachmonat des

gegenwärtigen Jahres zu Ende geht , ſo haben die kontrahis

renden Theile eine abermalige Erneuerung der dießfälligen,

den gegenſeitigen Intereſſen entſprechenden Beſtimmungen bes

( chloſſen und zu dieſem Zwed mit ihren Vollmachten verſehen :
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Der Vorort der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft den Herrn

Amrhyn, Kanzler der Eidgenoſſenſchaft,

Seine Majeſtät der König von Sardinien Seine Ercellenz

Herrn Grafen Crotti von Coſtigliole, Ritter des religiöſen und

militäriſchen Drdens von St. Moriz und Lazarus, Großoffizter

des föniglich -belgiſchen Leopoldordens , feinen außerordentlichen

Geſandten und bevollmächtigten Minifter bei der ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft

Nach gegenſeitiger Auswechslung ihrer in gehöriger Form

erfundenen Vollmachten , find dieſelben über nachſtehende Ar

tifel übereingekommen :

Art. 1 .

Die erwähnte, am 12. Mai Eintauſend achthundert ſieben

und zwanzig abgeſchloſſene Uebereinkunft über die gegenſeitigen

Niederlaſſungsverhältniffe iſt vom 1. Heumonat Eintauſend

achthundert ſieben und vierzig an gerechnet für die Dauer von

zehn Jahren zwiſchen den Staaten der ſardinifchen Monarchie

und den Fehweizeriſchen Kantonen Zürich , Luzern , Glarus,

Freyburg , Solothurn , Schaffhaufen , St. Gallen ,

Aargau , Thurgau , Wallis und Neuenburg in den

nämlichen Ausbrüden erneuert , in welchen dieſelbe im Jahr

1827 abgeſchloffen worden war und in welchen die erwähnten

Rantone derſelben beigepflichtet hatten .

Art. 2 .

Den Rantonen Bern, Graubünden und Tefiin, welche fich

über die Erneuerung dieſer Ronvention "noch nicht definitiv

ausgeſprochen haben, ift das Recht vorbehalten, der gegenwärs

tigen Erflärung zu jeder Zeit beizupflichten.

Art. 3 .

Am erſten Heumonat Gintaufend achthundert ſteben und

fünfzig, ' nach Verfluß derjenigen zehn Jahre, für welche die

Konvention erneuert worden iſt, ſteht es beiden fontrahirenden

Chetlen frei, die gegenwärtige Verabredung wieder zu erneuern ,
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dieſelbe in gemeinſamen Einverſtändniſſe abzuändern oder von

derſelben gänzlich zurückzutreten. 3

Zu Urkund deſſen haben die oben genannten Bepollmächs

tigten die gegenwärtige Erklärung in zwei urſchriftlichen

Ausfertigungen unterzeichnet und mit ihren Wappeninſiegeln

beträftiget.

Lauſanne, den achten Mai Gintauſend achthundert ſieben

und vierzig ( 1847),

(L. S. ) Amrhyn.

(L. S.) Crotti de Costigliole.
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Penſionen der ehemal. Conventualen von St. Urban. 66 .

Conventualinnen von Rathhauſen. 69 .
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Prozeßkoſten. 575.

Prozeßverfahren bei Arreſten. 249. 290.
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Rathhauſen -Rlofter. Aufhebung. 68 .
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Rechte, politiſche, des Bürgers. 12. 13. 15.

Ausübung in der Eidgenofſenſchaft. 110.
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Revifton der Kantonsverfaſſung. 17.
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Schuldner, mehrere. Betreibung. 227 .

dyweizer. 112.
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urtheile,"ſchiedsrichterlicje. 15.

bei Civilprozeſſen . 358. Vollziehung. 385.

civile. Vollziehung in der Eidgenoſſenſchaft. 112 .

V.

Verantwortlichkeit der eidg . Beamten. 126 .

Verfaſſer von ſtrafbaren Druckſchriften. Şaftbarkeit. 160.

Verfaſſung, fiehe Staatsverfaffung.

eidg ., 1. Bundesverfaſſung.

Verfaffungen der Kantone. 97.

Verhandlung vor Gericht. 331 .
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